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I. Einleitung



1. Gefangenschaft im Orient

Christliche Kriegsgefangenschaft bei den Muslimen war im Heiligen Land der Kreuz-
zugszeit ein weit verbreitetes Phänomen. Bereits die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
ersten Kreuzzugs wurden damit konfrontiert und waren gezwungen, Verarbeitungs- und
Bewältigungsstrategien zu entwickeln. In diesem Prozess interagierten sie mit ihrem
neuen Umfeld im Orient. Dort hatte sich im jahrhundertelangen Kontakt zwischen dem
byzantinischen Reich und seinen muslimischen Nachbarn eine soziale und politische
Landschaft herausgebildet, die über eigene Regeln des interkulturellen diplomatischen
Austauschs verfügte. Die anfängliche Furcht vor dem Unbekannten wich gegenseitigem
Respekt. Das wirkte sich direkt auf den Umgang mit den Gefangenen des jeweiligen
Gegners aus. So sahen das 9. und 10. Jahrhundert eine Institutionalisierung des Verhaltens
gegenüber gefangenen Widersachern. Gefangenenaustausch wurde ein wichtiger Teil der
interkulturellen Diplomatie. Als Vorspiel für Waffenstillstandsabkommen oder andere
Übereinkünfte erhielt er offiziellen Charakter und wurde von erfahrenen und angesehe-
nen Unterhändlern vermittelt. Eine gute Behandlung der Gefangenen war aber nicht nur
in diplomatischer Hinsicht von größter Bedeutung, sondern konnte auch finanziell äu-
ßerst lukrativ sein. Gefangene bedeuteten stets auch ökonomisches Kapital, was ihnen
zumindest eine gewisse Sicherheit garantierte1). Die Kreuzfahrer fügten sich schnell in
dieses System ein, zumal ihnen diese Art des Umgangs mit Kriegsgefangenen aus ihrer
Heimat nicht gänzlich unbekannt war2).

Kriegsgefangenschaft und besonders deren Beendigung waren im interkulturellen
Umfeld des hochmittelalterlichen Nahen Ostens also ein wichtiger Faktor des diploma-
tischen und sozialen Austauschs zwischen Christen und Muslimen. Häufig bedeuteten
die gegenseitigen Gefangenen eine wichtige Verbindung zwischen den beiden Glaubens-
gemeinschaften, die vielfältige Auswirkungen auf die christlichen Herrschaften des Hei-
ligen Landes selbst hatten. Während sich das verbindende – aber auch das separierende –
Potential des gegenseitigen Austauschs durch Gefangene aufgrund der Quellenlage nur
summarisch erfassen lässt, können die Implikationen für die christlichen Reiche im Ori-
ent recht gut beschrieben werden:

1) Vgl. dazu Friedman, Encounter, S. 34–47.
2) Vgl. entsprechende Hinweise in: Guibert von Nogent, Gesta, II, 6, S. 119; III, 2, S. 140; Gregor von
Tours, Libri historiarum X, III, 13, S. 109; VI, 36, S. 307; X, 4, S. 487; X, 24, S. 516; Annales Fuldenses, ad
883, S. 100; Widukind von Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum libri, I, 32, S. 45; II, 14, S. 79; Liutprand
von Cremona, Antapodosis, II, 44, S. 53; Thietmar von Merseburg, Chronicon, VII, 36, S. 442 f.; VII, 43,
S. 450 f. Vgl. dazu auch Friedman, Encounter, S. 10–15, die aber davon ausgeht, dass die Kreuzfahrer aus
konzeptuellen und ideologischen Gründen zunächst Schwierigkeiten gehabt hätten, sich an die orientali-
schen Gepflogenheiten im Umgang mit Kriegsgefangenen anzupassen. Diese Ansicht scheint der Quel-
lenlage aber nicht gerecht zu werden (vgl. auch Strickland, Body, S. 541). Siehe dazu Kap. II., 1.3,
S. 45–47.
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Let us go and utterly destroy the Christian people and erase the memory of them from the earth. For
they do not now have a king; the members are without a head3).

Diese Worte legt der fränkische Chronist Fulcher von Chartres den Fatimiden in den
Mund, nachdem König Balduin II. von Jerusalem in muslimische Gefangenschaft geraten
war. Fulcher vergleicht das Königreich mit einem Organismus. Den König als obersten
Lehnsherrn setzt er mit dem Kopf, der lenkt und denkt, gleich, seine Vasallen mit den
Gliedern, die die Vorgaben ausführen. Offenbar ist er der Ansicht, dass für das Funktio-
nieren und Überleben des Königreichs Jerusalem der König unabdingbar sei4). Tatsäch-
lich kam dem Herrscher in einer Feudalherrschaft, wie dem Königreich Jerusalem und
den drei anderen Kreuzfahrerherrschaften Edessa, Antiochia und Tripolis, große Bedeu-
tung zu: Er war oberster Feldherr, sprach in letzter Instanz Recht und spielte eine wich-
tige integrative Rolle, indem er die Barone des Reiches unter seinem Befehl vereinte, um
einige Beispiele zu nennen. Es erscheint also plausibel, dass die Gefangenschaft eines
Kreuzfahrerfürsten seine Herrschaft vor schwerwiegende Probleme stellte. Arnulf Nör-
ding hält fest: »In einem Herrschaftssystem, das auf die Präsenz des Herrschenden ange-
wiesen ist, bedeutet die physische Abwesenheit des ritterlichen Herrn oft Unruhe und
Streitigkeiten in seinen Stammlanden«5). Eine ähnliche Situation ergab sich zwar auch
nach dem Tod eines Herrschers, nur war der Fürst nach einer Gefangennahme eben nicht
tot. Das mag auf den ersten Blick eine triviale Feststellung sein, stellte aber eine nicht zu
unterschätzende Herausforderung für die Organisation der betroffenen Herrschaft dar.
Anders als nach einem Todesfall konnte der Fürst nicht einfach ersetzt werden, aus
rechtlicher Sicht blieb das Reich des Gefangenen tatsächlich für die Dauer seiner Haft,
um in Fulchers Terminologie zu bleiben, ohne Kopf. Nur schon in der Zeit des ersten
Königreichs Jerusalem (1099–1187) durchlebten neun Kreuzfahrerfürsten zwischen je
einem und fünfzehn Jahren in muslimischer Gefangenschaft. Zusammengerechnet waren
es in ihrer ersten Phase des Bestehens rund siebenundfünfzig Jahre, die die christlichen
Reiche des Heiligen Landes in dauerhafter Abwesenheit ihrer Herrscher zu bestehen
hatten. Dazu kamen die massiven finanziellen Forderungen der Häscher, die bei der
Freilassung gestellt wurden. Glaubt man den Aussagen der Geschichtsschreiber, mussten
die Kreuzfahrerherrschaften mehrere 100 000 Goldstücke aufwenden, um ihre Anführer
auszulösen. Dabei noch nicht berücksichtigt sind die ebenfalls zahlreichen Gefangen-
schaften wichtiger Barone, die als Herren über ihre Seigneurien ebenfalls eine tragende

3) Fulcher von Chartres, Historia, III, 21, 1, S. 673: eamus et gentem Christianam omnino confundamus et
memoriam eorum de terra deleamus. regem enim modo non habent, membra capite carent, übers. in:
Fulcher von Chartres, History, III, 21, 1, S. 245.
4) Dass dieses organische Feudalmodell, das auch in der Forschung lange so propagiert worden ist, diffe-
renzierter anzuschauen ist und die Macht des Königs keineswegs dermaßen allumfassend war, zeigt Rey-
nolds, Land.
5) Nçrding, Sicherheit, S. 109.
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Funktion im soziopolitischen Gefüge des Heiligen Landes innehatten. Immerhin vermag
dieser kurze Überblick die massiven Implikationen anzudeuten, die die Gefangennahme
hochgestellter Franken für ihr Umfeld bedeutete.

Es lohnt sich also, gezielt nach diesen Problemen zu suchen, zumal es den Kreuzfah-
rerherrschaften immer wieder gelang, diese schwierigen Zeiten zu meistern. Die membra
überlebten auch ohne caput. Fulcher erklärt dies im Falle Balduins II. damit, dass das
Königreich eigentlich doch nicht ohne Kopf auskommen musste, da Gott sein wahrer
König sei, unter dessen Führung es sich erfolgreich gegen alle Angriffe zur Wehr gesetzt
habe6). Der Chronist versuchte also, die Ereignisse zu deuten und mit einem Sinn zu ver-
sehen. Damit machte er das Geschehen im Rahmen einer heilsgeschichtlichen Interpre-
tation erklär- und verstehbar. Ein solcher Deutungs- und Sinnstiftungsakt wird damit zu
einem wichtigen Instrument der Verarbeitung und Bewältigung von Geschichte. Daneben
müssen in den Kreuzfahrerherrschaften aber noch andere Strategien eingesetzt worden
sein, um die gefangenschaftsbedingte Abwesenheit ihrer Eliten zu überstehen. Dazu ge-
hörten Organisationsformen und Problemlösungsmechanismen während der Abwesen-
heit der Gefangenen, Anstrengungen zu ihrer Befreiung und Reintegrationsprozesse nach
ihrer Freilassung. Denn viele der gefangenen christlichen Potentaten kehrten wieder in
die fränkische Gesellschaft zurück und übernahmen in der Regel bald wieder eine aktive
Rolle in deren Angelegenheiten. Dabei bestand natürlich die Gefahr, dass die Rückkehrer
mit den zum Teil neu etablierten Strukturen in Konflikt gerieten. Die Gefangenschaft
fränkischer Potentaten kann also nicht einfach mit ihrer Auslösung abgehakt werden, ihre
Konsequenzen konnten weit darüber hinaus reichen.

6) Fulcher von Chartres, Historia, III, 21, 1 f., S. 673 f.
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2. Forschungslage

Obwohl sich die Rechtsgeschichte schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der
Untersuchung von Gefangenschaft und damit verbundenen Rechtsformen – beispiels-
weise des Treueids bei der temporären Freilassung zur Beschaffung von Lösegeld – ge-
widmet hat7), blieb die vertiefte Erforschung von Gefangenschaft als Teil des zeitgenös-
sischen Lebens sowie ihrer sozialen und politischen Implikationen lange Zeit ein blankes
Feld für die Mediävistik. Eine erste maßgebliche Studie erschien mit Ralph Pugh’s ›Im-
prisonment in Medieval England‹ erst Ende der 1960er-Jahre. Es ist bezeichnend für die
generelle Ausrichtung der mittelalterlichen Gefangenschaftsforschung, dass sich dieses
wohl als Standardwerk zu bezeichnende Buch hauptsächlich mit juristischer Gefangen-
schaft auseinandersetzt, also mit Gefangenschaft als Instrument der Kontrolle bis zum
Gerichtsprozess, der Strafe nach einer Verurteilung oder der Entfernung von Individuen,
die gegen die Norm verstoßen hatten, aus der Gesellschaft.

Dass sich die Forschung vor allem diesem Feld verschrieben hat, hat neben dem bereits
bestehenden rechtsgeschichtlichen Interesse sicher auch mit der Kategorisierung von
Gefangenschaft zu tun, die Pugh in seinem einflussreichen Werk vornimmt. Er unter-
scheidet drei Formen von Haft, die er als custodial, punitive und coercive beschreibt8).
Während der rechtliche Charakter der beiden erstgenannten Varianten augenscheinlich
ist, gleitet auch die letztgenannte, also Haft zwecks Ausübung psychischen Drucks zur
Erreichung bestimmter Ziele, bei Pugh schnell in den juristischen Bereich, da er damit
Inhaftierungen von säumigen Schuldnern beschreibt9). Wie Richard Ireland aber richtig
bemerkt, geht es dabei nicht nur um die Erzwingung einer Zahlung, sondern vielmehr um
die Bestrafung der Schuldner10). Die ganze politisch-ökonomische Dimension, die sich
ebenfalls mit dieser Kategorie des coercive imprisonment fassen ließe, bleibt bei Pugh
unberücksichtigt. Dazu zählen auch die Fälle von Kriegsgefangenschaft, die eigentlich
keine rechtlich motivierte Haft darstellten, sieht man einmal davon ab, dass bereits die
Zugehörigkeit zur feindlichen Seite als Sünde oder Verbrechen interpretiert werden
könnte, die eine Bestrafung nach sich zu ziehen hatte. Hier zeigt sich eine methodische
Schwierigkeit einer solchen Kategorisierung: Die Grenzen zwischen verschiedenen For-
men von Gefangenschaft sind oft fließend, sofern sie sich aus den Quellen heraus über-
haupt so genau definieren lassen. So fällt es oft nicht leicht, Kriegsgefangene von Geiseln
oder Schuldnern, etwa für ein Lösegeld, zu unterscheiden11).

7) Vgl. etwa GrOf, Vorstellungen; Erler, Loskauf; Oeter, Entwicklung; Levy, Captivus.
8) Pugh, Imprisonment, bes. S. 1–47.
9) Ebd., S. 45–47.
10) Ireland, Theory, S. 56 f.
11) Vgl. dazu Dunbabin, Captivity, S. 3.
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Die historische Gefangenschaftsforschung wurde auch von soziologischen Arbeiten
beeinflusst, die die Auswirkungen von Haftformen auf die Erhaltung der gesellschaftli-
chen Ordnung hin untersucht haben. Als bekanntester Vertreter dieser Forschungsrich-
tung darf wohl Michel Foucault gelten. In seinem Werk ›Surveiller et punir. Naissance de
la prison‹ beschäftigt er sich mit der Entstehung des Gefängnisses im Kontext der Mo-
dernisierung seit dem 18. Jahrhundert. Diese moderne Variante des Strafvollzugs kon-
trastiert er mit vormodernen Haftformen. Nach seinem Dafürhalten waren diese vor al-
lem darauf ausgerichtet, Gefangene durch öffentliche Vorführung und Verstümmelung
ihrer Körper zu disziplinieren, während moderne Strafsysteme diesen Akt aus der öf-
fentlichen in die private Sphäre verlegten. Auch wenn Foucault für diese Auffassung
vormoderner Haftformen von der geschichtswissenschaftlichen Forschung zu Recht
kritisiert worden ist, sorgte sein Ansatz doch für eine langsame Öffnung der Perspektive
für neue sozial- und rezeptionsgeschichtliche Zugänge12).

Bis der Fokus der Geschichtswissenschaft weiter gefasst wurde und auch solche
Überlegungen in ihre Betrachtung einflossen, dauerte es aber noch einmal rund dreißig
Jahre. In einem kleinen Übersichtswerk fasst Jean Dunbabin die bisweilen dürftigen Er-
kenntnisse der mediävistischen Gefangenschafts- und Gefängnisforschung gekonnt zu-
sammen. Aufbauend auf Pugh’s Kategorien legt sie dar, dass Gefangenschaft im Mittel-
alter weit mehr als ein bloßes Strafsystem gewesen sei. Diesen hauptsächlichen Zuschnitt
habe sie erst im 14. Jahrhundert erlangt, während in den beiden Jahrhunderten davor die
coercive-Form vorherrschend gewesen sei und insbesondere das Ziel verfolgt habe, mit
(Kriegs-)Gefangenen Lösegelder zu erwirtschaften13). Zur gleichen Zeit beschäftigt sich
Guy Geltner in seinem Werk ›The Medieval Prison. A Social History‹ mit den Gefäng-
nissen italienischer Städte wie Bologna und Venedig. Er kommt zum Schluss, dass diese
nicht nur Ort des Strafvollzugs waren, sondern darüber hinaus eine wichtige Funktion bei
der Konstruktion städtischer und bürgerlicher Identität übernahmen14). Geltner nähert
sich damit einer kulturgeschichtlichen Interpretation von Gefangenschaft und Gefängnis,
wie sie in ideen- und rezeptionsgeschichtlicher Hinsicht zu diesem Zeitpunkt bereits
vorgespurt war. Inzwischen gibt es eine (schnell wachsende) Reihe weiterer Autorinnen
und Autoren, die einen solchen Ansatz verfolgen, dem Ursprung topischer Beschreibun-
gen von Gefangenschaft in den narrativen Quellen nachspüren und diese quellenkritisch
analysieren und interpretieren15). In jüngerer Zeit erschienene Publikationen von Megan

12) Foucault, Surveiller; vgl. auch Cassidy-Welch, Imprisonment, S. 6.
13) Dunbabin, Captivity, S. 3–11, vgl. auch S. 83–96. Zur Haft als politischem Instrument äußern sich
noch eine Reihe weiterer Autorinnen und Autoren mehr oder weniger ausführlich, oft in Studien zu
Kriegsrecht und ritterlichem Verhalten, etwa: Strickland, Slaughter, S. 42–58; Lawn, Gefangenschaft,
S. 87, 104.
14) Geltner, Medieval Prison.
15) Bard, Bien costume; Bassett, Newgate Prison; Bonnassie, Slavery; Bull, Views, bes. S. 37; Dunba-
bin, Captivity, S. 12–18, 20, 159–179; Geltner, Medieval Prison, S. 82–89; Heffernan/Shelton, Para-
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Cassidy-Welch (2011), die sich mit Rolle und Bedeutung von Gefangenschaft in der reli-
giösen Vorstellungswelt auseinandersetzt, der Sammelband ›Réalités, images, écritures de
la prison au Moyen Âge‹ (2012), der sich mit dem Schreiben über und Beschreiben von
Gefangenschaft beschäftigt, oder die vielschichtige Aufsatzsammlung ›Carcer II. Prison
et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident médiéval‹ (2004) markieren den
vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung16).

Die generellen Vorarbeiten zu Gefangenschaft im Mittelalter sind also auf wenige
Schultern verteilt. Ähnliches gilt für die Erforschung von Gefangenschaft im interkultu-
rellen Umfeld der Kreuzfahrerherrschaften. Die Forschung hat es bisher weitgehend
versäumt, Gefangenschaft als weit verbreitetes Phänomen im hochmittelalterlichen Syri-
en und Palästina angemessen zu berücksichtigen und insbesondere die Gefangenschaft
der Kreuzfahrereliten als prägendes Element der fränkischen Herrschaft in dieser Region
zu würdigen17). Ausgesprochen vielschichtig nimmt sich freilich die Literatur zu den
Kreuzfahrerherrschaften aus. Hervorzuheben sind hier vor allem die zahlreichen Arbei-
ten Hans Eberhard Mayers, Bernard Hamiltons oder Alan Murrays, die viele Einzelas-
pekte untersuchen und zu einem doch recht umfassenden Gesamtbild zusammenfügen.
Dabei wird natürlich zwangsläufig auch die Gefangenschaft verschiedener fränkischer
Herren thematisiert, vor allem jene König Balduins II. wird immer wieder angeschnitten.
Allerdings stehen diese Gefangenschaftsepisoden selten im Zentrum der Forschungen
und werden jeweils im Vorbeigehen mitberücksichtigt oder die Aussagen dazu basieren
sehr stark auf einem oberflächlichen Blick auf die Quellen18).

Allgemeine Beiträge zu Gefangenschaft und Gefangenenauslösung im lateinischen
Osten finden sich erst seit Ende des 20. Jahrhunderts. Erwähnenswert ist vor allem das
Werk Giulio Cipollones, der sich eingehend mit christlich-muslimischer Gefangenschaft
im ausgehenden 12. und im 13. Jahrhundert beschäftigt hat und dabei ein spezielles Au-
genmerk auf die Gefangenenpolitik Innozenz’ III. und den Orden der Trinitarier legt.
Speziell hervorzuheben sind seine Monografie ›Cristianità – Islam. Cattività e liberazione
in nome di Dio, il tempo di Innocenzo III dopo ›il 1187‹‹ (1992) sowie der von ihm her-
ausgegebene, inhaltlich ausgesprochen breite Sammelband ›La liberazione dei ›captivi‹ tra

disus; Lawn, Gefangenschaft, S. 171 f., 184–207; Nçrding, Sicherheit; Osiek, Ransom; Peters, Prison,
S. 7–21; Strickland, Killing; Wiesheu, Bischof; Zug Tucci, Kriegsgefangenschaft.
16) Cassidy-Welch, Imprisonment; Menegaldo/Fritz, Réalités.
17) Ausnahmen sind zum Beispiel: Forey, Ransoming; Friedman, Versager; Poncelet, Boémond; She-
pard, Road. Wesentlich besser aufgearbeitet ist die Situation auf der Iberischen Halbinsel, vgl. z.B.:
Brodman, Ransoming Captives; Brodman, Military Redemptionism; Brodman, Rhetoric; Brodman,
Community; Brodman, Municipal Ransoming Law; Melo Carrasco, Frontera; Friedman, Encounter,
S. 239–251; Rodriguez, Financing; Strickland, Body; Vidal Castro, Prisioneros.
18) Vgl. etwa Baldwin, Raymond III; Hamilton, Elephant, S. 97–108; Mayer, Geschichte der Kreuz-
züge; Mayer, Jérusalem et Antioche, S. 717–733; Mayer, Service, S. 63–161; Murray, Baldwin II,
S. 60–85.
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Cristianità e Islam‹ (2000). Ein weiteres umfangreiches Werk hat Giuseppe Ligato vorge-
legt. In ›La croce in catene‹ (2005) widmet er sich Saladins Umgang mit seinen christli-
chen Gefangenen in den Jahren 1169 bis 1193. Dabei liegt sein Fokus hauptsächlich auf
einer muslimischen Perspektive.

Grundlegend mit der Gefangenschaft von Franken in den Kreuzfahrerherrschaften
setzen sich lediglich Yvonne Friedman in ihrer Monografie ›Encounter Between Enemies.
Captivity and Ransom in the Latin Kingdom of Jerusalem‹ (2002) und Yves Gravelle in
seiner drei Jahre früher entstandenen, aber nicht publizierten Masterarbeit ›Le Problème
des Prisonniers de Guerre Pendant les Croisades Orientales (1095–1192)‹ auseinander.
Friedman greift eine ganze Reihe von Problemfeldern auf. Neben dem Versuch, die nor-
mativen Veränderungen im Verhalten der Franken im Umgang mit dem Gefangenenpro-
blem im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts aufzuzeigen, thematisiert sie jeweils kurz das
Schicksal von Frauen in Gefangenschaft, die Rolle der Ritterorden bei der Befreiung von
Gefangenen oder die Entwicklung des zeitgenössischen Bildes von Gefangenen, das sie
im Gegensatz von »romantic hero« und »shameful failure« kontrastiert19). Durch die
große Breite ihres Ansatzes vermag sie grundlegende Erkenntnisse über das Gefangen-
schaftsproblem im Heiligen Land zu erzielen. Diese Diversität führt aber auch dazu, dass
wichtige Aspekte nicht oder zu wenig ausführlich behandelt werden. So konzentriert sie
sich in ihren Überlegungen vor allem auf die Haft selbst und deren Beendigung. Die
fränkischen Herrscher, die gerade im 12. Jahrhundert immer wieder in muslimische
Hände fielen, aber gerade für diese beiden Stationen einer Gefangenschaft nur wenige
Zeugnisse hinterlassen haben, werden daher kaum beachtet. Dasselbe gilt für die Aus-
wirkungen dieser Gefangenschaften auf die lateinischen Herrschaften des Nahen Ostens
und deren Bewältigung.

Eine sehr ähnliche Konzeption verfolgt Yves Gravelle, der sich auf das Los christlicher
und muslimischer Kriegsgefangener auf ihrem Weg von der Gefangennahme bis zu ihrer
Freilassung zwischen 1095 und 1192 konzentriert. Dabei arbeitet er sehr quellennah und
liefert so die Verankerung in zeitgenössischen Dokumenten, die man bei Friedman mit-
unter vermisst. Auf diese Weise gelingt es Gravelle nicht nur, einige wichtige Thesen
Friedmans zumindest zu relativieren, zwangsläufig thematisiert er so auch stärker die
Gefangenschaften ranghoher Franken, da diese in den Quellen besser dokumentiert sind
als die weniger hoch gestellter Persönlichkeiten. In seinem Ansatz bleibt Gravelle aber
über weite Strecken deskriptiv und trägt mehrheitlich einfach das Material zusammen,
das sich in ausgewählten fränkischen Chroniken des 12. Jahrhunderts zum Thema findet.
Andere Quellengattungen werden weitgehend nicht berücksichtigt. Ebenso fehlt eine
angemessene quellenkritische Würdigung der verwendeten Quellen, deren Aussagen
meist unbesehen übernommen und verarbeitet werden. Lediglich in einem gelungenen

19) Friedman, Encounter, S. 238, resp. das gesamte Kapitel »Shameful Failure or Romantic Hero – Im-
ages of Captivity«, S. 213–238.
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abschließenden Kapitel deutet Gravelle die Möglichkeit an, die Quellen auch unter dem
Gesichtspunkt ihres diskursiven Aspekts zu betrachten20).

Damit vermögen Gravelle und Friedman wichtige Grundlagen zur Kriegsgefangen-
schaft im Nahen Osten der Kreuzfahrerzeit herauszuarbeiten, die im Laufe der vorlie-
genden Studie wieder aufgegriffen und vertieft werden. Das betrifft insbesondere ihre
verstärkte Rückbindung an die sozialen und politischen Verhältnisse in den Kreuzfah-
rerherrschaften. Dieser Aspekt kommt in beiden Studien zu kurz, eine Folge ihres gene-
ralisierenden Forschungsanspruchs, und im Falle Gravelles zudem seiner eingeschränkten
Nutzung der zeitgenössischen Dokumente. Ebenfalls zu kurz fällt bei beiden eine aus-
führliche Würdigung der Quellen, insbesondere der erzählenden, als Texte mit jeweils
eigenen narrativen Spezifika aus. Dies ist aber – gerade wenn es um Gefangenschaft mit
ihrem großen moralisierenden und legendarisierenden Potential geht – unabdingbar, um
zu einer adäquaten Bewertung ihres Aussagewerts zu gelangen. Deshalb legt die vorlie-
gende Studie großen Wert auf Analyse und Einordnung der Aussageleistung der ver-
schiedenen Quellengattungen.

20) Gravelle, Problème, S. 104–131.
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3. Quellenlage und methodischer Zugang

Bei der Durchsicht mittelalterlicher Quellen stößt man immer wieder auf das Phänomen
der Gefangenschaft im Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen. Vor allem in nar-
rativen Quellen wie Chroniken oder Epen ist das Thema prominent vertreten. Kaum ein
Kriegs- oder Raubzug endet ohne die mehr oder weniger ausführliche Erwähnung und
Darstellung der Festnahme von unterlegenen Kombattanten oder Zivilpersonen. Das gilt
nicht nur für Berichte über innerchristliche Konflikte, sondern auch für solche über in-
terkulturelle Auseinandersetzungen, beispielsweise zwischen Westeuropäern und By-
zantinern oder Christen und Muslimen. Letzteren gehört das Hauptaugenmerk der vor-
liegenden Studie. Zu den erzählenden Quellen gesellen sich im Rahmen dieser interkul-
turellen Gefangenschaftsepisoden andere Belege wie Rechtsquellen, diplomatische
Zeugnisse oder Briefe. Während die Urkundenlage für die Untersuchung der Situation
innerhalb der Kreuzfahrerherrschaften häufig günstig ist, trifft dies auf die Verhältnisse in
und um Gefangenschaften leider nicht zu. In dieser Hinsicht ist ausgesprochen wenig
diplomatisches Material erhalten21).

Der größte Teil der Zeugnisse über die Gefangenschaft von Christen bei den Musli-
men fällt in die Kategorie der erzählenden Quellen. Wie sich zeigen wird, sind die Breite
der Darstellungsformen und deren Ausgestaltung beträchtlich. Neben knappsten Er-
wähnungen von Gefangennahmen oder Anweisungen zur Beschaffung von Lösegeldern
finden sich Erzählungen über Prinzessinnen oder Drachen, die ihren Schatz beschützen
und von den heroischen Gefangenen bekämpft werden. Mit Blick auf die narrative Breite
dieser Berichte stellt sich unwillkürlich die Frage, wie damit in methodischer Hinsicht
umzugehen ist. Dass erzählende Texte stets ihre eigene Wirklichkeit konstituieren und
damit auch die moderne Vorstellung über ihre Berichtszeit, ist heute weitgehend unbe-
stritten22). Dieser Umstand kann besonders unter einer kulturgeschichtlichen Perspektive
nutzbar gemacht werden. Diese geht zwar von der konstruktiven Bedingtheit der Über-
lieferung aus, verortet sie aber in einem historischen Rahmen und vermag sie auf diese
Weise für die geschichtswissenschaftliche Untersuchung zu erschließen23).

21) Detaillierte Angaben zu den verwendeten Quellen finden sich an den gegebenen Stellen der folgenden
Kapitel. Für die erzählenden Quellen siehe Kap. II., 1. , für die normative und diplomatische Überlieferung
Kap. III., 1.
22) Vgl. Berkhofer, Great Story, S. 53, 59; Goetz, Geschichtsschreibung, S. 28; Goetz, Wahrnehmungs-
und Deutungsmuster, S. 19–23.
23) Mit einer ähnlichen Problematik haben sich jüngst auch Kohnen, Braut, bes. S. 50–65, und Szpiech,
Conversion, bes. S. 9–27, befasst.
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Intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat sich Hans-Werner Goetz24).
Goetz geht davon aus, dass es Geschichte im Sinne einer vergangenen Realität, also von
Ereignissen und Zuständen, gegeben hat. Kenntnis von dieser realen Vergangenheit wird
vor allem durch die erhaltenen Aufzeichnungen vermittelt, die von in der Vergangenheit
lebenden Personen angefertigt worden sind25). Goetz hält fest, dass auf einen Menschen
»[…] nur die Segmente der Geschichte ein[strömen], die ihn irgendwie betreffen und die
ihn […] umgeben und Personen, die ihn prägen, sowie Gemeinschaften und Institutio-
nen, denen er angehört, umschließen. […] Es ist also nicht die Geschichte, sondern ( je-
weils) unsere Geschichte, die uns prägt, die aber nicht nur gleichsam über uns kommt,
sondern die wir auch unsererseits […] durch unser zukunftsträchtiges Handeln beein-
flussen«26). Die Wahrnehmung – und letztlich auch die Wiedergabe – historischer Wirk-
lichkeit werden damit zunächst einmal zu einer individuellen Angelegenheit. Diese sub-
jektiven Vorstellungen von Geschichte lassen sich kontextualisieren und mithilfe so erar-
beiteter »zeit- und gruppenspezifische[r] Merkmale […] zu kollektiven Geschichtsbil-
dern« zusammenfassen27). Anders ausgedrückt, lassen sich verschiedene soziokulturelle
Bezugssysteme unterscheiden, die die subjektive Wahrnehmung von Geschichte sowie
deren Deutung und Sinnzuschreibung beeinflussen. Als Grundlagen für solche Bezugs-
systeme nennt Goetz Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Beruf, Konfession, Volkszuge-
hörigkeit und so weiter. Auch möglich sei ein Bekenntnis zu einer bevorzugten Perspek-
tive der Geschichtsbetrachtung. So habe die Geschichtsschreibung im Mittelalter etwa
einen universalen Blickwinkel in Weltchroniken einnehmen, aber auch eine lokale, kleri-
kale oder adlig-höfische Sichtweise vertreten können, die ihrerseits wiederum von jeweils
eigenen literarischen und historiografischen Traditionen beeinflusst wurden28). Im Hin-
blick auf die Darstellung von Gefangenschaft ließe sich die These formulieren, dass ihr
Stellenwert in einer groß angelegten Weltchronik geringer ausfiel als in einer Lokalchro-
nik mit einem unmittelbareren Bezug zu den Ereignissen.

Die literarische Verarbeitung von Gefangenschaftsepisoden und damit die Darstellung
von Bewältigungsstrategien sind demnach als kulturelle Konstrukte zu betrachten, die
durch Entstehungszeit und -ort bedingt einem steten Wandel unterworfen sein konnten.
Wie sich zeigen wird, besitzen gerade Geschichten über Gefangenschaft, besonders von

24) Einführend zur Neuen Kulturgeschichte: Landwehr, Kulturgeschichte. Die wichtigsten Erkenntnisse
von Goetz finden sich in: Goetz, Geschichtsschreibung, sowie in Anrast/Elling/Freudenberg/Lutz/
Patzold, Vorstellungsgeschichte.
25) Goetz, Geschichtsschreibung, S. 16.
26) Ebd., S. 15.
27) Ebd., S. 16, vgl. auch S. 29 f., wo von gruppengebundenen, kollektiven Geschichtsbildern die Rede ist,
die sich auch überlagern können. Feest, Repräsentationen, S. 26, spricht in diesem Zusammenhang von
»internem Realismus«, der seine Bedeutung aus einem spezifischen Deutungsrahmen beziehe und relativ
zu diesem zu verstehen sei.
28) Goetz, Geschichtsschreibung, S. 16 f.
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Christen bei Andersgläubigen, ein großes metaphorisches und literarisches Potential.
Gefördert wurde dies durch die oft fehlende Augenzeugenschaft der Autoren, Faszina-
tion über und gleichzeitige Furcht vor dem muslimischen Fremden sowie exotische Vor-
stellungen von den weit entfernten Schauplätzen im Vorderen Orient, gepaart mit eigenen
Erfahrungen oder Traditionen im Zusammenhang mit Gefangenschaft. Die Verarbeitung
und damit ein erster Schritt zur Bewältigung respektive zur Darstellung von Gefangen-
schaft ist damit zunächst einmal als schriftstellerischer Akt anzusehen. Erzählen über
Gefangenschaft weist also eine potentiell große literarische Affinität auf. Diese Eigen-
schaft fördert die stereotype Wiederholung nicht nur von Einzelbildern als Topoi, son-
dern die Weitergabe ganzer Erzählmotive und -strukturen von Autor zu Autor. Auf diese
Weise konnten Meistererzählungen entstehen, die das Berichten über ein Thema stark
beeinflussten29).

Damit wird die Erzählung, das Narrativ, zum zentralen Deutungskriterium. Ein
Narrativ kann im weitesten Sinn beschrieben werden als »[…] principle means by which
coherence or order is given to events in the act of shaping an account of them«30). Diese
sehr unspezifische Definition charakterisiert die Gruppe der erzählenden Quellen zwar
ausreichend. Für eine Untersuchung, die sich innerhalb dieser Gruppe bewegt, fällt sie
aber zu allgemein aus, um in analytischer Hinsicht weiterführen zu können. Schließlich
gilt das Interesse weniger der übergeordneten Gesamterzählung eines Geschichtswerks,
sondern den darin enthaltenen Erzählungen über Gefangenschaft und ihrer (literarischen)
Funktionsweise. Zielführender ist deshalb der Unterscheidungsansatz von Lawrence
Stone. Stone postulierte zusätzlich zur chronologischen, sequentiellen Ordnung des Er-
zählmaterials eine Zuspitzung des Inhalts auf eine einzige kohärente Geschichte (story)31).

Ein Narrativ kann also verstanden werden als ein erkennbares, in sich geschlossenes
Erzählelement. Dieses kann sowohl für sich allein stehen als auch Teil einer übergeord-
neten Erzählung sein, etwa einer historiografischen. Durch seinen eigenständigen narra-
tiven Bezugsrahmen kann es, wie ein Topos, gut transportiert und in verschiedene Er-
zählzusammenhänge eingebettet werden. Ein Beispiel dafür ist das Motiv der muslimi-
schen Prinzessin, die sich in den heldenhaften christlichen Gefangenen verliebt und ihm
zur Flucht verhilft. Diese Geschichte findet sich in der mittelalterlichen Literatur immer
wieder – sowohl in historiografischen als auch in epischen oder literarischen Werken. Der
Sinn eines Narrativs besteht im Wiedererkennungseffekt bei den Rezipienten, so dass den
Veränderungsmöglichkeiten Grenzen gesetzt sind. Die verschiedenen Autoren konnten
die Erzählung zwar leicht variieren. Das Narrativ als solches bleibt aber erkennbar und

29) Nach Morse, Truth, S. 105–124, besteht die Tendenz, Topoi – und andere sich wiederholende Aus-
drucksformen – gerade in exemplarischen Situationen anzuwenden, wie sie die Gefangenschaft eines
Christen bei den Muslimen durchaus darstellt.
30) Balzaretti/Tyler, Introduction, S. 1.
31) Stone, Revival, S. 3 f.
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für den Historiker nachverfolgbar32). Damit können die Gefangenennarrative auf der ei-
nen Seite, auch in einer diachronen Perspektive, erfasst, von der übergeordneten bei-
spielsweise historischen oder epischen Erzählung unterschieden und auf ihre Funktion
hin untersucht werden. Auf der anderen Seite ermöglicht es dieser Ansatz überhaupt erst,
zwischen per definitonem echten Gefangenschaftsnarrativen und einfachen Einschüben
ohne eine kohärente eigene story oder topischen Wendungen in übergeordneten Erzäh-
lungen zu unterscheiden. So formt die bloße Erwähnung der Gefangennahme dieses oder
jenes Kreuzfahrers in einer Chronik noch kein eigenständiges Narrativ, sondern geht
ohne besondere Wirkung im ihr übergeordneten historischen Erzählfluss auf und kann
methodisch als Teil desselben gewertet werden.

Grundlage der Analyse christlicher Gefangenschaft bei den Muslimen ist also die li-
terarische Verarbeitung der Geschehnisse. Die Charakteristik der narrativen Überliefe-
rung gerade aus dem frankofonen Raum war im 12. und 13. Jahrhundert einer rasanten
Entwicklung unterworfen, so auch die Darstellung von Gefangenschaft. Unter diesen
Voraussetzungen tritt die Frage nach der Historizität von Berichten über Gefangenschaft
zwangsläufig zunächst hinter die Frage nach ihrer Funktion im jeweiligen Bezugssystem
zurück. Erst wenn dieser Punkt geklärt ist, sind die überlieferten Inhalte so aufbereitet,
dass bereits auf der Textebene Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategien identifiziert
und Rückschlüsse auf die jeweiligen Vorstellungen vom Umgang mit Gefangenschaft ge-
zogen werden können. Im Optimalfall lassen sich daraus und in Kombination mit nicht
erzählenden Zeugnissen konkrete Bewältigungsstrategien – oder was als solche angesehen
wurde – ableiten.

Damit stellt sich zunächst die Frage nach den (historischen) Aussagemöglichkeiten
hochmittelalterlicher Literatur, zu der auch die Geschichtsschreibung zu rechnen ist.
Eine Möglichkeit, die Überlieferung in dieser Hinsicht zu strukturieren und einen ersten
Interpretationsrahmen zu schaffen, bietet eine literaturgeschichtliche Perspektive. Bereits
die mittelalterlichen Zeitgenossen setzten sich mit dem Problem von Wahrheit und Fik-
tionalität in der Literatur auseinander. Eine die ganze Epoche prägende Gliederung er-
stellte Isidor von Sevilla (ca. 560–636) in Anlehnung an die ciceronische Rhetoriklehre.
Mit Blick auf den Grad von Fiktionalität unterschied er zwischen historia, argumentum
und fabula. Historiae definierte er als Begebenheiten, die tatsächlich geschehen waren,
argumenta als Dinge, die zwar nicht geschehen waren, aber geschehen könnten, während
der Gegenstand von fabulae weder geschehen war noch geschehen könnte, weil dies wi-
dernatürlich und daher undenkbar gewesen wäre (wie zum Beispiel sprechende Tiere in
Tierfabeln)33).

32) Davenport, Narrative, S. 17.
33) Isidor von Sevilla, Orig., I, 44, 5: Nam historiae sunt res verae quae factae sunt; argumenta sunt quae
etsi facta non sunt, fieri tamen possunt; fabulae vero sunt quae nec factae sunt nec fieri possunt, quia contra
naturam sunt. Vgl. dazu grundsätzlich Goetz, Geschichtsschreibung, S. 98–147, sowie Davenport,
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Die mittelalterlichen Historiker waren durchaus bestrebt, Geschichte als Erzählung
von wahren Dingen, also im Sinne von historia, wiederzugeben. Immer wieder legten
Historiografen in den Proömien ihrer Werke Rechenschaft ab über ihren Zugang zur
Geschichte, über die Art und Weise der Auswahl ihrer Quellen. So sollte die Authentizi-
tät ihrer Berichte hervorgehoben werden. Grundsätzlich wurden Augenzeugenberichte
oder Briefe als in höchstem Maße verlässlich angesehen. Matthäus Paris versuchte bei-
spielsweise die von ihm gegebenen Informationen mit jeweils möglichst hochgestellten
Persönlichkeiten – die optimalerweise zugleich Augenzeugen waren – zu verknüpfen, um
deren Wahrheitsgehalt zu belegen34). Auch überlieferte Texte, insbesondere von klassi-
schen oder kirchlichen Autoritäten wie den römischen Geschichtsschreibern, den Kir-
chenvätern oder der Bibel, galten als grundsätzlich zuverlässig. Mündliche Informationen
aus zweiter oder dritter Hand wurden weit kritischer bedacht und von denHistoriografen
oft als Gerüchte ausgewiesen, wenn sie sie in ihren Werken erwähnten35). Die Einteilung
von Informationen in Fakten oder Fiktionen blieb in diesem Prozess dem kritischen Se-
lektionsvermögen der einzelnen Autoren überlassen. Davon hing ab, was als historia den
Weg in ein Werk fand oder als unrealistische fabula taxiert und nicht berücksichtigt
wurde. Die Suche nach historischer Wahrheit und Fiktion in mittelalterlichen Ge-
schichtswerken wird häufig zu einem schwierigen bis unmöglichen Unterfangen, weil es
das Ziel des Genres war, Ereignisse so wahr wie möglich zu beschreiben – oder eben so
wahr, wie es einem Autor mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln möglich war.
Auf textueller Ebene existieren oft keine Merkmale, die einen Text fiktional oder histo-
risch machen36).

Darüber hinaus diente Geschichtsschreibung auch dem Zweck, moralisch wahre Bot-
schaften zu verbreiten und Ereignisse in einen übergeordneten göttlichen Heilsplan ein-
zuordnen37). Historische Wahrheit manifestierte sich damit nicht nur in tatsächlich Ge-
schehenem, sondern auch in moralischen und axiomatischen Wahrheiten, die den Ereig-
nissen inhärent waren. Fiktionen konnten in diesem Zusammenhang auf der einen Seite
als »kulturelles Ventil« dienen, mit dessen Hilfe Widersprüche zu bestimmten kulturellen
Vorannahmen gelöst werden konnten38). Beispiel dafür sind die wiederholten Versuche

Narrative, S. 92 f.; Green, Beginnings, S. 3 f.; Kindermann, Gattungssysteme, S. 309–311. Spätere Auto-
ren des Mittelalters, die sich auf dieses Schema beriefen, waren beispielsweise Walter Map (vgl. Spiegel,
Romancing, S. 64), Vinzenz von Beauvais (vgl. Kindermann, Gattungssysteme, S. 309–313) und andere
(vgl. Althoff, Fiktionen, S. 25).
34) Weiler, Matthew Paris, S. 262; zum Wahrheitskriterium vgl. auch Goetz, Geschichtsschreibung,
S. 149–156.
35) Vgl. Althoff, Fiktionen, S. 25 f.
36) Vgl. Paterson/Sweetenham, Canso d’Antioca, S. 120; Boutet, Formes, S. 133 f.; Morse, Truth,
S. 101–104; Fleischman, Representation, S. 300 f.
37) Vgl. Weiler, Matthew Paris, S. 257.
38) Melville, Fiktionen, S. 103 f.
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auf christlicher Seite, Saladin, den Bezwinger der Christen Outremers, die eigentlich un-
ter göttlichem Schutz stehen und damit unantastbar hätten sein müssen, mit dem Chris-
tentum in Verbindung zu bringen und die christlichen Niederlagen so zu rationalisieren.
In diesem Prozess spielten Gefangenschaftsnarrative eine wichtige Rolle. Der Wahr-
heitsanspruch der historiawurde nach mittelalterlichem Verständnis auf diese Weise nicht
verletzt, weil eine tieferliegende Wahrheit vermittelt wurde, nämlich Saladins christliche
Wurzeln als Erklärung für seine Erfolge.

Außerdem muss bedacht werden, dass es den Zeitgenossen schon nur aufgrund der
geografischen Distanz zum Heiligen Land und den damit verbundenen Kommunikati-
onsproblemen oft nur schwer möglich gewesen sein dürfte, die ihnen zugetragenen Ge-
schichten, selbst wenn sie von Augenzeugen stammten, auf ihren Wahrheitsgehalt zu
überprüfen. In vielen Fällen genügte es ihnen daher, vorstellbare Wahrheiten als histori-
sche Wahrheiten hinzunehmen. Damit wird die Schilderung historischer Realität zu einer
rhetorischen – schriftlichen oder mündlichen – Präsentation von Dingen, von denen ge-
glaubt wurde, dass sie geschehen waren – oder die als plausible Erklärung dafür angese-
hen wurden, was wahrscheinlich geschehen war39). In diese Kategorie fallen die mit Be-
stimmtheit fiktiven Dialoge beispielsweise zwischen christlichen Gefangenen und ihren
muslimischen Häschern sowie die meisten Zeugnisse über Haft und Haftbedingungen.

Gerade wenn aufgrund der Einschränkungen der Kommunikationsnetzwerke und
-wege auf eine genaue Darlegung des Geschehenen verzichtet werden musste, blieb den
mittelalterlichen Autoren nur das Umreißen der Bedeutung des Geschehenen mit Blick
auf seine moralische Wahrheit oder seinen Platz im göttlichen Heilsplan übrig40). Gut il-
lustrieren lässt sich dies am Beispiel des Matthäus Paris, einem der wichtigsten lateini-
schen Autoren des 13. Jahrhunderts. Dieser versuchte seinen Lesern nicht nur möglichst
verlässliche Informationen zu historischen Ereignissen und Persönlichkeiten zu bieten,
sondern auch einen moralischen Ratgeber. In der Regel versuchte Matthäus, seine Nach-
richten durch Angabe von Quellen – oft unter Insertion ganzer Briefe – zu belegen und so
den Ansprüchen guter historia zu genügen41). Björn Weiler hat nachgewiesen, dass Mat-
thäus Anekdoten, Visionen oder Gespräche, für die es keine Zeugen gab, normalerweise
dann einsetzte, wenn er zu einer moralischen Interpretation der Geschehnisse ansetzte.
Dann ging es ihm nicht mehr darum zu zeigen, wie die Dinge wirklich waren, sondern
was sie eigentlich meinten oder wie sie nach seiner Ansicht interpretiert werden sollten.
Der Wunsch nach moralischer Deutung zwang Matthäus, Ereignisse so zu präsentieren,
dass ihre tiefere Bedeutung, ihr ethischer Wert, für den Leser erkennbar wurde42). Gerade

39) Morse, Truth, S. 104.
40) Weiler, Matthew Paris, S. 276.
41) In der ›Chronica majora‹ finden sich über 200 eingefügte Briefe und Urkunden, denen Matthäus einen
eigenen Band widmet und mittels eines ausgeklügelten Referenzsystems auf die entsprechenden Stellen im
Fließtext verweist. Vgl. dazu Weiler, Matthew Paris, S. 264.
42) Weiler, Matthew Paris, S. 263 f., 274.
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in Berichten über die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen lassen sich solche
Deutungsprozesse häufig nachweisen.

Neben den historiografischen Quellen waren im französischsprachigen Raum des 12.
und 13. Jahrhunderts epische Texte weit verbreitet, die Chansons de geste. Diese richteten
sich an ein breites Publikum aus allen sozialen Schichten. Sie wiesen eine spezifische
Form auf, die François Suard in ihrer monoreimischen Strophenanlage als lyrisch-narra-
tiv bezeichnet hat, und die sich deutlich von historiografischen Schreibkonventionen un-
terschied43). Inhaltlich behandelten die Chansons de geste Geschehnisse einer fernen,
meist karolingischen Vergangenheit. Dabei galt ihr Augenmerk den Taten ritterlicher
Helden, wie Karls des Großen selbst, Wilhelms von Orange oder Rolands. Als einziger
zeitgenössischer Stoff wurden die Kreuzzüge in den epischen Kanon aufgenommen.
Zeitliche oder im letzteren Fall geografische Distanz spielte für das Genre eine wesentli-
che Rolle. Entsprechend wenig präzis sind die Schilderungen der Chansons de geste aus
historischer Perspektive. Ausgehend von einer geschichtlichen Grundlage – oder dem,
was als solche angesehen wurde – produzierten sie wie die Historiografie eine Fiktion, die
durch die inhaltlichen, formalen und linguistischen Vorgaben des Genres bestimmt wur-
de44). Das bedeutet aber nicht, dass der Inhalt einer Chanson de geste als unwahr oder
fiktional betrachtet worden wäre. Ähnlich wie die Historiografie deckte die mittelalter-
liche Epik verschiedene Funktionen ab. Sie wollte nicht nur unterhalten – sicher ein
Hauptzweck des Genres –, sondern auch informieren, Vergangenes konservieren und mit
der Präsentation modellhaften Verhaltens zur Nachahmung auffordern. Solange die
Chansons auch mündlich weitergegeben wurden, konnte es in diesem Prozess leicht zu
Anpassungen des Stoffes durch den Sänger kommen, der den Erwartungen seiner Zuhö-
rer gerecht werden musste.

Das Publikum und auch die Sänger dürften dennoch an die Historizität der Inhalte
und ihre Verlässlichkeit geglaubt haben. Immer wieder wurden Chansons de geste als
Quellen der Authentizität herangezogen. So tauchen in gefälschten Urkunden die Namen
epischer Helden auf, und einige gelehrte Autoren bezogen sich wissentlich oder unwis-
sentlich auf epische Stoffe, um ihre Darstellungen zu untermauern45). Umgekehrt bezogen
Ependichter ihr Material durchaus auch aus historiografischen Quellen oder von Au-
genzeugen. Gerade für die Kernepen des Kreuzzugszyklus, der sich, wie es der Name
schon sagt, den Kreuzzügen ins Heilige Land widmet, ist kaum zu entscheiden, ob die
Dichtungen – die möglicherweise sehr zeitnah zu den Ereignissen zu Beginn des 12.
Jahrhunderts entstanden sind – die Geschichtsschreibung beeinflusst haben oder umge-
kehrt. So sind die Ähnlichkeiten zwischen der ›Chanson d’Antioche‹, die die christliche

43) Suard, Guide, S. 24.
44) Vgl. Boutet, Formes, S. 124.
45) Duggan, Functions, S. 730–739; Duggan, Popular Historiography, S. 304–306.
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Eroberung Antiochias schildert, und den Kreuzzugschroniken des Robertus Monachus
und Alberts von Aachen so groß, dass sich die Forschung aufgrund der dürftigen Infor-
mationslage schwer tut, ein Urteil über die Beziehung der drei Quellen zueinander ab-
zugeben46). Von derartigen Verflechtungen zeugen entsprechende Beteuerungen der
Dichter in den Prologen, beispielsweise zum ersten Kreuzzugszyklus. Dort wird betont,
dass der Inhalt der Chanson in anderen schriftlichen Quellen belegt sei47). Der Prolog
beruft sich also auf nicht näher spezifizierte Textvorlagen, die der Kompilator verwendet
haben will. Auf diese Weise sollte die Authentizität der eigenen Erzählung belegt werden.
Der Kompilator bekennt schon zu Beginn des Prologs, dass er ausschließlich Wahres (le
vrai commencement) berichten werde und versichert, poi a de fable en iceste cançon, /
Mais pure verité et bien digne sermon48).

Das mittelalterliche Publikum war sich der verschiedenen Textsorten aber durchaus
bewusst und hegte unterschiedliche Erwartungen an ein lyrisches Gedicht, eine Chanson
de geste oder eine Chronik. Jede Gattung setzte die Einhaltung der Konventionen ihrer
Textform voraus – sonst wäre sie nicht als solche erkennbar gewesen. Die Form struktu-
rierte die Ausdrucksmöglichkeiten vor49). So sind die Protagonisten von Chansons de
geste bereits im Voraus auf bestimmte Rollenmuster fixiert, beispielsweise auf den Helden
oder den guten, konvertierten Muslim. Sprachliche, stilistische und motivische Stan-
dardkomponenten, die sich aus ihrer oralen Natur herleiten, bildeten weitere formale
Leitplanken, die die Ausdrucksmöglichkeiten von Chansons de geste festlegten. Histori-
sche Elemente – im Falle der Kreuzzüge und dem Kreuzzugszyklus wird das ganz deut-
lich – wurden von den Dichtern aufgenommen und in das Korsett der Stofftraditon, die
eine Kontinuität beispielsweise von Figuren und Schauplätzen voraussetzte, sowie der
epischen Traditionen und Vorgaben gepresst50). Entsprechend folgte auch die (häufige)
Darstellung von Gefangenschaft christlicher Ritter bei den Heiden festgelegten Mustern,
die sich als äußerst persistent erwiesen.

Nur aufgrund dieser formalen Vorgaben, die zur Verstetigung und Anpassung von
Inhalten führen konnten, können Narrative oder Teile davon aber nicht in wahre und er-
fundene geschieden werden. Der Realismus eines Textes hing stark von der vorherr-
schenden Erwartungshaltung, dem Vorwissen und der Weltanschauung eines Publikums
ab. Der gleiche Text konnte für einen Rezipientenkreis historisch sein, für einen anderen

46) Vgl. Bender, Geste, S. 20; Bennett, Images, S. 108; Flori, Chroniqueurs, S. 278; Hatem, Poèmes,
S. 329–334; Sweetenham, Robert the Monk, S. 35–41; Trotter, French Literature, S. 111; Trotter,
Treatment, S. 150 f., und generell zu Frage nach Kreuzzugsliteratur: Winkler, Littérature.
47) Chanson d’Antioche, l. 34, Z. 821, S. 71.
48) Ebd., l. 1, Z. 13, S. 49; l. 3, Z. 67 f., S. 50.
49) Trotter, Treatment, S. 32.
50) Duggan, Popular Historiography, S. 288, 289–296.
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fiktional51). Schön illustriert dies Wilhelm von Tyrus. Dem gut informierten Historio-
grafen des Königreichs Jerusalem im 12. Jahrhundert war der Stoff des Kreuzzugszyklus
durchaus bekannt. In seinem Werk nahm er auf ihn Bezug, tat ihn aber als historisch un-
haltbar ab, auch wenn er, so Wilhelm, von manchen für wahr gehalten werde52). Wahrheit
lag und liegt stets im Auge des Betrachters. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die For-
schung immer wieder festgestellt hat, dass sich die literarischen Genres im Mittelalter oft
überlappten, dass die Gattungsgrenzen verwischen und die Unterscheidung von Ge-
schichte und Fiktion daher wenig sinnvoll sei53).

Erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts zeichnete sich eine Entflechtung von histori-
schen und fiktiven Darstellungen ab, wenn auch in erster Linie auf theoretischer Ebene.
In dieser Zeit kamen Zweifel an der Wahrheitsfähigkeit von Verstexten auf, da befürchtet
wurde, dass deren stilistische und metrische Leitplanken zu einer Verzerrung der trans-
portierten Informationen führen könnten, dass die Poesie den Inhalt der Form unter-
werfen würde. Daraus folgte der Schluss, dass nur Prosa in ihrer Direktheit und Schnör-
kellosigkeit historische Wahrheiten adäquat zum Ausdruck bringen könne, während der
Vers in seinen metrischen Windungen falschen oder fiktiven Angaben vorbehalten sei.
Diese Überlegungen spiegeln sich in vielen Prologen des 13. Jahrhunderts in bald topisch
werdenden Äußerungen zum lügenden Vers und der wahren Prosa54).

Als Parallelentwicklung lässt sich ein steigender Bedarf an volkssprachlichem Schrift-
tum feststellen. Die Gründe dafür sind zu vielschichtig, als dass sie an dieser Stelle de-
tailliert dargestellt werden könnten55). Sie ist unter anderem aber auf den Aufstieg der
höfischen Gesellschaft im 12. Jahrhundert und die steigende Zahl literarisierter Laien
zurückzuführen, deren Verkehrssprache nicht Latein, sondern ihre jeweilige Volksspra-
che war. Das höfische Umfeld wurde damit verstärkt zur Bühne vernakularer Schrift-
lichkeit und sorgte für eine rasche Zunahme an für Laien verfasster Literatur mit zuneh-

51) Agapitos/Mortensen, Introduction, S. 15; Balzaretti/Tyler, Introduction, S. 6; Berkhofer,
Great Story, S. 53–59; Paterson/Sweetenham, Canso d’Antioca, S. 114.
52) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, IX, 6, S. 427: Preterimus denique studiose, licet id verum fuisse plu-
rimorum astruat narratio, cigni fabulam, unde vulgo dicitur sementivam eis fuisse originem [i. e. Gottfrieds
von Bouillon und Eustachs von Boulogne, vgl. die Legende vom Schwanenritter im Kreuzzugszyklus], eo
quod a vero videatur deficere talis assertio: unde his pretermissis ad id quod ceperamus de domino duce
prosequendum redeamus.
53) Vgl. Bancourt, Musulmans, S. 153 f.; Bender, Geste, S. 20; Bennett, Images, S. 101–114; Busby,
Vernacular Literature, S. 30; Davenport, Narrative, S. 4 f.; Duggan, Popular Historiography, S. 304;
Green, Beginnings, S. 141 f.; Jubb, Estoires d’Outremer, S. 293; Otter, Inventiones, S. 14; PTron, Croi-
sés, S. 12; Trotter, French Literature, S. 27, 111, 249; Trotter, Treatment, S. 18; Whetter, Understan-
ding Genre, S. 24–30.
54) Jubb, Estoires d’Outremer, S. 298; Spiegel, Romancing, S. 56–60.
55) Vgl. dazu Busby, Vernacular Literature; Spiegel, Textualisation; Spiegel, Romancing; die wichtigsten
Erkenntnisse zusammengefasst in Spiegel, Social Change.
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mend säkularem Bezug56). Dies äußerte sich auch in einem steigenden Bedarf an histo-
riografischen Texten in der Volkssprache. Bei den bis dahin auf Französisch verfügbaren
Texten handelte es sich um Chansons de geste oder gereimte Verschroniken. Beide For-
men thematisierten zwar auch vergangenes Geschehen – wie dargestellt, durchaus auch
im Sinne von historia –, doch führten die aufgekommenen, prinzipiellen Bedenken der
Zeitgenossen über die historische Tragfähigkeit von Versen zu einer gesteigerten Nach-
frage nach einer eigenen volkssprachlichen Prosageschichtsschreibung. Als neue Schrift-
form mochte diese als besonders geeignet erscheinen, um den Täuschungen der Fiktion
zu entfliehen, da sie Ausdehnung und freiere Gestaltung der Erzählung ermöglichte –
beispielsweise über die epische Form hinaus57).

In der Schreibpraxis führte dies in der Historiografie aber nur bedingt zu einem an-
deren Umgang bei der Darstellung von Geschichte. Die volkssprachlichen Autoren grif-
fen auf bereits etablierte, vom Publikum akzeptierte Schreibformen zurück, in erster Li-
nie auf volkssprachliche epische Modelle, zu denen die neue Geschichtsschreibung damit
selbst in Konkurrenz trat. Die frühen Vernakularchroniken zeichnen sich durch ein
handlungsorientiertes sowie von visualisierten Szenen und ritterlichen Helden geprägtes
Erzählschema aus58). Die darin geleisteten Idealisierungen wurden aber einer historisch-
realistischen Perspektive untergeordnet und dienten gleichwohl der Vermittlung exem-
plarischer Wahrheiten. Wie in der lateinischen Geschichtsschreibung bewegen sich die
Inhalte dieser Werke auf einem Kontinuum zwischen Faktizität und Fiktionalität mit
häufig kaum erkennbaren Grenzen59). Inhaltlich orientierten sich die volkssprachlichen
Historiografen aber vermehrt an den Bedürfnissen und Erwartungen ihres Laienpubli-
kums. Die vernakulare Prosa konzentrierte sich von Anfang an auf die irdischen Proble-
me des Rittertums. Gleichsam als Abgrenzung von der lateinischen Geschichtsschrei-
bung, die im Gang der Geschichte himmlisches Wirken erkannte, ging damit die Lösung
irdischer Protagonisten und Vorgänge aus der unmittelbaren Kontrolle Gottes einher.
Der Einfluss Gottes auf das Handeln der Menschen wurde im Laufe des 13. Jahrhunderts
zunehmend aus der volkssprachlichen Geschichtsschreibung entfernt60).

Die Darstellung konkreter Strategien zur Bewältigung von Gefangenschaft basiert auf
solchen literarischen Formen der Verarbeitung. Die Art und Weise, wie über Gefangen-
schaft berichtet wurde, kann als Resultat kontextabhängiger oder, wenn man so will,
kulturell determinierter Prozesse der Deutungszuschreibung und Sinnstiftung verstanden

56) Busby, Vernacular Literature, S. 28; Green, Rise, S. 49; Spiegel, Textualisation, S. 44.
57) Vgl. Boutet, Formes, S. 139.
58) Damian-Grint, New Historians, S. 36 f.; Paterson/Sweetenham, Canso d’Antioca, S. 125 f.; Spie-
gel, Social Change, S. 185–187.
59) Beste Beispiele hierfür sind die ›Estoires d’Outremer‹ und die Rothelin-Fortsetzung Wilhelms von
Tyrus, die sowohl inhaltlich als auch formal deutliche Anklänge an die Chansons de geste zeigen. Vgl. dazu
Jubb, Estoires d’Outremer, S. 298–307.
60) Spiegel, Textualisation, S. 47; Spiegel, Romancing, S. 216; Sturges, Interpretation, S. 23.
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werden. Dies impliziert die Existenz verschiedener Deutungssysteme, die etwa durch
Abfassungsort und -zeit eines Textes bestimmt werden und für die Art und Weise der
Wiedergabe historischer Realität entscheidend sind. Durch die Identifizierung solcher
soziokultureller Bezugssysteme und die Untersuchung ihrer Funktionsweisen können
die jeweiligen Mechanismen der Deutung historischer Wirklichkeit herausgearbeitet und
dechiffriert werden. Dadurch werden Rückschlüsse möglich nicht nur auf die zugrunde-
liegenden Verhaltens- und Vortsellungswelten, sondern auch auf das tatsächliche Erleben
von Gefangenschaft und ihrer Bewältigung durch die Zeitgenossen. Für Letzteres eignen
sich besonders jene Bezugssysteme, die den Geschehnissen nicht nur eine unterhaltende
oder exemplarische Funktion zubilligten, sondern sie als unmittelbaren Ausdruck der
historischen Lebenswelt interpretierten und verstanden wissen wollten. Innerhalb eines
solchen Bezugsrahmens, der sich – so kann als These formuliert werden – wahrscheinlich
durch eine zeitliche und räumliche Nähe zu den Ereignissen auszeichnete und weniger
eine literarische denn eine historische Form der Verarbeitung von Gefangenschaft be-
vorzugte, wird eine sinnvolle Auseinandersetzung mit soziopolitischen oder wirtschaft-
lichen Vorgängen im Zuge einer Gefangenschaft möglich. Dies trifft umso mehr zu, wenn
der erzählenden Überlieferung diplomatische und normative Quellen gegenübergestellt
und mit dieser kontrastiert werden können.
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4. Erkenntnisziele und Gliederung

Das Interesse gilt zunächst der (literarischen) Verarbeitung christlicher Gefangenschaft
bei den Muslimen als Ausdruck kontextspezifischer Deutungs- und Sinnstiftungspro-
zesse. Durch die Analyse der dabei auftretenden Muster sollen die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, auf zeitgenössische Formen der Bewältigung von Gefangenschaft zu-
zugreifen. Aufgrund des reichhaltigen Materials muss der Untersuchungsgegenstand auf
Gefangenschaften von Christen bei den Muslimen eingeschränkt werden, auch wenn der
Blick auf entsprechende byzantinisch-muslimische Beziehungen oder umgekehrt auf die
Gefangenschaft von Muslimen bei den Christen aus komparatistischer Sicht natürlich von
großem Interesse wäre.

Mit Blick auf die Verarbeitung von Gefangenschaft lassen sich folgende Forschungs-
fragen formulieren:
– Welche Quellengattungen äußern sich in welcher Weise über die Gefangenschaft von

Christen bei den Muslimen?
– Welche Funktion kommt den verschiedenen Formen der Darstellung von Gefangen-

schaft zu und lassen sich unterschiedliche Erzählsysteme festmachen?

Darauf aufbauend ergeben sich Fragen zur Bewältigung von Gefangenschaft durch die
christliche beziehungsweise die orientalische und abendländische Gesellschaft:
– Inwiefern können solche Verarbeitungsmuster bereits als Ausdruck von Bewälti-

gungsstrategien interpretiert werden? Wie lassen sich allfällige Unterschiede erklären?
– Was bedeutete die Gefangennahme eines Franken oder Kreuzfahrers für die christli-

chen Herrschaften des Heiligen Landes? Mit welchen Schwierigkeiten sahen sie sich
konfrontiert und lassen sich Lösungsansätze erkennen? Konkret heißt das: Wie orga-
nisierten sich die Kreuzfahrerherrschaften nach der Festnahme insbesondere von
hochgestellten Christen? Lassen sich Muster identifizieren, die sich im Laufe der Zeit
allenfalls veränderten? Kam es zu Konflikten um die Herrschaft und wurde der Herr-
schaftsanspruch der Gefangenen gewahrt?

– Wie kam es zur Befreiung der Gefangenen? Zu welchem Zeitpunkt fand diese statt?
Wer setzte sich aus welchen Gründen und mit welchen Mitteln dafür ein?

– Wie verlief die Reintegration freigelassener Gefangener in die fränkische Gesellschaft?
Erhielten sie ihre frühere Stellung zurück oder mussten sie darum kämpfen? Wie
wirkte sich ihre oft lange Gefangenschaft auf die Akzeptanz bei den anderen Fran-
ken aus?

Gegenstand der vorliegenden Studie werden hauptsächlich Kriegs- oder im weitesten
Sinne politische Gefangenschaften sein, und nicht juristische. Bei der Beantwortung der
gestellten Fragen liegt das Hauptaugenmerk auf der sozialen und politischen Elite der
Kreuzfahrerherrschaften, also auf den Herrschern über Jerusalem, Tripolis, Antiochia
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und Edessa, sowie ihren wichtigsten Lehnsnehmern61). Dieser Personenkreis lässt sich in
den Quellen am besten fassen. Wo nötig und sinnvoll, werden aber auch weniger hoch-
gestellte Gefangene berücksichtigt, zum Beispiel bei der Analyse der Darstellung von
Gefangenschaft bei den Muslimen in erzählenden Quellen. Aufgrund der gerade im
13. Jahrhundert dünner werdenden Quellenbasis ist eine schärfere Abgrenzung der Un-
tersuchungsgruppe methodisch nicht sinnvoll. Auch wenn zweifellos die weltliche Füh-
rungsschicht im Zentrum der Betrachtung stehen wird, existiert ein weiterer Personen-
kreis, der auch zur Kreuzfahrerelite gerechnet werden muss. Die Rede ist von der geist-
lichen Spitze, die ebenfalls einen eminenten Einfluss auf Politik und Gesellschaft des
fränkischen Ostens ausübte, oft auch in Konkurrenz zu den weltlichen Machtträgern.
Hier sind besonders die Patriarchen von Antiochia und Jerusalem als geistliche Führer zu
nennen, aber auch der hohe Klerus und nicht zuletzt die Führungsschicht der Ritteror-
den, die insbesondere im 13. Jahrhundert zu den bestimmenden Machtfaktoren im Hei-
ligen Land geworden sind. Neben der vergleichsweise großen Masse der weltlichen Ge-
fangenen, treten geistliche Gefangene aber so stark in den Hintergrund, dass eine syste-
matische Behandlung dieser Gruppe keinen Sinn macht. Ausführungen zu ihnen werden
sich daher auf ein Minimum beschränken und nur dann vorgenommen, wenn es der Ar-
gumentationskontext sinnvoll erscheinen lässt.

Den strukturierenden Vorgaben der Forschungsfragen folgend, gliedert sich die vor-
liegende Studie in zwei größere Abschnitte, die die Formen der literarischen Verarbeitung

61) Die Geschichte des lateinischen Zyperns ist eng mit derjenigen der vier »klassischen« Kreuzfahrer-
herrschaften verknüpft. Die Insel stellte im 13. Jahrhundert wiederholt Könige und Regenten des ge-
schrumpften Königreichs Jerusalem und fungierte als Operations- und Rückzugsbasis der fränkischen
Elite. Da aber keine Fälle von bei Muslimen gefangenen Christen bekannt sind, die nachweisbare Aus-
wirkungen auf Zypern hatten, ist das Inselreich nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Ein anderes
christliches Reich, das seine Existenz ebenfalls der Kreuzzugsbewegung verdankt und seit dem Ende des
12. Jahrhunderts der lateinischen Kirche angegliedert war, war das Königreich Kleinarmenien. Die von der
Forschung lange vertretene Ansicht, dass es sich bei diesem Königreich quasi um eine Erweiterung des
fränkischen Orients gehandelt habe, versucht Weitenberg, Literary Contacts, S. 65–68, zu relativieren:
Für westliche Einflüsse offen sei lediglich die armenische Führungsschicht gewesen, die durch Eheschlie-
ßungen eng mit der fränkischen Elite verbunden war. Die übrige armenische Bevölkerung habe sich dage-
gen eher an einem persischen Großarmenien orientiert. Diese Feststellung mag durchaus ihre Berechtigung
haben, allerdings reicht sie allein nicht aus, das Königreich Kleinarmenien aus der Untersuchungsauswahl
zu streichen. Dasselbe gilt für die Tatsache, dass Armenien eher in Konkurrenz zu den Kreuzfahrerherr-
schaften gestanden hat. Denn beides trifft auch auf die fränkische Elite zu, die zum einen ebenfalls eine
dünne Oberschicht stellte, deren Ansichten bei weitem nicht immer denen der einheimischen Bevölkerung
entsprachen, und die sich zum anderen auch immer wieder in gegenseitigen Machtkämpfen erging. Im
Unterschied zu den Kreuzfahrerherrschaften, inklusive Zyperns, war die armenische Elite aber nicht
westlichen Ursprungs, sondern blickte, wie Byzanz, auf eine lange anatolisch-syrische Tradition zurück.
Damit verfügt sie über andere Voraussetzungen als die fränkische Führungsschicht, ein Unterschied, der
sich methodisch nicht ohne weiteres überbrücken lässt – zumindest nicht, ohne den analytischen Rahmen
der vorliegenden Studie zu sprengen.
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von Gefangenschaft im Heiligen Land und in Europa (II) sowie die darauf basierenden
Bewältigungsstrategien betreffen (III).

Der erste Untersuchungsbereich widmet sich ausführlich den erzählenden Quellen
und versteht sich als Beitrag zur historischen Narrativitätsforschung aus einer kulturge-
schichtlichen Perspektive. Zunächst geht es um die Art undWeise, wie Gefangenschaft an
beiden Ufern des Mittelmeers dargestellt und interpretiert wurde. Im Fokus stehen dabei
topische und narrative Formen des Berichtens über Gefangenschaft sowie ihre Funktion
für die christliche Gesellschaft respektive für verschiedene kulturelle Bezugssysteme in-
nerhalb der christlichen Gesellschaft (Kapitel II., 1–3). Diese Erkenntnisse werden darauf
den beiden einzigen überlieferten Augenzeugenberichten von Gefangenen gegenüberge-
stellt und vertieft (Kapitel II., 4). Daraus werden Rückschlüsse auf die in der christlichen
Welt des hohen Mittelalters existierenden Verarbeitungsmechanismen hinsichtlich
christlicher Gefangenschaft bei den Muslimen im Heiligen Land gezogen und die Folgen
für die Interpretation der interessierenden Bewältigungsstrategien auf sozialer, politi-
scher und wirtschaftlicher Ebene thematisiert (Kapitel II. , 5).

Im daran anschließenden zweiten Abschnitt werden die Vorgänge innerhalb der
Kreuzfahrerherrschaften während Haft und Befreiung der Gefangenen sowie deren Re-
integration in die fränkische Gesellschaft analysiert. Dieser Teil ist den sozialen, politi-
schen und ökonomischen Implikationen von Gefangenschaft gewidmet. Die Wahl des
Quellenkorpus sowie die Beurteilung von dessen Aussagekraft leiten sich methodisch
direkt aus den Erkenntnissen ab, die im vorangehenden Abschnitt erzielt wurden. Zu-
nächst werden institutionalisierte Bewältigungsformen diskutiert, wie sie in der Jerusa-
lemer Rechtsüberlieferung oder im Engagement kirchlicher Institutionen zutage treten
(Kapitel III., 1). Im Anschluss werden mehrere Fallstudien durchgeführt, die in erster
Linie auf diplomatischem Material sowie der historiografischen Überlieferung aus dem
Nahen Osten beruhen. Die verwendeten Quellen entstammen damit einem soziokultu-
rellen Bezugssystem, das im ersten Teilbereich der Untersuchung identifiziert wurde und
sich durch eine zeit- und ortsnahe sowie eine faktenorientierte Darstellung der wahrge-
nommenen Ereignisse auszeichnet. Auf dieser Grundlage werden konkrete Strategien zur
Bewältigung von Gefangenschaft untersucht, gleichsam als Beitrag zur Sozial- und Poli-
tikgeschichte Outremers. Die Gliederung richtet sich dabei einerseits nach den Stationen
auf dem Weg eines Gefangenen, nämlich nach der Organisation der betroffenen Kreuz-
fahrerherrschaften während der Gefangenschaft, der Freilassung oder Befreiung des Ge-
fangenen sowie seiner Rückkehr und Reintegration in die fränkische Gesellschaft. Ge-
fangennahme und Leben in Gefangenschaft werden an dieser Stelle nicht mehr berück-
sichtigt, da diese beiden Aspekte nicht Teil des soziopolitischen Narrativs sind und be-
reits in Abschnitt II behandelt wurden. Andererseits wird zwischen verschiedenen
sozialen Gruppen unterschieden, denen in den Quellen unterschiedliche Aufmerksamkeit
zuteil wird. Dabei handelt es sich um die Könige von Jerusalem, die anderen fränkischen
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Herrscher, ihre Seigneurs, also ihre Kronvasallen, sowie andere ritterliche oder gegebe-
nenfalls geistliche Akteure (Kapitel III. , 2).
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II. Gefangenschaft erzählen



Die mit Abstand wichtigste Quellengattung, die über die Gefangenschaft von Christen
bei den Muslimen Auskunft gibt, sind narrative Quellen, also Texte, die zunächst einmal
eine Geschichte erzählen. Die Texttypen, die für diese Thematik von besonderem Inter-
esse sind, stammen aus dem Bereich der Geschichtsschreibung, der Epik, der Hagiografie
oder der Poesie. Vor der Beschäftigung mit Gefangenschaft selbst muss diese Quellento-
pografie detailliert aufgearbeitet werden. Nur dann können diese Texte für eine histori-
sche Analyse von Gefangenschaft nutzbar gemacht werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei
auf der Funktion des Erzählens über Gefangenschaft und seinem jeweiligen Kontext. Für
die vorliegende Studie ist es unerlässlich, sich zunächst ausführlich mit dem Verhältnis
von Geschichte der Gefangenschaft zu Geschichten über Gefangenschaft im hochmit-
telalterlichen Umfeld auseinanderzusetzen.
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1. Quellentypologische Überlegungen

1.1 Gefangenschaft im religiösen Diskurs

Die Sorge um das Wohl gefangener Glaubensbrüder und -schwestern spielte schon in den
Anfängen des Christentums eine große Rolle. In der Bibel finden sich zahlreiche Passa-
gen, die über Gefangenschaft berichten1). Am eindringlichsten demonstriert dies wohl das
Matthäus-Wort Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen (Mt. 25:36), das
in der Folge die Gläubigen geradezu dazu aufruft, Gefangene in ihre Fürsorgebestre-
bungen einzubeziehen2). Der Wunsch, Gefangenen während ihrer Haft und bei ihrer Be-
freiung zu helfen, war in der biblischen Tradition tief verankert und wurde gewöhnlich
mit anderen karitativen Aktivitäten für die Bedürftigen verbunden. Theologischer
Schlüsselgedanke war dabei die Gefangenschaft Israels in Ägypten und seine Befreiung.
Die Erfahrungen aus einer Zeit häufiger Gefangennahme, Versklavung und Hinrichtung
von Glaubensbrüdern und -schwestern verpflichtete den Christen barmherzig und ge-
recht zu sein gegenüber jenen, die sich in derselben Lage befanden3). Carolyn Osiek hat
aufgezeigt, dass die biblischen Handlungsvorgaben bezüglich Gefangenschaft im frühen
Christentum mehr waren als bloße Metaphern für eine spirituelle Befreiung und tatsäch-
lich auch umgesetzt wurden4).

Mit der zunehmenden Institutionalisierung der jungen Religion im Römischen Reich
veränderte sich ihr Zugang zur Gefangenschaftsproblematik. In den Worten William
Klingshirns war eine der »[…] most dramatic expressions of Christian charity in late an-
tiquity […]« der konsequente Einsatz für die Befreiung von Menschen, die durch Über-
fälle oder Kriegswirren in Gefangenschaft geraten waren5). Die Auslösung von Gefange-
nen, die Sammlung und Verteilung von Geld zu diesem Zweck oder die Übernahme de-
likater Verhandlungen wurden ins Pflichtenheft der Bischöfe aufgenommen. Diese ak-

1) Aufstellungen von gefangenschaftsrelevanten Bibelstellen finden sich bei: Osiek, Ransom; Lawn, Ge-
fangenschaft, S. 182–184.
2) Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters
ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt
mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen, und ihr habt mich
beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich
besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten ant-
worten und sagen: Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder durstig und haben
dich getränkt? Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und beherbergt? Oder nackt und dich beklei-
det? Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird
antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt. 25:34–40)
3) Osiek, Ransom, S. 365, 385 f.
4) Osiek, Ransom.
5) Klingshirn, Charity, S. 183.
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zeptierten und förderten diese Verantwortung, weil sie so ihren Einfluss auf die Gläubi-
gen ausbauen konnten, beispielsweise indem sie Betroffene enger an sich banden oder
weil die Ausübung dieser karitativen Tätigkeit zur Erhöhung ihres Ansehens in der öf-
fentlichen Meinung beitrug. Bis zum 5. Jahrhundert hatte sich die Auslösung von Ge-
fangenen als eine der wichtigsten Aufgaben des Bischofs eingebürgert. Die Bischöfe
fühlten sich sogar im Recht, Kirchenbesitz zu Auslösungszwecken entfremden zu dür-
fen6). Dies wurde schließlich von Gregor dem Großen offiziell erlaubt und fand seinen
Weg sowohl ins Römische Recht als auch ein halbes Jahrtausend später ins ›Decretum
Gratiani‹. Vasa sacra, nisi pro redemptione captivorum non sunt alienanda, heißt es dort7).
Im Laufe des 6. Jahrhunderts schwand das Interesse der Geistlichkeit am Schicksal von
Gefangenen aber merklich. Gregor von Tours verbindet zwar noch wiederholt die Be-
freiung von Gefangenen mit dem Wirken von Bischöfen oder der Wundertätigkeit von
Heiligen und bringt sie explizit mit karitativen Werken in Zusammenhang8). Auf offizi-
eller kirchlicher Seite erinnerte aber als einzige der Synoden des 6. und 7. Jahrhunderts
das Konzil von Orléans in traditioneller Manier an die bischöfliche Fürsorgepflicht für
Gefangene9). Thematisiert wurden Gefangenenbefreiungen vornehmlich noch in hagio-
grafischen Texten, auch wenn sich für das 7. Jahrhundert ein starker Rückgang solcher
Wundergeschichten feststellen lässt und die Gefangenen langsam aus der Kategorie der
pauperes ausschieden10).

Dies scheint sich erst im 12. Jahrhundert wieder geändert zu haben. Die zweite Hälfte
dieses Jahrhunderts sah die letzte Phase der großen Reformbewegung, die das europäi-

6) Ebd., S. 183–187. Vgl. auch Levy, Captivus, S. 171 f.
7) Gregorii I papae epistolae I, 7.35, S. 483 f.; N. 9, 3, 9; Decretum Gratiani, C. 12, qu. 2, Kap. 13–16,
S. 690 f., Zitat nach Kap. 13, S. 690. Vgl. auch Klingshirn, Charity, S. 186; Levy, Captivus, S. 172, und aus
rechtswissenschaftlicher Perspektive Erler, Loskauf, S. 29 f.
8) Gregor von Tours, Libri historiarumX, I, 15, S. 14 f.; I, 21, S. 17 f.; IV, 19, S. 152; IV, 23, S. 155 f.; IV, 42,
S. 176; V, 5, S. 200 f.; V, 8, S. 204; V, 39, S. 247; V, 49, S. 260; VI, 11, S. 280; VI, 31, S. 300 f.; VI, 36, S. 307 f.;
VIII, 26, S. 390; VIII, 33, S. 401 f.; IX, 13, S. 428; IX, 31, S. 450; X, 6, S. 488; X, 9, S. 493; X, 11, S. 495; X,
24, S. 515 f. (Wunderberichte oder Befreiungen unter bischöflicher Beteiligung sind kursiv ausgewiesen.)
Zu den Fällen, in denen Gregor von Tours einen Zusammenhang zwischen Gefangenenbefreiung und
christlicher caritas herstellt, vgl. V, 19, S. 225 und VI, 8, S. 277 f.
9) Wiesheu, Bischof, S. 2 f. Für einen Überblick über die kirchliche Gefangenenfürsorge bis ins 7. Jahr-
hundert vgl. Limmer, Konzilien 2, S. 188–190.
10) Wiesheu, Bischof, S. 19. Während Goodich, Gefangenenbefreiung, S. 69, unter Berücksichtigung der
Forschungen von Graus, Gewalt, vermutet, dass dies auf einen Rückgang der Institutionalisierung der
Gefangenenfürsorge zurückzuführen sei, an deren Stelle die Vorstellung eines göttlichen Eingreifens zu
Gunsten von Inhaftierten getreten sei, geht Wiesheu, Bischof, bes. S. 6–10, 19–23, davon aus, dass die
Bischöfe in dieser Zeit selbst an die Stelle der weltlichen Herrschaften getreten und damit für die Verwah-
rung von Gefangenen verantwortlich geworden seien. Aus diesem Grund seien Gefangenenbefreiungen
durch Bischöfe in der kirchlichen, aber auch historiografischen Literatur nicht mehr so prominent propa-
giert worden.
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scheMittelalter seit dem 11. Jahrhundert grundlegend veränderte. Für die Konzeption der
christlichen caritaswar diese Zeit einWendepunkt. Faktoren wie Bevölkerungswachstum,
zunehmende Urbanisierung und Mobilität oder die Ausweitung des Handels brachten
neue soziale Schwierigkeiten und Formen der Armut mit sich. Die daraus erwachsenden
gesellschaftlichen Spannungen schufen das Klima für eine geistige Neuausrichtung in
Europa. Die Reform war unter anderem auch eine Antwort auf diese Probleme der All-
tagswelt, für die engagierte Christen auf der Grundlage ihres Glaubens und der Evange-
lien eine Lösung zu finden suchten11). Die geistliche Reformbewegung hob die monasti-
schen Ideale der Armut und Einsamkeit hervor, die als Weg zur persönlichen Freiheit und
Erlösung galten. Diese freiwillig gewählte Armut in Nachfolge des armen, nackten
Christus kontrastierte stark mit den sozial unfreiwillig Benachteiligten und führte dazu,
dass Ende des 12. Jahrhunderts das Diktum des frühen Christentums, dass kein Mensch
wertlos sei, wieder aufgenommen wurde. Gerade für den caritas-Gedanken, der bis ins
6. Jahrhundert auch die Sorge für Gefangene einschloss, bedeutete das neuen Schub. Die
Suche nach einer neuen Spiritualität, die auf die Erlösung des Einzelnen abzielte, öffnete
die Gesellschaft zunehmend für ein umfassendes Verständnis von caritas. Als aktiven
Dienst an Gott und für das eigene Seelenheil forderte dieses den individuellen, aber auch
den gesellschaftlichen Beistand für benachteiligte Personen. Das wachsende Interesse an
Werken der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit spiegelt sich nicht nur in der Kunst an
der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, sondern auch in der zunehmenden Zahl karita-
tiver Institutionen wie Hospitälern und Hospizen, die von Laien ins Leben gerufen
wurden12). Erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückten Kategorien von pauperes, die
lange vernachlässigt worden waren, wie Leprakranke oder eben Gefangene13).

Ein erstes Anzeichen für das wieder erwachende Interesse an den Gefangenen findet
sich im ›Decretum Gratiani‹, das die alten Weisungen Gregors des Großen, dass Kir-
chengut zur Befreiung von Gefangenen verwendet werden dürfe, wieder aufgriff14). Auf den
großen Laterankonzilien dieses Jahrhunderts (1123, 1139, 1179) spielte die Befreiung
christlicher Gefangener aber noch keine Rolle, ebenso wenig in den Beschlüssen der re-
gionalen Konzilien oder den Regeln der ersten Ritterorden15). Lediglich in den Johanni-
ter-Statuten aus dem Jahr 1182 findet sich das Gebot, Freigelassenen ein Startgeld von 12
Dinaren zur Verfügung zu stellen16). Dafür begannen sich die Päpste in der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts dem Thema wieder verstärkt zuzuwenden, wenn auch noch nicht

11) Brodman, Charity, S. 13–15; Constable, Reformation, S. 4–8; Powell, Innocent III, S. 246; Vau-
chez, Pauvreté, S. 259 f.
12) Constable, Reformation, S. 6–8, 39 f., 146–149; Brodman, Charity, S. 15; Powell, Innocent III,
S. 245; Vauchez, Pauvreté, S. 258–260.
13) Vauchez, Pauvreté, S. 257.
14) Decretum Gratiani, C. 12, qu. 2, Kap. 13–16, S. 690 f.
15) Cipollone, Cristianità, S. 247.
16) Cart. Hosp. Nr. 627, S. 428.
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von einem eigentlichen institutionellen Interesse gesprochen werden kann17). Verstärkte
Bemühungen in dieser Hinsicht lassen sich erst im 13. Jahrhundert, besonders während
des Pontifikats von Innozenz III. feststellen. Dieser Aspekt wird im Kapitel über die
normative und institutionelle Ebene der Bewältigung von Gefangenschaft genau darge-
stellt werden18).

Auch wenn hagiografische Texte oder Predigten für die vorliegende Untersuchung nur
eine untergeordnete Rolle spielen, hatten solche religiösen Vorstellungen doch starken
Einfluss auf die Darstellungsformen anderer Quellengattungen. So wird die beschriebene
bischöfliche Fürsorgepflicht nicht nur in historiografischen Texten wie in den ›Historien‹
Gregors von Tours thematisiert, sondern auch in kirchlicher Literatur wie Bischofs- und
Heiligenviten und nicht zuletzt in der Bibel selbst19). Aus diesem Grund muss dieser As-
pekt kurz beleuchtet werden, hauptsächlich in Anlehnung an die Studie von Megan Cas-
sidy-Welch, die sich ausführlich mit diesem Thema befasst hat20).

Gefangenschaft wird in diesem Kontext häufig im Zusammenhang mit dem Martyri-
um von Gefangenen thematisiert. Die Gefangenschaft eines Christen gerade bei Heiden –
im frühen Christentum bei den Römern – war dabei integraler Bestandteil des Leidens-
weges der Inhaftierten, auf dem sie ihre Glaubenstreue bis in den Tod unter Beweis stell-
ten. In den geschilderten schlechten Haftbedingungen und erduldeten Martern lassen sich
unschwer Elemente erkennen, die in Berichten über Gefangenschaft immer wieder Ver-
wendung fanden und bald topischen Charakter annahmen. Giftiges Getier in den Ker-
kern, die Verwendung von Gefangenen als Zielscheiben oder die Anwendung verschie-
dener Arten von Foltern sind wichtige Bestandteile von Märtyrerpassionen21). Andere
typische Motive wie schwere Ketten, strenge Bewachung und Verschluss hinter eisernen
Türen kommen bereits in der Bibel im Zusammenhang mit der Gefangenschaft des Petrus
vor22). Diese Episode liefert zugleich das Modell für zahlreiche wundersame Gefange-
nenbefreiungen in Heiligenviten: Der Gefangene, streng bewacht und gefesselt, erhält
Besuch von Engeln oder Heiligen, die ihm befehlen, sich zu erheben. Die Fesseln fallen
ab, die Tore des Kerkers öffnen sich auf wundersame Weise, und der Inhaftierte ent-
kommt, ohne dass seine Häscher etwas bemerken. In der Regel leistet der Heilige nur

17) Vgl. Cipollone, Redenzione, S. 352; Lemesle, Emprisonnements. Papst Alexander III. ging gar so-
weit, dem Sultan von Ägypten die Befreiung christlicher Gefangener anzutragen. Vgl. RRH Nr. 626 und
Mçhring, Briefe, für die Diskussion der Quellenlage.
18) Siehe dazu Kap. III., 1.2.
19) Verweise auf entsprechende Bibelstellen und andere kirchliche Literatur finden sich bei Osiek, Ran-
som: Ap. Const., 5:1–2; Aristides Apol., 15:7–8; 1 Clem., 55:2, 59:4; Didasc. Ap., 19; Eus. Hist. eccl.,
4:23.10; Herm. Man., 8:10; Hebr., 10:34, 13:3; Hippolytus Ref., 9:12; Ign. Pol., 4:3; Ign. Rom., 1:2; Ign.
Smyrn., 6:2; Justin Apol., 1:67; Lucian Pereg., 12; Mt., 25:36, 39, 43; Tertullian Apol., 39:5–6. Vgl. auch
Lawn, Gefangenschaft, S. 182–184.
20) Cassidy-Welch, Imprisonment.
21) Bancourt, Musulmans, S. 146 f., 189–193; Cassidy-Welch, Imprisonment, S. 37 f.
22) Ap. 12:6–11.
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passive Unterstützung, die Bewerkstelligung der Flucht, und sei es nur der Gang aus dem
Kerker, obliegt dem Gefangenen23).

Die immer wieder betonte Unzugänglichkeit der Gefängnisse und die schweren Ket-
ten, mit denen Gefangene gefesselt werden, dienen als narrative Elemente, mit denen
nicht nur die physischen Beschränkungen und Qualen der Inhaftierten plastisch gemacht
werden, sondern auch das Wunder der Befreiung besonders hervorgehoben wird24). Ge-
fangenschaft erscheint so als Ausdruck einer einzigartigen Begegnung mit dem Göttli-
chen: Der Kerker wird zum Ort, an dem Engel und Heilige erscheinen. Die körperliche
Verwahrung bedeutet zudem eine Abkapselung von der Welt mit ihren Verlockungen und
damit eine Annäherung an Gott. Von solchen Vorstellungen zeugt eine lange Tradition
der Gleichsetzung von Kloster und Gefängnis25). Gefangenschaft bekommt so eine dop-
pelte Konnotation, nämlich sowohl als Strafe als auch als Chance in Gestalt einer trans-
zendentalen Hinwendung zu Gott. In dieser Verbindung erhält Gefangenschaft einen
starken metaphorischen Charakter. Mit all ihren physischen Widrigkeiten wird sie zu ei-
ner Gelegenheit, Buße zu tun und die Nähe Gottes zu suchen und zu finden. Was ei-
gentlich eine Trennung von der christlichen Gesellschaft bedeutet, kann – mit der richti-
gen Einstellung des Gefangenen – zu einem Werkzeug werden, den Weg zu Gott und
seiner Glaubensgemeinschaft wieder zu finden oder den individuellen Bezug zum Gött-
lichen zu verstärken. In den Wundergeschichten findet dieser Prozess in der himmlischen
Intervention zu Gunsten eines Gefangenen ihren Ausdruck26). Besonders im Fall christ-
licher Gefangenschaft bei den Muslimen tritt die Diskrepanz zwischen Ausgliederung
aus der christlichen Gemeinschaft – einerseits durch die räumliche Trennung, anderer-
seits durch die damit verbundenen Schwierigkeiten beim Zugang zu den Sakramenten –
und der Zuwendung zum Göttlichen deutlich zutage. In dieser Situation, die im Kontext
der Kreuzzüge häufig als Strafe für begangene Sünden interpretiert wurde, bedeutete die
bewusste Hinwendung zu Gott die Schaffung eines christlichen Bezugsrahmens. Dieser
sollte die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft und damit die Aussicht auf die kör-
perliche und vor allem die spirituelle Erlösung sichern.

Wegen ihres bildhaften, moralischen Charakters eigneten sich Gefangenschaftserzäh-
lungen gut zur Vermittlung sittlich-normativer Botschaften. Diese richteten sich nicht
nur an die Gefangenen selbst, indem sie die Zeit in Haft zu einer Zeit der Chance auf
spirituelle Erlösung stilisierten, sondern auch an alle anderen Christinnen und Christen.

23) Vgl. dazu Cassidy-Welch, Imprisonment, S. 46 f.
24) Ebd., S. 38, 44.
25) Ebd., S. 15.
26) Ebd., S. 55 f., hat am Beispiel der Wundergeschichten aus der Vita des Heiligen Leonard aufgezeigt,
dass die physische Befreiung nur der Beginn eines komplexeren Prozesses war, der die Befreiten in einer
Pilgerfahrt zum Schrein des Heiligen führte, wo sie öffentlich und gleichsam als Reintegration in die
christliche Gemeinschaft von dem Wunder berichteten, das ihnen widerfahren war.
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In didaktischen Texten konnten Gefangene als Vorbilder für die Glaubensgemeinschaft
dargestellt werden. Der Kerker war zudem ein Ort, mit dem moralische Verpflichtungen
aufgezeigt werden konnten. Dazu gehörten das Leisten materieller Hilfe durch Ver-
wandte oder die Ausübung vorbildlicher Frömmigkeit durch die Gefangenen selbst,
durch ihre Angehörigen oder durch andere Mitglieder der christlichen Glaubensgemein-
schaft27). Die große Kirchenreform, das Aufkommen der Predigerorden und die sich in-
tensivierende Bekämpfung häretischer Bewegungen generierten im 12. und vor allem im
13. Jahrhundert eine steigende Nachfrage nach solch didaktischer Literatur28). Geschich-
ten dieser Art zirkulierten in vielen Textsorten, in hagiografischen Schriften, in Predigten
oder in historiografischen Werken.

Auch die Päpste bedienten sich in ihren Kreuzzugsaufrufen immer wieder, und gezielt
seit Innozenz III. , der Gefangenschaftsrhetorik – sei es mit dem Bild des gefangenen Je-
rusalem oder der Erinnerung an die niedergemetzelten oder gefangenen Mitchristen29).
Interessanterweise scheint Gefangenschaft in den sonstigen Kreuzzugspredigten nicht
thematisiert worden zu sein, obwohl – oder möglicherweise gerade weil – sie eine Realität
jedes Kriegszugs war. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass sie nicht als Weg
zur sofortigen Erlösung propagiert werden konnte. Vielmehr bedeutete sie verlängertes
Leiden und allenfalls negative Auswirkungen auf die Angelegenheiten des eigenen Herr-
schaftsbereichs. Als wirksames Rekrutierungsargument fiel sie daher weitgehend aus30).

Trotzdem lieferte Gefangenschaft eine ausdrucksstarke Reihe von Bildern, mit deren
Hilfe das christliche Heilsversprechen visualisiert und transportiert werden konnte. Das
Spannungsfeld zwischen Gefangenschaft, Frömmigkeit, Leiden, Tod und Erlösung, das
sich auch in der Passion Christi manifestiert, schien sich besonders eindringlich mit Blick
auf christliche Haft bei den Muslimen aufbauen zu lassen und spiegelt sich entsprechend
in den erzählenden Quellen.

1.2 Gefangenschaft in den Chansons de geste

Neben den historiografischen Quellen waren Dichtungen aus dem Bereich der höfischen
Epik im französischsprachigen Raum des 12. Jahrhunderts weit verbreitet. Die frühesten
erhaltenen Handschriften dieser Chanson de geste genannten Literaturform stammen
vom Ende des 11. Jahrhunderts (›Chanson de Roland‹) sowie aus den 30er- bis 50er-Jah-
ren des 12. Jahrhunderts (›Couronnement Louis‹, ›Charroi de Nîmes‹, ›La prise d’Oran-

27) Ebd., S. 81–83, vgl. auch S. 23 f. Vgl. bspw. Thietmar von Merseburg, Chronicon, I, 21, S. 26.
28) Cassidy-Welch, Imprisonment, S. 82–85.
29) Siehe Kap. III., 1.2.1, S. 210.
30) Friedman, Encounter, S. 16 f.; Smith, Crusading, S. 138 f.
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ge‹)31). Über Ursprung und Genese der Chansons de geste besteht in der Forschung keine
Einigkeit. Es gibt aber großen Grund zur Annahme, dass die von den Dichtungen refe-
rierten Stoffe wesentlich älter sind als ihre Schriftfassungen und mündlich – oder in heute
verlorenen Handschriften – tradiert wurden32). Wie auch immer diese Diskussion ent-
schieden wird, es bleibt der Umstand, dass die frühesten epischen Materialien, die unter-
sucht werden können, aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammen, die Mehrzahl
der Handschriften aber deutlich später, zum Ende des 12. Jahrhunderts oder erst im
13. Jahrhundert, entstanden sind. Die sich in den Chansons de geste spiegelnden sozialen,
politischen und kulturellen Vorstellungen müssen daher in erster Linie als Ausdruck der
Abfassungszeit der jeweiligen Manuskripte behandelt werden33). Spekulationen über
mögliche frühere Formen des von ihnen verwendeten Stoffes sind mangels Vergleichs-
quellen müßig.

In der Regel beschäftigten sich die Chansons de geste mit der längst vergangenen Ka-
rolingerzeit. Als einziger hochmittelalterlicher Stoff wurden die Kreuzzüge in den epi-
schen Kanon aufgenommen. Diese riefen ein in Europa nie gekanntes Interesse an den
Vorgängen im Heiligen Land und an der zunächst kriegerischen Auseinandersetzung mit
den Muslimen hervor. Dies zeigt sich einerseits in der enormen historiografischen Pro-
duktion besonders zum ersten Kreuzzug und zu den frühen Jahren der Kreuzfahrer-
herrschaften, und andererseits auch in der bald einsetzenden Legendenbildung um diesen
einzigen wirklich erfolgreichen Kreuzzug und seine Anführer34). Dieser Prozess schlug
sich nicht nur in Wilhelms von Tyrus verklärter Darstellung der frühen Kreuzzugszeit
nieder, sondern gegen Ende des 12. Jahrhunderts auch in der Aufnahme der Kreuzzüge in
den Kanon der epischen Stoffe35). Die Kerndichtungen dieses so genannten ersten
Kreuzzugszyklus, die ›Chanson d’Antioche‹, die ›Chanson des Chétifs‹ und die ›Chanson
de Jérusalem‹, dürften aber alle auf die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts zurückgehen.
Während die ›Chanson d’Antioche‹ und die ›Chanson de Jérusalem‹ in vielerlei Hinsicht

31) Sunderland, Narrative Cycles, S. 4.
32) Auf eine mündliche Überlieferung lassen die in den Schriftfassungen aufscheinenden und für eine
orale Tradition typischen Stilformen wie Reimung, wiederkehrende, stilisierte Wendungen und Motive,
Wortdopplungen oder orale Interjunktionen wie oyez und voyez schließen. Die Existenz von schriftlichen,
wenn auch nur fragmentarischen Hinweisen bereits aus dem 10. Jahrhundert lassen die Möglichkeit einer
schriftlichen Überlieferung aber möglich erscheinen. Vgl. dazu Duggan, Popular Historiography, S. 289;
MPller, Chant de Louis, S. 77; Suard, Guide, S. 37 f. Unlängst hat zudem Leverage, Reception and
Memory, bes. S. 67–79, 293–295, auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die »oralen Spuren« in Chansons
de geste auch als Ausdruck einer Tradition des lauten Vorlesens, also als Lesehilfen, gedeutet werden
könnten. Zur Forschungsdiskussion um Genese und Ursprung der Chansons de geste vgl. zusammenfas-
send: Suard, Guide, S. 39–45, und Kloocke, Joseph Bédier.
33) Vgl. auch Duggan, Popular Historiography, S. 301.
34) Vgl. Jubb, Estoires d’Outremer, S. 307; Powell, Myth; Sumberg, Confluent; Sweetenham, Robert
the Monk, S. 62.
35) Vgl. Edbury/Rowe, William of Tyre, S. 52–58, 61, 70 f., 170–174.
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so nahe an den historiografischen Überlieferungen zum ersten Kreuzzug liegen, dass
nicht eindeutig geklärt werden kann, wie die gegenseitige Beeinflussung vonstattenge-
gangen ist, präsentieren die ›Chétifs‹ die Abenteuer christlicher Ritter, die von den Mus-
limen während des ersten Kreuzzugs gefangen genommen und in einen fernen, exoti-
schen Orient verschleppt wurden, in dem Drachen Schätze bewachten und die christli-
chen Helden von der muslimischen Damenwelt verehrt wurden36).

In Europa erfreuten sich solche Geschichten um die Haft christlicher Ritter bei den
Muslimen bald zunehmender Beliebtheit. Gerade in den Chansons de geste spielte Ge-
fangenschaft häufig eine so entscheidende Rolle, dass Norval Bard sie gar als integralen
Bestandteil des epischen Genres bezeichnet hat37). Interessanterweise gilt dies nicht für die
frühesten erhaltenen Chansons de geste, deren Handschriften auf die erste Hälfte des 12.
Jahrhunderts zurückgehen. Im Rolandslied etwa, das sich fast ausschließlich um den
Kampf zwischen christlichen und muslimischen Heeren dreht, wird Gefangenschaft nur
am Rande thematisiert38). Das bedeutet nicht, dass christliche Gefangenschaft bei den
Muslimen nicht auch vor der Kreuzzugszeit poetisch verarbeitet worden wäre – Beispiel
dafür ist das ›Carmen in victoriam Pisanorum‹, mit dem nach 1087 ein erfolgreicher
Feldzug der Pisaner zelebriert wurde, der unter anderem zur Befreiung von über 100 000
christlichen Gefangenen geführt haben soll39). Dennoch rief das Thema erst mit den
Kriegszügen ins Heilige Land ein bislang nicht da gewesenes Interesse hervor. Die
Kreuzzüge scheinen einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Erzählens über Ge-
fangenschaft gehabt zu haben und könnten dafür sogar konstitutiv gewesen sein.

1.3 Gefangenschaft in der Historiografie

Über Kriegsgefangenschaft hatte sich die westliche Historiografie seit dem frühen Mit-
telalter immer wieder geäußert, wenn die Belege aus merowingischer und karolingischer
Zeit auch eher sporadisch sind. Häufig waren diese frühen Fälle entweder mit hagiogra-
fischen Elementen durchsetzt oder sie berichteten die Geschehnisse auf nüchterne Art
und Weise40). Für das 10. und 11. Jahrhundert lässt sich ein starker Rückgang der erhalte-

36) Vgl. Bancourt, Musulmans, S. 154, 194; PTron, Croisés, S. 12 f.; Sumberg, Confluent.
37) Bard, Bien costume, S. 116 f. Vgl. auch Myers, Développement des Chétifs, S. 85. Für einige Quel-
lenbeispiele vgl. Prise d’Orange; Fierabras; Huon de Bordeaux et Aubéron; Moniage Guillaume; Enfances
Renier; Enfances Vivien; Geste de Monglane; Doon de la Roche; Vivien de Monbranc; Maugis d’Aigre-
mont; Aye d’Avignon; Orson de Beauvais; Floovant; Beatrix; Chevalier au Cygne; Fin d’Elias.
38) Vgl. Chanson de Roland. Dasselbe gilt für den frühen Kern des Wilhelms-Zyklus, in dem Gefangen-
schaft nur eine marginale Rolle spielt (vgl. Myers, Développement des Chétifs, S. 85, Anm. 6).
39) Carmen in victoriam Pisanorum, bes. Kap. 67, S. 28.
40) Siehe für Gregor von Tours oben, Anm. 8. Für weitere Quellenbelege vgl. bspw. Annales Fuldenses, ad
833, S. 26; ad 851, S. 41; ad 869, S. 67; ad 872, S. 76; ad 873, S. 78; ad 876, S. 88; ad 880, S. 94; ad 882, S. 98 f.;
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nen historiografischen Quellen konstatieren. Entsprechend geringer ist die Zahl der
Zeugnisse über Kriegsgefangenschaft. An der Berichtsweise änderte dies aber nichts – in
der Regel wurden lediglich die Gefangennahmen in topischer Kürze vermeldet41). Die
Gefangenschaft von Christen bei Muslimen fand bei diesen Autoren kaum Erwähnung.
Dies dürfte damit zusammenhängen, dass sie ihre Aufmerksamkeit normalerweise den
Ereignissen in Nord- und Osteuropa, beispielsweise den Auseinandersetzungen mit den
ebenfalls heidnischen Sachsen und Ungarn widmeten. Aber auch in diesem Zusammen-
hang wurden Gefangennahmen christlicher Soldaten oder Bevölkerungsteile nur in aller
Kürze thematisiert42).

Die historiografische Produktion nahm im 11. Jahrhundert an Bedeutung und Um-
fang wieder zu, so dass Europa am Vorabend des ersten Kreuzzugs eine gut etablierte
Tradition lateinischer Geschichtsschreibung kannte, deren Wurzeln bis in die Antike zu-
rückreichten43). Gerade der erste Kreuzzug zog eine ganze Reihe historiografischer Wer-
ke nach sich, die das Unternehmen ausführlich behandelten. Darin wurde zwangsläufig
und mit einer gewissen Begeisterung die militärische Konfrontation mit den als Sarazenen
oder Türken bezeichneten Muslimen in Kleinasien, Syrien und Palästina beschrieben. In
diesem Zusammenhang wurden auch Gefangene immer wieder erwähnt. In der Regel
geschah dies in sachlichem Ton und ohne legendenhafte Ausschmückungen, zumal das

ad 884, S. 112 f.; Annales regni Francorum, ad 789, S. 103, S. 104; ad 799, S. 106; ad 801, S. 116; ad 802,
S. 117; Astronomus, Vita Hludowici, Kap. 13, S. 314; Kap. 37, S. 422; Fredegar, Chronica, II, 57, S. 78,
S. 80; II, 60, S. 84; II, 62, S. 85, S. 87; III, 6, S. 94; III, 15, S. 98; III, 43, S. 105 f.; III, 54, S. 107; III, 55, S. 108;
III, 84, S. 116; IV, 26, S. 131; IV, 37, S. 138; IV, 42, S. 141; IV, 68, S. 155; IV, 78, S. 160; IV, 87, S. 164; Kap.
(20), S. 177; Kap. (25), S. 180; Kap. (27), S. 180; Kap. (31), S. 181; Kap. (35), S. 182; Kap. (42), S. 187; Kap.
(51), S. 191; Nithard, Historiarum Libri, I, 4, ad 833, S. 5; II, 5, S. 18; III, 4, ad 841, S. 33; IV, 4, ad 842, S. 45;
Regino von Prüm, Chronicon, ad 870, S. 78; ad 889, S. 132; ad 891, S. 137; ad 892, S. 138; ad 902, S. 149;
Thegan, Gesta Hludowici, Kap. 42, S. 230.
41) Ebenbauer, Historiographie, S. 111 f. Vgl. dazu: Liutprand von Cremona, Antapodosis, I, 33, S. 25; I,
41, S. 28; II, 41, S. 52; II, 54, S. 57; II, 63, S. 59; III, 43, S. 90; IV, 9, S. 101; IV, 11, S. 103; IV, 29, S. 119; IV, 33,
S. 121; V, 15, S. 132; Thietmar von Merseburg, Chronicon, II, 5, S. 42; II, 9, S. 48/49; II, 15, S. 54–56/55–
57; II, 35, S. 82/83; III, 5, S. 100/101–103; III, 17, S. 118/119; IV, 30, S. 167; IV, 57, S. 196/197; V, 23, S. 249;
V, 34, S. 260/261; V, 37, S. 262/263; VI, 52, S. 340/341; VII, 10, S. 410/411; VII, 16, S. 418/419; VII, 19,
S. 420/421; VII, 21, S. 422/423; VII, 36, S. 442/443; VII, 44, S. 450/451; VII, 45, S. 452/453; VII, 59, S. 472/
473; VII, 64, S. 478/479; VIII, 33, S. 532/534; Widukind von Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum libri, I,
35, S. 50; I, 36, S. 54; I, 38, S. 57; II, 11, S. 74 f.; III, 30, S. 118; III, 44, S. 125; III, 71–73, S. 148–150.
42) Zur Gefangennahme von Christen durch Muslime vgl.: Astronomus, Vita Hludowici, Kap. 13, S. 314;
Kap. 37, S. 422; Liutprand von Cremona, Antapodosis, II, 44, S. 53; möglicherweise implizit in den Annales
regni Francorum, ad 809, S. 128. Zu Gefangennahmen durch andere Heiden vgl. Annales Fuldenses, ad
869, S. 67; ad 880, S. 94; ad 882, S. 98 f.; ad 884, S. 112 f.; ad 894, S. 125; Liutprand von Cremona, Antapo-
dosis, II, 61, S. 59; Regino von Prüm, Chronicon, ad 870, S. 78; ad 891, S. 137; ad 892, S. 138; Thietmar von
Merseburg, Chronicon, VII, 42, S. 448/449; Widukind von Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum libri, I,
38, S. 57; III, 30, S. 118; III, 44, S. 125.
43) Ebenbauer, Historiographie, S. 111 f.
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Ziel des Kreuzzugs und der Berichterstattung dazu eindeutig auf die Eroberung Jerusa-
lems gerichtet war. Gefangenschaft stand nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie in
der früheren europäischen Geschichtsschreibung wurden die Gefangenschaften einfacher
Kreuzzugsteilnehmer lediglich erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Auch Gefangen-
nahmen von Muslimen durch Christen wurden thematisiert. Nur selten beschrieben die
christlichen Autoren die Hinrichtung der aus ihrer Sicht ungläubigen Gefangenen. Es
finden sich vielmehr Hinweise, dass die muslimischen Kriegsgefangenen als Sklaven be-
schäftigt oder verkauft wurden. Vereinzelt werden sogar Verhandlungslösungen zwischen
den Konfliktparteien erwähnt, die zur Freilassung von Gefangenen geführt hätten44). Die

44) Gefangennahme von Kreuzfahrern: Albert von Aachen, Historia, II, 39, S. 130; III, 46, S. 208–210; V,
20 f., S. 362–364; Anon. Gesta Francorum, Kap. 2, 7 f., S. 121 f.; Kap. 2, 11, S. 128 f.; Kap. 21, 4, S. 317;
Fulcher von Chartres, Historia, I, 3, 3, S. 134; Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 125 f.; II, 11, S. 128; IV,
18, S. 198 f.; V, 9, S. 210; VII, 17, S. 295; VII, 24, S. 316; Petrus Tudebodus, Historia, S. 35 f., 37, 79 f., 80 f.,
90; Raimund von Aguilers, Historia, S. 45, 110, 140; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 93, S. 26 f.;
Kap. 167, S. 47; Kap. 273, S. 75; Kap. 291, S. 81; Robertus Monachus, Historia, I, 1, S. 727 f.; I, 10, S. 734; I,
13, S. 736; IV, 1, S. 775; IV, 2, S. 776; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, VII, 14, S. 361. Gefangennahme von
Muslimen durch die Kreuzfahrer ohne Erwähnung einer Hinrichtung der Gefangenen oder zumindest
nicht aller Gefangenen: Albert von Aachen, Historia, II, 36, S. 124; Anon. Gesta Francorum, Kap. 30, 6,
S. 387; Kap. 33, 7, S. 407 f.; Kap. 37, 7, S. 459; Kap. 38, 6, S. 470 f.; Kap. 38, 7, S. 472; Kap. 39, 6, S. 486;
Kap. 39, 10, S. 490; Fulcher von Chartres, Historia, I, 11, 5, S. 194; I, 23, 3, 5, S. 256; Guibert von Nogent,
Gesta, VI, 18, S. 254; VII, 13, S. 287; VII, 16, S. 294; Petrus Tudebodus, Historia, S. 115, 124, 136, 138, 143;
Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 230, S. 63; Kap. 282 f., S. 78 f.; Kap. 300, S. 84; Raimund von Aguilers,
Historia, S. 91, 93, 98, 146, 156 f.; Robertus Monachus, Historia, IV, 21, S. 788; VII, 24, S. 840; VIII, 7,
S. 848 f.; IX, 4, S. 865; IX, 9, S. 869; IX, 13, S. 872; IX, 16, S. 873; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, III, 12 f.,
S. 209–212; X, 10, S. 464 f. Gefangennahme von Muslimen durch die Kreuzfahrer mit Hinrichtung der
Gefangenen: Albert von Aachen, Historia, V, 22, S. 364; Anon. Gesta Francorum, Kap. 12, 5, S. 247; Ful-
cher von Chartres, Historia, I, 24, 2, S. 261; Guibert von Nogent, Gesta, IV, 3, S. 172; Petrus Tudebodus,
Historia, S. 65, 139; Robertus Monachus, Historia, IV, 3, S. 777. Verhandlungslösungen zwischen Musli-
men und Kreuzfahrern: Albert von Aachen, Historia, III, 61, S. 234; V, 22, S. 364; VII, 15, S. 506; Anon.
Gesta Francorum, Kap. 36, 1, S. 438; Guibert von Nogent, Gesta, VII, 1, S. 267 f.; Petrus Tudebodus,
Historia, S. 132; Raimund von Aguilers, Historia, S. 125; Robertus Monachus, Historia, VIII, 19, S. 857;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, VII, 8, S. 353. Besonders interessant sind die Hinweise auf muslimische
Gefangene, die die Kreuzfahrer während und nach der Eroberung Antiochias gemacht und in Antiochia als
Sklaven verkauft hätten, sowie auf gefangene Muslime, die zu Arbeiten während der Belagerung Jerusa-
lems eingesetzt worden seien. Auch im Zuge der Eroberung Jerusalems seien Gefangene gemacht worden.
Mehrere Autoren erwähnen, dass die muslimischen Gefangenen vor die Wahl zwischen Konversion zum
Christentum und Tod gestellt worden seien. Dies zeigt, dass den zeitgenössischen Autoren die Vorstellung
von einem pragmatischen Umgang mit muslimischen Gefangenen keineswegs fremd war und durchwegs
breit rezipiert wurde. In diesem Zusammenhang interessant sind auch die Erwähnungen von Verhand-
lungslösungen zwischen den Konfliktparteien, die offenbar durchaus vorstellbar waren. Bemerkenswert ist
hier der Hinweis bei Albert von Aachen, Historia, III, 61, S. 234; IV, 28, S. 290, auf Roger von Barneville,
der dank seiner guten Reputation wiederholt als Vermittler für den Austausch von Gefangenen oder für
andere Friedensverhandlungen zum Einsatz gekommen sei: […] sepius inter Christianos et ipsos de omni
conuentione utrimque captiuorum et cuiusque rei negocio internuncius audiretur und Fama quidem eius
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frühen Kreuzzugsquellen zeigen keinerlei Anzeichen, dass die Kreuzfahrer Schwierig-
keiten gehabt hätten, sich mit den Gepflogenheiten im Umgang mit Gefangenen zu ar-
rangieren, mit denen sie sich im Nahen Osten konfrontiert sahen. Auch waren sich die
Christen der Möglichkeit, in feindliche Hände zu geraten, durchaus bewusst. Immer
wieder scheint in den Texten auch die Meinung auf, dass die muslimischen Herrscher ein
großes Interesse daran gehabt hätten, möglichst viele Christen gefangen zu nehmen (und
nicht etwa zu töten)45). Es ist denkbar, dass sich darin konkrete Ängste der Kreuzzugs-
teilnehmer vor einer Gefangennahme spiegeln, zumal der größte Teil der überlieferten
Berichte auf einen anonymen normannischen Autor zurückgeht, der am Kreuzzug teil-
genommen hatte46).

Da die wenigsten Berichterstatter selbst Augenzeugen von Gefangenschaft wurden,
waren sie auf die Geschichten anderer Kreuzfahrer angewiesen. Dies gilt nicht nur für die
Geschichtsschreiber in Europa, sondern auch für ihre Kollegen im Heiligen Land. Ex-
emplarisch wird dies durch einen Blick in die ›Historia Ecclesiastica‹ von Ordericus Vi-
talis deutlich, eines Mönchs aus dem normannischen Kloster St. Evroul. In dreizehn Bü-
chern berichtet Ordericus mit bisweilen erstaunlichem Detailreichtum von Ereignissen
im gesamten normannischen Siedlungsraum, darunter auch in den Kreuzfahrerherr-
schaften. Seine Chronik setzt in den Anfängen des Christentums ein und endet im Jahr
114147). Über weite Strecken berichtet Ordericus ähnlich stereotyp über die Gefangen-
nahmen seiner Glaubensbrüder und -schwestern wie frühere Geschichtsschreiber. Erst
wenn sich sein Bericht seiner eigenen Lebenszeit nähert, finden sich individuellere Dar-

apud Turcos omnes antecessit, et libenter eum uidere et audire solebant in omni negocio quod cum Christi-
anis agebant, aut in restitutione utrimque captiuorum, aut cum aliquando pacem inter se componebant.
Ebenfalls von größtem Interesse sind die Austauschverhandlungen zwischen Muslimen und Christen, die
in den ebenfalls zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstandenen Dichtungen des ersten Kreuzzugszyklus
geschildert werden (siehe Kap. II, 3.2.1). Im Gegensatz dazu propagiert Friedman, Encounter, bspw. S. 7,
55–72, eine nur langsame Anpassung der Kreuzfahrer an die orientalischen Verhältnisse, da diese nicht an
die Auslösung von Gefangenen gewöhnt gewesen seien. Gegen diese Auffassung hat sich angesichts der
Quellenlage bereits Strickland, Body, S. 541–543, ausgesprochen, zumal die Kreuzfahrer »came to the
Levant with their own customs of war, including conventions of ransom and negotiated surrender, already
well established. The issue in the years of initial contact, between 1097 and 1099, was how far they chose to
apply such rules to infidel opponents« (S. 543).
45) Anon. Gesta Francorum, Kap. 8, 2 f., S. 180 f.; Kap. 10, 1, S. 209; Kap. 21, 8, S. 322; Kap. 28, 4, S. 367;
Guibert von Nogent, Gesta, III, 6, S. 146; III, 12, S. 159; VII, 20, S. 300; VII, 21, S. 302; Petrus Tudebodus,
Historia, S. 56, 67 f., 92, 109, 143, 147 f.; Raimund von Aguilers, Historia, S. 155, 157; Robertus Monachus,
Historia, III, 17, S. 765; III, 18, S. 766; IV, 6, S. 778; VI, 11, S. 811. Für Verweise auf sonstige Gefangen-
nahmen von Kreuzfahrern durch die Muslime siehe oben, Anm. 44.
46) Zur Überlieferung um den anonymen Normannen vgl. Flori, Anonyme Normand; France, Use;
Wolf, Crusade.
47) Schmale, Ordericus Vitalis, Sp. 1432 f. Ein breiter Überblick zu Ordericus Vitalis und seiner Auf-
fassung von Geschichte und Geschichtsschreibung findet sich einerseits im Vorwort der Edition der ›His-
toria Ecclesiastica‹ von Marjorie Chibnall (Band 1, S. 1–125) und andererseits bei: Chibnall, World.
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stellungen, die aber nur selten in weitschweifige und blumige Erzählungen ausarten, wie
es ihm für sein Gesamtwerk bisweilen unterstellt wurde48). Eine bemerkenswerte Aus-
nahme bilden die Gefangenschaftsepisoden aus dem Heiligen Land. Während Ordericus
bei der Darstellung der Ereignisse des ersten Kreuzzugs weitgehend in der Tradition der
anonymen ›Gesta Francorum‹ schrieb und die dort geschilderten Fälle von Gefangen-
schaft übernahm49), verwendete er für die drei einzigen anderen von ihm angeführten
Beispiele von Christen, die in die Hand von Muslimen geraten waren, ausführliche und
tatsächlich blumige Narrative. Das Wissen um die von ihm geschilderten Erlebnisse und
Abenteuer Bohemunds von Antiochia, Harpins von Bourges und Balduins II. von Jeru-
salem in sarazenischer Haft hatte Ordericus mit großer Wahrscheinlichkeit von den Be-
troffenen selbst oder von Personen aus deren Umfeld erhalten50).

Ähnliches gilt für die ›Historia Ierosolimitana‹ Alberts von Aachen, der selber nie im
Heiligen Land war. Auch sein Werk beruht auf den Berichten und Erzählungen heim-
kehrender Kreuzfahrer, ist aber dennoch als wichtige Quelle zur Geschichte des ersten
Kreuzzuges sowie der Formierungsphase der Kreuzfahrerherrschaften bis 1119 einzu-
schätzen. Susan Edgington stellte fest, dass sowohl die Detailgenauigkeit von Alberts
Berichterstattung als auch die Beimengung legendenhaften Materials in seinem Text nach
1100 deutlich abnahmen, weil die Zahl der heimkehrenden Kreuzfahrer zurückgegangen
sei. Dies sei ein klarer Hinweis auf Alberts Kompositionstechnik, die eher einer Synthese
als einer Analyse gleichkomme. Albert habe versucht, die ihm zugehenden Informationen
genau widerzugeben und seinen Lesern alles Neue und Seltsame, für das der Orient eine
reiche Fundgrube war, näher zu bringen. Das Werk zeichnet sich wahrscheinlich auch aus
diesem Grund durch einen überraschend hohen Grad an Übereinstimmung mit Autoren
des Nahen Ostens aus, die auf dieselben Geschichten zurückgriffen51). Die einzige ver-
gleichbare Darstellung liefert Fulcher von Chartres, dessen Erzählung 1127 endet, und
dem als unmittelbarem Augenzeugen und Kaplan Balduins I. große Bedeutung zu-
kommt52). Ebenfalls hervorzuheben ist der ›Tancredus‹ des Radulph von Caen, der ab
1107 in engem Kontakt zu Tankred, dem Herrn von Antiochia, stand. Auch wenn das
Werk, wie es sein Titel schon ankündigt, eine Panegyrik auf Tankred und entsprechend zu

48) Vgl. Schmale, Ordericus Vitalis, Sp. 1432 f. Erste ausführlichere Darstellungen von Gefangenschaft in
der ›Historia Ecclesiastica‹ finden sich hier: 3, VI, 10, S. 350–356; 4, VIII, 12 f., S. 202–206; 4, VIII, 24,
S. 286–288.
49) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 18, S. 188.
50) In Kontakt mit Augenzeugenberichten von ehemaligen Gefangenen aus dem Heiligen Land kam Or-
dericus möglicherweise 1132 bei einem Besuch in Cluny, wohin sich Harpin von Bourges als Mönch zu-
rückgezogen hatte (siehe Kap. II., 3.1.1), oder als sich Bohemund I. 1106 in Frankreich aufhielt und Or-
dericus wahrscheinlich erstmals die Geschichte über die muslimische Prinzessin Melaz hörte (siehe Kap.
II., 3.2.3).
51) Edgington, Historia, S. xxi; Edgington, Albert of Aachen Reappraised, S. 56–59, 63–65.
52) Vgl. zu Fulcher von Chartres: Epp, Fulcher von Chartres.
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interpretieren ist, bietet es Einsichten in die Vorgänge am antiochenischen Hof, wie sie in
keiner anderen Quelle zu finden sind53).

Mit dem Ende der Chronik Fulchers von Chartres versiegte 1127 der Fundus an la-
teinischen Quellen für mehrere Jahrzehnte. Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel
der Chronistik des zweiten Kreuzzuges, steht als einzige Quelle Wilhelm von Tyrus zur
Verfügung. Wilhelms monumentales Geschichtswerk, die ›Historia rerum in partibus
transmarinis gestarum‹, gehört sicher zu den großen Leistungen mittelalterlicher Ge-
schichtsschreibung54). Da sich Wilhelm, wohl 1130 in Jerusalem geboren, zwischen 1146
und 1165 zu Studienzwecken in Europa aufhielt, war auch er für die Überlieferung der
Ereignisse bis zum Zeitpunkt seiner Rückkehr ins Heilige Land auf die zeitgenössische
schriftliche und mündliche Tradition oder auf eigene Jugenderinnerungen angewiesen55).
Seit 1167 gehörte Wilhelm aber dem engeren Vertrautenkreis König Amalrichs an. Er
wurde mit verschiedenen diplomatischen Missionen betraut und war ab 1170 für Erzie-
hung und Ausbildung Balduins IV. verantwortlich, des Sohns und Nachfolgers von
Amalrich. 1174 wurde er zum Kanzler des Königreichs erhoben und ein Jahr später zum
Erzbischof von Tyrus56). Es ist also davon auszugehen, dass Wilhelm über die Gescheh-
nisse im lateinischen Orient außerordentlich gut informiert war und spätestens ab 1174
auch Einfluss auf diese zu nehmen vermochte57). Außerdem war er bestrebt, sowohl bei
seinem westlichen als auch seinem östlichen Publikum Sympathien und Unterstützung
für die zunehmend unter Druck geratenden Kreuzfahrerherrschaften zu erzeugen58).
Dennoch zeichnet sich die Chronik durch einen hohen Grad an Offenheit und umsich-
tiger Verwendung ihrer Quellen aus. Daher, aber auch mangels vergleichbarer schriftli-
cher Zeugnisse aus jener Zeit, handelt es sich bei Wilhelms ›Historia‹ um eines der be-
deutendsten historiografischen Werke über die Zeit der Kreuzzüge.

Wilhelms Werk erfreute sich bei seinen Zeitgenossen einiger Beliebtheit und wurde
während des frühen 13. Jahrhunderts ins Altfranzösische übersetzt59) und in mehreren
Arbeitsschritten und verschiedenen Kompilationen bis 1277 fortgesetzt. Die Gesamtheit
dieser Texte wird nach den einleitenden Worten der altfranzösischen Übersetzung ge-
wöhnlich als ›Estoire de Eracles empereur et la conqueste de la terre d’Outremer‹ be-

53) Pabst, Radulph von Caen, Sp. 391; Radulph von Caen, Tancredus.
54) Vgl. Edbury/Rowe, William of Tyre.
55) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, Vorwort zu Buch XVI, S. 714. Vgl. auch Edbury/Rowe, William of
Tyre, S. 13 f., 44 f.
56) Edbury/Rowe, William of Tyre, S. 16–19.
57) Ebd., S. 18 f; Mçhring, Krieg, bes. S. 448–456. Auf die schwierige innenpolitische Situation im Kö-
nigreich Jerusalem ab 1174 kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Als kleine Literaturaus-
wahl vgl. Hamilton, Leper King; Hamilton, Titular Nobility; Magdalino, Empire; Mayer, Legitimität.
58) Edbury/Rowe, William of Tyre, S. 25, 107 f., 171–173.
59) Es handelt sich dabei nicht um eine bloße Übersetzung. Der Text enthält zahlreiche Abweichungen
vom lateinischen Original, die Verständnis und Interesse des westlichen Publikums erhöhen sollten. Vgl.
dazu: Hamilton, Old French Translation; Pryor, Eracles.
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zeichnet. Es kann dabei aber nicht von einer kohärenten Geschichtsschreibung gespro-
chen werden. Margaret Morgan charakterisiert den ›Eracles‹ folgendermaßen:

The constitution of the continuations […] may best be described as kaleidoscopic: a certain number of
elements form constantly shifting patterns. What is now a detail becomes in another formation a major
feature; what is central, and sometimes most admirable, in one, will not appear at all in any other; and
sometimes a completely new element appears without warning or explanation60).

Erschwerend kommen zu dieser Überlieferungslage noch eine lateinische Fortsetzung61)

sowie zwei Werke hinzu, die ihren Editionstiteln nach keine Verbindung zu den altfran-
zösischen Fortsetzungen aufweisen, tatsächlich aber in enger Beziehung zu ihnen stehen,
nämlich die ›Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier‹62) und die ›Estoires d’Ou-
tremer et de la Naissance de Salahadin‹63). Das Verhältnis zwischen diesen verschiedenen
Versionen des ›Eracles‹, ›Ernoul-Bernard‹ und den ›Estoires d’Outremer‹ ist komplex und
die Bewertung ihres Quellenwerts aufgrund von späteren Interpolationen und legenden-
haften Einschüben ebenfalls sehr ungleich. Für die Jahre 1185–1197 lassen sich vier, für
die Jahre 1218–1231 und 1248–1261 noch je zwei unterschiedliche Erzählkomplexe
identifizieren, die sich jeweils aus verschiedenen Handschriften zusammensetzen. Für die
Zeit zwischen 1197 und 1218, 1231 und 1248 sowie 1275 und 1281 stimmen die Hand-
schriften in ihrem Gehalt überein. Aufgrund dieser vielschichtigen Ausgangslage kann
hier nicht näher auf sie eingegangen werden, zumal sie bereits ausführlich, wenn auch
nicht abschließend, aufgearbeitet worden ist64).

Für das vorliegende Thema von besonderem Interesse sind die ›Estoires d’Outremer‹
und die so genannte Rothelin-Version des ›Eracles‹. Beide Texte entstanden in Europa

60) Morgan, Chronicle of Ernoul, S. 9 f.
61) Lateinische Fortsetzung Wilhelms von Tyrus.
62) Chronique d’Ernoul. Wobei der Titel dieser Edition irreführend ist, da es sich bei den Texten, die
Ernoul (Manuskript z) und Bernard dem Schatzmeister (Manuskript A) zugeschrieben werden, um
durchaus zwei eigene Versionen handelt, die über weite Strecken aber sehr nahe beieinander liegen (vgl.
Morgan, Chronicle of Ernoul, S. 11–13). Vgl. auch: Edbury, Perspectives.
63) Estoires d’Outremer.
64) Morgan, Chronicle of Ernoul. Auf S. 10 f. stellt sie zudem in einer nützlichen Tabelle die Überein-
stimmungen und Unterschiede der verschiedenen Handschriften in Zeitabschnitte aufgeschlüsselt dar. Auf
diese Weise lässt sich ein Überblick über die nicht ganz einfache Überlieferungssituation gewinnen. Auf
S. 11–21 folgt dann eine kurze Diskussion zu den verschiedenen Handschriften und ihres Verhältnisses
zueinander. Für den Zeitabschnitt zwischen 1185 und 1197 glaubt Morgan mit der Handschrift d (Lyon-
Manuskript) die Version gefunden zu haben, die dem Originaltext am nächsten kommt. Sie edierte ihn als
›Continuation de Guillaume de Tyr‹. Peter Edbury, Lyon Eracles, hat demgegenüber ernste und wohl
begründete Bedenken geäußert, allerdings ohne Morgans Interpretation endgültig verwerfen zu können.
Einstweilen wird sich diese Frage wohl nicht abschließend klären lassen. Die beiden anderen Editionen des
›Eracles‹ wurden herausgegeben als ›Estoire d’Eracles‹ sowie von Paulin Paris als ›Guillaume de Tyr et ses
continuateurs‹.
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und bieten sich – wie für den frühen Untersuchungszeitraum Ordericus Vitalis und Al-
bert von Aachen – für einen Vergleich mit östlichen Überlieferungstraditionen an. Mar-
garet Jubb, die Editorin der ›Estoires d’Outremer‹, charakterisiert beide Zeugnisse als
»fascinating evidence of how the crusades had become for many, in the thirteenth cen-
tury, an exciting literary topos, rather than a matter of urgent religious or political con-
cern«65). Beiden ist gemeinsam, dass ihre Kompilatoren zwar den Vorgaben der ›Eracles‹-
Handschriften folgten, aber auch darauf bedacht waren, ihrem Publikum möglichst un-
terhaltende Geschichten aus dem Heiligen Land zu bieten. Im 13. Jahrhundert waren die
Kreuzzüge endgültig zu einem Motiv geworden, um das vielfältige Erzählmuster gewo-
ben werden konnten – und möglicherweise auch mussten, um in der Gunst des Publikums
zu bestehen. Es ist auf jeden Fall bezeichnend, dass sich in der umfangreichen Hand-
schrift, in der die ›Estoires d’Outremer‹ überliefert sind, auch literarische Werke wie der
›Saint Graal‹ oder ›Merlin‹ finden. Ebenfalls interessant ist der Vergleich mit im Orient
entstandenen Versionen des ›Eracles‹, wie dem so genannten Akkon-›Eracles‹. Dieser
versucht, die Ereignisse im Heiligen Land lediglich festzuhalten und macht sich eine
faktenorientierte, fast schon annalistische Form zu Eigen. Während die Historiografen im
Orient offenbar bestrebt waren, ihre Geschichte so akkurat wie möglich zu beschreiben,
wollten die Rezipienten im Abendland zunehmend nicht nur historische Narrative, son-
dern auch Aufregung und Abenteuer. Beides konnte das Heilige Land liefern, ein Pro-
zess, der sich gut in die zunehmende Legendarisierung der Kreuzzugserzählungen ein-
fügt66). Häufig finden sich in diesem Kontext auch Geschichten über Gefangenschaft. Für
die ›Estoires d’Outremer‹ sind hier die in sich geschlossenen Narrative der ›Fille du comte
du Ponthieu‹ und der ›Ordène de chevalerie‹ zu nennen, für den Rothelin-›Eracles‹ die
spannungsgeladene Geschichte über den Kreuzzug der Barone, der mit der breit rezi-
pierten Gefangennahme der Grafen von Bar und Montfort endete67). Alle diese Episoden
erinnern in ihrer Konstruktion an epische Erzählformen.

Neben dem ›Eracles‹-Komplex existiert noch ein weiteres großes Geschichtswerk, das
insbesondere für die Geschehnisse des 13. Jahrhunderts aus fränkischer Sicht eine wich-
tige Quelle darstellt: die ›Gesti di Ciprioti‹, seit Gaston Raynauds Erstedition (1887) als
›Gestes des Chiprois‹ bekannt68). Es handelt sich dabei um eine Geschichte, die in der
Tradition von Weltgeschichten ursprünglich bei Adam einsetzte und dann, stark auf Sy-

65) Jubb, Estoires d’Outremer, S. 307.
66) Vgl. ebd., S. 294–303; Morgan, Rothelin Continuation, S. 252–254.
67) Alle diese Geschichten werden in den folgenden Ausführungen diskutiert. Für die Narrative aus den
›Estoires d’Outremer‹ siehe Kap. II., 3.3.2/3, für den Kreuzzug der Barone und seine Folgen u.a. Kap.
II., 4.2.3.
68) Gestes des Chiprois (hg. Raynaud) und Gestes des Chiprois. Daneben liegen auch die Teilbücher der
›Gestes‹ als Edition oder in Übersetzung vor: Philipp von Novara, Estoire (hg. LaMonte), und Philipp von
Novara, Estoire (hg. Melani); Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), und Templer von Tyrus, (hg.
Crawford).
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rien und Palästina fokussiert, bis ins frühe 14. Jahrhundert hineinführte69). Die ›Gestes‹,
zusammengestellt von einem unbekannten Kompilator, wahrscheinlich einem Mitglied
des Templerordens, der um 1255 herum geboren sein muss und den letzten Teil des Werks
selbst verfasste, sind gerade in ihrem Schlussteil eine sehr wertvolle Quelle, weil es sonst
kaum Nachrichten aus erster Hand gibt, die den Niedergang der Kreuzfahrerherrschaf-
ten aus fränkischer Sicht dokumentieren70). Für die Untersuchung von Gefangenschafts-
narrativen eignet sich diese Quellengruppe aber nur bedingt, da sie christliche Gefan-
genschaft bei den Muslimen – wie andere Berichte aus dem Nahen Osten – kaum the-
matisiert und Gefangennahmen höchstens kurz vermeldet71).

Es lässt sich also festhalten, dass sich die lateinisch-christliche Historiografie, die sich
maßgeblich den Geschehnissen des Lateinischen Orients widmet, abgesehen von dessen
Frühzeit bis etwa 1130, auf wenige Überlieferungslinien beschränkt, nämlich jene um
Wilhelm von Tyrus und seine Über- und Fortsetzer sowie auf die ›Gestes des Chiprois‹.
Die Gesamtüberlieferung teilt sich zudem in Werke von östlichem Ursprung und Schil-
derungen mit westlichem Hintergrund. Zu Letzteren zählen auch die Zeugnisse über
einzelne Kreuzzüge, auf die an dieser Stelle aber nicht im Einzelnen eingegangen werden
soll72), sowie einzelne Manuskripte, die in der Tradition einer Outremerchronistik stehen,
wie der Rothelin-›Eracles‹, und Autoren wie Ordericus Vitalis oder Matthäus Paris, die
sich stark für die Geschehnisse im Heiligen Land interessierten, aber selber nie
dort waren.

Auch die syrisch-armenische Überlieferung muss berücksichtigt werden, da sie teil-
weise einzigartige Einblicke in die Geschichte vor allem der nördlichen Kreuzfahrer-
herrschaften Antiochia und Edessa gewährt. Dabei vertreten die Autoren, wie ihre latei-
nischen Kollegen aus den Kreuzfahrerherrschaften, einen orientalischen Standpunkt. Vor

69) Crawford, Templar of Tyre, S. 1; Minervini, Gestes des Chiprois, S. 316.
70) Crawford, Templar of Tyre, S. 1, 10 f.
71) Das mag damit zusammenhängen, dass sich die ›Gestes‹ oft auf die ›Annales de Terre Sainte‹ stützen,
eine Reihe kurzer annalistischer Texte, die die Geschichte des lateinischen Ostens zwischen 1095 und 1291
erzählen. Es passt auch gut zum Befund über den Lyon- und den Akkon-›Eracles‹. Auch dort zeichnete
sich die im Osten entstandene Version durch einen nüchternen Pragmatismus aus, während der Text aus
dem Westen einen literarischeren Stil pflegte. Vgl. dazu auch Edbury, New Text of the Annales, S. 145;
Annales de Terre Sainte, S. 3 f.; Crawford, Templar of Tyre, S. 1; Minervini, Gestes des Chiprois,
S. 319–321.
72) Während sich die Berichterstattung zum zweiten Kreuzzug nicht zum Thema Gefangenschaft äußert,
sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben für den dritten Kreuzzug (1189–1192) die ›Gesta regis
Henrici secundi‹, das ›Itinerarium peregrinorum‹ (hg. von Stubbs, resp. von Mayer) sowie von Ambroise
die Verschronik ›Estoire de la guerre sainte‹, für den fünften Kreuzzug die ›Historia orientalis‹ von Jakob
von Vitry sowie die ›Historia Damiatina‹ des Oliver von Paderborn und für den siebten Kreuzzug den
unschätzbar wertvollen Augenzeugenbericht des selbst in mamlukische Gefangenschaft geratenen Johann
von Joinville, die ›Vie de Saint Louis‹.
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allem der Bericht des Matthäus von Edessa (gestorben um 1140) ermöglicht wichtige Er-
kenntnisse über die Zustände seiner Heimatstadt Edessa. Sein Geschichtswerk, das die
Geschichte Syriens von 925 bis 1136 behandelt, ist speziell für die Jahre 1101 bis 1136
interessant, für die Matthäus auf eigene Beobachtungen zurückgreifen konnte. Sein Werk
wird durch Gregor den Priester noch bis 1162 fortgesetzt. Auch die Weltchronik Mi-
chaels des Syrers (1126–1199) bietet eine wertvolle Materialsammlung, die das von den
anderen Überlieferungen gezeichnete Bild erweitert oder ergänzt. Dies gilt vor allem für
die Ereignisse der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, die Michael als jakobitischer Pa-
triarch von Antiochia (1166–1199) aus nächster Nähe miterlebte. Ebenfalls erwähnt
werden muss ein anonym gebliebener Chronist, dessen Bericht unabhängig von Matthäus
von Edessa und Michael dem Syrer entstanden ist und interessante Details zur Geschichte
Nordsyriens enthält73).

73) Die summarischen Angaben zu den syrisch-armenischen Chronisten entstammen den Einleitungen
der jeweiligen Editionen: Anonymi auctoris chronicon, S. x f.; Matthäus von Edessa, Chronicon, S. 1; Mi-
chael der Syrer, Chronikon, S. xv, xxxvii. Zu Michael dem Syrer vgl. außerdem: Weltecke, Beschreibung.
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2. Topoi und Tendenzen in der Darstellung von Gefangenschaft

Topische Wendungen kommen in der Darstellung von Gefangenschaft sehr häufig vor.
Allerdings scheinen sie nicht für alle Abschnitte einer Haft Verwendung gefunden zu
haben. Es fällt auf, dass sie nur für die Gefangennahme und das Leben in Haft eine grö-
ßere Rolle spielen. Dabei handelt es sich gerade um jene Abschnitte einer Gefangenschaft,
die sich besonders gut für die Vermittlung exemplarischer und moralischer Botschaften
eigneten, da es sich um die intensivsten, gefährlichsten und emotionalsten Momente im
Leben eines Gefangenen handelt. Die Ereignisse, die sich während einer Gefangenschaft
in den Stammlanden der Gefangenen abspielten, die Befreiung der Betroffenen sowie ihre
Rückkehr in die christliche Gesellschaft wurden dagegen weit weniger in sich stereotyp
wiederholenden Aussagen und Bildern beschrieben. Vielmehr zeigen diese Abschnitte die
Merkmale üblicher historiografischer Beschreibungen ohne über diesen Rahmen hinaus-
gehende topische oder narrative Verzerrungen. Auch finden sie sich vor allem in histo-
riografischenWerken mit regionalem Zuschnitt, also in Texten, die sich hauptsächlich den
Geschehnissen im Heiligen Land widmen. Auf diese Darstellungen wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt ausführlich einzugehen sein. Zunächst gilt die Aufmerksamkeit den to-
pischen und darauf aufbauend den narrativisierten Schilderungen von Gefangenschaft
sowie ihrer Rolle bei der Verarbeitung dieser Ereignisse.

2.1 Gefangennahme

In der Darstellung der Gefangennahme von Christen durch die Muslime im Heiligen
Land gelangten im Wesentlichen drei Motive zur Anwendung, die das aus christlicher
Sicht unglückliche Ereignis erklären sollten: (I) Gefangennahme ohne weitere Begrün-
dungen in Form einer einfachen Kurzmeldung, dass Christen in Gefangenschaft geraten
seien, (II) Gefangennahme aufgrund von Sünden oder dem Willen Gottes und (III) Ge-
fangennahme aus pragmatischen Gründen, wie schlechter Kriegstaktik oder zahlenmä-
ßiger Unterlegenheit in der Schlacht, wobei die Protagonisten entweder selbst für ihr
Schicksal verantwortlich gemacht wurden oder unverschuldet wegen widriger äußerer
Umstände in Haft gerieten.

(I) Oft gelangte im ersten Fall, der unspezifischen Kurzmeldung, eine stereotype
Wendung zum Einsatz, etwa dass viele Christen getötet oder gefangen worden seien.
Ausdrücke wie prist il [vie] , et les fist loiier et mener […] en prison74), et furent pris […]
chevaliers de religion et du siecle et serjans d’armes plus de .M.75), captus est […] comes

74) Estoires d’Outremer, S. 116.
75) Estoire d’Eracles, XXXIV, 6, S. 450.
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Tripolitanus76) oder ab hostibus capitur et apud Halapiam vinculis mancipatur77) finden
sich häufig. Natürlich gelangten diese Ausdrücke auch zur Anwendung, wenn Niederlage
und Gefangennahme darüber hinaus mit einer Intervention Gottes oder taktischen Fehl-
leistungen der ritterlichen Protagonisten erklärt wurden. Oft aber stehen sie allein als
einzige Kommentare zum Ausgang von Kampfhandlungen78). Dieser Erzählstrategie be-
dienten sich vor allem die späten Chronisten des Heiligen Landes, wie die Autoren der
›Eracles‹-Texte, Jakob von Vitry oder der Templer von Tyrus. Dazu kommen für die
frühe Zeit der Kreuzfahrerherrschaften einige Autoren aus dem Westen wie Guibert von
Nogent oder Ekkehard von Aura. Dass sich besonders die Berichterstatter des 13. Jahr-
hunderts dieser Darstellungsweise bedienten, dürfte damit zusammenhängen, dass viele
Gefangenschaftsepisoden, auf die sie sich bezogen, aus dem 12. Jahrhundert stammten
und für die späten Autoren keine unmittelbare Bedeutung mehr hatten. Auch resultierten
die meisten Gefangenschaften in dieser Zeit aus Kreuzzugsunternehmen aus dem Westen
und hatten auf die Kreuzfahrerherrschaften keine wesentlichen Auswirkungen, da nur
selten einheimische Große betroffen waren79). Die syrisch-palästinensischen Berichter-
statter hatten daher keinen Grund, viele Worte über ein für sie alltägliches und nicht
weiter erklärungsbedürftiges Phänomen zu verlieren. So äußert sich zum Beispiel Jakob
von Vitry ausführlicher nur über die Gefangenen von Hattin, einer Schlacht, die wegen
ihrer Folgen einen bleibenden Eindruck in der christlichen Erinnerung hinterlassen hatte,
und über die Gefangenen des Damietta-Zuges, an dem er selbst teilgenommen hatte80).
Dass die persönliche Identifikation eines Autors mit den Ereignissen von großer Bedeu-

76) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 25, S. 665.
77) Ebd., XVIII, 28, S. 851.
78) Beispiele für Fälle, in denen Gefangennahmen nur kurz und ohne weiteren Kommentar vermeldet
werden: Balduini III historia, Kap. 80, S. 184; Ekkehard von Aura, Chronica, ad 1102, S. 224; Fulcher von
Chartres, Historia, II, 8, 7, S. 400; Guibert von Nogent, Gesta, VII, 37, S. 336 f.; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, XVII, 11, S. 774 f.; Annales de Terre Sainte, S. 8, 9, 16, 17, 20, 25; Chronique d’Ernoul, Kap. 6,
S. 50; Kap. 7, S. 54; Kap. 12, S. 147; Kap. 12, S. 150; Kap. 36, S. 422, 424; Estoire d’Eracles, XXVI, 9, S. 188;
XXXII, 10, S. 341; XXXIV, 3, S. 445; XXXIV, 6, S. 450; XXXIV, 11, S. 457; Estoires d’Outremer, S. 116,
244; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 6, S. 261; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XVII,
11, S. 776 f.; Jakob von Vitry, Traduction de l’Historia orientalis, Kap. 102, S. 464–466; Roger von Wen-
dover, Flores Historiarum, II, ad 1184, S. 133; Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 22
(258), S. 58; Kap. 69 (305), S. 84; Kap. 92 (328), S. 98; Kap. 111 (347), S. 110; Kap. 112 (348), S. 112; Kap. 129
(365), S. 124; Annales Marbacenses, ad 1184, S. 162; ad 1187, S. 163; Bar Hebraeus, Chronography, S. 308 f.
Diese Formel findet sich auch als typisches Ende von Schlachtszenen in der Epik, vgl.: Bard, Bien co-
stume, S. 118 f.
79) Estoire d’Eracles, XXXIV, 3, S. 445; XXXIV, 6, S. 450; XXXIV, 11, S. 456; Templer von Tyrus,
Chronique (hg. Minervini), Kap. 22 (258), S. 58; Kap. 69 (305), S. 84; Kap. 92 (328), S. 69; Kap. 111 (347),
S. 110; Kap. 112 (348), S. 112; Kap. 129 (365), S. 124.
80) Chronique d’Ernoul, Kap. 6 f., S. 50, 54; Kap. 12, S. 147; Kap. 36, S. 422, 424; Estoire d’Eracles,
XXXII, 10, S. 341; Estoires d’Outremer, S. 116, 244; Jakob von Vitry, Traduction de l’Historia orientalis,
Kap. 102, S. 464–466.
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tung für seine Darstellungsweise war, zeigt zudem ein Blick auf die Rothelin-Fortsetzung
Wilhelms von Tyrus. In Nordfrankreich für ein französisches Publikum verfasst, wid-
mete sich ihr Autor als Einziger der Fortsetzer Wilhelms ausführlich der Niederlage des
Kreuzheers bei Gaza (1239) und gab Einblicke in die Befindlichkeit des Heeres nach der
Gefangennahme vieler bedeutender abendländischer Kreuzfahrer81). Die im Nahen Osten
entstandene ›Eracles‹-Redaktion handelte die Episode dagegen nur kurz ab82).

(II) Weit häufiger als die stereotype Kurzmitteilung einer Gefangennahme findet sich
die zweite Darstellungsweise, in der die eigene Sündhaftigkeit als Ursache dafür thema-
tisiert wird. Interessanterweise wurden Sündhaftigkeit oder der Wille Gottes selten to-
pisch und ohne weitere Erläuterungen als alleinige Begründung für eine Gefangennahme
verwendet83). Meist wurde sie als Folge konkreter Vergehen interpretiert, wie Streitereien
und Uneinigkeit unter den Franken, unchristlichen Verhaltens einzelner Protagonisten
oder Todsünden wie Stolz, Hochmut oder Habgier84). Bestes Beispiel dafür ist Wilhelm
von Tyrus. Sündhaftigkeit nannte er nur dann als Ursache einer Gefangennahme, wenn er
die Sünde konkret benennen konnte. Die einzige Ausnahme ist die Gefangennahme Bo-
hemunds I. von Antiochia, die Wilhelm ohne weitere Angaben auf die Sündhaftigkeit des
Fürsten zurückführte85). Mit dieser Zurückhaltung stand Wilhelm nicht alleine da. In der
Historiografie wurden die meisten der untersuchten Gefangennahmen nicht oder nicht
allein durch religiöse Erklärungen begründet. Die Verschmelzung säkularer und theolo-
gischer Auslegungsebenen lässt sich an einem Beispiel bei Albert von Aachen verdeutli-
chen. Albert berichtet, dass Daimbert, der Patriarch von Jerusalem, und Tankred nach

81) Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 28 f., S. 546–548.
82) Estoire d’Eracles, XXXIII, 45, S. 414 f.
83) Vgl. dafür Otto von Freising, Historia de duabus civitatibus, VII, 30, S. 357; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, IX, 21, S. 448; Jakob von Vitry, Traduction de l’Historia orientalis, Kap. 96, S. 434; Templer
von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 16 (252), S. 56; Kap. 29 (265), S. 60.
84) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 1, S. 79 f.; II, 2, 3, S. 81; II, 5, S. 87–89; II, 6, 7, S. 91; Wilhelm
von Tyrus, Chronicon, XVIII, 14, S. 830 f.; XVIII, 28, S. 851 f.; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.)
XVIII, 14, S. 842; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 35, S. 47; Kap. 40–42, S. 52–54;
Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 5, S. 253 f., 257–259; Rothelin-Continuation de Guillaume de
Tyr, Kap. 26 f., S. 540, 542; Kap. 64 f., S. 605, 609 f.; Jakob von Vitry, Traduction de l’Historia orientalis,
Kap. 94, S. 420; Lettres de Jacques de Vitry, Nr. 6, S. 128; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina,
Kap. 19 (i. e. 29), S. 214–218; Otto von St. Blasien, Chronica, Kap. 29 f., S. 41 f.; Matthäus Paris, Chronica
majora, 2, ad 1104, S. 129; 5, ad 1249, S. 87 f.; ad 1250, S. 133 f.
85) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, mit Sündhaftigkeit als Erklärung einer Gefangennahme: IX, 21, S. 448
(Bohemund I.); X, 29, S. 490; XVII, 11, S. 774 f.; XVIII, 14, S. 831; XVIII, 28, S. 852; XXI, 29, S. 1002; ohne
Sündhaftigkeit als Erklärung für eine Gefangennahme: I, 26, S. 153; VII, 14, S. 361; X, 13, S. 469; XII, 17,
S. 567; XIV, 23, S. 661; XIV, 25, S. 665; XIX, 9, S. 875; XIX, 25, S. 899. Vgl. dazu Edbury/Rowe, William
of Tyre, S. 42 oder S. 170: »One of the admirable features of the Historia [Wilhelms von Tyrus] is its ba-
lance between divine providence and human activity, with the latter rarely denigrated in favour of the
former. The multiplicity of human activities is gathered under the all-embracing unity of divine protec-
tion […].«
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dem Tod Gottfrieds von Bouillon einen Brief an Bohemund I. von Antiochia abgesetzt
hätten, mit der Aufforderung, in Jerusalem die Herrschaft zu übernehmen. Dies sei in
Verletzung ihres Eides gegenüber dem Verstorbenen geschehen, nur Verwandte zur
Nachfolge zuzulassen und habe entsprechend Gottes Zorn erregt. Die Nachricht sei
deshalb unterwegs abgefangen worden, und die fast gleichzeitige Gefangennahme Bohe-
munds sei in dieser Sache ein weiterer Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes86), der auf diese
Weise ein konkretes Fehlverhalten bestrafte. Albert von Aachen schreibt der Festnahme
Bohemunds, der in seinen Augen ansonsten ein hervorragender Ritter war, einen Sinn zu
und macht sie damit erklärbar. Dieser Sinnstiftungsvorgang konnte aber nur dann er-
folgreich sein, wenn er Fragen um die Gefangennahme beantwortete, die dem Autor und
seinen Rezipienten einleuchteten. Dafür musste das Faktum der Sündhaftigkeit mit all-
gemein verständlichen und akzeptierten Ursachen begründet werden.

(III) In erstaunlich vielen Fällen spielten himmlische Aspekte wie Sündhaftigkeit und
göttliche Gerechtigkeit bei der Gefangennahme aber keine Rolle und traten deutlich
hinter weltliche Probleme zurück. Dazu konnte zwar auch menschliches Fehlverhalten
zählen, das – wie Neid und Stolz – als Todsünde ausgelegt werden könnte. Meist zogen
die Autoren aber eine andere Interpretation vor und entschieden sich für eine irdisch-
pragmatische Erklärungsvariante. Ein Beispiel hierfür ist der abschließende Kommentar
des ›Eracles‹ zur für die Franken desaströsen Schlacht bei La Forbie (1244). Niederlage
und Gefangenschaft der Christen seien auf unüberlegte Kampfeswut (folie), aber auch auf
Missgunst (envie) und Überheblichkeit (orgueil) zurückzuführen, so der Autor87). Einen
Gottesbezug stellt er nicht her, sondern begründet seine Einschätzung mit dem Verhalten
der christlichen Anführer, unter denen Hass und Eifersucht geherrscht habe. Diese Rei-
bereien hätten schließlich zur schlechtesten Kriegstaktik geführt – eben zur folie. In der
Historiografie zu den Kreuzzügen und den fränkischen Herrschaften in Outremer finden
sich viele Beispiele für Gefangennahmen, die durch menschliches und vor allem durch
taktisches Fehlverhalten ausgelöst wurden. Die wenigsten davon wurden von den Chro-
nisten mit einer göttlichen Intervention zur Sühne von Sünden in Verbindung gebracht88).

86) Albert von Aachen, Historia, VII, 27, S. 522–524.
87) Estoire d’Eracles, XXXIII, 57, S. 429.
88) Beispiele für selbstverschuldete Gefangennahmen durch Neid oder Uneinigkeit: Burchard von Urs-
berg, Chronicon, S. 359; Estoire d’Eracles, XXXIII, 57, S. 429; Matthäus Paris, Chronica majora, 4, S. 25 f.;
Matthäus Paris, Historia Anglorum, S. 433; durch taktische Fehler: Albert von Aachen, Historia, X, 54 f.,
S. 768–770; Bartolf von Nangis, Gesta Francorum, Kap. 41, S. 519; Fulcher von Chartres, Historia, III, 16,
1, S. 658 f.; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 20, 21–20, 26, S. 132 f.;
Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 409 f., S. 118; Kap. 429 f., S. 124; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, I,
26, S. 153; VII, 14, S. 361; XIV, 25, S. 665; XIX, 9, S. 874 f.; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XII,
17, S. 537; XIV, 25, S. 644; Estoire d’Eracles, XXVI, 21, S. 208; XXVII, 25, S. 248 f.; XXXIII, 57, S. 429;
Chronique d’Ernoul, Kap. 14, S. 168 f.; Kap. 31, S. 341; Estoires d’Outremer, S. 108 f.; Itinerarium pereg-
rinorum (hg. Stubbs), IV, 8, S. 246 f.; IV, 33, S. 300; V, 30, S. 344 f.; V, 52, S. 358 f.; Roger von Wendover,
Flores Historiarum, 1, ad 1165, S. 40; 2, ad 1219, S. 243 f.; Matthäus Paris, Chronica majora, 2, ad 1123,
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Noch mehr Beispiele lassen sich indes anführen für Festnahmen, bei denen die Protago-
nisten selbst nicht in der Verantwortung standen, sondern sich externe, von ihnen nicht
beeinflussbare Faktoren nachteilig auswirkten. Am häufigsten wurden von den Histo-
riografen die zahlenmäßige Überlegenheit der Feinde oder Verrat durch Verbündete oder
Gegner genannt. Oft wurde auch hinterhältiges oder listiges Verhalten der Feinde als
Ursache für Gefangennahmen angegeben89). Insbesondere der überraschende Angriff mit
Pfeilen aus dem Hinterhalt oder die Anwendung von Scheinfluchten, um die fränkischen
Ritter zur unbedachten Verfolgung zu verführen und sich dann geschlossen gegen die

S. 150; 4, ad 1244, S. 301; Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 115 (351), S. 114 f.; Kap. 238
(474), S. 194 f. Dazu kommen Gefangennahmen aufgrund der eigenen Sündhaftigkeit, die zu selbstver-
schuldeten Fehlern führen, resp. aufgrund von Fehlern als Ausdruck der eigenen Sündhaftigkeit durch
Neid oder Uneinigkeit: Fulcher von Chartres, Historia, II, 27, 1–4, S. 468–473; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, X, 29, S. 490; XVII, 11, S. 774 f.; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), X, 28 f., S. 488–
490; durch taktische Fehler: Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 5, S. 38; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, IX, 21, S. 448; XVIII, 13 f., S. 828–832; XVIII, 28, S. 851 f.; XXI, 28, S. 1001 f.
89) Beispiele für Gefangennahmen aufgrund externer Faktoren durch Übermacht der Feinde: Albert von
Aachen, Historia, I, 19–21, S. 38–40; VII, 27, S. 524; IX, 39, S. 692; IX, 6, S. 644; X, 14, S. 732; Anon. Gesta
Francorum, Kap. 2, 5–7, S. 118–122; Bartolf von Nangis, Gesta Francorum, Kap. 41, S. 519; Fulcher von
Chartres, Historia, II, 19, 1 f., S. 441–443; Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 127 f.; Ordericus Vitalis,
Historia Ecclesiastica, 5, X, 22, S. 344; Robertus Monachus, Historia I, 13, S. 736; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, XIX, 25, S. 899; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIX, 25, S. 926; Rothelin-Con-
tinuation de Guillaume de Tyr, Kap. 41, S. 564; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 313–316,
S. 154–156; Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 241 (477), S. 196–198; Matthäus Paris,
Historia Anglorum, S. 25 f.; durch Verrat: Anon. Gesta Francorum, Kap. 2, 7, S. 121; Guibert von Nogent,
Gesta, II, 10, S. 125 f.; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 4, 21, S. 16;
Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 20, S. 338; Raimund von Aguilers, Historia, Kap. 4, S. 44;
Robertus Monachus, Historia, I, 10, S. 734; Otto von Freising, Historia de duabus civitatibus, VII, 7,
S. 317; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 23, S. 661; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIV,
25, S. 644; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 67, S. 79; Chronique d’Ernoul, Kap. 14,
S. 168 f.; Estoire d’Eracles, XXIII, 41, S. 64; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 311, S. 152;
Roger von Wendover, Flores Historiarum, 1, ad 1187, S. 141; Burchard von Ursberg, Chronicon, S. 341;
durch Hinterhalt oder List der Feinde: Albert von Aachen, Historia, V, 20 f., S. 362–364; X, 54 f., S. 768–
770; Bartolf von Nangis, Gesta Francorum, Kap. 41, S. 519; Ekkehard von Aura, Chronica, ad 1102, S. 224;
Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 2 f., S. 344–347; III, 12, S. 651–653; Historia Iherosolimitanae pars
secunda, Kap. 36, S. 579; Kap. 37, S. 580; Chronique d’Ernoul, Kap. 13, S. 163 f.; Itinerarium peregrinorum
(hg. Mayer), I, 63, S. 355 f.; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), V, 30, S. 344; Roger von Wendover,
Flores Historiarum, 2, ad 1219, S. 243; Matthäus Paris, Chronica majora, 2, ad 1123, S. 150.; durch logis-
tische Probleme: Estoire d’Eracles, XXXIV, 1, S. 438. Dazu kommen Gefangennahmen aufgrund der ei-
genen Sündhaftigkeit, die durch äußere Faktoren bewirkt werden wie Verrat: Ordericus Vitalis, Historia
Ecclesiastica, 5, IX, 5, S. 36; Hinterhalt oder List der Feinde:Wilhelm von Tyrus, Chronicon, IX, 21, S. 448;
XVIII, 13 f., S. 828–832; logistische Probleme: Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 5, S. 36.
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aufgebrochene Schlachtordnung zu werfen, scheinen von den christlichen Autoren als
unfaire Kampfesweise angesehen worden zu sein90).

Es fällt auf, dass externe Ursachen für Gefangennahmen, wie das Wirken Gottes oder
die Übermacht der Gegner, hauptsächlich im 12. Jahrhundert angeführt wurden, wäh-
rend die Autoren des 13. Jahrhunderts die Schuld eher bei den Protagonisten selbst
suchten. Der Befund passt gut zur allgemeinen Entwicklung des französischen literari-
schen Systems in dieser Zeit. Im Übergang der Verantwortung für das eigene Tun – oder
im vorliegenden Fall für die eigene Gefangennahme – von Gott oder anderen externen,
nicht kontrollierbaren Faktoren auf die Protagonisten selbst deutet sich bereits der Auf-
stieg des Individuums an, der in vielen Bereichen des Lebens und kulturellen Schaffens
für das spätere Mittelalter charakteristisch wurde91). Das Schicksal der Menschen wird
nicht mehr von höheren Mächten gelenkt, sondern kann von ihnen bis zu einem gewissen
Grad selbst bestimmt werden. Unmittelbar greifbar wird diese Individualisierung und
Fokussierung auf die weltlichen Akteure im Bericht Johanns von Joinville, der seine ei-
gene Gefangenschaft in Ägypten beschreibt, oder in der epischen Dichtung der Chansons
de geste, deren Augenmerk auf einzelne Heldenfiguren gerichtet ist.

Herrschte diese Sichtweise im 12. Jahrhundert bereits in der Epik vor, wurde dieser
Wechsel mit dem Aufkommen der Vernakulargeschichtsschreibung an der Wende zum
13. Jahrhundert von den Autoren und Rezipienten selbst gefördert und möglicherweise
auch gefordert. Denn in dieser Zeit wurde zunehmend das Laienpublikum Adressat his-
toriografischen Schaffens. Die Angehörigen einer Feudalgesellschaft, die mit den Reali-
täten der Kriegführung und ihren Begleiterscheinungen, dazu gehörte auch die Gefan-
genschaft, bestens vertraut waren, waren weniger an theologischen und spirituellen Er-
klärungsmustern für den Ausgang einer militärischen Auseinandersetzung interessiert als
an handfesten Schilderungen vom Schlachtfeld92). Es dürfte kein Zufall sein, dass von den
frühsten Autoren des Untersuchungszeitraums ausgerechnet Albert von Aachen und
Radulph von Caen ebenfalls konsequent auf übernatürliche Erklärungen von Gefangen-
nahmen verzichteten. Ersterer war für seine Schilderungen auf die Berichte heimkehren-
der Kreuzfahrer, also ritterlicher Laien, angewiesen, Letzterer war unmittelbar in den
antiochenischen Fürstenhof eingebunden und damit ebenfalls von ritterlich-höfischen
Erzählmustern beeinflusst. Auch der Überlieferungskomplex um den anonymen Nor-
mannen, der wahrscheinlich in Bohemunds Heer gedient hatte, verzichtet in seiner Dar-
stellung von Gefangennahmen christlicher Ritter während des ersten Kreuzzugs auf reli-
giöse Ursachenforschung. So erscheinen bei ihm die beiden einzigen Gelegenheiten, bei
denen Christen in größerem Stil in muslimische Hände gerieten als Folge von Verrat

90) Vgl. dazu exemplarisch Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 2, 4, S. 81, der diese Taktik für genial
hält, obwohl sie von vielen christlichen Kriegern als unehrlich angesehen werde.
91) Vgl. dazu Aertsen/Speer, Individuum; Gurjewitsch, Individuum; Morris, Discovery.
92) Vgl. dazu Daniel, Heroes, S. 254–257.
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(Xerigordon) und zahlenmäßiger Unterlegenheit der Kreuzfahrer (Civetot)93). Eine reli-
giöse Interpretation der Ereignisse erfolgt in diesen Quellen lediglich im Zusammenhang
mit jenen Gefangenen, die ihren Glauben nicht aufgeben wollten und von den Muslimen
exekutiert als Märtyrer starben. Die Kommentare zu den überlebenden Gefangenen be-
schränken sich hingegen darauf, dass sie in unbekannte und ferne heidnische Länder in
ein fortwährendes Exil verschleppt worden seien94). Gerade in den Berichten über den
ersten Kreuzzug sind die Kernsujets des zunächst einmal streng religiösen Unternehmens
Kreuzzug stark von Darstellungen und Nachrichten weltlicher, wohl meist ritterlicher
Akteure abhängig und spiegeln deren Wahrnehmung der Geschehnisse im Heiligen Land.

2.2 Leben in Gefangenschaft

Bei der Darstellung von Gefangennahmen spielen Ketten und Fesseln eine wichtige Rolle.
In den meisten erzählenden Texten werden die Gefangenen gebunden, bevor sie trans-
portiert werden. Dies ging soweit, dass Kette und Fessel als Metapher für den Zustand der
Gefangenschaft selbst verwendet wurden95). Die Kette diente einerseits als ausdrucks-

93) Anon. Gesta Francorum, Kap. 2, 5–7, S. 118–122; Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 124–128;
Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 4, 11–4, 36, S. 15–17; Raimund
von Aguilers, Historia, Kap. 4, S. 45; Robertus Monachus, Historia, I, 10, S. 734; I, 13, S. 736. Hierbei
handelt es sich auch um ein gutes Beispiel, mit dem sich illustrieren lässt, dass mittelalterliche Geschichts-
schreiber ihre Quellen nicht einfach nach Gutdünken abänderten, sondern durchaus darum bemüht waren,
nach ihrem Vermögen adäquat zu berichten. Vgl. für weitere Informationen zum Überlieferungskomplex
um den anonymen Normannen: Flori, Anonyme Normand.
94) Vgl. Murray, Coroscane. Quellenbelege zum Motiv der fernen, fremden Länder: Anon. Gesta Fran-
corum, Kap. 2, 7, S. 122; Kap. 8, 3, S. 181; Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 126; II, 11, S. 128; III, 12,
S. 159; V, 26, S. 229; VI, 3, S. 236; VII, 20, S. 300; VII, 37, S. 336; Hystoria de via et recuperatione Anti-
ochiae atque Ierusolymarum, IV, 24, S. 16; IV, 35, S. 17; Petrus Tudebodus, Historia, S. 36, 37; Robertus
Monachus, Historia, I, 10, S. 734.
95) Beispiele für die Erwähnung von Ketten und anderen Fesseln: Albert von Aachen, Historia, II, 7, S. 72;
V, 24, S. 366; VII, 28, S. 524; IX, 6, S. 644; IX, 33, S. 680; IX, 35, S. 682; X, 39, S. 754; X, 55, S. 770; Anon.
Gesta Francorum, Kap. 4, 7, S. 162; Kap. 8, 3, S. 181; Kap. 10, 1, S. 209; Kap. 21, 4, S. 317; Kap. 28, 4, S. 367;
Bartolf von Nangis, Gesta Francorum, Kap. 41, S. 519; Kap. 46, S. 523; Kap. 62, S. 537; Fulcher von
Chartres, Historia, II, 28, 1, S. 477; III, 23, 1, 6, S. 676 f., 679; III, 24, 14, S. 686; Guibert von Nogent, Gesta,
II, 10, S. 128; III, 6, S. 146; III, 12, S. 159; V, 9, S. 210; VII, 1, S. 268; Hystoria de via et recuperatione An-
tiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 5, 49, S. 21; Kap. 7, 41, S. 33; Kap. 9, 251, S. 59; Kap. 10, 25, S. 69;
Kap. 13, 14, S. 86; Kap. 20, 26, S. 133; Kap. 21, 27, S. 135; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 2,
S. 16; IX, 6, S. 44; X, 20, S. 338; X, 24, S. 374; Petrus Tudebodus, Historia, S. 41, 56, 80 f., 90, 109, 139, 143,
148; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 35, S. 11; Kap. 93, S. 27; Kap. 403, S. 117; Kap. 410, S. 118;
Kap. 427, S. 123; Kap. 430, S. 124; Robertus Monachus, Historia, II, 14, S. 746; III, 17, S. 765; III, 18, S. 766;
IV, 6, S. 778; VI, 11, S. 811; VII, 24, S. 840; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, I, 6, 3, S. 74; II, 5, 9, S. 89;
II, 6, 8, S. 91; II, 14, 2, S. 108; II, 15, 3, S. 110; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, IX, 21, S. 448; X, 24, S. 483;
X, 29, S. 491; XII, 18, S. 568; XII, 19, S. 570; XVI, 18, S. 740; XVII, 11, S. 774 f., XVIII, 28, S. 852; XIX, 9,
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starkes Symbol, das das Schicksal der Betroffenen bildlich anzeigte und sich an starke
biblische Traditionen anlehnte, war andererseits aber auch empirisch beobachtbar und
markierte einen Gefangenen in der damaligen Erfahrungswelt. Unter Zuhilfenahme die-
ser erfahrungsbasierten Bildsprache wurde das Leben in Gefangenschaft oft stereotyp
beschrieben. Paul Bancourt hat die in der Epik wiederkehrenden Topoi in der Darstellung
einer Haft bei Heiden herausgearbeitet: Die Kerker sind tief, dunkel, feucht und werden
von giftigen oder aggressiven Tieren bevölkert, die Gefangenen sind gefesselt oder ange-
kettet und leiden an Hunger und körperlicher Schwäche. Dazu können bösartige Ker-
kermeister kommen, die die Inhaftierten schlecht behandeln. Zusammengefasst charak-
terisiert Bancourt den heidnischen Kerker als Ort des Schreckens96). Diese Charakteri-
sierung mit ihren deutlichen Entlehnungen aus dem religiösen Diskurs der Zeit gilt
grundsätzlich auch für andere erzählende Quellen, wobei die Elemente auch einzeln oder
in unterschiedlicher Kombination auftreten konnten97).

S. 875; XX, 28, S. 952; XXI, 11, S. 976; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XII, 17, S. 538; XII, 19,
S. 541; XVIII, 28, S. 869; Ambroise, Estoire, 1, Z. 8368, S. 135; Chronique d’Ernoul, Kap. 12, S. 147; Estoire
d’Eracles, XXVI, 9, S. 188; XXVI, 26, S. 214; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 5, S. 258; I, 6, S. 261;
I, 8, S. 263; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs) V, 39, S. 355 f.; Rothelin-Continuation de Guillaume de
Tyr, Kap. 25, S. 537 f.; Kap. 28, S. 546; Kap. 64, S. 605; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 70,
S. 267; Kap. 80, S. 276; Philipp von Novara, Estoire (hg. Melani), Kap. 132, 22, S. 236; Matthäus Paris,
Chronica majora, 2, ad 1096, S. 55 f.; 4, ad 1239, S. 26; ad 1240, S. 78; 5, ad 1251, S. 218. Einige Beispiele für
die Verwendung von Ketten und Fesseln als Synonym für Gefangenschaft: Albert von Aachen, Historia
IX, 6, S. 644; Bartolf von Nangis, Gesta Francorum, Kap. 46, S. 523; Fulcher von Chartres, Historia, II, 28,
1, S. 477; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 403, S. 117; Kap. 427, S. 123; Wilhelm von Tyrus, Chronicon,
X, 24, S. 483; XX, 28, S. 952; Ambroise, Estoire, 1, Z. 8368 f., S. 135; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer),
I, 6, S. 261. Die Ketten- und Fesseltopik ist in der Historiografie durchaus gängig; vgl. zum Beispiel: An-
nales Fuldenses, ad 870, S. 70 f.; ad 883, S. 98 f.; ad 898, S. 132; Annales Marbacenses, ad 1214, S. 173; Fre-
degar, Chronica, II, 60, S. 84; II, 62, S. 85, 87; III, 15, S. 98; III, 84, S. 116; Kap. (42), S. 187; Kap. (51), S. 191;
Gregor von Tours, Libri historiarum X, II, 27, S. 71; II, 41, S. 91; II, 42, S. 92; V, 47, S. 257; V, 48, S. 258; V,
49, S. 259, S. 260; VI, 32, S. 303; VI, 35, S. 306; VI, 36, S. 308; VII, 32, S. 352; IX, 6, S. 419; X, 4, S. 487; X, 5,
S. 487; X, 10, S. 494; X, 21, S. 514; Liutprand von Cremona, Antapodosis, I, 33, S. 25; I, 41, S. 28; II, 11,
S. 40; II, 63, S. 59; IV, 29, S. 119; Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni, I, 26, S. 36; Otto von Freising,
Historia de duabus civitatibus, II, 34, S. 106; Otto von Freising/Rahewin, Gesta Friderici, IV, 51, S. 290;
Thietmar vonMerseburg, Chronicon, I, 21, S. 26; IV, 57, S. 196/197; VII, 16, S. 418/419; VII, 42, S. 448/449;
Widukind von Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum libri, I, 34, S. 47.
96) Bancourt, Musulmans, S. 135–138. Christliche Kerker werden in der Epik ähnlich beschrieben,
wenn auch, so Bancourt (S. 139–141), eine Spur weniger brutal als die muslimischen. Vgl. auch Daniel,
Heroes, S. 104; Ott, Prison.
97) Vgl. zum Beispiel für Schmutz und Gestank: Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVI, 18, S. 740; XVII,
11, S. 775; XXI, 28, S. 1002; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 80, S. 276; Johann von Join-
ville, Vie de Saint Louis, Kap. 410, S. 202; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1251, S. 218; für Hunger
und Durst: Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVI, 18, S. 740; Estoires d’Outremer, S. 75; Rothelin-Conti-
nuation de Guillaume de Tyr, Kap. 69, S. 622; Jakob von Vitry, Traduction de l’Historia orientalis, Kap. 94,
S. 420; Matthäus Paris, Chronica majora, 2, ad 1192, S. 391 (diese Episode fügt Matthäus Paris ergänzend
zu seiner Vorlage Roger von Wendover, Flores Historiarum, 1, ad 1192, S. 216 hinzu); 5, ad 1251, S. 218,
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Als Ort der Gefangenschaft werden gerade in den frühen Berichten über die Kreuz-
züge und die Kreuzfahrerherrschaften weit entfernte, unbekannte Länder genannt. Be-
sonders die Chronistik zum ersten Kreuzzug und der frühsten Kreuzfahrerzeit lokalisiert
die muslimischen Kerker häufig in fiktiv ausgestalteten Regionen wie Khorussan, einer in
Zentralasien liegenden Gegend98). Es ging den Autoren nicht darum, korrekte geografi-
sche Angaben zu machen, ein Wissen, über das sie in den meisten Fällen ohnehin nicht
oder nur rudimentär verfügten, sondern um die Betonung der fremden, weit entfernten,
bedrohlichen, bisweilen aber auch exotisch-reichen, und durch und durch heidnischen
Örtlichkeiten, an die die bedauernswerten Gefangenen verschleppt worden seien. Be-
sonders eingängig findet sich eine solche Beschreibung bei Ordericus Vitalis:

Many were led away captive by the barbarians into unknown lands and lived in chains among men
whose speech they did not understand99).

220; für Leiden, Schmerzen, Folter oder Elend allgemein: Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI,
26, S. 124; Petrus Tudebodus, Historia, S. 79; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 5, 7–9, S. 88 f.; II, 6,
7 f., S. 91; II, 7, S. 91–94; II, 15, S. 110–112; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVI, 18, S. 740; XVII, 11,
S. 774 f.; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 70, S. 81; Estoires d’Outremer, S. 75,
S. 119; Ambroise, Estoire, 1, Z. 8367–8376, S. 135 f.; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 162;
ad 1251, S. 218, 220; für tiefen Kerker oder Gefängnis sowie beengte Verhältnisse: Albert von Aachen,
Historia, IX, 35, S. 682; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 356, S. 174–176; Matthäus Paris,
Chronica majora, 4, ad 1240, S. 78; für Ketten und Fesseln siehe oben Anm. 95. Vgl. auch Anna Komnene,
Alexias, XII, 1, 4, S. 360 f., die das Leben im Kerker als ohne Sonne, nur mit Wasser, Brot und dauernder
Fesselung beschreibt. Vgl. dazu auch Albert von Aachen, Historia, II, 39, S. 130, laut dem sich die im
fränkischen Lager zurückgebliebenen Frauen besonders schön angezogen hätten, als sich die Niederlage
des Kreuzheeres abzeichnete, in der Hoffnung dass sie den Muslimen besser gefallen und ein leichteres Los
in Gefangenschaft erhalten würden. Albert weist damit indirekt auf die Schrecken einer Haft bei den Un-
gläubigen hin.
98) Siehe Anm. 94 weiter oben sowie Albert von Aachen, Historia, VII, 29, S. 526; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, X, 29, S. 491 und unter Nennung Khorussans o.ä. Albert von Aachen, Historia, VIII, 7, S. 594;
IX, 44, S. 698; Anon. Gesta Francorum, Kap. 2, 7, S. 122; Kap. 2, 11, S. 128 f.; Kap. 8, 3, S. 181; Kap. 21, 8,
S. 322; Kap. 28, 4, S. 367; Cafarus, De liberatione, Kap. 11, S. 58; Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 126;
III, 6, S. 146; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 4, 24, S. 16; Kap. 10,
47, S. 71; Kap. 3, 14, S. 86; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 5, S. 38; Petrus Tudebodus,
Historia, S. 36, 37, 92, 109; Kap. 15, S. 70; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 410, S. 118. Das Motiv der
weit entfernten Länder taucht gelegentlich auch in späteren Texten auf, beispielsweise in der Schilderung
der Gefangenschaft Ludwigs IX. bei Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 160: Ludwig sei von
seinen Häschern am liebsten in die entferntesten Winkel des Orients gebracht worden, um allen Heiden
vorgeführt zu werden. Zu Khorussan vgl. Murray, Coroscane; Gravelle, Problème, S. 123–128.
99) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 20, S. 338: Plerique a barbaris in incognitas regiones
captiui ducti sunt; et inter eos quorum loquelam non intelligebant in seruitute seu uinculis aliquandiu com-
morati sunt, übers. ebd., S. 339.
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Spätere Darstellungen nennen dann historisch nachweisbare Orte als Schauplätze von
Gefangenschaft, wie Aleppo, Damaskus, Kairo oder Alexandria100). In dieser Entwick-
lung weg von fiktiven hin zu fassbaren Angaben spiegelt sich das zunehmende geografi-
sche Wissen insbesondere der im Osten lebenden Autoren sowie die wachsende Ver-
trautheit mit dem Phänomen der Gefangenschaft bei den Muslimen. So wird diese vor
allem in den frühen Quellen als fortwährende Sklaverei oder ewiges Exil beschrieben101).
In den späteren Zeugnissen fehlt dieses Stigma weitgehend102). Möglicherweise war man
sich im Orient bewusst geworden, dass eine Gefangennahme durch die Muslime zwar in
lebenslanger Versklavung enden konnte, aber keinesfalls musste103).

Ein weiteres wiederkehrendes Element in den Berichten über das Schicksal von ge-
fangenen christlichen Kriegern ist deren öffentliche Vorführung in den Städten ihrer Hä-
scher entweder zu ihrer Demütigung und Verspottung oder zur Unterhaltung der Be-
völkerung – in der Epik oft in Form von Zweikämpfen zwischen christlichen Gefangenen
und muslimischen Kriegern104). Verschiedentlich wird auch erwähnt, dass gefangene

100) Ebd., 5, X, 23, S. 350; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 28, S. 851 f.; XIX, 9, S. 875; XXI, 11,
S. 976; Ambroise, Estoire, 1, Z. 8076–8080, S. 131; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 8, S. 262 f.;
Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), VI, 13, S. 403; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan),
Kap. 44, S. 56; Chronique d’Ernoul, Kap. 6, S. 50; Kap. 7, S. 54; Estoire d’Eracles, XXVI, 9, S. 188; Estoires
d’Outremer, S. 109, 198, 207; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 25, S. 537 f.; Kap. 28,
S. 546; Kap. 41, S. 565; Kap. 66, S. 616; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 537, S. 266; Roger von
Wendover, Flores Historiarum, 1, ad 1165, S. 40; 2, ad 1204, S. 3; Annales de Terre Sainte, S. 8; Templer von
Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 115 (351), S. 114–116. Vgl. aber auch frühe Autoren, die reale
Orte beispielsweise auch neben Khorussan als fiktiver oder zumindest unscharfer geografischer Angabe
verwenden, wie: Petrus Tudebodus, Historia, S. 36, 148; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque
Ierusolymarum, Kap. 4, 24, S. 16; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 13, S. 105.
101) Albert von Aachen, Historia, IX, 38, S. 688; IX, 44, S. 698; Anon. Gesta Francorum, Kap. 28, 4,
S. 367; Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 128; III, 12, S. 159; V, 26, S. 229; VI, 3, S. 236; Hystoria de via
et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 13, 14, S. 86; Ordericus Vitalis, Historia Eccle-
siastica, 5, IX, 2, S. 16; Petrus Tudebodus, Historia, S. 109.
102) Die wenigen Ausnahmen finden sich bezeichnenderweise alle in abendländischen Quellen: Am-
broise, Estoire, 1, Z. 9632–9636, S. 156; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 25, S. 537 f.;
Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 159.
103) Vgl. dazu besonders eindrücklich die Schilderungen in der Rothelin-Continuation de Guillaume de
Tyr, Kap. 29, S. 546–548, zu den Ereignissen unmittelbar nach der Niederlage eines Teils des Kreuzheeres
der Barone bei Gaza im Jahr 1239, als die Jerusalemer Magnaten von einer gewaltsamen Befreiung der
Gefangenen abrieten, weil sie im diplomatischem Weg Chancen sahen, die eigenen Leute zurückzube-
kommen.
104) Albert von Aachen, Historia, X, 57, S. 770; Fulcher von Chartres, Historia, II, 8, 7, S. 400; Guibert
von Nogent, Gesta, II, 10, S. 126; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum,
Kap. 4, 23, S. 16; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 112; Petrus Tudebodus, Historia,
S. 37; Robertus Monachus, Historia, I, 10, S. 734; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 14, 1 f., S. 108;
II, 15, 3, S. 110; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 28, S. 852; XIX, 9, S. 875; Itinerarium peregrino-
rum (hg. Mayer), I, 5, S. 261; I, 6, S. 261; Estoires d’Outremer, S. 76–78; Matthäus Paris, Chronica majora,
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Christen von den Muslimen für diverse Arbeiten eingesetzt worden seien, angefangen
beim Transport von Baumaterial oder Wasser, über Hilfsleistungen bei Belagerungen wie
dem Beladen von Katapulten oder dem Graben von Gegenstollen, bis hin zu Vermittler-
diensten zwischen ihnen und ihren christlichen Gegnern105).

Was die Lebensbedingungen in Gefangenschaft betrifft, finden sich vereinzelte Hin-
weise, dass Gefangene aus verschiedenen sozialen Schichten mit einer unterschiedlichen
Behandlung rechnen konnten – oder dass die christlichen Autoren zumindest entspre-
chende Vorstellungen und Erwartungen hegten. So berichtet der normannische Mönch
Ordericus Vitalis über die Gefangenschaft König Balduins II. (1123–1124), dass dieser
nur zweimal in der Woche verpflegt worden sei, damit er seinen Häschern einige Burgen
übergebe. Dafür, so Ordericus weiter, seien Balduin und sein mit ihm gefangener Ver-
wandter, Joscelin von Courtenay, von allen Arbeiten entbunden worden, während ihre
Gefährten verschiedene Aufgaben zu erledigen hatten106). Ordericus gehörte damit zu den
Autoren, die einen klaren Unterschied in der Behandlung der beiden Anführer und den
anderen Gefangenen postulierten. Geradezu zelebriert wird die ritterliche Verbundenheit
und Gleichwertigkeit zwischen christlichen Gefangenen und ihren Häschern in den ›Es-
toires d’Outremer‹. Dort findet sich mit der Erzählung über die Gefangenschaft Hugos
von Tiberias bei Saladin eine Geschichte, in der das Standesdenken deutlich zum Aus-
druck kommt. Allerdings ist es nur den herausragendsten fränkischen Rittern, allen voran
Hugo, etwas später auch Balduin von Ibelin, vergönnt, in Saladins Gegenwart zu treten.
Ihre Gefährten seien, so die ›Estoires‹ weiter, ins Gefängnis von Damaskus gebracht
worden107). Auch Raimund III. von Tripolis scheint gut behandelt worden zu sein. Laut
Wilhelm von Tyrus sei der Graf sehr gebildet gewesen, ein Resultat seiner langen Gefan-
genschaft bei den Muslimen108). Nach einem elenden Leben im tiefsten Kerker klingt das
nicht. Albert von Aachen berichtet, dass der Ritter Gerhard von Avesnes im Jahr 1100 von
seinen Häschern medizinisch versorgt und von seinen Verletzungen geheilt zu den Fran-
ken zurückgeschickt worden sei109). Den klarsten Hinweis in diese Richtung liefert Jo-
hann von Joinville, der 1250 zusammen mit Ludwig IX. von Frankreich selbst in ägypti-
sche Gefangenschaft geraten war. Er berichtet nicht nur, wie ranghohe Kreuzfahrer eher
mit der Schonung ihres Lebens rechnen konnten und von den übrigen Gefangenen ge-

5, ad 1250, S. 160; vgl. auch Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, S. 331, 334, 337. Vgl. Daniel, He-
roes, S. 104.
105) Guibert von Nogent, Gesta, II, 10, S. 126; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 2, S. 16; 6,
XI, 26, S. 112; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907; Ambroise, Estoire, 1, Z. 3436–
3439, S. 55; Z. 4904–4917, S. 79; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), VI, 33, S. 436; Estoire d’Eracles,
XXVII, 7, S. 225; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad 1219, S. 245.
106) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 112.
107) Estoires d’Outremer, S. 108–113.
108) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 5, S. 967.
109) Albert von Aachen, Historia, VII, 15, S. 506.
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trennt wurden, sondern auch, wie sie von ihren Häschern im Allgemeinen gut mit medi-
zinischer Hilfe, Nahrungsmitteln oder Kleidung versorgt wurden und wie sich zwischen
den beiden Gruppen durchaus freundliche Gespräche entwickelten110).

Solche Bemerkungen blieben aber die Ausnahme. Das Bild des schrecklichen Kerkers
dominierte. Über den physischen und psychischen Zustand der Gefangenen machen die
Quellen aber kaum Aussagen. Interessanterweise sind es ausgerechnet die beiden einzigen
Augenzeugen, Walter der Kanzler und Johann von Joinville, die die psychische Belastung
und die Ängste erahnen lassen, denen Gefangene ausgesetzt sein konnten. So berichtet
etwa Johann von Joinville von der Todesfurcht, in der sich er und seine Mitgefangenen
befunden hätten (en icelle grant paour de mort où nous estiens111)) oder von der Ver-
zweiflung, die sie verspürt hätten, als ihre von Ludwig IX. ausgehandelte Freilassung zu
scheitern drohte112). Über diese spärlichen Hinweise hinausgehend lassen sich über den
psychischen Zustand gefangener Christen keine verlässlichen Aussagen machen. Zwar
gibt es zahlreiche Studien über die psychologischen Auswirkungen heutiger Langzeitge-
fangenschaften, doch lassen sich deren Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf die mittelal-
terlichen Verhältnisse übertragen, wenn sie auch interessante Denkanstöße zu liefern
vermögen113).

Das in den Quellen vorherrschende, düstere Bild der Zustände in Gefangenschaft
impliziert prekäre Gesundheitszustände. Explizite Äußerungen finden sich allerdings nur
wenige. Albert von Aachen erwähnt, dass Winemer von Boulogne nach seiner Freilassung
aus byzantinischer Haft unter starken Schmerzen gelitten habe114). Auch Johann von Jo-
inville schildert seine und Ludwigs IX. gesundheitlichen Probleme während und nach der
ägyptischen Haft. Allerdings scheint ihre körperliche Schwäche eher auf die Strapazen
des missglückten Feldzugs zurückzuführen zu sein als auf die Haftbedingungen, die in

110) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 322–328, S. 158–160; Kap. 333 f., S. 162; Kap. 344,
S. 168. Vgl. für weitere Hinweise auch Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 19, S. 570. Auf eine statusab-
hängige Trennung der Gefangenen verweist auch Estoire d’Eracles, XXVI, 26, S. 214, allerdings in einem
innerchristlichen Kontext.
111) Johann von Joinville, Credo, Kap. 35, S. 520.
112) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 354 f., S. 174. Vgl. auch Kap. 323, S. 158; Kap. 337–
339, S. 164–166; Kap. 374 f., S. 184. Siehe dazu detailliert Kap. II., 4.2.
113) Vgl. zum Beispiel Flanagan, Lifers; Gibbs, First Cut; Grounds/Jamieson, Release; Jewkes, Loss;
Liebling/Maruna, Introduction; Renzema, Stress; Smith, Crowding. Hillenbrand, Imprisonment,
stellt Überlegungen an zu den Auswirkungen der langen Gefangenschaft auf das Verhalten Rainalds von
Châtillon nach seiner Freilassung. Dabei handelt es sich aber um eine spekulative Argumentation, der die
Ergebnisse anderer Untersuchungen entgegengehalten werden können, wie z.B. Hamilton, Elephant.
Allerdings hält Friedman, Encounter, S. 6, nicht zu Unrecht fest, dass auch Hamilton eine Verhaltensän-
derung Rainalds nach seiner Freilassung konstatiere.
114) Albert von Aachen, Historia, V, 24, S. 366.
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ihrem Fall eher moderat ausfielen115). Dagegen könnte die lange Haft des Johanniter-
Meisters Wilhelm von Châteauneuf (1244–1250) ihren Tribut gefordert haben. Jochen
Burgtorf vermutet, dass sich Wilhelm aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach
seiner Entlassung aus der aktiven Ordenspolitik weitgehend zurückgezogen und das Feld
seinem Stellvertreter, dem Großpräzeptor Hugo Revel, überlassen habe116). Demgegen-
über gilt es zu bedenken, dass die Quellen zumindest im Fall der meisten Kreuzfahrer-
fürsten, die nach zum Teil mehrjährigen Gefangenschaften wieder auf freien Fuß kamen,
von keinen offensichtlichen geistigen oder körperlichen Schäden berichten. Vielmehr
suggerieren sie, dass sich freigelassene Fürsten und Große bald wieder ins politische Ge-
schehen eingemischt oder darüber hinausgehend die fränkischen Armeen persönlich in
die Schlacht gegen die Muslime geführt hätten, wie zum Beispiel Rainald von Châtillon
(1176) oder Balduin II. (1125)117). Als Voraussetzung dafür müssen eine gesunde Physis
und ein intaktes Selbstbewusstsein angenommen werden.

Weitere Informationen zum Leben christlicher Ritter in Gefangenschaft, die nicht
mehr oder weniger stark narrativisiert sind, finden sich in den Quellen kaum. Sofern die
Quellen diese Phase einer Haft überhaupt thematisieren, geschieht dies entweder in Form
einer mehr oder weniger stark ausgefeilten Erzählung, deren Elemente oder Motive Ein-
gang in den literarischen Fundus der Zeit und darüber hinaus gefunden haben, oder mit
Hilfe der oben genannten Stereotype. Wie aus archäologischen Befunden oder muslimi-
schen Beschreibungen hervorgeht, sind diese zwar keineswegs aus der Luft gegriffen und
orientieren sich durchaus an den Erfahrungen der damaligen Lebenswelt. Doch finden sie
sich spätestens seit frühchristlichen Zeiten – etwa in der biblischen Beschreibung der
Gefangenschaft des Petrus – als Topoi der abendländischen Literatur und werden ent-
sprechend eingesetzt118). Das allgemeine Bild, das daraus über die Lebensbedingungen in
Gefangenschaft entsteht, fällt düster aus, darf mit Blick auf die archäologischen Befunde
sowie die AugenzeugenberichteWalters des Kanzlers und Johanns von Joinville, die beide
später eingehend diskutiert werden, aber nicht als bloße literarische Erfindung abgetan
werden, auch wenn es zur Konvention wurde.

Neben einer von Topoi durchsetzten, wenig erfreulichen Auffassung von der Gefan-
genschaft bei den Muslimen existierte in der lateinischen Welt des 12. und 13. Jahrhun-
derts aber noch eine ganz andere Vorstellung, die aus der negativen eine positive, zum Teil
abenteuerliche Erfahrung machte. Die meisten ausführlichen Darstellungen über das Le-
ben in Gefangenschaft, die sich in den erzählenden Quellen dieser Zeit finden, gehören
diesem Typ an. Zwar bauen auch sie auf den genannten stereotypen Gefangenschaftser-

115) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 304–306, S. 150–152; Kap. 309, S. 152; Kap. 317,
S. 156; Kap. 323 f., S. 158–160; Kap. 357, S. 176; Kap. 407, S. 200.
116) Burgtorf, Central Convent, S. 101, 182. Es gilt aber zu bedenken, dass es für diese Vermutung keine
Quellenbelege gibt.
117) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 15, S. 603 f.; XIII, 17, S. 606–608; XXI, 14, S. 980.
118) Ap. 12:6–11. Vgl. auch archäologische Befunde wie bei Friedman, Encounter, Abb. 5 f.
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fahrungen und -beschreibungen auf, doch erlangen die Gefangenen in ihnen einen ge-
wissen Grad an Bewegungs- und Handlungsfreiheit. Die Gefangenen sind wegen dieser
Grundanlage nicht mehr nur passive Leidensträger, sondern werden zu Protagonisten der
– oder einer – Geschichte, die ihr Los aktiv zu gestalten vermögen. Diese Gefangen-
schaften spielen meist in fremden, heidnischen Ländern, die eine Art (narrativen) Mi-
krokosmos bilden und von der christlichen (Alltags-)Welt unabhängig sind. Daher er-
scheinen diese Geschichten oft als Erzählungen, die für sich allein stehen können. In
dieser Form können sie als separate Geschichten auftreten oder als abgeschlossene Enti-
täten in übergeordneten Erzählungen vorkommen, bilden also eigenständige Narrative,
die ebenso von der sie umgebenden (christlichen) Erzählung abgeschlossen sind wie die
heidnischen Länder, die sie beschreiben, von der Christianitas. Entsprechende Beispiele
werden anschließend in diesem Kapitel vorgestellt und in der gebotenen Tiefe disku-
tiert119).

Diese Dichotomie zwischen topisch-knappen und narrativ-ausschweifenden Schilde-
rungen des Lebens in Gefangenschaft ist nicht weiter erstaunlich. Die Chronisten, die von
diesen Begebenheiten berichteten, gerieten mit Ausnahme Walters des Kanzlers und Jo-
hanns von Joinville selbst nie in eine solche Situation und waren für ihre Berichterstattung
auf Informationen von außen, auf die ihnen vertrauten Erzählmuster und auf ihre eigene
Vorstellungs- und Deutungskraft angewiesen. Während die christliche Tradition topische
Motive lieferte, die von der lateinischen Historiografie seit dem 6. Jahrhundert rezipiert
wurde, fanden aus dem Orient über heimkehrende Kreuzritter säkulare und von ritter-
lich-literarischen Traditionen wie der höfischen Epik geprägte Nachrichten und Ge-
schichten ihren Weg zu den Chronisten. Je nach Disposition und Vorlieben entschieden
sich diese bei der Abfassung ihrer Werke entweder für die vollständige Auslassung der
Zustände in Gefangenschaft, für eine knappe Schilderung, die die Gefangenen in einer
passiven, leidenden Rolle zeigte, oder für eine ausführlichere Darstellung, in der die
Festgehaltenen zwangsläufig in irgendeiner Form agieren mussten. Während sich die
Angelegenheit im ersten Fall ohnehin erledigt hatte, war es im zweiten Fall weder für die
Schreiber noch für ihr Publikum von besonderem Interesse, die Darstellung auszudeh-
nen, da mit den vorhandenen topischen Wendungen das Schicksal der Gefangenen allge-
mein verständlich umschrieben werden konnte. Im letzten Fall hingegen war es unum-
gänglich, dass die Autoren aufgrund der ihnen zugetragenen Informationen oder ihrer
eigenen Vorstellung davon, wie sich die Gefangenschaft denkbarerweise abgespielt haben
könnte, elaborierte Erzählmuster entwickelten, um die Taten der Gefangenen zu be-

119) Weitere Beispiele für solche Geschichten oder Subgeschichten um in ihrer Gefangenschaft aktive
Gefangene finden sich bei Fulcher von Chartres, Historia, III, 23, 3, S. 678; Ordericus Vitalis, Historia
Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 112; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 18, S. 568; Estoire d’Eracles, XXVII, 7,
S. 225; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 70, S. 267; Templer von Tyrus, Chronique (hg.
Minervini), Kap. 115 (351), S. 114–116; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 138–144.
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schreiben. Auf jeden Fall spielten bei der Entwicklung dieser Geschichten die in der Ge-
sellschaft verankerten Vorstellungen über einen Aufenthalt bei den Heiden und bereits
vorhandene Erzählmotive im Zusammenhang mit Gefangenschaft eine große Rolle. Diese
waren entweder hagiografisch geprägt oder durch höfische Erzählformen beeinflusst, wie
sie seit dem späten 11. Jahrhundert auch schriftlich überliefert sind. Eine derart deutliche
Verquickung zwischen verschiedenen literarischen Traditionen lässt sich für die anderen
Phasen einer Gefangenschaft nicht feststellen.

2.3 Freilassung und Befreiung

Für die Darstellung von Freilassung und Befreiung von Christen aus der Gewalt ihrer
muslimischen Häscher lassen sich zwei grundsätzliche Erzählformen unterscheiden: eine
abenteuerliche, narrativ häufig elaborierte und eine vergleichsweise wenig spektakuläre,
faktenorientierte Berichtsweise. Letztere findet sich vor allem in historiografischen Wer-
ken, die sich mit den Geschehnissen im Heiligen Land beschäftigen, Erstere kommt
hauptsächlich in episch oder spirituell orientierten Texten aus dem europäischen Raum
vor. Diese episch-spirituellen Darstellungsformen, in denen die Gefangenen die Initiative
für die Beendigung ihrer Haft übernehmen, werden im folgenden Unterkapitel ausführ-
lich vorgestellt und diskutiert.

Die folgende Aufstellung bezieht sich nur auf die in der überlieferten historiografi-
schen Literatur angesprochenen Varianten, wie und mit wessen Hilfe eine Gefangenschaft
bei den Muslimen beendet werden konnte. Sie soll nicht nur eine Übersicht liefern über
die zur Verfügung stehenden Lösungsmechanismen oder zumindest über die Befrei-
ungsstrategien, die von den zeitgenössischen Autoren wahrgenommenen und für realis-
tisch befundenen wurden, sondern auch als kontrastierende Folie zu den nachfolgenden
Ausführungen über epische und spirituelle Gefangenschafts- und Befreiungserzählungen
dienen. Eine Analyse des vorliegenden historiografischen Materials zeigt, dass die Be-
richterstatter acht Varianten sahen, wie eine Gefangenschaft bei den Muslimen zu Ende
gehen konnte.

Deutlich am häufigsten wird in den Quellen (I) die Zahlung eines Lösegelds genannt.
In den meisten Fällen erscheinen die Gefangenen als passive Geldempfänger oder haben
mit der Aufbringung der Geldmittel nichts zu tun. Dennoch scheinen sie in der Darstel-
lung der Chronisten durchaus die Gelegenheit gehabt zu haben, bei der Verhandlung und
Organisation ihres Lösegeldes selbst eine tragende Rolle zu spielen. Dies gilt vor allem für
hochrangige Franken, die über die dafür nötige Autorität und die erforderlichen Mittel
verfügten120).

120) Albert von Aachen, Historia, IX, 36, S. 684–686; Fulcher von Chartres, Historia, II, 23, 1, S. 458; II,
28, S. 478; III, 38, 1, S. 750; Guibert von Nogent, Gesta, VII, 37, S. 336; Ordericus Vitalis, Historia Eccle-
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(II) An zweiter Stelle folgt mit rund halb so vielen Erwähnungen der Abschluss eines
Bündnisses zwischen Gefangenem und Häscher. Ähnlich wie bei den Lösegeldzahlungen
werden die entsprechenden Verhandlungen meist nicht von den Gefangenen selbst, son-
dern von externen Parteien geführt. Lediglich die höchsten fränkischen Gefangenen
konnten das Privileg für sich in Anspruch nehmen, selber zu verhandeln und sich selber
als Bündnispartner anzubieten121).

(III) Der Tod der Betroffenen sorgte in der Historiografie am dritthäufigsten für das
Ende einer Haft bei den Muslimen. Das Verhältnis zwischen passiven Schicksalsempfän-
gern und Gefangenen, die sich bewusst für den Tod – nicht als Selbstmord, sondern als
Martyrium zum Lob Gottes – entscheiden, gestaltet sich zahlenmäßig ausgeglichen122). In
der Geschichtsschreibung taucht dieses Ende einer Gefangenschaft bezeichnenderweise
fast ausschließlich bei Autoren des (frühen) 12. Jahrhunderts auf – spätere Zeitgenossen
sahen oder bevorzugten offenbar andere Lösungsmöglichkeiten.

siastica, 6, XI, 26, S. 126; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123; Walter der Kanzler, Bella An-
tiochena, II, 15, 4, 6, S. 111; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 24, S. 483; XI, 8, S. 506; XIII, 15, S. 603;
XIX, 11, S. 878; XX, 28, S. 952; XXI, 10, S. 976; XXII, 5, S. 1013; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz.
Übers.), X, 25, S. 438; XIII, 15, S. 576; XIX, 11, S. 900 f.; XX, 28, S. 994 f.; XXII, 5, S. 1069; Chronique
d’Ernoul, Kap. 1, S. 5; Kap. 7, S. 57 f.; Estoire d’Eracles, XXXIV, 1, S. 438; XXXIV, 3, S. 445; Estoires
d’Outremer, S. 45, 113, 118 f.; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 67, S. 617; Kap. 69,
S. 620 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 342 f., S. 168; Matthäus Paris, Chronica majora, 2,
ad 1124/1126, S. 151 f.; 5, ad 1250, S. 162 f.; ad 1251, S. 211; Annales de Terre Sainte, S. 6, 20, 25; Templer
von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 71 (307), S. 84–86; Philipp von Novara, Livre de forme de
plait, Kap. 74, S. 304; Johann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 806; Lignages, Kap. 296, S. 74. Vgl. auch Anna
Komnene, Alexias, XI, 7, 3, S. 343; Bar Hebraeus, Chronography, S. 242, 251, 237, 305.
121) Albert von Aachen, Historia, VII, 15, S. 506; IX, 36, S. 684–686; Anon. Gesta Francorum, Kap. 36, 1,
S. 438; Guibert von Nogent, Gesta, VII, 1, S. 267 f.; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque
Ierusolymarum, Kap. 15, 107, S. 103; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 23, S. 350; Petrus Tu-
debodus, Historia, S. 132; Raimund von Aguilers, Historia, Kap. 18, S. 125; Robertus Monachus, Historia,
VIII, 19, S. 857 f.; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 6, 1, S. 89 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon,
XVIII, 25, S. 848 f.; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XVIII, 25, S. 864; Estoire d’Eracles,
XXXIV, 1, S. 438; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 34, S. 554; Kap. 71, S. 625 f.; Kap. 74,
S. 628; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint
Louis, Kap. 465–567, S. 228–230; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 1, ad 1188, S. 149 f.; 2, ad
1222, S. 263; Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 138–144; 5, ad 1250, S. 162 f. Matthäus Paris,
Historia Anglorum, 2, S. 452. Vgl. auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 242, 415.
122) Albert von Aachen, Historia, III, 46, S. 208–210; V, 22, S. 364; IX, 6, S. 644; X, 56 f., S. 770; Anon.
Gesta Francorum, Kap. 2, 7, S. 121 f.; Fulcher von Chartres, Historia, II, 8, 7, S. 400; Guibert von Nogent,
Gesta, II, 10, S. 125 f.; IV, 18, S. 198 f.; VII, S. 165; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque
Ierusolymarum, Kap. 4, 22–25, S. 16; Kap. 9, 236–249, S. 58; Kap. 9, 250–254, S. 58 f.; Petrus Tudebodus,
Historia, S. 35 f., 80, 80 f.; Robertus Monachus, Historia, I, 10, S. 734; I, 13, S. 736; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, X, 13, S. 469; XIV, 23, S. 661; XVII, 11, S. 775; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr,
Kap. 69, S. 621.
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(IV) In ähnlicher Häufigkeit finden sich in den Chroniken Meldungen über Freilas-
sungen gegen die Abtretung von Territorialbesitz, meist von Städten oder anderen befes-
tigten Plätzen. In vielen Fällen erfolgt eine solche Transaktion auf Betreiben des jeweili-
gen gefangenen Stadt- oder Burgherrn, oft aber auch durch deren Gefolgsleute, wenn sie
keine Aussicht auf eine erfolgreiche Verteidigung mehr sahen oder ihrem gefangenen
Herrn helfen wollten123).

In einer überwiegend passiven Rolle werden die Gefangenen dagegen bei folgenden
Lösungsvarianten dargestellt: (V) bei gewaltsamen Befreiungen, die vor allem aus der
Frühzeit der Kreuzfahrerherrschaften sowie der Zeit des dritten Kreuzzugs überliefert
wurden124), und (VI) bei diplomatischen Befreiungsversuchen, die einen Gefangenen-
tausch beinhalten125).

Eine aktive Rolle wird dem Gefangenen, wenig überraschend, im Falle (VII) einer ei-
genen Flucht126) oder (VIII) seiner Hinwendung zum Islam zugeschrieben127). Diese bei-

123) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 29, S. 669; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIV,
29, S. 650 f.; Ambroise, Estoire, 1, Z. 2586–2602, S. 42; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 8,
S. 262 f.; I, 15, S. 273–275; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 49, S. 62; Kap. 70, S. 81;
Kap. 75, S. 86; Chronique d’Ernoul, Kap. 38, S. 445 f.; Estoire d’Eracles, XXXII, 16, S. 351; XXXIII, 51,
S. 79; Estoires d’Outremer, S. 207; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 67, S. 617; Oliver
von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 342 f.,
S. 168; Roger vonWendover, Flores Historiarum, 2, ad 1222, S. 263; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad
1250, S. 162 f. Vgl. auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 325.
124) Fulcher von Chartres, Historia, II, 27, 9, S. 475 f.; III, 23, S. 676–680; Guibert von Nogent, Gesta, V,
9, S. 210; Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 38, S. 582; Hystoria de via et recuperatione Anti-
ochiae atque Ierusolymarum, Kap. 10, 25, S. 69; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 372; 6,
XI, 26, S. 112–114; Petrus Tudebodus, Historia, S. 90; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, VII, 14, S. 361; XII,
18, S. 568 f.; Ambroise, Estoire, 1, Z. 8073–8084, S. 131; Z. 9328–9331, S. 151; Itinerarium peregrinorum
(hg. Stubbs), III, 11, S. 224; IV, 33, S. 300–303; V, 7, S. 318 f.; V, 39, S. 355 f.; VI, 22, S. 418 f. Vgl. auch Bar
Hebraeus, Chronography, S. 289. Für erfolglose Befreiungsversuche unter Gewaltanwendung vgl.: Itine-
rarium peregrinorum (hg. Stubbs), IV, 8, S. 246; Chronique d’Ernoul, Kap. 32, S. 354–360; Estoire d’Er-
acles, XXVIII, 7–12, S. 258–263; Matthäus Paris, Chronica majora, 6, ad 1249, S. 158.
125) Albert von Aachen, Historia, V, 22, S. 364; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 372;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907; Ambroise, Estoire, 1, Z. 5197–5199, S. 84; Z.
12228–12234, S. 197; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 15, S. 273–275; Itinerarium peregrinorum
(hg. Stubbs), III, 17, S. 231 f.; VI, 36, S. 440; Chronique d’Ernoul, Kap. 38, S. 445 f.; Estoire d’Eracles,
XXXII, 16, S. 351; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 67, S. 617; Kap. 74, S. 628; Oliver
von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f. Vgl. auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 242.
126) Albert von Aachen, Historia, V, 22, S. 364; Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, S. 680–687; Or-
dericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 20, S. 338; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 18, S. 568 f.;
Ambroise, Estoire, 1, Z. 4909–4917, S. 79; Estoires d’Outremer, S. 82–87; Matthäus Paris, Chronica ma-
jora, 6, ad 1249, S. 158.
127) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 291, S. 81; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 69,
S. 621; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 334, S. 164.
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den Optionen, besonders die Konversion zum Islam, wurden von den damaligen Histo-
riografen aber nur selten angesprochen.

Es fällt auf, dass in der Historiografie im Wesentlichen von schiedlichen Befreiungs-
varianten die Rede ist, die einen regen diplomatischen Austausch zwischen Christen und
Muslimen voraussetzten. Risikoreiche Handlungen wie gewaltsame Rettungsunterneh-
men oder gar eigene Fluchtaktionen, die gut in einen epischen Kontext passen, finden sich
vergleichsweise selten. Die Geschichtsschreiber legten dabei häufig ein feines Gespür für
kulturelle Unterschiede an den Tag, in denen sich das verschiedene Wissen der Protago-
nisten über Gefangenschaft spiegelt: Während die Franken Outremers eher behutsame,
diplomatische Lösungsmöglichkeiten anstrebten, machten sich Kreuzfahrer aus dem
Westen tendenziell für drastischere, dafür schnellere Befreiungsaktionen stark. Kaum er-
wähnt wurden dafür Handlungen wie Konversionen, da diese dem Ruf des Christentums
abträglich waren. Es ist aber davon auszugehen, dass sie häufiger vorkamen, als es die
Mehrheit der christlichen Geschichtsschreiber suggeriert128).

Wenn Gefangene auf Hilfe von außen angewiesen waren, kam sie in der Darstellung
der Historiografen hauptsächlich von deren Lehnsgebern oder militärischen Vorgesetz-
ten129). Ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Befreiung von Gefangenen spielten Ver-

128) Siehe Kap. III., 1.2.1, für die große Sorge der Kurie um das Seelenheil gefangener Christen und die
entsprechenden Andeutungen in den brieflichen Hilferufen der Gefangenen. Vgl. auch Radulph von Caen,
Tancredus, Kap. 291, S. 81; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 69, S. 621; Kap. 74, S. 628
oder Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 334, S. 164, der beschreibt, wie die große Masse von
Ludwigs IX. Heer von den Ägyptern vor die Wahl gestellt worden sei, zu sterben oder zu konvertieren und
jene, die sich für Letzteres entschieden hätten, von den Todeswilligen separiert worden seien. Oder ent-
sprechende Erwähnungen dazu bei: Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 155; Ludovici Francorum regis
epistola, Sp. 1287.
129) Albert von Aachen, Historia, V, 22, S. 364; X, 39, S. 754; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5,
X, 23, S. 350; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 430, S. 124 f.; Robertus Monachus, Historia, VIII, 19,
S. 854; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 29, S. 669; XVIII, 25, S. 848 f.; XIX, 29 f., S. 905–907; XX, 28,
S. 952; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIV, 29, S. 651; XVIII, 25, S. 864; Ambroise, Estoire, 1,
Z. 5632–5639, S. 91 (bezeichnenderweise lässt Ambroise Richard Löwenherz nur einen Rettungsversuch
für den Poitevinen Huguelot, seinen Marschall, unternehmen, während er den ebenfalls in die Hände der
Muslime gefallenen Grafen von Ungarn nicht weiter beachtet); Z. 8076–8084, S. 131; Z. 9328–9331, S. 151;
Z. 12228–12234, S. 197; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), IV, 8, S. 246 (Versuch); IV, 33, S. 300–303;
V, 7, S. 318 f.; V, 39, S. 355 f.; VI, 22, S. 418; VI, 36, S. 440; Chronique d’Ernoul, Kap. 32, S. 354–360
(Versuch); Kap. 38, S. 447; Estoire d’Eracles, XXVIII, 7–12, S. 258–263 (Versuch); XXXII, 16, S. 351;
Estoires d’Outremer, S. 119 f.; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 34, S. 554; Kap. 67,
S. 617; Kap. 69, S. 620 f.; Kap. 71, S. 625 f.; Kap. 74, S. 628; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina,
Kap. 79, S. 275 f.; Philipp von Novara, Livre de forme de plait, Kap. 74, S. 304; Johann von Joinville, Vie de
Saint Louis, Kap. 9, S. 4; Kap. 342 f., S. 168; Kap. 427, S. 210; Kap. 465–567, S. 228–230; Matthäus Paris,
Chronica majora, 4, ad 1241, S. 138–144; ad 1242, S. 225; 6, ad 1249, S. 158 (Versuch); ad 1250, Nr. 101,
S. 204 f.; Matthäus Paris, Historia Anglorum, 2, S. 452. Vgl. auch Anna Komnene, Alexias, XI, 7, 3, S. 343.

2. TOPOI UND TENDENZEN 71



wandte und Freunde130). Ihre Bedeutung wird vor allem in den nahöstlichen Chroniken
des 12. Jahrhunderts betont. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Heiligen
Land des 12. Jahrhunderts keine institutionalisierten Befreiungsmechanismen existierten
und redemptionistische Bemühungen daher auf sozialen Netzwerken, bestehend aus
Verwandten und Freunden, basieren mussten. Im 13. Jahrhundert waren Gefangennah-
men dagegen vor allem eine Folge militärischer Unternehmungen aus dem Westen und
trafen hauptsächlich Kreuzzugsteilnehmer aus dem Abendland. Diese bestanden offenbar
auf die Hilfe ihrer Herren. Das Wissen, in Gefangenschaft nicht alleine gelassen zu wer-
den, dürfte für die Rekrutierung von Kreuzheeren von großer Wichtigkeit gewesen sein
und entsprach zudem den von der kirchlichen Reformbewegung geschürten Erwartungen
an einen guten Herrscher131). Daneben ist zudem die Unterstützung durch die Gefolgs-
leute132) – hier stammen die meisten Zeugnisse aus der Zeit des dritten Kreuzzugs, als die
vielen hohen Gefangenen von Hattin ausgelöst werden mussten – oder durch Gleichge-
stellte und Kameraden zu nennen133).

Ganz den Erwartungen entspricht die Möglichkeit einer Einflussnahme Gottes auf die
Befreiung. Mit Ausnahme von zwei Nennungen in Werken des 13. Jahrhunderts entfällt
sie ausschließlich auf Texte des 12. Jahrhunderts134). In dieser Feststellung bestätigt sich

130) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123; Albert von Aachen, Historia, IX, 36, S. 684–686; X,
37, S. 752; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 112–114; Fulcher von Chartres, Historia,
II, 28, 1, S. 478 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 16, S. 606; XXI, 11, S. 976; XIX, 11, S. 878; XX, 28,
S. 952; XXI, 8, S. 972 f.; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIX, 11, S. 900 f.; Chronique d’Er-
noul, Kap. 7, S. 57 f.; Estoires d’Outremer, S. 119; Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 71
(307), S. 84–86; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1251, S. 211 (2x); ad 1251, S. 239; Lignages,
Kap. 296, S. 74.
131) Siehe dazu die Ausführungen zum normativen Umfeld Johanns von Joinville: Kap. II. , 4.2.3.
132) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, S. 478 f.; Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 38,
S. 582; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 16, S. 606;
XIX, 11, S. 878; Ambroise, Estoire, 1, Z. 5196–5199, S. 84; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Mor-
gan), Kap. 49, S. 62; Kap. 70, S. 81; Kap. 75, S. 86; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 15, S. 273–275;
Chronique d’Ernoul, Kap. 1, S. 5; Estoire d’Eracles, XXIII, 51, S. 79, Estoires d’Outremer, S. 45, 207; Jo-
hann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 806.
133) Albert von Aachen, Historia, X, 37, S. 752; Anon. Gesta Francorum, Kap. 10, 36, S. 86; Kap. 21, 4,
S. 317; Fulcher von Chartres, Historia, II, 27, 9, S. 475 f.; Guibert von Nogent, Gesta, V, 9, S. 210; VII, 1,
S. 267 f.; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 10, 25, S. 69; Kap. 5, 83,
S. 24; Petrus Tudebodus, Historia, S. 44, 90; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), III, 11, S. 224; III, 17,
S. 231 f.; Chronique d’Ernoul, Kap. 38, S. 445 f.; Estoires d’Outremer, S. 113; Johann von Joinville, Vie de
Saint Louis, Kap. 421, S. 208; Kap. 431, S. 210–212; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad
1222, S. 263.
134) Albert von Aachen, Historia, IX, 36, S. 684–686; Bartolf von Nangis, Gesta Francorum, Kap. 62,
S. 537; Ekkehard von Aura, Chronica, ad 1105, S. 230; Fulcher von Chartres, Historia, II, 23, 1, S. 458; III,
23, 1, S. 676; III, 24, 7, 16 f., S. 684, 687; III, 38, 1, S. 749; Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 38,
S. 582 f.; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 5, 82, S. 24; Ordericus
Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 358; Petrus Tudebodus, Historia, S. 44; Walter der Kanzler, Bella
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einmal mehr die These vom Zurücktreten des himmlischen Einflusses auf weltliche Be-
lange hinter irdische Aktivitäten.

Antiochena, II, 15, 6, S. 111; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 24, S. 483; XI, 8, S. 506; XIII, 15, S. 603;
Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), V, 7, S. 318 f.; Matthäus Paris, Chronica majora, 6, ad 1250,
Nr. 100, S. 203 f.
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3. Deutung und Sinnstiftung in Gefangenschaftsnarrativen

Darstellungen von Gefangennahme und Leben in Gefangenschaft wurden nicht nur gerne
mit topischen Elementen beschrieben, sondern sind auch von sich wiederholenden Er-
zählmotiven und zum Teil elaborierten Narrativen geprägt, wie sie für die anderen Ab-
schnitte einer Gefangenschaft nicht festzustellen sind. Bekannte und beliebte Meisterer-
zählungen über die Erlebnisse und Taten von Christen in muslimischen Händen konnten
große Bedeutung für Wahrnehmung, Interpretation und Darstellung von Gefangen-
schaften haben. Wer wann welche Nachrichten über eine Gefangenschaftsepisode über-
mittelte, war zwangsläufig konstitutiv für ihre Rezeption in Europa und im Nahen Osten
sowie für ihren Niederschlag in den überlieferten Quellen. Solche Vorgänge der Stoff-
transmission und ihre Auswirkungen auf Darstellung und Wahrnehmung von der Ge-
fangenschaft ranghoher Franken sind Gegenstand des verbleibenden Teils dieses Kapitels.

3.1 Der leidende Gefangene: Gefangenschaft im spirituellen Diskurs

Wie bereits die einleitenden Ausführungen zur Funktion von Gefangenschaft im religiö-
sen Denken gezeigt haben, konnte Gefangenschaft als Mittel verstanden werden, Gott
nahezukommen, Buße zu tun und durch vorbildliches Verhalten Erlösung zu finden – sei
es durch die körperliche Freilassung oder durch das ewige Leben nach dem Tod. Stilbil-
dend für diesen Erzähltyp waren die Märtyrergeschichten, die seit dem frühen Christen-
tum bekannt waren. Allerdings starben nicht alle christlichen Gefangenen für ihren
Glauben, so dass die Hinwendung zu Gott auf unterschiedliche Weise inszeniert werden
musste.

3.1.1 Harpin von Bourges auf der Straße zur Erleuchtung

Prototypisch kommt die Interpretation von Gefangenschaft als direkter Zugang zu Gott
und Chance auf ein besseres Leben sowie deren Genese in der Geschichte von Harpin von
Bourges zum Ausdruck. Harpin war Vizegraf der Grafschaft Bourges gewesen, bevor er
sich 1101 dem Kreuzzug Wilhelms IX. von Aquitanien anschloss und alle seine Besit-
zungen an den französischen König veräußerte. Offenbar plante er nicht, nach Europa
zurückzukehren. Der Kreuzzug nahm bekannterweise ein unglückliches Ende und wurde
bei der Durchquerung Kleinasiens völlig aufgerieben. Dessen ungeachtet gelang es Har-
pin, sich nach Jerusalem durchzuschlagen, wo er 1102 im christlichen Aufgebot gegen ein
fatimidisches Heer stand. Die Schlacht endete mit einer Niederlage der Franken, deren
König, Balduin I., nur mit Mühe entkommen konnte. Unter den Rittern, die seinen
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Rückzug deckten, befand sich auch Harpin, der kurz darauf in fatimidische Gefangen-
schaft geriet und nach Kairo gebracht wurde135).

Während die orientalischen Autoren nichts von Harpin wissen, fand seine Geschichte
schon früh ihren Weg nach Europa. Guibert von Nogent berichtet auf knappe Art, dass
Harpin König Balduin I. gebeten habe, mit seinem Angriff auf das fatimidische Heer zu
warten, bis sich genügend Männer versammelt hätten. Doch Balduin habe diesen Rat
ignoriert und wurde verheerend geschlagen. Viele seiner Leute seien in Gefangenschaft
geraten, und noch immer sei das Schicksal der meisten unbekannt. Harpin selbst sei
ebenfalls weggeführt, aber nach einer Weile freigelassen worden. Darauf sei er nach
Frankreich zurückgekehrt und in ein Kloster eingetreten136).

Weitere, wenn auch kursorische Nachrichten über Harpin finden sich bei Albert von
Aachen. Er erwähnt seine Gefangennahme im Zusammenhang mit der Kapitulation
Konrads, des Konstablers des römisch-deutschen Kaisers, Heinrichs IV. Konrad habe
sich so unwiderstehlich geschlagen und so viele Muslime getötet, dass ihn diese gebeten
hätten, damit aufzuhören und unter Zusicherung seines Lebens zu kapitulieren. Der
ägyptische König werde einen so unvergleichlichen Krieger nach einer Zeit in Ketten
reich beschenkt in die Freiheit entlassen. Auch Harpin sei nicht getötet, sondern gefangen
genommen worden, weil glaubwürdige Zeugen belegt hätten, dass er in Diensten des
byzantinischen Kaisers, der von den Ägyptern respektiert worden sei, gestanden habe137).
Es finden sich bei Albert keine weiteren Angaben zum Schicksal Harpins. Seine Leser
erfahren nur, wie Konrad dank einer Intervention Heinrichs IV. und Alexios’ Komnenos,
der beiden christlichen Kaiser, freigekommen sei138). Es ist denkbar, dass auch Harpin von
diesem Geschäft profitierte. Vom Eingreifen des Alexios zu Gunsten der bei Ramla ge-
fangenen Christen berichtet auch seine Tochter, Anna Komnene. Ihr Vater sei wegen der
Gefangennahme so vieler Franken sehr betrübt gewesen und habe einen Gesandten mit
genügend Geld für einen Freikauf nach Ägypten geschickt. Als der Sultan das Ansinnen
des Kaisers vernommen habe, habe er seine Gefangenen sofort und ohne Kosten freige-
lassen und nach Konstantinopel geschickt139).

Von byzantinischer Hilfe bei der Befreiung Harpins weiß auch Ordericus Vitalis zu
berichten, der dessen Erlebnisse am ausführlichsten darstellt. Er schildert, wie der Vize-

135) Zu Harpin von Bourges vgl.: Constable, Lives; Shepard, Road.
136) Guibert von Nogent, Gesta, VII, 24, S. 316.
137) Albert von Aachen, Historia, IX, 6, S. 644.
138) Ebd., X, 39, S. 754.
139) Anna Komnene, Alexias, XI, 7, 3, S. 343. In XII, 1, 3–6, S. 360 f., kommt Anna noch einmal auf die
Befreiung zu sprechen und schildert zusätzlich die schweren Bedingungen in Gefangenschaft: keine Sonne,
nur Wasser und Brot, Fesselung. Viele der Befreiten seien zunächst am Kaiserhof geblieben und erst nach
Europa zurückgeschickt worden, als dort Bohemund von Antiochia ab 1105 die Stimmung gegen Byzanz
anzuheizen begann. Viele der Rückkehrer hätten sich darum bemüht, so Anna, die negativen Äußerungen
Bohemunds über Byzanz zu widerlegen.
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graf von Bourges nach dem Verkauf seiner Besitzungen an die französische Krone nach
Jerusalem gekommen und schließlich in Balduins I. Heer den Fatimiden bei Ramla ge-
genübergestanden sei. Als die Niederlage der Christen begonnen habe sich abzuzeichnen,
hätten Harpin, Wilhelm Ohnehabe und die anderen Ritter Balduin I. aufgefordert, nach
Jerusalem zu fliehen, da das junge Königreich sonst ohne einen Beschützer dastehe. Sie
selbst wollten in Ramla bleiben und hätten zu Gott gebetet, sie als wahre Märtyrer an-
zunehmen. Während Balduin I. in Jerusalem ein Entsatzheer zusammengestellt habe, so
Ordericus weiter, hätte die ägyptische Armee die Christen bei Ramla vollständig besiegt.
Alle Verteidiger seien getötet oder in Gefangenschaft geführt worden. Die wichtigsten
Anführer der Franken seien sofort nach Askalon in Sicherheit gebracht worden. Schließ-
lich habe das von Balduin I. herangeführte Hilfsheer – nach einer mitreißenden Auffor-
derung des Königs zur Rache der Gefallenen und Verschleppten – die Ägypter restlos
aufgerieben und alle Gefangenen befreit, außer jenen, die bereits nach Askalon gebracht
worden waren. Diese waren verloren und nie wieder sei etwas von ihnen gehört worden –
außer von Harpin von Bourges140). Dieser sei nach Kairo gebracht und viele Tage im Ge-
fängnis des Emirs bewacht worden. Im Gedenken an die Foltern, die die Märtyrer oft bis
zum Tod im Namen Christi erduldet hatten, habe er häufig Christus angerufen, der ihm
Trost gespendet und ihm schließlich zur Freiheit verholfen habe. Denn Harpin sei es ge-
lungen, byzantinischen Händlern, die ihre gefangenen Glaubensbrüder besucht hätten,
eine Botschaft an den byzantinischen Kaiser mitzugeben, in der er seine Hilfe erbeten
habe. Der Kaiser habe großes Mitleid empfunden und vom Emir die sofortige Freilassung
Harpins gefordert. Andernfalls, so habe er gedroht, würde er alle Ägypter in Konstanti-
nopel festnehmen lassen. Der Emir, dem diese Drohung zu denken gegeben habe, habe
Harpin augenblicklich aus seinen Fesseln gelöst und nach einigen Tagen reich beschenkt
nach Konstantinopel geschickt. Nach kurzem Aufenthalt am Kaiserhof sei Harpin nach
Europa zurückgekehrt. Auf dem Rückweg habe er die Kurie aufgesucht, Papst Paschalis
II. von seinem Leiden berichtet und um Rat für seinen weiteren Lebensweg gebeten. Der
Papst habe geantwortet, dass es für einen Mann, der gebadet und in ein blütenweißes
Gewand gekleidet worden sei, wichtig sei, schlammige Straßen in dunkler Nacht zu ver-
meiden, damit er nicht hinfalle und sich beschmutze. Harpin solle in sich gehen und die-
ses Exempel zur Korrektur seines Lebens verwenden141).

Danach folgt die wohl zentrale Passage für die Interpretation der Geschichte um
Harpin von Bourges und ähnlicher Erzählungen über Gefangenschaft, quasi der theolo-
gische Rahmen zur Bewältigung von Gefangenschaft bei den Muslimen:

You have been cleansed by penance and confession; your laborious pilgrimage and the sufferings of
martyrdom have crowned you with the distinctions of virtue; you have made satisfaction to God for

140) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 20, S. 324; X, 22, S. 344–350.
141) Ebd., 5, X, 23, S. 350–352.
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your sins by the torments of your prison; and, during your passion, you learned patience, chastity, and
other Christian graces142).

Die schlammige Straße, so habe der Papst weiter ausgeführt, sei das säkulare Leben, und
Harpin solle aufpassen, dass er nicht beschmutzt werde und die Krone der Leiden, mit
der er gekrönt worden sei, nicht verliere (et amittas coronam passionum quibus gloriaris).
Harpin habe sich den Rat des Papstes zu Herzen genommen und sich ins Kloster Cluny
zurückgezogen, wo er Mönch geworden und bis zu seinem Tod im Dienst Gottes ver-
blieben sei143).

Die Editorin der ›Historia Ecclesiastica‹, Marjorie Chibnall, vermutet, dass diese Art
des Denkens über Gefangenschaft von Cluny aus verbreitet worden sein könnte144). Sie
geht davon aus, dass Harpin selbst die Geschichte seiner Gefangenschaft geschrieben und
gleich eine genehme Interpretation mitgeliefert habe. Von Cluny, einem gerade für die
Kreuzzugsbewegung wichtigen geistigen Zentrum, hat sich diese Sichtweise dann zu-
mindest im französischsprachigen Raum verbreitet. Die Geschichte über Harpins Ge-
fangenschaft gelangte zunächst als eine Geschichte der Läuterung und Buße nach Europa.
Der muslimische Kerker bot zu diesem Zweck ein ausgezeichnetes metaphorisches Um-
feld. Die Leiden des Gefangenen akzentuierten sich als Nachfolge Christi, die schließlich
zur Intervention Gottes und zur Freilassung führte. Die Gefangenschaft wurde dabei als
Instrument der Reinigung und Überwindung des weltlichen Lebens verstanden. Die
körperliche Befreiung wurde zur Metapher einer geistigen Erlösung, deren logische Folge
Harpins Rückzug ins Kloster war145).

Die Erzählung über den geläuterten Mönch blieb aber nicht lange auf einer theologi-
schen Ebene. Sie stieß auf reges Interesse und geriet, um mit Ordericus Vitalis zu spre-
chen, bald wieder auf die »schlammige Straße« des weltlichen Lebens und besonders der
Chansons de geste. Harpin wurde nämlich zu einer der zentralen Figuren der ›Chétifs‹,
einer Dichtung über die Abenteuer einiger gefangener christlicher Ritter im tiefen Orient
– dazu später mehr.

3.1.2 Gefangenschaft als Martyrium

Als Ort der Leiden, der Folterung und der Selbstaufopferung galt der Kerker in der
christlichen Tradition schon immer auch als Ort der Gelegenheit für die Gefangenen,

142) Ebd., 5, X, 23, S. 352: Per confessionem et poenitentiam emundatus es, per laboriosam uero peregri-
nationem et martirii agones uirtutum insigniis redimitus es. In carceralibus erumpnis pro reatibus Deo sat-
isfecisti, patientiam et castitatem aliasque uirtutes in passione didicisti, übers. ebd., S. 353.
143) Ebd., 5, X, 23, S. 352.
144) Ebd., 5, S. 350, Anm. 1.
145) Vgl. dazu Bellomo, Miles, S. 445.
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Gottes Nähe zu suchen und zu finden. Gerade in frühchristlicher Zeit endete die Gefan-
genschaft von Christen bei den Heiden, also bei den Römern, oft tödlich. Die Opfer, die
wie einst Christus für ihren Glauben litten und starben, wurden zu Märtyrern. Auch in
der Kreuzzugszeit endeten viele Geschichten über die Gefangenschaft von Christen bei
den Muslimen für die Gefangenen tödlich. Im religiös besonders aufgeladenen Umfeld
der Kreuzzüge boten sich solche Episoden geradezu an, ebenfalls als Märtyrerdiskurse
geführt zu werden:Was soll ich sonst sagen über all jene, die auf diesem Feldzug zu Mär-
tyrern wurden? […] Wir haben von vielen gehört, die gefangen wurden und lieber ihre
Hälse dem Schwert darboten, als die Glaubenssakramente zu verleugnen, bemerkt Gui-
bert von Nogent in seinem Bericht zum ersten Kreuzzug146). In der Überlieferung zu den
Kreuzzügen und den Kreuzfahrerherrschaften wird dieses Motiv mehrfach ausführlich
behandelt. Es findet sich im ganzen Untersuchungszeitraum und gelangt am besten zum
Ausdruck in den Schicksalen Rainald Porchets (I), Thiemos von Salzburg (II), Rainalds
von Châtillon (III), Walters IV. von Jaffa-Brienne (IV) und Gervasius’ von Bazoches (V).

(I) Eines der frühesten Beispiele für ein Martyrium waren Gefangenschaft und Hin-
richtung Rainald Porchets. Die Geschichte dieses Ritters spielt zur Zeit der Belagerung
Antiochias durch die Kreuzfahrer und findet sich im von Petrus Tudebodus verfassten
Bericht zum ersten Kreuzzug sowie in der ›Chanson d’Antioche‹. Zunächst soll es nur
um die Darstellung des Petrus Tudebodus gehen, die als typische Märtyrererzählung
konzipiert ist. Petrus erzählt, dass die muslimischen Verteidiger Antiochias eines Tages
den edlen Ritter Rainald Porchet, den sie in einem fauligen Kerker eingesperrt hätten, auf
die Stadtmauer geschleppt hätten. Sie hätten von ihm verlangt, die Christen zu fragen, wie
viel sie für ihn bezahlen würden, damit er seinen Kopf nicht verlöre. Von der Mauer herab
habe Rainald zu den fränkischen Anführern gesagt – von Petrus Tudebodus in direkter
Rede widergegeben –, dass es keine Rolle spiele, wenn er sterbe und sie kein Lösegeld für
ihn bezahlen sollen. Aber sie mögen stark im Glauben an Christus und das Heilige Grab
sein, damit Gott mit ihnen sei und es für immer sein werde. Die Kreuzfahrer hätten alle
Anführer und die tapfersten Männer Antiochias erschlagen und niemand sei mehr übrig,
der Widerstand leisten könne. Als die Türken von den Übersetzern gehört hätten, was
Rainald von sich gegeben habe, hätten sie ihn von der Mauer gezerrt und ihn, wie es ihr
Gesetz verlangt habe, vor die Wahl gestellt, zu sterben oder zum Islam überzutreten.
Rainald sei mit gefalteten Händen zum Gebet niedergekniet und habe Gott gebeten, ihm
zu Hilfe zu kommen und seine Seele in Abrahams Schoß zu legen. Darauf habe ihn der
Emir sofort enthaupten lassen.

146) Guibert von Nogent, Gesta, IV, 18, S. 198:Quid de illis ad ultimum dicam, qui in hac ipsa expeditione
diversis in locis martirii professione sanciti sunt? […] Multos etenim captos ex his a paganis audivimus, qui
cum iuberentur fidei sacramenta negare maluerunt capita gladiis exponere quam fidem, qua semel imbuti
fuerant, christianam prodere.
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Darauf trugen Engel, singend und freudig, Rainalds Seele zu Gott, für dessen Liebe er das Martyrium
erlitten hatte. […] [Im Zorn ordnete der Emir darauf die Verbrennung aller seiner christlichen Gefan-
genen an,] deren Stimmen im Himmel bei Gott widerhallten, für dessen Liebe sie ihr Fleisch und ihre
Knochen verbrannten. Und so erduldeten sie alle am selben Tag das Martyrium und trugen imHimmel
ihre weißen Stolen vor dem Herrn, für den sie dies treu erduldet hatten147).

In dieser Passage wird die umfassende Betonung der spirituellen Aspekte einer Gefan-
genschaft deutlich. Für Petrus, selber ein Priester, scheint das Verhalten Rainalds höchs-
ten Lohn zu verdienen und ritterlichem Betragen zu entsprechen. Er lässt Rainald von
vorneherein gegen Auslösungsverhandlungen sprechen, eine wenig pragmatische Ein-
stellung, zumal die Aussicht auf eine Einigung durchaus gegeben war. Für Petrus stand
anderes im Vordergrund, etwa die spirituellen Aspekte der Selbstaufopferung und des
Martyriums in Gefangenschaft. Abgesehen von der starken moralisch-religiösen Aussage,
die sich hinter dieser Geschichte verbirgt, könnte sie auch aus den Erfahrungen des ersten
Kreuzzuges resultieren, an dem Petrus Tudebodus wohl auch teilgenommen hat. Es ist
gut denkbar, dass die Franken während des Kriegszugs aus praktischen oder ideologi-
schen Gründen nur wenig an Verhandlungen mit ihren andersgläubigen Gegnern inter-
essiert waren oder dass entsprechende Gespräche oft nicht von Erfolg gekrönt waren und
zur Exekution der Gefangenen führten148). ImWissen um das Ende Rainalds und um diese
Probleme mochte Petrus Tudebodus das Schicksal der Gefangenen exemplarisch we-
nigstens mit dem ewigen Leben belohnt sehen wollen. Er stellte Rainalds Standfestigkeit
als Akt der Selbstaufopferung für den Glauben und die Hingerichteten damit als Märty-
rer dar.

Noch deutlicher in die hagiografische Tradition stellen sich andere Geschichten über
Gefangenschaft, wie die passiones Thiemos, des Erzbischofs von Salzburg, oder Rainalds
von Châtillon. Beide berichten vom Martyrium ihrer Protagonisten in muslimischer Ge-
fangenschaft, beide finden sich nur in abendländischen Textzeugnissen.

147) Petrus Tudebodus, Historia, S. 80 f.: Animam cuius angeli confestim suscipientes ante conspectum Dei
pro cuius amore martyrium suscepit, gaudentes et psallentes detulerunt. Tunc amiralius iratus fuit vehe-
menter, ideo quod Rainaldum ad suos non potuit convertere deos. Statim iussit ad se omnes peregrinos ad-
duci qui erant in civitate, ligatis post tergum manibus. Cumque ante eum venissent, imperavit ut nudi ex-
poliarentur omnes. Cum vero expoliati fuissent, fecit eos stricte congregari in unum, et cum fune ligare
omnes girum. Et fecit sicca ligna et paleam et fenum circa eos ordinare, ac deinde sicuti inimicus Dei ignem
iussit mittere. Christiani igitur, videlicet Christi milites, valde stridebant et clamabant; quorum voces reso-
nabant ad cęlum ad Deum pro cuius amore eorum carnes et ossa cremabant; et sic martyrizati fuerunt omnes
isti uno die, portantes in cęlum candidas stolas ante Dominum pro quo fideliter hęc passi fuerunt.
148) Für Quellenbelege zu Freilassungsverhandlungen siehe Kap. II., 2.3, für Überlegungen zum diplo-
matischen Austausch zwischen Christen und Muslimen siehe Kap. III., 2.2.5.b. Vgl. zur Frage nach Frei-
lassungsverhandlungen auch Friedman, Encounter, S. 13–32. Sie argumentiert, dass die Kreuzfahrer zu
dieser Zeit nicht darauf vorbereitet gewesen seien, mit den Muslimen über die Freilassung von Gefangenen
zu verhandeln. Die Quellenlage scheint dieser These aber zu widersprechen. Siehe dazu auch Kap. II., 1.3,
S. 45–47.
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(II) Noch im 13. Jahrhundert weiß Burchard von Ursberg, dass Thiemo von Salzburg
unter den Begleitern Welfs IV. auf dem Kreuzzug von 1101 gewesen und unterwegs in
muslimische Hände geraten sei. Der Erzbischof sei vor den König von Memphis, also
nach Ägypten, gebracht worden. Dort hätte man ihn zur Idolatrie zwingen wollen. Doch
Thiemo sei animi et corporis viribus robustissimus gewesen und hätte beweisen können,
dass die Götzen keine Götter, sondern Werke von Menschenhand seien, indem er sie
zerschlagen habe. Deswegen sei er vor Gericht gebracht, verurteilt und mit dem Marty-
rium gekrönt worden149). Mit der Zerstörung der Götzenbilder wird Thiemos Handeln in
die Tradition biblischer Götzenzerschlagungen, wie zum Beispiel des Goldenen Kalbs
durch Moses, eingereiht und er selbst erscheint in der Nachfolge bedeutender biblischer
Figuren150). Damit handelte Thiemo ganz im Sinne der Heiligen Schrift und des christli-
chen Glaubens und wurde von den Heiden, die die Muslime aus christlicher Sicht waren,
wegen des Versuchs, ihre Seelen zu retten, zum Tode verurteilt. Thiemo krönte auf diese
Weise seine Gefangenschaft mit dem Martyrium und erreichte den höchsten denkbaren
Lohn. Die Gefangenschaft bei den Muslimen mit ihren widrigen Umständen wirkt als
endgültiger Beweis christlicher Standhaftigkeit und wird so zum Instrument der ab-
schließenden Erlösung des Opfers. Aus der Not wird auf diese Weise eine Tugend.

Ein gutes halbes Jahrhundert vor Burchard erzählte schon Otto von Freising die Ge-
schichte von Thiemo. Interessanterweise fällt seine Version wesentlich kritischer und re-
flektierter aus. Otto schildert zunächst die Vernichtung des Kreuzzuges von 1101, wofür
er sich auf den Bericht eines Augenzeugen stützt, der in der Art einer mitleiderregenden
Tragödie (in modum tragediae) ausgefallen sei151). Danach folgt das Schicksal Thiemos,
das er analog zu Burchard darlegt: Thiemo sollte zum Götzendienst gezwungen werden,
doch er habe die Götzenbilder in Stücke geschlagen und dadurch bewiesen, dass sie
Menschenwerk und nichts Göttliches seien. Deshalb sei er vor Gericht gestellt und unter
ausgesuchten Foltern mit dem Martyrium gekrönt worden152). Anders als Burchard hin-
terfragt Otto diese Darstellung der Ereignisse kritisch. Zunächst hält er fest, dass es zu-
verlässige Überlieferung sei, dass Thiemo Folter und Martyrium um seines Glaubens
willen erlitten habe. Das Narrativ über die Zerschlagung der Götzenbilder will Otto aber
nicht glauben. Denn schließlich würden, so der Chronist, alle Sarazenen ja nur einen Gott
verehren und hätten das Gesetz der Beschneidung übernommen. Auch würden sie
Christus und die Apostel anerkennen. Sie seien nur deshalb vom Heil getrennt, weil sie
nicht akzeptieren würden, dass Christus Gott und Gottes Sohn sei, und dagegen Mo-
hammed als größten Propheten verehrten153). Otto zweifelte nicht das Martyrium Thie-

149) Burchard von Ursberg, Chronicon, S. 341.
150) Für Beispiele aus der Bibel vgl. 2. Mo, 32:19–24.
151) Otto von Freising, Historia de duabus civitatibus, VII, 7, S. 317.
152) Ebd., VII, 7, S. 317 f.
153) Ebd., VII, 7, S. 317 f.: Quod ob fidem Christi passus sit, fidelissima traditio habet; quod autem ydola
comminuerit, ex hoc credere difficile est […].
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mos, sein Sterben für den Glauben, an, für das er einen verlässlichen Zeugen geltend
machte, sondern die seiner Meinung nach unhaltbaren Erzählungen, die seine Gefangen-
schaft umgaben.

Der Vergleich zwischen Burchard von Ursberg und dem viel früher schreibenden Otto
von Freising belegt, wie persistent Erzählmuster über Gefangenschaft sein konnten. Die
Geschichte über Thiemos passio war im Abendland spätestens Mitte des 12. Jahrhunderts
bekannt und so etabliert, dass sie ihrenWeg in die Geschichtswerke der Zeit fand. Die Art
und Weise, wie einzelne Autoren eine solche Legende verarbeiteten, hing weniger mit ei-
ner zeitlichen Evolution des Erzählmotivs zusammen, sondern eher mit Vorlieben, Bil-
dung oder Geschichtsverständnis der jeweiligen Autoren. Es wurde nicht daran gezwei-
felt, dass man es mit Geschichte im Sinne tatsächlich geschehener Ereignisse zu tun hatte,
wohl aber konnte sich deren Darstellung und Interpretation beträchtlich unterscheiden.
Dass sich gerade Otto von Freising als kritischer Interpret erweist, ist angesichts seines
geistigen Hintergrundes und seines unbestreitbar hohen Bildungsgrads nicht erstaunlich.
Nebenbei bemerkt zeichnete sich Otto auch im Umgang mit anderen Gefangenschafts-
episoden durch ausgesprochene Sachlichkeit und Prägnanz aus. Er scheint nicht viel von
ausschweifenden und legendenhaften Erzählungen um solche Ereignisse herum gehalten
zu haben154).

(III) In der Tradition der ›Passio Thiemonis‹ präsentiert sich auch die ›Passio Ragi-
naldi‹ von Peter von Blois, wobei sie die religiöse Komponente weit stärker betont. Ro-
bert Huygens, der für die neuste Edition der ›Passio‹ verantwortlich ist, sieht im Text
denn eher einen Vertreter »der Hagiografie als der Historiografie«155). Peter von Blois
verfasste aber eigentlich ein Traktat, mit dem er nach der katastrophalen christlichen
Niederlage bei Hattin zur Rettung des Heiligen Landes aufrufen wollte156). Das Märty-
rertum Rainalds von Châtillon und seiner Mitgefangenen nutzt Peter als Exempel für alle
Christen, indem er fragt, was denn sie angesichts des unerschrockenen Beispiels der
Märtyrer für ihren Herrn zu tun gedächten. Den Furchtsamen gibt er zu bedenken, dass
sie sich weniger um das irdische Dahinscheiden (mors momentanea) sorgen sollten, da sie
diesem Schicksal ohnehin nicht zu entrinnen vermöchten. Viel eher zu fürchten sei der
ewige Tod (mors eterna), dem sie durch den Glauben aber entkommen könnten157). Das

154) Vgl. bspw. ebd., II, 31, S. 102; II, 36, S. 110; V, 19, S. 249; V, 33, S. 258.
155) Huygens, Einleitung Passio Raginaldi, S. 16.
156) Weitere Informationen zu Peter von Blois und seinem Verhältnis zum dritten Kreuzzug finden sich
bei: Markowski, Peter of Blois; dort auch weiterführende Literatur.
157) Peter von Blois, Passio Raginaldi, S. 64: Si prefati martyres ita glorificaverunt deum in corpore suo et
ecceperunt calicem salutaris, quid retribuemus domino pro omnibus que retribuit nobis? […] Dicite, pusil-
lanimes, dicite, pavidi et imbelles: quid timetis mortem momentaneam, que viam vite aperit et hostiaria
facta est in regnum filiorum die? Quid timetis, modice fidei? Timenda erat potius mors eterna, cum qua
fedus et pactum, sicut video, pepigistis, ut illud vobis merito conveniat quod dicitur per prophetam: per-
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vorbildliche Verhalten der Gefangenen wird zum moralischen Aufhänger eines Aufrufs
zum Kreuzzug158).

Peter von Blois war 1187 am päpstlichen Hof zugegen, als die Hiobsbotschaften aus
dem Heiligen Land eintrafen und Papst Gregor VIII. mit seiner Bulle ›Audita tremendi‹
den Aufruf zum Kreuzzug lancierte159). Damit saß Peter an der Quelle der in Europa
eintreffenden Informationen. So scheint ihm auch die Kunde von Gefangennahme und
Tod Rainalds von Châtillon zu Ohren gekommen zu sein. Der ehemalige Fürst von An-
tiochia und zum Zeitpunkt seines Todes Herr der großen Seigneurie Oultrejourdain ge-
noss schon zu Lebzeiten den Ruf eines streitbaren Kreuzfahrerfürsten, der sich Saladin
immer wieder entgegenstellte. Verschiedene Zeitgenossen sahen in seinem stolzen Geba-
ren, das (wiederholt) zu Überfällen auf muslimische Karawanen führte, obwohl sich das
Königreich Jerusalem gerade im Waffenstillstand mit Saladin befand, den Auslöser für
den Feldzug des Sultans, der mit der Eroberung Jerusalems endete160). Der Zorn Saladins
über Rainalds Betragen sei so groß gewesen, dass er ihn nach seiner Festnahme bei Hattin
kurzerhand und nach einigen Chronisten eigenhändig exekutiert habe161).

Die ›Passio‹ Peters von Blois basiert zweifellos auf den dergestalt überlieferten Um-
ständen von Rainalds Tod sowie seiner Reputation, die bis nach Europa vorgedrungen
war. Dabei zeigt sich Peter außerordentlich gut informiert: Er kennt die Herkunft Rai-
nalds, weiß um seine erste Gefangenschaft bei den Muslimen und nennt mit fünfzehn
Jahren sogar ihre genaue Dauer. Er erwähnt die Ehe der Tochter Rainalds mit dem König
von Ungarn und führt aus, dass Rainald die Regierungsgeschäfte Jerusalems zeitweise für
den kranken König Balduin IV. geführt habe162). Nach einer längeren moralisch-theolo-
gischen Einführung kommt Peter auf die Gefangenschaft Rainalds zu sprechen163). Die
Schilderung ist durchsetzt mit Lobreden auf Rainalds Frömmigkeit sowie auf die Ge-

cussimus fedus cum morte et cum inferno fecimus pactum. Proculdubio morituri estis mortemque tempo-
ralem evadere non potestis.
158) Vgl. Huygens, Einleitung Passio Raginaldi, S. 14–19.
159) Ebd., S. 14.
160) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 43, S. 56; Chronique d’Ernoul, Kap. 7, S. 55;
Kap. 15, S. 173 f.; Estoire d’Eracles, XXIII, 26, S. 37; XXIII, 45, S. 67; Bar Hebraeus, Chronography,
S. 324. Hamilton, Elephant, hat versucht, Rainalds Ruf zu rehabilitieren, indem er aufzeigt, dass Rainalds
Aktionen stets mit den besten Absichten für das Königreich Jerusalem und das Christentum ausgeführt
worden seien.
161) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 53, S. 55 f.; Itinerarium peregrinorum (hg.
Mayer), I, 5, S. 259 f.; Chronique d’Ernoul, Kap. 15, S. 172–176; Estoire d’Eracles, XXIII, 45, S. 67; Es-
toires d’Outremer, S. 198; Bar Hebraeus, Chronography, S. 324.
162) Huygens, Einleitung Passio Raginaldi, S. 18. Die erwähnten Angaben finden sich in: Peter von Blois,
Passio Raginaldi, S. 42, 43, 44 f., 45, 52.
163) Peter von Blois, Passio Raginaldi, für die Einleitung S. 31–40, für Leben und Gefangenschaft Rai-
nalds S. 40–62 und für die Synthese S. 62–73.
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rechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Diese Stellen sind gekennzeichnet durch zahl-
reiche Bibelzitate164).

Die Erzählung der eigentlichen Gefangenschaft fällt demgegenüber recht kurz aus165):
Saladin habe sich seine hochrangigen Gefangenen vorführen lassen und vergeblich ver-
sucht, diese mit Worten zur Übergabe ihrer Burgen und festen Plätze zu bewegen. Auch
die Präsentation des Wahren Kreuzes, quasi eis crucem dominicam redditurus, habe die
Gefangenen nicht erweichen können. Vielmehr sei durch die Reliquie ihr Widerstands-
wille gestärkt worden sowie ihre Gewissheit, ihrer Erlösung entgegenzusehen166). Dabei
nutzt Peter das Kreuz als Metapher, um die Befreiung aus der irdischen Gefangenschaft
(durch den Tod) als Erlösung von der ewigen Gefangenschaft zu beschreiben. Den ent-
sprechenden Vergleich legt er Rainald in einer mitreißenden Rede an seine Mitgefangenen
in den Mund:

Nobiscum capta est [das Wahre Kreuz] ut ab eterna captivitate nos liberet, et quia nostras patrias reli-
quimus propter istam, hec in nostram patriam nos reducet. Gaudete, fratres, quia nos respexit dominus
[…]. Ecce merces laborum nostrorum, pro amore ipsius diligamus mortem et hanc presentem labo-
riosam et miseram vitam habeamus contemptui, quia nos hodie dominus in regno glorie sue inter
sanctos martyres collocabit167).

Als Saladin, ille infidelitatis et perfidie princeps, gemerkt habe, dass er mit Worten nicht
weiterkäme, habe er Rainald auf Arabisch gesagt, dass er von Christus getäuscht worden
sei, denn heute könne nicht er, Christus, Rainald aus seiner Hand befreien, sondern nur
die Konversion. Darauf habe Rainald ebenfalls auf Arabisch, das er sich während seiner
ersten Gefangenschaft mühsam angeeignet habe, geantwortet, dass nicht Christus ge-
täuscht habe, sondern jene getäuscht seien, die ihm nicht folgten – [s]i in eum crederes,
evadere posses supplicia dampnationis eterne, qui tibi parata esse non dubites168). Darauf
habe Saladin, als cruenta bestia stilisiert, Bewaffnete herbeigerufen, um die Heiligen nie-
derzumachen. Doch Rainald habe das über ihn hereinbrechende Unwetter furchtlos er-
tragen, betend und nur mit dem Namen Christi und dem Schild des Glaubens gerüstet.
Tatsächlich habe er das Ende seines Lebens, respektive dessen Anfang, herbeigesehnt, weil
es ihm besser erschienen sei, nach dem Ratschluss Gottes seine Seele zu verlieren, um sie
zu bewahren, als sie auf Erden zu schützen und sie so endgültig zu verlieren. Die Stand-
haftigkeit Rainalds habe sich auf seine Mitgefangenen übertragen, die sich nun mit lauter
Stimme zu Christus bekannt hätten169). Schließlich habe Saladin, der tyrannus, Rainald

164) Zum Beispiel: ebd., S. 53, 54–58, 60.
165) Ebd., bes. S. 50–54, 59, 61.
166) Ebd., S. 50 f., zit. S. 50.
167) Ebd., S. 50 f.
168) Ebd., S. 52.
169) Ebd., S. 53 f.
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sein Schwert in die Kehle gerammt. Der Fürst sei mit zum Himmel erhobenem Blick und
dem Namen Christi auf den Lippen, quod semper erat in corde et ore illius, gestorben170).

Wie die ›Passio Thiemonis‹ ist das ganze Traktat nichts anderes als eine einzige Wür-
digung der Gefangenschaft bei den Muslimen als Weg zu Gott und zum ewigen Leben.
Peter von Blois stand zweifellos unter dem Eindruck der christlichen Niederlage bei
Hattin mit ihren unzähligen Gefangenen und Gefallenen, die das Bewusstsein für diese
Problematik geschärft haben dürfte. Peter selbst führt sein Wissen um die Geschehnisse
aus Rainalds Haft auf vertrauenswürdige Gewährsleute zurück. In einer ersten Version
der ›Passio‹, die Peter in Umlauf gebracht hatte, bevor er mit dem dritten Kreuzzug ins
Heilige Land kam, nennt er fratres Hospitalis et Templi als seine Quellen171). Die Or-
densritter scheinen vor dem Papst und seinem Hof vorgesprochen zu haben, denn Peter
gibt an anderer Stelle an, dass er die Worte des gefangenen Rainald in ihrer Schlichtheit
genauso widergegeben habe, wie sie […] domino pape et multis, qui tunc aderant, relata et
scripta sunt […]172).

Während des Kreuzzuges nahm Peter einige Änderungen an seinem Text vor, die sich
in einer zweiten Handschriftengruppe widerspiegeln173). Eine der Neuerungen betraf
seine Informantenbasis. Den oben erwähnten Ordensbrüdern stellte er Aimerich von
Lusignan voran, den Konstabler des Königreichs Jerusalem, der – cum cruce captus – ein
unmittelbarer Augenzeuge der Geschehnisse war174). Denselben präzisierenden Einschub
macht Peter, als er wie in der ersten Version beteuert, die Worte Rainalds so übernommen
zu haben, wie sie ihm und dem Papst zugetragen worden seien. Nach dieser Versicherung
lässt er seine Leser wissen, dass ihm und dem ebenfalls anwesenden Erzbischof von
Canterbury das alles schließlich auch noch von Aimerich von Lusignan, qui ibidem captus
est, bestätigt worden sei, und zwar vive vocis officio apertius declarata175).

Peter von Blois legte also größten Wert darauf, seine Angaben zu verifizieren. Er be-
ließ es nicht nur bei der Nennung der Gewährsmänner der Ritterorden, sondern gab noch
weitere Informationsquellen an, die sich ihm im Heiligen Land erschlossen hatten. Mit
Aimerich von Lusignan, dem Bruder und Konstabler des Königs, der mit diesem und
Rainald in Gefangenschaft geraten war, hatte Peter einen aus seiner Sicht unübertreffba-
ren Augenzeugen gefunden. Daher stellte er Aimerich dem Zeugnis der Ritterbrüder
voran. Als Peter dann zum zweiten Mal auf seine Quellen einging und die korrekte Wi-
dergabe von Rainalds Worten versicherte, beließ er die Reihenfolge der Informanten in
zeitlich korrekter Abfolge. Allerdings wird auch hier deutlich, dass er die bestätigenden

170) Ebd., S. 59.
171) Ebd., S. 40. Zu den beiden überlieferten Versionen der ›Passio Raginaldi‹ vgl. Huygens, Einleitung
Passio Raginaldi, bes. S. 20–25.
172) Peter von Blois, Passio Raginaldi, S. 51.
173) Vgl. dazu Huygens, Einleitung Passio Raginaldi, S. 20–25.
174) Peter von Blois, Passio Raginaldi, S. 40.
175) Ebd., S. 40, 51.
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Worte Aimerichs – für die er mit dem Erzbischof von Canterbury einen weiteren Zeugen
namentlich erwähnt – für von größtem Wert hielt. Erneut zeigt sich, als wie wichtig die
Zeitgenossen verbürgte und damit dem Wahrheitsanspruch genügende Informationen
betrachteten, und zwar sowohl im historiografischen als auch im hagiografischen Kon-
text.

Wo die Erzählung um Rainalds Martyrium ihren Ausgang nahm, lässt sich kaum mehr
feststellen. Derartige Märtyrergeschichten waren – wie das Beispiel der ›Passio Thiemo-
nis‹ zeigte – in Europa durchaus bekannt. Das spezifische Thema um Rainald von Châ-
tillon stammte aber aus dem Orient, wie Peter von Blois selber beteuerte. Dort muss sie
unmittelbar nach der christlichen Niederlage bei Hattin aufgekommen sein. Allerdings ist
Peters Bericht das früheste Textzeugnis der passio Rainalds. Im Osten blieb sie weitge-
hend unbekannt. Dort zirkulierte in der Historiografie in erster Linie eine Geschichte,
wie Saladin seine ranghöchsten Gefangenen zu sich habe bringen lassen und dem er-
schöpften König, Guido von Lusignan, einen Becher gekühlten Sirups angeboten habe.
Der König habe das Getränk an Rainald weitergereicht, was Saladin nicht gebilligt und
den Herrn von Oultrejourdain hingerichtet habe. Die meisten Chronisten betonen dabei,
dass Rainald von Châtillon ein Erzfeind Saladins gewesen sei, weil er den Muslimen sehr
geschadet habe und – wie einige Autoren konkreter ausführen – er sich des Vertrags-
bruchs und Meineids schuldig gemacht habe176). Deutlich über bloße Anklänge hinaus
geht lediglich eine möglicherweise zeitnahe Schilderungen aus dem Heiligen Land. Beim
Fortsetzer Wilhelms von Tyrus heißt es, dass sich Saladin, nachdem Rainald getrunken
habe, erzürnt auf einen Wortwechsel eingelassen habe. In dessen Verlauf habe der Sultan
gefragt, was Rainald mit ihm machen würde, wenn ihre Rollen vertauscht wären. Der
Fürst habe erwidert, dass er ihm den Kopf abschlagen würde. Diese Worte hätten Saladin
noch stärker in Rage gebracht – Porc, tu yes en ma prison, et me respons issi orgueillouse-
ment? –, worauf er Rainald mit einem Speer durchbohrt und angeordnet habe, ihm au-
ßerhalb des Zelts noch den Kopf abzuschlagen177). Dagegen kennt das ›Itinerarium
peregrinorum‹, der Bericht eines gut informierten englischen Augenzeugen des dritten
Kreuzzugs, diese Erzählung nicht und berichtet lediglich, dass Saladin den Fürsten ei-
genhändig enthauptet habe – entweder aus Zorn oder weil er die Vorzüglichkeit dieses
großen Mannes nicht ertragen habe. In dieser letzten Begründung mag eine Reminiszenz
an Rainalds Tugenden aufscheinen, die in der ›Passio‹ greifbar werden. Einen expliziten
Bezug zum Märtyrertum unternimmt der Autor des ›Itinerarium peregrinorum‹ dafür in
den folgenden Zeilen, als er berichtet, dass sich die Templer, deren Hinrichtung Saladin

176) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 53, S. 55 f.; Chronique d’Ernoul, Kap. 15,
S. 172–176; Estoire d’Eracles, XXIII, 45, S. 67; Estoires d’Outremer, S. 198; Bar Hebraeus, Chronogra-
phy, S. 324.
177) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 43, S. 55.
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angeordnet habe, nach Ermunterung eines gewissen Nicholas darum gestritten hätten,
wer als erster zum Märtyrer werden dürfe178).

Es scheint also, dass die Grundzutaten der ›Passio‹ unmittelbar nach der Katastrophe
von Hattin im Orient präsent waren, aber von der östlichen Geschichtsschreibung des 13.
Jahrhunderts kaum beachtet und zum bekannten Märtyrernarrativ ausgeformt wurden.
Das mag damit zusammenhängen, dass diese orientalischen Berichte Rainald von Châtil-
lon eher kritisch gegenüberstanden und in ihm einen wichtigen Auslöser der Katastrophe
von Hattin sahen – eine Haltung, die übrigens auch von der modernen Forschung mehr
oder weniger unhinterfragt übernommen wurde179). Damit wäre die Motivation gering
gewesen, ihn als großen Mann oder gar als Märtyrer zu beschreiben. Im Westen dagegen
finden sich verschiedene Hinweise auf das Fortleben eines Märtyrernarrativs über den
ehemaligen Fürsten von Antiochia. So nennt ihn Alberich von Trois-Fontaines princeps
Antiochie Reinaldus vir christianissimus oder es berichtet Radulph Niger vom beatus
Reinaldus princeps Antiochie, protestans se non redditurum Sarracenis vestigium unius
pedis Sancte Terre pro redemptione vite sue180).

Und auch bei einem der bedeutendsten Autoren des 13. Jahrhunderts, Matthäus Paris,
findet sich eine Reminiszenz an Peters ›Passio‹, die in ihrer moralisch-theologischen
Aufbereitung aber nicht so weit geht wie diese und eher einer historiografischen, denn
hagiografischen Sichtweise verpflichtet bleibt. In seiner ›Historia Anglorum‹ berichtet
Matthäus, dass sich Saladin entschlossen habe, 2000 muslimische Gefangene zu rächen,
die auf Befehl von Richard Löwenherz bei Akkon hingerichtet worden waren. Zu diesem
Zweck habe er einen seiner Gefangenen zu sich kommen lassen, der einst Fürst Antio-
chias, nun aber durch lange Gefangenschaft ausgezehrt gewesen sei. Saladin habe ihn ge-
fragt, was er mit ihm machen würde, wenn die Rollen vertauscht wären. Rainald habe
erwidert, er würde ihn exekutieren lassen, ohne überhaupt erst eine Auslösung in Erwä-
gung zu ziehen. Er würde ihm den Kopf abschlagen, obwohl er wie er selbst ein König
sei, weil er seinem hündischen Glauben treu bliebe. Darauf habe Saladin entgegnet, dass
der Gefangene niemals solche Macht über ihn haben werde. Aber er werde ihn nun nach
seinen eigenenWorten richten. Dann habe er nach einem Schwert verlangt, der Gefangene
habe seinen Nacken dargeboten und erklärt, dass seine Gebete nun endlich in Erfüllung
gingen. Er sei glücklich, den Tod aus Saladins Händen zu empfangen. Darauf seien ihm
die Hände gebunden worden und Saladin habe ihm den Kopf abgeschlagen. Und niemand
könne leugnen, dass dies Beweis eines glorreichen Martyriums sei, so Matthäus Paris ab-
schließend181).

178) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 5, S. 259–261.
179) Vgl. dazu Hamilton, Elephant, S. 97.
180) Alberich von Trois-Fontaines, Chronicon, ad 1187, Z. 40, S. 859; Radulph Niger, Chronica, IV,
2, S. 278 f.
181) Matthäus Paris, Historia Anglorum, S. 37.
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Die Geschichte Rainalds von Châtillon greift Mathäus Paris auch in seiner ›Chronica
majora‹ auf, als er auf das Schicksal des Grafen Walter IV. von Jaffa eingeht. Dieser war
ebenfalls in muslimische Hände gefallen und sei, so Matthäus, zu Tode gefoltert worden,
weil er sich geweigert habe, seinen Häschern Jaffa auszuliefern. Der Graf, so die ›Chro-
nica majora‹ weiter, habe alles standhaft erduldet nach dem Vorbild des Fürsten von An-
tiochia, der sein Cousin gewesen sei und mit dem zusammen er nun als Märtyrer herr-
sche. Über das Los des Fürsten von Antiochia sei er, Matthäus, durch den glaubwürdigen
Bericht des Meisters Ranulf, genannt Besace, informiert worden, der der Arzt Richards
Löwenherz und später Kanoniker der Kirche St. Paulus gewesen sei. Dieser Ranulf sei
nämlich zu Saladin geschickt worden, um die Befreiung jenes Fürsten in die Wege zu lei-
ten, aber er habe nichts erreicht182).

Auch Matthäus Paris legte also großen Wert darauf, seine Informationen vor seinen
Lesern durch einen unmittelbaren Augenzeugen zu authentifizieren. Ob der genannte
Ranulf tatsächlich das erlebt hatte, was Matthäus berichtete, sei dahingestellt, zumal seine
Angaben in direkter Konkurrenz zur Chronistik des Ostens und des dritten Kreuzzuges
stehen, die Rainalds Tod ins Jahr 1187 setzt. Jacques Le Goff hat einmal unterstellt, dass
man bei Matthäus kein kritisch aufgearbeitetes Quellenmaterial vorfände, sondern eher
ein Echo dessen, was man sich in der christlichen Welt so erzählte. Mit dieser Ansicht
steht Le Goff nicht alleine da; Matthäus gilt in der Forschung als akribischer Sammler von
Informationen183). Daher ist nicht davon auszugehen, dass er die Geschichte über den
unbenannten Ex-Fürsten von Antiochia – oder Ranulf als Zeugen – einfach erfunden
hatte. Vielmehr scheint es sich um eine weitere Erzählform um Rainalds Märtyrertum zu
handeln, das im Orient und seit Matthäus Paris sicher auch im Okzident kursierte. Dies
zeigt, wie stark Gefangenschaft – insbesondere bekannter, vielleicht auch umstrittener
Personen – die Fantasie der Zeitgenossen anzuregen vermochte und wie sich unter-
schiedliche Versionen derselben Geschichte durch Raum und Zeit verbreiteten.

(IV) Wie eben gezeigt, verband Matthäus Paris die Geschichte über Rainald von Châ-
tillon mit der Gefangenschaft Walters IV. von Jaffa. Dieser war 1244 in der Schlacht von
La Forbie, die für die Christen ähnlich katastrophal ausgegangen war wie jene von Hattin
im Jahr 1187, in muslimische Hände gefallen und später in der Haft gestorben. Johann
von Joinville war vor Ort, als Walters sterbliche Überreste von den Ägyptern nach Akkon
überstellt und in feierlicher Zeremonie beigesetzt wurden184). Johann nimmt das zum
Anlass, Walters Geschichte zu erzählen. Er berichtet nach einer ausführlichen Schilde-
rung der Umstände der Gefangennahme, dass Walter von seinen Häschern nach Jaffa ge-
führt worden sei, um die Übergabe der Stadt zu erzwingen. Dazu hätten sie ihn an den
Armen an einen Galgen gehängt und gedroht, ihn erst herunterzulassen, wenn Jaffa ka-

182) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1251, S. 220 f.
183) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 383.
184) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 465 f., S. 228–230.
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pituliere. Doch Walter habe seinen Leuten zugerufen, sie sollten das auf keinen Fall
tun185). Danach sei er nach Kairo gebracht worden, wo ihn der Sultan einigen Kaufleuten
ausgeliefert habe, die sich für ein von Walter begangenes Unrecht hätten rächen wollen
und den Grafen noch im Kerker erschlagen hätten. Nach diesem Märtyrertod befände
sich der Graf, so glaubt Johann, sicherlich im Himmel unter den Märtyrern186). Johann
stellt durch diese Darstellung die Verbindung zum Martyrium nur zögerlich her, zumal
Walter nicht als direkte Folge seines selbstlosen Verhaltens vor Jaffa oder eines unver-
rückbaren Glaubensbekenntnisses ums Leben gebracht, sondern von Kaufleuten für ein
nicht näher erläutertes Unrecht getötet wurde. Sein Martyrium wirkt bei Johann eher
aufgesetzt, als ob der Autor es aus Konvention und um Walters Renommee gerecht zu
werden, angesprochen habe.

Dagegen nimmt sich die Schilderung des Matthäus Paris ganz anders aus. Nach ihm sei
der edle Graf in Fesseln im Schmutz eines sarazenischen Kerkers festgehalten worden.
Weil es niemanden gegeben habe, der berühmter und besser im Umgang mit den Waffen
gewesen sei, sei er von seinen Feinden oft Hunger und Durst ausgesetzt und geschlagen
worden, bis er fast tot gewesen sei. Aber seine Häscher hätten ihn durch keine noch so
schlimmen Foltern zur Konversion bewegen oder ihrem Willen unterwerfen können. Es
sei ihnen auch nicht gelungen, Walter durch Versprechungen und Drohungen zur Über-
gabe der Stadt Jaffa zu bewegen, deren Besatzung sie nicht zu überwinden vermochten. Es
habe auch nichts genützt, den Grafen vor die Tore Jaffas zu führen, um die Kapitulation
zu erzwingen. Walters Rede an die Verteidiger sei hier aufgrund ihrer Bedeutung für die
Konstitution dieses Erzähltyps in freier Übersetzung ganz widergegeben:

›Tapfere und sehr christliche Ritter, ihr seht meinen schwachen Körper. Ihr erkennt mich nur an der
Stimme und meiner Rede. Der Tod ist an meiner Seite und mein Körper kann kaum noch atmen. Für
mich gebt nichts zurück oder gesteht nichts zu! Wollt ihr einen halbtoten Kadaver auslösen? Ich würde
dann trotzdem nicht mehr atmen. Ich beschwöre euch also beim versprengten Blut Christi, der in die-
sem Land für die Erlösung der ganzen Welt gestorben ist, dass ihr den ungläubigen Hunden, die diese
Stadt zur Schande der ganzen Christenheit begehren, weder die Burg noch die Stadt übergebt. Denn sie
werden euch sicherlich nicht verschonen, wenn ihr das tut, und es hat keine anderen Pilger in der Nähe,
die euch helfen könnten‹187).

185) Ebd., Kap. 536, S. 264. Für die Schilderung der Schlacht vgl. ebd., Kap. 530–535, S. 262–264.
186) Ebd., Kap. 538, S. 266.
187) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1251, S. 219 f.: ›O milites strenuissimi Christianissimique ac
devoti, videtis corpuseulum meum sic exhaustum, ut sola voce ac sermo[ne] a vobis jam debeam cognosci.
Mors mihi subarrata est, et corpus exanime vitales auras vix exhaurit. Nihil pro me penitus reddatis vel
concedatis. Utquid redimeretur cadaver semivivum? et si redimerer, nunquam tamen respirarem. Adjuro
igitur vos per aspersionem sanguinis Christi, qui in hac terra pro redemptione totius mundi effusus est, ut
nunquam infidelibus his canibus, qui hanc civitatem sitienter in confusionem totius Christianitatis cupiunt,
vel castrum vel civitatem reddatis, quia certe nec vobis parcent cum reddideritis, [nec] vobis succurrent in
proximo peregrini et incolæ, qui parantur in succursum.‹
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Als die Sarazenen das gehört hätten, fährt Matthäus in seinem Bericht fort, hätten sie den
Grafen mit den Griffen ihrer Schwerter bis aufs Blut geschlagen. Dann hätten sie ihm die
Zähne gezogen und den raffiniertesten Foltern ausgesetzt. Aber der Graf habe alles mit
Standhaftigkeit erduldet und – wie oben beschrieben – nach dem Beispiel des Grafen von
Antiochia das Martyrium erlitten188).

Diese Erzählung, die Matthäus Paris Mitte des 13. Jahrhunderts zu Pergament brachte,
gleicht inhaltlich und strukturell der Schilderung des Martyriums Rainald Porchets, wie
sie sich bei Petrus Tudebodus und der ›Chanson d’Antioche‹ im ersten Jahrzehnt des 12.
Jahrhunderts findet. In beiden Fällen werden die Gefangenen ihren Glaubensbrüdern
zum Loskauf gegen eine Geldsumme beziehungsweise gegen die Freilassung eines mus-
limischen Gefangenen oder eine Stadt angeboten. Und in beiden Fällen verbitten sich die
Gefangenen einen solchen Handel in direkter Rede und rufen dazu auf, die Interessen des
Christentums zu wahren und keinem nachteiligen Tausch zuzustimmen, beispielsweise
eine Stadt gegen einen halbtoten und damit wertlosen Krieger. Durch diese Entscheidung
besiegeln die Gefangenen ihr Schicksal, dem sie aber standhaft entgegenblicken und daher
als Märtyrer angesehen werden müssen, wie Matthäus Paris meint.

(V) Die Vorstellung, dass gefangene Kreuzfahrerfürsten von ihren Häschern durch
Drohungen und (Freilassungs-)Versprechungen zur Übergabe wichtiger Burgen und
Städte gezwungen werden sollten, taucht in den erzählenden Quellen immer wieder auf.
Während sich Walter IV. von Jaffa bei Matthäus Paris und Rainald von Châtillon in der
›Passio Raginaldi‹ durch ihre Weigerung selbst zu Märtyrern krönen, wissen Albert von
Aachen und Guibert von Nogent von einem Fall zu berichten, der ähnlich ausging, in
dem dem Gefangenen die Entscheidung aber von außen abgenommen wurde. Dabei geht
es um die Gefangenschaft des Gervasius von Bazoches, der 1108 als Herr von Tiberias
einen Angriff der Muslime aus Damaskus abzuwehren versucht habe, ohne auf seine In-
fanterie zu warten. Darauf sei er in einen Hinterhalt geraten und gefangen genommen
worden. Nach Albert von Aachen hätten die Damaszener für seine Freilassung die Städte
Haifa und Tiberias gefordert, doch Balduin I., der König von Jerusalem, sei nicht auf das
Angebot eingegangen. Gold oder Silber hätte er gerne und freigiebig für Gervasius gege-
ben, aber diese Städte nicht, selbst wenn die Damaszener seinen eigenen Bruder oder alle
christlichen Fürsten gefangen gehalten hätten. Denn durch einen derartigen Handel
würde die Stärke der fränkischen Position unterlaufen, weshalb der König den Tod seines
Getreuen betrübt in Kauf genommen habe. Gervasius sei darauf auf den Straßen von
Damaskus mit Pfeilen erschossen worden, nachdem er von der Bevölkerung verspottet
worden sei. Einer der mächtigsten Türken habe anschließend angeordnet, dass die Kopf-

188) Ebd., 5, ad 1251, S. 218–220.
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haut des Ritters mit dem wunderbar langen, weißen Haar abgezogen werde, damit er
seinen Speer damit schmücken könne189).

Die Darstellung Alberts von Aachen hebt vor allem die Verweigerung der Übergabe
von Städten hervor. Seinem pragmatischen, episierenden Erzählstil entsprechend findet
sich kaum Raum für die Entfaltung eines spirituellen Erzählmotivs. Dagegen komplet-
tiert Guibert von Nogent das Narrativ quasi, indem er das hagiografische Element an-
führt. Nach ihm sei der gefangene Gervasius während einer Orgie der Muslime dazu ge-
nötigt worden, seinem Glauben abzuschwören. Doch sei diesem schon nur der Gedanke
daran zuwider gewesen. Der lobenswerte Mann sei sofort ergriffen, an einen Baum ge-
bunden und von allen Seiten mit Pfeilen beschossen worden. Danach hätten die Ungläu-
bigen den Oberteil seines Schädels weggeschnitten und aus dem Rest eine Tasse für den
König von Damaskus hergestellt, um die anderen Kreuzfahrer zu schockieren. Durch
diesen Tod unter Wahrung seines Glaubens habe sich Gervasius zum Märtyrer gemacht,
der noch lange bekannt bleiben solle190).

Albert von Aachen und Guibert von Nogent geben leicht unterschiedliche Versionen
der Erzählung über den Tod des Herrn von Tiberias in ihren Chroniken. Während Albert
in erster Linie die Berichterstattung heimkehrender Kreuzfahrer für seine Chronik ver-
wendete, versuchte Guibert dem Kreuzzug als solchem einen theologischen Unterbau zu
geben. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die spirituellen Bezüge zum Märtyrertum, die
Albert lediglich andeutet, bei Guibert explizit ausformuliert werden191). Es handelt sich
um ein weiteres Beispiel für den Prozess individueller Deutungszuschreibung – die bei-
den Autoren formen die identische Grunderzählung aufgrund von Faktoren wie Wis-
sensstand oder Schreibabsicht unterschiedlich aus.

3.1.3 Gefangenschaft und Opfer für die christliche Sache

Nicht alle Gefangenschaftsepisoden waren geeignet, zu Märtyrernarrativen ausgearbeitet
zu werden. Grundbedingung dafür war der Tod des betroffenen Gefangenen. Und auch
wenn dies tatsächlich ein häufiges Ergebnis von Gefangenschaft war, dokumentierte die
Geschichtsschreibung genügend Fälle vor allem hochrangiger Personen, in denen die
Gefangenen mit dem Leben davonkamen. Interessanterweise griffen viele dieser Ge-
schichten den von den Märtyrernarrativen vorgegebenen Erzählrahmen auf, der die

189) Albert von Aachen, Historia, X, 54–57, S. 768–770. Eine ähnliche Geschichte erzählt Albert über
zwölf Ritter Balduins I. , als dieser noch Graf von Edessa gewesen sei. Auch in diesem Fall habe Balduin
den muslimischen Häschern Gold geboten, die Verhandlungen aber zähneknirschend eingestellt, als diese
für die Freilassung der Gefangenen eine Stadt gefordert hätten (V, 20 f., S. 362–364).
190) Guibert von Nogent, Gesta, VII, 49, S. 349 f.
191) Zu Guibert von Nogent vgl. Fuchs, Zeichen, S. 33.
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Selbstaufgabe, das Leiden und Sterben für den Glauben und Gott, in den Vordergrund
stellte, und modifizierten ihn mit Blick auf ihre Bedürfnisse.

Besonders augenfällig ist dies in der Geschichte über die Gefangenschaft Rainalds von
Sidon bei Saladin, die sich in der ›Continuation de Guillaume de Tyr‹ findet. Der Bericht
orientiert sich zunächst eindeutig an Märtyrernarrativen wie der Gefangenschaft Walters
IV. von Jaffa, bietet aber eine originell andere Auflösung, da Rainald im Gegensatz zu
Walter die Gefangenschaft überlebte. Wie Walter wurde Rainald nach dieser Darstellung
vor den Toren seiner Burg, Beaufort, gefoltert, um die Besatzung zur Kapitulation zu
bringen. Rainald habe aber, so die Erzählung, die Verteidiger angewiesen, die Festung auf
keinen Fall zu übergeben. Auch Saladin gegenüber zeigte er sich ganz im Stile Rainalds
von Châtillon in der ›Passio Raginaldi‹ standhaft und unnachgiebig – er habe […] se co-
manda a Dieu et li dist: ›Le cors est entre vos mains, et l’ame est en la main de Dieu. Vos
porés faire dou cors vostre plaisir. Car le chastel ne poés vos mie avoir‹192). Doch nach lan-
ger Folterung habe er seine Leute angefleht, ihn gegen seine Burg auszulösen – und zwar
weil er die Schmerzen nicht mehr habe ertragen können und weil Gott erwartet habe, dass
er noch Nachkommen in die Welt setze193).

Durch diese Erklärung wurde Rainalds schmähliche Aufgabe, denn als solche musste
sie gelten, zumal die Burg nicht in akuter Gefahr war, erobert zu werden, durch den
Willen Gottes legitimiert und das Narrativ mit dem historischen Befund – nämlich Rai-
nalds Überleben und Saladins Eroberung Beauforts – in Einklang gebracht. Interessan-
terweise wird diese Version nur im ›Eracles‹-Manuskript aus Lyon überliefert, das laut
Margaret Morgan für das ausgehende 12. Jahrhundert der ursprünglichsten Version am
nächsten komme194). Die anderen ›Eracles‹-Redaktionen berichten, dass Saladin Rainald
an einen Baum gefesselt, aber die Besatzung keine Anstalten gemacht habe, die Burg zu
übergeben. Darauf habe der Sultan seinen Gefangenen in Damaskus weggesperrt. Da die
geforderten Burgen bereits seit zwei Jahren belagert worden seien, hätten deren Besat-
zungen aber bald kapituliert – gegen freien Abzug und die Freilassung Rainalds195). In
dieser Version finden sich weder die Spur eines Märtyrernarrativs noch ein göttlicher
Rechtfertigungsgrund für die Übergabe. Diese erfolgte allein aufgrund strategischer
Überlegungen, wie sie für die laikale Geschichtsschreibung des 13. Jahrhunderts typisch
war196).

192) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 69, S. 81.
193) Ebd., Kap. 70, S. 81.
194) Edbury, Lyon Eracles, mahnt bei dieser Einschätzung indes zur Vorsicht.
195) Estoire d’Eracles, XXVI, 9, S. 187.
196) Laut Edbury, Lyon Eracles, S. 148, könnte es sich beim Autor des Lyon-›Eracles‹ um einen Kleriker
gehandelt haben, was seine Vorliebe für eine an ein Märtyrernarrativ angelehnte Erzählung erklären
könnte. Die anderen ›Eracles‹-Autoren waren möglicherweise Laien, die sich eher für taktische Fragen
interessierten.
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Eine reichhaltige Fundgrube für ähnliche Erzählungen ist vor allem die Zeit nach
Hattin, als Saladin, folgt man den überlieferten Schilderungen, wiederholt versuchte, sei-
ne ranghohen Gefangenen gegen befestigte Plätze einzutauschen, die er nicht zu erobern
vermochte. Betroffen waren Hugo III. von Gibelet, Humfried IV. von Toron, wie eben
gesehen Rainald von Sidon, Wilhelm von Montferrat und der König von Jerusalem selbst,
Guido von Lusignan. Wie es Matthäus Paris für Walter IV. von Jaffa tat, berichtete ins-
besondere die fränkische Chronistik des Nahen Ostens, dass diese Männer von ihren
Häschern vor die Tore ihrer jeweiligen Städte oder Burgen geführt worden seien, damit sie
von den Besatzungen die Übergabe erwirkten. Für vier dieser fünf Fälle – bei Humfried
von Toron, Hugo von Gibelet, Rainald von Sidon und Guido von Lusignan – schilderte
zumindest ein Autor, dass der Gefangene seine Leute dazu ermutigt habe, auszuharren
und sich nur um seine Auslösung zu bemühen, wenn sie keine Möglichkeit sähen, die
Verteidigung aufrecht zu erhalten197).

Interessanterweise tritt dieses Erzählmotiv erneut vor allem beim Lyon-Fortsetzer
Wilhelms von Tyrus auf. Bei ihm finden sich alle vier in Frage kommenden Fälle, wäh-
rend andere ›Eracles‹-Redaktionen, aber auch syrische Chronisten wie Bar Hebraeus
oder die in Europa entstandenen ›Estoires d’Outremer‹ lediglich das Beispiel des Königs
von Jerusalem anführen198). Andere westliche Überlieferungen, darunter das ›Itinerarium
peregrinorum‹ oder die Spielmannsdichtungen des »Ménestrel« von Reims, fokussieren
ebenfalls auf Guido von Lusignan. Allerdings spielt er in diesen Darstellungen bei seiner
eigenen Befreiung keine große Rolle. Die Verhandlungen erfolgen entweder direkt zwi-
schen Saladin und den Stadtbewohnern oder die Freilassung resultiert aus der Großzü-
gigkeit Saladins, für die der Sultan in Europa schon bald berühmt werden sollte199). Eine
interessante Ausnahme ist die gereimte Chronik von Ambroise, der selber am Kreuzzug
teilgenommen hatte. Seine Schilderungen basieren zweifellos auf den historischen Bege-
benheiten, erinnern in ihrer Sprache und Form aber deutlich an die epischen Darstellun-
gen der Chansons de geste. Sie dürften denn auch an ein höfisches Publikum gerichtet
gewesen sein und sollten eine entsprechende Erwartungshaltung befriedigen. Außerdem
fußt gerade der erste Teil des Werks auf der östlichen Überlieferungstradition und spiegelt

197) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 75, S. 88, für Humfried von Toron; Conti-
nuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 45, S. 57 f., für den Herrn von Gibelet; Continuation de
Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 49, S. 62, Chronique d’Ernoul, Kap. 16, S. 184 f., Estoire d’Eracles,
XXIII, 51, S. 78 f., Estoires d’Outremer, S. 207, Bar Hebraeus, Chronography, S. 325, für Guido von Lu-
signan; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 67–71, S. 79–81, Estoire d’Eracles, XXVI,
9, S. 187, für Rainald von Sidon.
198) Bar Hebraeus, Chronography, S. 325. In den anderen ›Eracles‹-Redaktionen werden die betroffenen
Festungen ausgehungert und erobert; vgl. Edbury, Lyon Eracles, S. 149.
199) Vgl. Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 15, S. 274 f., für Humfried IV. von Toron und I, 5,
S. 261, und I, 8, S. 263, für Guido von Lusignan sowie Récits d’un Ménestrel de Reims, Kap. 46 f., S. 24 f.,
dessen Darstellungen sich durch den häufigen Einsatz von direkter Rede auszeichnen und ein ausgespro-
chen ritterlich-weltliches Bild seines Umfelds transportieren.
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verstärkt Vorstellungen undMeinungen der orientalischen Zeitgenossen. Dazu zählt auch
der Bericht über das ritterliche Verhalten Guidos200).

Dieser Befund ist höchst aufschlussreich, wirft er doch ein bezeichnendes Licht auf
das Interesse, das Gefangenschaftsepisoden entgegengebracht wurde und darauf, wie sie
interpretiert werden können. Dass vor allem die mögliche Frühform der altfranzösischen
Fortsetzungen des Wilhelm von Tyrus und Ambroise als direkter Augenzeuge diese Ge-
schichten verwenden, mag einerseits mit den persönlichen Präferenzen der Autoren zu
tun haben. Sofern sich der Lyon-›Eracles‹ tatsächlich als eine Frühform dieses Überlie-
ferungsstrangs erweisen sollte, mag es aber auch ein Hinweis darauf sein, dass die spätere
orientalisch-christliche und die westeuropäische Chronistik diesem Erzähltyp geringere
Bedeutung beimaß oder – was wahrscheinlicher ist – ihren Protagonisten, wie Humfried
von Toron oder dem Herrn von Gibelet. Denn der Fall Guidos von Lusignan – als König
von Jerusalem eine wichtige Person – wurde als erinnerungswürdig eingestuft. Das legt
die im Nahen Osten durchgängige Überlieferung seiner Freilassung im Tausch gegen
Askalon nahe. In der europäischen Chronistik blieben diese Geschichten mit Ausnahme
Guidos von Lusignan und, wie zu den Märtyrergeschichten beschrieben, Walters IV. von
Jaffa weitgehend unberücksichtigt. Selbst der Autor des ersten Buches des ›Itinerarium
peregrinorum‹, der ungefähr zur Zeit dieser Ereignisse im Heiligen Land weilte, brachte
sie nicht mit nach Europa – und wenn, dann in einer Form, die die Rolle der Gefangenen
komplett herunterspielte.

Daraus folgt, dass es offenbar insbesondere den Menschen, die zur Zeit des dritten
Kreuzzuges im Heiligen Land lebten, ein Anliegen war, das Verhalten ihrer gefangenen
Anführer auf diese Weise zu beschreiben – nämlich stets das Interesse der christlichen
Herrschaften in Outremer im Blick habend. Wenn die Gefangenen sich schon unter
Preisgabe mitunter wichtiger Befestigungen auslösten, sollte dies nur unter der Voraus-
setzung geschehen, dass keine Hoffnung auf eine erfolgreiche Verteidigung mehr bestand.
In diesen Fällen wurde also nicht eine Selbstaufopferung für den Glauben, sondern für die
Stärke der Kreuzfahrerherrschaften erwartet. Solche Geschichten waren vor allem in den
für die Kreuzfahrerherrschaften formativen Phasen wie zu Beginn des 12. Jahrhunderts –
es sei an die Märtyrergeschichten über Gervasius von Bazoches erinnert – und nach der
Schlacht von Hattin relevant und finden sich bezeichnenderweise fast ausschließlich in
zeitnahen Überlieferungen aus dem Heiligen Land. Fanden die Gefangenen den Tod,
wurde ihnen stets die Märtyrerkrone aufgesetzt. Wenn die Gefangenen die Haft über-
lebten, war dies unmöglich. Die Art der Erzählung orientierte sich dann zwar in ver-
schiedener Hinsicht an den Märtyrernarrativen, aus dem Leiden für Gott wurde aber ein
Leiden für die christlichen Herrschaften oder zumindest ein Symbol des bedingungslosen
Einsatzes zum Wohle der Christenheit.

200) Ambroise, Estoire, 1, Z. 2580–2605, S. 42. Vgl. auch Ailes/Barber, Introduction, S. 12 f., 16.
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Grundsätzlich existieren also zwei Varianten von Erzählungen über Opferung und
Selbstopferung von Gefangenen, nämlich solche mit und solche ohne Martyrium. Für
welche Version sich die zeitgenössischen Autoren entschieden, wenn sie denn auf ein
solches Narrativ zurückgriffen, dürfte mit dem historisch nachvollziehbaren Ausgang der
jeweiligen Gefangenschaft zu tun gehabt haben, also ob der Gefangene überlebt hatte
oder nicht201). Es fällt auf, dass diese Geschichten vor allem in militärischen Extremsitua-
tionen oder in besonders aufsehenerregenden Fällen auftraten, wie es die Gefangen-
schaften des Erzbischofs von Salzburg, des Ex-Fürsten von Antiochia oder auch Walters
IV. von Jaffa mit seinem imposanten Begräbnis zweifellos waren. Auch die Berichte über
selbstloses Verhalten von Gefangenen fanden nur in Erinnerung wichtiger, als ge-
schichtsrelevant betrachteter Persönlichkeiten, wie zum Beispiel des Königs von Jerusa-
lem, langfristig Eingang in die Geschichtsschreibung.

Da davon auszugehen ist, dass die Muslime ihre Gefangenen in die Verhandlungs-
masse einbrachten und gegen Lösegelder oder auch Städte und Burgen einzutauschen
versuchten, dürfen diese Erzählmotive aber nicht als bloße literarische Fiktionen angese-
hen werden202). Es handelt sich vielmehr um literarische Reaktionen auf beobachtete Er-
eignisse, die auf diese Weise verarbeitet und legitimiert werden sollten. Möglicherweise
waren sie auch darauf ausgelegt, Franken, Kreuzfahrern und letztlich dem gesamten
Christentum als Exempel und im Bedarfsfall als Anleitung für das optimale Verhalten in
Gefangenschaft und deren Bewältigung zu dienen. Im Idealfall führt Gefangenschaft
nach diesem Muster zum Erhalt der christlichen Stärke, sei es auf spiritueller Ebene – in
der Erlösung durch das Martyrium – oder auf materieller Ebene – durch die Bewahrung
christlicher Festungen und Städte. Auf jeden Fall liefern die Erzählungen damit Trost
und die Versicherung, dass Hilfe in der unglücklichen Lage eines Gefangenen möglich
war, selbst wenn sie nicht unbedingt weltlicher Art sein musste. Der Schlüssel dazu lag in
der Standhaftigkeit im Glauben.

3.2 Der handelnde Gefangene: Gefangenschaft im epischen Diskurs

Das 12. Jahrhundert, und besonders seine frühen Jahre, waren für die christliche Sicht-
weise auf Gefangenschaften und die Entwicklung entsprechender Erzählformen von
großer Bedeutung. Zwischen dem ersten Kreuzzug und den 30er-Jahren dieses Jahrhun-
derts entstanden einige stilbildende Erzählungen über im Nahen Osten gefangene

201) Dieses Problem lässt sich von der modernen Geschichtswissenschaft auch unter einer kulturwissen-
schaftlichen Perspektive unter anderem durch den Abgleich der Biografien der Betroffenen mit anderen
historiografischen oder noch besser diplomatischen Quellen überprüfen.
202) Siehe dazu auch entsprechende Berichte arabischer Chronisten, z.B. Abu ‘l-Feda, Annales, S. 109;
Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 212, 223, 261, 344, 619; Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 634,
643 f.; Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 144 f.
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Christen, die im Spannungsfeld zwischen Historiografie, Epik und Hagiografie angesie-
delt waren. In ihrem Fokus standen weniger Leiden und Leidensfähigkeit der Betroffenen
und deren spirituelle Bezüge, sondern weltliche Problemstellungen und das aktive Han-
deln der Protagonisten. Fassbar werden diese Geschichten einerseits in den Dichtungen
des ersten Kreuzzugszyklus und andererseits im Werk des normannischen Mönchs und
Historiografen Ordericus Vitalis. Für keine andere Epoche des Untersuchungszeitraums
lässt sich das komplexe Zusammenspiel zwischen Geschichte und deren narrativer Aus-
gestaltung besser nachvollziehen.

3.2.1 ›La Chanson d’Antioche‹ und ›La Chanson de Jérusalem‹

Die ›Chanson d’Antioche‹ und die ›Chanson de Jérusalem‹ bilden zusammen mit den
›Chétifs‹ den Kern des sogenannten ersten Kreuzzugszyklus, einer Kompilation mehrerer
Dichtungen, die die Kreuzzüge episch verarbeiten. Diese drei Chansons wurden Ende des
12. Jahrhunderts von einem Kompilator, der sich selbst als Graindor von Douai vorstellt,
zu einem rudimentären epischen Zyklus zusammengefasst. Zu Beginn des 13. Jahrhun-
derts wurden weitere Chansons hinzugefügt, bis der Kreuzzugszyklus zahlreiche Ver-
ästelungen aufwies und an andere epische Zyklenbildungen erinnerte. Im Mittelpunkt
stand dabei die Geschichte der Familie Gottfrieds von Bouillon, deren (mythisches)
Schicksal über mehrere Generationen dargestellt wurde203). Die drei ursprünglichen
Dichtungen erzählen im weitesten Sinn die Ereignisse des ersten Kreuzzugs. Als Fix-
punkte dienen die Eroberung Antiochias durch das Kreuzheer in der ›Chanson d’Anti-
oche‹ und die Einnahme Jerusalems in der ›Chanson de Jérusalem‹.

Entstehung und Datierung der ›Chanson d’Antioche‹ sind weitgehend unbekannt. Es
wird vermutet, dass die Dichtung noch während des ersten Kreuzzugs entstanden war
und später von Graindor von Douai überarbeitet und mit Informationen aus der chroni-
kalischen Überlieferung ergänzt wurde, um die Glaubwürdigkeit der Chanson zu erhö-
hen. Sie weist frappante Ähnlichkeiten mit einer Gruppe von Kreuzzugschroniken auf,
die in der Berichtstradition eines anonymen normannischen Augenzeugen stehen. Auf-
grund der unsicheren Beziehung der Textzeugen untereinander ist aber weitgehend un-
klar, ob und in welchem Ausmaß die historiografische Überlieferung von der Chanson
beeinflusst wurde oder umgekehrt204). Ob dieses Problem abschließend beurteilt werden
kann, darf bezweifelt werden, zumal die ›Chanson d’Antioche‹ nur in der Form überlie-
fert ist, wie sie rund hundert Jahre nach den Ereignissen – und einer allfälligen Urfassung
der Dichtung – im Kreuzzugszyklus niedergeschrieben wurde. Im Falle wenigstens einer
in der Chanson geschilderten Gefangenschaftsepisode lässt sich die Frage zumindest nach

203) Bender, Geste, S. 20–24; Foulet, Cycle, S. 98.
204) Flori, Anonyme Normand.
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dem Alter des Stoffes aber einwandfrei beantworten. Die Rede ist von der Geschichte
über Rainald Porchet, der nach hartem Kampf gegen 1500 Türken unter Garsion von
Antiochia in Gefangenschaft geraten sei. Diese Episode findet sich in den der Chanson
nahe stehenden Chroniken in leicht abgeänderter Form nur noch bei Petrus Tudebodus,
von dem weiter oben bereits die Rede war205). Petrus Tudebodus schrieb seinen Bericht
über den ersten Kreuzzug sicher während der ersten Dekade des 12. Jahrhunderts, nach
Jean Flori handelt es sich gar um die früheste Bearbeitung (von vor 1105) eines heute
verlorenen Textes eines normannischen Augenzeugen, auf dem auch die berühmten ›Ge-
sta Francorum‹ basieren206). Der Stoff der Geschichte um Rainald Porchet existierte also
mit Bestimmtheit schon kurz nach dem ersten Kreuzzug und war möglicherweise bereits
Bestandteil einer ursprünglichen, um 1100 gedichteten ›Chanson d’Antioche‹.

Im Gegensatz zum Bericht des Petrus Tudebodus, der ein klassisches Märtyrernarrativ
ablieferte, präsentiert sich die Version der ›Chanson d’Antioche‹ wesentlich ausführlicher
und thematisiert Aspekte wie die Verhandlungsführung, die bei Petrus keinerlei Bedeu-
tung haben. Nach dem Epos sei Rainald bei seiner Festnahme schwer verwundet, von den
Ärzten des Emirs Garsion aber wiederhergestellt worden. Der Ritter habe sich geweigert,
zu konvertieren, sei von seinen Häschern aber weiterhin gut versorgt worden. Garsion
habe nämlich geplant, Rainald gegen seinen von den Franken festgenommenen Neffen
auszutauschen. Nachdem erste Verhandlungen am Misstrauen Gottfrieds von Bouillon
gescheitert seien, habe Garsion die Fortführung der Gespräche mit Bohemund allein ge-
sucht. Doch sein Neffe habe sich ohne Hoffnung auf Erholung in einem miserablen Zu-
stand befunden. Dies habe Garsion dermaßen in Wut versetzt, dass er Rainald habe ver-
stümmeln lassen. Den auf diese Weise kampfunfähig gemachten Ritter habe er den Fran-
ken noch einmal zum Tausch angeboten. Doch Rainald habe seinen Glaubensgenossen
zugerufen, sie sollen von dem Geschäft absehen, da er nichts mehr wert sei. Darauf hätten
die Sarazenen Rainald vor den Toren der Stadt einfach zurückgelassen207).

Die Parallelen zur Version des Petrus Tudebodus sind unübersehbar. Allerdings in-
terpretiert die ›Chanson d’Antioche‹ den Stoff im Vergleich zu Petrus auf eine wesentlich
säkularere Art und Weise. Gott spielt nach wie vor eine zentrale Rolle, aber weniger als
Antrieb von Rainalds Handlungen, sondern eher als Quelle des Trostes für den gequälten
Gefangenen. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die Verhandlungen zwischen Garsion
und den Franken sowie die Ursachen für deren Scheitern. Rainalds Bitte an die Franken,
ihn nicht zu befreien, basiert nicht auf unklaren Gründen oder allenfalls der Verhinde-
rung einer Lösegeldzahlung in Verbindung mit einer Anrufung des Glaubens wie bei
Petrus Tudebodus, sondern konkret auf seiner Verkrüppelung und Kampfunfähigkeit.
Dadurch verfügt er nicht mehr über die Voraussetzungen für das Leben als christlicher

205) Chanson d’Antioche, ll. 187–202, S. 179–198; Petrus Tudebodus, Historia, S. 79 f.
206) Flori, Anonyme Normand, zusammenfassend bes. S. 739–745.
207) Chanson d’Antioche, ll. 187–202, S. 179–198.
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Ritter und büßt seinen Wert als Kämpfer ein. Rainald verliert so nicht nur seinen Le-
benszweck, sondern wäre aus logistischer und taktischer Sicht nur eine Last für das mo-
bile und kämpfende Heer der Franken.

Die Geschichte von Rainald Porchet und ihre beiden unterschiedlichen Interpretatio-
nen zeigen, wie wandelbar der Erzählstoff ist, auf dem die Schilderungen von Gefangen-
schaften basieren. Je nach Kontext konnten andere Aspekte betont werden. Während
Petrus Tudebodus die spirituelle Ebene thematisierte, einen Gesichtspunkt, der seinem
Hintergrund als Priester und seinem Bericht über den religiös motivierten Kreuzzug
durchaus entsprach, stellte die ›Chanson d’Antioche‹, für ein höfisches Publikum ge-
dichtet, die eher weltlichen Verwicklungen in den Vordergrund, die aus einer Gefangen-
schaft erwachsen konnten und für eine ritterliche Zuhörerschaft von Interesse waren.

Weitere Beispiele für pragmatische, gänzlich unspirituelle Gefangenentauschgeschäfte
finden sich in der ›Chanson de Jérusalem‹. Dort setzen Gottfried von Bouillon und Ro-
bert von Flandern ihre Gefangenen Macolon und Ysabart zur Auslösung von sechzehn
christlichen Gefangenen ein, und Raimund von Toulouse, der nach der Eroberung Jeru-
salems in die Hände der Muslime gefallen ist, wird gegen einen hohen sarazenischen
Gefangenen ausgetauscht. In den vorgängigen und ausführlich geschilderten Beratungen
zu diesem Handel setzt sich Peter der Einsiedler für den gefangenen Raimund ein, mit
demselben Argument, das Rainald Porchet nicht mehr für sich in Anspruch nehmen
konnte, nämlich dass Raimund als Soldat noch von Nutzen sein könne208).

Auch wenn der epischen Version der Geschichte um Rainald Porchet, der eine Kon-
version abgelehnt habe, durchaus ein religiöser Unterton anhaftet – wie übrigens auch
den gleich zu diskutierenden ›Chétifs‹ –, offenbart sich in diesen Fällen die himmlische
Unterstützung aber klar weniger auf einer theoretisch-spirituellen Ebene als bei Petrus
Tudebodus oder den beschriebenen passiones. Der Fokus liegt eindeutig und gattungsge-
mäß auf der weltlichen Handlungsfähigkeit der Protagonisten. Diese Beispiele sollen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gefangenschaft auch in Chansons de geste in spiri-
tuellen Begriffen gefasst werden und im Prinzip auch der seelischen Läuterung und ähn-
lich einem Märtyrernarrativ der Annäherung an Gott dienen konnte. Die ›Chanson de
Jérusalem‹ berichtet von zwei Fällen, in denen das Eingreifen Gottes zur vollständigen
Wiederherstellung der Freiheit der Betroffenen geführt habe. So habe Peter der Einsied-
ler, der nach der Eroberung Jerusalems in Gefangenschaft geraten sei, vom Einschreiten
eines himmlischen Heeres unter Führung des Heiligen Georg profitieren können209). In
einer anderen Episode sorgt Gott für die wundersame Befreiung von vierzehn christli-

208) Zum Tausch Malcolons und Ysenbarts gegen christliche Gefangene: Chanson de Jérusalem, ll. 113–
116, S. 116–120. Zur Gefangenschaft Raimunds: Chanson de Jérusalem, ll. 167, S. 162; 182–185, S. 175–
178. Peters des Einsiedlers Votum für Raimund: Ja se Deu plaist por Turc le conte ne perdrons, / Mais l’un
rendrons por l’autre se faire le poons. / Sire rois [i. e. Gottfried von Bouillon, an den sich die Rede richtet] ,
pensés ent, por Deu le vos loons. / Se Dex le nos rendoit nos les gerrïerons (l. 183, Z. 6366–6369, S. 176).
209) Ebd., ll. 197–200, S. 191–193; 265–268, S. 245–248.
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chen Rittern, die seit der Niederlage bei Civetot in Jerusalem eingesperrt gewesen seien.
Während der fränkischen Belagerung Jerusalems habe sich dessen Herrscher Cornuma-
rans seine Gefangenen vorführen lassen. Sie seien nackt zu ihm gebracht worden, und der
Dichter zählt ihre fehlenden Ausrüstungsgegenstände auf, als ob er den Graben zum ak-
tiven Ritterleben betonen will. Wie die Verkrüppelung Rainald Porchets hindern die
fehlende Ausrüstung und die Einschränkungen des Kerkers die christlichen Ritter an der
Erfüllung ihres Lebenszwecks, der im Kampf und der aktiven Verteidigung des Glaubens
bestand210). Die Gefangenen seien angekettet und geschlagen und anschließend auf einer
Art Kreuzweg zum Tempel des Herrn geführt worden. Dort seien sie erneut ausge-
peitscht und schließlich in einen tiefen Kerker geworfen worden. Er wolle sehen, so
Cornumarans, ob die Macht des christlichen Gottes ausreiche, um ihnen zu helfen. Und
tatsächlich seien sie von Gott gerettet worden. Er habe ihre Wunden geheilt, sie von En-
geln besuchen lassen und ihnen nach drei Wochen auf wundersame Weise die Freiheit
zurückgegeben. Bei dieser Episode handelt es sich um eine typische wundersame Gefan-
genenbefreiung. In den Worten Pascal Pérons erzählt sie »[…] une ›passion‹ et une
délivrance providentielle qui ressemble à une résurrection«211). Vor der göttlichen Inter-
vention mussten die Gefangenen aber einen Spießrutenlauf durch Jerusalem bestehen, der
explizit an den Leidensweg Christi erinnert und der ihren christlichen Glauben unter-
mauerte. Erst die Duldung der widrigen Umstände, die im muslimischen Kerker gegeben
waren, – ein Beweis religiöser Standhaftigkeit – ermöglichte die Hilfe Gottes, die die
Freiheit versprach212). Im Entkommen der Gefangenen aus dieser unterlegenen Position
durch die Kraft ihres Glaubens offenbart sich die Überlegenheit des Christentums über
die Muslime.

210) Gerade die Inaktivität, ein entscheidendes Merkmal von Gefangenschaft, entzog dem christlichen
Ritter seine Daseinsberechtigung. Dies zeigt sich schön zu Beginn der ›Prise d’Orange‹, als Wilhelm un-
tätig im eben von ihm eroberten Nîmes sitzt, das für ihn so zu einem Gefängnis wird:Que trop me nuist ici
a sejorner! / Ensement somes ça dedenz enserré / Comme li hom qui est enprisonné. (Kap. 3, ll. 67–
69, S. 92).
211) Chanson de Jérusalem, ll. 87 f., S. 93–95; l. 116, S. 119. Vgl. dazu PTron, Croisés, S. 317–319,
zit. S. 319.
212) Eine Reminiszenz an diese Geschichte findet sich möglicherweise bei Guibert vonNogent, Gesta, IV,
18, S. 198 f. Guibert berichtet, er habe von vielen gehört, die auf dem Kreuzzug gefangen worden, aber
lieber zu Märtyrern geworden seien, als dass sie die Glaubenssakramente verleugnet hätten. Er illustriert
dies mit der Geschichte über einen jungen Ritter, mit dem zusammen er aufgewachsen sei. Der Ritter sei in
Gefangenschaft geraten und von den Heiden vor die Wahl zwischen Tod und Konversion gestellt worden.
Darauf habe er sie gebeten, bis zum sechstenWochentag zu warten, aber nicht um noch ein wenig länger zu
leben, sondern um am selben Tag wie Christus zu sterben.
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3.2.2 ›La Chanson des Chétifs‹

Die wohl ausführlichste und lebendigste Erzählung über Leben und Taten gefangener
Kreuzfahrer liefert eine Chanson de geste des ersten Kreuzzugszyklus mit dem vielsa-
genden Titel ›Les Chétifs‹ (›Die Gefangenen‹). Dabei handelt es sich um eine epische
Heldendichtung, die um 1135 entstanden ist, möglicherweise auf Anregung des damali-
gen Fürsten von Antiochia, Raimund213). Die ›Chanson des Chétifs‹, die sich in der Wie-
dergabe der Ereignisse deutlicher von historiografischen Vorbildern entfernt als die
›Chanson d’Antioche‹ und die ›Chanson de Jérusalem‹, dient als Bindeglied zwischen
diesen beiden Schlüsseldichtungen. Mit dieser Erzählung überbrückte der Kompilator
des Kreuzzugszyklus die in der Historiografie eher ereignislose oder von innerfränki-
schen Streitereien geprägte Zeit zwischen der Eroberung Antiochias und der Ankunft des
Kreuzheeres vor den Toren Jerusalems214). Die ›Chétifs‹ schildern die Erlebnisse einer
Gruppe von Rittern, die bei der Schlacht von Civetot noch vor der Belagerung Antiochi-
as, also vor der Handlung der ›Chanson d’Antioche‹, in muslimische Gefangenschaft ge-
raten waren und nun in fernen Ländern ihre Abenteuer zu bestehen hatten, bis sie recht-
zeitig zur Belagerung Jerusalems wieder zum Kreuzheer stießen. Während sich besonders
die ›Chanson d’Antioche‹, aber auch die ›Chanson de Jérusalem‹, oft eng an die histo-
riografischen Berichte über den Kreuzzug anlehnten – oder sich umgekehrt die zeitge-
nössischen Geschichtsschreiber bei der ›Chanson d’Antioche‹ bedienten –, wissen die
›Chétifs‹ von bisweilen fantastisch anmutenden Begebenheiten mit Drachen und aben-
teuerlichen Zweikämpfen zu berichten. Heute sind die ›Chétifs‹ in ihrer epischen Form,
wie die Mehrzahl der erhaltenen Chansons de geste, nur noch in den Handschriften und
damit als integraler Bestandteil des Kreuzzugszyklus erhalten. Ursprünglich waren die
einzelnen Chansons aber unabhängig voneinander und in ihrer narrativen Ausgestaltung
keineswegs kanonisiert, wie es die Zyklen suggerieren215). Die mündliche Form der Dar-
bietung erlaubte es den Sängern, den Inhalt zu variieren, solange der zugrundeliegende
Stoff erkennbar blieb.

Für die Analyse muss demnach unterschieden werden zwischen der Genese einer
Chanson de geste wie der ›Chétifs‹ und des Stoffs, der ihr zugrunde liegt. Die Entste-
hungsumstände der ›Chétifs‹ sind in der Forschung umstritten. Für einen Ursprung im

213) Les Chétifs, l. 56, Z. 1778 f., S. 42. Informationen zum Kreuzzugszyklus im Allgemeinen und zu den
›Chétifs‹ im Speziellen: Cahen, Cycle; Hatem, Poèmes, zu den ›Chétifs‹ S. 237–257; Myers, Développe-
ment des Chétifs.
214) Vgl. dazu Edgington, Introduction, S. 29 f.
215) So konnte zum Beispiel Myers, Développement des Chétifs, nachweisen, dass die Episode mit dem
Drachen Sathanas nicht Teil der ursprünglichen Komposition der im Kreuzzugszyklus verewigten Version
der ›Chétifs‹ war, sondern nachträglich als literarisches Denkmal für die Grafen von Beauvais einge-
fügt wurde.
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Nahen Osten plädierte besonders Anouar Hatem216). Paulin Paris, Claude Cahen und
Geoffrey Myers akzeptierten zwar die östliche Herkunft oder Inspiration des Stoffes,
propagierten aber ein nordfranzösisches Entstehungsumfeld217). Dass diese Frage end-
gültig entschieden werden kann, darf bezweifelt werden. Die angeführten Gründe für die
eine oder andere These sind zu indizienhaft und lassen sich mit dem gegenwärtigen
Quellenwissen nicht abschließend beurteilen. Wie die Ausführungen dieses Kapitels aber
zeigen werden, waren Erzählstoff und Erzählstruktur, auf denen die ›Chétifs‹ basieren,
seit dem ersten Kreuzzug im nordfranzösischen Raum durchaus bekannt und beliebt.
Erste Hinweise darauf finden sich bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts.

Bevor diese Fragen wieder aufgegriffen werden, soll zunächst einmal der Inhalt der
›Chétifs‹ in den Blick genommen werden. Wie bereits angetönt, behandelt die Chanson
die Abenteuer von bei Civetot gefangenen fränkischen Rittern, darunter Richard von
Chaumont, Balduin von Beauvais, der bereits bekannte Harpin von Bourges und Johann
von Alix. Die Gefangennahme selbst ist nicht Gegenstand der ›Chétifs‹ und wird im von
Graindor von Douai verfassten Prolog des Kreuzzugszyklus erwähnt. Dort berichtet er
ausführlich, wie Peter der Einsiedler in Erwartung eines päpstlich approbierten Kreuz-
zugs zur Befreiung christlicher Gefangener und der Heiligen Stätten mit einem kleinen
Kontingent in den Orient aufgebrochen und unterwegs von den Truppen des Sultans
Corbaran eingekesselt worden sei. Aufgrund der drückenden Überzahl der Feinde habe
der Bischof von Forez den verzweifelt kämpfenden Kreuzfahrern empfohlen, sich zu er-
geben. Denn mit Gottes Hilfe bestünde auch dann noch Hoffnung auf Flucht218). Grain-
dor stellt denn auch sofort klar, dass es die Gefangenen abgelehnt hätten, zum Islam
überzutreten, obwohl ihnen ganze Königreiche versprochen worden seien219). Die Ge-
fangenen hätten zuerst zu essen und zu trinken erhalten, dann seien sie paarweise zu-
sammengebunden, an verschiedene muslimische Herrscher verteilt und tief in heidnisches
Gebiet verschleppt worden. Corbaran habe seine Gefangenen in ein steinernes Gefängnis
sperren lassen. Nur die späteren chétifs habe er in seinem verschlossenen Palast unterge-
bracht. Dort seien sie mit Ketten und Fesseln gebunden worden und hätten jeden Tag
Steine schleppen und wie Lasttiere Wagen ziehen müssen, bis sich ihnen nach einem Jahr
und fünfzehn Tagen eine Gelegenheit geboten habe, die Freiheit wieder zu gewinnen220).

216) Foulet, Cycle, S. 110; Hatem, Poèmes, S. 279–299; vgl. auch Cahen, Cycle, S. 317.
217) Cahen, Cycle, S. 317–319; Myers, Les Chétifs; Myers, Développement des Chétifs; Paris,
Étude, S. 384.
218) Chanson d’Antioche, ll. 15–34, S. 56–71. L. 29, Z. 684–689, S. 67: [Der Bischof von Forez spricht zu
den Kreuzfahrern:] Baron, pour amor Dieu, a moi en entendés; / S’il vous vient en coraje, le matin vous
rendés. / Et se vous çou ne faites, tout detrencié ser[és]. / Cescuns puet en tel liu estre en prison alés, / Se Dex
l’i viut aidier encor ert delivrés.
219) Ebd., l. 30, Z. 731–740, S. 68 f.
220) Ebd., ll. 31–34, S. 69–71.
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Mit dieser ausführlichen Einleitung, die dem ganzen Zyklus vorangeht, macht Grain-
dor die ›Chétifs‹ zum zentralen Bestandteil des Zyklus. Ihre Bedeutung manifestiert sich
auch im selbstverständlichen Umgang mit dem Thema Gefangenschaft, der sich im Pro-
log manifestiert. Susan Edgington ist der Ansicht, dass eine Kapitulation, wie sie Grain-
dor im Prolog schildert, eigentlich weder zur Gattung der Chansons de geste noch zu
einem göttlich inspirierten Kreuzzug passe. Aber der Kompilator brauche die bischöflich
sanktionierte Kapitulation, um die später folgenden ›Chétifs‹ vorzubereiten, zumal eine
solche Handlung nach tagelangem, heftigem Widerstand durchaus gerechtfertigt sei und
einem heroischen Ritterideal nicht widerspreche221). Da sich das narrative Motiv der Ge-
fangenen Ende des 12. Jahrhunderts, als Graindor von Douai den Zyklus zusammen-
stellte, großer Bekanntheit erfreute, kann außerdem davon ausgegangen werden, dass die
Aussicht einer Gefangennahme der zukünftigen chétifs das Publikum kaum überraschen
konnte. Offenbar war in dieser Zeit das Verständnis für eine Gefangennahme an sich
durchaus vorhanden. Graindor setzte voraus, dass dies selbst auf klerikaler Seite der Fall
war. Es ist bezeichnend, dass er Peter den Einsiedler die Notwendigkeit eines Kreuzzugs
beim Papst zunächst einmal mit der Befreiung christlicher Gefangener und in zweiter
Linie der Heiligen Stätten begründen lässt. Zudem hebt Graindor am Ende seines Prologs
die Wichtigkeit redemptionistischer Tätigkeit, also die Auseinandersetzung mit Gefan-
genschaft, speziell hervor: Als der Papst von der Niederlage Peters gehört und erfahren
habe, dass die Gefangenen in die Tiefen Syriens gebracht worden seien, habe er die Sache
nicht auf sich beruhen lassen, sondern die Gefangenen retten wollen222). Graindor macht
dieses Motiv zur Triebkraft des nun folgenden Kreuzzugs. Die Gefangenschaft der chétifs
wird damit zum eigentlichen Movens des gesamten Narrativs des Zyklus, zum Auslöser
des Kreuzzugs, der zu einer Befreiungsmission in jeder Hinsicht wird – ein Gedanke, der
ausgesprochen gut zur reformistischen und gerade Ende des 12. Jahrhunderts von Inno-
zenz III. erstmals forcierten redemptionistischen Politik passte.

Das von Graindor offenbarte Verständnis für die Situation der Gefangenen war aber
an eine wichtige Voraussetzung gebunden. Der Kompilator beeilt sich klarzustellen, dass
seine Helden trotz aller Schrecken der Gefangenschaft und Verlockungen des Orients
dem Christentum treu geblieben seien. Dabei handelt es sich nicht nur um eine generelle
Erwartung an gute christliche Ritter, sondern ist Voraussetzung dafür, dass die christliche
Heldenerzählung nicht zusammenbricht und obsolet wird. Ohne christliche Heldenfi-
guren gibt es keine Chanson de geste. Zugleich spiegelt sich in der Betonung der spiritu-
ellen Standhaftigkeit sowohl die Grundannahme der Überlegenheit des christlichen
Glaubens, die sich zu einem Leitmotiv der ›Chétifs‹ entwickelt, als auch die tiefe Sorge
um das Seelenheil von bei den Heiden gefangenen Glaubensbrüdern und -schwestern, wie
sie auch von Innozenz III. geäußert wurde.

221) Edgington, Introduction, Anm. 76, S. 119.
222) Chanson d’Antioche, l. 35, S. 71 f.
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Die eigentliche ›Chanson des Chétifs‹ besteht dann aus drei Episoden mit einem je-
weils eigenen Helden. In der ersten gewinnt Richard von Chaumont durch einen Sieg im
Zweikampf gegen zwei Muslime seine und seiner Mitgefangenen Freiheit. In der zweiten
erschlägt Balduin von Beauvais den Drachen Sathanas und demonstriert die Überlegen-
heit des christlichen Glaubens. Und im dritten Teil rettet Harpin von Bourges den Neffen
Corbarans, der entführt worden ist. Es handelt sich um eine umfangreiche Erzählung mit
vielen für die Chansons de geste typischen Aktionen der Helden, die wenig mit den spe-
zifischen Umständen ihrer Gefangenschaft zu tun haben. Um den Blick für das Wesent-
liche nicht zu verlieren, soll daher an dieser Stelle keine umfassende Zusammenfassung
der ›Chétifs‹ gegeben werden, sondern nur so weit es zur Beurteilung der Gefangen-
schaftssituation nötig und erhellend ist223).

Die erste Episode mit dem Helden Richard von Chaumont setzt mit der Flucht Cor-
barans vom Schlachtfeld vor Antiochia ein, wo die christlichen Eroberer am Ende der
›Chanson d’Antioche‹ einen überraschenden Sieg gegen seine überlegenen Truppen er-
rungen hatten. Vom Sultan des Verrats bezichtigt, so die Chanson, habe Corbaran sein
Leben vorerst retten können, indem er in einen Zweikampf eingewilligt habe, in dem für
ihn ein christlicher Ritter gegen zwei Türken anzutreten hatte224). Seine Mutter habe ihm
geraten, einen seiner Gefangenen dafür einzusetzen. Aufgrund der schlechten Haftbe-
dingungen hätten sich die Ritter aber in einem elenden Zustand befunden. Sie seien ge-
schlagen worden, hätten Hunger gelitten und seien für schwerste Arbeiten eingesetzt
worden225). Eindringlich wird ihr schlechter Zustand noch einmal geschildert, als sie
Corbaran in schweren Fesseln vorgeführt werden:

Or furent no caitif el palais amené
Arengiét l’uns lés l’autre, trestot encaané.
Les mofles ont es bras, dont molt furent pené,
Les espaulles ont rontes del fer c’ont tant parté,
Et le quir et le car a li carcans usé.
Quar li paine fu grans qu’il [ont] tant enduré;
Tot moroient de fain et de caitiveté226).

Bei der Schilderung der Zustände in Gefangenschaft bewegen sich die ›Chétifs‹ im Rah-
men dessen, was für die Darstellung von Gefangenschaft bei den Muslimen in erzählen-
den Quellen typisch und von Paul Bancourt spezifisch für die Chansons de geste he-
rausgearbeitet worden ist227). Die Entbehrungen der gefangenen Ritter seien so groß ge-

223) Eine ausführliche Zusammenfassung des Stoffes findet sich in: Les Chétifs, S. xi–xiii.
224) Les Chétifs, ll. 2–9, S. 4–9.
225) Ebd., l. 11, S. 9 f. Cil pleurent et gaimentent, molt se vont dementant, / Et crient: »Deu merci, por coi
vivons nos tant?« (Z. 328 f., S. 10) Vgl. auch: ebd., l. 16, S. 13.
226) Ebd., l. 12, Z. 376–382, S. 11.
227) Bancourt, Musulmans, S. 133–156.
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wesen, so heißt es in der Chanson weiter, dass Corbaran nicht an einen Sieg im Duell
geglaubt habe. Denn die Gefangenen seien so mager wie Hunde gewesen, die nach Kno-
chen schnappen, und keine fünfzehn von ihnen wären in der Lage gewesen, ein kleines
Kind zu besiegen228). Doch Corbaran habe ihnen sein Angebot trotzdem unterbreitet.
Wenn einer für ihn den Zweikampf bestreite, werde er alle christlichen Ritter freilassen
und nach Jerusalem geleiten. Richard von Chaumont sei darauf eingegangen, und von nun
an habe Corbaran gut für ihn und seine Kollegen gesorgt229).

Die Lebensbedingungen im Kerker, ganz zu schweigen von den Ketten und Fesseln,
verdammen die Gefangenen zur Passivität. Auf diese Weise verhindert die Gefangen-
schaft, dass sie ihrer Hauptfunktion nachkommen können. Als Ritter fungieren sie als
Verteidiger des Glaubens und als aktive Vertreter des Christentums. Ihr Lebensinhalt ist
das kriegerische Heldentum. Das Leben in Gefangenschaft ist eine physische, psychische
und soziale Beschränkung und verurteilt die Gefangenen zu einer Passivität, die ihrem
ritterlichen Lebensideal so sehr widerspricht, dass sie ihre eigene Lebensberechtigung
anzweifeln. Deu merci, por coi vivons nos tant? – dieser Ausruf der Gefangenen erscheint
unter diesem Gesichtspunkt in einem neuen Licht230). Doch die Entbehrungen erfolgen in
der Art einer imitatio Christi für Gott und können mit seiner Hilfe überwunden werden.
Kurz vor dem entscheidenden Kampf zwischen Richard von Chaumont und den beiden
Türken hätten die anderen chétifs umGottes Unterstützung gebetet, damit ihre Befreiung
durch einen Sieg Richards gelinge, denn: Por toi avons soufert maint doleros torment231)!
Und schließlich hätten die Gefangenen nach vielen weiteren Abenteuern denn auch durch
Gottes Barmherzigkeit ihre Freiheit wiedererlangt: Et no caitif cevalcent que Dex a de-
livrés / Et jetés de dolor par ses grans pietés232).Das explizite Bekenntnis zum Christentum
auch in Gefangenschaft ist eines der zentralen Themen der Geschichte um die chétifs.
Dies ist nicht nur eine Notwendigkeit aus narrativer Sicht – denn ohne christliche Helden
hat eine Chanson de geste keinen Brennpunkt und damit auch keine Geschichte zu er-
zählen –, sondern auch aus moralisch-metaphorischer Perspektive. Ganz abgesehen da-
von, dass das Christentum in den Augen der Dichter die einzig wahre Religion ist, führte
auch nur über sie der Weg zurück in die Freiheit.

Die ›Chétifs‹ zeigen aber auch in aller Deutlichkeit auf, wohin es führt, wenn man vom
rechten Weg abkommt. Die zweite Episode der Chanson, die den Kampf Balduins von
Beauvais mit dem Drachen Sathanas behandelt, setzt mit der Schilderung der Erlebnisse

228) Les Chétifs, l. 15, S. 12.
229) Ebd., l. 16–19, S. 13–15.
230) Ebd., l. 11, Z. 329, S. 10. Vgl. dazu auchHensler, Ritter, S. 95; Trotter, Treatment, S. 124. Vgl. auch
den Beginn der ›Prise d’Orange‹, als Wilhelm untätig im eben von ihm eroberten Nîmes sitzt, das für ihn so
zu einem Gefängnis wird:Que trop me nuist ici a sejorner! / Ensement somes ça dedenz enserré / Comme li
hom qui est enprisonné. (Kap. 3, ll. 67–69, S. 92).
231) Les Chétifs, l. 30, Z. 930, S. 23.
232) Ebd., l. 130, Z. 3925 f., S. 91.
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Ernouls von Beauvais, Balduins Bruder, ein. Wie die Gefangenen Corbarans wurde er bei
Civetot gefangen und erlitt in beinahe topischer Wiederholung dasselbe Schicksal:

Segnor, a icel jor que vos ici oés,
Estoit en paienime uns hom escaitivés;
De l’ost Pieron l’Ermite quant fu desbaretés,
Fu amenés et pris et des autres assés;
Par paienime fu vendus et achatés,
En firges et en buies estoit cascuns fremés;
Faisoient les labors tels con ert esgardés,
De porter les grans pieres as murs et as fossés.
As carues traioient conme bues acouplés,
Des la main trosc’al vespre qu’ert soleus esconsés;
Et cil qui bien n’ovroit ert batus et fantrés,
Le car lor ronpoit on es flans et es costés233).

Auch Ernoul erlangt die Gunst seines Häschers, eines reichen und sehr mächtigen Tür-
ken. Im Gegensatz zu seinem Bruder und den anderen chétifs erliegt er aber den Verlo-
ckungen des Orients. Er willigt ein, die Schwester des Emirs zu heiraten und eine wich-
tige Mission an den Sultanshof zu übernehmen. Unterwegs zum Sultan kommt Ernoul
am Berg Tygris vorbei, wo der schreckliche Drache Sathanas haust. Der Ritter gerät in die
Fänge der Schlange und wird von ihr aufgefressen234). Auch sein Bruder, der zufälliger-
weise mit Corbaran und seinen Mitgefangenen in der Nähe vorbeizieht und die Schreie
Ernouls hört, kann ihm nicht mehr helfen, obwohl es ihm gelingt, den Drachen zu töten.

Die ›Chétifs‹ thematisieren nicht nur das Überleben der muslimischen Haft durch
Glaubenstreue, sondern zelebrieren auch die christliche Überlegenheit gegenüber dem
Islam. Dies zeigt sich auf unterschwelliger Ebene in der Bewunderung, die die Sarazenen
den Gefangenen Corbarans, ihrem Aussehen und ihren Heldentaten entgegenbringen235).
Richards von Chaumont Triumph im Duell gegen gleich zwei sarazenische Krieger belegt
die militärische Dominanz der Franken. Der Sieg Balduins von Beauvais gegen den Dra-
chen symbolisiert schließlich den christlichen Primat auf der moralisch-religiösen Ebene.
Schon der Name der Bestie, Sathanas, weist den Weg zur Deutung der Ereignisse. Bal-
duins Kampf gegen den Wurm steht für seinen, des christlichen Ritters, Kampf gegen den
Teufel, den Verführer der Gläubigen, oder daraus abgeleitet gegen das Heidentum. Mit
dem Beistand geistlicher Mitgefangener sowie der Unterstützung Gottes und des Erzen-
gels Michael, der sich Balduin vor dem Kampf offenbart, gelingt ihm als Streiter Gottes
die Niederwerfung des Dämons236). Damit liefert er zugleich den Beweis für die Überle-

233) Ebd., l. 57, Z. 1794–1804, S. 42 f.
234) Ebd., ll. 57–61, S. 43–47.
235) Vgl. ebd., ll. 89, S. 68; 104–107, S. 76 f.
236) Ebd., ll. 64–67, S. 50 f.; 74, S. 58.
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genheit des christlichen Glaubens. Corbaran selbst ist nun überzeugt, dass der christliche
Gott mächtiger sei als Mohammed und Apollon, an die er selbst glaubt237).

Die Gefangenen überleben ihr Schicksal also nicht einfach nur, sondern schwingen
sich durch ihre Taten über ihre Häscher hinaus. Dies gelingt ihnen nicht nur auf einer
moralischen, sondern auch auf einer alltäglichen Ebene. Denn Corbaran gerät immer
mehr in eine Abhängigkeit von seinen Gefangenen, die für ihn Siege erringen in den Be-
reichen des Rechts (Richards Sieg im Duell), der Spiritualität (Balduins Sieg gegen Satha-
nas, der Corbaran bekehrt) und der Familie (die Rettung seines Neffen durch Harpin).
Corbaran, der von den Franken vor Antiochia bereits militärisch besiegt worden ist, wird
durch die Gefangenen auch noch spirituell bekehrt – der Triumph des Christentums ist
vollständig238). Die chétifs selbst entwickeln sich in diesem Prozess von passiv für Christus
Leidenden zu aktiven Streitern Gottes, die ihrem Glauben und Ritterideal alle Ehre ma-
chen. Dabei fällt die Phase des Leidens entsprechend dem handlungsorientierten Cha-
rakter der Chansons de geste vergleichsweise kurz, wenn auch nicht weniger intensiv aus.

3.2.3 Erzählungen über Bohemund I. von Antiochia zwischen Hagiografie,
Epik und Geschichtsschreibung

In der Vita des Heiligen Leonard von Noblat, des Schutzpatrons der Gefangenen, finden
sich zwei Mirakelerzählungen über die Gefangenschaft Bohemunds I. von Antiochia und
seines Landsmanns Richard von Salerno239). Besonders der Bericht über Bohemund ge-
hört zu den detailliertesten und abwechslungsreichsten Erzählungen über die Gefangen-
schaft eines fränkischen Fürsten, die erhalten sind.

Die Mirakelerzählung setzt mit der Gefangennahme Bohemunds durch den persi-
schen Herrscher Danischmend ein: Trotz tapferer Gegenwehr habe der Normanne auf-
grund der zahlenmäßigen Unterlegenheit seines Heeres und wegen eines muslimischen
Verräters die Niederlage nicht verhindern können240). Danischmend habe seinen Gefan-
genen aber äußerst zuvorkommend behandelt und habe ihn unter einfachem Hausarrest
gehalten, nachdem Bohemund unter Eid versichert habe, dass er nicht entfliehen werde,
selbst wenn Gott oder ein Heiliger zu seinen Gunsten eingreife. So sei er weder durch
Kerker, Ketten, Hunger oder andere Foltern sklavisch eingeengt worden241). Es sei ihm
auch erlaubt gewesen, nach Belieben Gefolgsleute zu empfangen, die ihm Gesellschaft

237) Ebd., l. 89, S. 68.
238) Vgl. dazu Edgington, Introduction, S. 30.
239) Vita et miracula S. Leonardi, S. 159 f. und S. 160–168.
240) Ebd., Kap. 1–4, S. 160–162.
241) Ebd., Kap. 9, S. 165:Danisman Boimundum habuit libera custodia, videlicet ut nec carcere nec catenis
nec fame nec aliis tormentis serviliter artaretur.

3. DEUTUNG UND SINNSTIFTUNG 105



und Dienst leisteten. Sogar Feste habe Bohemund ausgerichtet242). Unterdessen hätten
sich vor allem seine Verwandten in Antiochia, besonders sein Neffe Tankred, und in
Süditalien vergeblich um seine Auslösung bemüht. Tatkräftige und vor allem zielführen-
dere Unterstützung habe Bohemund in der Frau Danischmends, einer heimlichen
Christin, gefunden. Sie habe ihn mit Kleidern und anderem Lebensnotwendigem ver-
sorgt243). Außerdem habe sie ihrem Mann geraten, mit seinen Gefangenen in Verhand-
lungen zu treten, als dieser von seinem Erzfeind Soliman stark bedrängt worden sei und
seine Ratgeber keinen Rat mehr gewusst hätten. In ihrem Tun sei sie aber nichts anderes
als ein Werkzeug Leonards gewesen, der ihr – und später auch ihrem Gatten – mehrfach
im Traum erschienen sei und sie zur Unterstützung Bohemunds gedrängt habe244). Trotz
der Intervention des Heiligen seien die Verhandlungen zunächst schleppend verlaufen, da
Danischmend neben einem horrenden Lösegeld die Übergabe Antiochias verlangt habe.
Nach Bohemunds Weigerung, diese Bedingungen anzunehmen, habe Danischmend eine
militärische Allianz gegen Soliman und ein Lösegeld von 5000 Dinaren vorgeschlagen.
Diese Summe habe Bohemund mit Hilfe der Frau Danischmends aufgebracht, die im
Heer ihres Mannes zu Spenden aufgerufen habe. Nach dreimonatigen Kämpfen habe
Danischmend den Konflikt mit Soliman schließlich dank der tatkräftigen Unterstützung
Bohemunds für sich entschieden, worauf der Normanne im Triumph nach Antiochia
zurückgekehrt sei245).

Diese Erzählung ist bemerkenswert. Obwohl Teil einer Heiligenvita, hält sich der
Heilige im Hintergrund und wirkt über den Umweg des Traums indirekt auf die Ge-
schehnisse ein. Damit liegt die Handlungsverantwortung, wie in anderen Befreiungs-
wundern, beim Gefangenen und den weltlichen Helfern des Heiligen selbst. Außerdem
ist Bohemund dank dieser Zurückhaltung Leonards nicht gezwungen, seinen Eid gegen-
über Danischmend zu brechen, dank dem er sich in relativer Freiheit bewegen konnte. So
konzentriert sich die Erzählung auf den gefangenen Bohemund, der zwar von der indi-
rekten Hilfe des Heiligen profitiert, die entscheidenden Aktionen, wie die Verhandlungen
oder die militärische Hilfe, aber selbst verantwortet. Der zweite Aktivposten in der Ge-
schichte ist die Frau Danischmends, die heimliche Christin. Schon vor der Intervention
Leonards sorgt sie sich um das Wohlergehen der christlichen Gefangenen. Sie ist das ka-
ritative Element der Erzählung, über das sich das Wirken des Heiligen in der irdischen
Welt manifestiert.

Die Darstellung Bohemunds fällt äußerst positiv aus. Dies zeigt sich schon bei der
Gefangennahme: Der eigentlich siegreiche und zum Vorteil des christlichen Glaubens
kämpfende Bohemund wird erst durch Verrat und eine erdrückende Übermacht in die

242) Ebd., Kap. 5, S. 162 f.; Kap. 7–9, S. 164 f.
243) Ebd., Kap. 5 f., S. 162–164.
244) Ebd., Kap. 9–15, S. 165–168.
245) Ebd., Kap. 15–17, S. 167 f.
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Knie gezwungen. Quid unus in mille246)? Diese rhetorische Frage deutet bereits an, dass
dem Fürsten von Antiochia die Gefangennahme nicht angelastet werden kann – zu widrig
waren die Verhältnisse. Außerdem sorgt der Normanne dafür, dass seine Gefangenschaft
erträglich ausfällt. Er wird in libera custodia gehalten, ohne Ketten, Hunger und andere
Grausamkeiten, durch die das Leben in Gefangenschaft in damaligen Darstellungen
häufig charakterisiert wurde, was nach Aussage der Wundererzählung serviliter247), also
knechtisch oder eines Sklaven würdig, sei. Bohemund wird in Gefangenschaft also expli-
zit nicht auf den Status eines Sklaven oder Unterdrückten reduziert. Schon die Über-
windung dieser topischen Erzählmuster hebt den besonderen Status des gefangenen
Normannen hervor. Auf diesen weist auch die Tatsache hin, dass er Gefolgsleute emp-
fangen darf. Sein Leben in Gefangenschaft weist die Züge einer Hofhaltung auf und
scheint den Fürsten nicht zur Inaktivität zu verdammen.

Er kann dabei auch auf die Solidarität der christlichen Welt, insbesondere seiner Ver-
wandten zählen. Sowohl Tankred, der ihn inzwischen in Antiochia gut vertritt und die
Hoffnungen der Türken nach der Gefangennahme Bohemunds auf einen schnellen Sieg
im Keim erstickt, als auch seine süditalienischen Angehörigen unternehmen alles, um ihm
zu helfen248). Schließlich ist es aber Bohemund selbst, der seine Gefangenschaft beendet.
Zuerst gelingt es ihm, ein zunächst horrendes Lösegeld auf ein erträgliches und für die
Christen ungefährliches Maß zu drücken. Es droht nun weder der Verlust Antiochias
noch die Plünderung seiner Schatzkammern. Tatsächlich kommt Bohemund finanziell
sogar gänzlich schadlos davon, weil seine Häscher letztlich selbst für das Lösegeld auf-
kommen. Hier kommt der Frau Danischmends erneut eine tragende Rolle zu. Die ver-
bliebene militärische Aufgabe löst Bohemund – selbstredend – mit Bravour, so dass er die
Zeit seiner Gefangenschaft im Triumph beenden kann.

Es wird angenommen, dass diese Ereignisse von Bohemund selbst so oder in ähnlicher
Weise verbreitet worden waren und zwar als Teil eines Propagandafeldzugs, den er in
Europa auf den Weg brachte, um Geldmittel und Truppen für einen geplanten Kriegszug
gegen das byzantinische Reich anzuwerben. Tatsächlich verließ Bohemund Nordsyrien
nur wenige Monate nach seiner Freilassung Richtung Europa zu ebendiesem Zweck.
Unterwegs machte er am Schrein des Heiligen Leonard Halt, um sich für dessen Hilfe bei
seiner Befreiung zu bedanken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bohemund bei dieser Ge-
legenheit versuchte, auch die kaum zu verheimlichenden Umstände seiner Gefangen-
schaft in ein ihm genehmes Licht zu rücken oder gar propagandistisch auszunutzen. Für
seine Kriegspläne war die Erzählung über einen unbeugsamen Kreuzfahrer sicher för-

246) Ebd., Kap. 4, S. 162.
247) Ebd., Kap. 9, S. 165.
248) Ebd., Kap. 5 f., S. 162 f. Zur Unterstützung der Süditaliener: […] dux Rothgerius ceterique cognati et
amici Boimundi in Apulia et Calabria nihil intermittunt quod ad ereptionem eius prodesse arbitrantur,
orationibus, elemosynis, oblationibus; quae omnia non tantum inter suos, sed inter externos studiosissime
fieri per fideles et idoneos nuntios providebant (Kap. 6, S. 163).
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derlicher als die Geschichte eines schwachen Kriegsgefangenen249). Dass Bohemund tat-
sächlich in Frankreich herumreiste und bei jeder Gelegenheit seine Abenteuer im Heili-
gen Land mit großem Erfolg zum Besten gab, weiß der nordfranzösische Chronist Or-
dericus Vitalis zu berichten250). Dazu gehörte sicher auch eine Version seiner Erlebnisse in
Gefangenschaft251). Zumindest findet sich eine solche bei Ordericus Vitalis. Es ist gut
möglich, dass er sie entweder von Bohemund selbst oder über einen Mittelsmann gehört
hatte. Auf jeden Fall liegt der Schluss nahe, dass die Quelle der Erzählung erneut Bohe-
mund selbst war252). In ihren Grundzügen gleicht sie dem Wunderbericht des Heiligen
Leonard. Doch weist sie einige interessante und bezeichnende Unterschiede auf.

Ordericus beginnt seine Geschichte direkt in der Gefangenschaft. Die Gefangennah-
me des Fürsten von Antiochia ist ihm nicht mehr als eine kurze Erwähnung wert. Bohe-
mund sei während eines Feldzuges unerwartet von Danischmend angegriffen und ge-
schlagen worden. Viele seiner Leute seien gefallen, er selbst mit Richard von Salerno und
anderen hochrangigen Männern in Gefangenschaft geraten253). Als der byzantinische
Kaiser, Alexios, von der Festnahme seines Erzfeindes Bohemund gehört habe, habe er
Danischmend ein hohes Lösegeld angeboten, um den Normannen in seine Hände zu be-
kommen und für immer einzukerkern. Doch Danischmend sei nicht auf das Angebot
eingegangen, da er Bohemund, der von den Türken als paruus deus Christianorum be-
zeichnet worden sei, des Ruhmes wegen lieber für sich behalten wollte254).

Ausführlicher wird die Erzählung im Zusammenhang mit der Befreiung Bohemunds.
Wie im Wunderbericht ist es eine Frau, durch die Gott, so Ordericus, jene errettet habe,
die an ihn glaubten. Bei Ordericus kommt aber nicht der Gemahlin diese Rolle zu, son-
dern der Tochter Danischmends, von Ordericus Melaz genannt. Melaz ist beim norman-
nischen Mönch zwar keine heimliche Christin, aber sie sei vor Zuneigung zu den Franken
entbrannt, als sie von ihren großen Taten gehört habe. Sie habe ihre Gesellschaft so oft
wie möglich gesucht und mit ihnen im Kerker subtile Gespräche über Religion geführt.
Als nach zwei Jahren ein Krieg zwischen ihrem Vater und seinem Bruder Kilij-Arslan

249) Vgl. dazu Friedman, Encounter, S. 231 f.
250) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 12, S. 68–70: Hoc exinde nomen celebre diuulgatum
est in Galiis quoad antea inusitatum erat pene omnibus occiduis (S. 70). Laut ebd., 6, XI, 12, S. 70, wurde
Bohemund zum begehrten Taufpaten. Nicht selten seien Knaben gar nach ihm benannt worden.
251) Daneben hatte Bohemund auch einen Bericht über seine Erfolge während des ersten Kreuzzuges im
Gepäck, die anonymen ›Gesta Francorum‹. Damit deckte der Fürst von Antiochia eine ganze Palette von
Kommunikationskanälen ab – den hagiografischen, epischen und historiografischen –, was ihm die Auf-
merksamkeit unterschiedlicher sozialer Schichten gesichert haben dürfte. Vgl. dazu: Flori, Anonyme
Normand; Friedman, Encounter, S. 231.
252) Vgl. dazu Friedman, Encounter, S. 231 f.; Hodgson, Women, S. 69; Poncelet, Boémond; auch
Paterson/Sweetenham, Canso d’Antioca, S. 8 f.; Yarrow, Bohemond.
253) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 354.
254) Ebd., 5, X, 24, S. 354.
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ausgebrochen sei, habe Melaz sich hilfesuchend an Bohemund und seine Mitgefangenen
gewandt. Die Prinzessin habe sie aufgefordert, ihrem Vater in der Schlacht zu helfen, an-
schließend zurückzukommen und den stärksten Turm der Burg zu besetzen. Sie selbst
wolle sich bei ihrem Vater für die Franken einsetzen, doch wenn dies nichts nütze und ihr
Strafe drohe, sollten die Christen zu ihrer Rettung kommen255). Alles sei nach Plan ver-
laufen und Danischmend siegreich in sein Reich zurückgekehrt256). Melaz habe nun ver-
sucht, ihren Vater vonWert und Ehre seiner Gefangenen zu überzeugen, die ihm zum Sieg
verholfen hatten. Doch dieser habe sich über ihre Vorschläge alles andere als erfreut ge-
zeigt. Melaz, die um ihr Leben gefürchtet habe, habe Bohemund und seinen Gefährten
darauf geraten, ihren Vater und alle Anwesenden festzusetzen. So sei es geschehen. Da-
nischmend habe seinen Gott, Mohammed, lautstark verflucht, weil er es zugelassen habe,
dass er im Herzen seines Reiches von einer Handvoll Franken festgenommen worden sei.
Nach fünfzehn Tagen habe er sich schließlich zu einem Friedenschluss mit den Christen
bereiterklärt. Doch Melaz habe Bohemund zur Vorsicht geraten, bis er Sicherheiten habe.
Zu diesem Zweck solle er Boten nach Antiochia schicken, die mit einer Eskorte zurück-
kehren sollten, so dass er ehrenvoll und ohne Furcht abreisen könne. In der Zwischenzeit
seien sich Bohemund und Danischmend näher gekommen, und auch die anderen Höf-
linge des Emirs seien voll des Lobes für Bohemund gewesen257). Schließlich sei Bohemund
zusammen mit Melaz im Triumph nach Antiochia zurückgekehrt und habe Richard von
Salerno mit silbernen Ketten als Votivgabe zum Schrein des Heiligen Leonard geschickt.
Eine Hochzeit mit Melaz habe Bohemund aber abgelehnt, weil er zu gefährlich lebe und
überall Feinde habe. Stattdessen habe er sie mit Richard von Salerno verheiratet258). Letz-
ten Endes sei dies alles, wie es Ordericus zusammenfassend seinen muslimischen Prota-
gonisten in den Mund legt, nach dem Willen Christi geschehen:

See how wonderfully the crucified Christ, whom they call omnipotent – and rightly, as all their ene-
mies learn and feel to their cost – unexpectedly, through your [i. e. Danischemends] daughter, freed the
men whom you believed to be closely fettered in prison […]259).

Die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede zum Mirakelbericht sind augenfällig. Das
narrative Grundmuster bleibt zwar erhalten, aber Ausarbeitung und Konnotation der
Geschichten unterscheiden sich deutlich. Beide Erzählungen haben ihre starken Frauen-
figuren. Im Wunderbericht ist es das Motiv der heidnischen Königin als heimlicher

255) Ebd., 5, X, 24, S. 358–362.
256) Ebd., 5, X, 24, S. 362–366.
257) Ebd., 5, X, 24, S. 370–372.
258) Ebd., 5, X, 24, S. 376–378.
259) Ebd., 5, X, 24, S. 374: Ecce miro modo quod stricte compeditos in carcere putabas, et indissolubiliter
omni tempore arcere disponebas, crucifixus Christus quem omnipotentem asserunt, et merito ut omnes in-
imici eorum experiuntur et sibi male sentiunt, per filiam tuam inopinabiliter absoluit […], übers.
ebd., S. 375.

3. DEUTUNG UND SINNSTIFTUNG 109



Christin, bei Ordericus findet sich – wahrscheinlich zum ersten Mal in der abendländi-
schen Literatur – das Narrativ der heidnischen Prinzessin, die sich in ihre schönen und
starken christlichen Gefangenen verliebt, ihnen zur Flucht verhilft, sich mit ihnen in
christliches Gebiet absetzt, sich taufen lässt und schließlich den Helden heiratet. Die
Geschichten um die Gefangenschaft Bohemunds gehören zu den Anfängen einer litera-
rischen Tradition über heidnische Frauengestalten. Beide Motive werden in der späteren
Literatur, insbesondere der epischen, immer wieder verarbeitet260).

Es fällt auf, dass Bohemund insbesondere in der Erzählung von Ordericus die Rolle
eines idealen ritterlichen Helden zugeschrieben bekommt. Es gelingt ihm nicht nur durch
sein gutes Aussehen und seinen wachen Verstand das Interesse einer hübschen muslimi-
schen Prinzessin zu erregen, sondern er vermag sie sogar für das Christentum zu gewin-
nen. Er verkörpert die ritterlichen Ideale schlechthin: Er ist fromm, ein begnadeter Ritter,
stets ehrlich und loyal, in seinem Auftreten den Feinden des Glaubens überlegen und hat
Gott auf seiner Seite261). Wie im Wunderbericht vermag er sich trotz seiner Gefangen-
schaft aus der aufgezwungenen Passivität zu lösen und sich am Ende zum Herrn über
seine Häscher aufzuschwingen. In der Fokussierung auf ihn als Heldenfigur sowie im
episodischen Aufbau der Erzählung erinnert sie eindeutig an die höfischen Versepen der
Chansons de geste, eine Literaturform, die im höfischen Umfeld Bohemunds bekannt
war und praktiziert wurde. Die Vermutung liegt nahe, dass sich Bohemund bewusst als
Held einer solchen Erzählung inszenierte, um seinen Ruf als tadellosen christlichen Ritter
zu propagieren. Das Umfeld des französischen Hofes, in dem er sich auf seiner Europa-
reise ab 1105 bewegte, bot für solche Geschichten einen geeigneten Nährboden. Wie das
ähnliche und doch so andere Beispiel des Wunderberichts in der Leonardsvita belegt,
verstand es Bohemund, seinen Bericht den Bedürfnissen der Rezipienten anzupassen.
Trat er im höfischen Umfeld als Held einer epischen Rittergeschichte auf, erhielt das
Narrativ im geistlichen Milieu eine stärker religiöse Komponente, ohne aber seine Bot-
schaft zu verwässern. Zugeschnitten auf spezifische Hörerkreise, wurde das Narrativ den
Erzählkonventionen der jeweils bevorzugten Gattungsformen angepasst. Einmal kam es
mit Blick auf die Geistlichkeit von Noblat in hagiografischem Kleid daher und betonte
die Gunst Gottes und seiner Heiligen für Bohemund, auf der anderen Seite fokussierte es
auf das Publikum des französischen Hofes und wurde bis spätestens 1135, als es von Or-

260) Ramey, Christian, S. 39, zählt 17 verschiedenen Chansons de geste, die das Motiv der verliebten
muslimischen Prinzessin beinhalten. Kohnen, Braut, S. 215 f., zeigt zudem auf, dass dieses Erzählmodell
auch in die deutschsprachige Literatur des Mittelalters eingeflossen ist. Mehr zu diesem Motiv in: Ban-
court, Musulmans, S. 666–727; Daniel, Heroes, S. 78 f.; Hodgson, Women, S. 68–70; Kinoshita, Po-
litics, S. 274–282; Kohnen, Braut, S. 214–216; Martin, Croisade, S. 157; Ramey, Christian, S. 40–44;
Warren, Princess. Von vergleichbaren narrativen Grundkonstellationen in mittelhochdeutschen Texten
berichtet Kohnen, Braut, bspw. S. 77 f., vgl. dazu bes. auch S. 217 f.
261) Vgl. zum mittelalterlichen Ritterideal: Flori, Chevaliers, und mit Blick auf die Kreuzzüge: Flori,
Croisade.
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dericus Vitalis niedergeschrieben wurde, in eine prototypische Heldengeschichte im Stile
der Chansons de geste transformiert. Dass in die Kirchengeschichte des Ordericus Vitalis
eine zumindest episch gefärbte Erzählung Eingang gefunden hat, dürfte auf die Autorität
Bohemunds als Augenzeuge zurückzuführen sein, was mittelalterlichen Historiografen
als höchster Wahrheitsgarant galt262).

Ordericus Vitalis war nicht der einzige Geschichtsschreiber, der die Bohemundge-
schichte in sein Werk aufnahm. Die Erzählung findet sich auch im Werk eines anderen,
wichtigen Chronisten der frühen Kreuzzugszeit, Alberts von Aachen. Wie Ordericus
hatte Albert das Heilige Land nie selbst gesehen. Auch er war also auf die Berichte zu-
rückkehrender Kreuzfahrer und auf andere Informationsquellen angewiesen. Auf wel-
chem Weg er an seine Version der Bohemundgeschichte gekommen ist, wird sich kaum
mehr nachweisen lassen. Es finden sich aber mehrere Hinweise, die auf einen orientali-
schen Ursprung hindeuten.

Alberts Geschichte setzt mit den Umständen der Gefangennahme Bohemunds im
Zuge der Schlacht gegen die Danischmeniden ein. Die Muslime hätten die Antiochener
mit einem Pfeilhagel eingedeckt und völlig aufgerieben. Viele seien enthauptet, andere,
unter ihnen der Fürst und Richard von Salerno sowie andere seiner Großen, in Ketten
nach Neocaesarea gebracht worden. Zuvor sei es Bohemund gelungen, eine Haarlocke an
den fränkischen Herrscher Edessas, Balduin I., zu schicken, damit ihm dieser zu Hilfe
käme, bevor er in ferne und unbekannte Länder verschleppt werde. Trotz sofortiger Re-
aktion habe Balduin die Verfolgung Danischmends nach drei Tagen abbrechen müssen,
weil dieser einen zu großen Vorsprung gehabt habe263).

Auch bei Albert findet sich das byzantinische Auslösungsangebot an Danischmend,
um Bohemund für immer wegzusperren, damit er kein Unrecht mehr begehen könne.
Albert beziffert die von Alexios gebotene Summe mit enormen 260 000 Goldstücken. Als
Kilij-Arslan davon erfahren habe, so der Chronist, habe er von Danischmend die Hälfte
des Betrags eingefordert. Doch dieser habe sich geweigert und sei dafür von Kilij-Arslan
mit Krieg überzogen und geschlagen worden. Bohemund habe davon gehört ([…] Boe-
mundus paulatim callida aure ascultans […]264)) und habe seine Wächter über die Situati-
on zu befragen begonnen. Als Danischmend das vernommen habe, sei er selbst in den
Kerker hinuntergestiegen und habe dem fränkischen Fürsten von seinen Problemen be-

262) Ordericus selbst bietet eine weitere Interpretationsebene seiner Melaz-Geschichte an, indem er die
Prinzessin in V, X, 24, S. 376, mit Bithia gleichsetzt, der biblischen Tochter des Pharaos, die Moses aufzog
und mit ihm und den anderen Israeliten schließlich aus Ägypten auszog. Die Parallele zwischen dem Ende
der Gefangenschaft Bohemunds und dem Ende der israelitischen Gefangenschaft in Ägypten ist augen-
fällig und passt zum generellen heilsgeschichtlichen Bezug, den Ordericus in seiner ›Historia Ecclesiastica‹
verfolgt. Vgl. dazu: Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 376 f., Anm. 2; Ramey, Christi-
an, S. 40 f.
263) Albert von Aachen, Historia, VII, 27, S. 524; VII, 29, S. 526.
264) Ebd., IX, 35, S. 682.
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richtet. Bohemund habe ihm geraten, den Vorschlag des Kaisers abzulehnen, da ihn das
erst in Schwierigkeiten gebracht habe. Stattdessen habe er ihm die Hälfte des Betrags und
ein Bündnis gegen Kilij-Arslan angeboten, das auch alle anderen Franken des Orients
eingeschlossen habe. Danischmend habe eingewilligt, und Bohemund sei sehr erfreut ge-
wesen, dass er durch Gottes Erbarmen die Gunst seines Häschers erlangt hatte. Er habe
sofort Botschaften an alle seine Verwandten und Freunde in Antiochia, Edessa und Sizi-
lien geschickt, um das Lösegeld aufzutreiben. Das Vorhaben sei erfolgreich gewesen, und
Bohemund habe nach Antiochia zurückkehren können265).

Der Bericht Alberts von Aachen unterscheidet sich in seiner Ausarbeitung deutlich
vom Wunderbericht und der Version bei Ordericus Vitalis. Dennoch bleibt das narrative
Gerüst der Bohemundgeschichte zweifelsfrei erkennbar. Bohemund wird von einer
Übermacht, also ohne eigenes Verschulden, gefangen genommen. Wie bei Ordericus Vi-
talis erfolgt ein Auslösungsangebot durch den byzantinischen Kaiser266). Dann folgen die
Verhandlungen zwischen Bohemund und seinem Häscher – imWunderbericht angerissen
durch den Heiligen Leonard und die heimliche Christin, bei Ordericus Vitalis durch
Melaz und bei Albert durch Bohemund selbst. In allen Versionen muss der Fürst einer
militärischen Allianz und weiteren Bedingungen wie der Zahlung eines Lösegelds oder
der Auslieferung muslimischer Gefangener zustimmen. Anders als im Wunderbericht
und bei Ordericus Vitalis ist Bohemund bei Albert ganz allein für sich verantwortlich,
wenn freilich auch unter dem Schutz Gottes. Die literarischen Motive der helfenden
Frauen fehlen gänzlich. Deshalb herrscht bei Albert auch eine andere Stimmung vor.
Nach seiner Gefangennahme sei Bohemund zunächst, ähnlich wie die Situation in den
›Chétifs‹, verzweifelt gewesen (totius salutis et uite diffusus)267). Albert erwähnt mehrfach,
dass der Normanne in Ketten gehalten worden sei, und impliziert, dass er in einem tiefen
Loch eingesperrt war, denn Danischmend musste zu seinem Gefangenen heruntersteigen,
wenn er mit ihm sprechen wollte. Alberts Bericht deutet an, dass Bohemund weitgehend
isoliert gewesen war, denn vor den Lösegeldverhandlungen habe sich Danischmend kaum
um ihn gekümmert. Neuigkeiten von außerhalb erhielt der Normanne nur, wenn es ihm
gelang, seine Wächter auszufragen268). Dafür erfährt der Leser mehr über die Begleiter-

265) Ebd., IX, 33–37, S. 680–686
266) Dieses Motiv wird in der Leonardsvita übrigens im zweiten Wunderbericht, der kürzer ausfällt und
Richard von Salerno zur Hauptfigur hat, aufgegriffen. Dort wird berichtet, dass der Kaiser den Muslimen
viele Angebote gemacht habe – […] multa donat, plurima pollicetur, pecuniam, victualia, praesidia […] –,
bis ihm schließlich wenigstens Richard ausgeliefert worden sei. Der Bericht erzählt weiter, wie Richard, der
im stärksten Turm in Ketten gehalten worden sei, Leonard um Hilfe angefleht und diese schließlich zuge-
standen erhalten habe. Der Heilige sei dem Kaiser im Traum erschienen und habe diesem einen solchen
Schrecken versetzt, dass er Richard reich beschenkt habe ziehen lassen (Vita et miracula S. Leonardi, Kap.
3 f., S. 160).
267) Albert von Aachen, Historia, VII, 29, S. 526.
268) Ebd., IX, 35, S. 682.
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scheinungen der Gefangennahme des Fürsten von Antiochia: seine Hilfe für Melitene, die
durch eine Haarlocke ausgelöste Rettungsaktion durch Balduin I. sowie – was bislang
nicht erwähnt wurde – genauere Informationen über die Herrschaftsorganisation in An-
tiochia während Bohemunds Abwesenheit269). Auch bei Ordericus Vitalis und im Wun-
derbericht findet sich die Auskunft, dass Bohemunds Neffe Tankred die Regierungsge-
schäfte erfolgreich weitergeführt habe, allerdings auf wesentlich weniger ausführliche Art
und Weise als bei Albert – im Falle des Wunderberichts beschränkt sie sich gar auf einen
Nebensatz270).

Interessanterweise stellt die Bohemundgeschichte Alberts in inhaltlicher und narrati-
ver Hinsicht einen Schnittpunkt zwischen Ost und West dar. Orientiert sich ihr Grund-
gerüst an den von Bohemund explizit für den Westen erdachten Versionen, übernimmt sie
in vielerlei Hinsicht Informationen, die sich nur in orientalischen Berichten über das Er-
eignis finden. Einer der wichtigsten fränkischen Chronisten dieser Zeit war Fulcher von
Chartres, der sich als Kaplan Balduins I. in der Regel gut informiert zeigt. Die Zeit der
Gefangennahme Bohemunds erlebte er aus nächster Nähe. Es scheint sogar, dass er
Balduins I. Rettungstruppen begleitete, spricht er doch von »uns« und zeigt sich persön-
lich enttäuscht über den Abbruch der Aktion271). Die Umstände der Gefangennahme
gleichen dem Bericht Alberts von Aachen. Bohemund habe sich mit wenigen Männern
Melitene genähert, das unter seinen Schutz gestellt werden sollte, doch Danischmend sei
ihm mit einem starken Aufgebot entgegen marschiert. Bohemund habe nichts davon ge-
ahnt und sei in einen Hinterhalt geraten. Aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit
seien seine Truppen geflohen. Bohemund habe Balduin I., Fulchers Herrn, eine Haarlo-
cke zukommen lassen, um ihn um Hilfe zu bitten. Balduin habe sofort möglichst viele
Franken aus Edessa und Antiochia gesammelt und sei gegen Danischmend vorgerückt.
Aber dieser habe sich schrittweise in sein Gebiet zurückgezogen, bis das Entsatzheer nach
drei Tagen die Verfolgung habe aufgeben müssen272).

Wenig später wurde Balduin I. auf den Thron Jerusalems berufen. Da sich Fulcher nun
ganz der Lage in Jerusalem widmete, ist es nicht erstaunlich, dass die weiteren Gescheh-
nisse um die Gefangenschaft Bohemunds an ihm weitgehend vorbeizogen. Er erwähnt
nur, dass 1103 eine Botschaft Bohemunds in Jerusalem eingetroffen sei, in der der Fürst
seine Freilassung gegen Lösegeld verkündet habe. Danach sei er in Antiochia freudig
empfangen worden und habe seinen Platz als angestammter Herrscher wieder übernom-
men. Außerdem habe er die zwischenzeitlichen Eroberungen Tankreds übernommen und

269) Ebd., VII, 27, S. 524; VII, 29, S. 526; VII, 45, S. 552–554.
270) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 372; Vita et miracula S. Leonardi, Kap. 5, S. 162.
271) Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 5, S. 348: quod cum audisset Danisman, metuens horum ani-
mositatem, non est ausus ulterius ante urbem Melitiniam morari, quam obsidione cinxerat, sed paulatim
ante nos fugiendo, ad propria sua remeare curavit. unde multum doluimus, cum per III dies illos ultra ur-
bem praedictam persecuti sumus, qui libentissime contra eos dimicassemus.
272) Ebd., I, 35, S. 348.
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diesen aus Dankbarkeit für das Geleistete mit anderen Besitzungen kompensiert273). Ful-
chers Bericht fällt also ausgesprochen kurz und topisch aus. Während sich Ordericus
Vitalis und die Verfasser des Wunderberichts auf Bohemunds Augenzeugnis als Autorität
beriefen, stützte sich Fulcher offenbar auf eine knappe schriftliche Mitteilung aus Anti-
ochia. Die Unterschiede könnten nicht grösser sein. Bohemunds offizielle Erklärung zu-
handen der Autoritäten des Heiligen Landes kontrastierte augenfällig mit seinen Berich-
ten, die für Europa bestimmt waren. Interessanterweise weiß Fulcher wie Albert von der
Haarlocke zu berichten, einem Erzählmotiv, das so spezifisch ist, dass eine Verbindung
zwischen den beiden Chronisten auf der Ebene des Erzählstoffs vermutet werden muss.
Da die Forschung die Unabhängigkeit Alberts von anderen Kreuzzugschroniken nach-
weisen konnte, dürfte Albert seine Informationen von nach Hause zurückkehrenden
Kreuzfahrern erhalten haben, die über ein ähnliches Wissen wie Fulcher verfügten oder
die im Nahen Osten und besonders in Antiochia zirkulierenden Geschichten mit sich
brachten. Dieser Stoff, der von Bohemund weniger gut kontrolliert werden konnte und
Elemente seiner eigenen Propaganda mit anderen im Osten kursierenden Erzählungen
vermischte, gelangte über heimkehrende Kreuzfahrer zu Albert, für den sie als Augen-
zeugen zuverlässige Informanten darstellten.

Ebenfalls nahe an den Ereignissen befand sich Radulph von Caen, der sich im Umfeld
Tankreds bewegte und mit seinem ›Tancredus‹ eine Panegyrik auf diesen verfasste, aller-
dings nicht ohne sich eine gewisse kritische Distanz zu erhalten. Radulph berichtet, wie
Bohemund sofort mit einem Heer aufgebrochen sei, als er die Nachricht erhalten habe,
dass die Stadt Melitene von den Türken umzingelt sei. Diese hätten sich aber zurückge-
zogen, als sie gehört hätten, dass sich ein christliches Heer nähere. Als Bohemund ange-
kommen sei und keine Feinde erblickt habe, habe er den guten Rat, zunächst zu ruhen,
um mit frischen Kräften die Verfolgung anzutreten, ignoriert. In törichter Kühnheit (ex
stulta audacia) habe er die Türken immoderanter sofort verfolgen lassen und sei ihnen
bald in einer Schlacht gegenüber gestanden, die er nie hätte beginnen sollen. Bohemund
sei gefangen und nach Kleinasien gebracht worden. Antiochia sei in elendem Zustand
zurückgeblieben274). Auch der syrisch-christliche Autor Matthäus von Edessa sieht die
Schuld für das Desaster ausdrücklich bei den Franken, die ohne die notwendigen Vor-
sichtsmaßnahmen nach Melitene marschiert seien und schon zu diesem Zeitpunkt wie
Gefangene ausgesehen hätten:

273) Ebd., II, 23, S. 459 f.
274) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 409 f., S. 118, zit. Kap. 410.
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Their troops had put aside their weapons and came dressed like women accompanying a funeral pro-
cession, for they had given their military equipment to their servants to carry for them.Moreover, these
warriors devoid of weapons gave appearance of being captives275).

Als sich dann plötzlich das Heer Danischmends auf die Franken gestürzt habe, sei eine
heftige Schlacht entbrannt, in deren Verlauf Bohemund und Richard von Salerno gefan-
gen genommen worden seien276).

Wie bei Albert von Aachen und anderen östlichen Chronisten findet sich bei Radulph
von Caen anschließend an die Gefangennahme Bohemunds ein detaillierter Bericht über
die weiteren Ereignisse in Palästina und Syrien, der sich zwangsläufig auch mit der
Herrschaftsorganisation in Antiochia während der Gefangenschaft seines rechtmäßigen
Fürsten beschäftigte277). Darauf soll jetzt aber nicht eingegangen werden; eine ausführli-
che Darstellung und Analyse der Situation erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt278). Al-
lerdings findet sich bei Radulph keine einzige Angabe zu Leben und Taten Bohemunds in
Gefangenschaft. Darin unterscheidet er sich nicht von den anderen Berichterstattern aus
dem Osten. Dafür zeichnet er ein umso genaueres Bild der Rückkehr Bohemunds nach
Antiochia. Er stellt die Situation bei weitem nicht so versöhnlich dar wie der Wunderbe-
richt, Ordericus Vitalis oder Albert von Aachen. Tankred habe die von ihm in der Zwi-
schenzeit eroberten Gebiete behalten wollen. Dieses Ansinnen sei von Bohemund natür-
lich zurückgewiesen worden, so dass Tankred am Ende darum habe betteln müssen, zu-
mindest zwei Städte zu erhalten279). Auch die Organisation des Lösegeldes schildert
Radulph wesentlich komplexer als die abendländischen Berichterstatter. Von williger
Hilfe durch Bohemunds Verwandte konnte nach Radulph keine Rede sein. Tankred, der
Neffe des Gefangenen und nota bene der Held von Radulphs ›Tancredus‹, habe die Lö-
segeldbeschaffung zwar nicht behindert, aber auch nicht aktiv gefördert. Hauptträger der
Geldsammlung seien Balduin le Bourcq, der neue Herrscher über Edessa, und der Patri-
arch von Antiochia, Bernhard von Valence, gewesen. Dank ihres Engagements und ande-
rer glücklicher Umstände sei Bohemund schließlich für 10 000 Goldstücke ausgelöst

275) Matthäus von Edessa, Chronicon, II, 134, S. 176 f. Interessant ist die Betonung der fehlenden Aus-
rüstungsgegenstände, ein Motiv, das auch in der ›Chanson de Jérusalem‹ verwendet wird (siehe Kap. II.,
3.2.1) und ein wichtiges literarisches Merkmal von Gefangensein zu sein scheint.
276) Matthäus von Edessa, Chronicon, II, 134, S. 176 f. Vgl. auch: Anonymi auctoris chronicon, Kap. 252,
S. 45; Bar Hebraeus, Chronography, S. 236 f.; Michael der Syrer, Chronikon, S. 188. Demgegenüber wissen
die arabischen Quellen weder von Verrat noch von einem Hinterhalt. Bei ihnen kommt es zu einer offenen
Schlacht bei Melitene, aus der die Franken als Verlierer hervorgingen (vgl. Abu ‘l-Feda, Annales, S. 5; Ibn
al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 205; Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, S. 49; Kemal ad-Din, Chro-
nique d’Alep, S. 589).
277) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 411–427, S. 119–124.
278) Siehe Kap. III., 2.1.2.a.
279) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123 f.
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worden280). Eine ähnliche Geschichte erzählt Matthäus von Edessa. In seiner Version wa-
ren aber nicht Balduin le Bourcq und der Patriarch von Antiochia die treibenden Kräfte,
sondern der armenische Fürst Kogh Vasil. Tankred, so auch Matthäus von Edessa, habe
indes keinen Finger für seinen gefangenen Onkel gerührt281).

Es fällt auf, dass alle christlichen Autoren des Nahen Ostens nicht auf die Bohe-
mundnarrative des Westens zurückgriffen, sondern wie Radulph von Caen oder Matthäus
von Edessa eigene Informationen verarbeiteten. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass
die Chronisten des Heiligen Landes viel näher an den Ereignissen schrieben als ihre
Kollegen im Abendland und über zusätzliche Informationsquellen verfügten. Dazu kam,
dass Bohemunds offizielle Verlautbarungen im Heiligen Land offenbar wesentlich knap-
per ausfielen als in Europa und damit ein ganz anderes Selbstzeugnis vorlag – man denke
an das von Fulcher von Chartres erwähnte Schreiben Bohemunds, in dem er seine Frei-
lassung ausgesprochen pragmatisch verkündete. Da von Bohemunds Seite keine weiteren
Angaben gemacht wurden, hatten die Autoren auch keinen Grund, ihre Berichte durch
Gerüchte auszuschmücken und auf diese Weise ihrem eigenen Wahrheitsanspruch nicht
gerecht zu werden. Folgerichtig konzentrierten sie ihre Ausführungen auf Aspekte der
Gefangenschaft, zu denen sie an glaubhafte Informationen gelangen konnten. Dabei
handelte es sich in erster Linie um die Gefangennahme Bohemunds, die Umstände seiner
Auslösung sowie die Organisation der Herrschaft in Antiochia während seiner erzwun-
genen Abwesenheit. Die Darstellungen dieser Autoren entsprechen sich in vielen Punk-
ten und beschränken sich auf eine vergleichsweise pragmatische Aufarbeitung des Ge-
schehenen. Eine Meistererzählung im Sinne des westlichen Erzählmodells, das in unter-
schiedlichen Kontexten verschieden ausgearbeitet wurde, scheint im Orient nicht in Ge-
brauch gewesen zu sein. Das bedeutet nicht, dass solche Geschichten über Bohemund
und seine Taten in Gefangenschaft nicht im Umlauf gewesen sein könnten. Den östlichen
Geschichtsschreibern schienen sie aber aufgrund ihrer anderen Informationslage offenbar
nicht geeignet, Aufnahme in ihr Werk zu finden.

Wesentliche Unterschiede zwischen der östlichen und westlichen Tradition liegen in
der Darstellung Bohemunds und in den Gefangenschaftsphasen, die im Zentrum der
Aufmerksamkeit standen. Während die östlichen Autoren die Aktionen Bohemunds
durchaus kritisch betrachteten, wurde der Normanne in der westlichen Tradition der
Schuld an der Niederlage enthoben. Die orientalischen Chronisten gestanden Bohemund

280) Ebd., Kap. 427, S. 123.
281) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 14, S. 191 f. Das ›Anonymi auctoris chronicon‹, S. 46, und Bar
Hebraeus, Chronography, S. 237, vermelden lediglich Bohemunds Befreiung gegen eine große Menge
Goldes, resp. für 100 000 Dinare. Auch Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 212, nennt als Lösegeld die
Summe von 100 000 Dinaren und ergänzt sie um die Freilassung der Tochter des vormaligen Herrn An-
tiochias. Interessanterweise findet sich diese Episode auch bei Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5,
X, 24, S. 372, der anfügt, dass die muslimische Prinzessin über ihre Rückkehr nach Hause gar nicht
glücklich gewesen sei, weil sie nun kein leckeres Schweinefleisch mehr essen dürfe.
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auch keine aktive Rolle bei seiner Befreiung zu – das Lösegeld wurde gemäß ihrer Dar-
stellung von anderen aufgetrieben, von einem militärischen Bündnis oder der Entwick-
lung einer Eigeninitiative war keine Rede. Dies hängt damit zusammen, dass sich diese
Autoren auf Aspekte der Gefangenschaft konzentrierten, über die sie zuverlässige In-
formationen erhalten konnten. Das Leben und Handeln der Betroffenen in Gefangen-
schaft, das dazu prädestiniert war, Rolle und Charakter eines Gefangenen zu bewerten
und mit einer moralischen Botschaft zu versehen, scheint nicht dazu gehört zu haben.
Wie dargestellt, waren im Orient sehr unterschiedliche Beschreibungen der Gefangen-
schaft Bohemunds im Umlauf, die gegeneinander abgewogen werden mussten und letzt-
endlich in wesentlich nüchterneren Darstellungen resultierten.

Anders sah es im Westen aus, wo das Hauptaugenmerk gerade dem Leben in Gefan-
genschaft galt. Über die Verhältnisse in Gefangenschaft kursierten bestimmte Vorstel-
lungen und Erwartungen, die die Rolle des Gefangenen vorstrukturierten. Der Schauplatz
in den weit entfernten und unbekannten Ländern der Sarazenen bot die Gelegenheit, die
althergebrachten Erzählmuster über Gefangenschaft zu überwinden und die Gefangenen
außerhalb eines bekannten sozialen, politischen und moralischen Bezugsrahmens, ausge-
drückt durch die geografische Distanz, in entsprechend ausgearbeiteten Narrativen in
Szene zu setzen. Die einzige Verbindung zur christlichen Welt bestand im unerschütter-
lichen Glauben an Gott, eine Botschaft, die gleichermaßen für einen hagiografischen,
epischen und historiografischen Kontext geeignet war.

3.2.4 Erzählungen über Balduin II. von Jerusalem

Im umfangreichen Werk von Ordericus Vitalis findet sich neben der Gefangenschaft
Bohemunds von Antiochia eine weitere ausführliche Erzählung über bei den Muslimen
gefangene Christen. Sein Bericht über Haft und Erlebnisse König Balduins II., der 1123
in die Hände des nordsyrischen Fürsten Balak fiel, weist frappante Ähnlichkeiten mit
seiner Bohemund-Melaz-Geschichte auf. Ordericus berichtet, dass sich Balak, sobald er
erfahren habe, dass Balduin II. und Joscelin I., der Graf von Edessa, nach Edessa kämen,
mit 40 000 Mann auf die Lauer gelegt habe – in condensa oliuarum silua ueluti lupus282). Er
habe die ahnungslosen Franken gefangen genommen und in die Festung Khartput ge-
bracht, wo sie ein Jahr in Ketten gehalten und von 350 Rittern bewacht worden seien.
Balak habe Balduin II. hungern lassen, um ihn zur Übergabe wichtiger Burgen zu bewe-
gen. Die anderen Gefangenen hätten jeden Tag unter Bewachung Aufgaben erledigen
müssen, beispielsweise hatten sie Wasser aus dem Euphrat herbeizuschaffen. Ihre Häscher

282) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 110.
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hätten sie als gute Lasttiere geschätzt und sie gut ernährt, um sie nicht zu verlieren283). Nur
der König und Joscelin I. hätten keine Aufgaben gehabt, sie seien aber streng bewacht
worden. Balduin II. habe vom Onkel seiner Gemahlin wöchentlich 100 Byzantiner er-
halten. Mit diesem Geld habe er seinen Wächtern und Mitgefangenen großzügige Fest-
essen ausgerichtet, einerseits aus königlicher Großzügigkeit, andererseits zur Sicherung
des Wohlwollens der Wachen. Dies habe den Gefangenen zum Vorteil gereicht, da sie von
den Wachen mit Respekt behandelt und entgegen den Befehlen ihres Herrn besser ver-
pflegt worden seien. Allerdings hätten die Türken während eines solchen Fests Gefange-
ne nach Losentscheid an Stangen gebunden und sie zum Spaß mit Pfeilen beschossen. Die
Gefangenen hätten daher bald erkannt, dass es besser sei, zu sterben, als elendig zu leben.
Nach einem Jahr in Haft hätten sie neuen Mut gefasst, ihre Wachen betrunken gemacht,
sie getötet und das ganze Kastell in Besitz genommen. Am nächsten Tag seien sie kühn in
die Stadt eingefallen, hätten Tausende von Türken niedergemacht und seien mit reicher
Beute zurückgekehrt. Nach weiteren acht Monaten hätten sie schließlich Joscelin I. aus-
gesandt, um in der ganzen Christenheit Hilfe zu suchen. Zur selben Zeit habe die Königin
von Jerusalem, eine gebürtige Armenierin, hundert vertrauenswürdige Landsleute ent-
sandt, die als Türken verkleidet ihrem Gatten Hilfe bringen sollten. In der Zwischenzeit
sei Joscelin in steter Angst umhergezogen, bis er von einem muslimischen Bauern sicher
nach Hause geführt worden sei und ein Entsatzheer organisieren konnte284).

Abgesehen von den Schilderungen von Ordericus über das Leben der Gefangenen in
Haft – also die finanzielle Unterstützung durch den Onkel von Balduins Gemahlin, das
Ausrichten von Festen und die Arbeitseinsätze –, finden sich ähnliche Darstellungen bei
Autoren aus dem Nahen Osten. Fulcher von Chartres und die syrisch-christlichen Au-
toren berichten insbesondere von der Kommandoaktion der Armenier zur Befreiung des
Königs. Die Angaben zur Urheberschaft gehen auseinander, genannt werden Eigenin-
itiative der Armenier, Anwerbung durch die Gefangenen selbst und, wie bei Ordericus,
eine Hilfsaktion der Königin von Jerusalem285). Diese Berichte werden später ausführlich
diskutiert; für den Augenblick genügt die Feststellung, dass Ordericus’ Geschichte nahe

283) Ebd., 6, XI, 26, S. 112:Gentiles ergo eos uelut bona iumenta diligebant, et affabiliter tractabant, ac ut
bonos officiales et operarios ne deficerent ubertim pascebant.
284) Ebd., 6, XI, 26, S. 110–114.
285) Von Eigeninitiative oder ohne Gründe für die Intervention anzugeben sprechen: Historia Iherosoli-
mitanae pars secunda, S. 582; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 18, S. 568; Bar Hebraeus, Chronogra-
phy, S. 251; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 90, S. 229 f.; Michael der Syrer, Chronikon, S. 211; eine
Hilfsaktion der Königin nennt das Anonymi auctoris chronicon, Kap. 290, S. 67 f.; die Anwerbung durch
Franken findet sich bei Fulcher von Chartres, Historia, III, 23, 2 f., S. 678; Wilhelm von Tyrus, Chronicon,
XII, 18, S. 568. Selbst bei den arabischen Chronisten finden sich ähnliche Berichte. Nach Kemal ad-Din,
Chronique d’Alep, S. 637, bemächtigen sich die Franken mit Hilfe der Stadtbewohner ihres Gefängnisses,
nach Abu ‘l-Feda, Annales, S. 15, ohne fremde Hilfe und nach Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 353,
wenden einige fränkische Krieger eine List an.
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an den orientalischen Erzählmustern liegt, aber das Leben in Gefangenschaft stärker
thematisiert.

Dies gilt auch für Joscelins Flucht aus der Gefängnisfestung. Bei Fulcher von Chartres
findet sich eine Version, die Ordericus Vitalis an Abenteuerlichkeit in nichts nachsteht
und ausführlich die gefährliche Flucht des Grafen über den Euphrat, seinen entbeh-
rungsreichen Fußmarsch am anderen Ufer und schließlich die rettende Hilfe durch einen
armenischen Bauern und seine Familie schildert286). Die Struktur der beiden Erzählungen
ist sehr ähnlich. Dies ist wenigstens für Fulcher von Chartres erstaunlich, da er norma-
lerweise nicht so bildhaft schreibt. Die Vermutung liegt nahe, dass er diese Geschichte
von Joscelin I. selbst hörte, als sich dieser zur Aufstellung eines Hilfsheers in Jerusalem
aufhielt und mit Gewissheit die Umstände seiner Flucht ausführte. Diese Version der
Geschichte fand Aufnahme in den Bericht des Jerusalemer Chronisten und schließlich
über andere Kanäle ihren Weg nach Europa zu Ordericus Vitalis.

Ähnliches lässt sich für die Beschreibung der weiteren Entwicklung in der Festung
Khartput festhalten: Übereinstimmend berichten die östlichen Chronisten, dass Balak die
Gefängnisfestung mit seinen Truppen eingeschlossen und nach Joscelins Flucht versucht
habe, den König mit diplomatischen und militärischen Mitteln zur Aufgabe zu bewegen,
während Joscelin unterwegs war, um Hilfe zu organisieren. Balduin habe den Druckver-
suchen eine Weile standgehalten, habe dann aber kapitulieren müssen. Balak sei in seine
Burg eingezogen und habe an den aufständischen Christen grausame Rache geübt. Nur
den König und seinen Neffen habe er verschont, bis Balduin schließlich gegen Lösegeld
befreit werden konnte287).

Auch Ordericus Vitalis hält sich in groben Zügen an dieses Erzählmuster, erweitert
das Narrativ aber beträchtlich. Der normannische Geschichtsschreiber gibt nämlich einen
detaillierten Bericht über die Ereignisse während der Belagerung der vom König vertei-
digten Festung: Im Turm von Khartput hätten sich drei Frauen Balaks befunden288). Fa-
tima sei die schönste und einflussreichste von ihnen gewesen. Bei den anderen habe es sich
um Töchter Ridwans von Aleppo sowie eines Emirs aus der Region gehandelt. Die
Tochter Ridwans habe Balak, der gerade mit 100 000 Mann Zardana belagert habe,
heimlich einen Lagebericht zukommen lassen. Sofort sei dieser nach Khartput zurück-
gekehrt und habe eine Belagerung begonnen, die acht Monate dauern sollte. Im Turm
hätten ungeheure Schätze und viele Nahrungsmittel gelagert. Ein unterirdischer Strom

286) Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, S. 680–687.
287) Ebd., III, 26, S. 690–693; Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 584; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, XII, 19, S. 569 f.; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 290, S. 68 f.; Bar Hebraeus, Chronogra-
phy, S. 251; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 90, S. 230.
288) Auch Fulcher von Chartres, Historia, II, 23, 6, S. 679, erwähnt, dass die Christen bei der Einnahme
des Gefängnisses in der Zitadelle die Frau Balaks und andere ihm wichtige Personen vorfanden. Nach
Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 90, S. 230, habe Balak 80 Frauen von den Zinnen der Festung stürzen
lassen.
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habe die Verteidiger mit Wasser versorgt. Da sich Balduin und die Seinen zudem noch
glänzend gewehrt hätten, sei Balak ernsthaft in Sorge geraten. Wiederholt sei er daher mit
Friedensbeteuerungen an Balduin herangetreten und habe ihn wenigstens um die He-
rausgabe seiner Frauen gebeten, da es eine Schande sei, schwache Prinzessinnen in Ketten
zu halten. Doch Fatima habe die Sache anders gesehen und den Christen geraten, ihrem
Gatten nicht zu trauen und vor seinen leeren Versprechungen gewarnt. Da der Turm stark
und gut versorgt sei und solange sie und ihre Mitfrauen die Gefangenen der Christen
seien, würde Balak keinen Angriff wagen. Daher sollten die Franken, ihrer Tugend ge-
mäß, tapfer weiter kämpfen, stets die zehnjährige Belagerung Trojas vor Augen, damit
keine Lieder über ihre Schande gesungen würden. Auch sollten sie sich nicht von Balaks
Worten täuschen lassen, dass die Frauen es als Schande empfänden, sich in christlichen
Händen zu befinden. Sie seien lieber bei ihnen als bei Götzenanbetern und hofften auf
den Empfang der Sakramente, wenn ihnen zusammen die Flucht gelänge – die Anklänge
an das Prinzessinennarrativ sind offensichtlich. Aber mit der Zeit habe Balduin II. dem
Drängen Balaks nachgegeben und ihm die drei Frauen gegen ihren Willen übergeben289).

Nun unterbricht Ordericus seine Erzählung mit einem kurzen, sehr interessanten
Einschub. Er verpackt im Narrativ über die Gefangenschaft Balduins II. eine weitere
Gefangenschaftserzählung. Und zwar berichtet Ordericus, dass Balduin die drei Frauen
von fünf tapferen Rittern zu Balak habe bringen lassen. Als diese wieder in die Burg zu-
rückkehren wollten, seien sie von Balak verhaftet, auf verräterische Weise zu Gefangenen
gemacht und an Ali, den König der Medier, verschenkt worden. Nachdem Ali die fünf
Christen neun Monate festgehalten, aber ehrenvoll behandelt habe, habe er sie zum Ka-
lifen von Bagdad geschickt, der sie am folgenden Tag dem Sultan übergeben habe. Der
Sultan habe sie nach kurzer Zeit freigelassen und mit Geschenken überschüttet. Die ehe-
maligen Gefangenen seien darauf für dreieinhalb Jahre in den Dienst des Sultans getreten
und im vierten Jahr nach Antiochia zurückgekehrt. Gott habe seine Hand in dieser Zeit
nicht von seinen Anhängern in ihrem Exil genommen. Die fünf Ritter, die so weit weg in
die Gefangenschaft verschleppt worden seien, hätten die Gunst ihrer Häscher gefunden.
Sie hätten jeden Tag mit dem König der Medier gegessen und seien in ihrer fränkischen
Kleidung eine Attraktion gewesen. Sie hätten alles erhalten, was sie begehrt hätten: Gold,
Silber, Seide, Pferde und Waffen. Königstöchter seien ihrer Schönheit und ihrem Charme
verfallen, Könige und Fürsten hätten sich Nachkommen von fränkischem Blut ge-
wünscht. Die fünf Ritter hätten nach ihrer Rückkehr vom unglaublichen Reichtum des
Sultans und den Wundern berichtet, die sie im Osten gesehen hätten. Niemand habe sie
dazu gedrängt, von ihrem Glauben abzufallen. Die großzügigen Angebote des Sultans,
sich mit den Töchtern reicher und mächtiger Männer zu vermählen, hätten sie aber aus-

289) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 116–120.
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geschlagen. Und so seien sie reich beschenkt nach Syrien zurückgekehrt, wo sie von ihrem
Leben in Niniveh, Bagdad und Babylon erzählt hätten290).

Deutlich sind die Parallelen zu den ›Chétifs‹, deren Kernthemen Ordericus verkürzt
wiedergibt. In beiden Erzählungen wird eine Gruppe christlicher Ritter gefangen und in
einen weit entfernten, exotischen Orient gebracht, wo sie sich den Respekt ihrer Häscher
verdienen. Konzentrieren sich die ›Chétifs‹ auf die individuellen Heldentaten der Gefan-
genen, schweigt sich Ordericus über die Gründe aus, die zum Aufstieg der Ritter geführt
haben und in der militärischen Dienstleistung für den Sultan gipfeln. Er hebt aber die-
selben Aspekte des Lebens der Gefangenen in der Fremde hervor wie die Chanson de
geste: Die Ritter werden gut umsorgt und betören nicht nur die muslimische Frauenwelt,
sondern auch die Herrscher, die von den Gefangenen gerne Nachwuchs hätten. Wie in
den ›Chétifs‹ spielen sich diese Ereignisse außerhalb des Erdkreises ab, der den Christen
bekannt war. Die Alltagsfeindschaft zu den Muslimen scheint an den Grenzen zur
christlichen Welt zurückzubleiben und alles scheint möglich zu werden. Ritterliche Tu-
genden und Werte werden zum Maßstab der Gesellschaft, in denen die christlichen Hel-
den ihre Häscher übertreffen und von ihnen vorurteilsfreie Bewunderung erhalten. Und
schließlich kehren die fünf Gefangenen rechtzeitig zur großen Entscheidungsschlacht
zwischen den Franken und Balak zurück – genau wie die chétifs rechtzeitig zur Belage-
rung Jerusalems wieder zum Kreuzheer stoßen291).

Nach diesem kleinen Einschub setzt Ordericus die zuvor unterbrochene Erzählung
über Balduin II. fort. Ohne dass dies explizit erwähnt worden wäre, wird klar, dass der
König sich in der Zwischenzeit wieder in der Gewalt Balaks befindet. Denn als die fünf
Ritter, so Ordericus, in Antiochia angekommen seien, hätten sie erfahren, dass Balak den
König in strenger Haft halte und alle seine Gefährten getötet habe292). Die Chronologie ist
in dieser Darstellung freilich arg strapaziert. Denn laut Ordericus dauerte das Abenteuer
der fünf Ritter sechs oder sieben Jahre, eine Zeitspanne, die implizit zum Maß für die
Dauer der Gefangenschaft des Königs wird. Auch wenn man Ordericus sicher nicht auf
seine Chronologie behaften sollte, könnte sie neben dem deutlichen Einschub ins Nar-
rativ ein weiterer Hinweis sein, dass er die Erzählung über die fünf Ritter aus anderer
Quelle interpoliert und auf eine Anpassung der Zeitverhältnisse verzichtet hatte.

Die Erzählung macht an diesem Punkt einen weiteren thematischen und zeitlichen
Sprung. Ordericus berichtet nun nämlich von Joscelins Bemühungen um eine militärische
Befreiung des Königs, die er zur Zeit der Gefangennahme der fünf Ritter unternommen
habe. Da sich Balduin – ad scandalum Christianorum, et tripudium paganorum – inzwi-
schen aber habe ergeben müssen, habe Joscelin nichts ausrichten können293). Sein Heer

290) Ebd., 6, XI, 26, S. 120–122.
291) Ebd., 6, XI, 26, S. 124.
292) Ebd., 6, XI, 26, S. 122.
293) Ebd., 6, XI, 26, S. 122–124.
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habe sich zurückgezogen, und auch wenn die Christen Balak in Syrien weiter Widerstand
geleistet hätten, schienen sie ihren König vergessen zu haben (quasi neglecto rege)294). Erst
nach dem Tod Balaks und der Machtergreifung seines Neffen Ghazi sei die Befreiung
Balduins gegen ein hohes Lösegeld und die Freilassung aller muslimischen Gefangenen
der Christen möglich geworden. Als Garantie habe der König vierzig Geiseln stellen
müssen, die er aber in einem kühnen Angriff auf die Burg Ghazis zu befreien vermocht
hätte. Darüber hinaus sei ihm der Emir selbst in die Hände gefallen, der sich nun seiner-
seits für 100 000 Byzantiner auslösen musste, wodurch Balduins II. Schuld beglichen
worden sei295).

In der Schilderung der Gefangenschaft Balduins II. und Joscelins I. verwendete Or-
dericus Vitalis verschiedene Elemente, die bereits in seiner Version der Bohemundge-
schichte und der epischen Tradition der ›Chétifs‹ vorkamen, die sich in dieser Zeit ent-
wickelte. In den beiden Passagen der Balduinerzählung, die sich ausschließlich bei Or-
dericus finden, griff der Chronist eindeutig auf die Strukturen dieser beiden Erzählungen
zurück, nämlich auf das Motiv der verliebten muslimischen Prinzessin und der helden-
haften Gefangenen in der Fremde. Stärker als in der Geschichte über Gefangenschaft und
Befreiung Bohemunds und ähnlich den Motiven aus den ›Chétifs‹ legte Ordericus in sei-
nem Bericht über die entsprechenden Erlebnisse Balduins II. und Joscelins den Fokus auf
das Leben im Orient. Immer wieder betonte er Reichtum und Überfluss, den der König
und die Seinen, und stärker noch die fünf Ritter, dort vorgefunden hätten. Das Verhalten
der Gefangenen entspricht aber den nun hinlänglich bekannten Mustern: Sie wollen lieber
sterben als elend – oder zur Passivität verdammt – leben, auch wenn sich Balduin selbst in
Gefangenschaft eine königliche Aura erhalten kann, indem er in königlicher Großzügig-
keit für seine Mitgefangenen und Wächter gleichermaßen sorgt. In seinem Kampf erlebt
der König dann aber trotz tapferer Gegenwehr schwere Zeiten. Immerhin gelingt es ihm,
sich zweimal über seine Häscher aufzuschwingen. Zum ersten Mal, wie einst Bohemund,
durch die Eroberung seines Gefängnisses, zum zweiten Mal nach seinem Sieg über Ghazi,
den er nun seinerseits gefangen nimmt, sich am Lösegeld schadlos hält und seine Geiseln
ohne weitere Kosten zu befreien vermag. Auch die fünf Ritter, die es in den tiefsten
Orient verschlägt, beweisen durch ihr Tun und die offenbar unumschränkte Bewunde-
rung der Muslime die Überlegenheit der christlichen Werte und Tugenden. Für Ordericus
Vitalis und die eng mit ihm verknüpfte epische Heldentradition scheint Gefangenschaft
eine willkommene Bühne zur Vermittlung dieser Botschaft abgegeben zu haben. Die
bildgewaltige Symbolik des eigentlich unterlegenen, angeketteten Gefangenen, der sich
aufgrund seines Glaubens über seine Häscher erhebt, war nicht nur in exemplarischer
Hinsicht stark aufgeladen, sondern dürfte auch der Rationalisierung und Rehabilitierung
einer sicherlich traumatischen Erfahrung während der Kreuzzüge gedient haben.

294) Ebd., 6, XI, 26, S. 124.
295) Ebd., 6, XI, 26, S. 126.
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3.2.5 Ursprünge und Verbreitung der epischen Gefangenschaftsmotive

Wegbereiter für die epische Rezeption der Gefangenschaftsthematik in Europa war mit
großer Wahrscheinlichkeit Bohemund von Antiochia, der auf seiner Europareise in den
Jahren 1105 und 1106 von seinen Erlebnissen im Orient berichtete. Ein erstes frühes
Zeugnis davon findet sich in der Vita des Heiligen Leonard, in der die Geschichte des
Normannen in der typischen Form eines Wunderberichts erzählt wird. Allerdings wird
bereits in dieser Version die Hervorhebung des Hauptakteurs deutlich. Von einer Heroi-
sierung kann aber noch nicht gesprochen werden, zumal noch stark die Läuterung des
Gefangenen durch die Gefangenschaft und seine Hinwendung zu Gott im Fokus stehen,
die in die Intervention des Heiligen münden. Ob bereits in dieser frühen Zeit auch eine
epische Version der Geschichte in Umlauf war, kann nur vermutet werden. Bohemunds
Aufenthalt an verschiedenen europäischen Höfen und seine eigene Vertrautheit mit hö-
fischen Erzählformen lässt dies durchaus möglich erscheinen. Allerdings weiß etwa Gui-
bert von Nogent, der sich zu Beginn des 12. Jahrhunderts und rund dreißig Jahre vor
Ordericus Vitalis zur Gefangenschaft Bohemunds äußerte, nichts davon – oder er inte-
ressierte sich nicht für diese Art der Erzählung. Sein Bericht fällt ausgesprochen knapp
aus: Bohemund sei beim Betreten einer gewissen Stadt von den Türken angegriffen und
gefangen in eine entfernte Region Persiens weggeführt worden. Er habe seine Freiheit erst
einige Jahre später durch einen Vertragsschluss und eine Lösegeldzahlung wiederer-
langt296). Dennoch steht fest, dass sich gerade im Europa des frühen 12. Jahrhunderts und
im direkten Umfeld des ersten Kreuzzugs ein ausgesprochen fruchtbares Milieu für Ge-
schichten über Gefangenschaft bei den Muslimen ausbildete, das von den abenteuerlichen
Erzählungen heimkehrender Kreuzfahrer, wie Bohemund einer war, getragen wurde. In
diesem Umfeld dürfte sich der Ursprung nicht nur der entsprechenden Inhalte zahlrei-
cher Chansons de geste lokalisieren lassen, sondern auch der Bohemund-Melaz-Erzäh-
lung von Ordericus Vitalis sowie der ›Chétifs‹. In Letzteren war die Episierung des Ge-
fangenschaftsstoffs spätestens in den 30er-Jahren des 12. Jahrhunderts vollzogen297). Auch
wenn nicht auszuschließen ist, dass epische Erzählformen über das Leben von bei den
Muslimen gefangenen Christen auch im Orient kursierten, fanden sie dort doch weit
weniger ihren Weg in die schriftliche und insbesondere nicht in die historiografische
Überlieferung. Dieser Schritt wurde hauptsächlich in Europa vollzogen.

Die verwendeten Erzählmotive waren aber wesentlich älter als die ›Chétifs‹. Viele
Motive über die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen sind bereits zu Beginn
des 12. Jahrhunderts nachweisbar. Wie das Beispiel Rainald Porchets zeigte, gehen man-
che auf die Zeit unmittelbar nach oder sogar noch während des ersten Kreuzzugs zurück.
Gefangenschaft auf den Kreuzzügen und im Heiligen Land war ein Thema, das seinen

296) Guibert von Nogent, Gesta, VII, 37, S. 336.
297) Vgl. dazu Myers, Développement des Chétifs, bes. S. 84 f.
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Weg schnell nach Europa fand und sich bald wachsender Beliebtheit erfreute. Neben
Bohemund lassen sich noch andere Übermittler namentlich greifen. Erneut ist es Or-
dericus Vitalis, der von einer Stofftransmission Zeugnis ablegt – ein weiterer Hinweis auf
die Schlüsselrolle, die dem normannischen Mönch bei der Verbreitung der Gefangen-
schaftsnarrative zukam. Ordericus berichtet, dass Wilhelm IX., Herzog von Aquitanien
und Graf von Poitiers und einer der Anführer des erfolglosen Kreuzzuges von 1101, nach
seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land häufig von der Mühsal seiner Gefangenschaft
berichtet habe. Der Graf, den Ordericus als iocundus et lepidus und als begnadeten
Spielmann und Geschichtenerzähler charakterisiert, habe seine Erzählungen in rhythmi-
schen Versen und gekonnten Melodien dargeboten298). Anders ausgedrückt, gab der Graf
nach Ordericus Vitalis vor einem höfischen Publikum Dichtungen über seine Erlebnisse
auf dem Kreuzzug zum Besten. Wilhelm IX. gilt tatsächlich als der erste Troubadour, der
in Europa in einer Volkssprache dichtete. Über eine Gefangenschaft Wilhelms ist aus
anderen Quellen nichts bekannt, auch das von Ordericus angesprochene Gedicht hat sich
leider nicht unter den Werken erhalten, die Wilhelm zugeschrieben werden299). Unter
seinen Dichtungen finden sich aber Lieder, die den Kreuzzug zum Thema haben, und es
ist absolut denkbar, dass der Graf auch Geschichten über Gefangenschaft im Gepäck
hatte. Ob er diese nun selber erlebt hatte oder nicht, dürfte mit Blick auf die dichterische
Freiheit nur von sekundärer Bedeutung gewesen sein. Ordericus scheint ihm seine Er-
zählungen jedenfalls nicht ganz abgenommen zu haben. Immerhin bezeichnete er ihn als
iocundus et lepidus – Charaktereigenschaften eines Spielmanns – und charakterisierte
seine Erzählung eindeutig als Dichtung oder gar als Lied, das der bloßen Unterhaltung
diente und mitunter als fabula gelten mochte. Möglicherweise wirkte Wilhelms Zeugnis
auf Ordericus daher zu wenig zuverlässig, weshalb er es nicht in seine eigene ›Historia‹
einbaute, sofern er überhaupt Details der fraglichen Erzählung kannte. Grundsätzlich
abgeneigt war Ordericus guten, aber ihm glaubwürdig erscheinenden Geschichten über
Gefangenschaft ja nicht, wie das Beispiel Bohemunds zeigt, das er kurz nach den Ereig-
nissen um Wilhelm IX. beschreibt.

Auch wenn Wilhelm IX. von Aquitanien keine eigenen Erfahrungen in Gefangen-
schaft gesammelt hatte, hatte er auf seiner Reise durch den Orient genügend Gelegen-
heiten, mit dem Thema in Berührung zu kommen, um es nach seiner Rückkehr dichte-
risch zu verarbeiten. Der neben anderen von ihm geführte Kreuzzug endete in einem

298) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 21, S. 342: Pictauensis uero dux peractis in Ierusalem
orationibus, cum quibusdam aliis consortibus suis est ad sua reuersus, et miserias captiuitatis suae ut erat
iocundus et lepidus, postmodum prosperitate fultus coram regibus et magnatis atque Christianis cetibus
multotiens retulit rithmicis uersibus cum facetis modulationibus. Ebd., 5, X, 20, S. 324: Hic audax fuit et
probus nimiumque iocundus, facetos etiam histriones facetiis superans multiplicibus.
299) Zu Wilhelm IX. von Aquitanien vgl.: Cate, Gay Crusader; Hatem, Poèmes, S. 384–390; Paris,
Étude, S. 384; Siberry, Troubadours, S. 20, und für die ihm zugeschriebenen Dichtungen:Wilhelm IX. von
Poitiers, Chansons.
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Desaster, dem ein großer Teil des Heeres zum Opfer fiel300). Ordericus erzählt, dass viele
Soldaten Wilhelms IX. von den Muslimen in unbekannte Länder verschleppt worden
seien, deren Sprachen sie nicht verstanden und wo sie eine Weile in Knechtschaft oder
Fesseln gelebt hätten, bis vielen die Rückkehr entweder durch Flucht oder mit Erlaubnis
ihrer Häscher geglückt sei301). Nach dieser Katastrophe habe sichWilhelm nach Antiochia
durchgeschlagen, dessen Fürst, Bohemund, sich seit 1100 ebenfalls in muslimischer Ge-
fangenschaft befunden hätte302).

Es ist denkbar, dass an Wilhelms Hof zu Poitiers nach seiner Rückkehr entsprechende
Geschichten und Lieder kursierten. Es ist jedenfalls auffällig, dass die kurze Schilderung,
die Ordericus Vitalis vom Schicksal der Teilnehmer des Kreuzzuges von 1101 gibt, bereits
verschiedene Grundelemente beinhaltet, die später auch die ›Chétifs‹ auszeichnen: Ver-
schleppung in ferne Länder, Knechtschaft und Fesseln, Standhaftigkeit im Glauben und
daraus resultierende Hilfe Gottes, Rückkehr zum Teil mit Erlaubnis der Häscher – die
Ursachen dafür bleiben offen. In der Forschung herrscht die Meinung vor, dass Wilhelm
aus diesen Gründen den Stoff der ›Chétifs‹ und ähnlicher Erzählungen in Europa einge-
führt und losgetreten haben könnte. Befeuert wird diese Annahme von den erwähnten
Passagen bei Ordericus Vitalis und der Tatsache, dass mit Raimund von Poitiers, in den
1130er-Jahren zum Fürsten von Antiochia aufgestiegen, ein Sohn Wilhelms als möglicher
Auftraggeber der ›Chétifs‹ gilt, der diese Geschichte sehr geliebt habe, wie es im Prolog
der Dichtung heißt303). Dieser könnte in seiner Jugend am Hof seines Vaters mit entspre-
chendem Erzählstoff in Kontakt gekommen sein304). Diese These basiert im Wesentlichen
auf den Aussagen von Ordericus Vitalis, der das 10. Buch seiner ›Historia‹, das die An-
gaben zu Wilhelm IX. enthält, erst Mitte der 1130er-Jahre, also rund 30 Jahre nach den
beschriebenen Ereignissen, verfasst hat. Da er den Stoff der ›Chétifs‹ an dieser Stelle in
sehr rudimentärer Form und vor allem zum ersten Mal bringt, ist der Schluss berechtigt,
dass er sich auf Informationen berief, die tatsächlich im Umfeld des Hofes von Poitiers
kursierten und neu waren. Sonst würden sich bei Ordericus ähnliche Erzählmuster be-
reits an einem früheren Punkt finden. Ein derartiger Umgang mit dem Quellenmaterial
würde seinem Ethos als Geschichtsschreiber entsprechen, nur Geschehnisse aufzuzeich-
nen, die er als wahr erachtete. Schließlich verfügte er über das Wissen um elaboriertere

300) Vgl. Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, X, 20, S. 334–340.
301) Ebd., 5, X, 20, S. 338–340: Plerique a barbaris in incognitas regiones captiui ducti sunt; et inter eos
quorum loquelam non intelligebant in seruitute seu uinculis aliquandiu commorati sunt. Illic summae
Deitati rite famulantes gratiam eius persenserunt, multisque modis ut Israhelitae inter Assirios seu Caldeos
mirabiliter adiuti sunt; unde quamplures fuga siue permissu principum Persarum aliarumque gentium de
captiuitate remeauerunt.
302) Ebd., 5, X, 20, S. 340.
303) Les Chétifs, l. 56, Z. 1778 f., S. 42.
304) Vgl. dazu: Cahen, Cycle, S. 317–321; Hatem, Poèmes, S. 384–390; Paris, Étude, S. 384.
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Gefangenschaftsnarrative, so dass er diese zweifellos schon in seinem Bericht über den
Kreuzzug von 1101 hätte anwenden können, wenn er es für angebracht gehalten hätte305).

Ein interessantes Zeugnis für die weitere Verbreitung des Stoffes über die verliebte
muslimische Prinzessin und dessen Aufnahme in die Geschichtsschreibung findet sich bei
Matthäus Paris. Dieser berichtet, wie 1224 ein Mann in Flandern aufgetaucht sei und von
sich behauptet habe, Balduin von Flandern, der erste lateinische Kaiser von Konstanti-
nopel, zu sein, der aus langer Gefangenschaft bei den Heiden zurückgekehrt sei. Obwohl
er sich stark verändert habe, sei er von vielen erkannt und als rechtmäßiger Herrscher
Flanderns akzeptiert worden. Seine Tochter Johanna, die die Grafschaft inzwischen re-
gierte, habe ihm aber nicht geglaubt und in ihm einen Betrüger gesehen. Mit Hilfe des
französischen Königs habe sie ihn schließlich neben zwei Hunden aufknüpfen lassen.
Matthäus hielt diese Behandlung offenbar für gerecht – und seine Begründung ist für das
vorliegende Thema von größtem Interesse:

Viele Personen, denen dieser »falsche« Balduin gebeichtet habe, hätten ausgesagt, er
habe dieses Schicksal verdient. Denn er sei durch die Hilfe einer Edelfrau aus der Haft
entkommen und habe ihr versprochen, sie taufen zu lassen und zu heiraten, sobald sie ein
christliches Land erreichten. Doch als es soweit gewesen sei, habe er die Dame heimtü-
ckisch vor dem Taufbecken erschlagen. Daher sei Balduin vom Papst eine sehr strenge
Buße auferlegt worden, und alle, die dieses Verbrechen geduldet hätten, hätten einen
schändlichen Tod erlitten (so sei einer von Balduins Gefährten von seiner Frau, die ihn
erkannt habe, in einen Brunnen geworfen worden, weil sie inzwischen wieder geheiratet
und Kinder mit ihrem neuen Mann gehabt habe). Auch Balduin habe schließlich ein sol-
ches Schicksal ereilt, weil er die ihm auferlegte Buße nicht fortgeführt und sein Leben in
Demut und Armut aufgegeben habe306).

Matthäus Paris verwendet also das Narrativ der verliebten heidnischen Prinzessin, um
Balduins lange Absenz und Flucht aus der Gefangenschaft zu erklären. An der Identität
Balduins zweifelt er nicht und legitimiert seine Hinrichtung nicht durch die Usurpation
des flandrischen Grafenstuhls, sondern durch seine Sündhaftigkeit, die sich bei ihm auf
narrativer Ebene in erster Linie in der Verletzung der Vorgaben der Meistererzählung

305) Ähnliches lässt sich über den Umgang von Ordericus und anderen Geschichtsschreibern mit der
Gefangenschaft Harpins von Bourges festhalten. Obwohl Ordericus der Stoff der ›Chétifs‹ bekannt war,
verzichtete er darauf, die Geschichte Harpins in diesem Licht zu erzählen. Tatsächlich gestaltete er die
Schlacht von Ramla mit der Gefangennahme der Verteidiger und insbesondere Balduins I. Rettungsaktion
mit seiner mitreißenden Rede durchaus im Stile einer Chanson de geste. Dass er die anschließende Gefan-
genschaftsepisode nicht in dieser Tonalität weiterführte, dürfte damit zusammenhängen, dass er als Ge-
schichtsschreiber die ihm zugänglichen Informationen, die er wahrscheinlich aus Cluny selbst hatte, getreu
wiedergeben wollte.
306) Matthäus Paris, Chronica majora, 3, ad 1224, S. 90 f. Zur Gefangennahme Balduins und der Unsi-
cherheit über sein Schicksal vgl. Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad 1223, S. 274.
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über die verliebte Prinzessin manifestiert. Anders als vorgesehen, heiratet der Befreite
seine Helferin nicht und bringt sie gar ums Leben. Diese doppelte Übertretung morali-
scher und narrativer Idealvorstellungen führt schließlich als logische Konsequenz zum
Tod des Delinquenten.

Die Rückkehr dieses »falschen« Balduin nach Flandern und die politischen Unruhen,
die damit einhergingen, sind in den Quellen vielfach belegt. Bezeichnenderweise wurde
der Hochstapler am französischen Hof als Spielmann aus Reims identifiziert, also als eine
Person, die quasi von Berufs wegen mit solchen Geschichten vertraut gewesen sein dürf-
te307). Da Matthäus Paris Informationen eher sammelte als erfand, lässt sich als vorsichtige
These durchaus formulieren, dass der falsche Balduin tatsächlich mit dem Prinzessin-
nennarativ in Verbindung gebracht worden war, um seine Flucht nach über zwanzig Jah-
ren Haft zu erklären. Möglicherweise war er es selbst, der sich dieses beliebte Narrativ zu
Nutze gemacht hatte, um sein unverhofftes Auftauchen zu erklären. Als er dann ein un-
rühmliches Ende fand, mochte seine Geschichte von den Zeitgenossen entsprechend
umgedeutet worden sein. Auch wenn diese Überlegungen Spekulation bleiben müssen,
besteht kein Zweifel, dass sich das Prinzessinnennarrativ, dessen Entstehung der frühen
Berichterstattung zu den Kreuzzügen und deren Rezeption in Europa viel verdankt, so
großer Bekanntheit erfreute, dass es von Matthäus Paris in seiner Verletzung als Erklä-
rung der von ihm geschilderten historischen Ereignisse hinzugezogen werden konnte308).

3.3 Der verbindende Gefangene: Gefangenschaft im interkulturellen Diskurs

Nicht nur christliche Helden waren Gegenstand des Erzählens über Gefangenschaft,
sondern auch die einflussreichen Persönlichkeiten der islamischenWelt. Insbesondere der
aus christlicher Sicht unheimliche Erfolg Saladins, der im Oktober 1187 in der Wieder-
gewinnung Jerusalems für den Islam gipfelte, forderte eine adäquate Erklärung. Dasselbe
galt für Saladins Vorgänger, Zengi und Nūr ad-Dı̄n. So waren ab den 1170er-Jahren viele
Geschichten im Umlauf, die die muslimischen Führungspersönlichkeiten mit dem
Christentum und dessen Werten in Verbindung zu bringen versuchten. Darunter finden

307) Vgl. dazu sowie zu ausführlichen Quellenhinweisen Wolff, Baldwin of Flanders, S. 294–301. Für
weitere Informationen zu Balduin von Flandern sowie zum falschen Balduin vgl.: Noble, Baldwin of
Flanders; Cohn, Pursuit, S. 89–93.
308) Interessanterweise verzichtet Matthäus in seiner narrativ knapper verfassten ›Historia Anglorum‹ auf
die Wiedergabe der Prinzessinnengeschichte und vermeldet lediglich die Hinrichtung des angeblichen
Rückkehrers sowie in aller Kürze die Vorgeschichte davon (Matthäus Paris, Historia Anglorum, 2, ad
1224, S. 267).
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sich mehrere Darstellungen, durch die der Brückenschlag zwischen den Kulturen durch
eine Gefangenschaft bewerkstelligt wurde309).

3.3.1 Ida von Österreich und Zengi

Ein später in Europa sehr beliebtes Motiv erwuchs wiederum – und ohne dies mit Blick
auf die Beteiligung Wilhelms IX. überinterpretieren zu wollen – aus dem Kreuzzug von
1101. Schon kurz nach dem desaströsen Ausgang des Unternehmens wurden in Europa
die Berichte der Überlebenden weitergegeben. Eines der Gerüchte betraf das Schicksal
der Markgräfin Ida von Österreich, die an dem Zug teilgenommen hatte. Erneut lässt sich
die Entwicklung des Narrativs in den Quellen nachverfolgen. Das unmittelbarste Zeugnis
stammt vom Benediktinermönch Ekkehard von Aura, der den Kreuzzug von 1101 im
Kontingent Welfs IV. begleitet hatte. Da er sich bereits in Konstantinopel auf ein Schiff
Richtung Jerusalem begeben hatte, war er kein unmittelbarer Augenzeuge der Niederlage
des Heeres, hatte aber noch im Heiligen Land Kontakt mit Überlebenden. Von diesen
will er erfahren haben, dass von ihren Leuten der Erzbischof Thiemo von Salzburg ge-
fangen und die Markgräfin Ida erschlagen worden seien310). Albert von Aachen, der im
Rheinland geblieben war und die Berichte zurückkehrender Kreuzfahrer sammelte, weiß
dann bereits von verschiedenen Gerüchten über den Verbleib Idas. Er berichtet, dass die
Markgräfin in der Schlacht bei Heraklea entweder gefangen genommen worden sei oder
aber ihre Glieder von den Hufen tausender Rosse zertreten worden seien. Ihr genaues
Schicksal sei nicht bekannt, aber es werde gemunkelt, dass sie mit Tausenden von anderen
Frauen ins Land Khorussan entführt worden sei311).

Schon früh wurde es in Europa also für möglich gehalten, dass die Markgräfin in ein
weit entferntes heidnisches Land verschleppt worden sei. Diese Gerüchte boten sich ge-
radezu an, um eine erweiterte Erzählung zu generieren. Wann und in welcher Form dies
geschah, lässt sich nicht mehr eruieren. Es steht aber fest, dass die Geschichte der Mark-
gräfin Ida Mitte des 12. Jahrhunderts dazu benutzt wurde, das Wiedererstarken der mus-
limischen Mächte in Syrien und Palästina zu erklären. Der anonyme Verfasser der ›His-
toria Welforum‹ (ca. 1168–1184) und in seinem Gefolge Burchard von Ursberg im
13. Jahrhundert berichten in knapper Form, dass Ida von einem sarazenischen Fürsten
geraubt worden sei, mit dem sie sich in einer unreinen Ehe verbunden und den verruchten

309) Zum christlichen Saladinbild vgl.: Mçhring, Edler Heide; Weinfurter, Saladin, S. 12 f. Für eine
andere Form des literarischen (mittelhochdeutschen) Kulturkontakts zwischen Christen und Muslimen,
der auf dem Erzählmotiv der gefährlichen Brautwerbung beruht und mitunter ebenfalls Gefangenschafts-
episoden thematisiert, vgl.: Kohnen, Braut.
310) Ekkehard von Aura, Chronica, ad 1101, S. 221.
311) Albert von Aachen, Historia, VIII, 39, S. 630.
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Sanguinus gezeugt habe312). Sanguinus ist der etymologisch bezeichnende Name für
Zengi, den Atabeg von Mosul, der die zersplitterte muslimische Welt ein erstes Mal zu
einer gemeinsamen Aktion gegen die Franken zu einen vermochte. Resultat waren die
Eroberung Edessas im Jahr 1144 sowie die Vorbereitung des Terrains für seinen Sohn Nūr
ad-Dı̄n, der die christlichen Herrschaften Outremers in der Folge noch stärker bedrängte.

Die Geschichte der Markgräfin Ida illustriert aber nicht nur den Versuch auf christli-
cher Seite, diese Erfolge verstehbar zu machen, sondern auch die Regionalität der Ausar-
beitung narrativer Motive respektive die regionale Gebundenheit der Verbreitung spezi-
fischer Gefangenschaftserzählungen. Während die Geschichten um Harpin von Bourges
und Bohemund hauptsächlich in der französischsprachigen Welt verarbeitet wurden,
wurde das Schicksal der Markgräfin Ida – oder des Erzbischofs von Salzburg – vor allem
in deutschen Landen rezipiert. Albert von Aachen wusste zwar ebenfalls um Harpin von
Bourges, allerdings erwähnte er ihn nur kurz und im Zusammenhang mit der Gefangen-
nahme Konrads, des kaiserlichen Konstablers.

3.3.2 ›La fille du comte du Ponthieu‹

Das Grundmotiv der christlichen Fürstin oder Prinzessin, die mit einem muslimischen
Potentaten ein Kind zeugt, findet sich auch im französischen Raum. In der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts taucht die Erzählung über die Tochter des Grafen von Pon-
thieu auf, die unter dem Titel ›La fille du comte du Ponthieu‹ bekannt geworden ist. Eine
Version davon findet sich in den ›Estoires d’Outremer‹, die die Geschichte des fränki-
schen Orients zwischen 1099 und 1230 erzählen. Verfasst im zweiten Viertel des 13.
Jahrhunderts wahrscheinlich im Nordosten Frankreichs, stützt sich der anonyme Autor
vornehmlich auf die ›Chronique d’Ernoul‹ und die zu diesem Zeitpunkt bereits reiche
Überlieferung zu den Kreuzzügen. Verschiedene Bezugnahmen auf ›Guillaume d’Oran-
ge‹ und den ›Roman d’Alexandre‹ sowie die Verwendung von Namen aus der Welt von
Epik und romances zeigen, dass sich der Autor seines literarischen Umfelds sehr bewusst
war und diese Elemente gezielt mit seiner historischen Erzählung verknüpfte. Bezeich-
nend ist in diesem Zusammenhang auch die Transmission der verschiedenen Manuskripte
der ›Estoires‹. Eine Gruppe wurde mit chronikalischen Werken über das Haus der Grafen
von Béthune in einem Kodex zusammengestellt, während andere Handschriften im Zu-
sammenhang mit arthurischen Romanen überliefert wurden – offenbar weil Saladin, der
in den ›Estoires‹ eine wichtige Rolle spielt, als populärer Charakter angesehen wurde313).
Die ›Estoires‹ sind damit ein weiteres gutes Beispiel, wie nahe sich historische und lite-
rarische Texte im damaligen Verständnis standen.

312) Historia Welforum, Kap. 13, S. 462; Burchard von Ursberg, Chronicon, S. 341.
313) Jubb, Estoires d’Outremer, S. 296–304.
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In den ›Estoires‹ gibt es zwei eigenständige Erzählungen, die sich beide um das Ver-
hältnis Saladins zum Christentum drehen. In beiden Fällen spielt die Gefangenschaft
christlicher Ritter eine wesentliche Rolle. Schon nur diese Tatsache zeigt, wie sehr das
Motiv des gefangenen Christen im 13. Jahrhundert bereits ins historisch-literarische
Denken der Menschen Eingang gefunden hatte. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei
der einen Geschichte um ›La fille du comte du Ponthieu‹314). Darin wird die Tochter des
Grafen von Ponthieu nach verschiedenen unglücklichen Ereignissen von ihrem Vater und
ihrem Ehemann Thibault verstoßen und gelangt schließlich in den Orient. Dort tritt sie
zum Islam über und heiratet im Heiligen Land den Sultan. Ihr Vater, ihr Bruder und
Thibault machen sich schließlich doch noch auf den Weg, um Näheres über ihren Ver-
bleib in Erfahrung zu bringen. Es kommt, wie es kommen muss. Die drei werden vom
Sultan gefangen genommen und bei schlechter Ernährung eingekerkert. Als der Sultan ein
rauschendes Fest feiert, wollen seine Gefolgsleute einen der Gefangenen für ein Ziel-
schiessen verwenden. Der Sultan stimmt zu, und der Graf, der mit seinem langen, ver-
filzten Bart ein jämmerliches Bild abgibt, wird nach oben geführt. Bevor der Bogenwett-
bewerb beginnt, möchte die Sultanin mit dem Gefangenen sprechen und merkt, dass es
sich um ihren Vater handelt. Sie bittet den Sultan, ihr die Gefangenen zu überlassen, da sie
sich nach Geschichten aus ihrer Heimat sehne. Die drei Gefangenen werden in ihre Ge-
mächer geführt, wo sie dank der Fürsorge der Sultanin, die von allen drei nicht erkannt
wird, langsam wieder zu Kräften kommen. Als der Sultan einen großen Kriegszug un-
ternimmt, gibt sie sich zu erkennen und bittet Thibault, der ein ausgezeichneter Ritter ist,
dem Sultan beizustehen und ihn so von seinemWert zu überzeugen. Der Sultan stimmt zu
und rüstet Thibault mit Waffen und Pferd aus. Der Ritter trägt maßgeblich zum Erfolg
des Feldzugs bei, und der Sultan ist so zufrieden, dass er ihm große Ländereien anbietet,
wenn er zum Islam übertrete. Da dies natürlich undenkbar ist, beginnen die drei Gefan-
genen und die Sultanin ihre Flucht zu planen. Die Sultanin täuscht eine Krankheit vor, die
– so behauptet sie – nur in einem anderen Land kuriert werden könne. Sie bittet den Sul-
tan, ihr zwei der Gefangenen mitzugeben, weil diese so gute Geschichten zu erzählen
wüssten. Der Sultan gewährt ihr denWunsch und stellt zusätzlich auch Thibault zu ihrem
Schutz ab. Das Schiff kommt sicher nach Brindisi, wo die Dame den Seeleuten eröffnet,
dass sie (und ihr ungeborener Sohn, der Guillaume getauft werden und zu einem tapferen
Ritter heranwachsen würde) nicht mehr zum Sultan zurückkehren werden. Der Papst
spricht sie sodann von allen Sünden frei und zusammen mit Thibault kehrt sie umjubelt in
die Heimat zurück. Im Orient bleibt ihre und des Sultans gemeinsame Tochter zurück,
die auch Biele Caitive – schöne Gefangene – genannt wird. Diese heiratet und wird
Großmutter des courtois Turc Salehadin315).

314) Estoires d’Outremer, S. 75–89.
315) Ebd., S. 88.

II. GEFANGENSCHAFT ERZÄHLEN130



Wie die Geschichte über die Markgräfin Ida thematisiert auch ›La fille du comte de
Ponthieu‹ den christlichen Ursprung einer großen muslimischen Persönlichkeit, diesmal
Saladins. Die Verbindung mit dem Islam wird hier nicht durch eine Gefangennahme er-
zwungen, sondern durch eine, wie der Verlauf der Geschichte zeigt, voreilige Verbannung
der Tochter des Grafen von Ponthieu. Gefangenschaft spielt in ihrem Fall die Rolle des
Katalysators, der ihre Rechristianisierung ermöglicht, sie also wieder zum rechten Glau-
ben führt, ein Prozess, der im Ablass des Papstes schließlich seine Erfüllung findet. Dieses
Thema ist eng verwandt mit dem Läuterungspotential von Gefangenschaft, das schon bei
Harpin von Bourges, Bohemund und den ›Chétifs‹ zu beobachten war. Die Gefangen-
schaft ihrer drei Verwandten sorgt in diesem Fall für die (spirituelle) Befreiung der
Tochter aus den Fängen des Islam – nicht umsonst gibt der Erzähler der zurückgebliebe-
nen Tochter den Übernamen Biele Caitive. Geschickt verknüpft die Erzählung das Motiv
der christlichen Heidenmutter mit einer klassischen Gefangenenerzählung im Stile der
Bohemundgeschichte und der ›Chétifs‹. Die Tochter oder in diesem Fall die Gattin des
Sultans, in gewissem Sinne eine heimliche Christin, leistet den gefangenen Christen zu-
nächst karitative, dann politische Hilfe. Diese führt zunächst zu ritterlichen Heldentaten
auf dem Schlachtfeld, und als sich daraus die Freilassung nicht ergibt, zur gemeinsamen
Planung und Durchführung der Flucht. Zurück in Europa erfolgt die Aufnahme der
Heidin in die christliche Gemeinschaft – in diesem Fall durch den päpstlichen Ablass –
und die Heirat zwischen Prinzessin und Held. Damit sind alle wesentlichen Elemente des
in der Epik so beliebten Motivs der paienne amoureuse gegeben. Zugleich werden alle
wichtigen muslimischen Anführer des 12. Jahrhunderts mit christlichen Wurzeln ausge-
stattet und entsprechend positiv konnotiert, wie die Charakterisierung Saladins als cour-
tois nahelegt.

3.3.3 ›L’Ordène de chevalerie‹

Die zweite Geschichte, die Jubb in den ›Estoires d’Outremer‹ als »fictional interpolation«
bezeichnet hat und eine Verbindung zwischen Christentum und Saladin herstellt, ist die
›Ordène de chevalerie‹. Während in der ›Fille du comte de Ponthieu‹ Saladins Abstam-
mung von einem französischen Adelshaus konstruiert wird, befasst sich die ›Ordène‹ mit
Saladins Verhältnis zum christlichen Rittertum. Sie erzählt, wie der Templermeister, Bal-
duin von Ibelin, Hugo von Tiberias und viele andere 1179 in der Schlacht von Beaufort in
Saladins Hände fielen316). Während das Schicksal Balduins von Ibelin analog zu ›Ernoul-
Bernard‹ wiedergegeben wird – darauf wird noch einzugehen sein –, findet sich zusätzlich
der Bericht über Hugos Erlebnisse in Gefangenschaft.

316) Ebd., S. 108; Chronique d’Ernoul, Kap. 7, S. 56–59.
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Laut den ›Estoires‹ habe Saladin Hugo vor die Wahl zwischen der Zahlung eines Lö-
segelds von 100 000 Byzantinern oder dem Tod gestellt. Hugo habe dem entgegengehal-
ten, dass dieser Betrag für einen Mann mit seinen bescheidenen Ländereien viel zu hoch
sei. Aber Saladin habe auf dem Betrag bestanden, weil Hugo von hohem Rang und ein
ausgezeichneter Ritter sei. Am folgenden Tag habe der Sultan seinen Gefangenen noch
einmal zu sich rufen lassen und ihn gebeten, ihn in die Geheimnisse des christlichen Rit-
tertums einzuweihen. Nach anfänglichem Zögern wegen Saladins Heidentum habe Hugo
zugestimmt und mit dem Sultan die Schritte der Ritterweihe vollzogen. Lediglich den
abschließenden Schlag habe er ihm nicht geben wollen, weil sich das für einen Gefange-
nen seinem Herrn gegenüber nicht zieme. Danach habe Saladin davon abgesehen, Hugo
zu erniedrigen. Er habe noch einmal die Frage des Lösegelds zur Sprache gebracht. Hugo
sei nun zuversichtlich gewesen, die Summer mit Hilfe seiner Ritterkollegen auftreiben zu
können. Und da er keinen größeren Herrn kenne, habe er zuerst gleich Saladin selbst um
finanzielle Unterstützung gebeten. Dieser habe ihm sogleich 10 000 Byzantiner zugesagt
und zudem seine Emire dazu angehalten, zu Hugos Freilassung beizutragen. Dank dieses
Beistands habe Hugo schließlich wieder nach Hause zurückkehren können317).

Die in der ›Ordène de chevalerie‹ gegebene Variante der Ritterschlagserzählung findet
sich in den Handschriften häufig in Kombination mit der ›Fille du comte de Ponthieu‹.
Zusammen liefern die beiden Geschichten eine umfassende Erklärung für Saladins Er-
folge, die er aufgrund seiner französischen Abstammung und seines Wissens um die Ge-
heimnisse des Rittertums erringt. Das Gerücht, dass Saladin zum Ritter erhoben worden
sei, findet sich bereits im ›Itinerarium peregrinorum‹, einem englischen Augenzeugenbe-
richt zum dritten Kreuzzug318). Dort heißt es aber, dass Humfried von Toron im Jahr 1167
für den Vorgang verantwortlich gewesen sei. Die angebliche Erhebung Saladins durch
Humfried dürfte imWesten für großes Aufsehen gesorgt haben, so dass die Geschichte im
13. Jahrhundert in einem Gedicht von 500 Zeilen Länge verarbeitet wurde – die ›Estoires
d’Outremer‹ bieten eine Prosaversion davon319). Margaret Jubb geht davon aus, dass der
Protagonistenwechsel von Humfried von Toron zu Hugo von Tiberias auf einer Ver-
wechslung aufgrund derselben Initialen basierte, zumal allgemein bekannt war, dass
Hugo im Jahr 1179 in die Hände Saladins gefallen und später wieder befreit worden
war320).

Dies zeigt einmal mehr, dass die Gefangenschaft von Christen bei Muslimen insbe-
sondere die westliche Fantasie anregte und als geeignete Bühne für interkulturellen Aus-
tausch angesehen wurde, zumal in einer solchen Situation keine störenden Einflüsse

317) Estoires d’Outremer, S. 109–114.
318) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), S. 251.
319) Die Versform wurde ediert von Roy Temple House als ›Ordene de Chevalerie‹.
320) Vgl. Jubb, Estoires d’Outremer, S. 9 f. Vgl. für eine weitere Kurzerwähnung dieses Motivs: Chro-
nique d’Ernoul, Kap. 5, S. 36.
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durch kriegerische Auseinandersetzungen erfolgen konnten. Wie in anderen Gefangen-
schaftsnarrativen befindet sich der gefangene Ritter in der moralisch überlegenen Positi-
on, weil nur er um das Geheimnis des Rittertums weiß. Dennoch muss er das Geheimnis
Saladin preisgeben, und auch wenn er das Ritual nicht komplett durchführt, stehen der
Gefangene und sein Häscher am Ende auf derselben Stufe. Saladin will nicht, dass sich
Hugo ihm zu Füßen setzt, und er hilft ihm – wie es unter Ritterkollegen üblich ist – bei
der Beschaffung des Lösegelds. Die Gefangenschaft wird in dieser Erzählung durch das
gemeinsame Standesbewusstsein überwunden, das kulturelle und religiöse Grenzen
durchdringt. Die Dichotomie aus tyrannischem, ungläubigem Häscher und leidendem,
rechtgläubigen Gefangenen wird durchbrochen und löst sich im gemeinsamen Rittertum
auf, auch wenn Hugo zum Beispiel wegen der fehlenden Taufe des Sultans gewisse Vor-
behalte anzumelden hat:

Sire, jel vous dirai.
Sainte ordene de chevalerie
Seroit en vous mal emploïe,
Car vous estes viex en vo loy
Si n’avés baptesme ne foy,
Et grant folie entreprendroie,
Se un fumier de dras de soie
Voloie vestir et couvrir,
K’il ne peust jamais puïr.
A nul fuer faire nel poroie,
Et tout ensement mesprendroie
Se sour vous metoie tel ordre.
Je ne m’i oseroie amordre,
Car iou en seroie blasmés321).

3.3.4 Gefangenschaft als Erklärung für die Erfolge des Islam

Es ist bezeichnend, dass mit den ersten größeren Niederlagen der Christen im Heiligen
Land gegen die Muslime, angefangen bei den Schwierigkeiten mit Zengi, die 1144 im
Verlust Edessas gipfelten, bis zum Aufstieg Saladins im letzten Viertel des 12. Jahrhun-
derts, Versuche einsetzten, die Geschehnisse zu rationalisieren, und in diesem Prozess das
Erzählen über die Gefangenschaft von Christen eine wesentliche Rolle spielte. Bereits in
der christlichen Überlieferung zum ersten Kreuzzug wurde der Vermutung Ausdruck
verliehen, dass die muslimischen Machthaber große Anstrengungen unternommen hät-
ten, die Kreuzfahrer gefangen zu nehmen und in ihre Länder zu verschleppen322). Dies
wurde verschiedentlich dahingehend ausgeführt, dass die Heiden an sexuellen Kontakten
zwischen den Franken und ihren eigenen Frauen interessiert gewesen seien, um ihrem

321) Ordene de Chevalerie, Z. 84–97, S. 46.
322) Siehe oben Anm. 98.
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Nachwuchs fränkische Tugenden und Stärke zu verschaffen323). Kritischer sahen die
Zeitgenossen den umgekehrten Fall. Wenn den Muslimen fränkische Frauen in die Hände
fielen, äußerten die damaligen Autoren oft den Verdacht, entweder des sexuellen Miss-
brauchs der Gefangenen durch ihre Häscher oder schlimmer noch die freiwillige Auf-
nahme sexueller Beziehungen324). Der oder die Gefangene erschien so auf der einen Seite
zwar in einer unterlegenen, verletzlichen Position, auf der anderen Seite konnte auf diese
Weise die eigene Überlegenheit propagiert werden, die sich in den Fortpflanzungsab-
sichten der Häscher ausdrückte und in der Tatsache, dass die gefangenen Christinnen zu
den Müttern wichtiger muslimischer Persönlichkeiten wurden. Auf diese Weise wurden
die Voraussetzungen geschaffen, um wichtige muslimische Anführer, deren Erfolg gegen
das Christentum eine Erklärung verlangte, genealogisch im erweiterten Umfeld der
christlichen Welt zu verankern. Ein ähnliches Ziel verfolgte die Erzählung über Saladins
Heranführung ans christliche Rittertum. Derart ans christlich-höfische Umfeld ange-
bunden ließ sich sein militärischer Erfolg, aber auch der ihm nachgesagte Großmut mit
christlichen Wertvorstellungen in Einklang bringen.

Eine wesentliche Rolle für solche Modelle spielten Situationen der Gefangenschaft.
Offenbar wurden diese als geeignete Bühne für dergestalte interkulturelle Begegnungen
angesehen. In ihnen schien ein enger, auf körperlicher oder geistiger Ebene mitunter auch
intimer Kontakt zwischen Gefangenen und Häschern möglich zu werden, der sich qua-
litativ deutlich von anderen Treffen zwischen Christen undMuslimen unterschied, die oft
von kriegerischer Natur waren. Damit wurden neue Perspektiven und Interaktionsfor-
men denkbar, von denen die beschriebenen Geschichten ein beredtes Zeugnis ablegen.
Wie in den Erzählungen der Chansons de geste öffnet Gefangenschaft den Raum, Gren-
zen zu überschreiten oder zumindest zu öffnen.

3.4 Zusammenfassende Überlegungen: Gefangenschaft im Spiegel von Raum und Zeit

Über die Gefangenschaft christlicher Ritter bei den Muslimen wurde seit dem ersten
Kreuzzug immer wieder geschrieben. Tatsächlich scheint es, als ob dieser Kriegszug das
Thema für das mittelalterliche Geschichtsbewusstsein zum ersten Mal wirklich interes-
sant machte und eine Reihe neuer narrativer Themen hervorbrachte oder bereits bekannte
Erzählformen, etwa aus dem hagiografischen Bereich, für seine Zwecke umdeutete.

Die Gefangenschaft an sich, vor allem die Gefangennahme und das Leben in Haft,
wurde häufig mit stereotypen Wendungen beschrieben oder zum Gegenstand von Er-
zählungen, die einen stark narrativen Charakter aufwiesen. Für ihre anderen Phasen, die
Entwicklungen in den verwaisten Herrschaften der Betroffenen, ihre Befreiung sowie

323) Les Chétifs, l. 22, Z. 646–657, S. 17; Raimund von Aguilers, Historia, Kap. 15, S. 155.
324) Vgl. dazu Friedman, Versager, S. 133–135.

II. GEFANGENSCHAFT ERZÄHLEN134



ihre Rückkehr, lassen sich dagegen keine spezifischen Erzählmuster feststellen. Dies
hängt damit zusammen, dass sich in erster Linie die Gefangenschaft an sich als Trägerin
moralisch-exemplarischer Botschaften oder als Bühne für ritterliche Abenteuer eignete,
während die anderen Abschnitte der üblichen und weniger spektakulären (politischen)
Geschichtsschreibung vorbehalten blieben. Entsprechend bieten sich gerade Letztere für
eine Analyse praktischer Bewältigungsstrategien von Gefangenschaft an, während Erste-
re zwar auch Teil einer solchen Bewältigung sein können, bei ihnen aber ihre narrative
Funktion im Zentrum der Aufmerksamkeit liegen muss.

Die Art und Weise der erzählerischen Verarbeitung von Gefangenschaft bei den
Muslimen korrelierte stark mit Ort und Zeit der Berichtssituation. Es zeichnet sich ab,
dass in die abendländische Überlieferung tendenziell stärker narrativisierte Formen von
Gefangenschaftsepisoden Eingang fanden, die einen exemplarischen oder rationalisie-
renden Charakter aufwiesen und gleichzeitig von großem Unterhaltungswert waren. Es
lassen sich dabei Zusammenhänge mit den sich parallel entwickelnden Chansons de geste
und der seit dem frühen 12. Jahrhundert zunehmenden Legendenbildung um die Kreuz-
züge aufzeigen, die im 13. Jahrhundert einen Höhepunkt erreichte. Im Gegensatz dazu
beschränkte sich die orientalische Überlieferung auf eine eher faktenorientierte, ver-
gleichsweise nüchterne Darlegung der Ereignisse. Ihr Fokus lag dabei zudem weniger auf
dem Leben der Gefangenen als auf den Umständen ihrer Befreiung und den mit der Ge-
fangenschaft verbundenen Problemen in ihrer jeweiligen Stammherrschaft. Es ist auffal-
lend, dass sich die östlichen Darstellungen auf jene Aspekte von Gefangenschaft kon-
zentrierten, über die die Autoren in ihren Augen verlässliche Nachrichten erhielten. Dies
trifft wohl auch auf ihre Kollegen im Abendland zu, so dass sich im Vergleich dieser
beiden Gruppen deutliche Hinweise auf unterschiedliche Vorstellungen davon offenba-
ren, wie eine Gefangenschaft bei den Muslimen ablaufen könnte.

Auch der Faktor Zeit ist für die Art und Weise der Darstellung von Gefangenschaft
von großer Bedeutung. Es ist einleuchtend, dass die Problematik vor allem dann interes-
sierte, wenn sie für die Gesellschaft zu einer Herausforderung wurde, die nach Erklärung,
Legitimation und Lösung verlangte. Die in der Chronistik überlieferten Berichte orien-
tierten sich sicher an den Erfahrungen, die im Heiligen Land zu unterschiedlichen Zeiten
gemacht wurden. Gerade in politisch und militärisch schwierigen Phasen wie während
des Aufbaus der Kreuzfahrerherrschaften zu Beginn des 12. Jahrhunderts, nach der
Schlacht von Hattin (1187) oder der ähnlich katastrophalen Niederlage von La Forbie
(1244) kam dem Thema eine verstärkte Bedeutung zu. Während in den Anfängen der
Kreuzfahrerherrschaften eine eher pragmatische Sichtweise im Osten und eine abenteu-
erlich-epische im Westen dominierte – man denke an den Erzählkomplex, der sich um
Bohemund und die ›Chétifs‹ auftat –, herrschten Ende des 12. Jahrhunderts im Zuge der
Niederlage von Hattin und den Ereignissen um den dritten Kreuzzug eher die Opfe-
rungs- und Selbstaufopferungsnarrative vor. Im 13. Jahrhundert dominierte im Orient
erneut eine nüchtern-pragmatische Betrachtungsweise. Das hängt auch damit zusammen,
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dass die wichtigste Informationsquelle aus dieser Zeit, der Erzählkomplex der altfranzö-
sischen Fortsetzungen Wilhelms von Tyrus, zunehmend annalistischer und wortkarger
ausfällt und Narrativen damit keinen fruchtbaren Nährboden bietet. In scharfem Kon-
trast dazu präsentiert sich die Lage imWesten, wo sich Gefangenschaftserzählungen etwa
in den ›Estoires d’Outremer‹ oder in den Geschichten über verliebte muslimische Prin-
zessinnen, sei es in den Chansons de geste oder bei Matthäus Paris, nach wie vor großer
Beliebtheit erfreuten.

Auf beiden Seiten des Mittelmeers wurden die Erzählungen über das Heilige Land
nun vornehmlich in der Volkssprache verfasst. Eine Folge davon war der merkliche
Rückgang himmlischen Einflusses in den Gefangenschaftsepisoden, ein Motiv, das noch
zu Beginn des 12. Jahrhunderts vergleichsweise häufig Verwendung gefunden hatte. An-
ders als noch in dieser Frühzeit, als die Ursachen für eine Gefangennahme in der Regel im
Wirken Gottes oder in anderen Faktoren gesehen wurden, die von den Protagonisten
nicht kontrollierbar waren, wurde die Schuld für eine Festnahme im 13. Jahrhundert
tendenziell bei den Gefangenen selbst gesucht, meist in militärischem Fehlverhalten. Ein
ähnliches Bild lässt sich für die Unterstützung bei der Befreiung von Gefangenen aufzei-
gen: Im 12. Jahrhundert wurde Hilfe oft bei Gott gesucht, ab dem 13. Jahrhundert vor
allem bei den Lehnsgebern oder militärischen Vorgesetzten.

In den Quellen findet sich auch ein Hinweis auf die wachsende Vertrautheit der
Kreuzfahrer mit den muslimischen Gegnern im Allgemeinen und der Gefangenschaft bei
ihnen im Speziellen. Dies äußert sich nicht nur in verbesserten Ortskenntnissen bei der
Lokalisierung von Gefängnissen, sondern auch im Wissen um die Möglichkeit eines
glücklichen Ausgangs einer Gefangenschaft. So wurde das Motiv des Martyriums der
Gefangenen im Wesentlichen in der frühen Berichterstattung zu den Kreuzzügen be-
müht, während später die Option einer Beendigung von Gefangenschaft auf diplomati-
schem Weg in den Bereich des Vorstellbaren rückte.

In Darstellungen von Gefangenschaft bei den Muslimen offenbaren sich verschiedene
Zugänge zur Problematik, die stark von Entstehungsumfeld und -zeit geprägt waren.
Großen Einfluss auf die Entwicklung von Gefangenschaftserzählungen als Genre hatte
zweifellos die höfische Gesellschaft, deren Mitglieder bereits die Hauptträger des ersten
Kreuzzugs waren, und die das Erzählen über Gefangenschaft aus einem rein hagiogra-
fisch-spirituellen Rahmen lösten. Zeitliche und vor allem räumliche Distanz zu den Er-
eignissen imHeiligen Land förderten eine narrative Verarbeitung von Gefangenschaft, die
wohl häufig weniger als historisch-faktisch denn als historisch-denkbar anzusehen ist, in
dieser Eigenschaft aber gleichwohl in der geschichtlichen Realität wurzelt. Damit rücken
Funktion und Deutungsweise dieser Geschichten in den Blick, die mit den anderen, we-
niger literarisch aufgeladenen Berichten zu einem Gesamtbild verarbeitet werden können.
Dazu werden im folgenden Kapitel zunächst die beiden einzigen bekannten Augenzeu-
genberichte von einer Haft bei den Muslimen in den Blick genommen, bevor das Erzäh-
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len von Gefangenschaft als Teil einer umfassenden Bewältigungsstrategie gewürdigt
werden kann.
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4. Augenzeugenberichte

Trotz der vielfältigen Berichte über Gefangenschaft bei den Muslimen lassen sich auf-
grund der Aussage ihrer Autoren lediglich zwei Darstellungen identifizieren, die von
Gefangenen selbst verfasst wurden – jene Walters des Kanzlers und jene Johanns von Jo-
inville.

4.1 Walter der Kanzler und die ›Bella Antiochena‹

4.1.1 Walter und die Gefangenschaft

Walter der Kanzler ist nur durch den Text seines Werks ›Bella Antiochena‹ bekannt, in
dem er sich selbst als Kanzler des Fürstentums Antiochia bezeichnet325). An verschiede-
nen Stellen deutet er an, dass er im Jahr 1119 dabei war, als das antiochenische Heer unter
Roger von Salerno gegen die aleppinischen Streitkräfte Ilghazis eine vollständige Nie-
derlage erlitt. Die Soldaten wurden entweder niedergemacht oder, darunter auch Walter,
in Gefangenschaft geführt326). Das Schlachtfeld war deshalb später unter dem Namen
Ager Sanguinis – Blutfeld – bekannt. Detailliert schildert Walter das schreckliche
Schicksal, das den Gefangenen zuteil wurde und geht dabei weit über die aus Hagiografie,
Chronistik und Literatur bekannten Topoi wie Ketten, Hunger oder dunkle und feuchte
Kerker hinaus. In einer bisweilen schockierend bildhaften Sprache beschreibt er minuti-
ös, welchen Qualen, Foltern und Ängsten die Gefangenen ausgesetzt waren327).

Zu seinen Erfahrungen in Gefangenschaft macht Walter zwei bemerkenswerte Äuße-
rungen, die seine Auffassung von Gefangenschaft und ihrer Verarbeitung demonstrieren.
Zum einen erklärt er, dass er aufgrund seiner Erlebnisse viel Erstaunliches zu berichten
habe. Da er aber um die grundsätzliche Schlechtigkeit des Menschen wisse, befürchte er,
mit der genauen Darstellung der von den Muslimen angewendeten Martern seine Mit-
christen zur Nachahmung anzuregen. Doch sein Bedürfnis, die christliche Welt über die
Vorgänge im Heiligen Land und insbesondere das Schicksal der Gefangenen aufzuklären,
scheint gegenüber diesen Bedenken überwogen zu haben328). Walter wählte ganz bewusst

325) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, 2. Prolog, S. 78. Weitere Informationen zuWalter dem Kanzler
finden sich bei Asbridge/Edgington, Walter the Chancellor, S. 5–10; Asbridge, Significance.
326) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, 2. Prolog, S. 78 f.; II, 2, S. 81. Zu Ursachen und Bedeutung der
Schlacht auf dem Ager Sanguinis vgl. auch: Asbridge, Significance.
327) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 6, S. 91; II, 7, S. 91–94; II, 15, S. 110–112.
328) Ebd., II, 15, S. 111 f.: diuersis itaque tormentorum generibus, quibus captiui in carceribus Saraceno-
rum conterebantur, multa quidem miranda ac stupenda haberem describere et uerbis edisserere; sed quia
reges, principes mundique alii potentes, etiam et inpotentes eiusdem conditionis eiusdemque fidei homines,
cuius et ipsi sunt, aliquando iuste, aliquando iniuste capiunt, captosque pro extorquenda pecunia diuersis
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den Weg der Erinnerung und damit eine spezifische Form das Erlebte zu verarbeiten, die
möglicherweise für die starke Überzeichnung der gängigen Topoi über das Leben in Haft
mitverantwortlich ist.

Allerdings gibt Walter zum anderen zu, dass seine Erinnerung durch die Erfahrungen
im Kerker verzerrt und abgestumpft sein könnte, aber gerade dieses Geständnis macht
sein Zeugnis zu einer umso eindrücklicheren Quelle329). Es macht deutlich, dass sich
Walter der Grenzen von Erinnerung und Sprache und damit der Unmöglichkeit, seine
Erlebnisse adäquat wiederzugeben, bewusst war. Es handelt sich auch um eine der weni-
gen Aussagen, die direkt auf das Befinden eines Gefangenen und seine Gefühle gegenüber
seiner Haft schließen lassen, die in ihrer Direktheit nicht auf gängigen Topoi beruht. Das
bedeutet nicht, dass Walter nicht auch auf etablierte Erzählmuster zurückgriff. So sah er
die Ursache für das Unglück im Stolz der Antiochener und ihrer Undankbarkeit gegen-
über Gott, weil sie ihre früheren militärischen Erfolge auf ihre eigene Leistung zurück-
geführt hätten und daher in ihrer Sündhaftigkeit nicht mehr als wahre Soldaten Christi
handeln würden330). Und erst die erneute Hinwendung der Lateiner zu Christus habe
schließlich zur spirituellen und in der Folge auch zur körperlichen Erlösung geführt. Als
Symbol dafür präsentiert Walter die Übernahme der Macht im Fürstentum durch Balduin
II. von Jerusalem und den Patriarchen Bernhard, der seinen Fürsten vor dem Feldzug zu
mehr Demut ermahnt und damit als einziger immer in Gottes Sinn gehandelt habe331).

Die Rahmenbedingungen entsprechen also durchaus den Parametern eines Läute-
rungsnarrativs, wie im Falle Harpins von Bourges oder des Wunderberichts über die
Gefangenschaft Bohemunds I. Die Schilderung der Zustände in Gefangenschaft steht in
ihrer bildhaften Intensität in der Literatur zu den Kreuzzügen aber alleine da. Lediglich
der Bericht Johanns von Joinville, und damit wohl nicht zufällig des zweiten bekannten
Augenzeugen, vermag Walter dem Kanzler diesbezüglich nahezukommen. Auf die von
Walter geschilderten Grausamkeiten muss an dieser Stelle nicht im Detail eingegangen
werden. Von Interesse sind hier vielmehr einige seiner Bemerkungen über die Niederlage
der Antiochener sowie über Unterbringung und Auslösung der Gefangenen.

poenis puniunt, et cum paene omne genus mortalium instinctu diabolico a malis potius quam a bonis ex-
empla sumere consueuerint, utilius mecum reputo formam et quantitatem tormentorum tacere quam ex-
primere, ne Christicolae Christicolis similia inferant et in consuetudinem uertant. illud uero miraculi, quod
captiuis in carcere contigit, eisdem compatiendo praesentibus et futuris litterali memoria pando.
329) Ebd., 2. Prolog, S. 79.
330) Ebd., 2. Prolog, S. 78 f.; II, 1 f., S. 79, 81; II, 5, S. 88 f.; II, 7, S. 92.
331) Ebd., II, 1, S. 79 f.; II, 8–10, S. 94–100. Vgl. auch Asbridge/Edgington, Walter the Chancellor,
S. 26 f. Als Beispiel für Balduins II. göttliche Legitimation: Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 9,
S. 98: [Antiochia] ubi Deo uocante et ipsius dono promotus, principatus dignitatem adeptus est, iure quidem:
huius etenim manu, diuina prouidentia ciues moenibus et urbem ciuibus, quibus destituta sorte miserrima
fuerat, reddere curauit.
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Laut Walter habe sich das christliche Heer in der Schlacht trotz der zahlenmäßigen
Übermacht der Feinde tapfer gewehrt. Aber Disziplinlosigkeiten der Turkopolen und
schließlich der Tod Rogers von Salerno hätten zum Sieg der Muslime geführt, die ange-
trieben von göttlicher Rache und mit dem Einverständnis des höchsten Richters von allen
Seiten auf die Antiochener eingedrungen seien332). Walter berichtet, wie Rainald Mazoir,
einer der wichtigsten Magnaten Antiochias, in einen Turm geflüchtet und von den Mus-
limen umzingelt worden sei. Dies wäre eigentlich Grund genug gewesen, sich den Fein-
den zu ergeben, meint Walter. Doch Rainald habe versucht, seine Position zu verbessern,
und habe erst schweren Herzens kapituliert, als ihm Ilghazi zugesichert habe, ihn nicht zu
töten und nach einem Monat wieder freizulassen333). Walter kritisiert Rainald nicht für
sein Verhalten, sondern hält es für nachvollziehbar und gerechtfertigt. Sein Unmut gilt
vielmehr jenen Adligen, die von Anfang an der Schlacht ferngeblieben seien und ihren
Fürsten sowie ihre Verwandten und Freunde lebend auf dem Schlachtfeld zurückgelassen
hätten, um den Rückzug nach Antiochia anzutreten, bevor die Feinde die Fluchtwege
versperrten – ein Verhalten, das zweifellos als Hochverrat galt und im ›Livre au roi‹, einer
späteren Jerusalemer Rechtssammlung, auch als solcher taxiert wurde334). Für Walter be-
deutet also nicht die Gefangennahme an sich Grund zur Schande, sondern das Verhalten
auf dem Schlachtfeld. In seinen Augen war eine Gefangenschaft Feigheit auf dem
Schlachtfeld vorzuziehen.

Aus Walters Bericht lassen sich über die Beschreibung der Qualen hinaus weitere In-
formationen zum Umgang der Muslime mit ihren Gefangenen entnehmen. Es wird ein
mehrstufiges Auswahlverfahren sichtbar, mit dem die Sieger ihre Opfer kategorisierten
und entsprechend behandelten. Unmittelbar nach der Schlacht seien, so Walter, die
Schwerstverletzten ausgesondert und sofort hingerichtet worden. Die Verbliebenen seien
am folgenden Tag erneut aufgeteilt worden, in ranghöhere und rangniedrigere Gefangene.
Letztere seien exekutiert worden, die anderen für den Freikauf gegen Lösegeld, Folter
und Tod oder Weitergabe an den Sultan als Zeichen des Ruhms Ilghazis nach Aleppo ge-
bracht worden. Dort hätten sie eine furchtbare Nacht erlebt und seien am folgenden Tag
zum öffentlichen Schauspiel an den Pranger gestellt worden335).

Auch wenn Walter dies so darstellt, dürfte Ilghazi diese Maßnahmen nicht aus purer
Bosheit angeordnet haben. Vielmehr ging es ihm darum, der Bevölkerung Aleppos seinen
Sieg greifbar vor Augen zu führen. Es könnte zudem der Beginn einer psychologischen
Kampagne gegen die Gefangenen gewesen sein, denn in der Folge wurde wiederholt

332) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 5, S. 88: nostri itaque nutu summi iudicis diuina ultione
subacti […].
333) Ebd., II, 6, S. 89.
334) Ebd., II, 6, S. 90. Zum ›Livre au roi‹ und der angesprochenen Bestimmung siehe detailliert Kap.
III., 1.1.1.
335) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 7, S. 94: eheu! nox illa inter infernales deterior exstitit
computata!
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Druck auf sie ausgeübt, um sie zu brechen. So hätten die Muslime sie wissen lassen, dass
sie den zu Hilfe geeilten König Balduin II. von Jerusalem vernichtend geschlagen hätten,
mit dem Ziel, die Gefangenen zu zermürben. Die muslimischen Kommandos, die täglich
einige der Gefangenen zur Hinrichtung abholten, hätten ihnen abgeschlagene Köpfe in
den Kerker gebracht und versprochen, bald auch jenen des Königs zu liefern. Doch die
Gefangenen seien mit den Waffen des Glaubens gerüstet gewesen und standhaft geblie-
ben, zumal ihnen christliche Bewohner Aleppos durch Risse in der Gefängnismauer einen
Sieg der Lateiner gemeldet hätten336). Schließlich habe sie Ilghazi öffentlich und einzeln
vor die Wahl zwischen Tod und Apostasie gestellt. Aber als er auch nach exemplarischen
Hinrichtungen ihren Glauben nicht zu erschüttern vermocht habe, habe er sofort nach
Geld verlangt, aber nicht um sie auszulösen, sondern um sie zu ruinieren. Er habe weitere
Drohungen ausgesprochen und Hinrichtungen verhängt, doch Gott habe schließlich ein
Einsehen gehabt. Ilghazi habe seine Adligen angewiesen, zu eruieren, wie viel jeder Ge-
fangene für seine Auslösung bezahlen könne und habe sie zu diesen Bedingungen ent-
lassen337).

Diese Geschehnisse, die Walter sehr detailliert und überzeichnet wiedergibt, kontras-
tieren auf eigentümliche Art und Weise mit eingeflochtenen Schilderungen narrativen
Charakters über das Schicksal einzelner Gefangener wie zum Beispiel Roberts von
Zardana. Diesem widmet der Autor ein eigenes Kapitel mit dem Titel De martyrio Ro-
berti Fulcoii. Schon diese strukturelle Abtrennung von der übrigen Erzählung deutet
darauf hin, dass Walter hier ein eigenständiges, in sich abgeschlossenes Narrativ einbringt,
das dem Aufbau einer Märtyrergeschichte folgt. Ohne dass an dieser Stelle auf Einzel-
heiten aus Walters Erzählung eingegangen werden müsste, sei Robert nach seiner Gefan-
gennahme zwischen Ilghazi und Tugtakin hin und her geschoben, gefoltert – bezeich-
nenderweise orientiert sich Walter hierbei wieder an den bekannten Topoi – und schließ-
lich vor die Wahl zwischen Exekution und Konversion gestellt worden. Robert habe den
Teufel und alle Laster zurückgewiesen, nicht aber den Tod für Christus (omnibus operibus
Sathanae et pompis eius abrenuntio, pro Christo uero mori non renuo)338). Darauf sei ihm
von den Ungläubigen, so Walter, sofort das Haupt abgeschlagen worden. Der Kopf sei
öffentlich zur Schau gestellt und der Körper der wütenden Menge überlassen und in
Stücke gerissen worden. Aus dem Schädel sei schließlich mit Gold und Edelsteinen ein
fein gearbeiteter Trinkbecher hergestellt worden339). Damit bediente sich Walter für die-
sen Einschub desselben Motivs wie schon Albert von Aachen für die Geschichte um

336) Ebd., II, 13, S. 106.
337) Ebd., II, 15 f., S. 110–115.
338) Ebd., II, 14, S. 108.
339) Ebd., II, 14, S. 107–109.
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Gervasius von Bazoches und bringt so die Unmenschlichkeit der heidnischen Häscher
klar zum Ausdruck340).

Der deutlich spürbare Wechsel im Erzählstil zwischen der ausführlich-atopischen,
düsteren Beschreibung, die Walter vom Schicksal der auf dem Blutfeld gefangenen An-
tiochener macht, und der in sich abgeschlossenen Geschichte über das Martyrium Ro-
berts von Zardana lässt auf einen Wechsel der Informationsquellen schließen. Während
sich Walter für Letztere wohl auf kursierende Berichte und Gerüchte stützte, konnte er
sich für Erstere auf die eigene Erfahrung berufen und eine eigene Geschichte konstruie-
ren, die den herkömmlichen narrativen und stereotypen Rahmen oft hinter sich lässt.

4.1.2 Walter und die Organisation des Fürstentums Antiochia

Neben der Beschreibung der Gefangenschaft selbst äußert sich Walter auch zur Selbst-
organisation des Fürstentums Antiochia, und zwar so wie er es gehört und in zweiter
Linie gesehen habe341). Antiochia habe – so der Autor – aufgrund der vielen Kriegsopfer
und Gefangenen kaum noch Ritter aufbieten können und sei entsprechend angreifbar
gewesen. Allerdings habe der Patriarch, Bernhard von Valence, in dieser Situation weise
gehandelt und mit Unterstützung des Klerus die Verteidigung der Stadt mit einer Reihe
von Maßnahmen sichergestellt. So habe er beispielsweise eine nächtliche Ausgangssperre
für Nichtfranken verfügt, die Türme der Mauer mit genügend Klerikern und Laien be-
mannt und die Verteidigungsanlagen selbst immer wieder besucht, um Trost zu spenden
und Mut zu machen342). Die Ankunft König Balduins II. von Jerusalem habe die Lage
weiter stabilisiert, denn durch seine Hand habe die göttliche Vorsehung dafür gesorgt,
dass sich Verteidigung und Verwaltung des Fürstentums wieder normalisiert habe343).
Nach einer Ratssitzung habe der König die Regierungsgewalt zugesprochen erhalten,
aber mit einigen Einschränkungen. So sei festgelegt worden, dass Balduin das Fürstentum
an den Sohn Bohemunds I., dem es von Rechts wegen zustand, zu übergeben habe, sobald
dieser von Süditalien nach Nordsyrien käme.

Außerdem – und diese Maßnahme war für die weitere Entwicklung der innenpoliti-
schen Lage im Königreich Jerusalem von entscheidender Bedeutung – sei beschlossen

340) Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 143 f., erzählt die Geschichte anders: Robert und Tugtakin seien
seit 1115 Freunde gewesen. Nach seiner Gefangennahme habe Robert versucht, sich für 10 000 Dinare
auszulösen, doch Ilghazi habe ihn zu Tugtakin geschickt in der Hoffnung, dieser könne ein höheres Lö-
segeld erpressen. Doch dieser habe Robert dann eigenhändig enthauptet.
341) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 7, S. 94. Da Walter während dieser Zeit wahrscheinlich in
Gefangenschaft war, legt er vor dem Beginn der Schilderung der Ereignisse in Antiochia erneut seine
Quellen offen, nämlich Berichte, die er nach seiner Rückkehr nach Antiochia erhalten haben will.
342) Ebd., II, 8, S. 95 f.
343) Ebd., II, 9, S. 98.
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worden, dass die aktuellen Besitzverhältnisse durch den Herrschaftswechsel nicht ange-
tastet werden sollten344). Das heißt, dass es Balduin II. nicht erlaubt war, die Lehen von
Gefangenen oder Gefallenen nach eigenem Gutdünken weiterzureichen, sondern dass
diese im Besitz der Familie verblieben. Dabei handelt es sich um den frühesten konkreten
Hinweis in der Chronistik auf die Anwendung einer Rechtsnorm, die aus dem Römischen
Recht stammt und Besitz und Rechtsstatus von Gefangenen sicherte (ius postliminii)345).
Selbst wenn die Beweggründe, die zu diesem Beschluss führten, politischer Natur waren –
der verbliebene antiochenische, vor allem normannisch dominierte Adel wollte sich auf
diese Weise gegen eine Entmachtung durch die Jerusalemer schützen –, steht das Resultat,
zumindest für die Gefangenen, eindeutig in der Tradition des ius postliminii, weil ihr
Status zum Zeitpunkt ihrer Gefangennahme gewahrt blieb346). Diesem Abschnitt über die
Verhältnisse in Antiochia fehlt das Pathos der Schilderungen der Gefangenschaft weitge-
hend. Es handelt sich weder um ein spezifisches Narrativ noch ist die Darstellung von
Topoi geprägt. Vielmehr scheint Walter versucht zu haben, die Vorkommnisse in Anti-
ochia so genau wie möglich wiederzugeben. Sein Bericht trägt hier den Charakter gängi-
ger chronikalischer Historiografie347).

4.2 Rex ingloriosus et tristis oder rex Christianissimus: Ludwig IX. bei Johann von
Joinville und im Spiegel seiner Zeit

Der erste Kreuzzug König Ludwigs IX. von Frankreich, nach klassischer Zählung der
siebte, der über Zypern nach Ägypten führte, mündete in eine der wohl denkwürdigsten
christlichen Niederlagen der Kreuzzugszeit: Der König und der größte Teil seines Heeres
gerieten 1250 in die Gefangenschaft der Muslime. Ludwig gelang es, sich und seine Leute
nach kurzer Zeit freizukaufen und nach Akkon zurückzukehren. Dort blieb er die
nächsten Jahre und bemühte sich um die Stärkung des Heiligen Landes und die Befreiung
der verbliebenen Gefangenen348). Trotz seiner Erfolglosigkeit als Kreuzfahrer wurde
Ludwig IX. 1297 heiliggesprochen. Aus dem Kanonisationsverfahren gingen die wich-
tigsten Zeugnisse über sein Leben hervor. Dazu gehören auch Berichte von Personen, die

344) Ebd., II, 10, S. 98 f.
345) Siehe dazu ausführlich Kap. III., 1.1.2.
346) Zu ethnischen Gruppen und Spannungen in den Kreuzfahrerherrschaften vgl.: Mayer, Angevins;
Murray, Ethnic Identity.
347) Vgl. dazu Asbridge/Edgington, Walter the Chancellor, S. 6 f.
348) Vgl. zu Ludwigs erstem Kreuzzug: Richard, Saint Louis, S. 205–276; Reitz, Kreuzzüge,
S. 128–158.
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1250 mit ihm in Gefangenschaft geraten waren, wie jener des Dominikaners Wilhelm von
Chartres sowie die ›Vie de Saint Louis‹ Johanns von Joinville349).

4.2.1 Johann von Joinville und die ›Vie de Saint Louis‹

Johanns ›Vie de Saint Louis‹ gilt als wichtigste Quelle zum Leben des französischen Kö-
nigs, da ihr Autor ein enger Vertrauter und Weggefährte war. Das Werk liefert nicht nur
eine umfassende Darstellung der Ereignisse insbesondere des ersten Kreuzzugs Ludwigs
des Heiligen, sondern zeichnet auch ein sehr persönliches Bild des Königs350). Johann,
geboren in den 1220er-Jahren, gestorben 1317, war Seneschall der Champagne. Er be-
gleitete Ludwig auf seinem Kreuzzug ins Nildelta und geriet mit ihm in die Hände der
Ägypter. Die Gefangenschaft ist in seinem Bericht denn auch ein wichtiges Thema und
ein einzigartiges Zeugnis über christliche Gefangenschaft bei den Muslimen.

Die ›Vie de Saint Louis‹ als Gesamtwerk entstand nach der Heiligsprechung Ludwigs
auf Betreiben Johannas von Navarra, der Gattin von Ludwigs Sohn, Philipp dem Schö-
nen, und war dem Thronerben gewidmet351). Die Tatsache, dass das Werk als Auftragsar-
beit im Kontext von Ludwigs Kanonisierung entstanden ist, lässt auf eine hagiografische
Ausrichtung schließen mit dem Ziel, Ludwig als Heiligen zu glorifizieren. Tatsächlich
unterstützt Johann von Joinville diese Vermutung, wenn er gleich zu Beginn den Aufbau
des Textes erklärt:

Der erste Teil legt dar, wie er [Ludwig] sein ganzes Leben nach Gott und der Kirche sowie zum Vorteil
seines Königreichs richtete. […] Der zweite Teil des Buches handelt von seiner großen ritterlichen
Tapferkeit und seinen großen Waffentaten. […] Ich habe vier Mal gesehen, wie er sich in Lebensgefahr
gebracht hat, um Schaden von seinen Leuten abzuhalten, wie ihr es anschließend hören werdet. […] Im
letzten Teil dieses Buches werden wir von seinem Ende sprechen und wie er auf heilige Art und Weise
gestorben ist352).

349) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 294 f. Vgl. zu Wilhelm von Chartres und Gottfried von Beauvais als
den wichtigsten Autoren des Kanonisationsverfahrens: Gaposchkin, Making, S. 33–36; Le Goff, Ludwig
der Heilige, S. 288–298.
350) Vgl. Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 428–431; Gaposchkin, Making, S. 182.
351) Gaucher, Joinville, S. 103–106.
352) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 2, S. 2: La premiere partie si devise comment il se gou-
verna tout son tens selonc Dieu et selonc l’Eglise et au profit de son regne. Le seconde partie du livre si parle
de ses granz chevaleries et de ses granz faiz d’armes. Ebd., Kap. 6, S. 4: […] les quiex sont tiex que je li vi
quatre foiz mettre son cors en aventure de mort, aussi comme vous orrez ci aprés, pour espargnier le dou-
mage de son peuple. Ebd., Kap. 17, S. 8: En la dareniere partie de cest livre parlerons de sa fin, comment il
trespassa saintement.
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Johanns Text gliedert sich in drei Teile, deren erster und letzter schon in dieser groben
Inhaltsangabe deutliche Anzeichen hagiografischer Tendenzen verraten. Der mittlere
Abschnitt dagegen scheint sich gänzlich weltlichen Themen zu widmen: ritterlicher Tap-
ferkeit und großen Waffentaten, grundsätzlich charakterisiert durch Ludwigs Bestreben,
seine Gefolgsleute vor Schaden zu bewahren, was er in bester epischer Manier durch
persönlichen, todesverachtenden Einsatz zu erreichen gedachte353). Aufgrund dieser in-
haltlichen Vielfalt, die von Cecilia Gaposchkin detailliert herausgearbeitet wurde, ist es
nicht erstaunlich, dass sich die Forschung in ihrem Ordnungsbestreben schwer tat, die
›Vie de Saint Louis‹ in eine literarische Gattung einzusortieren. Oft resignierte sie mit
dem Hinweis, dass man es mit einer bunten Mischung an Gattungen zu tun habe, mit
denen Johann von Joinville offenbar bestens vertraut gewesen sei354). Damit unterschied
sich Johann im Prinzip aber nicht vom Schaffen anderer mittelalterlicher Historiografen,
die ebenfalls die verschiedensten Strömungen und Erzählformen in ihre Werke einfließen
ließen, wie beispielsweise die Berichte zu Bohemunds I. Gefangenschaft deutlich vor
Augen geführt haben355). Was Johann indes von diesen Autoren unterscheidet, ist die
Tatsache, dass er einer der ersten französischen Autoren war, die von sich selbst berich-
teten356). Damit erhält sein Werk automatisch den Charakter einer Autobiografie, eines
Reiseberichts oder von Memoiren, um einige der mit ihm in Verbindung gebrachten
Gattungen zu nennen. Zudem wird für das Gesamtwerk als Auftragsarbeit das Ziel
deutlich, Ludwig als idealen christlichen König und Heiligen darzustellen, was die mo-
ralischen Anklänge erklärt – sei dies als Hagiografie oder als Fürstenspiegel, wie es von
Elisabeth Gaucher auch charakterisiert wurde357).

Dieser christlich-tugendhafte Grundton der ›Vie de Saint Louis‹ darf bei der Inter-
pretation natürlich nicht vernachlässigt werden. Die aktuelle Forschung geht aber davon
aus, dass das Werk in zwei Phasen entstanden ist. Das Kernthema, Ludwigs erster
Kreuzzug, das immerhin drei Viertel des Gesamtwerks einnimmt, wurde wahrscheinlich

353) Ebd., Kap. 7–16, S. 4–8, liefert auch gleich eine Zusammenfassung der vier Gelegenheiten, bei denen
sich der König in dieser Hinsicht besonders hervorgetan haben soll.
354) Gaposchkin, Making, S. 181–196. Ebenfalls fundiert zu Johanns von Joinville Werk äußert sich Le
Goff, Ludwig der Heilige, S. 417–439. Zu den gattungsmäßigen Verwirrungen vgl. zum Beispiel: Gau-
cher, Joinville, S. 101 f., 106, 108, die Johanns von Joinville Text als Chronistik, Memoiren, Reisebericht,
Autobiografie, Vita, Fürstenspiegel und (antike) Biografie beschreibt, oder Smith, Crusading, S. 61–74,
die Bezüge zu den Chansons de geste sieht, eine Feststellung, die wiederum von Noble, Heroes, S. 136,
142–144, bestritten und hinter den hagiografischen Aspekt zurückgestellt wird. Vgl. weiter auch: Delo-
gu, Theorizing, S. 35–40; Laurent, Homme, S. 144; Smith, Crusading, S. 73.
355) Vgl. Bancourt, Musulmans, S. 153 f.; Busby, Vernacular Literature, S. 30; Daniel, Heroes, S. 254–
257; Davenport, Narrative, S. 4 f.; Gabriele, Empire, S. 6 f.; Green, Beginnings, S. 15; Morse, Truth,
S. 101; PTron, Croisés, S. 12; Sweetenham, Robert the Monk, S. 14, 35–41; Trotter, French Literature,
S. 27, 249; Whetter, Understanding Genre, S. 24–30.
356) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 423.
357) Gaucher, Joinville, S. 106.
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bereits in den 1270er-Jahren nach dem Tod des Königs verfasst. Es zeigt diesen nicht als
Heiligen, sondern als gewöhnlichen Menschen, guten Ritter, König und Freund und war
als historiografisches Werk konzipiert358). Erst der Heiligsprechungsprozess machte aus
Ludwig den unfehlbaren Heiligen. Diese Eigenschaft manifestiert sich in der ›Vie de Saint
Louis‹ besonders im ersten und letzten Teil in Form eines idealen christlichen Königtums.
Diese Abschnitte beschäftigen sich mit den Tugenden des Königs und basieren vor allem
auf der Ludwigs-Vita Wilhelms von Nangis, die ihrerseits auf den Materialien des Kano-
nisationsverfahrens beruht. Auf diese Weise erhält das Werk seinen hagiografischen
Charakter, der als Vehikel für Ludwigs Heiligkeit dient. Dagegen hat der zentrale
Kreuzzugsteil nicht das Ziel, einen hagiografischen Bericht abzuliefern. Er fokussiert
denn auch weniger auf Ludwig als auf Johann, der seine Sicht der Ereignisse als Augen-
zeuge schildert359).

Cecilia Gaposchkin hält dementsprechend fest, dass in diesem Abschnitt der ›Vie de
Saint Louis‹ die Frömmigkeit des Königs weitgehend nicht zur Sprache gebracht werde;
diese werde erst mit seiner Gefangenschaft zu einem wichtigen Leitgedanken entwi-
ckelt360). Es trifft sicherlich zu, dass sich der Grundton von Johanns Bericht mit der Ge-
fangenschaft verändert. Der Misserfolg einer so gut vorbereiteten und im Prinzip von
Gott unterstützten Expedition wie Ludwigs Kreuzzug verlangte nach einer Erklärung,
die der schmählichen Niederlage einen Sinn zu geben vermochte. Die Gefangennahme
des Königs und seines Heeres versinnbildlichte diese Niederlage. Wie gezeigt wurde,
eignet sich gerade eine Haftsituation bei Glaubensfeinden als Extremsituation gut als
Maßstab für die Glaubensfestigkeit der Gefangenen, die als Bußleistung und Läuterung
verstanden werden konnte. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass die spirituellen Kom-
ponenten in Johanns Erzählung zunehmen, sobald sich die Christen in muslimischer
Gefangenschaft befinden.

Bei genauer Durchsicht der ›Vie de Saint Louis‹ stellt sich aber heraus, dass sich Jo-
hann in der Verwendung spiritueller oder gar hagiografischer Reminiszenzen bei der Be-
schreibung der Gefangenschaft stark zurückhält. Zwar ist der christlich-tugendhafte
Grundton gegeben, aber er geht in seiner theoretischen und narrativen Ausgestaltung
kaum über die Vorgaben epischer Modelle hinaus. Im Zentrum von Johanns Interesse
steht nicht die Theologie, sondern nach wie vor das Erzählen über christliche Ritter und
ihren (idealen) König, die in der Haftsituation durchaus auch von ihren irdischen Sorgen
eingeholt werden. Letztere plagen vor allem Johann und manifestieren sich am ein-

358) Aus diesem Grund ist Johanns Bericht für Jacques Le Goff das am wenigsten von der Heiligspre-
chung verzerrte Zeugnis über Ludwig IX. Es sei vor allem säkularen und ritterlich-aristokratischen Werten
verpflichtet und basiere entsprechend weniger auf einem hagiografischen als auf einem episch-höfischen
Modell mit Anklängen aus der Welt der Chansons de geste. Vgl. Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 417–439,
dazu auch Gaposchkin, Making, S. 185.
359) Vgl. dazu hauptsächlich Gaposchkin, Making, S. 182–185.
360) Ebd., S. 187.
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drücklichsten in seinem steten Schwanken zwischen Todesangst und Hoffnung361). Be-
sonders eindringlich zeigt sich dies, als die revoltierenden Emire nach der Ermordung des
Sultans mit gezogenen Waffen auf das Schiff der Gefangenen kommen, um sie zu ent-
haupten. Johanns Gedanken angesichts des bevorstehenden Todes sind selbst im Text, der
eigentlich Raum zur Reflexion böte, von erstaunlich wenig spirituellen Überlegungen
geprägt. Es fallen ihm keine Sünden ein, die er beichten könnte. Vielmehr schießt ihm die
Frage durch den Kopf, wie er sich zu verhalten habe, um den Todesstoß möglichst
schmerzlos zu empfangen – die Worte, die einer seiner Mitgefangenen an ihn richtete,
scheint er dagegen gar nicht wahrgenommen zu haben362).

Das bedeutet nicht, dass Johann die Erfahrung der Gefangenschaft nicht als ein-
schneidendes Erlebnis betrachtet oder sie überhaupt nicht mit den spirituellen Deu-

361) Zum Beispiel Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 319, S. 156, als er und seine Gefährten auf
dem Schiff den Vorschlag eines Mitstreiters ablehnen, bis zum Tod zu kämpfen und in den Himmel auf-
zusteigen; ebd., Kap. 323, S. 158, als er aus Furcht und Schwäche auf dem feindlichen Schiff zu zittern
beginnt; ebd., Kap. 338, S. 166, als er glaubt, er werde von den Sarazenen enthauptet werden; ebd.,
Kap. 338 f., S. 166, als er durch die tröstenden Worte eines alten Sarazenen und angesichts der angeblich
erfolgreichen Freilassungsverhandlungen durch den König neuen Mut fasst; oder ebd., Kap. 374, S. 184, als
er nach der Ermordung des Sultans glaubt, sein und seiner Mitgefangenen Tod sei beschlossene Sache, zu-
mal ein ihnen feindlich gesinnter Emir der Schiffsbesatzung entsprechende Anweisungen gibt und sich das
Schiff schon anschickt, sie nach Kairo zurückzubringen. Noch einen wesentlich stärkeren, vielleicht weil
frischeren Eindruck von seiner Todesangst gibt er in seinem ›Credo‹, Kap. 35, S. 522, als er explizit sagt: En
icelle grant paour de mort où nous estiens […] wegen der Schreie der Mitgefangenen, die vor die Wahl
zwischen Tod und Apostasie gestellt und gegebenenfalls hingerichtet wurden – darauf wird sogleich zu-
rückzukommen sein.
362) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 354 f., S. 174: Il en vindrent bien .xxx., les espees toutes
nues es mains a nostre galie et au coul les haches danoises. Je demandai a mon seigneur Baudouyn d’Ibelin,
qui savoit bien le sarrazinnois, que celle gent disoient; et il me respondit que il disoient que il nous venoient
les testes trancher. Il y avoit tout plein de gens qui se confessoient a un frere de la Trinité qui avoit nom Je-
han et estoit au conte Guillaume de Flandres. Mes endroit de moy, ne me souvint onques de pechié que
j’eusse fait, ainçois m’apensai que quant plus me deffenderoie et plus me ganchiroie, et pis me vauroit. Et lors
me seignai et m’agenoillai au pié de l’un d’eulz, qui tenoit une hache danoise a charpentier, et dis: »Ainsi
mourut saint Agnés.« Messire Gui d’Ybelin, connestable de Chypre, s’angenoilla encoste moy et se confessa
a moy; et je li dis: »Je vous asolz de tel pooir comme Dieu m’a donné«; mez quant je me levai d’ilec, il ne me
souvint onques de chose que il m’eust dite ne racontee. Übersetzung ebd., S. 175: Il en vint bien trente à
notre galère, les épées toutes nues à la main, avec des haches danoises au cou. Je demandai à mesire Bau-
douin d’Ibelin, qui savait bien le sarrasin, ce que ces gens disaient; et il me répondit qu’ils disaient qu’ils
venaient nous trancher la tête. Il y avait une grande quantité de gens qui se confessaient à une frère de la
Trinité qui s’appelait Jean et qui était de la maison du comte Guillaume de Flandre. Mais en ce qui me
concerne, je n’arrivai pas à me rappeler un péché que j’eusse fait; je songeais plutôt que plus je me défendrais
et plus je me déroberais, pis cela vaudrait pour moi. Et alors je fis le signe de la croix et je m’agenouillai aux
pieds de l’un d’eux, qui tenait une hache danoise de charpentier, et je dis: »Ainsi mourut sainte Agnès.«
Messire Gui d’Ibelin, connétable de Chypre, s’agenouilla à coté de moi et se confessa à moi; et je lui dis: »Je
vous absous, avec tel pouvoir que Dieu m’a donné.« Mais quand je me levai de là, je ne me souvenais plus de
rien qu’il m’eût dit ni raconté.
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tungsmitteln seiner Zeit einzuordnen versucht hätte363). Ein erstes Mal hatte Johann seine
Haft nämlich bereits in einem Credo festgehalten, das er nach seiner Freilassung in Ak-
kon verfasst hatte364). Dass er unmittelbar nach demMisserfolg des Kreuzzuges und seiner
Freilassung aus der Gefangenschaft ein Credo, also ein Glaubensbekenntnis, formulierte,
wirft ein bezeichnendes Licht auf seine Erfahrungen in Gefangenschaft. In der Einleitung
sagt Johann, dass man guter Werke und festen Glaubens bedürfe, um gerettet zu werden.
Bereits an dieser Stelle drückte er aus, in welchem Zusammenhang sich Glaubensfestig-
keit manifestiert, nämlich in der Standhaftigkeit einem Glaubensfeind gegenüber, selbst
wenn dieser drohe, einem alle Glieder auszureißen365). Die Reminiszenz an Märtyrernar-
rative und damit an hagiografische Texte ist offensichtlich. Selbst wenn zu Beginn des
›Credo‹ mit keinem Wort eine Gefangenschaft erwähnt wird, dürfte in ihr ein unmittel-
barer Auslöser des Schreibens zu suchen sein. Denn im Laufe seines Bekenntnisses bringt
er zur Illustration eine lange Anekdote aus seinen Hafterfahrungen, die sich auch in sei-
ner ›Vie de Saint Louis‹ findet366). Ludwig IX. wird darin nicht erwähnt, Johann beruft
sich also auf seine eigenen Erlebnisse. Er formuliert die Episode als Exempel im Zusam-
menhang mit seinem credo an die Auferstehung Christi. Darin schildert er, was sich in
dem Haus zugetragen habe, in dem die Adligen und wichtigen Ritter (les riches homes &
les chevaliers portanz banière par eus) festgehalten worden seien367). Sie hätten lautes
Schreien gehört, und es sei ihnen erklärt worden, dass es sich um ihre Landsleute handle,
die man in einem ummauerten Hof vor die Wahl stelle, zu konvertieren oder zu sterben.
Wer sich geweigert habe, sei getötet worden. En icelle grant paour de mort où nous estiens
– in ihrer Todesangst – seien sie gefragt worden, ob sie sich retten wollten, indem sie ihren
Häschern Burgen der Ritterorden oder der Jerusalemer Magnaten auslieferten. Beides
habe Peter, Herzog der Bretagne, verneint, weil sie nicht über diese Güter verfügen
könnten. Darauf seien ihre Häscher unter Drohungen abgezogen. Wenig später sei eine
Gruppe junger Muslime mit gezogenen Schwertern in den Raum gestürmt, und Johann

363) Vgl. dazu auch ebd., Kap. 397, S. 194: Or avez oÿ ci devant les grans persecucions que le roy et nous
souffrimes […].
364) Johann von Joinville, Credo, die Angabe des Abfassungszeitraums macht Johann ebd., Kap. 6,
S. 510–512.
365) Ebd., Kap. 5, S. 510:De croire fermement, me dist li rois [Ludwig IX.] que li enemis s’efforce tant com
il puet à nous giter de ferme créance; & me enfeigna que quant li enemis m’anvoeroit aucune temptacion
dou sacrement de l’autel ou d’aucun autre point de la foi, que je deisse: Enemis, ne te vaut; que jà, à l’aide de
Dieu, de la foi crestienne tu ne me osteras, nes se tu me feisses touz les membres tranchier.
366) Vgl. Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 332–338, S. 162–166. Dies ist ein weiterer Hin-
weis darauf, dass diesesWerk in weiten Teilen bereits vor der Heiligsprechung Ludwigs entstanden war und
trotz seines historiografischen Charakters auch starke hagiografische Bezüge aufweist, die vor allem in der
Gefangenschaftsepisode zum Ausdruck kommen.
367) Johann von Joinville, Credo, Kap. 34, S. 520. Nach Johann von Joinville wurden die hochrangigen
Gefangenen in einem separaten Haus festgehalten. Als Unterscheidungsmerkmale zu weniger distinguier-
ten Personen scheinen – auch von den Muslimen – heraldische Zeichen herangezogen worden zu sein.
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habe geglaubt, sie seien gekommen, um sie zu töten. Doch es stellte sich heraus, dass dies
nicht ihre Absicht war. Vielmehr habe Gott die Gefangenen durch sie trösten wollen.
Denn sie hätten einen kleinen, alten Mann mitgebracht, den sie offensichtlich für verrückt
hielten. Der Mann habe sich mit Peter von Bretagne über Tod und Auferstehung Christi
unterhalten und sei zum Schluss gekommen, dass sich die Gefangenen nicht darüber be-
klagen sollten, dass sie für Christus gefangen gehalten würden. Denn dieser habe für sie
gelitten, und sie hätten ja noch nicht den Tod für ihn erlitten, wie er es umgekehrt getan
habe. Und wenn Christus die Macht gehabt habe, wiederaufzuerstehen, habe er auch die
Macht, die Gefangenen zu befreien, wenn es ihm gefalle. Und er glaube wirklich, so Jo-
hann, dass Gott diesen Mann gesandt habe, denn wenig später sei ihnen mitgeteilt wor-
den, dass König Ludwig IX. ihre Freilassung erreicht habe368).

Schon früh und unabhängig von Ludwigs Heiligsprechung hat Johann die spirituellen
Aspekte seiner eigenen Gefangenschaft gesehen. Er verarbeitete sie in einem Glaubens-
bekenntnis und versuchte, den Ereignissen so einen Sinn zu geben. Diesen scheint er in
der Passion Christi gefunden zu haben sowie in seiner Wiederauferstehung als Verspre-
chen an die Gefangenen auf spirituelle Erlösung und weltliche Befreiung. Damit schließt
Johann an Modelle der spirituellen Deutung von Gefangenschaft an, die auf das frühe
Christentum zurückgehen und, wie dargestellt, auch in verschiedenen Episoden über bei
den Muslimen gefangene Christen als Bewältigungsstrategien zum Einsatz gelangten.
Dem Besuch des Alten im Gefängnis kommt dabei die Funktion einer himmlischen Of-
fenbarung oder Intervention zu Gunsten der gequälten Christen zu, wie sie in Hagio-
grafie und Geschichtsschreibung immer wieder zur Sprache gebracht wurde369).

Diese zentrale Episode übernahm Johann auch in seine ›Vie de Saint Louis‹370). Sie ist
ein auffälliger Aspekt des Berichts über seine eigene Gefangenschaft. Auch wenn der
Zwischenfall mit dem Alten in keinen Bezug zu Ludwig gestellt wird, sondern vielmehr
Johanns eigener Gefangenschaft einen Sinn verleihen soll, ragt sie aus dem gesamten Be-
richt Johanns über die ägyptische Haft heraus. Für Johann war das Erlebnis der Gefan-
genschaft schon in den 1250er-Jahren eine einschneidende Erfahrung gewesen, die er
entsprechend literarisch verarbeitete und dabei bekannten Erzählmotiven folgte. Dass
sich diese gut in einen hagiografischen Gesamtrahmen einfügen ließen, ist klar. Daher
erstaunt Cecilia Gaposchkins Befund, dass die Frömmigkeit des Königs von Johann im
zentralen Kreuzzugsnarrativ erst im Zuge seiner Gefangenschaft thematisiert und aufge-
baut wird, wenig. Wahrscheinlich wurde dies schon zu Ludwigs Lebzeiten ähnlich inter-
pretiert und als Beweis seiner tiefen Gottesfurcht verstanden.

Trotzdem muss noch einmal betont werden, dass der Frömmigkeitsdiskurs kein zen-
trales Anliegen von Johann von Joinville war. Neben der erwähnten Anekdote mit dem

368) Johann von Joinville, Credo, Kap. 35 f., S. 520–524.
369) Vgl. dazu Laurent, Homme, S. 179.
370) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 332–338, S. 162–166.
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Alten findet sich in der Erzählung über seine eigene Gefangenschaft keine andere Szene,
die die religiösen Aspekte der Haft eindeutig in den Vordergrund stellt. Dasselbe gilt –
und vielleicht sogar noch in verstärktem Maß – für seine Darstellung der Gefangenschaft
Ludwigs IX. Die entscheidende Passage über sein Leben und Verhalten in der Haft
schildert die Freilassungsverhandlungen ohne jede Anspielung auf seine Frömmigkeit
oder einen der bekannten spirituellen Diskurse. Auf die Drohung der Sarazenen, ihn mit
bernicles zu martern, der laut Johann schlimmsten Foltermethode überhaupt, habe der
König nur geantwortet, dass er ihr Gefangener sei und sie deshalb mit ihm verfahren
könnten, wie es ihnen beliebe. In dieser Szene wird Ludwig zwar als duldsamer und um-
sichtiger König charakterisiert, aber nicht in einen religiösen Diskurs gestellt371). Über-
haupt gibt es in der ganzen Gefangenschaftsepisode – abgesehen von kleineren Hinweisen
auf Gottes Wille und ähnliches – nur zwei Szenen, in denen Johann den König explizit als
fromm darstellt. Zum einen, als sich Ludwig geweigert habe, einen Eid zu leisten, nach
dem er bei einem Vertragsbruch seinerseits auf die Stufe eines Christen gestellt werden
sollte, der Gott und den Glauben verleugnet und in Verachtung auf das Kreuz spuckt und
es zertrampelt. Auf die Drohung der Emire, ihn zu enthaupten, wenn er dies nicht
schwöre, habe Ludwig sie sogar dazu aufgefordert. Er zöge es in dieser Sache vor, als
guter Christ zu sterben denn unter dem Zorn Gottes zu leben372). In der anderen Episode,
in der Johann die Frömmigkeit seines Königs betont, hätten die revoltierenden Emire
nach der Ermordung des Sultans darüber beraten, ihren Gefangenen zu ihrem neuen
Herrscher zu machen. Nur die Tatsache, dass Ludwig der überzeugteste Christ überhaupt
gewesen sei, habe sie davon abgehalten. Als Beweis hätten die Emire eine Anekdote her-
angezogen, gemäß der sich Ludwig beim Verlassen seines Zimmers jedes Mal auf den
Boden lege und sich über seinen ganzen Körper bekreuzige. Wenn er Sultan würde, so
fürchteten die Emire, müssten sie sich alle zum Christentum bekehren, wenn sie von ihm
nicht getötet werden wollten373).

Abgesehen von diesen Bemerkungen zeichnet Johann von Joinville in erster Linie das
Bild eines guten Ritters und eines ehrlichen, linientreuen christlichen Königs, dessen erste
Sorge seinen eigenen Leuten gilt. Johann hebt Ludwig vor der Gefangennahme mit seinen
Waffentaten hervor, die die Niederlage des christlichen Heeres immer wieder verhindert
hätten374). Als sich der Misserfolg abzuzeichnen begann, habe sich der König dann ge-

371) Ebd., Kap. 340–343, S. 166–168.
372) Ebd., Kap. 362 f., S. 178. Später sei Ludwig, so ebd., Kap. 364 f., S. 178–180, doch noch gezwungen
gewesen, den Eid zu leisten, auch wenn er, Johann, den genauenWortlaut nicht kenne. Denn die Sarazenen
hätten den ebenfalls von ihnen gefangenen Patriarchen von Jerusalem vor den Augen des Königs so gefol-
tert, dass dieser Ludwig angefleht habe, den Eid zu leisten, zumal er bereit sei, die Schuld auf seine eigene
Seele zu nehmen.
373) Ebd., Kap. 367, S. 180.
374) Vgl. beispielsweise ebd., Kap. 236, S. 116; Kap. 304–306, S. 150–152. Vgl. auch Le Goff, Ludwig der
Heilige, S. 417–439; Gaposchkin, Making, S. 185.
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weigert, sich mit einem Schiff nach Damietta abzusetzen und seine Leute im Stich zu
lassen375). In Gefangenschaft habe er darauf, wie oben dargestellt, allen Drohungen mit
Gleichmut widerstanden. In den anschließenden Freilassungsverhandlungen, in die die
Sarazenen eingewilligt hätten, da sie erkannt hätten, dass dem König auf andere Weise
nicht beizukommen war, habe es Ludwig verstanden, nicht nur sich, sondern auch seine
Gefolgsleute freizukaufen376). Als das Lösegeld abgewogen wurde, habe es der König ab-
gelehnt, die Auszahlung zurückzuhalten, bis sein Bruder, der als Geisel bei den Sarazenen
verblieben war, freigelassen würde. Denn die Zahlung des Lösegelds sei Teil seiner Ab-
machung mit den Ägyptern – man solle es ihnen umgekehrt auch ermöglichen, ihren
Verpflichtungen nachzukommen. Als ihm Philipp von Nemours darüber hinaus mitge-
teilt habe, dass er die Sarazenen um 10 000 Livres betrogen habe, sei Ludwig sehr zornig
geworden und habe darauf bestanden, dass der offene Betrag zurückerstattet werde. Denn
er habe eingewilligt, genau 200 000 Livres als erste Rate des Lösegelds zu bezahlen, bevor
er das Nildelta verlasse. Auch sei er nicht dazu zu bewegen gewesen, den Fluss vorzeitig
zu verlassen, da er darauf bestanden habe, seinen Eid getreu zu erfüllen377).

Gerade dieses Verhalten, seine Ehrlichkeit selbst Feinden des Glaubens gegenüber,
wurde ihm im Kanonisationsverfahren hoch angerechnet378). Und dennoch ist es (noch)
nicht das Bild eines Heiligen, das Johann von Joinville zeichnet. Er stellt nicht die Fröm-
migkeit Ludwigs ins Zentrum seiner Betrachtungen, sondern seine Loyalität – nicht nur
in Gestalt seiner Vertragstreue gegenüber den Ägyptern, sondern noch verstärkt gegen-
über seinen eigenen Gefolgsleuten. Tatsächlich ist es dieses Thema, das Johann zum
Kernmotiv seines Berichts ab der Gefangennahme, und möglicherweise bereits vorher,
macht. Auf den Punkt bringt Johann dieses Prinzip, als er sich daran erinnert, was ihm ein
Cousin bei seiner Abreise in den Orient mit auf den Weg gegeben habe: Er solle darauf
achten, wie er zurückkomme. Denn es sei ein große Schande für jeden Ritter, heimzu-
kehren und seine Mitstreiter in den Händen der Sarazenen zurückzulassen379). Diese
Sorge um das Schicksal der gefangenen Gefährten – im weitesten Sinne der gefangenen
Christen – wird zum Movens von Johanns Kreuzzugserzählung und Ludwigs weiteren
Aktionen im Heiligen Land. Johann selbst habe sich nach eigener Aussage dafür stark
gemacht, dass der König nach seiner Freilassung im Heiligen Land verbleibe, um insbe-
sondere die Befreiung der noch nicht ausgelösten Kameraden zu bewerkstelligen: […] et
par sa demouree seront delivrez les povres prisonniers qui ont esté pris ou servise de Dieu et

375) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 304–306, S. 150–152.
376) Ebd., Kap. 340–343, S. 166–168.
377) Ebd., Kap. 386–388, S. 190.
378) Vgl. Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 166.
379) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 421, S. 206: Vous en alez outre mer, fist il. Or vous
prenés garde au revenir, car nulz chevaliers, ne povres ne richez, ne peut revenir que il ne soit honni se il lesse
en la main des Sarrazins le peuple menu Nostre Seigneur en la quel compaingnie il est alé.
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ou sien, qui jamés n’en istront se li roys s’en va380). Damit habe er sich den Unmut des ge-
samten Beraterstabes des Königs zugezogen, doch habe ihm Ludwig in einer privaten
Unterredung – einer von Johann wunderbar geschilderten Szene – für sein Votum ge-
dankt und sich seiner Unterstützung versichert, wenn er im Heiligen Land bliebe. Auch
der Graf von Jaffa habe dafür plädiert, dass Ludwig noch nicht heimkehre, auch wenn er
eher die Sicherheit seiner eigenen Burgen im Blick gehabt habe381). Diese beiden Argu-
mente – Hilfe für die eigenen Gefangenen sowie Stärkung des Heiligen Landes – machte
Ludwig denn auch in einem Brief geltend, den er als Erklärung der Situation nach
Frankreich zurücksandte. Sein Schreiben formulierte genau das Programm, das der König
in den folgenden vier Jahren im Orient verfolgte und zu einem großen Teil auch umzu-
setzen vermochte382).

4.2.2 Gefangenschaft bei Johann von Joinville zwischen eigenem Erleben
und Hörensagen

Wie gezeigt, befördern vergleichsweise wenige Stellen in Johanns Werk einen hagiografi-
schen Diskurs. Das Bild, das Johann von Joinville von der Haft bei den Ägyptern zeich-
net, ist vielmehr vom Spannungsfeld geprägt, das er zwischen den Darstellungen seiner
eigenen und der Gefangenschaft Ludwigs aufbaut. Seine Informationslage über die bei-
den Episoden könnte unterschiedlicher nicht sein. Sein Wissen über seine eigene Haft
basiert auf seinen eigenen Erlebnissen. Bei seiner Darstellung der Gefangenschaft des
Königs, der getrennt von seinen Gefährten untergebracht worden war, war Johann von
Berichten abhängig, die im Lager kursierten oder die ihm vom König selbst gegeben
wurden383).

Deutlich zeigt sich das am Beispiel der Kapitulation der beiden Protagonisten, die
Johann letztlich sehr unterschiedlich darstellt. Die Aufgabe sowohl Johanns als auch
Ludwigs erfolgte in erste Linie zur Vermeidung ihres Todes – und im Falle Ludwigs auch
des ganzen Heeres. Als der König gesehen habe, dass sein Volk trotz aufopferungsvollen
Kampfes aufgrund der prekären Versorgungs- und Gesundheitslage sowie der unablässi-
gen Angriffe der Feinde dem Untergang geweiht war, habe er sich auf Kapitulationsver-
handlungen eingelassen, die die Übergabe Damiettas gegen freien Abzug vorsahen. Der
Handel sei schon fast besiegelt gewesen, als ein verräterischer Sergeant den anderen Sol-
daten zugerufen habe, der König habe befohlen, die Waffen niederzulegen. So sei es ge-

380) Ebd., Kap. 427, S. 210.
381) Ebd., Kap. 423–437, S. 208–214.
382) Ludovici Francorum regis epistola. Vgl. Gottfried von Beauvais, Vita, Kap. 26, S. 16; Wilhelm von
Chartres, Vita, S. 31 sowie Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 167 f.; Richard, Saint Louis, S. 242.
383) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 308, S. 152; Kap. 339, S. 166; Kap. 404, S. 198.
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kommen, dass das geplante Abkommen hinfällig geworden und der König und ein großer
Teil des Heeres in Gefangenschaft geführt worden seien384). Ludwigs Handeln war von
der herrscherlichen Sorge um seine Gefolgsleute diktiert und hätte beinahe zu einem
Abkommen geführt, dass den Kreuzfahrern einen ehrenhaften Abzug ermöglicht hätte.
Erst Verrat vereitelte nach Johann diese Pläne. Dem König, der ohnehin heldenhaft ge-
kämpft habe, kann die Gefangennahme also nur bedingt angelastet werden. Johann selbst
sei durch Krankheit so geschwächt gewesen, dass er sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf
einem Schiff befunden habe, das sich nach Damietta durchzuschlagen bemühte. Doch
gegen die muslimische Blockade des Nils sei kein Durchkommen gewesen. Als sich
ägyptische Galeeren genähert hätten, habe man sich entschieden, sich diesen zu ergeben.
Der Einwand eines Kellerers, man solle bis zum Tod kämpfen und in den Himmel auf-
steigen, sei ignoriert worden. Damit die Insassen des Schiffes auch tatsächlich gefangen-
genommen und nicht getötet würden, sei beschlossen worden, Johann als Cousin des
Königs auszugeben – ein Plan, der sich als erfolgreich herausstellen sollte385). War Ludwig
in der Darstellung Johanns noch weitgehend schuldlos und in Sorge um seine Leute in
Gefangenschaft geraten, wird in seinem Fall deutlich, wie die Furcht um das eigene Leben
selbst die Aussicht auf eine himmlische Belohnung überstieg und die Handlungen dik-
tierte. Damit zeigt sich Johann in dieser Situation weitgehend frei von religiösem Ge-
dankengut, das sogar aktiv zurückgewiesen wird, und als taktisch planender Ritter, dem
viel am eigenen Leben liegt. Auf diese Weise verankert er die Gefangennahme eindeutig
auf einer weltlichen Ebene, frei von spirituellen Überlegungen, und schafft gleichzeitig
einen Kontrast zu den Handlungen Ludwigs, die im Vergleich dazu unnahbar und über-
legen wirken.

Diesen Gesamteindruck erhält Johanns Bericht auch für die Geschehnisse in Gefan-
genschaft aufrecht. Wie vorher beschrieben, hat Johann seine eigenen Erfahrungen schon
bald nach seiner Freilassung in seinem ›Credo‹ schriftlich fixiert. Diesen ursprünglichen
Bericht hat er in die ›Vie de Saint Louis‹ eingearbeitet und erweitert. Dabei zeichnet Jo-
hann aber kein prinzipiell grausames Bild der Gefangenschaft wie etwa Walter der
Kanzler. Zwar erschlagen die Sarazenen auch in seiner Darstellung die zu schwachen und
kranken Gefangenen, zwar werden auch bei ihm die rangniederen Gefangenen ohne
Gnade vor die Wahl zwischen Konversion oder Tod gestellt, aber er berichtet von keinen
willkürlichen Folterungen, aus denen Walters des Kanzlers Bericht ausschließlich zu be-
stehen scheint386). Im Gegenteil finden sich bei Johann ausgesprochen menschliche Sze-
nen. Angefangen bei einem Sarazenen, der Johann das Leben rettet, indem er sich schüt-
zend vor ihn stellt, über den Galeerenkapitän, der ihn zuerst gefangen nimmt, medizi-
nisch versorgt, gut verpflegt und freundliche Gespräche mit ihm führt, bis hin zur Un-

384) Ebd., Kap. 302–310, S. 150–152.
385) Ebd., Kap. 313–320, S. 154–158.
386) Ebd., Kap. 316, S. 154–156; Kap. 329 f., S. 162; Kap. 334, S. 164.
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terbringung in Haft, an der Johann an keiner Stelle etwas auszusetzen hat, werden Johann
und seine Standesgenossen grundsätzlich nicht schlecht behandelt387). Erst als sich die Si-
tuation nach der Ermordung des Sultans verschärft, werden er und die anderen Gefange-
nen von Rang in der Galeere auf engstem Raum zusammengepfercht, was Johann denn
auch erstmals entsprechend kommentiert:

Nous fûmes là-dedans dans des conditions si mauvaises que le soir, toute la soirée, nous étions couchés si
à l’étroit que mes pieds touchaient le bon comte Pierre de Bretagne, et que les siens touchaient mon
visage388).

Dass Johanns Schicksal im Gegensatz zu jenem Walters des Kanzlers und seiner Gefähr-
ten vergleichsweise gnädig ausfiel, dürfte sicher damit zusammenhängen, dass Johann der
Gruppe der ranghöchsten Gefangenen zugeteilt wurde, von der auch nicht die Konversi-
on gefordert wurde, dafür Burgen und andere wichtige Plätze im Heiligen Land389), die
von den Ägyptern also als diplomatisch relevant eingestuft worden war. Johann be-
schreibt, wie alle Gefangenen in eine Art Sammellager geführt wurden, wo ihre Namen
erfasst und sie anschließend je nach Einschätzung ihres Ranges in verschiedene Räume
geführt wurden390). Glaubt man dem ›Credo‹, scheinen für diese Aufteilung die heraldi-
schen Zeichen, die die Ritter mit sich führten, eine wichtige Grundlage gewesen zu
sein391).

Gegenüber seinen eigenen, manchmal sehr emotional geschilderten Erlebnissen, wirkt
Johanns Beschreibung der Gefangenschaft Ludwigs fast schon nüchtern und distanziert.
Auch dem König scheint es – nach Johann – in seiner Haft nicht gerade schlecht ergangen
zu sein. So habe er vom Sultan zum Beispiel eine Matratze zum Schlafen erhalten und sei
von ihm reich eingekleidet worden mit Gewändern aus schwarzem Samt mit Biber- und
Eichhornfell und vielen goldenen Troddeln392). Abgesehen von solchen vereinzelten Be-
merkungen äußert sich Johann aber kaum zu Haftbedingungen und allgemeinem Befin-
den des Königs. Er beschränkt sich weitgehend darauf zu berichten, wie Ludwig ihrer
aller Freilassung erwirkt habe – nach eigener Aussage den Schilderungen einiger Mitge-
fangener folgend, die von den Sarazenen nach dem Abschluss der Verhandlungen zum
König vorgelassen worden seien393). Es folgt die Erzählung, wie der König sich geweigert
habe, über Burgen des Heiligen Landes zu verfügen, da ihm dies nicht zustehe, wie er auf

387) Ebd., Kap. 321–324, S. 158–160; Kap. 326–332, S. 160–162; Kap. 375 f., S. 184; Kap. 409, S. 200.
388) Ebd., Kap. 356, S. 174–176: Leans fumes a tel meschief le soir, tout soir, que nous gisions si a estroit
que mes piez estoient endroit le bon conte Perron de Bretaingne, et les siens estoient endroit le mien visage,
übers. ebd. S. 175–177.
389) Ebd., Kap. 335 f., S. 164.
390) Ebd., Kap. 332 f., S. 162.
391) Johann von Joinville, Credo, Kap. 34, S. 520.
392) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 403, S. 198.
393) Ebd., Kap. 339, S. 166.
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die Androhung der schlimmsten Folter ruhig geantwortet habe, die Sarazenen könnten
mit ihm als ihrem Gefangenen machen, was ihnen beliebe, und wie diese schließlich ein-
sehen mussten, dass dem König auf diese Weise nicht beizukommen sei, weshalb sie mit
ihm in Verhandlungen über ein Lösegeld getreten seien394). Auch in dieser Phase habe sich
Ludwig überlegt verhalten und zunächst die beeidete Zusicherung des Sultans eingeholt,
dass er unter den auszuhandelnden Bedingungen zu einer Freilassung des Königs bereit
sei. Erst dann habe dieser zugesagt, eine Million Byzantiner oder 500 000 Livres Tournois
für seine Gefolgsleute zu entrichten, während er für sich Damietta einsetzte, da er seine
Person nicht gegen Geld freikaufen wollte. Der Sultan sei von der Großzügigkeit des
Königs, der nicht um die Summe feilschte, so beeindruckt gewesen, dass er ihm 100 000
Livres Tournois erlassen habe395).

Ruhe und Standhaftigkeit des Königs bilden eine kontrastreiche Diskrepanz zu den
von Johann so detailliert beschriebenen Foltermöglichkeiten der bernicles sowie seinen
eigenen Gefühlen in Gefangenschaft. Diese werden von steter Sorge und Furcht um sich
selbst angetrieben, während Ludwig hauptsächlich in Sorge um seine gefangenen Ge-
folgsleute zu sein scheint und sie explizit in einem Freilassungsvertrag eingebunden sehen
will. Auf diese Weise macht sich Johann mit seinen menschlichen Äußerungen, die von
einem weltlichen Publikum nachvollzogen werden konnten und können, zur Referenz-
größe, an der der König selbst gemessen und die Überlegenheit seines Verhaltens einge-
schätzt werden kann396). Johann setzt Ludwig gekonnt als eigentlichen Übermenschen in
Szene und stattet ihn mit den Attributen eines guten christlichen Herrschers aus, die zwar
auch spirituelle Komponenten umfassen, aber noch keinen grundsätzlichen Diskurs um
dessen Frömmigkeit und Heiligsein führen wollen. Diese Diskrepanz dürfte einerseits
sicherlich auf Johanns offene Bewunderung für den König zurückzuführen sein, die sich
in seinem engen Kontakt zu ihm herausgebildet hat. Andererseits dürfte sich in ihr auch
der unterschiedliche Informationsgehalt zwischen selbst Erlebtem und vom Hörensagen
Bekanntem spiegeln, den Johann als Historiograf nicht einfach übergehen konnte und
geschickt für die Zwecke seiner ›Vie de Saint Louis‹ auszunutzen verstand.

394) Ebd., Kap. 340–341, S. 166–168.
395) Ebd., Kap. 342 f., S. 168.
396) Vgl. dazu Delogu, Theorizing, S. 39 f.: Johann macht sich auch im Verlaufe seiner weiteren Erzäh-
lung über die Ereignisse im Heiligen Land immer wieder zum Vergleichsmaßstab Ludwigs. Allerdings
dürfte sich Johann nicht nur deshalb so stark in den Vordergrund seiner Erzählung setzen, um dem Leser
eine Vergleichsgröße für Ludwigs Heiligkeit zu bieten, wie die Autorin vermutet, sondern eher weil er als
Augenzeuge und Erzähler für das Fortschreiten des Narrativs unerlässlich ist und den Geschehnissen ihre
historische Legitimität zu vermitteln vermag. Dies war insbesondere auch für eine Vita von großer Be-
deutung.
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4.2.3 Johann von Joinville und das Schreiben über Gefangenschaft im 13. Jahrhundert

Johann von Joinville, selber ein Laie, ein schreibender Ritter, hat sich in seiner ur-
sprünglichen Kreuzzugserzählung vor allem für die weltlichen Probleme des Kreuzzugs
interessiert. Dazu zählte auch die Vorsorge im Falle einer Gefangennahme, einer realen
Gefahr für jeden Kreuzfahrer. Die Fälle von Gefangenschaften, die aus den noch nicht
weit zurückliegenden Kreuzzugsunternehmen von Theobald von Navarra und Richard
von Cornwall (1239–1241) sowie der christlichen Niederlage bei La Forbie (1244) er-
wachsen waren, scheinen bei den adligen Kreuzfahrern einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen zu haben. Besonders die Gefangennahmen Heinrichs von Bar und Aimerichs
von Montfort (1239), aber auch Walters IV. von Brienne (1244) blieben im Gedächtnis397)

und offenbaren ein Bewusstsein für das Schicksal gefangener Kreuzfahrer, wie es in den
überlieferten Texten erstmals für den dritten Kreuzzug und später für den glücklosen
Damietta-Zug der Jahre 1218 bis 1221 in Ansätzen aufscheint.

Ein neuer Gedanke, der seit ungefähr 1190 in den Quellen auftaucht, weist den An-
führern der jeweiligen Kreuzzüge die Verantwortung für ihre Gefolgsleute zu, die in
Gefangenschaft geraten waren. So betonen die Berichte zum dritten Kreuzzug immer
wieder, dass sich Richard Löwenherz wiederholt selbst in Gefahr begeben oder zu di-
plomatischen Mitteln gegriffen habe, um seine Leute zu befreien. Dasselbe gilt auch für
seine Getreuen, von denen bisweilen berichtet wird, wie sie sich ihrerseits aufgemacht
hätten, um den Muslimen ihre eigenen Soldaten zu entreißen398). Auch in den Quellen aus
dem Nahen Osten werden in dieser Zeit erstmals Bestrebungen vorgestellt, gefangene
Christen auf diplomatischem Weg in größerem Stil auszulösen399). Nach dem Scheitern
des Kreuzzugs nach Damietta (1221) waren die Kreuzfahrer gezwungen, das von den
Ägyptern diktierte Friedensangebot zu akzeptieren, das unter anderem die Freilassung
aller christlichen Gefangenen der Muslime vorsah. Wohlgemerkt hatten die Franken ei-
nen ähnlichen Vorschlag kurz zuvor abgelehnt, als sie sich ihres Sieges noch sicher fühl-
ten400). Das Wohl von Gefangenen wurde durchaus nach wie vor hinter strategische
Überlegungen gestellt, auch wenn die Quellen seit dem dritten Kreuzzug vermehrt darauf

397) Vgl. Jean Sarrasin, Lettre, S. 6; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 30, S. 548 f., und
eben auch Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 286, S. 142; Kap. 288, S. 142; Kap. 348, S. 170–172.
Vgl. zudem Matthäus Paris, Chronica majora, 4, S. 25 f., S. 78.
398) Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), IV, 8, S. 246 f.; IV, 33, S. 300–303; VI, 22, S. 418; VI, 36,
S. 440. Vgl. auch: Ambroise, Estoire, 1, Z. 5192–5243, S. 84 f.; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), III,
17, S. 219; Chronique d’Ernoul, Kap. 24, S. 274, S. 276 f.; Estoire d’Eracles, XXVI, 2, S. 177; Bar Hebraeus,
Chronography, S. 335 f.
399) Chronique d’Ernoul, Kap. 24, S. 274, 276; Estoire d’Eracles, XXVI, 2, S. 177.
400) Chronique d’Ernoul, Kap. 37, S. 435; Kap. 38, S. 445–447; Estoire d’Eracles, XXXII, 16, S. 351; Es-
toires d’Outremer, S. 248 f.; Lettres de Jacques de Vitry, Nr. 6, S. 124 f.; Oliver von Paderborn, Historia
Damiatina, Kap. 31, S. 222–224; Kap. 79, S. 275 f.; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad 1219,
S. 247 f.; ad 1222, S. 262, 265.
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hinweisen, dass muslimische Gefangene, besonders ranghohe, geschont worden seien, mit
dem ausdrücklichen Ziel, sie gegen gefangene Christen einzutauschen401).

Diese Entwicklung findet in den Quellen zum so genannten Kreuzzug der Barone
einen Höhepunkt. Dieser Kreuzzug wurde formal von Theobald, dem König von Na-
varra, angeführt. Seine Position war allerdings keineswegs unumstritten, so dass es ihm
nicht gelang, in den entscheidenden Momenten seine Autorität durchzusetzen. Unter
anderem als Folge davon endete das Unternehmen aus christlicher Sicht in einem Desas-
ter, als ein großer Teil des Heeres 1239 von ayyubidischen Truppen in der Nähe von Gaza
niedergemacht oder in Gefangenschaft geführt wurde. Unter den Gefangenen befanden
sich auch die Grafen Heinrich von Bar und Aimerich von Montfort402). Die in Europa
entstandene Rothelin-Fortsetzung Wilhelms von Tyrus, von einem Laien für andere
Laien verfasst, bietet die ausführlichste Schilderung der Ereignisse. In einer bemerkens-
werten Passage widmet sich der Autor den Diskussionen, die unmittelbar nach der Nie-
derlage stattgefunden haben sollen: Als der König von Navarra gesehen habe, dass die
Christen gefallen oder in Gefangenschaft geraten waren, habe er die Ritterorden und
Einheimischen bezüglich des weiteren Vorgehens um Rat gefragt. Diese hätten von einer
Verfolgung der Muslime abgeraten, weil dann die Gefahr bestehe, dass diese ihre Gefan-
genen töten und sich in ihre Festungen zurückziehen würden. Auf diese Weise würden
alle preudomme, die gefangen gehalten würden, verloren gehen, die man befreien könnte,
wenn sie sich im Gefängnis befänden. Die Kreuzfahrer seien sich über die weiteren
Schritte nicht einig gewesen. Die Verwandten der Gefangenen hätten auf dem Vormarsch
bestanden, da sie der Ansicht waren, dass die Gefangenen so gerettet werden könnten.
Andere hätten dagegen in diesem Fall die Hinrichtung der Verschleppten befürchtet.
Nach langer Diskussion habe sich das Heer schließlich nach Askalon zurückgezogen. Die
Empörung sei groß gewesen, da sich das Heer in eine schwache Position begeben und alle
seine guten Ritter durch Tod oder Gefangennahme verloren habe403).

401) Chronique d’Ernoul, Kap. 24, S. 276 f.; Lettres de Jacques de Vitry, Nr. 6, S. 127 f.; Oliver von Pa-
derborn, Historia Damiatina, Kap. 37, S. 236; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad 1219, S. 249.
402) Vgl. zum Kreuzzug der Barone: Lower, Barons’ Crusade, bes. S. 158–177; Jackson, Crusades. Vgl.
Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 25–28, S. 537–546; Estoire d’Eracles, XXXIII, 44–46,
S. 413–415.
403) Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 29, S. 547 f.: Il [die Kreuzfahrer] demanderent aus
Templierz et aus Hospitalierz et aus genz du pais, qui ovec elx estoient, que il looient qu’il en feissent. Cil
respondirent: »Que li Sarrazin avoient la bataille vaincue, et les Crestienz tenoient priz et loiez, et estoient
en leur terrez et en leur paiz prez de leur fortresces et de leur fermetez; par quoi il estoient plus orgueilleux et
plus fier; et s’il veoient que li granz olz de la Crestienté aprouchast d’elx, il occirroient touz les Crestienz que
il tenoient priz et loiez; aprez il s’en iroient et se metroient dedenz leur fortresces, et en ceste maniere se-
roient perdu tuit li preudomme qui priz estoient en la bataille, que l’en porroit encorez bien ravoir s’il es-
toient mis en prison.« […] Quant li roiz de Navarre et Ii baron oirent ce, ne furent mie tuit a .I. acort. Li
parent a cex qui estoient priz disoient que ce seroit malvaistié, se li olz n’aloit avant, car en les porroit en-
corez bien rescorre. Li autre ne s’acordoient mie a ce, aincoiz disoient que, se li olz aloit plus avant, que li
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Da sich der Rothelin-Fortsetzer Wilhelms von Tyrus insbesondere über die Kreuz-
züge der frühen 1240er-Jahre sehr gut informiert zeigt, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass er eines oder möglicherweise auch beide dieser Unternehmen selbst miterlebt
hat. Dennoch repräsentiert seine Version der Ereignisse einen dezidiert nordfranzösisch
Blickwinkel – und spiegelt damit die Wahrnehmung der Region und Zeit, aus der auch
Johann von Joinville stammte. Es wird deutlich, dass der Autor des Textes – und mit ihm,
wie er suggeriert, der größte Teil der Kreuzfahrer aus dem Westen – eine andere Heran-
gehensweise vorgezogen hätte als die Kollegen aus dem Heiligen Land, die eine abwar-
tende Haltung propagierten. Aus seiner Sicht waren es vor allem die zurückgebliebenen
Angehörigen, die auf eine kompromisslose Rettungsaktion drängten, während andere
Kreuzfahrer zur Vorsicht mahnten, aus Angst, die Gefangenen könnten bei einem ag-
gressiven Vorgehen hingerichtet werden. Klar ist, dass der Autor der Sorge um die Ge-
fangenen einen hohen Stellenwert beimisst. Bezeichnend erscheint unter dieser Prämisse
die Überschrift des Kapitels, aus dem der zitierte Abschnitt stammt:Wie die Gefangenen
nicht gerettet wurden [Hervorhebung d.V.]404).

Zu dieser Grundhaltung des Autors des Rothelin-Fortsetzers passt auch ein Gedicht
des ebenfalls in Gefangenschaft geratenen Philipps von Nanteuil, das er ans christliche
Heer gesandt habe und das vom Autor in seinen Bericht integriert wurde. Darin beklagt
Philipp den Untergang der Blüte des französischen Rittertums und im Besonderen das
Schicksal der Grafen Heinrich von Bar und Aimerich von Montfort. Zudem bezichtigt er
die orientalische Ritterschaft – bei ihm symbolisiert durch die Ritterorden – der man-
gelnden Unterstützung, in seinen Augen fast schon Verrat, die er als Ursache der Gefan-
genschaft der französischen Ritter sieht. In der letzten Strophe ruft er seine Kameraden
dazu auf, alles zu unternehmen, sei es durch militärische Aktionen oder durch Lösegeld-
zahlungen, um die Gefangenen zurückzubekommen:

If the Hospitallers, / Templars and brother knights, / had shown our men the way, / had ridden as they
should, / then all our chivalry / would not in prison lie, / nor Saracens still live. / But this they did not
do. / Great was the error here, / some would say treachery.

My song, made up of grief, / of grief and pity mixed, / go and find Pity, beg / for God and friendship’s
sake, / she run to find the host, / tell them, make sure they know, / that they must not break faith! /
Make them put out their strength / and get our people back, / by warfare or by wealth405).

Sarrazinz occirroient touz les prisonz que il tenoient. Quant il orent assez parlé de ces choses, tuit s’acorde-
rent au retorner. […] Adonques se mistrent tuit ensemble au retour, et s’en revindrent droit a leur hesberges
a Escalonne. Granz criereez et granz braeriez avoit par tout, et disoient que li olz de la Crestienté n’avoit
maiz point de povair, car tuit li bon chevalier estoient ou mort ou priz.
404) Ebd., Kap. 29, S. 547: Coumant il ne furent mie rescouz.
405) Ebd., Kap. 30, S. 548 f.: Se l’Ospitaus et li Temples / Et li frere Chevalier / Eüssent donné example / A
nos genz de chevauchier, / Nostre grant chevalerie / Ne fust or pas en prison, / Ne li Sarrazin en vie; / Mais
ainsi nel firent mie, / Dont ce fu grant mesprison / Et semblant de traïson. / Chancons, qui fus cornpensée /
De doleur et de pitié, / Va a Pitié, si li prie / Pour Dieu et pour amitié, / Qu’aille en l’ost, et si leur die / Et si
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Mit diesem Insert unterstreicht der Autor seine bereits oben aufscheinende Meinung, dass
die Anführer des Kreuzzuges und die Verantwortlichen in Outremer zu wenig zur Be-
freiung der Gefangenen unternommen hätten. Immerhin setzte Theobald von Navarra
während seiner verbleibenden Zeit im Heiligen Land seine Kräfte dann dazu ein, die
verschiedenen muslimischen Parteien gegeneinander auszuspielen und so zu einem Ab-
kommen zu bewegen, das insbesondere auch das Schicksal der gefangenen Kreuzfahrer
regelte. Der endgültige Erfolg sollte aber Richard von Cornwall vorbehalten bleiben, der
unmittelbar nach Theobalds Abreise in Palästina eintraf. Er setzte Theobalds unkriegeri-
sche Strategie fort und erreichte die Freilassung vieler Gefangener406). Dafür wird er von
Matthäus Paris auch gelobt, der diesem Vorgang ein eigenes Kapitel widmet:

Über den ruhmreichen Vertrag und Friedensschluss zwischen Christen und Sarazenen, durch den
Grafen Richard abgeschlossen, und die freigelassenen Franzosen, die durch das Gebiet des Kaisers
nach Hause eilen407).

Matthäus Paris lässt Richard von Cornwall die Geschehnisse in Form eines Briefes quasi
in eigenen Worten schildern. Demgemäß habe es sich um schwierige Verhandlungen ge-
handelt. Aber als Richard das Leid um sich herum gesehen habe, sei er der Meinung ge-
wesen, keine bessere Beschäftigung zu finden, als die Freiheit der Gefangenen zu erkau-
fen. Denn in Palästina habe ein Mangel an Männern und Gütern geherrscht und er allein
habe über ausreichend Geld verfügt408). Die Beendigung christlicher Gefangenschaft wird
in diesem Kontext zur karitativen Verpflichtung und Teil einer umfassenden Fürsorge-
pflicht eines christlichen Herrschers. Zugleich wird – zumindest aus westlicher Perspek-
tive – deutlich, dass den Verantwortlichen Outremers die Ressourcen fehlten, eine wir-
kungsvolle Auslösungspolitik zu betreiben.

Das Bild der umfassenden Fürsorge für die Gefangenen – wenigstens für die adligen –
verstärkt Matthäus außerdem durch das Zitieren von Briefen Kaiser Friedrichs II. an den
Sultan von Ägypten und den König von England, in dem er Ersterem unverhohlen mit
seinen siegreichen Truppen droht, sollten die nobiles Christiani unmenschlich behandelt
werden, die er in Ketten halte. Letzterem versichert der Kaiser, alles für die Befreiung der
nobiles milites captivati zu unternehmen, selbst wenn sein Verhältnis zum aktuellen Sul-
tan nicht mehr so gut sei wie noch zu dessen Vater409). Diese Worte hätten, so Matthäus

leur face a savoir / Qu’il ne se recroient mie, / Mes metent force et aïe, / Qu’il puissent noz genz ravoir / Par
bataille ou par avoir, übers. in: Crusader Syria, Kap. 30, S. 52 f. Vgl. auch: Chansons de croisade, Nr. 20,
S. 217–225.
406) Jackson, Crusades, S. 193–199; Lower, Barons’ Crusade, S. 171–176.
407) Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 138: De gloriosa pace et treugis inter Christianos et
Sarracenos per comitem Ricardum captis. Et redemptis Francis captivis iter ad propria per terras imperatoris
maturavit. Vgl. dazu weiter: ebd., 4, ad 1241, S. 138–144, S. 166.
408) Ebd., 4, ad 1241, S. 141.
409) Ebd., 4, ad 1240, S. 26, 29.
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weiter, viele mit dem Kaiser versöhnt, der in dieser Zeit durch seinen Konflikt mit dem
Papsttum in der Kritik stand410). Darüber hinaus habe der Kaiser, der, wie Matthäus fast
erstaunt feststellt, zu einem ganz anderen Kaiser geworden sei, die heimkehrenden fran-
zösischen Ritter großzügig verpflegt und neu ausgerüstet. Denn diese hätten das bitter
nötig gehabt, da sie – wahrscheinlich als Folge der Gefangenschaft – sehr arm gewesen
seien411). Erneut erscheint die Bewältigung von Gefangenschaft und ihren Folgen als
grundlegende Pflicht eines christlichen Herrschers, die ihm hoch angerechnet wird – und
im Falle Friedrichs, der von Matthäus nicht unbedingt als Vorzeigekaiser gesehen wird,
sogar Erstaunen hervorruft412).

Es lässt sich also festhalten, dass in den Quellen seit dem dritten Kreuzzug und si-
cherlich nicht bloß zufällig parallel zu kirchenreformerischen Überlegungen eine Ent-
wicklung im nordfranzösischen und englischen Raum einsetzte, die die Fürsorge für bei
den Muslimen gefangene Christen immer stärker als Pflicht des Herrschers betrachte-
te413). Johann von Joinville lebte und schrieb in dieser Tradition. Dasselbe gilt natürlich
auch für Ludwig IX., der seine Herrschaft in diesem geistigen Umfeld entwickelte und
festigte. Pointiert zum Ausdruck bringt Johann diese Ansicht vor der großen Ratsver-
sammlung, die die weiteren Schritte des Königs nach seiner Freilassung diskutierte. Lei-
denschaftlich und gegen namhafte Persönlichkeiten spricht er sich für einen Verbleib
Ludwigs im Heiligen Land aus, damit den Soldaten, die für Gott und für den König in
Gefangenschaft gegangen seien, geholfen werden könne. Und da alle Anwesenden enge
Freunde gehabt hätten, die sich noch in muslimischen Händen befanden, habe es nie-

410) Ebd., 4, ad 1240, S. 29. Zu Friedrichs II. politischen Problemen und deren Wahrnehmung vgl.:
Houben, Friedrich II., S. 71–97; Weiler, Stupor Mundi.
411) Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 166.
412) Vgl. dazu auch Weiler, Stupor Mundi, sowie Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 144,
und Richards von Cornwall abschließendes Statement, dass am Georgstag die lang ersehnten Gefangenen
übergeben worden seien: Die vero Sancti Georgii omnes captivos nostros, quos diu expectavimus, recepi-
mus […].
413) Interessanterweise finden sich bereits bei Albert von Aachen zwei Geschichten, die die Sorge der
Herrscher um ihre gefangenen Gefolgsleute belegen, und zwar jeweils im Zusammenhang mit Balduin I.
Dieser sei in großer Sorge um die Gefangenen gewesen und habe versucht, sie gegen Geld auszulösen. In
beiden Fällen scheiterte der Handel, weil die Muslime das Geld nicht als Lösegeld akzeptieren wollten,
sondern von den Franken frisch eroberte Städte zurückforderten. Diese Bedingungen habe Balduin jeweils
schweren Herzens abgelehnt (Albert von Aachen, Historia, V, 20, S. 362–364; X, 54–57, S. 768–770). Da
Albert seine Informationen von heimkehrenden Kreuzfahrern, d.h. auch von Rittern und Soldaten, bezog,
während die übrigen relevanten Kreuzzugschroniken hauptsächlich von Geistlichen verfasst wurden, stellt
sich die Frage, ob der beobachtete Anstieg in der herrscherlichen Sorge um gefangene Gefolgsleute nicht
auch dadurch erklärt werden könnte, dass die säkularen Einflüsse in den Quellen, insbesondere aufgrund
der zunehmend weltlichen Autorenschaft, ab dem dritten Kreuzzug stark angestiegen sind. Deshalb
könnten solche Fragen nach Gefangenschaft und herrscherlichen Fürsorgepflichten plötzlich stärkeres
Gewicht bekommen haben.
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manden gegeben, der widersprochen hätte, vielmehr seien nach seinen Worten Tränen
vergossen worden:

[…] et par sa demouree seront delivrez les povres prisonniers qui ont esté pris ou servise de Dieu et ou
sien, qui jamés n’en istront se li roys s’en va. […] Il n’y avait là personne qui n’eût de ses proches amis en
prison; ce qui fit que personne ne me contredit, mais ils se mirent tous à pleurer414).

4.2.4 Ludwig IX.: Vom ritterlichen König zum heiligen König

Das zunehmende Bewusstsein für die Verantwortung eines Herrschers für seine gefan-
genen Gefolgsleute reicht allein aber nicht aus, um einen Frömmigkeitsdiskurs darum
herum zu konstruieren. Johann sieht das Handeln des Königs auch nicht in diesem Kon-
text, sondern zeichnet das Bild eines verantwortungsbewussten christlichen Herrschers,
der sich so verhielt, wie es in Johanns Augen die Pflicht eines jeden Ritters war. Diese
Meinung spiegelt sich auch in der zeitgenössischen Hofkultur, beispielsweise in den
Chansons de geste, in denen Gefangenschaft, wie gezeigt, zwar durchaus spirituelles Er-
klärungspotential besitzt, aber letztlich in erster Linie als Bühne für die Aufführung rit-
terlicher Heldentaten und idealen Verhaltens genutzt wird. Ähnliches zeigt sich in den
Erzählungen des »Ménestrel« von Reims, eines anonymen Spielmanns des 13. Jahrhun-
derts, der als fahrender Sänger und Dichter von Burg zu Burg zog, um sein überwiegend
weltliches Publikum zu belehren und zu zerstreuen. Unter seinem Namen wurde ein
Repertorium kurzer Geschichten aufgezeichnet, die in der überkommenen Gestalt in den
frühen 1260er-Jahren fixiert wurden. Als Spielmannsdichtungen geben sie meist das
wieder, was dem Sänger an Klatsch zugetragen wurde, und sind – so Jacques Le Goff –
»im Hinblick auf die zeitgenössischen Geisteshaltungen« und der Eigenschaft der fah-
renden Sänger als »Nachrichtenvermittler« aufschlussreich415). Wie bei Johann von Join-
ville finden sich auch im Bericht des »Ménestrel« über die Gefangennahme Ludwigs
keinerlei Hinweise auf eine Verknüpfung mit spirituellem Gedankengut. Vielmehr redu-
ziert der Sänger die Gefangenschaft von einem Monat auf gerade einmal zehn Tage und
handelt sie in aller Kürze und ohne narrative Kreationen ab. Er betont lediglich, dass sich
Ludwig den Ungläubigen eigentlich nicht habe ergeben wollen, aber von seinen Brüdern
dazu gedrängt worden sei416). Das vorwiegend weltlich-adlige Publikum des »Ménestrel«
war offenbar nicht an langwierigen Erzählungen über das Leiden und die theologisch
fundierte Nachfolge Christi eines französischen Königs interessiert, sondern eher an sei-
nen ritterlichen Heldentaten. Solche konnte er in Gefangenschaft aber kaum leisten. Wie
die ›Chétifs‹ hielt der Spielmann diese Phase von Ludwigs Wirken entsprechend kurz.
Bezeichnenderweise geht der »Ménestrel« auch kaum auf Ludwigs Aufenthalt im Heili-

414) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 427, S. 210.
415) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 331.
416) Récits d’un Ménestrel de Reims, Kap. 389–393, S. 200–202.
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gen Land ein – wahrscheinlich weil es sich um eine eher handlungsarme Zeit ohne
kreuzfahrerische Großtaten gehandelt hat.

Natürlich waren Geschichten über Gefangenschaft, zumal bei Andersgläubigen, her-
vorragend geeignet, in einem religiösen Diskurs aufzugehen. Immerhin existierte im
Westen, wie weiter oben beschrieben, seit frühchristlicher Zeit eine reichhaltige vor allem
hagiografische Tradition, die sich mit Gefangenschaft, Märtyrertum und Lösungswun-
dern befasste. Das Christentum hat Gefangenschaft schon immer als eine der schwersten
Prüfungen angesehen417). Außerdem war das Bewusstsein für das Schicksal gefangener
Christen seit Innozenz III. stark angestiegen, so dass es nicht erstaunt, dass die Gefan-
genschaft des französischen Königs bald neu gedeutet wurde, immerhin ein Vorfall, den
Matthäus Paris zu den bedeutendsten Ereignissen der Jahre zwischen 1200 und 1250
zählte418).

Gerade bei Matthäus Paris wird der Konflikt deutlich, der mit der Gefangenschaft
einer der wichtigsten christlichen Herrschergestalten dieser Zeit verbunden war. Mat-
thäus gilt als akribischer Sammler von Informationen, die er aber oft ohne kritische Auf-
arbeitung übernahm und auf diese Weise, so Jacques Le Goff, ein Echo dessen biete, was
die christliche Welt bewegte419). So wird Ludwig von Matthäus seit Beginn seines Kreuz-
zuges mit großem Respekt bedacht – im Gegensatz zu den anderen Franzosen, die er für
verachtenswert und stolz hält und die in seinen Augen, personifiziert durch Robert von
Artois, für das Debakel bei Mansurah verantwortlich waren420). Und dennoch lässt sich
der totale Misserfolg des sorgfältig geplanten und nach christlichem Verständnis von Gott
unterstützten Feldzugs nicht ohne weiteres mit dem guten Ruf Ludwigs vereinbaren.
Matthäus hält dem König denn auch dessen Schmach vor Augen. In der ganzen Ge-
schichte, so der Chronist, fände sich außer ihm kein König Frankreichs, der von Un-
gläubigen besiegt und gefangen genommen worden wäre. Und dass die Christen wenigs-
tens einen Grund gehabt hätten, aufzuatmen und der Schande zu entrinnen, wenn er al-
lein vor Tod und Schmach errettet worden wäre. Daher habe schon David in seinen
Psalmen gefordert, dass die Person des Königs gerettet werden müsse, als er gesagt habe:
Domine, salvum fac regem. Denn auf dem König fuße das Wohl der gesamten Armee421).

417) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 766.
418) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 191–197, die Gefangenschaft Ludwigs erwähnt er auf
S. 196: Sarracenis hoc ultimo hujus quadragenae annorum ad votum triumphantibus, totus Christianorum
exercitus, proh dolor, trucidatur in Egipto, ex omni Franciae, Templi, Hospitalis, Sanctae Mariae Theuto-
nicorum, et Sancti Lazari, constans nobilitate; ubi etiam captus est cum duobus fratribus, Pictaviae et Pro-
vinciae comitibus, pius Francorum rex Ludowicus.
419) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 383.
420) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1249, S. 87 f.; ad 1250, S. 106, 133 f., 147–154.
421) Ebd., 5, ad 1250, S. 158: Nec est aliquarum serie historiarum repertum, ut rex Franciae captus fuisset
ab infidelibus praecipue, vel devictus, praeter istum, qui saltem solus saluti et honori reservaretur, etsi alii
occubuissent universi, aliquam haberent Christiani materiam respirandi et obprobria devitandi.
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An dieser Stelle unterstreicht Matthäus die ganze Symbolkraft der Königsfigur. Besiegt
und gefangen, verliert er diese symbolische Aura und wird zu einem ruhmlosen und
traurigen König (rex tristis et ingloriosus), dessen Gefangennahme der ganzen Kirche zur
Schande gereiche422). Diese Interpretation der Gefangenschaft als Schande bewegt sich auf
einer weltlichen Argumentationsebene, und Matthäus stellt in diesen Passagen denn auch
kaum Verknüpfungen mit allfälligen Frömmigkeitsdiskursen her. Wie Johann von Join-
ville schildert er die Gefangenschaft Ludwigs und dessen Freilassungsverhandlungen
nicht in einem spirituellen Rahmen423).

Allerdings findet sich bei Matthäus Paris auch ein anderes Deutungsschema, das über
das Potential verfügte, den Widerspruch zwischen dem guten, christlichen, kreuzfahren-
den Herrscher sowie seinem umfassenden militärischen Misserfolg und seiner Haft auf-
zulösen. Nach dieser Sichtweise konnte die Gefangenschaft – und letztlich auch die
Niederlage – Ludwigs als Nachfolge des leidenden Christus gedeutet werden und die
Befreiung gefangener Christen als Dienst an Christus selbst. Diese Vorstellung war, wie
weiter oben beschrieben, keineswegs neu. Schon seit frühster Zeit im christlichen Denken
verwurzelt, brachten es die kirchlichen Reformbestrebungen des 12. und frühen 13.
Jahrhunderts, namentlich Innozenz’ III. , zu erneuter Geltung. Bei Matthäus gibt es ver-
schiedene Hinweise, dass Ludwigs Schicksal im Orient schon in den 1250er-Jahren kei-
neswegs nur in Begriffen der Schande und Scham interpretiert wurde424). So habe Ludwig
auf die Nachricht, dass ein Schiff voller Geld für seine Auslösung gesunken sei, gelassen
reagiert. Der rex Francorum Christianissimus habe verlauten lassen, dass weder diese noch
irgendeine andere Widrigkeit ihn von der Liebe zu Christus trennen könne. Zudem habe
er – einem zweiten Hiob gleich – seine niedergeschlagenen Gefährten getröstet und sei

422) Zum traurigen und ruhmlosen König ebd., 5, ad 1250, S. 175: Rex autem apud Achon tristis remansit
et inglorius, jurans in cordis amaritudine maxima, quod nunquam in dulcem Franciam sic confusus remea-
ret.Nach ebd., 5, ad 1250, S. 160, habe der Sultan den gefangenen Ludwig zum Spektakel der Ungläubigen
eigentlich an die äußersten Grenzen des Orients bringen wollen, habe seine Pläne dann aber geändert, ne
forte rex moreretur prae tristitia. Auch nach der Rückkehr nach Frankreich sei Ludwig untröstlich gewe-
sen. Ebd., 5, ad 1254, S. 465 f., widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel (De tristitia regis Francorum). Der
König sei sowohl im Geist als auch im Gesicht konsterniert gewesen. Weder Musik noch Worte hätten ihn
zum Lachen bringen können, da er wegen seiner Gefangennahme und der daraus resultierenden Schande
für die Christenheit betrübt gewesen sei: […] sed oculis in terram defixis, cum summa tristitia et crebris
suspiriis imaginabatur captionem suam, et per eam Christianitatis generalem confusionem. Endlich habe ein
Bischof versucht, ihn zu trösten – erfolglos. Der König habe entgegnet, dass er alles standhaft ertragen
würde, wenn sein Versagen nicht auf die ganze Kirche zurückfallen würde. Sed heu mihi, tota Christianitas
per me induit confusionem. Vgl. dazu auch Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 391–394.
423) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 160–164.
424) Insofern ist die Ansicht von Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 393, dass Matthäus Paris »[d]ie neue
Tugend einer Nachfolge des leidenden Christus […] nicht zugänglich […]« sei, nicht länger in dieser
Endgültigkeit aufrecht zu erhalten.
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selbst von den Ungläubigen für seine Standhaftigkeit bewundert worden425). Mit Ludwigs
Gleichsetzung mit Hiob sowie der Erwähnung des Respekts der Muslime greift schon
Matthäus interessanterweise zwei Motive auf, die später im Heiligsprechungsverfahren zu
Gunsten des Königs angeführt wurden426). Außerdem beschreibt Matthäus, wie Ludwig,
der piissimus rex Francorum, das Lösegeld seiner Gefolgsleute freigiebig aus seinen Al-
mosen bezahlt habe427). Damit handelt der König ganz im Sinne der Zeit und der Re-
formkirche. Den Brückenschlag zum Frömmigkeits- und Heiligendiskurs schließt der
Chronist endgültig, als er mehrere Gründe für die Konversion einiger Sarazenen zum
Christentum nennt. Dazu zählen die wundersame Befreiung Ludwigs aus den Händen
des Sultans, seine bewundernswerte Duldsamkeit und Standhaftigkeit, seine Festigkeit im
Glauben, die der Hiobs entspräche, oder die Tatsache, dass er große Gefahren auf sich
genommen habe, um die Seelen der Ungläubigen zu retten428). Der Weg vom rex inglo-
riosus und tristis hin zum rex Christianissimus und piissimus markiert den Schritt, den
Matthäus Paris innerhalb seines Werks von der schändlichen zur frommen Gefangen-
schaft vollzieht – möglicherweise ohne sich dessen wirklich bewusst geworden zu sein,
indem er die im Westen kursierenden Meinungen und Gerüchte abbildete.

Diese neigten sich im Zuge des sich anbahnenden Kanonisierungsverfahrens deutlich
auf die Seite der frommen Gefangenschaft, die immer stärker zu einem gottgewollten
Exempel von Ludwigs Heiligkeit ausgebaut wurde429). Nach Gottfried von Beauvais habe
Gott die Gefangennahme des Königs erlaubt, der sich während der Haft stets standhaft
und klug gezeigt habe, so dass ihn selbst die Sarazenen für heilig und weise gehalten hät-
ten. Dass der König, seine Brüder und sein ganzes Heer schon bald weitgehend unver-
sehrt und erst noch zu einem bescheidenen Preis freigekommen seien, führt Gottfried auf
das Verdienst des Königs und ein göttliches Wunder zurück430). Nach seiner Ankunft in
Akkon habe sich Ludwig gegen den allgemeinen Rat für einen Verbleib in Syrien ent-
schieden – und zwar pietate et fidei virtute permotus –, weil andernfalls das Heilige Land
in großer Gefahr und die verbliebenen Gefangenen verloren gewesen wären431).

Wilhelm von Chartres, der als Kaplan zusammen mit Ludwig in die Hände der
Ägypter gefallen war, ging gar einen Schritt weiter und beschrieb die Gefangenschaft des
Königs als Teil einer Versuchung, um seinen Wert zu testen. Er betont, dass der König

425) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1251, S. 239.
426) Ebd., 5, ad 1251, S. 239; V, ad 1254, S. 425. Vgl. zur Gleichsetzung Ludwigs mit Hiob: Gaposchkin,
Louis IX.
427) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1252, S. 342.
428) Ebd., 5, ad 1254, S. 425.
429) Mehr zu den zitierten Quellenautoren findet sich bei: Gaposchkin, Making, S. 33–36; Le Goff,
Ludwig der Heilige, S. 288–298.
430) Gottfried von Beauvais, Vita, Kap. 25, S. 16.
431) Ebd., Kap. 26, S. 16.
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trotz strenger Haft keinen Gottesdienst versäumt und sogar sein Breviarium zurückge-
fordert habe, um die Messe angemessen zu begehen432).

Endgültig im Heiligendiskurs angekommen ist die Gefangenschaft Ludwigs dann in
der Vita Wilhelms von Saint-Pathus, in der sie ein wichtiger Bestandteil seines Heiligen-
bildes ist. Für ihn lässt Gott den König gar aus Barmherzigkeit in Gefangenschaft gera-
ten, um an ihm ein Wunder vollbringen zu können433). Darüber hinaus präsentiert Wil-
helm die Haft des Königs sowie sein Handeln nach seiner Freilassung als Exempel seines
Glaubens, seiner Frömmigkeit, symbolisiert durch seine steten Gebete, seiner Nächsten-
liebe – da er am Los seiner Gefolgsleute teilhaben wollte, habe er sich mit ihnen gefangen
nehmen lassen und sich später geweigert, sich separat auszulösen –, seiner karitativen
Werke, darunter die Auslösung anderer Gefangener, seiner Duldsamkeit während Ge-
fangenschaft und Krankheit oder seiner Gewissenhaftigkeit selbst Andersgläubigen ge-
genüber, die er nicht um die vereinbarte Lösegeldsumme betrügen wollte434).

Zentral für Ludwigs Heiligkeit sind seine Demut vor und seine Rolle als Leidender für
Gott, durch die auch der scheinbare Widerspruch zum totalen Misserfolg seines ersten
Kreuzzugs aufgelöst wird. Ludwig leidet in seiner Krankheit, im Scheitern seiner Expe-
dition ins Nildelta, in seiner Gefangenschaft bei Andersgläubigen, die ihn mit Folter, Tod
und Apostasie bedrohten, in seiner Sorge um die Gefolgsleute oder in seiner asketischen
Lebensweise, die auch Selbstgeißelung beinhaltet habe435). Jacques Le Goff hat festgehal-
ten, dass sich Ludwig diese Aura schrittweise im Laufe seines Lebens und Nachlebens
erworben hatte436). In diesen Prozess eingebunden war nicht zuletzt auch die Darstellung
seiner Gefangenschaft, die bis zur Kanonisation immer mehr mit einem Frömmigkeits-
diskurs verknüpft und bei Wilhelm von Saint-Pathus zu einem wesentlichen Bestandteil
der Vita des neuen Heiligen wurde.

4.3 Zusammenfassende Überlegungen: Erlebte Gefangenschaft

Im Vergleich zu anderen Darstellungen von Gefangenschaft zeichnen sich die Augen-
zeugenberichte durch eine dosierte Verwendung von topischen und narrativisierten Ele-
menten aus. Walter der Kanzler geht in seiner Beschreibung des Lebens in Gefangen-
schaft weit über stereotype Erzählformen hinaus und zeichnet ein eigenständiges Bild
jenseits bloßer düsterer Kerkerbeschreibungen und abenteuerlicher Rittergeschichten.
Zwar stellt auch er seinen Bericht in einen übergeordneten spirituellen Kontext, doch

432) Wilhelm von Chartres, Vita, S. 30.
433) Wilhelm von Saint-Pathus, Vie de Saint Louis, S. 23.
434) Ebd., S. 21–26, 56, 73, 75 f., 91 f., 112 f., 126–128.
435) Vgl. zur Überwindung des Widerspruchs zwischen Heiligkeit und Misserfolg bes. Gaposchkin,
Place. Mehr dazu auch bei Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 755–769; Smith, Crusading, S. 144 f.
436) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 755.
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wird dieser nicht zum Selbstzweck der Gefangenschaft. Vielmehr schildert Walter plas-
tisch die Sorgen, Ängste und Qualen, denen er und seine Mitgefangenen ausgesetzt wa-
ren, und die er in ihrer Ungeheuerlichkeit der Nachwelt erhalten will. In eine typische
Erzählweise verfällt er nur dann, wenn er die Hafterlebnisse anderer Christen schildert,
die er nicht selber miterlebt hat.

Auch Johann von Joinville widmet seiner und seines Königs Gefangenschaft bei den
Muslimen einen beträchtlichen Teil seiner ›Vie de Saint Louis‹. Obwohl dieses Werk als
eine Art inoffizielle Vita des heiliggesprochenen Ludwig IX. geradezu dazu prädestiniert
gewesen wäre, seine Haft in einem hagiografisch-spirituellen Rahmen zu deuten, ver-
meidet Johann dies konsequent. Tatsächlich fokussiert er seinen Bericht auf seine eigenen
Erlebnisse, die er weitgehend ohne den Rückgriff auf topische Erzählelemente wieder-
gibt. Vielmehr berichtet Johann offen über seine Gedanken und bisweilen gar seine Ge-
fühle. Während die anderen Dokumente über Ludwigs Leben von Theologen für einen
klerikalen Rezipientenkreis aufgesetzt wurden, schrieb Johann als Laie für Laien. Gerade
an der Entwicklung des Erzählens über Ludwigs Gefangenschaft lässt sich ein weiteres
Mal der Einfluss von Zeit und Abfassungsumfeld auf Deutung und Darstellung von Ge-
fangenschaft bei den Muslimen illustrieren.

Die Werke Johanns und Walters erlauben sicherlich den unmittelbarsten Zugriff auf
das, was einen Christen in muslimischer Haft erwarten konnte. Während Johann ein-
deutig die Behandlung eines höher gestellten Gefangenen zuteil wurde, erlebte Walter
quasi als Gegenpol dazu den Aufenthalt im Kerker aus einer weniger privilegierten Per-
spektive. Beide Autoren schildern indes die verschiedenen Schritte, in denen die Gefan-
genen eingeschätzt, separiert und ihrem jeweiligen Schicksal zugeführt wurden. Während
in Johanns Fall Ludwig die Freilassungsverhandlungen mit den Häschern stellvertretend
für sein gesamtes Heer führte, waren Walter und seine Leidensgenossen auf sich selber
angewiesen und wurden von den Muslimen direkt unter Druck gesetzt, bis sie schließlich
gegen Lösegeld freigelassen wurden.

Sowohl Walter als auch Johann thematisieren auch die Begleiterscheinungen und Fol-
gen der Gefangennahme zahlreicher und bedeutender Christen auf die Kreuzfahrerherr-
schaften. Walter liefert den genausten Einblick in die Organisation des Fürstentums An-
tiochia nach der Katastrophe auf dem Ager Sanguinis. Johann dagegen widmet vor allem
den Bemühungen Ludwigs um die Befreiung der verbliebenen christlichen Gefangenen
sein Augenmerk und offenbart dabei verschiedene Probleme nicht nur des Auslösungs-
geschäfts, sondern auch der Reintegration der Freigelassenen. Auf diese Aspekte von
praktischen Bewältigungsstrategien wird nach einer resümierenden Rückschau auf die
Verarbeitungsstrategien im zweiten Hauptteil dieser Untersuchung eingegangen.
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5. Gefangenschaft verarbeiten: Weiterführende Schlussbetrachtungen

Der narrative Charakter der zeitgenössischen Berichte – gemeint sind sowohl damals
mündlich zirkulierende Geschichten und Gerüchte als auch die heute noch erhaltenen
Schriftfassungen davon – über die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen zur
Zeit der Kreuzzüge ermöglichte es den Autoren und Erzählern, aber auch ihren Zuhö-
rern, die ihnen bekannt gewordenen Geschehnisse auf vielfältige Art und Weise zu ver-
arbeiten und darzustellen. Wie die Ausführungen der beiden vorangegangenen Kapitel
deutlich gemacht haben, griffen die Zeitgenossen dabei auf wiederkehrende narrative und
literarische Formen zurück. Das Resultat dieses Prozesses sind verschiedene Deutungs-
zuschreibungen, mit denen die Gefangenschaftsepisoden begreifbar und verständlich ge-
macht, mit denen die Ereignisse in einen sinnhaften Kontext gestellt wurden.

Die so entstandenen Gefangenschaftsnarrative lassen sich in drei große Kategorien
unterscheiden: erstens in moralisch-exemplarische Darstellungen in der Tradition hagio-
grafischen Schrifttums, in denen der Kerker als Ort der Buße und der Chance auf eine
Annäherung an das Göttliche erscheint, zweitens in abenteuerliche Darstellungen im Stile
der Chansons de geste, in denen die Gefangenen die Beschränktheit ihres Gefängnisses
hinter sich lassen und sich als ideale Ritter in Szene setzen können, und drittens in ratio-
nalisierende Darstellungen, die den aus christlicher Sicht unverständlichen Erfolg der
Muslime im Heiligen Land erklären, indem sie über Gefangene genealogische oder mo-
ralische, letztlich kulturelle Bande zu den Andersgläubigen schlagen. In allen Fällen wird
die unerfreuliche und sowohl physisch als auch psychisch bedrohliche Erfahrung der
Gefangenschaft bei den Muslimen in ein positives Erlebnis umgewandelt. Dies geschieht
immer mit Blick auf die eigene kulturelle Überlegenheit, die sich in der Kraft des christ-
lichen Glaubens und des abendländischen Ritterideals manifestiert, das eng mit diesem
verknüpft ist. Eine differenziertere Sichtweise findet sich in den beiden erhaltenen Au-
genzeugenberichten, in denen immer wieder die Verletzlichkeit der Gefangenen zum
Ausdruck kommt.

Auf diese Weise wurde also bereits auf erzählerischer Ebene eine Verarbeitung und
damit eine Bewältigung durchgeführt. Die Analyse dieses Verarbeitungsschritts, gleich-
sam die Bündelung der bisherigen Ausführungen, ermöglicht es erst, die erhaltenen
Zeugnisse so einzuordnen, dass eine Interpretation über den literarischen Kontext hinaus
möglich wird.

5.1 Gefangenschaft selektieren und deuten

Eine denkbare Strategie im Umgang mit christlicher Gefangenschaft bei den Muslimen
bestand darin, sie selektiv zu verarbeiten, sie also entweder ganz zu verschweigen oder nur
teilweise wiederzugeben. Das ist in vielen Fällen natürlich schwer zu belegen, doch lassen
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sich einige Hinweise auf dieses Vorgehen finden. Die Kreuzzugspropaganda beispiels-
weise bediente sich des Motivs des gefangenen Kreuzfahrers nicht. Sie kannte nur den
Sieg als Resultat eines Kreuzzugs – entweder in Form des erfolgreichen Abschlusses der
militärischen Kampagne oder im Tod für das Christentum, der mit dem Versprechen des
ewigen Lebens verknüpft wurde. Auch wenn Gefangenschaft durchaus als eine Station
auf dem Weg zu Gott gedeutet werden konnte, eignete sie sich aufgrund des gängigen
unerfreulichen Bildes, das mit ihr assoziiert wurde, nicht für die Rekrutierung von
Truppen für Kriegszüge in den Orient. In ihrem Fall erübrigte sich eine Bewältigung von
Gefangenschaft, weil sie in der Symbolik dieses Quellentypus keinen Platz hatte437).

Aber auch die Geschichtsschreibung wählte Inhalte aus – entweder in einem bewuss-
ten Prozess oder unbewusst, angeleitet von bestehenden soziokulturellen und literari-
schen Traditionen oder der verfügbaren Informationslage438). Die Ausführungen der
letzten Kapitel haben deutlich gemacht, dass die Erinnerung an Gefangenschaft – damit
ist noch nicht deren konkrete Ausgestaltung angesprochen – von der räumlichen und
zeitlichen Nähe der Autoren zu den jeweiligen Gefangenschaftsepisoden abhängig war.
So waren für die Beobachter des 13. Jahrhunderts vor allem die Gefangenschaften ihrer
eigenen Zeitgenossen von Bedeutung, mit Ausnahme einiger weniger besonders bemer-
kenswerter Fälle aus dem 12. Jahrhundert, wie etwa Guidos von Lusignan oder Balduins
II. Noch stärker lässt sich diese Tendenz für Autoren in Europa feststellen. Diese rezi-
pierten in der Regel nur die besonders herausragenden Beispiele, wie die Haft Bohe-
munds I., Balduins II., Guidos von Lusignan oder Ludwigs IX.439). Geografische Krite-
rien waren bei der Auswahl von und grundsätzlich für den Zugang zu gefangenschafts-
bezogenen Informationen sehr wichtig. So wurde das Schicksal Harpins von Bourges vor
allem im (nord-)französischen Raum rezipiert, die Geschichte um Thiemo von Salzburg
dagegen in deutschsprachigen Regionen.

Die Rezeption von Gefangenschaft war also stark an die Relevanz geknüpft, die ihr
zeitgenössisch zugeschrieben wurde. Die Tatsache einer Gefangenschaft allein war nicht
ausreichend, um Eingang in die historiografischen Werke ihrer Zeit zu finden oder eine
vertiefte Auseinandersetzung auszulösen. Die meisten Berichte über Gefangennahmen
wurden pauschal in aller Kürze abgehandelt. Dabei spielte es prinzipiell keine Rolle, ob es
sich um die Gefangenschaft von Christen bei Christen oder bei Muslimen handelte. Ein
Blick auf die christliche Geschichtsschreibung seit Gregor von Tours zeigt, dass das

437) Vgl. dazu Friedman, Versager, S. 121; Smith, Crusading, S. 139, und zur Kreuzzugspropaganda all-
gemein: Maier, Crusade Propaganda; Cole, Preaching.
438) Vgl. Goetz, Geschichtsschreibung, S. 94; Goetz, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, S. 26–29;
Goetz, Konstruktion, S. 529.
439) Da sich Matthäus Paris, einer der heute wichtigsten Autoren des 13. Jahrhunderts, stark für die Vor-
gänge im Heiligen Land interessierte, sind über ihn die wichtigsten Gefangenschaftsfälle seiner Zeit be-
zeugt, die im Zuge der verschiedenen Kreuzzüge festzuhalten waren. Derart genaue Aufzeichnungen
scheinen im damaligen Europa aber nicht die Regel gewesen zu sein.
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Thema von vielen Autoren zwar immer wieder erwähnt, häufig aber nur dann weiter
ausgeführt wurde, wenn der jeweilige Berichterstatter darin einen Mehrwert für seine
Erzählung erkannte. Daher ist es nicht erstaunlich, dass die detailliert geschilderten Bilder
von Gefangenschaft stets von nicht alltäglichem, exemplarischem und herausragendem
Charakter waren und vor allem in Europa im Umlauf waren.

Anhand dieser Muster lassen sich die Grenzen eines nahöstlichen und eines westeu-
ropäischen narrativen Bezugssystems erkennen, das für die jeweilige Ausgestaltung der
Gefangenschaftsepisoden prägend war. Die Autoren des Nahen Ostens hielten sich in der
Regel an eine von der Darstellungsweise her faktenorientierte Berichterstattung. Aus-
nahmen scheint es vor allem dann gegeben zu haben, wenn sie sich selber stark auf Au-
genzeugen stützten, die sie für zuverlässig hielten. Ein Beispiel dafür ist die abenteuerli-
che Erzählung Fulchers von Chartres über die Flucht Joscelins I. aus dem Gefängnis Ba-
laks, die der Chronist vom Flüchtigen selbst gehört haben muss, nachdem sich dieser nach
Jerusalem durchgeschlagen hatte. In Europa dagegen entschieden sich die Autoren häufig
für ausgedehnte Narrative, die einer Gefangenschaft einen tieferen Sinn verliehen. Dabei
kam es zwangsläufig zu Umdeutungen der Informationen, die in den faktenorientierten
östlichen Darstellungen zutage treten.

Damit sollen aber keine direkten Verbindungen zwischen diesen beiden Darstel-
lungsformen postuliert werden. Vielmehr lassen sich so die unterschiedlichen Funkti-
onsweisen und Bedürfnisse des nahöstlichen und des westeuropäischen Bezugssystems
hinsichtlich Darstellung und Deutung von Gefangenschaft bei den Muslimen illustrieren.
Generell scheint sich Margaret Jubbs allgemeines Diktum über die unterschiedliche
Darstellung der Geschichte des Heiligen Landes in Orient und Europa auch auf Gefan-
genschaft anwenden zu lassen. Jubb zeigte am Beispiel der Rothelin- und der Akkon-
Fortsetzungen des ›Eracles‹ auf, dass die orientalischen Christen die Geschichte ihrer
Heimat, des Heiligen Landes, faktenorientiert festhielten, während sie von den Europä-
ern gerne mit einer abenteuerlichen Aura versehen und entsprechend erzählt wurde. Im
Westen waren die Kreuzzüge im 13. Jahrhundert deutlich in den Bereich der Literatur
geraten und nicht mehr unbedingt Ausdruck ernster religiöser oder politischer Sorgen440).
Für die Darstellung von Gefangenschaft scheint diese Feststellung bereits für die Zeit des
ersten Kreuzzugs gegolten zu haben, wie die in Europa zahlreich kursierenden Ge-
schichten, nicht zuletzt auch in den Chansons de geste, belegen.

In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist die Auswahl der Aspekte einer Gefan-
genschaft durch die Berichterstatter respektive der Stationen des Wegs eines Gefangenen,
die erzählerisch verarbeitet wurden. In Europa handelte es sich dabei fast ausnahmslos
um das Leben in Gefangenschaft und die Umstände der Befreiung. Im Heiligen Land
wurde die Gefangenschaft selbst in der Regel weniger hervorgehoben. Das Augenmerk
der nahöstlichen Autoren lag eher auf ihren Auswirkungen auf die Kreuzfahrerherr-

440) Vgl. Jubb, Estoires d’Outremer, S. 295–307.

5. GEFANGENSCHAFT VERARBEITEN 169



schaften, sofern sie überhaupt thematisiert wurde. Dies war hauptsächlich dann der Fall,
wenn Herrscherfiguren in die Hände der Muslime geraten waren und sich der lateinische
Osten auf höchster Ebene mit dem Problem auseinandersetzen musste. In den anderen
Fällen unterschied sich die Berichterstattung der orientalischen Autoren kaum von der im
Westen etablierten Art, über Gefangenschaft im abendländischen Kontext zu berichten.
Die östlichen Narrative konzentrierten sich also in erster Linie auf jene Aspekte einer
Gefangenschaft, die die Autoren selber erfahren und verifizieren konnten. Die daraus
resultierende faktenorientierte Darstellungsweise fügt sich nahtlos in das sie umgebende
historische Erzählgefüge ein. Gefangenschaft erscheint damit als Teil des alltäglichen
Lebens im Heiligen Land und wurde nur unter besonderen Umständen stärker in den
Vordergrund gerückt. Auffallend ist zudem die Tatsache, dass sich die östlichen Autoren
mit Ausnahme der sporadisch auftretenden Diskussion um die Altlasten einer Gefan-
genschaft nie mit Fragen der Rückkehr aus einer Haft beschäftigten441). Nach der Frei-
lassung eines Gefangenen scheint seine Zeit bei den Feinden keine Relevanz mehr beses-
sen zu haben. In den Quellen wird er behandelt, als ob nichts gewesen sei. Seine Reputa-
tion scheint nicht gelitten zu haben. Auch hier erweist sich Gefangenschaft als für die
langfristige Deutung der historischen Wirklichkeit unbedeutend. Kurzfristig konnte sie
durchaus negative Auswirkungen auf die Reputation eines Gefangenen haben.

5.2 Gefangenschaft als Exempel

Die Präsentation von Gefangenschaft erfuhr also besonders in Europa eine starke narra-
tive Aufladung, die sich einerseits auf einer inhaltlichen, andererseits auf einer formalen
Ebene manifestierte. Wie die besprochenen Beispiele zeigen, versuchten die Autoren,
Gefangenschaftsepisoden einen normativen, moralischen oder exemplarischen Sinn zu
verleihen. Diese Umdeutung ging häufig mit einer formalen Veränderung der kursieren-
den Geschichten einher. Gefangenschaft wurde nicht mehr nur faktenorientiert darge-
stellt, sondern mit dem narrativen Gerüst anderer Erzählformen (neu) aufgebaut. Auf
diese Weise konnten bei den Zeitgenossen bereits etablierte Muster der Sinnstiftung auf
den neuen Kontext der christlichen Gefangenschaft bei den Muslimen angewendet wer-
den.

Offensichtlich und naheliegend ist dieser Vorgang im Fall der Märtyrergeschichten,
die in ihrer literarischen Form seit der Spätantike bekannt waren und in denen lediglich
die römischen gegen die muslimischen Heiden ausgetauscht werden mussten, um allge-
mein anerkannte Deutungsmuster zu stimulieren. Hier wurde die moralische Überle-
genheit des Christentums beziehungsweise des fromm handelnden Christen, zelebriert.

441) Zu den Altlasten siehe Kap. III., 2.3.1.
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Ein vergleichbarer Prozess fand in der weltlichen Sphäre der höfischen Epik statt.
Dort ging es ebenfalls um die Propagierung der Überlegenheit des Christentums, aller-
dings in Gestalt des idealen christlichen Ritters, der seinen Wert nicht im spirituellen
Glaubenskampf unter Beweis stellte, sondern in der irdischen Auseinandersetzung mit
seinen menschlichen oder phantastischenWidersachern wie demDrachen Sathanas in den
›Chétifs‹. Auch hier gaben die den Zeitgenossen bekannten Erzählmuster die Form vor,
nach der sich die jeweiligen Gefangenschaftsepisoden zu richten hatten. Das Genre der
Chansons de geste verlangte, dass die christlichen Hauptakteure nur kurz im tiefsten
Kerker auszuharren hatten, dass sie die dortige schlechte Behandlung überlebten und in
der Folge abenteuerliche Taten bestanden. Wäre der Held aufgrund der Haftbedingungen
oder wegen Zukunftsängsten zum Islam übergelaufen oder unmittelbar nach seiner
(möglicherweise wundersamen) Befreiung nach Hause zurückgekehrt, hätte es sich nicht
mehr um eine Chanson de geste, sondern allenfalls um die Schilderung einer wundersa-
men Gefangenenbefreiung im Rahmen einer Heiligenvita gehandelt. Aus diesem Grund
musste Bohemund in seiner Darstellung seiner Gefangenschaft zum Helden seiner eige-
nen Geschichte avancieren, weil er sie grundsätzlich in der Art der epischen Hofdichtung
erzählen wollte, um seine Ziele zu erreichen. Im Kontext der Vita des Heiligen Leonard
erfuhr diese Darstellung eine leicht andere Interpretation, indem sich der normannische
Hauptakteur in die Obhut des Heiligen begab und auf diese Weise nicht seinen ritterli-
chen Wert, sondern seine tiefe Verbundenheit mit dem Christentum demonstrierte.

Die Art und Weise, wie ein Erzähler seine Gefangenschaftsgeschichte gedeutet wissen
wollte, wurde also bereits durch seine Wahl des Erzählgerüsts festgelegt, das den Rezipi-
enten bekannte Deutungsmöglichkeiten eröffnete. Die zur Verfügung stehenden Narra-
tive stammten vor allem aus dem religiösen und dem höfischen Kontext und stellten ent-
sprechend exemplarische Deutungsmuster zur Verfügung. Auf dieser Grundlage wurde
das sinnstiftende Potential von Gefangenschaftsgeschichten erweitert. Beispiele dafür
sind die ›Fille du comte du Ponthieu‹, die ›Ordène de chevalerie‹ oder die Selbstopfe-
rungsnarrative um die Gefangenen von Hattin. Am besten illustriert dies aber eine Er-
zählung, die sich bei den Fortsetzern Wilhelms von Tyrus findet. Sie berichtet von einer
Gruppe von Kreuzfahrern aus dem Westen, die um das Jahr 1202 im Königreich Jerusa-
lem wegen bestehender Friedensverträge nicht gegen die Muslime hätte kämpfen dürfen.
Enttäuscht habe die Gruppe trotz eindringlicher Warnungen des Königs von Jerusalem
und der mit ihm verbündeten Muslime beschlossen, durch feindliches Gebiet nach Anti-
ochia zu ziehen. Es habe aber nicht lange gedauert, bis sie unterwegs von den Muslimen
aufgegriffen und verschleppt worden seien. Nur einem einzigen sei die Flucht gelungen,
um über dieses Unglück zu berichten. Allerdings zeigten die Autoren kein besonderes
Mitleid, denn wer nicht hören will, muss fühlen, so die Botschaft: Ensi com vos avez oi
furent cil pris par lor folies, por ce que il ne voloient prendre conseil ne croire nului442).

442) Estoire d’Eracles, XXVII, 25, S. 247–249, zit. S. 249; Chronique d’Ernoul, Kap. 31, S. 341–343.
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Auch Matthäus Paris nutzt die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen, um
seinen Glaubensbrüdern und -schwestern den Spiegel vorzuhalten. So ist seine harsche
Kritik an Ludwig IX. nach dessen Festnahme wohl weniger an die Adresse des französi-
schen Herrschers gerichtet, sondern vielmehr als Mahnung an den englischen König zu
verstehen443). Darüber hinaus demonstriert der englische Chronist am Beispiel gefangener
Kreuzritter wiederholt, dass sich verschlagenes und verlogenes Verhalten für einen
Christen nicht zieme und sich räche. So berichtet er, wie der im Jahr 1239 gefangene Ai-
merich von Montfort seinen Häschern falsche Angaben über die soziale Stellung seiner
Mitgefangenen gemacht habe, um ihre Auslösung zu vereinfachen. Doch der Sultan sei
ihm auf die Schliche gekommen und habe die Haftbedingungen der Gefangenen ver-
schärft, weil er über die Lüge erzürnt gewesen sei, auch wenn sie gut gemeint gewesen sei.
Verhasst waren den Sarazenen also die Lügen und Täuschungen der Franken, schloss
Matthäus seinen Bericht444). Ähnlich urteilt er über die Johanniter, die versucht hätten,
ihren im Jahr 1244 von den Ägyptern gefangenen Großmeister Wilhelm von Châteauneuf
loszukaufen. Die von ihnen zu diesem Zweck entsandten Unterhändler hätten versucht,
die Emire des Sultans durch reiche Geschenke auf ihre Seite zu ziehen. Doch der Sultan
sei über dieses Verhalten in großen Zorn geraten und habe den Gesandten ausrichten
lassen, dass die Templer und Johanniter erbärmlich (miseri) seien. Zunächst hätten sie mit
Friedrich II. einen eigenen Kreuzfahrer hinterlistig verraten, dann, obwohl sie eigentlich
Brüder sein sollten, in unerbittlichem Hass Krieg gegeneinander geführt. Darüber hinaus
habe neulich ihr Fahnenträger in einem Kampf gegen seine Truppen die oberste Or-
densregel gebrochen und sei vom Schlachtfeld geflohen. Und nun sei es ihre Absicht,
Schlechtem Schlechtes und der Übertretung von Regeln weitere Übertretungen hinzufü-
gend, ihre gefangenen Meister und Brüder gegen ein großes Lösegeld freizukaufen, ob-
wohl er, der Sultan, genau wisse, dass sie laut ihrer Regel nur einen Gürtel oder ein
Halfter anbieten dürften. Daher hätten sie es mehrfach verdient, dass ihr Gott die Ge-
fangenen in den Händen ihrer Feinde belasse445). Gefangenschaft erscheint auch hier als

443) Vgl. Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 393 f.
444) Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1240, S. 78 f., zit. S. 79: Detestati sunt igitur principes Sarra-
cenorum fraudes Francorum et fallacias.
445) Ebd., 4, ad 1246, S. 524–526, zit. S. 525 f.: Miseri sunt isti Christiani, quos dicimus Templarios et
Hospitalarios, legis et ordinis sui transgressores. Primo enim voluerunt paucis transactis annis suum impe-
ratorem F[rethericum], in servitio Christi sui peregrinantem, prodere fraudulenter, sed per propitiam piet-
atem nostram non praevaluerunt. Iterum, ipsi qui sese ut fratres ad invicem diligere tenerentur et in neces-
sitatibus coadjuvare, guerram hostilem inter se et odium inexorabile jam per quinquennium continuarunt,
nec poterat comes Ricardus, frater regis Angliae, qui inter Christianos habetur clarissimus, pacificare; treu-
gasque caute ab ipso initas ipsi Templarii in contemptum dicti Ricardi, quem garcionem esse asserebant, et in
contumeliam fratrum suorum, videlicet Hospitalariorum, procaciter infregerunt. Item, nuper in bello inter
nos et ipsos commisso, primicerius eorum et signifer, quem Balcaniferum vocant, contra ordinis eorum dec-
retum primus recalcitravit in praelio fugitivus. Nunc autem mala malis addentes, et ordinis sui transgres-
siones transgressionibus accumulantes, magistros ac fratres suos captivos pro magna pecuniae quantitate sa-
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direkte Strafe, in diesem Fall sogar Gottes, für ein unmoralisches Verhalten, das eines
Christen unwürdig war.

Auch Fulcher von Chartres demonstriert am Beispiel von Gefangenschaft die Bedeu-
tung demütigen christlichen Betragens. Im Zusammenhang mit der Gefangenschaft
Balduins II. bemüht er mehrfach das Bild des Schicksalsrads der Fortuna: Balduin sei am
Morgen noch König gewesen, am Abend nur noch Sklave. Nach demWillen Gottes sei er
aber wieder erhöht worden, nachdem ihn das Rad des Schicksals ganz nach unten ge-
bracht habe, wo auf ihm herumgetrampelt worden sei, so dass er fast aufgegeben habe.
Daher sei es nur richtig, dass der Befreite Gott seinen aufrichtigen Dank zukommen las-
se446). Der exemplarische Charakter dieser Geschichten und die Funktion, die der Ge-
fangenschaft darin zugeschrieben wurde, ist unverkennbar.

5.3 Gefangenschaft kritisieren, verdammen und rationalisieren

In der Forschung wird Gefangenschaft, und insbesondere Gefangenschaft bei den Mus-
limen, häufig als Teil eines Diskurses der Schande interpretiert, dessentwegen über Ge-
fangenschaftsepisoden lieber nicht zu viele Worte verloren worden seien447). Diese Inter-
pretation steht unter dem Eindruck der eben beschriebenen Deutungsprozesse, die ei-
gentlich negativ konnotierte Gefangenschaften in letztlich positive Erlebnisse umformen,
mit denen Abenteuer und exemplarische Wahrheiten vermittelt werden sollten. Das darf
aber nicht zur Annahme verleiten, Gefangenschaft sei im Untersuchungszeitraum per se
als schändlich angesehen worden. Denn die genannten Narrative funktionieren im Prin-
zip auch ohne eine negative Grundkonnotation von Gefangenschaft.

Dennoch lassen sich tatsächlich mehrere Argumente benennen, die genau diese Inter-
pretation zu stützen scheinen. Eine bemerkenswerte Passage findet sich bei Fulcher von
Chartres, der anlässlich der Gefangenschaft Balduins II. darüber philosophiert, ob der
gefangene König ein guter oder überhaupt noch ein Herrscher sei:

Wir haben Balduin verloren, aber Gott als König von allem gewonnen. Ihn haben wir in unserer Not
angerufen und durch ihn haben wir wundersam gesiegt. Vielleicht war er kein König, den wir durch ein
zufälliges Unglück verloren hatten. Aber der, der neulich gesiegt hat, ist nicht nur König in Jerusalem,
sondern über den ganzen Erdkreis. Es war wahrlich nötig, uns einzugestehen, dass wir in der Schlacht
so oder so einen König hatten, einen haben und immer einen haben werden […].

tagunt comparando redimere, quos non nisi pro zona quadam vel capistro, secundum ordinis eorum teno-
rem, novimus redimendos. Merito igitur muliplici tradidit eos Deus eorum, in manus odientium eosdem
carceri mancipandos. Vgl. auch Weiler, Matthew Paris, S. 263, laut dem Matthäus dann auf die direkte
Rede zurückgriff, wenn er eine moralische Botschaft vermitteln wollte.
446) Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, 16, S. 687; III, 44, 3, S. 771.
447) Vgl. Claverie, Statut; Dunbabin, Captivity, S. 159; Friedman, Encounter, S. 213–238; Friedman,
Versager; Smith, Crusading, S. 139.
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Wie soll einer König sein, der stets durch seine Laster bezwungen wird? Wie hat einer es verdient,
König gerufen zu werden, wenn er immer außerhalb des Gesetzes steht? Weil er Gottes Gesetz nicht
befolgt, gehorcht man ihm nicht; weil er Gott nicht fürchtet, soll er den Mann, der sein Feind ist,
fürchten. Wer auch immer ein Ehebrecher, ein Meineidiger oder ein gotteslästerlicher Mann ist, verliert
den Namen eines Königs. Wer wird einem Betrüger trauen? Wenn er ein Kirchenräuber und Unter-
drücker der Armen ist, dann herrscht er nicht, sondern ist verirrt448).

Tatsächlich liegt die Interpretation nahe, dass Fulcher den Aufenthalt des Herrschers bei
den Muslimen als Schande empfunden hat. Es darf aber nicht übersehen werden, dass
Fulcher diese Verbindung selber nicht direkt herstellt. Seine Überlegungen zur Herr-
schaftsbefähigung Balduins entzünden sich nicht an der Tatsache seiner Gefangenschaft,
sondern zielen auf ganz andere Kritikpunkte ab, wie seine Lasterhaftigkeit oder sein
Handeln außerhalb der Gesetze Gottes und der Normen des Königreichs. Fulcher stellt
die Gefangenschaft Balduins auch nicht als gerechte Strafe für diese Vergehen dar, son-
dern bezeichnete sie als Resultat eines unglücklichen Zufalls und, wie oben beschrieben,
als Tiefpunkt der Drehung des Schicksalsrades449). Vielmehr sah er sich durch die Abwe-
senheit des Königs vor allem darin bestätigt, dass das Königreich auch gut ohne ihn aus-
komme, da es dem himmlischen König direkt unterstellt sei. In diesen Worten spiegelt
sich weniger ein Diskurs der Schande, als vielmehr eine politische Aussage zu Balduins
Herrschaftstätigkeit und möglicherweise, wie Verena Epp festgehalten hat, eine tiefe
Sorge um die Zukunft des Königreichs450). Zum Ausdruck zu kommen scheinen die Be-
denken einer Opposition gegen Balduin, die zur Zeit seiner Gefangenschaft gegen ihn
aktiv war, und der möglicherweise auch Fulcher nicht gänzlich abgeneigt war451).

AuchMatthäus Paris übte scharfe Kritik an einem gekrönten Haupt, nachdem Ludwig
IX. in ägyptische Gefangenschaft geraten war. Der englische Chronist stellt dazu fest,

448) Fulcher von Chartres, Historia, III, 21, S. 673 f.: Balduinum perdideramus, sed regem omnium Deum
adsumpsimus. illum in necessitate nostra invocavimus et per illum mirabiliter triumphavimus. forsitan non
erat rex, quem forte fortuitu perdideramus, sed hic, qui nuper vicit, non solum est rex in Hierusalem sed in
omni terra. vere fateri nos oportuit, quod regem in proelio habuimus utique et habemus et habebimus […].
quomodo ergo rex erit qui semper vitiis vincitur? numquid promeretur dici rex, si semper habeatur exlex?
quia legem Dei nec tenet, nec tuetur; et quia non timet Deum, timebit quidem hominem inimicum suum.
adulter est vel periurus sive sacrilegus; hic talis nomen regis perdit. mendax et fraudulentus, quis confidet in
eo? aequus est impiis, quomodo exaudiet illum Deus? si ecclesiarum est dissipator, si pauperum oppressor
tunc non regit sed confundit.
449) Vgl. zu Fortuna und der im Mittelalter bestimmenden Tradition des Boethius: Frakes, Fate, bes.
S. 30–80.
450) Epp, Fulcher von Chartres, S. 297 f.
451) Vgl. Murray, Baldwin II, S. 74 f. In diesem Zusammenhang ist auch die Feststellung von Epp, Ful-
cher von Chartres, S. 303, interessant, dass Fulcher in der zweiten Redaktion seiner ›Historia‹ keine Ver-
suche unternommen habe, Balduin II. aufzuwerten – ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger, Balduin I.
Vgl. dazu auch die im Wesentlichen übereinstimmende, aber deutlich weniger kritische Version der ›His-
toria Iherosolimitanae pars secunda‹, S. 582. Siehe zu den Schwierigkeiten Balduins in den 1120er-Jahren
ausführlich Kap. III., 2.1.1.a.
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dass es noch keinen französischen König gegeben habe, der von Ungläubigen gefangen
genommen worden sei. Und gerade die Vermeidung der Festnahme des christlichen
Herrschers wäre von größter Wichtigkeit gewesen, da der Christenheit dann – trotz aller
anderen Opfer – noch Hoffnung geblieben wäre und eine Möglichkeit, die erlittene
Schande zu vermeiden.452) In diesem Fall scheint die Verbindung von Gefangenschaft und
Schande gerade im Falle einer Herrscherfigur offensichtlich zu sein. Wie für Fulcher lei-
det für Matthäus die Aura der königlichen Autorität durch die Niederlage gegen die
Andersgläubigen, die sich in der Gefangennahme des Herrschers manifestiert und zu-
sätzlich akzentuiert. Allerdings hat Jacques Le Goff darauf hingewiesen, dass Matthäus
weniger Kritik an der Person des französischen Königs, der er bis zu diesem Zeitpunkt
und auch danach durchaus positiv gegenüberstand, geübt habe, sondern seinem eigenen
König, Heinrich III. von England, den Spiegel habe vorhalten wollen453). Auch hier ist die
Gefangenschaft vor allem Vehikel und nicht Ziel der Schande.

Den klarsten Konnex zwischen Gefangenschaft und Schande zieht Wilhelm von Ty-
rus. In deutlichen Worten wirft er den Christen nach Niederlagen gegen Nūr ad-Dı̄n in
den Jahren 1157 und 1164 vor, sich auf schändliche Art und Weise und zur ewigen Be-
fleckung ihrer Namen kampflos den Muslimen in die Hände gegeben zu haben454). Aber
auch hier bewertet Wilhelm bei genauem Hinschauen nicht die Gefangenschaft als solche
als Schande, sondern die Art und Weise, wie sich die Franken in ihr Los gefügt hätten.
Wie Walter der Kanzler stört sich Wilhelm in erster Linie an der aus seiner Sicht man-
gelnden Gegenwehr der Christen, die in scharfem Kontrast zur Ritterlichkeit der ersten
Kreuzfahrer gestanden habe455). Die daraus resultierende Gefangenschaft verband er mit

452) Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 158:Nec est aliquarum serie historiarum repertum, ut
rex Franciae captus fuisset ab infidelibus praecipue, vel devictus, praeter istum, qui si saltem solus saluti et
honori reservaretur, etsi alii occubuissent universi, aliquam haberent Christiani materiam respirandi et ob-
probria devitandi.
453) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 393 f.
454) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 14, S. 830 f.: Capta est illa die de principibus nostris maxima
multitudo, cesi vero pauci, nam omnes indifferenter, tam qui rei militaris dicebantur habere prudentiam et
usum precipuum quam gregarii, hostibus, tanquam vilia mancipia ignominiose servitutis iugum et perpetue
infamie notam non abhorrentes, ut misere vite consulerent sine contradictione se tradebant; ebd., XIX, 9,
S. 875: profligati enim et fracti turpiter hostium gladiis more victimarum ceduntur, non est qui vigoris me-
minerit preteriti, qui paterne memor virtutis aut proprie propulsare studeat iniuriam aut pro merenda li-
bertate et honor patrio gloriosus decertare. Precipites ergo et sue dignitatis inmemores armis depositis vitam
indigna supplicatione merentur, quam pro patria viriliter decertando excelentius fuerat impendisse et ex-
empli ad posteros favorabilioris. […] [Die christlichen Anführer] et multi alii nobiles, ut vite cum probro et
ignominia consulerent hostibus se tradentes, vinculis tanquam vilia mancipia miserabiliter alligantur et
Halapiam traducti spectaculum facti sunt populis infidelibus et carceribus mancipati.
455) Friedman, Encounter, S. 215 f., hat dies ebenfalls festgestellt, ohne aber diesen Befund in ihre wei-
teren Überlegungen einzubeziehen. Vielmehr hält sie auf S. 94 für den ebenfalls für viele in Gefangenschaft
endenden Kreuzzug der Barone des Jahres 1239 fest, dass die Chronisten nicht die Gefangennahme an sich
kritisiert hätten, sondern deren Ursache, den überstürzten Raubzug verschiedener Kreuzfahrer. Darin
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keinem spezifischen Schamgefühl, obwohl er sie den gängigen Stereotypen folgend als
ignominiosum servitutis iugum bezeichnet. Obwohl er den Gefangenen ewige Schande
prophezeite, kamen später weder er noch andere Autoren mit irgendeinem kritischen
Wort auf diese oder andere Gefangenschaftsepisoden zu sprechen.

Diese relativierenden Überlegungen sollen aber keinesfalls verschleiern, dass die Ver-
bindung von Gefangenschaft mit Schande oder, wohl häufiger, mit anderen Kritikpunk-
ten, die in Exempeln behandelt wurden, durchaus denkbar war. Das belegen bereits die
zitierten Passagen456). Besonders der Glaube an herrschaftliche Unfehlbarkeit und Auto-
rität eines Königs konnte durch die Gefangennahme durch Andersgläubige erschüttert
werden, so dass eine entsprechende (Um-)Deutung der Ereignisse durch die Zeitgenossen
nötig wurde. Im Falle Balduins II. zog Fulcher dessen Herrschaftsbefähigung und Au-
thentizität als König (forsitan non erat rex) in Zweifel. Bohemund I. stellte seine Erleb-
nisse in Haft in einen epischen Diskurs. Die Gefangenschaft Ludwigs IX. wurde als
göttliche oder persönliche Prüfung interpretiert. Als entscheidend für die negative Beur-
teilung erweisen sich in allen diesen Fällen Zweifel an der militärischen Tüchtigkeit der
Gefangenen, nicht die Tatsache der Gefangenschaft an sich457). Auch Walter der Kanzler
kritisiert den antiochenischen Adligen Rainald Mazoir, der sich freiwillig in muslimische
Hände gegeben habe, nicht für die Kapitulation, sondern hält sie für nachvollziehbar und
gerechtfertigt. Kein Verständnis zeigt er dagegen für jene Adligen, die sich von Anfang an
nicht an der Schlacht beteiligt und ihren Fürsten sowie ihre Verwandten und Freunde le-
bend auf dem Schlachtfeld zurückgelassen hätten, ohne zu helfen458). Für Walter bedeutet
also nicht die Gefangennahme an sich Grund zur Schande, sondern das Verhalten auf dem

sieht sie eine Verschiebung von einer Konnotation der Schande seit Wilhelm von Tyrus hin zu einem ver-
ständnisvolleren Umgang mit Gefangenschaft. Diese Argumentation erscheint mit Blick auf Wilhelms
Aussagen als nicht konsistent. Ebenfalls nicht in Friedmans Interpretationsschema passen die Äußerungen
von Matthäus Paris zur Gefangennahme Ludwigs IX.
456) Es lassen sich einige weitere Beispiele anführen, wie: Robertus Monachus, Historia, VII, 7, S. 827;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 28, S. 852, oder die propagandistischen Bestrebungen freigelasse-
ner Herrscher, sich und ihre Gefangenschaft in möglichst gutem Licht darzustellen (siehe dazu Kap.
III., 2.3.5).
457) Vgl. Epp, Fulcher von Chartres, S. 302. Der Konnex zwischen Gefangenschaft und militärischen
Fähigkeiten oder Möglichkeiten taucht in den Quellen verschiedentlich auf, bes. in den Chansons de geste
(siehe dazu Kap. II., 3.2.1/2). Vgl. auch Matthäus von Edessa, Chronicon, II, 134, S. 176 f. zur Festnahme
Bohemunds I.: Their [der Antiochener] troops had put aside their weapons and came dressed like women
accompanying a funeral procession, for they had given their military equipment to their servants to carry for
them. Moreover, these warriors devoid of weapons gave appearance of being captives. Interessant ist die
Betonung der fehlenden Ausrüstungsgegenstände, ein Motiv, das ein wichtiges literarisches Merkmal von
Gefangensein zu sein scheint.
458) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 6, S. 90.
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Schlachtfeld. In seinen Augen war eine Gefangennahme gar Feigheit auf dem Schlachtfeld
vorzuziehen.

Gefangenschaft wurde offenbar nur dann in einen Diskurs der Schande gehoben,
wenn damit Aussagen gemacht werden sollten, die über die Gefangenschaft als solche
hinausgingen. Allerdings halten sich explizit negative Beurteilungen im Vergleich mit der
Menge der sonstigen Überlieferung zu Gefangennahmen und Gefangenschaften von
Christen bei den Muslimen in überschaubaren Grenzen. Dies zeigt sich auch in der er-
haltenen brieflichen Korrespondenz aus dem Heiligen Land, in der Gefangenschaft ver-
schiedentlich angesprochen, aber nie kritisiert wurde459). Gefangenschaft war damit we-
niger Ziel, sondern vielmehr eine geeignete Trägerin von Kritik, da sie mit Blick auf ihre
unerfreulichen Folgen für die Beteiligten eine Niederlage oder fehlerhaftes Verhalten
besonders hart sanktionierte.

Eine Gefangenschaft trug damit aber auch dazu bei, Zweifel an den Herrschafts- oder
Soldatenqualitäten der Betroffenen zu schüren460). Einerseits musste eine Erklärung dafür
gefunden werden, weshalb ein herausragender Stratege überhaupt erst in die Hände der
Muslime fallen konnte. Andererseits hinderte die Haft den Gefangenen an der Entfaltung
militärischer (und politischer) Aktivitäten, entzog ihm also wenigstens für die Dauer des
Aufenthalts bei den Feinden seine Daseinsberechtigung461). Beide Punkte lösten einen
Verarbeitungsprozess aus, der darauf ausgerichtet war, die beschädigte Aura eines Be-
troffenen zu reparieren oder wenigstens zu rationalisieren. Die Mittel dazu boten sich in
der Betonung des spirituellen oder ritterlichen Werts eines Gefangenen und seiner Haft.
Dazu konnten die Bilder einer imitatio Christi, die bis zum Martyrium gehen konnte,
evoziert werden. Mit Blick auf die Existenzberechtigung eines christlichen Ritters, die auf
der Fähigkeit beruhte, seine militärischen, höfischen und herrschaftlichen Pflichten aus-
zuüben, wurde verschiedentlich auch die erzwungene Passivität in Gefangenschaft auf-
geweicht, beispielsweise indem den Betroffenen epische Taten zugeschrieben oder ihnen
eine eigene Hofhaltung in Haft nachgesagt wurden.

459) Vgl. für einen Überblick mit weiterführenden Angaben: Letters from the East, bes. Nr. 13, Nr. 22,
Nr. 23, Nr. 25, Nr. 29, Nr. 32, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 44, Nr. 47; Cart. Hosp. 1, Nr. 404, Nr. 662; 2, Nr. 1374,
Nr. 1373, Nr. 2339, Nr. 2340; RRH Nr. 661, Nr. 864.
460) Vgl. dazu Friedman, Encounter, S. 162–186, zu ähnlichen Bedenken hinsichtlich der sexuellen In-
tegrität von Christinnen, die in muslimische Hände geraten waren. Analog zur herrscherlichen Aura, die in
Gefangenschaft leidet, könnte im Falle dieser Frauen von einer bröckelnden Aura der sexuellen Sittsamkeit
gesprochen werden.
461) Dieses Unbehagen über die erzwungene Untätigkeit spiegelt sich deutlich in der höfischen Epik, in
der militärische Zwangspausen mit Gefangenschaft gleichgesetzt wurden, wie zum Beispiel in der ›Prise
d’Orange‹, Kap. 3, ll. 67–69, S. 92: Que trop me nuist ici a sejorner! / Ensement somes ça dedenz enserré /
Comme li hom qui est enprisonné. Auch Epp, Fulcher von Chartres, S. 273–303, weist wiederholt darauf
hin, dass etwa Fulcher von Chartres Titel wie comes oder rex nicht als bloße Etiketten ansah, sondern er-
wartete, dass ihre Träger die damit verbundenen herrschaftlichen Erwartungen erfüllten – was in Gefan-
genschaft nicht möglich war.
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Christliche Gefangenschaft bei den Muslimen war seit dem Kreuzzugsaufruf Urbans
II. immer wieder Thema von Historiografie, Epik oder hagiografischen Texten. Das
Problem war bekannt und wurde in der zeitgenössischen Literatur rezipiert. Von einem
schamerfüllten Verschweigen der Angelegenheit kann keine Rede sein462). Vielmehr wur-
den Gefangene zu Helden der höfischen Epik oder spiritueller Erzählungen. Wie Yvonne
Friedman richtig festgestellt hat, wurden Gefangene in diesen Erzählformen als »roman-
tic heroes« präsentiert463). Diese Darstellungsweise war aber nicht nur einem bewussten
Umdeutungsakt geschuldet, sondern vor allem den Formvorgaben der jeweiligen litera-
rischen Gattungen, die eines Helden bedurften, um einerseits ihre exemplarische Vor-
bildfunktion sicherzustellen und andererseits ihren bekannten Platz im zeitgenössischen
Deutungssystem einzunehmen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Hinweise, dass Ge-
fangenschaft als Schande, dass die Betroffenen als »shameful failures« gesehen worden
wären, um in Friedmans Diktion zu bleiben.

In den Quellen finden sich viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass Gefangenschaft
durchaus ihre positiven Seiten haben konnte oder zumindest keine negativen Folgen nach
sich zog. So berichtet Fulcher von Chartres, wie Joscelin I. nach seiner Flucht die Ketten,
mit denen er gefesselt gewesen sei, in öffentlicher Zeremonie auf dem Kalvarienberg de-
poniert habe464). Natürlich dürfte dieser Akt Teil einer Strategie gewesen sein, das Ge-
schehene offensiv in aller Öffentlichkeit zu verarbeiten, wie es Bohemund mit seiner
Melaz-Geschichte vorgemacht hatte. Dies konnte aber nur von Erfolg gekrönt sein, wenn
den Zeitgenossen ein Gefangener nicht schon per se als Versager galt und eine Gefan-
genschaft überhaupt positiv konnotiert werden konnte. Tatsächlich legen die Vielzahl
und die Unterschiedlichkeit der überlieferten Quellenbelege den Schluss nahe, dass das
durchaus der Fall war465). Gerade die Berichte Walters des Kanzlers und Johanns von Jo-

462) Vgl. im Gegensatz dazu Dunbabin, Captivity, S. 159.
463) Friedman, Encounter, S. 238, resp. das gesamte Kapitel »Shameful Failure or Romantic Hero – Im-
ages of Captivity«, S. 213–238.
464) Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, 14, S. 686.
465) Vgl. bspw. die Lieder, die über Gefangenschaft zirkulierten (Chansons de croisade, Nr. 20, Nr. 21,
zit. S. 233: Li peuples de France prie, / Seignour prisonier, pour vous.; Nr. 24; Rothelin-Continuation de
Guillaume de Tyr, Kap. 30, S. 548 f.), die vielfältigen Gerüchte über Gefangene und Gefangenschaft, die
überliefert sind und darauf hindeuten, dass es sich dabei nicht nur um den Gegenstand historiografischer
und dichterischer Betrachtungen handelte, sondern auch ein beliebtes Klatschthema war (vgl. bspw. Mat-
thäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1249, S. 87 f.; ad 1250, S. 138–144), die Bedeutung, die der Befreiung
von Gefangenen und ihrer Rückkehr beigemessen wurde (Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVI, 18, S. 740;
Wilhelm von Tyrus, Estoire [altfrz. Übers.], XX, 28, S. 994 f.; Chronique d’Ernoul, Kap. 5, S. 35; Am-
broise, Estoire, 1, Z. 8071–8125, S. 131; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 29, S. 547 f.;
Kap. 68, S. 620; Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1240, S. 26, 29, 138–144, 166), oder die unzähligen
Belege, dass eine Gefangenschaft keine Reputationsschäden nach sich zog: Richard von Beaumont, ein
großzügiger und großer Taten fähiger Mann, der einst von Richard Löwenherz aus der Gefangenschaft im
Heiligen Land befreit worden sei (Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1242, S. 255), der gefangene
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inville, und mit ihm das gesamte Kanonisierungsverfahren für Ludwig IX., verdeutlichen
das eindrücklich. So hielt Walter ausdrücklich fest, dass eine Gefangennahme besser sei als
der Tod und dass das Schicksal der Gefangenen nicht in Vergessenheit geraten dürfe466).

Wilhelm von Beaujeu, der spätere Templermeister, großherzig, freigiebig, respektiert und gefürchtet
(Templer von Tyrus, Chronique [hg. Minervini], Kap. 70 [306], S. 84; Kap. 147 [383], S. 142) oder wie der
spätere König Aimerich vom damaligen König Amalrich aus damaszenischer Haft ausgelöst worden sei
(Philipp von Novara, Livre de forme de plait, Kap. 74, S. 179) sowie die vielfältigen Formen des Erzählens
über Gefangenschaft, die in den bisherigen Ausführungen sichtbar geworden sind und zeigen, dass über
das Thema gesprochen wurde.
466) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, I, 4, 6, S. 70 f.; II, 15, S. 111 f.
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III. Gefangenschaft bewältigen



In den vorangehenden Kapiteln wurde Gefangenschaft hauptsächlich unter dem Ge-
sichtspunkt der literarischen Verarbeitung betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass vor allem
die Gefangennahme und das Leben in Haft dazu prädestiniert waren. Diese Abschnitte
einer Gefangenschaft eigneten sich besonders gut zur Vermittlung exemplarischer und
moralischer Botschaften, mit denen nicht nur didaktische und unterhaltende Absichten
verfolgt wurden, sondern eine Gefangenschaft auch verständlich gemacht und in Ein-
klang mit den Vorstellungen über ideale Ritter und Herrscher gebracht werden konnte.
Das erweist sich als wichtige Strategie zur Bewältigung und Rationalisierung von Gefan-
genschaft, die sowohl auf gesamtgesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene eine
Rolle spielte. Mit Blick auf erstere konnte das christliche Selbstverständnis und Überle-
genheitsgefühl gegenüber den andersgläubigen Gegnern trotz Niederlagen und eigentlich
nicht erklärbaren Gefangennahmen weiterhin begründet werden. Auf individueller Ebe-
ne wurde es einem Gefangenen zugleich möglich, einen Sinn hinter seinem Schicksal zu
konstruieren – entweder gegen innen für sich selbst oder gegen außen zur Festigung oder
Verbesserung seiner gesellschaftlichen Situation. Damit waren solche sinnstiftenden Ge-
schichten nicht nur von großer Bedeutung für die gesellschaftliche Verarbeitung von
Gefangenschaft auf geistiger Ebene, sondern leisteten auch einen wichtigen Beitrag zur
Reintegration ehemaliger Gefangener in die christliche Gesellschaft und mochten den
Betroffenen in ihrer Haft darüber hinaus auch ein Trost gewesen sein.

Die Feststellung, dass sich derartige Verarbeitungsstrategien weitgehend auf Gefan-
gennahme und Haft beschränken, ist zudem eine wichtige Voraussetzung für die Unter-
suchung weiterer Formen der Bewältigung. Gerade die alltagspraktischen Auswirkungen
einer Gefangenschaft, die die soziale, politische und ökonomische Bewältigung ausma-
chen, kommen hauptsächlich in den anderen Abschnitten einer Gefangenschaft zum
Ausdruck, also in der Organisation der Herrschaften während der Gefangenschaft ihrer
Mitglieder, in der Befreiung der Gefangenen sowie in ihrer Rückkehr und Reintegration
in die christliche Gesellschaft. Diese Aspekte werden fast ausschließlich in orientalischen
Quellen thematisiert. Mit narrativen und topischen Verzerrungen, die über das übliche
Maß historiografischer Darstellungen hinausgehen, ist in diesem Fall nicht zu rechnen.
Daher eignen sich erzählende Quellen aus dem Nahen Osten, die sich in ihrem ortsnahen
und narrativ geschlossenen soziokulturellen Bezugssystem bewegen, gut zur Untersu-
chung alltagsnaher Bewältigung von Gefangenschaft. Vervollständigt wird das Bild durch
die Einbeziehung diplomatischer und normativer Quellen. Besonders die reichhaltige
rechtliche Überlieferung des Königreichs Jerusalem verspricht hier weiterführende Er-
kenntnisse und wird nun als Erstes thematisiert.

III. GEFANGENSCHAFT BEWÄLTIGEN182



1. Gefangenschaft aus normativer und institutioneller Perspektive

Bevor zum Abschluss konkrete Bewältigungsstrategien in Form von Fallstudien aufge-
zeigt werden, sollen zunächst normative und diplomatische Zeugnisse auf ihre Ergiebig-
keit für die Frage nach christlicher Gefangenschaft bei den Muslimen untersucht werden.
Dies bringt eine andere Perspektive in die Analyse ein. Wurden bislang literarische For-
men der Verarbeitung und Bewältigung von Gefangenschaft thematisiert, geraten nun
Quellen in den Blick, die der Rechtspraxis vor der Jerusalemer Haute Cour erwachsen
sind. Auch wenn die Rechtstexte des Königreichs in ihrer Ausarbeitung ebenfalls stark
zeitgebunden sind, spiegelt sich in ihnen der zeitgenössische Kontext faktischer Probleme
und Ereignisse doch deutlich. Zwangsläufig geraten dabei weltliche und geistliche Insti-
tutionen als Trägerinnen von Bewältigungsstrategien für Gefangenschaft ins Blickfeld. Es
soll der Frage nachgegangen werden, ob sich in den Quellen normativer Prägung Strate-
gien zur Bewältigung von Gefangenschaft bei den Muslimen erkennen lassen und ob sich
solche Vorstellungen in der Tätigkeit von Institutionen wie der Kirche, monastischen und
militärischen Orden oder weltlichen Herrschaftsträgern niederschlagen.

1.1 Gefangenschaft in den normativen Quellen Jerusalems

Die Kreuzfahrerherrschaften und insbesondere das Königreich Jerusalem sind bekannt
für ihre umfassende rechtliche Überlieferung. Im Hinblick auf Gefangenschaft fand in
der Forschung bisher aber keine erschöpfende und systematische Aufarbeitung der Jeru-
salemer Rechtslage statt1). Die zweifellos bedeutendsten Rechtstexte dieser Zeit stammen
von Johann von Ibelin und Philipp von Novara. Die beiden schrieben ihre von großer
Sachkenntnis zeugenden Abhandlungen um die Mitte des 13. Jahrhunderts2). Ebenfalls
von großer Wichtigkeit für das Verständnis des Jerusalemer Rechtslebens ist der so ge-
nannte ›Livre au roi‹, eine Gesetzessammlung, die um 1205 unter König Aimerich ent-
standen ist3). Diese Rechtssammlungen betreffen das Feudalrecht, wie es in der Haute
Cour zur Anwendung gelangte, dem königlichen Gericht und wichtigsten Entschei-
dungsorgan des Königreichs Jerusalem. Einen anderen Blickwinkel auf die Rechtssitua-

1) So beschränkt sich Friedman, Encounter, die sich bislang am ausführlichsten mit christlicher Gefan-
genschaft im Orient befasst hat, kursorisch auf wenige Erwähnungen des Werks Johanns von Ibelin (S. 78)
und des ›Livre au roi‹ (S. 81, 165, 241). Andere Autoren wie Grandclaude, Liste, S. 338 f., Prawer,
Etude, oder Riley-Smith, Further Thoughts, widmen sich einzelnen Passagen des Jerusalemer Rechts-
werks, die sich mit Gefangenschaft befassen, ohne diesen Aspekt aber explizit zu ihrer Hauptaufgabe zu
machen.
2) Johann von Ibelin, Livre; Philipp von Novara, Livre de forme de plait. Mehr zu diesen beiden Autoren
bei: Edbury, Livre des Assises, bes. S. 169 f.; Edbury, Philip of Novara, S. 14–26.
3) Mehr dazu bei: Greilsammer, Anatomie; Greilsammer, Structure.
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tion im Heiligen Land liefert der so genannte ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹.
Auch dieses Rechtsbuch stellt ein Abbild der Vorgänge innerhalb eines juristischen Or-
gans des Königreichs dar, der Cour des Bourgeois. Wie es der Name schon andeutet, be-
schäftigte sich dieses Gremium mit den Belangen der nicht adligen, fränkischen Bevöl-
kerung des Königreichs. Die von einem anonymen Autor um die Mitte des 13. Jahrhun-
derts zusammengestellte Sammlung von Gerichtsfällen und überkommenen Normen er-
laubt einen Blick auf die rechtliche Situation einer weiteren Bevölkerungsschicht4). Die
rechtliche Überlieferung des Königreichs Jerusalem beschränkt sich also auf das 13. Jahr-
hundert. Auf die Situation des 12. Jahrhunderts kann aufgrund der Quellenlage nur mit
Vorbehalten geschlossen werden.

Diese normativen Texte, gemeinhin als Assisen bezeichnet, waren in den letzten Jahr-
zehnten Gegenstand intensiver Erforschung5). Es zeigte sich, dass die Jerusalemer
Rechtssammlungen weniger als kodifiziertes allgemeingültiges Recht anzusehen sind,
sondern als Praxisberichte versierter fränkischer Juristen. Diese Rechtsgelehrten hielten
ihre Erfahrungen in der Haute Cour in Form von Fallbeispielen sowie von angewandten
Rechtsnormen fest6). Die so entstandenen Texte fußten unmittelbar auf der Jerusalemer
Rechtspraxis ihrer Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass sie auch die Realitäten der damali-
gen Rechtslage und -anwendung widerspiegeln. Gerade der Vergleich zwischen dem
›Livre au roi‹ und den rund fünfzig Jahre später entstandenen Abhandlungen der ge-
nannten Juristen vermag das zu verdeutlichen. Verfasst unter der Ägide des Königs, wi-
derspiegelt der ›Livre au roi‹ einen bisweilen fundamental anderen Standpunkt, nämlich
einen königlichen, als den der späteren Juristen, die ein dezidiert adliges Rechtsbild pro-
pagieren7). Der ›Livre au roi‹ war ganz auf die spezifische Herrschaftssituation König
Aimerichs als consors der Erbkönigin Isabella I. zugeschnitten. Zudem zeigt sich deutlich,
dass Aimerich den bisweilen turbulenten Ereignissen im letzten Viertel des 12. Jahrhun-
derts, die die Existenz des Königreichs gefährdet hatten, Rechnung zu tragen gedachte.
Der ›Livre au roi‹ war Ausdruck des Versuchs, das Königreich zu stabilisieren und die
königliche Macht wieder zu stärken8).

4) Livre des assises de la court des bourgeois. Mehr dazu bei: Edbury, John of Ibelin and the Kingdom of
Jerusalem, S. 105 f.
5) Edbury, Disputed Regency; Edbury, Feudal Obligations; Edbury, Fiefs; Edbury, John of Ibelin and
the Kingdom of Jerusalem; Edbury, Letres dou Sepulcre; Edbury, Livre des Assises; Edbury, Livre of
Geoffrey le Tor; Edbury, Philip of Novara; Edbury, Reading John of Jaffa; Greilsammer, Anatomie;
Greilsammer, Livre au Roi; Greilsammer, Structure; Loud, Assise sur la Ligece; Mayer, Service;
Prawer, Crusader Institutions, S. 46–82, 263–295, 343–468; Prawer, Etude; Riley-Smith, Assise sur la
Ligece; Riley-Smith, Further Thoughts; Riley-Smith, Nobility, bes. S. 145–184.
6) Greilsammer, Anatomie, S. 248 f.; Jacoby, Collapse, S. 95–101; Riley-Smith, Nobility, S. 185–230;
Johann von Ibelin, Livre, S. 804.
7) Greilsammer, Anatomie.
8) Vgl. dazu ebd., S. 248; Greilsammer, Structure, S. 226; Goridis, Gefährten, S. 176–179.
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Dagegen vertraten die adligen Juristen des 13. Jahrhunderts in ihren Traktaten weniger
die Interessen des Reiches oder gar des Königs als vielmehr ihre eigenen Bedürfnisse. Es
konnte aufgezeigt werden, dass diese Rechtsgelehrten die coûtumes des Königreichs oft
auf eine Weise abbildeten, die ihren eigenen politischen Zielen entgegenkam und ihr
Handeln (nachträglich) legitimierte. Bestes Beispiel hierfür ist der Konflikt zwischen ei-
nem Teil des Jerusalemer Adels, der sich um die Familie der Ibelins formiert hatte, und
Kaiser Friedrich II. , der seit seiner Hochzeit mit der Thronerbin Isabella II. formal Re-
gent des Königreichs Jerusalem war. Mit einer originellen Neuauslegung bestehender
Normen gelang es den führenden Magnaten Jerusalems im Jahr 1243, Friedrich II. als
Regenten über das Königreich faktisch abzusetzen. Bezeichnenderweise stammen die
bedeutendsten Rechtsgelehrten des Heiligen Landes, die diese Vorgänge festhielten und
juristisch interpretierten, mit Johann von Ibelin und Philipp von Novara aus der antikai-
serlichen Partei. Peter Edbury charakterisiert die Ausführungen von Johann von Ibelin
über die Regentschaft denn auch als »[…] a highly partisan account of the history of the
regency arrangements since the marriage of Queen Isabella II to the Emperor Frederick
II […]«9). Den rechtlich nicht immer über alle Zweifel erhabenen Vorgängen der 1230er-
und 1240er-Jahre sollte so eine juristische Grundlage gegeben werden10).

Ein Blick auf die erhaltenen Rechtstexte der Kreuzfahrerherrschaften erlaubt also vor
allem einen Einblick in die Vorstellungen der jeweils tonangebenden Führungsschicht
und nur in begrenztem Maße in Genese und Veränderung der tatsächlichen Rechtspraxis
im Heiligen Land. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass die Rechtsbücher der
täglichen Arbeit in der Haute Cour entwachsen sind und gleichsam als Anleitung für
weiteres Handeln in diesem Gremium einen wesentlich pragmatischeren Bezug zum his-
torischen Alltag aufweisen als narrative Quellen wie beispielsweise Chroniken11). Die
überlieferten Rechtsquellen sind in ihrer Ausarbeitung aber zeitgebunden und so zu-
sammengestellt, dass sie den Interessen ihrer Autoren entgegenkommen12). In der vorlie-
genden Untersuchung wird es denn auch in erster Linie darum gehen, die von den jewei-
ligen Rechtswerken transportierten Idealvorstellungen vom rechtlichen Umgang mit
Gefangenen zu beleuchten. Gerade die Polarisierung zwischen königstreuem Recht im
›Livre au roi‹ und adligem Rechtsverständnis in den Werken Johanns von Ibelin oder
Philipps von Novara eröffnet die Möglichkeit, Rechtsnormen im Spannungsfeld ver-
schiedener Interessengruppen sowie unter Berücksichtigung ihrer zeitlichen Entwicklung
zu untersuchen.

9) Johann von Ibelin, Livre, S. 804.
10) Vgl. zu den Ereignissen um die Absetzung Friedrichs II.: Jacoby, Collapse, bes. S. 95 f.; Riley-Smith,
Nobility, S. 159–213.
11) Zur Verankerung der überlieferten Rechtstexte im rechtlichen Alltag Jerusalems sowie die Verwen-
dung überkommener Rechtsnormen auch aus dem 12. Jahrhundert vgl.: Edbury, Feudal Obligations,
S. 355; Grandclaude, Liste, S. 331; Schein, Servise, S. 71.
12) Edbury, Feudal Obligations, S. 330.
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In Anbetracht der Tatsache, dass die Gefangennahme durch Muslime für die Christen
im Heiligen Land eine stete Bedrohung war, verwendeten die Jerusalemer Juristen im
Vergleich mit dem Gesamtumfang ihrer Abhandlungen recht wenig Raum, um solche
Fälle zu besprechen. Über die Gründe dafür kann nur spekuliert werden. Allerdings er-
gibt sich ein ziemlich vielschichtiges und umfassendes Bild der Problematik, wenn ihre
Aussagen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, ohne dass die Rechtsgelehrten zu viele
Vorgaben kodifiziert hätten, die sich gegebenenfalls ungünstig für sie auswirken könnten
(zum Beispiel bei der Frage, wer für wen wieviel Lösegeld bereitzustellen hatte). Darüber
hinaus finden sich Rechtsgepflogenheiten, die zwar nicht explizit mit Gefangenschaft in
Verbindung stehen, mit denen aber damit verknüpfte Probleme gelöst werden konnten.

1.1.1 Hilfspflichten von Lehnsnehmern und Lehnsgebern

Der älteste erhaltene Rechtstext aus dem Königreich Jerusalem ist der ›Livre au roi‹.
Darin findet sich eine Anordnung, die wahrscheinlich auf König Balduin II. zurückgeht.
Diese Satzung formuliert Gründe, die den König berechtigen, fehlbare Vasallen zu ent-
eignen13). Die meisten der aufgelisteten Vergehen sind als Hochverrat (lèse-majesté) ein-
zuordnen. Der zehnte Punkt betrifft Vasallen, die ihren Herrn in der Schlacht gegen die
Sarazenen im Stich gelassen hatten und dies zur Gefangennahme oder zum Tod des Herrn
führte14). Der König war in so einem Fall berechtigt – falls er die Sache überlebt hatte –,
gegen den Delinquenten vorzugehen, sofern dieser vorgängig von der Haute Cour des
Hochverrats für schuldig befunden worden war. Die Assise war also nicht auf Ange-
klagte, sondern auf Verurteilte gemünzt15). Ihre prominente Erwähnung in der Assise
zeigt, dass Gefangenschaft bei den Muslimen von der herrschenden Schicht Jerusalems als
Problem anerkannt wurde. Dabei wurde ein klassischer Fall von Hochverrat – Fahnen-
flucht zum Schaden des Herrn – an die Verhältnisse des Heiligen Landes angepasst, in-

13) Livre au Roi, Kap. 16, S. 177–183. Zur Datierung: Grandclaude, Liste, S. 332, sowie v. a. Riley-
Smith, Further Thoughts, und Myriam Greilsammer in ihrer Edition des ›Livre au roi‹, S. 177, Anm. 65,
ordnen diese Assise der Herrschaft Balduins II. zu. Prawer, Crusader Institutions, S. 431, und ihm folgend
Richard, Organization, halten eine Entstehung unter Balduin III. für wahrscheinlicher. M.E. ist die Da-
tierung gemäß Grandclaude und Riley-Smith plausibler, zumal sie, wie Riley-Smith, Further Thoughts,
bes. S. 178 f., überzeugend darlegt, viel besser zur Herrschaftssituation Balduins II. passt. Besonders die
Bestimmungen über die Hilfspflicht der Vasallen für ihren gefangenen König, von denen gleich die Rede
sein wird, fungieren als Alleinstellungsmerkmal für Balduin II. Siehe dazu Kap. III., 2.1.1.a, 2.2.2.a
und 2.3.2.a.
14) Livre au Roi, Kap. 16, S. 182 f.: La disime raison si est se aucun home lige y a qu’il ait guerpi son seignor
en sa besoigne en la bataille as Sarasins, et s’en fuirent et le laisserent prendre, et c’il ne fussent fuis et ce
fucent tenus adés o luy, il ne fusse entrepris li rois, ne mors, si juge la raison qu’il det estre deserités a tos
jors mais.
15) Riley-Smith, Further Thoughts, S. 176 f.
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dem das Vergehen explizit in den Kontext des Heidenkampfes gestellt wurde. In Anbe-
tracht der Umstände der Gefangenschaft, in der sich Balduin II. in den Jahren 1123 und
1124 befand, erscheint die Ausarbeitung dieses Passus durch diesen König als durchaus
vorstellbar. Darauf wird später noch einmal zurückzukommen sein16).

Dass die Gefangenschaftsproblematik nicht einfach in Abwandlung eines locus classi-
cus des Feudalrechts Aufnahme in den ›Livre au roi‹ gefunden hat, sondern tatsächlich als
virulente Gefahr betrachtet wurde, belegt das siebte Kapitel des Werks. Gleichsam als
Vorgriff auf die eben beschriebene Passage aus Kapitel 16 widmet es sich ausschließlich
den Rechten eines gefangenen Königs seinen Untergebenen gegenüber – oder umgekehrt
den Pflichten, die diese ihrem Herrn schulden. Das Kapitel geht von dem Unglücksfall
aus, dass der König von den Sarazenen besiegt und gefangen genommen wurde. Es wer-
den mehrere bemerkenswerte Aussagen gemacht, die in ihrer Gesamtheit erneut stark an
die Vorgänge um die Gefangenschaft Balduins II. erinnern. Deshalb drängt sich der Ge-
danke auf, dass nicht nur Kapitel 16, sondern auch dieses siebte der Herrschaftszeit
Balduins II. zuzuschreiben ist.

Wenn der König, so der Text, mit seinen Häschern in Verhandlungen getreten sei, sich
mit ihnen auf die Zahlung eines Lösegelds verständigt und seine Bedürfnisse der Königin
und seinen Lehnsleuten mitgeteilt habe, seien die Vasallen verpflichtet, ihm das benötigte
Geld zu leihen. Sollten sie dazu nicht in der Lage sein, müssten sie sich als Geiseln zur
Verfügung stellen, wenn sie vom König namentlich dazu aufgefordert würden. Sie hätten
dann so lange bei den Muslimen zu bleiben, bis der König genügend Geld gesammelt
habe, um sie auszulösen. Leistete ein Vasall dem Ruf des Königs nicht Folge, verlor er
allen Besitz, alle Privilegien und Rechte, die er vom König erhalten hatte. Dann hatte der
König ihm gegenüber keine Verpflichtungen mehr17).

Interessanterweise entfällt hier die Zustimmung der Haute Cour als Voraussetzung für
die Enteignung. Diese Bestimmung steht losgelöst von den übrigen Majestätsverbrechen.
Das Vergehen, das sie sanktioniert, wird in der Rechtsauslegung des ›Livre au roi‹ we-
sentlich schärfer geahndet. Unkooperative Vasallen werden automatisch mit großer Härte
zur Rechenschaft gezogen. Von ihrem Gehalt her steht sie den später zu besprechenden
Regelungen des ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹ nahe, die sich mit der Enter-
bung von Familienmitgliedern beschäftigen, die es unterlassen, gefangenen Angehörigen
zu helfen. Interessant ist auch der Kommunikationsweg, den diese Assise nachzeichnet:
Ausgehend von Verhandlungen, die der König persönlich führte, wurden die Königin und
seine Gefolgsleute informiert (il mande a la rayne et a ces homes liges18)), die dann alles
weitere zu veranlassen hatten. Der Königin scheint jedenfalls eine wichtige Rolle in die-
sem Prozess zugeschrieben worden zu sein. Die Ausführungen des nächsten Kapitels

16) Siehe Kap. III., 2.1.1.a, 2.2.2.a und 2.3.2.a.
17) Livre au Roi, Kap. 7, S. 151 f.
18) Ebd., Kap. 7, S. 151.
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werden diesen Punkt weiter ausleuchten. Die Auflage, dass sich die Vasallen als Geiseln
bereitzuhalten hatten, dürfte ein zusätzlicher Anreiz für sie gewesen sein, den Lösegeld-
forderungen des Königs schnell nachzukommen, zumal sie – wie erwähnt – nicht ver-
pflichtet waren, ihm das Geld zu schenken, sondern nur zu leihen. Auf der anderen Seite
verpflichtete das siebte Kapitel den König zumindest indirekt, für die baldige Auslösung
seiner Geiseln zu sorgen.

Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet der von König Aimerich in Auftrag gegebene
›Livre au roi‹ einer möglichen Gefangenschaft des Königs – und insbesondere seiner Be-
freiung – so große Aufmerksamkeit widmete, kannte er die damit verbundenen Probleme
doch aus eigener Anschauung: Wie schon Balduin II. zu Beginn fiel auch gegen Ende des
12. Jahrhunderts ein König von Jerusalem in muslimische Hände. Nach der für die
Franken vernichtenden Niederlage bei Hattin im Sommer 1187 ereilte Guido von Lusig-
nan dieses Schicksal. Und wie Balduin hatte auch dieser König mit seiner Rückkehr ins
Königreich zu kämpfen. Aimerich kannte diese Probleme aus erster Hand, war er doch
mit Guido zusammen festgenommen und wieder freigelassen worden. Die folgenden
Jahre sah das Königreich Jerusalem die Kämpfe des dritten Kreuzzugs, und auch nach
dem Friedensschluss zwischen Saladin und Richard Löwenherz musste die Gefahr, in
Gefangenschaft zu geraten – und sei es nur durch einemesaventure, wie sich der ›Livre au
roi‹ unspezifisch ausdrückt19) – latent vorhanden gewesen sein.

Die Artikel über die Rechte des Königs im Falle seiner Gefangennahme scheinen
demnach Ausdruck der spezifischen Herrschaftssituationen, und zwar nicht nur Aime-
richs, sondern auch Balduins II. , zu sein: einerseits als Absicherung gegenüber der kon-
stanten Drohung einer Gefangennahme, andererseits aber auch als legislativer Versuch,
die eigene Herrschaft gegenüber anderen politischen Kräften zu konsolidieren – denn die
Formulierung der beiden Gesetzesstellen lässt keinen Zweifel an der königlichen Auto-
rität20).

Die Frage nach gegenseitigen Rechten und Pflichten im Gefangenschaftsfall wirft
auch der ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹ auf. Dieses Rechtsbuch befasst sich,
im Gegensatz zum ›Livre au roi‹, vorwiegend mit den Belangen der nicht adligen fränki-
schen Bevölkerung des Königreichs Jerusalem. In einer Studie über die Gefangenschaft
der christlichen Elite mag dieses Werk auf den ersten Blick fehl am Platz wirken. Aller-
dings liefert die Beschäftigung mit ihm weitere Erkenntnisse über die Stellung von Ge-
fangenschaft in der fränkischen Rechtsvorstellung und damit auch im täglichen Leben. Im
›Livre des assises de la cour des bourgeois‹ finden sich lediglich zwei für die Bewältigung
von Gefangenschaft bei den Muslimen relevante Kapitel.

19) Ebd.
20) Auf die Situation Balduins II. wird in Kürze ausführlich einzugehen sein, siehe Kap. III., 2.1.1.a,
2.2.2.a und 2.3.2.a. Für die Lage Aimerichs ist zu verweisen auf: Greilsammer, Structure; Goridis, Ge-
fährten, bes. S. 176–179.
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Kapitel 123 befasst sich mit den Gründen, die das Fernbleiben von einem Gerichts-
termin rechtfertigen und damit die Interessen der Betroffenen schützen. Neben Schwie-
rigkeiten beispielsweise bei der Überquerung eines Flusses – die dann aber von zwei
Zeugen belegt werden mussten – wird auch die Gefangennahme unterwegs durch Sara-
zenen genannt21). Erneut liegt die Vermutung nahe, dass im Heiligen Land die Gefahr, in
muslimische Hände zu geraten, vor allem für Reisende groß war. Das Jerusalemer Recht
versuchte, Betroffene zu unterstützen, indem es ihnen einen speziellen Rechtsschutz ga-
rantierte. Die Frage, wie das Gericht von der Gefangennahme erfuhr, bleibt offen. Dieser
Punkt könnte in der Praxis durchaus für Schwierigkeiten gesorgt haben, denn wie aus
Kapitel 124 hervorgeht, verlor eine Person ihren Fall, wenn sie ohne Abmeldung nicht
zum festgesetzten Zeitpunkt vor Gericht erschien22).

Der zweite Gesetzestext des ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹, der sich ex-
plizit mit der Gefangenschaft von Franken auseinandersetzt, ist die bereits mehrfach er-
wähnte Assise über die Enteignung. Diese befasst sich mit Enterbung und Enteignung
und nennt die Gründe, in denen Eltern ihre Kinder enterben durften und umgekehrt:

[L]a septime raison, si est se le pere ou la mere est en prison de Sarasins por aver, et on le veut prendre en
gage, en leuc de son pere ou de sa mere jusque autant que il aient porchassée leur raenson, et li fis ne veut
entrer por luy.

La huitisme raison […], si est se le pere ou lamere est en prison de Sarasins, et les enfants ont bien de quei
rechater le et ne l’veullent rechater ne traire de prison23).

und

La quinte raison, si est se li fils ou la fille est en prison de Sarasins por son père ou por sa mere, et il ne
l’veulent rechater de chaitiveté24).

Zunächst werden die Pflichten der Kinder ihren gefangenen Eltern gegenüber festgehal-
ten. Diese mussten sich entweder als Geiseln zur Verfügung stellen, bis ihre Eltern das
geforderte Lösegeld aufbringen konnten, oder direkt für deren Auslösung sorgen, sofern
sie über die notwendigen Mittel verfügten. Kamen sie dem nicht nach, verloren sie ihren
Anspruch auf das elterliche Erbe. In dieser Hinsicht widerspiegelt die Assise auf Famili-

21) Livre des assises de la court des bourgeois, Kap. 123, S. 85. Die griechischen Übersetzungen dieses
Rechtsbuchs, die in Zypern angefertigt wurden, nennen neben Unabkömmlichkeit wegen Flut, Schmerz
oder Krankheit und anderen Verderben explizit die Gefangennahme unterwegs durch Muslime und, in
Erweiterung des altfranzösischen Texts, durch Fremde oder Piraten (6s_fai tou Basike_ou tym Ieqosok}-
lym, A, Kap. qir, S. 88 f., übers. in: Assizes of the Lusignan Kingdom, Kap. 116, S. 126; 6s_fai tou Basi-
ke_ou tym Ieqosok}lym, B, Kap. qic, S. 338 f., übers. in: Assizes of the Lusignan Kingdom, Codex 2,
Kap. 113, S. 293).
22) Livre des assises de la court des bourgeois, Kap. 124, S. 86.
23) Ebd., Kap. 239, S. 169.
24) Ebd., Kap. 240, S. 170.
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enebene die im ›Livre au roi‹ für das Verhältnis zwischen Herr und Lehnsnehmer fixier-
ten Gepflogenheiten. Joshua Prawer hält den siebten Enterbungsgrund des ›Livre des as-
sises de la cour des bourgeois‹ für das Resultat einer Fehlinterpretation des Kompilators.
Dieser habe den Text einfach aus seiner Vorlage, dem Rechtswerk ›Lo Codi‹, übernom-
men25). Dort wird lediglich eine einfache Schuldgefangenschaft behandelt (pater est in
carcere pro pecunia quam debebat26)), die im ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹
aufgrund eines Missverständnisses um den Zusatz de Sarasins erweitert worden sei. So sei
aus der Schuldgefangenschaft eine Haftform entstanden, die in Prawers Augen unmög-
lich ist, nämlich ein Gefängnisaufenthalt bei den Sarazenen por aver, also wegen Schul-
den27).

Tatsächlich hat Prawers Interpretation dieser Passage einiges für sich. Vor allem der
Blick auf die Vorlage in ›Lo Codi‹ spricht für seine These. Gleichwohl dürfte es sich we-
niger um eine Fehl-, denn um eine Weiterinterpretation des provenzalischen Vorbildes
handeln. Zum einen passt die Haft bei den Sarazenen durchaus in den Kontext der Stelle,
weil wenig später auch in ›Lo Codi‹ im selben Kapitel bestimmt wird, dass das Erbe des
Sohnes der Kirche zuzugehen habe, sollte er versäumen, es für seinen bei den Sarazenen
gefangenen Vater einzusetzen28). Im ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹ erscheint
diese Bestimmung unmittelbar nach der von Prawer beanstandeten Stelle. Neben dem
gefangenen Vater wird in der Jerusalemer Version auch die gefangene Mutter bedacht, die
Enterbung erfolgt unabhängig vom Tod des betroffenen Elternteils und der eingezogene
Besitz hat nicht an die Kirche zu gehen, sondern darf in den Händen der Familie bleiben.
Der Autor des ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹ hat diese Stelle also keineswegs
einfach nur falsch verstanden, sondern bewusst auf die Verhältnisse im Heiligen Land
zugeschnitten. Deshalb und weil die beiden Passagen unmittelbar aufeinander folgen,
lässt sich dasselbe auch für die Schuldgefangenschaft bei den Sarazenen vermuten, an der
sich Prawer stört. Zum anderen ist die im ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹ be-
schriebene Situation gar nicht so abwegig, wie Prawer es suggeriert. Im Vordergrund steht
bloß keine Gefangenschaft wegen geliehenen Geldes, sondern wegen des Lösegelds, das
die Gefangenen ihren muslimischen Häschern schulden. Als aufschlussreich erweist sich
dabei ein Blick in die griechische Übersetzung des ›Livre des assises de la cour des bour-
geois‹. Dort wird eindeutig der Bezug zu einer geschuldeten Lösegeldzahlung herge-
stellt29).

25) Lo Codi. Mehr dazu siehe Kap. III., 1.1.2, S. 200 f.
26) Lo Codi, III, 17, S. 49.
27) Prawer, Crusader Institutions, S. 450 f. Auf S. 450 schreibt er: »We simply cannot imagine a situation
in which a Frank would be put in a Muslim gaol for debts due to a Muslim in the Latin Kingdom (re-
membering that it would be a privat gaol).«
28) Lo Codi, III, 17, S. 50.
29) 6s_fai tou Basike_ou tym Ieqosok}lym, B, Kap. sjg, S. 439: J g’ aQt¸a 5mi 1±m b pat¶q, os B l¶tgq, 3m,
eQr t¹ saj´kkiom to»r Saqajgmo»r eQr !mtik¼tqysim di± jaqt´sia l¸am al²dam, ja· h´kou m² p²qoum t¹m uR¹m
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Dass die beiden Paragrafen Eingang in den ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹
gefunden haben, legt den Schluss nahe, dass es im Königreich Jerusalem gängige Praxis
gewesen ist, enge Familienmitglieder bei der Auftreibung ihres Lösegeldes zu unterstüt-
zen. Es wurde offenbar auch als verpflichtend angesehen, seine Geiseln wieder auszulö-
sen – falls die eigenen Kinder in Geiselhaft belassen wurden, drohte säumigen Eltern gar
der Einzug ihres Besitzes. Wie oben beschrieben, war auch der König verpflichtet, seine
Geiseln freizukaufen, sobald er genügend Geld beisammen hatte. Ein gutes Beispiel von
Familienhilfe, auf das später noch einmal zurückzukommen sein wird, liefert die Familie
der Brisebarres. Als Walter III. Brisebarre und seine Brüder Mitte der 1160er-Jahre in
muslimischer Gefangenschaft saßen, versuchte ihre Mutter für das Lösegeld aufzukom-
men. Als ihr das nicht gelang, begab sie sich anstelle ihrer Söhne in Geiselhaft, worauf
Walter und seine Brüder alles unternahmen, um sie wieder freizubekommen und sogar ihr
großes Lehen von Beirut an den König veräußerten30).

Es bleibt nun noch eine Gruppe von Rechtstexten, die eingehender betrachtet werden
muss. Die Rede ist von den berühmten Traktaten der großen Jerusalemer Juristen des 13.
Jahrhunderts, allen voran Johanns von Ibelin und Philipps von Novara31). Berücksichtigt
man den großen Umfang ihrer Werke, beschäftigen sich die beiden Gelehrten ver-
gleichsweise wenig mit der Gefangenschaftsproblematik. Philipp von Novara kommt
ohne eine einzige Erwähnung aus, und bei Johann von Ibelin finden sich gerade einmal
vier Kapitel, die sich der Thematik ganz oder teilweise annehmen32). Auch wenn dies nach
einer eher oberflächlichen Behandlung des Themas aussieht, handelt es sich um eine
konsequente Weiterentwicklung der Vorstellungen, die möglicherweise schon zu Zeiten
Balduins II. vorherrschten und bereits Eingang in den ›Livre au roi‹ und den ›Livre des
assises de la cour des bourgeois‹ gefunden hatten. Vor allem das Verhalten der Lehns-
nehmer im Falle der Gefangennahme ihres Herrn (im ›Livre au roi‹ die Kapitel 7 und 16)
erfährt bei Johann von Ibelin eine wesentlich detailliertere Ausarbeitung.

In Kapitel 175 beleuchtet Johann die gegenseitigen Pflichten von Herr (seignor) und
Lehnsnehmer (ome). Diese bestehen grundsätzlich aus gegenseitiger Achtung und Un-
terstützung. Darüber hinaus ist der Vasall gehalten (l’ome doit tant plus au seignor), alles

!l²wim di± t± aqt± j²qtesia 6yr fpou m± t± 1mweiqistoOm, ja· 1je?mor oqd³m h´kei m± 1lp0 di± kºcou tour7 aqt¶
1stim B g’ aQt¸a. Übersetzung in Assizes of the Lusignan Kingdom, Codex 2, Kap. 226, S. 354: The eight
instance is if the father or the mother is imprisoned in a Muslim country awaiting release through payment
of a sum of money as bail, and they wish to offer the son as security for this money until they raise it, but he is
reluctant to enter on their behalf. This is the eight reason.
30) Lignages, Kap. 269, S. 74 f. Hamilton, Miles of Plancy, S. 140–142; Nickerson, Seigneury of Bei-
rut, S. 166 f.
31) Beide Quellen wurden unlängst von Peter Edbury neu ediert: Johann von Ibelin, Livre; Philipp von
Novara, Livre de forme de plait. Mehr zu Johann von Ibelin bei: Edbury, John of Ibelin and the Kingdom
of Jerusalem, bes. S. 58–104, und Edbury, Livre des Assises.
32) Johann von Ibelin, Livre, Kap. 52, S. 155 f.; Kap. 175, S. 440 f.; Kap. 216, S. 559–562; App. 8.1, S. 805 f.
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zu unternehmen, um seinen Herrn vor Gefangennahme und Haft zu bewahren, indem er
sich entweder als Geisel zur Verfügung stellt oder dem Herrn sein Pferd überlässt, wenn
sich dieser in solcher Bedrängnis befindet, dass Tod oder Gefangenschaft drohen. Der
Herr seinerseits ist aufgrund des feudalen Treueverhältnisses verpflichtet, seine Leute so
gut er es vermag (a son poeir) zu befreien, wenn sie für ihn in Geiselhaft getreten oder in
Gefangenschaft geraten sind, nachdem sie ihm ihr Pferd überlassen haben33).

Johann von Ibelin stellt klar, dass ein Lehnsverhältnis im Prinzip auf gegenseitiger
Hilfestellung in vielen Dingen beruht. Im selben Atemzug betont er aber, dass die
Lehnsnehmer – ganz im Gegensatz zum Lehnsherrn – über dieses grundlegende Prinzip
hinaus zu weiteren Unterstützungsleistungen verpflichtet sind. Diese zusätzliche Hilfs-
verpflichtung besteht ausschließlich aus den geschilderten Leistungen im Falle der Ge-
fangennahme oder der drohenden Verhaftung des Herrn. Dieser hat dann wegen des re-
ziproken Treueverhältnisses für die Freilassung seiner Helfer zu sorgen – er ist nicht
verpflichtet, seinen gefangenen Vasallen generell zu helfen. Damit führt Johann von Ibelin
die Tradition fort, die im ›Livre au roi‹ für den König und seine Seigneurs vorgezeichnet
worden ist (Kapitel 7). Er bricht sie aber auf die Stufe seiner eigenen sozialen Schicht
herunter, da er an die Stelle des Königs (le rey) den seignor setzt. Damit sichert sich der
Jurist für sich und seine Standesgenossen die Unterstützung durch die eigenen Vasallen,
ohne sich präjudizierend zu viele Verpflichtungen ihnen gegenüber aufzulasten.

Ihrerseits in der Pflicht sieht Johann von Ibelin sich und seine Kollegen gegenüber
dem König. In Kapitel 216 geht er auf die Gefangennahme des Königs – und nur des
Königs (le rey) – durch die Sarazenen ein34). Aufgrund der Formulierung kann dieser
Paragraf als Erweiterung von Kapitel 175 verstanden werden, das im Prinzip auch für den
König und sein Verhältnis zu seinen homes, den Kronvasallen, gilt35). Der König darf im
Gefangenschaftsfall zusätzliche Hilfsleistungen in Anspruch nehmen, die auf der Ebene
der Kronlehen anzusiedeln sind. Gelang es ihm, mit seinen Häschern seine Auslösung
auszuhandeln, überstieg aber das zu entrichtende Lösegeld seine Mittel und hatte er keine
andere Möglichkeit, an flüssiges Geld zu kommen, konnten die Lehen seiner Vasallen mit
einer Steuer von 1% ihrer Erträge belegt werden. Sollte die Lösegeldsumme durch diese
Maßnahme noch immer nicht zusammengekommen sein, waren Lehnsträger, die Lehen
kraft ihrer Frauen innehatten, verpflichtet, diese zu veräußern, sofern keine Erben vor-
handen waren oder das Lehen zur Bestreitung des Lebensunterhalts unabdingbar war.
Die Haute Cour musste dem Verkauf ihre Zustimmung geben. Die Strafe bei Nichtbe-

33) Ebd., Kap. 175, S. 440 f.
34) Ebd., Kap. 216, S. 559–562.
35) Trotz seiner präzisen Formulierungen ist Johann von Ibelin in der Verwendung von Titeln nicht immer
exakt (vgl. dazu ebd., Kap. 187, S. 482, wo vom König die Rede ist, der aber als seignor bezeichnet wird).
Der König kann also durchaus zu den seignors des Kapitels 175 gerechnet werden, zumal er Johann von
Ibelin als primus inter pares, quasi als chef seignor, gilt. Mehr dazu bei: Mayer, Herrschaft und Verwaltung,
S. 718–720; Riley-Smith, Nobility, S. 27.
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achtung dieser Vorgabe war drakonisch: lebenslange Verbannung aus dem Königreich
sowie die vollständige Enteignung aller Erben. Laut Johann von Ibelin war diese Strenge
gerechtfertigt, da ein solches Verhalten den Tatbestand eines traïson aperte erfüllte, also
offener Hochverrat war36). Dem nach dem Gesetz handelnden Vasallen aber hatte der
König nach seiner Freilassung entweder das veräußerte Lehen zu ersetzen oder dessen
Jahreseinkünfte zu erstatten bis zum Tod der Ehefrau, der eigentlichen Trägerin des Le-
hens.

Zusammen mit Kapitel 175 stellt diese Bestimmung eine detailliertere Ausarbeitung
von Kapitel 7 und 16 des ›Livre au roi‹ dar. Johann von Ibelin differenziert zwischen den
Rechten des Königs und jenen der seignors. Es fällt auf, dass er die Ansprüche der Barone
auf Hilfeleistungen ihrer eigenen Vasallen explizit formuliert, ohne eigene Verpflichtun-
gen gegenüber gefangenen Gefolgsleuten festzulegen, die über die Forderungen eines re-
ziproken Feudalverhältnisses hinausgingen. Auf der anderen Seite sorgte er für eine kla-
rere Regelung der Situation der Barone gegenüber dem gefangenen König – und das nicht
zu deren Nachteil. Die Festlegung einer 1%-Steuer war für die Barone finanziell sicher-
lich gut zu verkraften und vor allem wesentlich überschaubarer als die nicht näher spezi-
fizierte monetäre Hilfspflicht des ›Livre au roi‹, selbst wenn diese auch nur auf Leihbasis
erfolgte. Die vorgesehene Veräußerung von Lehen dürfte für die Barone ebenfalls nicht
wirklich bedrohlich gewesen sein, da der Vorgang genau geregelt war und den Betroffe-
nen genügend Verhandlungsspielraum ließ. Dazu kam, dass diese Transaktionen vom
König zwingend kompensiert werden mussten.

Insgesamt fällt die Regelung im ›Livre au roi‹ wesentlich stärker zu Ungunsten der
königlichen Lehnsnehmer aus, da sie einerseits ihre Rechte im Falle ihrer eigenen Ge-
fangennahme nicht thematisierte und andererseits dem König viel mehr Spielraum in der
Auslegung ließ. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Bestimmung über die Aus-
lösungssteuer erst nach dem Tod König Aimerichs ausgearbeitet worden ist und unter
Wahrung der königlichen Prärogative die Hilfsverpflichtung für die Kronvasallen mög-
lichst überschaubar halten sollte37). Dass Letztere überhaupt in Gefahr gerieten, zu Leb-
zeiten Johanns von Ibelin für einen gefangenen König aufkommen zu müssen, konnte
ohnehin als sehr gering eingeschätzt werden. Denn bis zu den 1260er-Jahren, als Johann
sein Werk verfasste, war dieser Fall erst zweimal aufgetreten. Abgesehen davon war das
Königreich Jerusalem seit Johann von Brienne und allenfalls noch Friedrich II. von kei-
nem König mehr regiert worden, sondern nur von dessen Beauftragten oder von Regen-
ten, die von der Haute Cour eingesetzt worden waren. Peter Edbury hat die Bestim-

36) Johann von Ibelin, Livre, Kap. 216, S. 561. Vgl. dazu auch seine Ausführungen über die Gründe einer
Enteignung: ebd., Kap. 172, S. 430. Johann listet verschiedene Vergehen auf, die als Hochverrat gelten.
Anders als im ›Livre au roi‹ stellt er keinen Zusammenhang mit einem Verhalten her, das zur Gefangen-
nahme des Herrn führt. Am nächsten kommt dem noch Verrat des Herrn an seine Feinde.
37) Bislang wurde die Entstehung von Johanns von Ibelin Kapitel 216 für die Zeit nach Hattin (1187) an-
genommen (Friedman, Laws of War, S. 102; Grandclaude, Liste, S. 332).
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mungen über die Hilfspflicht der Barone ihrem König gegenüber denn auch mit einem
gewissen Recht als irrelevant bezeichnet38). Diese Feststellung mag mit Blick auf die Je-
rusalemer Rechtspraxis tatsächlich zutreffen, obwohl sie dem rückblickenden Wissen um
die Ereignisse des 13. Jahrhundert entsprungen ist. Für die Analyse der zeitgenössischen
Vorstellungen über Gefangenschaft und insbesondere über den adäquaten Umgang damit
sind sie aber von großer Bedeutung, zumal sich an ihnen auch die Darstellungen anderer
Quellen messen lassen und umgekehrt.

Nicht eindeutig geregelt waren militärische Verpflichtungen der Vasallen zur Beendi-
gung der Gefangenschaft ihres Herrn. Grundsätzlich war ein Vasall verpflichtet, Leben
und Ehre seines Herrn zu schützen. Dabei hatte er durchaus auch aktive Schritte zu un-
ternehmen, Plänen zum Schaden seines Herrn entgegenzutreten und in Zeiten der Not,
wie beispielsweise während einer Gefangenschaft, besondere Anstrengungen zu seiner
Unterstützung zu unternehmen39). Wie die in den nachfolgenden Kapiteln untersuchten
Fälle zeigen, bestand aber oft eine große Kluft zwischen diesem Grundsatz und dem
tatsächlichen Willen, sich aktiv für seinen gefangenen Herrn einzusetzen40). Dies erklärt
sich nicht nur aus politischen und oft auch egoistischen Motiven, sondern zeigt sich auch
in verschiedenen Hintertüren, die in den juristischen Abhandlungen des Königreichs
durchscheinen und es unwilligen Vasallen ermöglichten, sich vor der Verantwortung dem
Lehnsherrn gegenüber zu drücken. Die Gefolgsleute des Königs waren zu auxilium und
consilium verpflichtet. Ersteres manifestierte sich hauptsächlich in der militärischen
Dienstpflicht41). Hans Eberhard Mayer hat die Dienstpflicht der königlichen Vasallen
minutiös untersucht. Während die Einberufung der Vasallen zum Kriegsdienst innerhalb
des Königreichs letztlich der Entscheidungsgewalt des Königs unterlag, wenn auch die
Haute Cour ein gewichtiges Wörtchen dabei mitzureden hatte, gab es lediglich drei Fälle,
in denen die Vasallen verpflichtet waren, auch außerhalb der Grenzen des Königreiches
Dienst zu leisten, nämlich bei der Heirat eines Mitglieds der königlichen Familie, zur
Verteidigung des christlichen Glaubens und der Ehre des Königs sowie bei allgemeinen
Bedürfnissen des Reiches42). Gerade wenn sich der König in muslimischer Gefangenschaft
befand, war die Frage nach einem Einsatz außerhalb der Grenzen des Königreiches von
großer Bedeutung, wenn dem Gefangenen militärische Hilfe zuteilwerden sollte. Die
Vasallen hatten aber mehrere Möglichkeiten, die Kriegsfolge zu verweigern: Einerseits
konnten sie bei einem formal nicht korrekt abgefassten Aufgebot den Dienst verweigern,
andererseits reichte für einen Auslandeinsatz der bloße Ruf des Königs nicht aus, sondern

38) Edbury, Feudal Obligations, S. 347.
39) Riley-Smith, Nobility, S. 8.
40) Vgl. Friedman, Laws of War, S. 100.
41) Riley-Smith, Nobility, S. 8.
42) Johann von Ibelin, Livre, Kap. 187, S. 482; Livre au Roi, Kap. 29, S. 217 f.; Mayer, Service, S. 99; vgl.
auch Mayer, Herrschaft und Verwaltung, S. 724.
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er musste zusätzlich beweisen, dass eine der drei genannten Bedingungen erfüllt war43).
Dabei gab es einen großen Interpretationsspielraum – was konnte nicht alles unter »all-
gemeinen Bedürfnissen des Reiches« oder der »Ehre des Königs« verstanden werden?
Alles in allem bot sich den Vasallen genügend rechtlicher Spielraum, passiv zu bleiben,
wenn der Wille fehlte, dem gefangenen Herrscher zu Hilfe zu kommen.

Mit Blick auf die gegenseitigen Hilfserwartungen im Gefangenschaftsfall lässt sich aus
den bisher behandelten Rechtsquellen folgendes Bild zeichnen. Grundsätzlich bestand
die Erwartung, dass Lehnsnehmer jeder Stufe ihren Herren im Unglücksfall mit Leib und
Finanzmitteln beistanden. Die Gefangenschaft der Herrschenden sollte so kurz wie
möglich gehalten werden. Allerdings beinhalten die Rechtstexte verschiedene Schlupflö-
cher und suggerieren so, dass die Vasallen mehr Handlungsspielraum gehabt haben, als es
die Rechtsquellen auf den ersten Blick vermuten lassen. Es fällt auf, dass umgekehrt nicht
davon ausgegangen wurde, dass die Herren dieselben Leistungen für ihre Untergebenen
zu erbringen hatten. Das mag durchaus pragmatische Gründe gehabt haben. Ein Lösegeld
– oder gar mehrere für viele gefangene Lehnsnehmer – konnte schnell ein beträchtliches
Ausmaß annehmen und zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden. Und dass
sich der König für seine Untergebenen in Geiselhaft begab, widersprach der Feudalhier-
archie und war auch mit Blick auf die Interessen des Reiches wenig praktikabel44). Die in
den Rechtsbüchern greifbare Hilfspflicht der Herren gegenüber ihren Vasallen be-
schränkt sich auf die Kompensation individueller Opfer wie die Veräußerung des eigenen
Lehens zur Finanzierung eines Lösegeldes. Dieses hierarchische Verständnis spiegelt sich
auch in der ›Assise de confiscation‹ des ›Livre des assises de la cour des bourgeois‹. Dort
sind zwar die Kinder verpflichtet, ihre Eltern durch Geiselhaft und Zahlungen zu unter-
stützen. Umgekehrt mussten die Eltern aber nur dann für ihre festgehaltenen Kinder tätig
werden, wenn diese zu Gunsten ihrer Eltern in diese Lage geraten waren.

Da gefangene Lehnsnehmer aus rechtlicher Perspektive nicht auf die Hilfe ihrer
Lehnsgeber hoffen konnten – und in der Rechtsanschauung Johanns von Ibelin auch nicht
auf die finanzielle Unterstützung ihrer eigenen Vasallen (dieses Privileg gestand er nur
dem König zu) –, waren sie auf sich selbst gestellt, wenn es zum Beispiel darum ging, ein
Lösegeld aufzutreiben. Die erhaltenen Rechtsbücher schweigen sich zu diesem Punkt
aus. Sie erschweren zudem die Geldbeschaffung, indem sie Teilverkäufe von Lehen ver-
bieten. Diese Maßnahme war aus der Perspektive des Reiches natürlich sehr sinnvoll, da
sie eine Zersplitterung seiner Kräfte verhinderte. Erlaubt war lediglich der Verkauf des
ganzen Lehens, sofern Haute Cour und Lehnsherr zustimmten und die Veräußerung zur

43) Mayer, Service, S. 98 f.
44) Eine Ausnahme ist der Abschluss des Damietta-Zuges, als sich König Johann von Brienne als Bürge
für die Einhaltung des ausgehandelten Friedensabkommens, das auch einen Gefangenenaustausch vorsah,
in ägyptische Geiselhaft begab. Vgl. Chronique d’Ernoul, Kap. 37, S. 446.
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Tilgung einer erwiesenen Schuld erfolgte45). Der Verkauf eines Lehens zur Begleichung
eines Lösegeldes war damit zumindest denkbar, und einzelne Beispiele belegen, dass dies
auch praktiziert wurde46). Allerdings hätte das den Ruin des Betroffenen bedeutet, sofern
er nicht über andere Einkommensmöglichkeiten verfügte. Andere Optionen zur Gene-
rierung von Finanzmitteln zur Bezahlung eines Lösegeldes bestanden in der Aufnahme
von Schulden oder in der Veräußerung von privatem Besitz, der nicht unter das Feudal-
recht fiel. Wie ein Blick in andere Quellen aber zeigt, hielten sich die Lehnshalter in der
Praxis oft nicht an die Theorie, wie sie in den Rechtsbüchern aufscheint. Das wohl ein-
drücklichste Beispiel dafür sind Julian von Sidon und Johann II. von (Ibelin-)Beirut, die
ihre Lehen in den 1250er- und frühen 1260er-Jahren stückweise an die Ritterorden ver-
äußerten – im Falle Johanns auch zur Tilgung einer Lösegeldschuld47).

1.1.2 Besitz- und Lehnssicherung

Trotz seiner Fokussierung auf die Rechte des Königs vergisst der ›Livre au roi‹ auch das
Schicksal gefangener Lehnsnehmer nicht vollständig48). Kapitel 22 betrifft die Kommen-
dation von Lehen49). Wenn ein Vasall in muslimisches Gebiet aufbrach, ohne sein Lehen
dem König zu kommendieren, hatte dieser das Recht, das Lehen einzuziehen und es nach
Jahr und Tag endgültig zu behalten. In der Praxis dürfte er nur dann von diesem Recht
Gebrauch gemacht haben, wenn es die Situation erforderte, wenn beispielsweise keine
anderen Personen wie die Frau des Gefangenen oder volljährige Erben vorhanden waren,
die sich um die Herrschaft kümmern konnten. Die Ehefrau des betroffenen Lehnsneh-
mers durfte aus dem Lehen in der Zwischenzeit denn auch ihren Lebensunterhalt be-
streiten, als ob ihr Mann am Leben wäre. Sollte über seinen Tod Gewissheit herrschen,
standen ihr die Bezüge aus ihremWittum zu. Starb dann auch sie, ging alles an den König.
Kehrte der Lehnsmann vor Ablauf der Frist von Jahr und Tag zurück und konnte glaub-
haft machen, nicht vom Glauben abgefallen zu sein, war der Herr verpflichtet, das Lehen
zurückzugeben und die alte Lehnsbeziehung wieder aufzunehmen. Dasselbe galt, und
jetzt wird es für die vorliegende Thematik interessant, wenn der betroffene Lehnsnehmer
beweisen konnte, dass er sich in der Gewalt der Sarazenen befunden habe, keine Aposta-

45) Johann von Ibelin, Livre, Kap. 168, S. 408. Vgl. zur ›Assise de vente‹: Prawer, Assise de Teneure.
46) Siehe Kap. III., 1.2.2, S. 222 f.; 2.2.4, S. 332–334.
47) Siehe dazu Kap. III., 2.2.4, S. 333 f.
48) Yvonne Friedman argumentiert ungenau, wenn sie annimmt, dass sich in den Rechtstexten keinerlei
Verpflichtungen des Lehnsherrn seinen gefangenen Untergebenen gegenüber finden (vgl. Friedman, Laws
of War, S. 102).
49) Livre au Roi, Kap. 22, S. 200–202.
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sie begangen habe und zurückgekehrt sei, sobald er den Häschern entfliehen konnte50).
Auch wenn der König während der Abwesenheit des gefangenen Lehnsnehmers sterben
sollte, war sein Nachfolger verpflichtet, dem Rückkehrer unter diesen Bedingungen das
Homagium abzunehmen und ihm sein Lehen zurückzugeben. Sollten die Erben des ver-
storbenen Königs aber minderjährig sein, mussten die Königin oder der Regent die
Rückgabe nicht sofort veranlassen, sondern konnten das Lehen einbehalten, bis eines der
Kinder den Thron bestieg. In dieser Zeit, in der der Lehnsnehmer faktisch enteignet war,
war er dem Königshaus dafür keinerlei Dienste schuldig.

Diese Satzung des ›Livre au roi‹ behandelt ein Kernproblem, das sich jeder Gesell-
schaft stellte, die sich so virulent mit der Gefahr von Gefangenschaft konfrontiert sah und
zugleich in militärisch-strategischer Hinsicht so exponiert war wie das Königreich Jeru-
salem: Was geschieht mit Lehnsbesitz und Eigentum von Personen während und nach
ihrer Gefangenschaft? Der ›Livre au roi‹ interessiert sich vor allem für die Lehen, zumal
diese dienstpflichtig und damit die Grundlage der fränkischen Truppenaufgebote waren.
Das Königreich befand sich nicht in der komfortablen Lage, dass es den gefangen-
schaftsbedingten Ausfall eines Dienstpflichtigen einfach so hätte verkraften können.
Außerdem musste ja auch für die Verteidigung der verwaisten Gebiete gesorgt werden –
auch das war nur mit entsprechenden Mannschaften möglich. Es mussten also Stellver-
treterregelungen getroffen werden, die die militärischen und administrativen Abläufe ei-
nes Lehens auch im Falle der Gefangenschaft seines Herrn sicherstellten und zugleich die
Versorgung der Hinterbliebenen garantierten. Dies galt natürlich nicht nur für Absenzen,
die durch Gefangennahmen verursacht wurden. Der Grundgedanke von Kapitel 22 be-
steht darin, dass sich die Lehnsnehmer nicht für längere Zeit ins Ausland begaben, ohne
dem König die Möglichkeit zu geben, die Ressourcen des Lehens zu nutzen, indem sie es
ihm temporär überließen. Diese Regelung war aus Sicht der Krone äußerst sinnvoll, weil
sie die Anreize für die Vasallen erhöhte, im Königreich zu bleiben oder es höchstens für
kurze Zeit zu verlassen51). Außerdem betrug die Mindestdauer einer Kommendation Jahr
und Tag. Starb der Lehnsnehmer in dieser Zeit und waren seine Erben noch nicht voll-
jährig, durfte der König das Lehen so lange einbehalten, bis einer der Erben die Volljäh-
rigkeit erreichte und dem verstorbenen Vater in der Dienstpflicht nachfolgen konnte52).
Die Kommendation eines Lehens barg also auch Risiken und war für Lehnsnehmer wohl

50) Ebd., Kap. 22, S. 201: [Wenn der Lehnsnehmer tritt] devant son seignor et li requist son fié, la raison
juge que, se celuy chevalier peut prouver devant son seignor par bones garenties qu’il ne se soit renoiés et
qu’il est venus si tost com il poet chaper de la main as Sarrasins, tenus est le seignor de rendre li son fié par
dreit, et puis qu’il li avera rendu, se son seignor li sait riens que demander, il est tenus de respondre li par
devant ses pers.
51) Vgl. die Gottfried von Bouillon zugeschriebene Assise, dass Grundbesitz nach Jahr und Tag definitiv
an den Halter überzugehen habe, um so die Abwanderung und spätere Rückkehr von Rittern einzudäm-
men. Vgl. Grandclaude, Liste, S. 10.
52) Livre au Roi, Kap. 26, S. 211 f.
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nur dann praktikabel, wenn sie das Königreich bewusst für längere Zeit verließen und ihre
und ihrer Familie Stellung zu bewahren suchten.

Der wahrscheinlich häufigere Grund, seine Herrschaft für längere Zeit Richtung mus-
limisches Gebiet zu verlassen, dürfte dagegen unfreiwilliger Natur gewesen sein, nämlich
als Gefangener. Das Risiko, als solcher zu enden, war durch die häufigen Raub- und
Kriegszüge, aber auch durch muslimische Überfälle auf die christlichen Gebiete stets ge-
geben. In solchen Fällen war die vorgängige Kommendation des Lehens kaum umzuset-
zen. Dass im ›Livre au roi‹ eigentlich nur Gefangenschaft als ausreichender Grund für
eine längere Abwesenheit genannt wird, zeigt einerseits die wichtige Rolle, die sie für die
Kreuzfahrerherrschaften gespielt hat, und andererseits, dass sich die Verantwortlichen des
Königreichs der Problematik sehr bewusst waren. Ihnen stellte sich nicht nur die Frage,
wie sie die militärischen Ressourcen einer verwaisten Herrschaft weiterhin nutzen konn-
ten, sondern auch wie mit der sozio-politischen Dimension von Gefangenschaft umge-
gangen werden sollte. Dabei standen vor allem die Organisation des betroffenen Lehens,
die Zuteilung seiner Einkünfte respektive die Versorgung der Angehörigen des Gefange-
nen sowie als besonders wichtiger Punkt das Verfahren nach Beendigung der Gefangen-
schaft im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wichtig ist, dass das Lehen in dieser Zeit recht-
lich gesehen beim König lag, der seinerseits verpflichtet war, es seinem ursprünglichen
Besitzer zurückzugeben, wenn dieser die Bedingungen der Assise erfüllte. Auf diese
Weise wurden Besitz und rechtliche Stellung von Gefangenen bis zu ihrer Rückkehr ge-
sichert. Während der Gefangenschaft des Lehnsnehmers floss ein Teil der Einkünfte sei-
nes Lehens sicherlich in dessen Verwaltung und Verteidigung. Ein anderer Teil war für
den Unterhalt der zurückgebliebenen Gemahlin des Gefangenen vorgesehen. Kapitel 22
regelte also weit mehr als nur die Kommendation von Lehen. Vielmehr lieferte es eine
Bewältigungsstrategie für die Gefangenschaft eines Lehnsnehmers bei den Muslimen als
fundamentales Problem des Lebens in Outremer.

Tatsächlich finden sich in anderen Quellen Hinweise darauf, dass diese Rechtsnorm
nicht nur bloße Theorie und Idealvorstellung war, sondern wirklich angewendet worden
sein könnte53). Die meisten Gefangenschaften von Franken sind schlecht dokumentiert. In
den Chroniken werden zwar oft die Festnahmen erwähnt, aber meist kein Wort mehr
über das weitere Schicksal der Betroffenen. Daher ist die vergleichsweise gute Überliefe-
rung zur Gefangenschaft des Kastellans des Davidsturms, Gaufrids, ein Glücksfall. Nach
Albert von Aachen wurde er 1106 von den Fatimiden gefangen genommen54). Rund
30 Jahre später tauchte Gaufrid erneut auf. Ein syrischer Kolophon berichtet, wie er dank
der Hilfe eines armenischen Bischofs 1137 wieder auf freien Fuß gekommen sei. Zurück
in Jerusalem habe er seinen alten Besitz zurückgefordert, der in der Zwischenzeit an eine
jakobitische Gemeinschaft übergegangen war:

53) Friedman, Encounter, S. 78–81.
54) Albert von Aachen, Historia, X, 14, S. 732.
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When he arrived, many people were very sorry indeed at his coming, because his territory had been
made up of lands seized from various people and because of the length of time that had passed55).

König Fulko ließ die fraglichen Dörfer konfiszieren und […] ordered that everything that
had been his [Gaufrids] before his imprisonment should be returned to him56). Darauf
seien die Jakobiten an Königin Melisende herangetreten, die Gaufrid dazu brachte, die
Summe von 200 Goldstücken anstelle der Dörfer zu akzeptieren57).

Yvonne Friedman, die sich grundlegend mit Gefangenschaft im Heiligen Land befasst
hat, vermutet aufgrund dieser Episode, dass im Königreich Jerusalem bereits in den
1130er-Jahren eine Rechtsnorm angewendet worden sei, wie sie der ›Livre au roi‹ in Ka-
pitel 22 beschreibt. Dieses scheint sie aber nicht zu kennen58). Vielmehr beruft sie sich auf
weitere Beispiele, die die Anwendung dieses Grundsatzes belegen sollen. So habe Rai-
mund III. von Tripolis seine Grafschaft von König Amalrich, der die Regentschaft über-
nommen hatte, anstandslos zurückerhalten. Des weiteren habe König Balduin IV. rund
zehn Jahre später – analog zuMelisendes Entschädigungszahlung – Rainald von Châtillon
mit der Seigneurie Oultrejourdain für den Verlust des Fürstentums Antiochia entschä-
digt, dessen Herr er vor seiner Gefangennahme im Jahr 1161 gewesen war59). Ihre Hypo-
these versucht Friedman weiter zu untermauern, indem sie darauf hinweist, dass in den
›Siete Partidas‹, einer spanischen Rechtssammlungen des 13. Jahrhunderts, die Immunität
des Besitzes eines Gefangenen explizit formuliert worden sei60). Auch wenn es im Kö-
nigreich Jerusalem kein solches Gesetz gegeben habe, scheine es, so Friedman, bereits im
12. Jahrhundert in Entwicklung gewesen zu sein61). Insbesondere das Beispiel des Kas-
tellans Gaufrid scheint diese These zu stärken, zumal der Rechtsgrundsatz im ›Livre au
roi‹ dann auch tatsächlich so ausformuliert worden ist. Im Falle Raimunds III. bietet die
Annahme eines Gewohnheitsrechts, das die Rückgabe von Besitz forderte, zwar ein
schönes Erklärungsmuster für die problemlose Wiedereinsetzung des Grafen, allerdings
dürften hier noch andere Faktoren mitgespielt haben. Schwer verständlich ist hingegen
Friedmans Darstellung zur Vergabe Oultrejourdains an Rainald von Châtillon. Wie noch

55) Syrische Kolophone, I, S. 78. Vgl. auch DDJer. Nr. *133, Nr. *136 f.
56) Syrische Kolophone, I, S. 79. Vgl. auch DDJer. Nr. *133, Nr. *136 f.
57) Zum ganzen Bericht über Gaufrid: Syrische Kolophone, I, S. 77–79; II, S. 84.
58) Nach Friedman, Laws of War, S. 102, gebe es in der Jerusalemer Gesetzgebung keine Hinweise auf
irgendwelche Verpflichtungen der Herrschaft gegenüber ihren gefangenen Lehnsnehmern. Vgl. auch
Friedman, Encounter, S. 81, wo sie dies ausgerechnet mit Belegen aus dem ›Livre au roi‹ zu untermauern
sucht: »But whereas the obligation of the lord to restore a vassal’s horse lost in battle is explicitly mentio-
ned in the assises [Anm. 34: Livre au roi, Kap. 10–13], the custom of restoring his territory after captivity
can only be inferred [Anm. 35: Livre au roi, Kap. 7 f.].«
59) Friedman, Encounter, S. 81, 86.
60) Siete Partidas, II, Kap. 29 f., S. 356–364. Vgl. auch Brodman, Municipal Ransoming Law, S. 324–329.
61) Friedman, Encounter, S. 86.
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zu zeigen sein wird, lassen sich in seinem Fall handfeste politische Interessen festmachen,
die seine Belehnung mit Oultrejourdain gefördert haben. Um eine Entschädigung dürfte
es sich kaum gehandelt haben. Es ist nicht einsichtig, weshalb der König von Jerusalem zu
einer solchen hätte verpflichtet sein sollen. Als Fürst von Antiochia unterstand Rainald
im Prinzip nicht der lehnsherrlichen Oberherrschaft Jerusalems. Außerdem war er von
seinem Stiefsohn ganz legal als Fürst abgelöst worden, auch wenn dieser Wechsel nicht
unumstritten war62). Die Gründe für die bevorzugte Behandlung des freigelassenen Rai-
nalds müssen also anderweitig gesucht werden63).

Eine Verbindung zwischen der Jerusalemer Rechtsnorm, die weitgehend die Unan-
tastbarkeit von Besitz und Rechtsposition eines gefangenen Lehnsnehmers garantiert,
und der entsprechenden Regelung in den ›Siete Partidas‹ zieht Friedman dagegen zurecht,
auch wenn zwischen den von ihr angenommenen Gepflogenheiten im Heiligen Land, die
sich zeitlich auf halbem Weg im ›Livre au roi‹ manifestieren, und dem spanischen
Rechtswerk eine beträchtliche zeitliche und geografische Distanz liegt. Eine direkte ge-
genseitige Beeinflussung ist denn auch nur schwer nachzuweisen, insbesondere nicht vom
spanischen Fall rückwirkend auf das Heilige Land. In ihrer Ausgestaltung sind beide
Rechtsnormen aber keine Novitäten und haben eine gemeinsame Wurzel im Römischen
Recht, das just seit Beginn des 12. Jahrhunderts in Europa seine Wiederentdeckung fei-
erte. Auch das Römische Reich hatte sich mit dem Problem der (Kriegs-)Gefangenschaft
auseinanderzusetzen. Das ›Corpus iuris civilis‹ stellte mit dem Heimkehrerrecht (ius
postliminii) ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem die rechtliche Situation von Kriegsge-
fangenen geklärt werden konnte. Wie jedes angewandte Recht wurde auch das ius postli-
minii im Laufe der langen Existenz des Römischen Reiches zwischen Republik und
Christianisierung auf verschiedene Weise ausgearbeitet und interpretiert. In seinem Kern
ging es aber stets darum, außerhalb des Reichs gefangene Bürger, die zum Zeitpunkt ihrer
Gefangennahme ihren Status als Rechtssubjekt verloren, bei ihrer Rückkehr wieder in
dem Zustand in die römische Gesellschaft zu integrieren, den sie in rechtlicher und ma-
terieller Hinsicht zum Zeitpunkt ihrer Gefangennahme innegehabt hatten64). Im ius post-
liminii dürfte die Wurzel jenes Rechtsverständnisses zu suchen sein, das in Kapitel 22 des
›Livre au roi‹ und knapp hundert Jahre später in den ›Siete Partidas‹ zum Ausdruck
kommt65).

Dass die Jerusalemer Rechtstradition tatsächlich vom Römischen Recht beeinflusst
wurde, hat Joshua Prawer eindrücklich am Beispiel des ›Livre des assises de la cour des

62) Vgl. dazu Mayer, Varia Antiochena, S. 55–61, sowie Kap. III., 2.1.2.e.
63) Siehe Kap. III., 2.2.3.c; III., 2.3.3.b, S. 371 f.
64) Dig. 49.15; Cod. 8.51. Weitere Informationen dazu finden sich bei: Cipollone, Cristianità, S. 162–
166; Erler, Loskauf; Klingshirn, Charity, S. 184–186; Levy, Captivus; RPpke, Kriegsgefangene, S. 96 f.;
Zug Tucci, Kriegsgefangenschaft, S. 130–132.
65) Die ›Siete Partidas‹, II, Kap. 29, 5, S. 359, berufen sich explizit auf los antiguos, also auf die Römer.
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bourgeois‹ demonstriert66). Als dessen Quelle identifiziert er das Rechtswerk ›Lo Codi‹67).
Dabei handelt es sich um eine Gesamtsumme des ›Corpus iuris‹, die im 12. Jahrhundert
im Zuge der Wiederentdeckung des Römischen Rechts auf Provenzalisch verfasst und
bald ins Lateinische übertragen worden ist. Für die Rezeptionsgeschichte des Römischen
Rechts im Mittelalter war sie von entscheidender Bedeutung68). Sie enthält eine systema-
tische Darstellung des ›Codex Iustinianus‹ und gibt dessen Titelfolge trotz einiger Ab-
weichungen im Allgemeinen genau wieder69). Der ›Livre des assises de la cour des bour-
geois‹ orientiert sich über weite Strecken an der lateinischen Version dieser Summe. Am
Beispiel der oben bereits diskutierten assise über die Enteignung vermag Prawer diese
These eindrücklich zu illustrieren70). Diese assise wird üblicherweise Balduin II. zuge-
schrieben. Stimmt diese Annahme, muss bereits er mit der Rechtstradition von ›Lo Codi‹
vertraut gewesen sein und sie für seine legislative Tätigkeit verwendet haben. Da die Ab-
fassung von ›Lo Codi‹ in den Jahren zwischen 1133 und 1170 anzusiedeln ist, muss Bal-
duin II. auf eine heute verlorene Quelle zurückgegriffen haben, auf die sich auch ›Lo
Codi‹ bezieht. Es ist also denkbar, und aufgrund ihrer Herkunft auch anzunehmen, dass
sich bereits die frühen Herrscher des Königreichs Jerusalem bei ihrer Rechtsprechung auf
Anregungen aus dem Römischen Recht gestützt haben71). Und selbst wenn dem nicht so
wäre, würde sich nichts an der Tatsache ändern, dass sich in den Jerusalemer Rechtsbü-
chern aus dem 13. Jahrhundert mehr oder weniger deutliche Entlehnungen aus dem Rö-
mischen Recht nachweisen lassen72). Gerade im rechtlichen Umgang mit Gefangenschaft
scheint es viele Parallelen zu geben, die auf eine unmittelbare Beeinflussung schließen
lassen.

Weniger deutlich sind die Bezüge zum Kirchenrecht. Zwar finden sich bereits bei Isi-
dor von Sevilla Erwähnungen des römisch-rechtlichen Postliminium, auf die sich Jahr-
hunderte später auch Gratian bezieht, beide fassen ihre Gedanken zu diesem Thema aber
sehr kurz73). Der Frage nach der rechtlichen Immunität von Gefangenen in der weltlichen
Sphäre scheint in dieser Zeit von kirchlicher Seite kein hervorragender Stellenwert bei-
gemessen worden zu sein. Es ist bezeichnend, dass die Bezüge auf ein ius postliminii ge-

66) Prawer, Crusader Institutions, S. 362–385, 441–456. Vgl. auch Derrer, Lo Codi.
67) Lo Codi.
68) Derrer, Lo Codi, bes. S. 24–29, 65. Vgl. auch Prawer, Crusader Institutions, S. 362.
69) Derrer, Lo Codi, S. 28 f.
70) Prawer, Crusader Institutions, S. 439–456. Zu dieser Assise in Kürze mehr.
71) Vgl. dazu Prawer, Crusader Institutions, S. 456, sowie Derrer, Lo Codi, S. 56–58.
72) Zu möglichen Reibungspunkten zwischen Jerusalemer Recht, insbesondere in den Rechtsbüchern der
großen adligen Juristen des 13. Jahrhunderts, die in erster Linie ihre Standesinteressen vertraten, und eu-
ropäischer Auslegung des Römischen Rechts vgl. Edbury, Letres dou Sepulcre.
73) Isidor von Sevilla, Orig., V, 6; V, 27; Decretum Gratiani, bes. C. 16 q. 3 c. 13, Sp. 793; auch D. 1 c. 9,
Sp. 3; C. 34 q. 1–2 c. 1–2, Sp. 1256–1258.
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rade bei Gratian stets im Zusammenhang mit geistlichen Problemen hergestellt werden74).
Die Kirche scheint sich tatsächlich in erster Linie auf die geistlichen und karitativen Fol-
gen von Gefangenschaft konzentriert zu haben75). Die weltliche Absicherung von Gefan-
genen gewann für sie erst an Bedeutung, als sie mit der Entstehung der Kreuzzugsbewe-
gung auf die tatkräftige Mitwirkung breiter Schichten von Soldaten und weltlichen
Würdenträgern angewiesen war. Die Forschung hat wiederholt darauf hingewiesen, dass
ein Kreuzfahrer in den Genuss ähnlicher Friedens- und Immunitätsbestimmungen kam
wie andere Pilger, deren Hab und Gut wenigstens seit dem 11. Jahrhundert unter päpst-
lichem Schirm standen76). Ihren formalen Ausdruck fanden diese Bestrebungen in den
weltlichen Kreuzzugsprivilegien, die im Jahr 1095 von Urban II. bereits in den Raum
gestellt worden sein sollen, erstmals aber in den Beschlüssen des ersten Laterankonzils
(1123) greifbar werden. Zu den wichtigsten und frühsten dieser Vergünstigungen gehörte
der kirchliche Schutz des Kreuzfahrers, seiner Besitzungen und Familie77). Auch wenn
dabei nicht in erster Linie die Bewältigung von Gefangenschaft bei den Muslimen ange-
dacht war, schützte der Kanon trotzdem auch in diesem Fall die Interessen der Kreuz-
fahrer. Am deutlichsten wird dies in den Beschlüssen des vierten Laterankonzils (1215),
die die versprochene Rechtsimmunität explizit so lange gewährleisten, bis entweder die
Heimkehr oder der Tod des Kreuzfahrers mit Sicherheit bestätigt sind78). Auch wenn sie
nicht genannt wird, fällt Gefangenschaft zwischen diese beiden Zustände – der Besitz des
Betroffenen bleibt gesichert. Die Christen, die nach Palästina und Spanien zogen, dürften
dieses Gedankengut an ihre Zielorte gebracht haben, wo es zusammen mit der wieder
erwachenden Rezeption des Römischen Rechts auf fruchtbaren Boden gefallen sein und
die Entwicklung der beschriebenen Normen zumindest mit beeinflusst haben mochte.

74) Zum Beispiel: Decretum Gratiani, C. 34 q. 1–2 c. 1–2, Sp. 1256–1258, wo die Frage behandelt wird,
wie ein heimkehrender Gefangener mit seiner Ehefrau umzugehen habe, die in der Zwischenzeit einen
anderen zum Mann genommen habe.
75) Zu den ökumenischen Konzilien vgl.: Dekrete der ökumenischen Konzilien 2; zu Regionalkonzilien
und zur allgemeinen Entwicklung der kirchlichen Einstellung gegenüber Gefangenen siehe Kap. II., 1.1;
III., 1.2.1 und vgl. Limmer, Konzilien 2, S. 188–190.
76) Carlen, Wallfahrt, S. 148 f., allgemein zu den Schutzprivilegien der Pilger S. 147–152. Vgl. auch
Brundage, Canon Law, S. 160–162, 170, 191 f.; Bramhal, Origin, S. 291 f.; Tyerman, Crusades, S. 567.
77) Dekrete der ökumenischen Konzilien 2, Concilium Lateranense I, Kap. 10, S. 191 f.: […] et domos et
familias atque omnia bona eorum in beati Petri et Romanae ecclesiae protectione, sicut a domino nostro
papa Urbano [II.] statutum fuit, suscipimus. Vgl. Bramhal, Origin, S. 289 f.; Brundage, Crusaders, bes.
S. 141–143, 146–154; Brundage, Canon Law, S. 165–170. Dass es sich bei diesen Privilegien um ein kir-
chenrechtliches Novum handelte, zeigt die Reaktion Ivos von Chartres, der in päpstlichem Auftrag einen
Streit zwischen einem Kreuzfahrer und einem Daheimgebliebenen schlichten sollte, sich aber ratsuchend
an den Papst wandte und um Klärung der rechtlichen Situation bat. Ihm war die Institution, Besitz von
nach Jerusalem ziehenden Soldaten unter kirchlichen Schutz zu stellen, zu neu (vgl. Brundage, Crusaders,
S. 146; Constable, Place, S. 391 f.; Bramhal, Origin, S. 283–285; Tyerman, Crusades, S. 571).
78) Dekrete der ökumenischen Konzilien 2, Concilium Lateranense IV, Kap. 71, S. 269.
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In den beiden anderen wichtigen Rechtsüberlieferungen, dem ›Livre des assises de la
cour des bourgeois‹ und den Traktaten der großen Juristen des 13. Jahrhunderts, finden
sich keine Hinweise auf eine Kommendationspflicht oder gar auf Zwangskommendie-
rungen durch den Herrscher, wie sie der ›Livre au roi‹ vorsah. Im ›Livre des assises de la
cour des bourgeois‹ fehlt eine explizite Regelung des Umgangs mit dem Besitz von Ge-
fangenen vollständig. Möglicherweise hängt dies mit der von Lehen verschiedenen, nicht
dienstpflichtigen Eigentumsform zusammen, wie sie Nichtadlige innehatten. In der Regel
handelte es sich um erblichen Privatbesitz und blieb der Familie damit auch im Falle einer
Gefangenschaft erhalten79).

Die großen Juristen des 13. Jahrhunderts formulierten dagegen eine andere Strategie,
die ihnen weitestgehende Immunität garantierte. Bei ihnen scheinen die Lehen fest im
Besitz der jeweiligen Familien zu bleiben80). Tatsächlich nennen Johann von Ibelin und
sein Kollege Philipp von Novara verschiedene Rechtsmechanismen, die die Stellung der
Lehnshalter auch im Falle einer Gefangennahme wirkungsvoll zu schützen vermochten –
auch vor dem Zugriff des Königs. Zu ihrem mächtigsten Werkzeug machten die Barone
des 13. Jahrhunderts zweifellos die so genannte ›Assise sur la ligece‹81). Diese Assise war in
den 1160er-Jahen von König Amalrich geschaffen worden als Reaktion auf die unge-
rechtfertigte Enteignung eines seiner Aftervasallen durch dessen unmittelbaren Herrn.
Der Kerngedanke dieser Assise bestand darin, dass Streitigkeiten zwischen Vasall und
Seigneur vor der Haute Cour verhandelt werden mussten. Auf diese Weise gelang es
Amalrich, seine Aftervasallen direkt an sich zu binden und seinen Einfluss markant zu
erhöhen. Zugleich schuf er aber die juristische Grundlage zur Schwächung der königli-
chen Macht. Denn nicht nur die Probleme der Aftervasallen und ihrer Seigneurs hatten
vor der Haute Cour ausgetragen zu werden, sondern auch jene der Seigneurs und des
Königs selbst. Darunter litt die Entscheidungsfreiheit des Königs. Denn in der Haute
Cour saßen die Kronvasallen, deren Einfluss im Laufe der Zeit ohnehin stetig zunahm.
Die Barone des 13. Jahrhunderts interpretierten die ›Assise sur la ligece‹ dahingehend,
dass sämtliche Belange feudaler Natur letztinstanzlich von der Haute Cour zu entschei-
den waren. Das Fehlen einer starken Königsmacht spätestens seit dem Tod Aimerichs
(1205) dürfte diese Entwicklung gefördert haben82). Mit Blick auf die hier zur Diskussion
stehende Frage nach dem Schutz von Lehnsbesitz während einer Gefangenschaft bedeu-

79) Vgl. dazu Prawer, Assise de Teneure.
80) Zur Kommendierung von Lehen äußert sich Johann von Ibelin, Livre, Kap. 163, S. 399 f., nur zu-
rückhaltend und warnt vor den damit verbundenen Gefahren. Er scheint kein Freund dieser Form der
Lehnsaufgabe gewesen zu sein.
81) Die einzigen Textzeugnisse dieser Assise finden sich bei Philipp von Novara, Livre de forme de plait,
Kap. 49, S. 123 f., und Johann von Ibelin, Livre, Kap. 126, S. 307 f.
82) Grandclaude, Étude, S. 151–153; La Monte, Feudal Monarchy, S. 21–25; Loud, Assise sur la Li-
gece; Mayer, Herrschaft und Verwaltung, S. 703; Prawer, Crusader Institutions, S. 36–50; Prawer, His-
toire, S. 486–488; Prawer, Noblesse, S. 64–73; Riley-Smith, Assise sur la Ligece.
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tet das, dass eine Enteignung mehr oder weniger ausgeschlossen war. Denn nach der
›Assise sur la ligece‹, wie sie von den Juristen des 13. Jahrhunderts verstanden wurde,
musste die Haute Cour einem solchen Vorgang mit Mehrheitsbeschluss zustimmen. Dass
sie das tun und damit ein Präjudiz zu Ungunsten ihrer Mitglieder schaffen würde, darf als
äußerst unwahrscheinlich betrachtet werden. Schließlich konnte jeder von ihnen einmal in
muslimische Haft geraten.

Dass sich Johann von Ibelin dessen sehr bewusst war – und die ›Assise sur la ligece‹
offenbar als ausreichenden Schutz vor einer Enteignung betrachtete –, zeigen seine Aus-
führungen über nichtfeudale Besitztümer, die nicht unter die feudale Jurisdiktion und
deren Schutz fielen. Die unrechtmäßige Entwendung derartiger Besitzungen musste in-
nerhalb von vierzig Tagen vor der Haute Cour oder innerhalb einer Baronie vor dem
seigneuralen Gericht angefochten werden. Nach dieser Frist galten die neuen Besitzver-
hältnisse – außer das Opfer war in dieser Zeit durch irgendwelche Hemmnisse an einer
Interpellation gehindert worden. Neben Krankheit und Auslandsaufenthalt wird explizit
Gefangenschaft, allerdings ohne weitere Spezifizierung, als anerkannter Grund für eine
verspätete Intervention genannt83).

1.1.3 Stellvertreterregelungen

Neben Fragen der bloßen Besitzsicherung waren im Gefangenschaftsfall auch Regeln
zum Umgang mit Herrschafts- und Regierungsvakanzen von größter Wichtigkeit. Im-
merhin mussten die betroffenen Gebiete – schlimmstenfalls das ganze Königreich – auch
im Falle einer längeren Abwesenheit des Herrn weiterhin funktionieren. Wie die Gefan-
genschaften der Jerusalemer Könige Balduin II. und Guido von Lusignan belegen, von
denen später noch detailliert die Rede sein wird, konnten solche Vakanzen große politi-
sche Spannungen nach sich ziehen. Im Falle der Gefangenschaft von Lehnsnehmern sieht,
wie gesehen, der ›Livre au roi‹ eine Zwangskommendierung an den König vor, der da-
durch Handlungsgewalt in der betroffenen Herrschaft geltend machen konnte, wenn er es
wollte. Wenig überraschend findet sich bei den großen Juristen des 13. Jahrhunderts keine
Maßnahme, die es dem König erlaubte, so stark in die Belange ihrer Herrschaftsdomänen
einzugreifen. Sie schreiben nicht vor, wie die einzelnen Seigneurs ihre Angelegenheiten
im Falle einer Gefangenschaft zu regeln hatten.

Ähnlich unspezifisch gibt sich der ›Livre au roi‹, wenn es um die Stellvertretung eines
gefangenen Königs geht. In ihm findet sich lediglich der Hinweis, dass der Konstabler in
Abwesenheit des Königs den Oberbefehl über das Heer zu führen habe84). Die Einsatz-
möglichkeiten von Seneschall und Konstabler als Vertreter des Königs werden auch von

83) Johann von Ibelin, Livre, Kap. 52, S. 155 f.
84) Livre au Roi, Kap. 14, S. 174 f.
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Johann von Ibelin thematisiert. Ihm zufolge übernahm der Seneschall die Regierungsge-
schäfte des Königs, wenn sich dieser nicht im Königreich aufhielt, ohne dass von ihm ein
Stellvertreter bezeichnet worden wäre (se le roy se partoit do pais sans ordener .i. home en
leuc de lui)85). Die Befugnisse des Seneschalls erstreckten sich aber nicht auf militärische
Angelegenheiten. Für diese war der Konstabler als Oberbefehlshaber der Armee zustän-
dig. Dem Konstabler oblag in dieser Situation außerdem der Vorsitz über die Haute
Cour86). Daraus lässt sich schließen, dass es nur dann eine spezielle Stellvertreterreglung
gab, wenn der König eine Person dazu bestimmte, an seiner Stelle zu regieren. Da dies
nicht immer geschehen sein dürfte, bevor sich der König in eine potentiell gefährliche
Situation begab, und eine Gefangennahme kaum vorherzusehen war, bestand durchaus
die Gefahr, dass das Königreich nach der Festnahme des Königs zumindest temporär
ohne geregelte Regierungsspitze auszukommen hatte. Die Ereignisse um die Gefangen-
schaft Balduins II. vermögen dies schön zu illustrieren. In einer solchen Situation kam
dem Seneschall und dem Konstabler die Aufgabe zu, das Reich zu stabilisieren und die
Regierungstätigkeit so gut es ging fortzuführen.

Wahrscheinlich hatten sie diese Aufgabe nur so lange zu erfüllen, bis von der Haute
Cour ein Regent ernannt wurde, der die Geschicke des Reiches bis auf weiteres zu lenken
hatte. Im Anhang zu Johanns von Ibelin Rechtswerk findet sich ein Kapitel, das von
Editor Peter Edbury mit »Discourse on the Regency« überschrieben worden ist und ein
solches Vorgehen nahelegt87). Dabei handelt es sich um einen Bericht über die Ereignisse
im Königreich Jerusalem seit dem Herrschaftsantritt Friedrichs II. im Jahr 1225. Die Er-
zählung widerspiegelt die Sicht des Jerusalemer Hochadels und versucht, dessen Politik in
diesen Jahren zu erklären und zu legitimieren88). Da das Königreich Jerusalem in dieser
Zeit von landfremden Königen beherrscht wurde, die sich einerseits nicht im Land be-
fanden und andererseits minderjährig waren, kam der Frage nach der Herrschaftsbe-
rechtigung respektive nach der legitimen Stellvertretung des Königs besonders große Be-
deutung zu.

Nach Johann von Ibelin wurde das Problem auf juristischer Ebene folgendermaßen
gelöst: Wenn der König (oder die Königin) starb oder sich in Gefangenschaft befand und
seine Kinder minderjährig oder außer Landes waren, sollte der nächste Erbe oder die
nächste Erbin (le plus prochein, seit home ou feme) die Regentschaft erhalten, bis die
Kinder die Volljährigkeit erreichten oder persönlich ins Königreich kamen, um die
Herrschaft zu übernehmen89). Daraus folgt, dass das Reich im Gefangenschaftsfall zu-
nächst einmal grundsätzlich von den Kindern des Gefangenen verwaltet werden sollte

85) Johann von Ibelin, Livre, Kap. 221, S. 579 f.
86) Ebd., Kap. 222, S. 582 f.
87) Ebd., App. 8.1, S. 804–810.
88) Vgl. dazu ebd., S. 804; Jacoby, Collapse, S. 95 f.
89) Johann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 805.
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oder, wenn diese aus den genannten Gründen verhindert waren, von Personen, die sich
ohnehin in der erweiterten Erbfolge befanden. Die bailage für einen gefangenen König
sollte – wahrscheinlich analog zur Praxis eine Stufe tiefer in den Seigneurien – zunächst
einmal in der Familie bleiben. Waren aber keine Verwandten des oder der Gefangenen
anwesend, hatten die Vasallen des Königreichs das Recht, einen aus ihrer Mitte, qui lor
semblera qui seit plus proufitable, zum Regenten zu wählen90). Als Präzedenzfall nennt
Johann von Ibelin die Gefangenschaft Balduins II. in den 1120er-Jahren. Wie er gehört
habe – [si] come je l’ais oy retraire as anciens –, hätten sich damals die Männer des Kö-
nigreichs versammelt und Eustach Grenier, den Herrn von Sidon und Caesarea, zum
Regenten gewählt. Eustach habe viel Gutes geleistet zur Ehre Gottes und zum Vorteil des
Königreichs. Denn mit Rat der preudesomes des Königreiches und mit Hilfe der Vene-
zianer habe er Tyrus belagert und später den König freigekauft91). Auch wenn Johann von
Ibelin die Rolle Eustach Greniers und der preudesomes bewusst oder unbewusst in einem
etwas zu hellen Licht erstrahlen lässt – Eustach hatte mit der Auslösung des Königs nichts
zu tun –, stimmt seine Darstellung mit dem Kern zeitgenössischer Quellen überein. Es
scheint, dass die Bestellung eines Stellvertreters für den König durch die Haute Cour in
außergewöhnlichen Situationen bereits in der Frühzeit des Königreichs prakti-
ziert wurde.

Über welche Herrschaftsrechte diese bailis verfügten, ist schwer zu beurteilen. Es
scheint, dass sie keine abschließenden Befugnisse hatten und Beschlüsse eher in Rück-
sprache mit der Haute Cour fällten. Die Ereignisse in den 1120er-Jahren lassen jedenfalls
einen solchen Schluss zu. Damals musste Balduin II. den Vertrag, der in seiner Abwe-
senheit von seinen erwählten Vertretern mit den Venezianern ausgehandelt worden war,
nach seiner Freilassung bestätigen, bevor er Gültigkeit erlangte92). Johann von Ibelin er-
wähnt zwar einen Treueid, den alle Lehnshalter des Reiches binnen eines Jahres auf den
Regenten zu leisten hatten, wenn sie ihre Lehen für die Dauer der Regentschaft nicht
verlieren wollten93). Als wie umfassend dieser Eid angesehen werden muss, bleibt aber
unklar. Es finden sich in den Rechtsbüchern Hinweise, dass Urkunden und Transaktio-
nen von Regenten nur dann als von dauerhaftem Charakter galten, wenn sie entweder von
der Haute Cour bezeugt oder von den nachfolgenden Thronerben oder bailis bestätigt
wurden. Darüber hinaus scheinen von der Haute Cour erhobene Regenten aus den Rei-
hen der Lehnsnehmer nur über eingeschränkte Möglichkeiten in diesem Gremium ver-
fügt zu haben, insbesondere was die Rechtsprechung in feudalen Streitfällen und die

90) Ebd., App. 8.1, S. 806.
91) Ebd.
92) Siehe Kap. III., 2.1.1.a, S. 241–244; III., 2.3.2.a, S. 361, sowie für weitere Hinweise aus den Jahren
1187–1189 Kap. III., 2.1.1.b.
93) Johann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 805.
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Verfügungsgewalt über die Krondomäne betraf94). Die gefangenschaftsbedingte Abwe-
senheit des legitimen Herrschers musste unter diesen Umständen eine schwere Behinde-
rung des politischen Lebens in der betroffenen Herrschaft nach sich ziehen, selbst wenn
die alltägliche Routinearbeit dadurch nur wenig beeinflusst worden sein mag95).

1.1.4 Zwischenfazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen,
wie sie sich in den Jerusalemer Rechtsbüchern präsentieren, bei Auslösung und Befreiung
von Gefangenen auf individuelle Bewältigungsstrategien verweisen und im Zusammen-
hang mit Rechts- und Besitzstatus eher auf institutionelle. Nur der König konnte auf
konzertierte Bemühungen seiner Untergebenen hoffen, sollte er in muslimische Hände
fallen. Hier schien es das Ziel zu sein, den Herrscher so schnell wie möglich wieder frei zu
bekommen. Alle anderen Franken waren auf sich alleine gestellt, außer ihre Gefangen-
schaft entsprang einer Selbstaufopferung für den König in höchster Gefahr. Beide Vari-
anten sind Ausdruck einer individuellen Begegnung mit Gefangenschaft. Einzig der
Umgang mit Lehen, Privatbesitz und der damit verknüpften rechtlichen Stellung von ge-
fangenen Franken sowie die Regelung der bailiage eines gefangenen Königs oder Seig-
neurs zeugen von einer gewissen institutionellen Verankerung im rechtlich-normativen
Gefüge des Königreichs. Inwieweit sich dieser Befund in anderen Quellen spiegelt und in
welchem Verhältnis er zu diesen steht, müssen die Ausführungen der folgenden Kapitel
zeigen.

1.2 Geistliche Institutionen und Gefangenschaft

1.2.1 Papsttum und Kirche

Das Studium der Rechtsquellen – alle aus dem 13. Jahrhundert – zeigte, dass im lateini-
schen Osten zwar Ansätze für eine institutionalisierte Abfederung der Folgen von Ge-
fangenschaft existierten, aber keine anerkannten Mechanismen zur Befreiung von Ge-
fangenen. In der Forschung wird aber gerne das Jahr 1187 mit der für die Christen kata-
strophalen Niederlage gegen Saladin bei Hattin und der nachfolgende dritte Kreuzzug als

94) Vgl. dazu Riley-Smith, Nobility, S. 187–190. Für eine Diskussion der verschiedenen Typen von
Stellvertretern im Königreich Jerusalem vgl. Riley-Smith, Nobility, S. 185–193.
95) Vgl. zu den politischen Problemen, die die Abwesenheit eines Königs verursachen konnte, die Be-
merkungen zur antiochenischen Regentschaft Balduins II. von Mayer, Antiochenische Regentschaft,
S. 563, sowie Mayer, Jérusalem et Antioche, S. 730.
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Wendepunkt in der Behandlung der Gefangenschaftsproblematik durch die Öffentlich-
keit angesehen. Die große Menge fränkischer Gefangener in dieser Zeit hätte ein Um-
denken und eine Institutionalisierung des Auslösungsprozesses nach sich gezogen96). Mag
die christliche Niederlage bei Hattin auf einzelne Exponenten des Christentums wie zum
Beispiel Papst Innozenz III. tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben,
der ihr Handeln auch gegenüber Gefangenen beeinflusst haben mochte97), so ist doch auf
Seiten der weltlichen Elite der Kreuzfahrerherrschaften weder in ihrer diplomatischen
und juristischen Produktion noch in chronikalischen Quellen eine wirkliche Veränderung
des Verhaltens gegenüber gefangenen Christen festzustellen.

Als Alternative zur weltlichen Obrigkeit drängen sich aus diesem Grund die Kirche
und ihre zahlreichen Institutionen ins Blickfeld der Untersuchung98). Weit stärker als die
weltliche Führungsschicht war sie wegen des christlichen caritas-Gedankens prädesti-
niert, Instrumente zur systematischen Befreiung von bei Muslimen gefangenen Christen
zu entwickeln. Die Gefangenenfürsorge zählte bis ins 6. Jahrhundert hinein zu den
wichtigsten Pflichten der geistlichen Elite Westeuropas. In den folgenden Jahrhunderten
lässt sich aber ein deutlicher Rückgang des Interesses am Wohl von Gefangenen feststel-
len. Dies scheint sich erst im 12. Jahrhundert im Zuge der Kirchenreform und mit dem
Aufleben des christlichen caritas-Gedankens allmählich wieder geändert zu haben. Einen
Niederschlag in den Laterankonzilien dieses Jahrhunderts fand diese Entwicklung aber
nicht. Die Päpste zeigten zwar ein verstärktes Interesse an der Thematik, aber erst der
Herrschaftsantritt Innozenz’ III. rückte sie erstmals wieder in den Vordergrund99).

Schon während seiner Studienjahre in Paris, einem Zentrum der Reformbewegung,
kam Lothar von Segni, der 1198 als Innozenz III. den Papstthron bestieg, mit dem neuen
spirituellen Denken seiner Zeit in Kontakt. Während seines Pontifikats verinnerlichte er
die Idee der christlichen Nächstenliebe und versuchte, an die Wohlfahrtsideen seiner
Vorgänger als Bischöfe von Rom und vor allem an die Ideen Gregors des Großen (590–
604) anzuknüpfen. Innozenz III. machte sich daran, die damalige administrative Infra-
struktur zur Organisation der Speisung der Armen oder der Hilfe für Gefangene wie-
derzubeleben. So war er maßgeblich an der Gründung zweier karitativer Orden beteiligt,
veranlasste den Bau von Hospitälern sowie die Verteilung von Nahrungsmitteln in Rom

96) Barone, Innocenzo III, S. 44; Bolton, Perhaps, S. 457 f.; Cipollone, Cristianità, S. 323; Cipollone,
Innocent III, S. 363; Friedman, Encounter, S. 86–88, 236 f.; Richard, Prisonniers, S. 70 f.
97) Ein weiteres Beispiel ist Clemens III., der unmittelbar nach Hattin jeglichen Schiffs- und Handels-
verkehr mit muslimischen Häfen untersagte, außer zum Zweck der Befreiung christlicher Gefangener. Vgl.
dazu Jaffé-Loewenfeld Nr. 16619, sowie bes. auch zu den juristischen Rahmenbedingungen: Herde,
Christians, hier S. 373 f.
98) Zur Kirchenorganisation der Kreuzfahrerherrschaften vgl.: Hamilton, Aimery of Limoges; Hamil-
ton, Latin Church; Hamilton, Ralph of Domfront; Kirstein, Lateinische Patriarchen; Mayer, Bistümer;
Richard, Organization.
99) Siehe zu diesen Entwicklungen detaillierter Kap. II., 1.1.
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und propagierte den caritas-Gedanken in zahlreichen Schriften und Briefen100). Als Aus-
druck seiner Vorstellung von einer umfassenden Christianitas und einem Zusammenge-
hörigkeitsgefühl aller Christen kam nicht nur den bedürftigsten Mitgliedern der Gesell-
schaft eine wichtige Rolle zu, sondern auch den Heiligen Stätten, deren Wiedergewin-
nung ein Schwerpunkt von Innozenz’ III. Pontifikat war101). In beiden Bestrebungen wird
Innozenz III. von der Forschung ein besonderes Interesse am Schicksal von in muslimi-
scher Haft lebenden Christen zugeschrieben102).

Tatsächlich zeichnete er sich dadurch aus, dass er kurz nach seinem Amtsantritt die
Regel eines nicht militärischen, karitativen Ordens genehmigte, der sich ganz der Hilfe
für gefangene Christen verschrieben hatte, der Trinitarier103). In der Folge ließ Innozenz
III. dem jungen Orden wiederholt seine Unterstützung angedeihen, zum Beispiel durch
Privilegienvergaben oder ganz praktisch durch das Novum eines Empfehlungsschreibens
an den almohadischen Herrscher Muhammad an-Nasir104). Es handelte sich um das erste
päpstlich approbierte Projekt einer institutionalisierten und groß angelegten Initiative zur
Befreiung christlicher Gefangener aus muslimischen Händen. Ein Vierteljahrhundert
später folgte mit den Mercedariern in Katalonien der zweite große Orden, der sich ganz
auf die Befreiung von Gefangenen spezialisiert hatte. Die Regel der Trinitarier, die
wahrscheinlich von der karitativen Tätigkeit des Johanniter-Ordens inspiriert war, sah
vor, dass ein Drittel der Ordenseinkünfte für die Unterstützung von Gefangenen aufzu-
wenden sei, qui sunt incarcerati pro fide Christi a paganis105). Gefangenschaft bei Glau-
bensfeinden wurde also ganz im Geiste der Reformbewegung als Dienst an Christus und
seinem Glauben interpretiert. Hauptsächliche Zielgruppe der Trinitarier war die große
Masse der armen Gefangenen, denen die Möglichkeit fehlte, sich selbst zu helfen. Sie er-
hielten von den Trinitariern finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung ihres Löse-
geldes und wurden nach ihrer Freilassung von diesen weiter betreut. Immer wieder zogen
Trinitarierbrüder persönlich in muslimisches Gebiet, um die Freilassung christlicher
Gefangener zu verhandeln, oder sie gleich direkt loszukaufen oder gegen muslimische

100) Bolton, Hearts, S. 126 f.; Brodman, Charity, S. 19 f.; Roscher, Innocenz III., S. 20.
101) Vgl. dazu seine wiederholten Äußerungen in Briefen und Enzykliken, z.B. in der Ankündigung des
IV. Laterankonzils, ›Vineam Domini Sabaoth‹ (PL 216, Nr. 30, Sp. 823–825), oder als weitere Beispiele:
Cipollone, Cristianità, App. Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 27, Nr. 30, und an diesem Ort viele
weitere. Vgl. auch: Bolton, Perhaps, S. 461; Cipollone, Innocent III, S. 362–364.
102) Vgl. Bolton, Perhaps, bes. S. 457–461; Cipollone, Cristianità; Cipollone, Innocent III; Cipol-
lone, Redenzione, S. 353.
103) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 23. Allgemeine Literatur zu den Trinitariern: Brodman, Charity,
bes. S. 150–162; Brodman, Trinitarian and Mercedarian Orders; Cipollone, Cristianità; Cipollone,
Redenzione; Cipollone, Trinitaires; Powell, Innocent III.
104) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 25, Nr. 26.
105) Ebd., App. Nr. 23. Powell, Innocent III, S. 248.
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Gefangene einzutauschen. Dabei blieb der Orden dem Ideal einer umfassenden Karitati-
vität verpflichtet. Freigekaufte Gefangene brauchten ihr Lösegeld nicht zurückzuzahlen.
Freigelassene, die der Pflege bedurften, wurden in den Ordenshospitälern versorgt. Ganz
im Sinne der Reformbewegung verbanden die Trinitarier freiwillig gelebte Armut mit den
sozialen Bedürfnissen erzwungener Armut106). Damit konnten sie als Musterbeispiel der
von Innozenz III. vertretenen Frömmigkeit gelten und sicherlich als erster Ausdruck
seiner Bemühungen um christliche Gefangene. Es darf aber nicht vergessen werden, dass
die Initiative zur Formung der trinitarischen Gesellschaft nicht von Innozenz III. aus-
ging, sondern auf dem Engagement von Laien beruhte, das sich lediglich gut ins Pro-
gramm des neuen Papstes einfügte. Es ist denn auch bezeichnend, dass seine nächsten
bekannten Aktionen zu Gunsten von christlichen Gefangenen erst rund fünfzehn Jahre
später erfolgten. Auch wenn er in dieser Zeit durchaus verschiedentlich das Los gefange-
ner Christen in den Blick nahm, richteten sich seine Bemühungen hauptsächlich auf die
Befreiung der Heiligen Stätten und des Herrn quasi captivus ab impiis107).

Das Bild des gefangenen Heiligen Landes, das befreit werden müsse, verwendete In-
nozenz III. bereits in seiner ersten Kreuzzugsenzyklika ›Post miserabile‹108). Danach
tauchte die Metapher wiederholt in der päpstlichen Korrespondenz vor dem vierten
Kreuzzug auf109). In Anlehnung an rechtliche Traditionen führte der Papst diese Bild-
sprache noch weiter, indem er die Gläubigen Christus gegenüber in die Pflicht stellte,
Hilfe zu bringen, wie es sich auch für Lehnsnehmer zieme, ihren gefangenen König zu
befreien110). Die in seinem Register erhaltene Korrespondenz beschäftigt sich aber über

106) Zu Lebens- und Arbeitsweise der Trinitarier vgl.: Brodman, Charity, S. 150–162; Cipollone, Re-
denzione, S. 357; Cipollone, Trinitaires, S. 81–85; Vasilescu, Special Sons, S. 730 f.; Vauchez, Pau-
vreté, S. 261.
107) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 20. Äußerungen zum Los gefangener Christen finden sich bei-
spielsweise in: ebd., App. Nr. 28, Nr. 33 und besonders eindrücklich Nr. 34; Reg. Inn. III., 2, ad a.
1199, Nr. 84.
108) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 20, bes. S. 494. Damit griff Innozenz ein Bild auf, das keineswegs
auf ihn zurückging, sondern bereits von Robertus Monachus, Historia, I, 2, S. 729, für Urbans II. Kreuz-
zugsaufruf von 1095 überliefert wird. Auch Eugen III., Quantum praedecessores, S. 90, greift die von
Urban II. angestoßene Befreiung der Heiligen Stadt wieder auf. Vgl. für die weitere frühe Verwendung
dieses Motivs beispielsweise: Robertus Monachus, Historia, IX, 11, S. 870, oder Ordericus Vitalis, Historia
Ecclesiastica, 5, IX, 15, S. 156.
109) Vgl. z.B. Cipollone, Cristianità, App. Nr. 22, Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32.
110) Considera, fili karissime, considera diligenter: quodsi rex aliquis temporalis de terra sue dominationis
eiectus in captivitatem forsitan deveniret, nisi vasalli eius pro liberatione regia non solum res suas exponerent
sed personas, nonne cum restitueretur pristine libertati et acciperet tempus iustitiam iudicandi, infideles eos
et proditores regios et velut lese magestatis reos dampnabiles reputaret et quosdam eorum dampnaret sus-
pendio, quosdam mucrone feriret et excogitaret etiam mortis hactenus inexcogitata tormenta, quibus malos
male perderet et in bona eorum fideles aliquos subrogaret. Nonne similiter Iesus Christus, rex regum et
Dominus dominantium, cujus te servum esse non negas, qui et corpus et animam tibi contulit, qui te suo
sanguine pretioso redemit, qui regnum tibi concessit, qui et vivere tibi contulit et moveri et universa que
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weite Strecken weder mit Gefangenschaft im Allgemeinen noch mit Gefangenschaft bei
den Muslimen im Speziellen111). Erst aus dem Jahr 1212 ist eine Serie von Briefen an ver-
schiedene Adressaten im Orient erhalten, die von einer systematischeren Herangehens-
weise an das Gefangenenproblem zeugen. Ein erstes Mal war Innozenz III. bereits 1209 in
dieser Frage aktiv geworden, als er ein Schreiben des Patriarchen von Alexandria, der of-
fenbar um Hilfe für die vielen in der Stadt gefangenen Christen nachgefragt hatte, mit
tröstenden Worten beantwortete112). Allerdings fand sich der Papst erst 1212, auf erneutes
Drängen des Patriarchen von Alexandria und offenbar der dort gefangenen Christen, zu
einer deutlicheren Antwort bereit. In seinem Schreiben vom 13. Januar mahnte er den
Patriarchen von Jerusalem im Namen der Gefangenen, die Ritterorden und die weltliche
Spitze des Heiligen Landes dazu anzuhalten, durch einen Gefangenentausch für deren
Freilassung zu sorgen. Die Gefangenen fürchteten nämlich, wegen der langen und harten
Haft einer Konversion zum Islam nicht mehr viel länger widerstehen zu können113).

Dieser Brief ist nicht nur ein Hinweis auf mögliche Kommunikationsformen, die ge-
fangenen Christen offenstanden, sondern auch auf die Inaktivität oder Gleichgültigkeit
der Verantwortlichen im Heiligen Land ihren von den Muslimen festgehaltenen Glau-
bensbrüdern gegenüber. Die Gefangenen versprachen ihren potentiellen Redemptoren in
ihrer Verzweiflung sogar, die durch den Wegfall der muslimischen Sklaven entstandenen

habes bona donavit – cum nichil habeas, quod de ipsius munere non acceperis –, de ingratitudinis vitio et
velud infidelitatis crimine te dampnaret, si ei eiecto de terra, quam pretio sui sanguinis comparavit, et a
Sarracenis in salutifere crucis ligno quasi captivo detento negligeres subvenire […] (Reg. Inn. III., 2, ad a.
1199, Nr. 241, S. 460 f.; vgl. auch Nr. 259, S. 499).
111) Eine entsprechende Auswertung auf der Basis der bisher erschienenen Bände der Edition des Regis-
ters von Innozenz III. (für die Jahre 1198–1210, aber noch ohne die Jahre 1200–1201) sowie der Patrologia
Latina-Datenbank förderte für den Zeitraum von 1198–1213 bei insgesamt 3598 erfassten Dokumenten
gerade einmal 42 – oder 1,2 % – zu Tage, die mit Gefangenschaft in Verbindung gebracht werden können.
Von diesen 42 beschäftigten sich 15 (mit Blick auf das Gesamtsample 0,4 %!) im weitesten Sinne mit Ge-
fangenschaft von Christen bei Nichtchristen. Die gefangenschaftsrelevanten Dokumente, solche mit Bezug
zu Gefangenschaft bei Andersgläubigen kursiv hervorgehoben, sind: Reg. Inn. III., 1, ad 1198, Nr. 26,
Nr. 56, Nr. 252, Nr. 274, Nr. 481; Reg. Inn. III., 2, ad a. 1199, Nr. 9, Nr. 84, Nr. 212; PL 214, ad a. 1200,
Nr. 49, Kap. 937; Reg. Inn. III., 5, ad a. 1202,Nr. 26, Nr. 79, Nr. 102,Nr. 137; Reg. Inn. III., 6, ad a. 1203,
Nr. 27, Nr. 179, Nr. 204; Reg. Inn. III., 7, ad a. 1204, Nr. 127, Nr. 219; Reg. Inn. III., 8, ad a. 1205, Nr. 115,
Nr. 130; Reg. Inn. III., 9, ad a. 1206, Nr. 135, Nr. 206; Reg. Inn. III., 10, ad a. 1207, Nr. 71, Nr. 86, Nr. 190;
Reg. Inn. III., 11, ad a. 1208, Nr. 84, Nr. 167, Nr. 228; Reg. Inn. III., 12, ad a. 1209, Nr. 12, Kap. 26 f.;
Nr. 86; PL 216, ad a. 1210, Nr. 135, Kap. 322 f.; ad a. 1211, Nr. 146, Kap. 506 f.; Nr. 147, Kap. 507–509;
Nr. 148, Kap. 509; ad a. 1212, Nr. 141, Kap. 652–656;Nr. 181, Kap. 697 f.; Nr. 189, Kap. 710–715; Nr. 208,
Kap. 736 f.; ad a. 1213, Nr. 21, Kap. 807–809;Nr. 34, Kap. 828–830;Nr. 37, Kap. 831 f.; Nr. 41, Kap. 836–
839. Die verstärkte Beschäftigung mit dem Thema vor 1203 lässt sich weitgehend mit Innozenz’ III. En-
gagement für die Trinitarier erklären, denen er in dieser Zeit die Regel bestätigte und ein Empfehlungs-
schreiben an den almohadischen Herrscher an-Nasir ausstellte (Reg. Inn. III., 1, ad a. 1198, Nr. 481; Reg.
Inn. III., 2, ad a. 1199, Nr. 9).
112) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 38.
113) Ebd., App. Nr. 40.
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Arbeitsausfälle durch eigene Leistungen zu kompensieren, wenn der Gefangenentausch
zustande käme114). Von institutionalisierten oder nur schon systematischen Auslösungs-
bestrebungen vor Ort konnte also keine Rede sein. Innozenz III. brachte in seinem
Schreiben zwar noch einmal seine Politik in dieser Frage in aller Deutlichkeit zum Aus-
druck – [c]um ergo captivis hoc humanitatis solatium et ex officio caritatis et ex precepto
Domini debeatur […]115) –, aber auch der Papst schien trotz diesem Bekenntnis über keine
Instrumente zu verfügen, mit denen er den Gefangenen effektiv zu Hilfe kommen konn-
te. Die Trinitarier konzentrierten ihre Bemühungen hauptsächlich auf Westeuropa, im
Nahen Osten schien es eine vergleichbare Institution nicht gegeben zu haben116). Inno-
zenz III. hatte also keine andere Möglichkeit, sich um die im Orient gefangenen Christen
zu kümmern, als durch Schriftverkehr von Rom aus. Eine Woche nach dem Brief an den
Patriarchen von Jerusalem setzte er ein Schreiben an den Patriarchen von Alexandria auf.
Darin berichtete er von seiner Anregung, die Obrigkeit des Heiligen Landes solle die
Freiheit der Gefangenen durch ein Tauschgeschäft herbeiführen, so dass sie […] contra
persequutores fidei Christiane hiis pro fide Christi potentibus armis utantur […]117).

Der Papst sah in den gefangenen Christen also nicht nur bedürftige Opfer, sondern
auch Waffen gegen die Feinde des Glaubens, wenn sie sich denn in Freiheit befänden.
Damit wertete er den Status der Gefangenen stark auf. Er stellte sie nicht mehr nur als
passive Objekte dar, deren spirituelles Potential sich in bloßer Bußleistung in einer imi-
tatio Christi erschöpfte. Für ihn waren es wertvolle Mitglieder der Christianitas, die ge-
schützt werden mussten, auch um sie erneut im Glaubenskampf einzusetzen, für den sie
nach der spirituellen Abhärtung im heidnischen Kerker besonders gut gerüstet sein
mussten.

Eine große Bedrohung für die Gefangenen, die nicht nur ihre weitere Verwendbarkeit
als Streiter Christi, sondern auch ihr ewiges Leben gefährdete, sah Innozenz III. in der
Apostasie. Die Gefangenen selbst hatten ja offenbar angedeutet, dass ihre Lebensbedin-
gungen trotz bester Vorsätze kaum zu ertragen seien. Deshalb wies der Papst den Patri-
archen von Alexandria an, den Gefangenen Trost zu spenden und ermächtigte ihn da-
rüber hinaus einen Geistlichen abzustellen, der sich um ihre spirituellen Bedürfnisse im
Kerker kümmern sollte118). In diesem Sinne wandte sich Innozenz III. in einem weiteren
Brief sogar direkt an die Gefangenen, versprach ihnen baldige Hilfe und ermunterte sie,
ihrer Not nicht nachzugeben. Die Gefangenschaft sei so oder so ein vorübergehender
Zustand, der nach dem Tod belohnt werde119).

114) Ebd., App. Nr. 40.
115) Ebd., App. Nr. 40.
116) Cipollone, Trinitaires, S. 82.
117) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 41.
118) Ebd., App. Nr. 41.
119) Ebd., App. Nr. 42.
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Seit seiner Bestätigung der Regel der Trinitarier im Jahr 1198 werden die Bemühungen
von Innozenz III. um das Wohl seiner bei den Muslimen gefangenen Glaubensbrüder und
-schwestern an keiner Stelle deutlicher als in dieser Briefserie. Nach einigen Jahren ge-
ringerer Aufmerksamkeit für das Problem scheint der Papst durch die Briefe des Patri-
archen von Alexandria ab 1209 wieder verstärkt auf die Thematik aufmerksam geworden
zu sein. Neben die tiefe Sorge um das Seelenheil der Gefangenen und ihres Anspruchs auf
karitative Zuwendung, die schon 1198 sichtbar war, trat nun neu das Bewusstsein, dass in
den sarazenischen Kerkern Tausende von potentiellen Soldaten für die christliche Sache
zur Passivität verdammt waren. Bezeichnenderweise beschäftigte sich Innozenz III. ge-
rade in dieser Zeit verstärkt mit der Planung eines neuen Kreuzzuges. Im April 1213 rief
er mit der Bulle ›Quia maior‹ zur bewaffneten Rückgewinnung des Heiligen Landes
auf120). In ihr thematisierte er auch ausführlich das Gefangenenproblem, für das seit 1209
offenbar keine Lösung gefunden werden konnte. Wie könne jemand von sich behaupten,
fragt der Papst, dem Gebot der Nächstenliebe nachzukommen, wenn er wisse, dass seine
Glaubensbrüder in den Kerkern der Ungläubigen schmorten, und nichts dagegen unter-
nehme. Oder vielleicht wüssten die Adressaten der Bulle ja nicht, so der Papst weiter, dass
viele tausend Christen in Knechtschaft und Gefängnis zahllosen Foltern ausgesetzt sei-
en121). Natürlich bewegte sich Innozenz III. mit dieser Aussage in der Tradition früherer
Kreuzzugsaufrufe und bediente damit gängige Topoi122). Doch lagen diese bereits Jahr-
zehnte zurück, und auch mit Blick auf andere Äußerungen Innozenz’ III. dürfte es sich
dabei doch um mehr als bloß ein stereotypes Element eines Kreuzzugsaufrufs gehandelt
haben. Brenda Bolton geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass der Papst mit der neu
erwachten Sorge um die christlichen Gefangenen einen neuen Schwerpunkt neben die
Befreiung des Heiligen Landes setzte123). Nach Jahren eher vagen Interesses am Schicksal
christlicher Gefangener strebte der Papst nun plötzlich ganz konkrete Schritte zu ihrer
Befreiung an124). Nach seinem Appell an die Verantwortlichen des Heiligen Landes, der
nur geringe Resonanz erfahren zu haben schien, wandte er sich nach dem Kreuzzugsauf-

120) Ebd., App. Nr. 44.
121) Ebd., App. Nr. 44, S. 537: Nam et quomodo secundum preceptum divinum diligit proximum suum
sicut seipsum qui scit fratres suos fide ac nomine Christianos apud perfidos Sarracenos ergastulo diri carceris
detineri, ac iugo deprimi gravissime servitutis, et ad liberationem eorum efficacem operam non impendit,
transgrediendo illius naturalis legis mandatum, quod Dominus in Evangelio declaravit: Quecumque vultis
ut facient vobis homines, et vos facite illis. An forte nescitis quod apud illos multa milia Christianorum in
servitute ac carcere detinentur, qui tormentis innumeris cruciantur?
122) Zum Aufruf Urbans II. zum ersten Kreuzzug vgl.: Fulcher von Chartres, Historia, I, 3, 3, S. 134;
Robertus Monachus, Historia, I, 1, S. 727; Baldrich von Bourgueil, Historia Jerosolimitana, I, 4, S. 13; zu
Eugens III. Aufruf zum zweiten Kreuzzug vgl.: Eugen III., Quantum praedecessores, S. 91, und in dessen
Gefolge Alexanders III. erster Aufruf zur Hilfeleistung an das Heilige Land: PL 200, Sp. 385. Siehe zu
topischen Darstellungen von Gefangenschaft auch Kap. II., 2.
123) Bolton, Perhaps, S. 461.
124) Vgl. dazu Cipollone, Innocent III, S. 363–369; Vasilescu, Special Sons, S. 722 f.
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ruf noch einmal an den Patriarchen von Alexandria, den er bestärkte, den Gefangenen
Mut und Trost zuzusprechen. Sie sollten ihren Kampf nicht aufgeben und dem Glauben
treu bleiben, auch im Wissen, dass er, der Papst, sich persönlich um ihre Auslösung be-
mühe125). Das Interesse des Papstes an der Befreiung der gefangenen Christen wird in
diesen Sätzen überdeutlich. Tatsächlich ließ er denWorten Taten folgen. In einem Brief an
Sultan al-Adil forderte er ihn angesichts der drohenden Gefahr eines neuen Kreuzzugs
nicht nur zur Rückgabe der Heiligen Stätten auf, sondern bat ihn auch um einen Gefan-
genenaustausch, ita quod apud te non sit deterior conditio gentis nostre quam apud nos
conditio gentis tue126). Mangels einer institutionellen Alternative und der geringen Ko-
operationsbereitschaft der Autoritäten im Heiligen Land sah sich Innozenz III. ge-
zwungen, selbst aktiv zu werden.

Ein verblüffend ähnliches Bild lässt sich für einen seiner unmittelbaren Nachfolger,
Gregor IX. (1227–1241), zeichnen. Nach Jahren des Schweigens findet sich in seinem
Register erstmals 1237 ein Eintrag über im Orient gefangene Christen. Auf Betreiben des
Patriarchen von Jerusalem und des Bischofs von Lod (Lydda) wandte sich der Papst an
die führenden Kreise Outremers, darunter an den König von Zypern, den Regenten Je-
rusalems, den Fürsten von Antiochia sowie die Patriarchen des Heiligen Landes und die
Ritterorden, mit der Bitte, eigene muslimische gegen christliche Gefangene einzutau-
schen127). Wie zur Zeit Innozenz’ III. scheint die fränkische Führungsschicht nicht re-
demptorisch tätig geworden zu sein, so dass sich die kirchliche Spitze des Heiligen Lan-
des an den Papst wandte, um eine Intervention zu bewirken.

Der Klerus der Kreuzfahrerherrschaften war sich seiner Fürsorgeverpflichtung of-
fenbar durchaus bewusst, scheint aber nicht in der Lage gewesen zu sein, gefangenen
Christen wirksame Hilfe zu bringen. Daher sah sich Gregor IX. – wie vor ihm Innozenz –
gezwungen, direkt mit den Gefangenen zu kommunizieren und ihnen in weiteren Briefen
Trost zu spenden, sie seiner persönlichen Bemühungen um ihre Freilassung zu versichern
und ihnen durch die Entsendung des Predigerbruders Manasses und jakobitischer Pries-
ter Zugang zu Gottesdienst und Sakramenten zu versprechen128). Darüber hinaus sind
unter Gregor IX. wenigstens in zwei Fällen materielle Hilfeleistungen fassbar, die von
Privatpersonen129) oder der Kurie selbst initiiert wurden.

In letzterem Fall ermächtigte der Papst einen Bruder Wilhelm zur Befreiung des
Grafen Aimerich von Montfort, der während des Kreuzzugs der Barone im Jahr 1239 in
muslimische Hände geraten war, auf kirchliche Gelder bis zu 5000 Mark Silbers zurück-

125) Cipollone, Cristianità, App. Nr. 45.
126) Ebd., App. Nr. 46, zit. S. 544.
127) Registres de Grégoire IX., 2, Nr. 3991–4000. Vgl. auch Cart. Hosp. Nr. 2179.
128) Registres de Grégoire IX., 2, Nr. 4403 f.
129) Ebd., 2, Nr. 4143.
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zugreifen, sollte eine Auslösung möglich sein. Der Papst begründete diese Maßnahme
einerseits mit der generellen Verpflichtung des Apostolischen Stuhls, sich mit der Befrei-
ung christlicher Gefangener zu befassen, und andererseits mit der Tatsache, dass sich der
Graf und seine Vorgänger besonders im Dienste des Kreuzes hervorgetan hätten130). In
dieser Briefserie Gregors wird das grundsätzliche Selbstverständnis der Kurie und spezi-
ell des Papstes als Schutzherren der christlichen Gefangenen in muslimischen Ländern
deutlich. Allerdings scheint sich die Situation in praktischer Hinsicht seit dem Wirken
Innozenz’ III. nicht wesentlich fortentwickelt zu haben. In den Registern der ihm nach-
folgenden Päpste, Honorius’ III. und Gregors IX., finden sich bis zu den genannten
Briefen Gregors aus dem Jahr 1237 keine Bezugnahmen auf im Orient gefangene Chris-
ten131). Darüber dürfen die vereinzelten Hinweise auf materielle Hilfestellungen nicht
hinwegtäuschen. Und auch die Eliten des Heiligen Landes scheinen ihr Verhalten gegen-
über Glaubensbrüdern und -schwestern in muslimischer Gewalt nicht merklich gewan-
delt zu haben.

1.2.2 Monastische und militärische Orden

Im Licht des bisher Gesagten scheinen sich die großen Ritterorden des Heiligen Landes
nur zurückhaltend für Gefangene eingesetzt zu haben. Auch in ihren Statuten wird Ge-
fangenschaft kaum thematisiert. Vielmehr hatten sich die Orden bis ins 13. Jahrhundert
die Reputation erarbeitet, dass sich gefangene Ordensmitglieder nur gegen einen Gürtel
oder ein Halfter auslösen dürften. Insbesondere den Templern haftete dieser Ruf an132).
Wie Helen Nicholson wohl richtig bemerkt hat, dürfte es sich dabei aber eher um eine
Metapher dafür handeln, dass die Ordensangehörigen den Kampf als ihr Lösegeld be-
trachteten und lieber sterben wollten, als für ihre Freiheit zu bezahlen133).

In den erhaltenen Handschriften der Retrais des Templerordens, die über einen Zeit-
raum von rund 150 Jahren entstanden sind, findet sich jedenfalls keine derartige Bestim-
mung134). An nur einer Stelle wird auf einen freigelassenen Ordensbruder Bezug genom-
men. Am Beispiel Rogers des Deutschen, der bei Gaza in die Hände der Muslime gefallen
sei und durch Konversion die Freiheit wiedererlangt habe, wird illustriert, dass zu den

130) Ebd., 3, Nr. 5352, Sp. 348: […] et dignum sit ut Apostolica Sedes super liberatione dicti comitis eo
fortius intendere studeat, quo Ecclesia Dei redemptioni captivorum specialius tenetur astricta, et idem comes
ac predecessores sui in servitio Dei et Christiane fidei fortius insudasse noscuntur.
131) Regesti del pontefice Onorio III; Registres de Grégoire IX.
132) Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1246, S. 525. Vgl. auch Bulst-Thiele, Magistri, S. 94; Forey,
Ransoming, S. 263 f.
133) Nicholson/Nicolle, God’s Warriors, S. 195; vgl. auch: Forey, Ransoming.
134) Vgl. Règle du Temple.
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Sarazenen übergelaufene Brüder aus dem Orden ausgeschlossen werden müssen – selbst
wenn dies unter widrigsten Umständen geschah und der Delinquent Reue zeigte135).

Ein eigenes Kapitel, das sich von den Muslimen gefangenen oder freigelassenen Or-
densbrüdern widmet, findet sich in der katalanischen Regel des Templerordens, die in
einer Handschrift aus Barcelona überliefert ist. Dort wird festgesetzt, dass Ordensmit-
glieder in muslimischer Gefangenschaft ihren Habit nicht tragen und diesen auch nach
ihrer Freilassung erst mit Erlaubnis des Meisters wieder anlegen durften136). Innerhalb des
Ordens verloren sie auf diese Weise ihre Privilegien und Rechte. Dieser Zustand galt nicht
nur während der Gefangenschaft, sondern auch danach noch so lange, bis die Ordens-
führung Gefangennahme und Haftaufenthalt billigte oder – wie im Falle Rogers des
Deutschen – sanktionierte. Pierre-Vincent Claverie vermutete, dass die gefangenen Or-
densbrüder das Kreuz aus Respekt während ihrer Haft nicht tragen durften, dass Gefan-
genschaft bei den Sarazenen also als Schande angesehen wurde, die daraus resultierte, dass
die Betroffenen nicht bis zum Ende gekämpft hatten137). Diese Interpretation hat durch-
aus etwas für sich und lässt sich nicht einfach von der Hand weisen. Allerdings lässt sie
sich nicht aus der genannten Passage der Templerregel ableiten. Vielmehr geht es dort um
den Rechtsstatus gefangener Ordensbrüder. So geht aus der Stelle hervor, dass Funkti-
onsträger des Ordens für die Dauer der Haft ihre Amtsgewalt weitgehend einbüßten und
erst nach ihrer Freilassung wiedererlangten. Das Ablegen des Kreuzes ist in diesem Licht
zu interpretieren138). Damit greift die katalanische Regel ein Rechtsprinzip auf, das bereits
im römischen ius postliminii und später möglicherweise auch in den Kreuzfahrerherr-
schaften zur Anwendung gelangte und die Wirkmöglichkeiten der Häscher durch ihre
Gefangenen reduzierte: Ein Gefangener wurde von einem Rechtssubjekt zu einem bloßen
Rechtsobjekt, das zwar Gegenstand juristischer Bestimmungen sein konnte – beispiels-
weise des ius postliminii –, aber im rechtlichen Bereich keine aktiven Gestaltungsmög-
lichkeiten zugestanden erhielt, etwa durch Urkunden, die er in der Haft ausstellte139).

135) Ebd., Kap. 568 f., S. 296 f.: Il avint que frere Rogiers l’Aleman fu pris a Gadres, et li sarrazin li distrent
que il se reneast, et li firent lever le doi et crier la loy; et fu mis en la prison avecques les autres freres, et cria
merci devant les freres, et dist encores que ne savoit que estoit ce qu’i li faisoient crier. Et fu mis en respit
devant le Maistre et le couvent, et quant il fu delivres il cria mercis en chapistre general, et perdi la maison
por ceste chose.
136) Catalan Rule of the Templars, Kap. 39, S. 18–20.
137) Claverie, Statut, S. 505.
138) Catalan Rule of the Templars, Kap. 39, S. 18–20: E si nuil ffrere de seus esteit bailius quant il fo pris, il
est relaxés, que si il esteit delivré, aies d’un jorn o de .ii., él no deit user de sa baylia que il tenit sens congé
deu maestre & deu covent si estoit bailiu per chapitre.
139) Dazu passt die These von Burgtorf, Central Convent, S. 112, dass das Siegel des Ordenskonvents
während der Gefangenschaft eines Meisters, hier konkret Wilhelms von Châteauneuf, ausgesetzt worden
sei. Entsprechende Hinweise finden sich in der Überlieferung verschiedentlich, siehe Kap. III., 2.1.5, S.
295 f. Es lassen sich aber auch Beispiele anführen, in denen von Gefangenen gesagt wird, dass sie aus ihrer
Haft heraus aktiv rechtliche Anordnungen durchsetzten, wie Bohemund I. von Antiochia, der einen Pa-
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Nur wenig reichhaltiger präsentiert sich die Situation in Regel und Statuten der Jo-
hanniter. Die Bestimmungen aus dem Jahr 1262 thematisieren das Vorgehen im Falle der
Gefangennahme des Meisters durch die Muslime140). Diese Maßnahme wurde zweifellos
durch die jüngste Vergangenheit angeregt, hatte sich der Johanniter-Meister Wilhelm von
Châteauneuf doch während mehrerer Jahre in muslimischen Händen befunden. Selbst-
verständlich waren auch Hospitaltätigkeit und andere karitative Aktivitäten in den Sta-
tuten verankert – eine Beschäftigung mit Gefangenen wurde aber nicht erwähnt141). Die
Statuten der Johanniter aus dem Jahr 1182 sahen immerhin vor, dass Freigelassenen ein
Startgeld von zwölf Dinaren auszuhändigen sei. Es wurde aber nicht spezifiziert, auf
welche Gefangenen diese Regelung in welcher Situation anzuwenden sei142).

Das Bild, das die Statuten von den redemptionistischen Tätigkeiten der Ritterorden
zeichnen, ist also mehr als dürftig. Auch die Chronistik bringt die Ritterorden selten mit
Gefangenenbefreiungen in Verbindung143). Hier stand eindeutig das Bild der kämpfenden
Mönche im Vordergrund. Im Gegenteil fielen die Ritterorden sogar negativ auf, wenn es
um ihren Umgang mit christlichen Gefangenen ging. So weiß der Templer von Tyrus von
einem Fall zu berichten, bei dem sich die Orden geweigert hätten, einem Gefangenen-
austausch zuzustimmen, da sie die Arbeitskraft ihrer muslimischen Sklaven nicht verlie-
ren wollten – eine Situation nicht unähnlich zu jener, die der verzweifelte Brief der in
Alexandria festgehaltenen Christen mit dem Angebot suggeriert, den Redemptoren feh-
lende sklavische Arbeitskraft persönlich zu ersetzen144). Die chronikalischen Quellen be-
richten zwar auch nur sporadisch über die karitative Tätigkeit beispielsweise der Johan-
niter. Diese ist allerdings durch andere Quellen gut belegt. Es ist denkbar, dass die re-
demptionistischen Aktivitäten der Ritterorden als so selbstverständlich angesehen wur-
den, dass sie keiner großen Erwähnung bedurften. Angesichts der Gesamtsituation, mit
der auch Innozenz III. 1212 zu kämpfen hatte, dem Schweigen der Ordensstatuten und
dem Fehlen jeglicher handfester Hinweise ist aber nicht davon auszugehen, dass sich die
palästinensischen Ritterorden – oder allgemein die dortigen geistlichen Orden – als Re-

triarchen eingesetzt und in seiner Haft eine Hofhaltung betrieben habe (siehe Kap. II., 3.2.3, S. 107–109;
III., 2.1.2.g, S. 276, Anm. 406), oder Raimund III. von Tripolis, der König Amalrich als seinen Stellvertreter
und Erben eingesetzt haben will (siehe Kap. III., 2.1.2.g).
140) Cart. Hosp. Nr. 3039, Kap. 10, S. 45 f. Siehe dazu mehr in Kap. III., 2.1.4.
141) Vgl. Administrative Regulations, S. 24–36; Cart. Hosp. Nr. 70, Kap. 1, S. 62 f.; Kap. 6, S. 64; Nr. 627,
S. 425–429; 2, Nr. 1193. Vgl. beispielsweise auch Cart. Hosp. Nr. 46 oder Nr. 47.
142) Cart. Hosp. Nr. 627, S. 428. Bemerkenswerterweise taucht diese Regelung genau zu dem Zeitpunkt in
den Johanniter-Statuten auf, als sich in der christlichen Welt verstärkt karitative Institutionen für die Ge-
fangenenfürsorge zu entwickeln begannen.
143) Entsprechende Hinweise finden sich lediglich in den ›Estoires d’Outremer‹, S. 118–120, bei der Be-
freiung Balduins von Ibelin und bei Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1246, S. 524–526, wo es um
Bemühungen der Johanniter geht, ihren gefangenen Meister freizukaufen.
144) Templer von Tyrus, Chronique, Kap. 318, S. 167. Vgl. dazu Kedar, Ecclesiastical Legislation, bes.
S. 225 f. Zum Brief aus Alexandria siehe Kap. III., 1.2.1, S. 211 f.
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demptoren hervortaten. Trotzdem soll nicht in Abrede gestellt werden, dass sich einige –
besonders die Johanniter – ab dem späteren 12. Jahrhundert vermehrt mit dieser Proble-
matik befassten145).

In diesem Zusammenhang gilt es aber zu bedenken, dass die Überlieferungslage ins-
gesamt ausgesprochen dürftig ausfällt und gerade die Charakteristik besonders der er-
haltenen diplomatischen Dokumente eine umfassende Bewertung der Sachlage er-
schwert146). Ein Blick auf die Urkundenbestände, die für das Heilige Land von Interesse
sind, wird dies verdeutlichen. Die Lösung aus einer Gefangenschaft erforderte in den
meisten Fällen finanzielle Aufwendungen, sei es in Form eines Lösegeldes, sei es in Form
von Kosten, die durch die Führung der entsprechenden Verhandlungen anfielen. Spuren
dieser Transaktionen – Rückzahlungen, Spenden, testamentarische Zuwendungen, Emp-
fangsbestätigungen und ähnliches – müssten in den erhaltenen Urkunden nachzuweisen
sein147). Für die Untersuchung wurden mehrere für das Heilige Land relevante Kapitula-
rien und Urkundensammlungen berücksichtigt148). Ausgewählt wurden Dokumente, die

145) Es ist vielleicht kein Zufall, dass die erhaltenen Quellen mit den Johannitern ausgerechnet einen
Hospitalorden, der ohnehin bereits in der Armenfürsorge engagiert war, mit redemptionistischen Aktivi-
täten in Verbindung bringen. Vgl. auch Friedman, Encounter, S. 200, die den etablierten Ritterorden eine
deutlich weniger starke Beschäftigung mit dem Auslösungsgeschäft attestiert als etwa den Trinitariern. Sie
stellt die These in den Raum, dass eventuell sogar erst das Aufkommen der redemptionistischen Orden den
Druck auf die alten Ritterorden erhöht habe, sich verstärkt redemptionistisch zu betätigen. Diese Überle-
gung deckt sich mit dem weiter unten vorgestellten Urkundenbefund, nach dem sich die Ritterorden tat-
sächlich erst ab dem späteren 12. Jahrhundert als Redemptoren in Szene setzten. Das erwähnte Handgeld
für Freigelassene (Cart. Hosp. Nr. 627, S. 428), das bereits ab 1182 vorgesehen war, lässt aber eher vermu-
ten, dass die Entwicklung der redemptionistischen Aktivitäten der Johanniter im Zuge der allgemeinen
Hinwendung zu Gefangenen erfolgte, die im Laufe des 12. Jahrhunderts eintrat, zumal die redemptionis-
tischenOrden imHeiligen Land ohnehin nur schwach vertreten waren. Vgl. dazu auch Forey, Ransoming,
S. 274, der immerhin von vereinzelten Schenkungen an die Johanniter berichtet, die ausdrücklich für die
Zuwendung für Kranke, Arme und Gefangene gedacht waren.
146) So ist beispielsweise das Archiv des Templerordens zu weiten Teilen verloren gegangen (vgl. Barber,
New Knighthood, S. 310–313), so dass eine grundsätzliche Bewertung der Rolle der Templer als Re-
demptoren kaum zu leisten ist – auch wenn in ihrem Fall vermutet werden kann, dass sie sich als vor allem
kämpfender Orden in dieser Hinsicht weniger engagierten als die karitativen Hospitalorden Palästinas wie
die Johanniter oder der Deutsche Orden.
147) Brodman, Rhetoric, S. 48, gibt in dem Zusammenhang zu bedenken, dass im Falle der Mercedarier,
einem Orden, der sich ausschließlich der Gefangenenauslösung verschrieben hatte, nur wenige Urkunden
erhalten sind, in denen die Gefangenen den Erhalt von Geld bestätigten. Vgl. auch Friedman, Encounter,
S. 249. Forey, Ransoming, S. 274, weiß immerhin von vereinzelten Schenkungen an die Johanniter, die
ausdrücklich für die Unterstützung von Kranken, Armen und Gefangenen gedacht waren.
148) Cart. S. Lazare; Cart. Hosp.; Cart. Temp.; Cart. Saint-Sépulcre; Chartes de Terre Sainte; DJer.; RRH;
Tab. Ord. Theut.; Urkunden des Deutschordenszentralarchivs. Wie Beispiele gefangenschaftsrelevanter
Urkunden nahelegen, die später noch besprochen werden, dürften sich in der umfangreichen europäischen
Urkundenüberlieferung freilich noch weitere Fälle von bei den Muslimen gefangenen Christen finden.
Eine derart breite Untersuchung bleibt vorerst aber ein Desiderat.
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entweder einen expliziten Bezug zu einer Gefangenschaft herstellen oder ein Geschäft
bezeugen, das im Zusammenhang mit der Beendigung einer Gefangenschaft stehen
könnte, wie ein Landverkauf oder eine Schenkung (beispielsweise zur Rückzahlung eines
vorgeschossenen Lösegeldes). Schließlich wurde versucht, diese Auswahl mit Gefangen-
schaftsepisoden zusammenzuführen, die aus anderen Quellen bekannt sind. Es ist klar,
dass lediglich jene Fälle exakt zugewiesen werden können, die in den Urkunden selbst
identifiziert werden. Insofern vermögen die übrigen Dokumente höchstens einen Trend
abzubilden – und dieser fällt ernüchternd aus.

Von 1035 Urkunden, die die oben genannten Kriterien erfüllen, stellen lediglich
neunzehn einen klaren Bezug zu einer Gefangenschaft her. Dreißig Stücke könnten in
großzügiger Auslegung im Zusammenhang mit einer Gefangenschaft entstanden sein,
wenn dies auch für lediglich zwei Fälle als sicher angenommen werden kann149) und für
den Großteil der anderen als sehr unsicher gelten muss. Diese Frage wird kaum endgültig
zu beantworten sein – wichtig ist in erster Linie die Feststellung, dass sich im Spiegel der
Urkunden kaum Hinweise auf redemptorische Aktivitäten der geistlichen Institutionen
sowie der Krone Jerusalems finden.

Es lassen sich verschiedene Erklärungen für diesen Befund anführen: Erstens könnten
solche Tätigkeiten nicht im großen Stil stattgefunden haben; zweitens könnte es verpönt
gewesen sein, Gefangenschaften zu thematisieren und in offiziellen Dokumenten festzu-
halten; drittens könnte die große Masse der (armen) Gefangenen keine Urkunden ausge-
stellt haben oder nicht in der Lage gewesen sein, sich in materieller Hinsicht ihren Be-
freiern gegenüber erkenntlich zu zeigen150); viertens könnten nur jene Urkunden aufbe-
wahrt worden sein, die wichtige Transaktionen festhielten, wodurch nur die Gefangen-
schaft wichtiger Gefangener dokumentiert worden wäre. Und mit Letzterem
zusammenhängend als fünfter, möglicherweise wichtigster Punkt drängt sich die Über-
lieferungsform der erhaltenen Urkunden auf, die meist in Kartularen erfolgte. Dort
wurden vor allem Dokumente aufbewahrt, die einen Überblick über Rechts- oder Be-
sitztitel der jeweiligen Institution ermöglichten. Es ist nicht anzunehmen, dass finanzielle
Transaktionen im Zusammenhang mit Gefangenschaften systematisch oder gar in großer
Zahl aufgenommen wurden. Die unbefriedigende Urkundenlage könnte auf ein solches
Überlieferungsproblem zurückgehen151).

149) Tab. Ord. Theut., Nr. 119, Nr. 114. Dabei handelt es sich um zwei Urkunden Johanns II. von Beirut,
mit denen er dem Deutschen Orden Besitz im Teillehen von Caselimbert übereignet. Siehe dazu detailliert
Kap. III., 2.2.4, S. 333 f.
150) Vgl. Friedman, Encounter, S. 249.
151) Vgl. dazu auch Brodman, Rhetoric, S. 48, der in diesem Zusammenhang zu bedenken gibt, dass im
Falle der Mercedarier, einem Orden, der sich ausschließlich der Gefangenenauslösung verschrieben hatte,
ebenfalls nur wenige Urkunden erhalten sind, in denen die Gefangenen den Erhalt von Geld bestätigten.
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Es lohnt sich aber, die neunzehn Urkunden genauer zu betrachten, die in eindeutigem
Zusammenhang mit einer Gefangenschaft stehen152). Mit sechs Urkunden sind die Jo-
hanniter prominent unter den Redemptoren vertreten. Es fällt auf, dass fünf der Diplome
in Europa aufgesetzt wurden. Lediglich eines, ausgestellt von Raimund III. von Tripolis
im Jahr 1174, zeugt von der Auslösung eines Christen aus Outremer153). Es scheint, dass
sich das abendländische Umfeld gefangener Kreuzfahrer das internationale Netzwerk der
Johanniter zu Nutze machte, um Einfluss auf die Situation ihrer Verwandten oder Vasal-
len im Orient zu nehmen. Leider ist das Quellenmaterial zu fragmentarisch, als dass mehr
als einige Beobachtungen festgehalten werden könnten.

Die früheste dieser Urkunden stammt aus dem Jahr 1212. Darin garantieren Ferdinand
und Johanna von Flandern und Hennegau den Johannitern die Einhaltung eines Vertrages
(pactio) über 700 Livres Valenciennes, der mit dem Orden von einer leider ungenannten
Partei zur Befreiung Gerhards von Mons abgeschlossen wurde, qui in captivitate pa-
ganorum detinetur. Das Herrscherpaar verpflichtete sich, entweder für die getreue Um-
setzung der Vereinbarung zu sorgen oder selbst für den versprochenen Betrag aufzu-
kommen. Seine Bürgschaft galt aber nur bis Weihnachten des kommenden Jahres. Bis
dahin hatte Gerhard ausgelöst et in manu Christianorum repositus zu sein154).

Im zweiten Fall bestätigte Blanka von Champagne im Namen ihres Sohnes Theobald
IV. im Jahr 1215 die Schenkung eines Jahreszinses über 10 Livres durch Roseceline de la
Ferté an die Johanniter, wenn es ihnen gelänge, ihrem bei den Sarazenen gefangenen Sohn
die sichere Rückkehr zu ermöglichen. Die Zustimmung Blankas war nötig, weil der Be-
trag aus einem Lehen generiert werden sollte, das Roseceline von ihr hielt155).

Das dritte Beispiel liefert Wilhelm von Queivillers, der dem Johanniter-Prior in
Frankreich zehn Maß Getreide versprach, wenn ihm der Großmeister im Heiligen Land
bei der Befreiung seines Vaters helfen würde (si dominus magister Hospitalis mihi daret
auxilium quo pater meus liberaretur). Wilhelm kannte sogar den genauen Ort, an dem
sein Vater von den Sarazenen gefangen gehalten wurde, Saone, eine Festung in Nordsy-
rien. Dies zeugt von einem umfassenden Kommunikationsvorgang zwischen Gefange-
nem und seinem Verwandten. Wilhelm überließ die Aufgabe aber nicht einfach den Jo-
hannitern, sondern reiste selbst nach Syrien, um das Geschäft voranzutreiben. Tatsächlich
zeigte sich der Großmeister dem Anliegen zugeneigt und sagte seine Hilfe zu – und zwar,
wie die Urkunde festhält, eher aus frommen denn aus anderen Gründen (pocius pietatis
intuitu quam alia causa inductus). Leider verschied der Vater, während seine Freilassung
betrieben wurde. Wenn er etwas länger gelebt hätte, so der Urkundentext, wäre er durch
die Bemühungen des Meisters aber zweifellos freigekommen. Trotz des Fehlschlags er-

152) Vgl. zu den folgenden Überlegungen auch Forey, Ransoming, bes. S. 276–278.
153) Cart. Hosp. Nr. 467; 2, Nr. 1385, Nr. 1410, Nr. 1434, Nr. 1861, Nr. 2044.
154) Ebd. Nr. 1385 sowie die nochmalige Ratifizierung durch Johanna in Nr. 1410.
155) Ebd. Nr. 1434.
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hielten die Johanniter die von Wilhelm zugesagte Schenkung als Dank für ihre Bemü-
hungen und als Beitrag für ihre großen karitativen Aktivitäten156).

Wilhelm von Queivillers zeichnete zweifellos ein ausgesprochen positives Bild der
Johanniter als Redemptoren, die ihre Tätigkeit aus karitativen Überlegungen ausführten.
Es ist aber auffallend, dass die Johanniter zumindest in den drei beschriebenen Fällen nie
von sich aus aktiv geworden zu sein scheinen, sondern erst auf Veranlassung von Ange-
hörigen der Gefangenen handelten. Auch das vorgängige Aufsetzen von Verträgen und
Urkunden deutet nicht auf spontane, rein karitativ orientierte Aktionen des Ritterordens
hin, sondern vielmehr auf Auftragsverhältnisse. Dies fügt sich wiederum gut zu den an-
deren Beobachtungen, die die Existenz eines organisierten und institutionalisierten Sys-
tems zur Auslösung christlicher Gefangener unwahrscheinlich erscheinen lassen. Wie die
angeführten Urkundenbeispiele zeigen, bedeutet das nicht, dass sich die Ritterorden wie
die Johanniter oder der Deutschorden der Gefangenenhilfe gänzlich verschlossen. Gerade
für die Angehörigen gefangener Kreuzfahrer aus Europa boten sie mitunter die einzige
Möglichkeit, auf die Geschehnisse im Heiligen Land zu Gunsten ihrer Verwandten Ein-
fluss zu nehmen. Dies scheint aber nicht ohne materielle Mittel möglich gewesen zu sein,
die von den Angehörigen der Gefangenen selber bereitgestellt wurden.

Wenn diese Feststellungen zutreffen, werfen die beiden verbliebenen Urkunden aus
dem Johanniterkartular Fragen auf. Einer dieser Fälle stammt aus dem Jahr 1233, in des-
sen Vorfeld der Graf Reinhard II. von Dampierre in terra Iherosolimitana […] per lon-
gum tempus in prisionia existera[t]. Die Johanniter hätten cum magno honore seine Aus-
lösung besorgt (redempcionem meam procuravit). Als Dank schenkte er dem Orden in
dieser Urkunde für sein und seiner Vorfahren Seelenheil sowie aufgrund seines Gewissens
umfangreiche Besitzungen und Privilegien als Almosen ([…] pro remedio anime mee et
antecessorum meorum, ex mea consciencia […] dono et concedo in perpetuam elemosinam
[…])157). Wie in der Schenkung Wilhelms von Queivillers spricht aus diesem Dokument
zunächst einmal die Dankbarkeit für die Hilfe der Johanniter. Im Gegensatz zu den drei
anderen Fällen ist in dieser Urkunde aber von keinem Vertrag oder sonstigem Auftrags-
verhältnis die Rede. Die Transaktion erscheint nicht als Entschädigung für eine bezogene
Leistung, sondern als freiwillig gegebenes Almosen.

Dasselbe gilt für das letzte Dokument aus dieser kleinen Serie von Urkunden zu
Gunsten der Johanniter. Auch Raimund III. von Tripolis ließ dem Orden, namentlich
dem Meister Josbert und dem Bruder Arnaudus, aus Dankbarkeit für ihren unermüdli-
chen Einsatz, der 1174 zu seiner Freilassung führte, eine größere Schenkung als Almosen
zukommen158). Auch die Urkunde Raimunds erwähnt weder einen entsprechenden Auf-
trag an den Orden noch eine durch diesen erfolgte Lösegeldzahlung, sondern nur – wie

156) Ebd. Nr. 1861.
157) Ebd. Nr. 2044.
158) Ebd. Nr. 467.
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bei Reinhard von Dampierre – seinen Einsatz zu Gunsten des gefangenen Grafen, mög-
licherweise in Form der Verhandlunsgführung oder -erleichterung. Der Löwenanteil an
Raimunds Lösegeld wurde von König Amalrich und der Jerusalemer Nobilität aufge-
bracht159). Es ist also durchaus denkbar, dass sich der Graf in erster Linie für die vermit-
telnde und administrative Unterstützung des Ordens bedankte, für die er im Prinzip
nichts zu entrichten hatte.

Da sowohl Raimund als auch Reinhard von Dampierre und Wilhelm von Queivillers
selbst vor Ort waren, waren sie in der Lage, die Finanzierung ihrer Befreiung über andere
Kanäle zu organisieren oder selbst zu tragen. Denn auch die – vergleichsweise beschei-
dene – SchenkungWilhelms war bei genauer Lektüre lediglich dazu gedacht, die Hilfe der
Johanniter anzuregen, die denn auch, wie beschrieben, pocius pietatis intuitu quam alia
causa inductus – oder im Falle Reinhards cum magno honore – gewährt wurde. Es ist aber
nicht davon auszugehen, dass der Orden quasi ex officio aktiv wurde, um die Freilassung
gefangener Christen auf diplomatischem Wege zu organisieren. Dazu war eine Anregung
von außen, wie durch Wilhelm von Queivillers, nötig. Wenn über die Johanniter zusätz-
lich die Zahlung eines Lösegelds abgewickelt werden sollte, musste ein entsprechendes
Vertragswerk als Sicherheit aufgesetzt werden.

Wie die beiden ersten Urkundenbeispiele zeigten, waren an die Auszahlung des Gel-
des gewisse Bedingungen geknüpft, wie natürlich die erfolgreiche Auslösung des Gefan-
genen oder die Einhaltung einer bestimmten Frist für die Befreiung. Schließlich ging es
um hohe Summen wie beispielsweise die erwähnten 700 Livres Valenciennes für Gerhard
von Mons. Als weitere Illustration dafür mag der Fall Heinrichs, des Fürsten von Meck-
lenburg, angeführt werden, der 1271 in ägyptische Gefangenschaft geriet. 1289 erstattete
der Deutschorden seiner Frau Anastasia und deren Söhnen 2000 Mark Silbers zurück, die
sie zur Befreiung Heinrichs überwiesen hatten. Zurzeit und bis Gott einen anderen Weg
aufzeige, so die Ordensvertreter, gebe es keine Aussichten, den Gefangenen freizube-
kommen160). Tatsächlich kehrte Heinrich erst 1298, siebenundzwanzig Jahre nach seiner
Festnahme, wieder in seine Heimat zurück161). Auch in seinem Fall war seine europäische
Verwandtschaft gezwungen, das internationale Kommunikations- und Finanznetzwerk
zu nutzen, das die Ritterorden zur Verfügung stellten.

Die anderen Urkunden, die eindeutig mit einer Gefangenschaft in Verbindung stehen,
stammen von Christen, die im Heiligen Land ansässig waren. Mit acht Diplomen am
besten dokumentiert ist dabei die Gefangenschaft einer Gruppe von Rittern um Hugo
von Ibelin, die 1157 in die Hände der Muslime gefallen war. Diese Ritter bemühten sich

159) Siehe Kap. III., 2.2.3.d.
160) Urkundenbuch der Stadt Lübeck, 1, Nr. 588, S. 490: […] cum proch dolor non sit spes, quod istis
temporibus nobilis dominus henricus [sic!] de Mekelenburch a sarracenorum vinculis redimatur, donec deus
viam aliam et modum redempcionis dignetur per suam misericordiam aperire.
161) Zu Heinrich I. von Mecklenburg vgl.: Huschner/Huschner, Mecklenburg; Eisenstein, Ägypten.
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zwischen 1158 und 1161 um ihre Freilassung. Die Urkunden selbst geben über diesen
Vorgang nur wenige Auskünfte. Sie dokumentieren lediglich den Verkauf von Land und
Immobilien ans Heilige Grab durch Hugo von Ibelin und Johannes Gotmanus sowie an
die Abtei Josaphat durch den Ritter Radulph162). Sie alle mussten Besitz veräußern, um ihr
Lösegeld zu begleichen, und fanden in den genannten geistlichen Institutionen dankbare
Abnehmer. Aus den erhaltenen Urkunden geht nicht hervor, ob sich diese noch in ande-
rer Form an der Befreiung der Ritter beteiligten. Formulierungen wie Radulfus miles de
captivitate Turcorum rediens, exigentibus ab eo jamdictis Turcis redemptionis sue [preti-
um] aureis, partem suam guastine […] monachis Sancte Marie vallis Josaphat […] vendi-
dit163) oder pro iminente necessitate captivitatis redemptionisque suę compulsus164) deuten
auf eine eher passive Rolle der beiden Orden hin, auch wenn Hugo von Ibelin das große –
leider nicht näher spezifizierte – Entgegenkommen des Heiligen Grabes bei der Lösung
seiner Gefangenschaft anpries (pro magno a fratribus meis ęcclesię Sancti Sepulcri cano-
nicis in captionis meę liberatione mihi collato beneficio165)).

Die geistlichen Institutionen des Heiligen Landes waren durchaus in der Lage, zur
Verbesserung der Situation von Gefangenen beizutragen. Gerade für Kreuzfahrer aus
dem Abendland bedeutete das internationale Netzwerk der großen Ritterorden ein un-
schätzbares Instrument zur Bewältigung einer Gefangenschaft. Die gute Infrastruktur
der Orden, ihr Wissen um den diplomatischen Umgang mit und ihre Kontakte zu ihren
muslimischen Nachbarn eröffneten die Gelegenheit, auch von Europa aus, Freilassungs-
verhandlungen anzuregen und gegebenenfalls finanzielle Transaktionen durchzuführen.
Obwohl sich gerade die Ritterorden manchmal in dieser Hinsicht hervortaten, scheinen
sie Gefangenenhilfe nicht als Teil ihrer sonstigen karitativen Tätigkeit verstanden zu ha-
ben, sondern vor allem auf Auftrag aktiv geworden zu sein. Von einem institutionalisier-
ten Redemptionismus wie beispielsweise in Spanien kann im Spiegel der normativen und
diplomatischen Quellen kaum die Rede sein166).

1.3 Gefangenschaft und Auslösung in Spanien und Palästina

In starkem Kontrast zur Situation im Heiligen Land präsentiert sich die Lage auf der
Iberischen Halbinsel. Spanien befand sich grundsätzlich in einer ähnlichen Situation wie
die Kreuzfahrerherrschaften Palästinas und war in ähnlichem Ausmaß mit dem Problem
der Kriegsgefangenschaft konfrontiert. Allerdings entwickelte sich in dieser Region der

162) Für Hugo von Ibelin: Cart. Saint-Sépulcre Nr. 51, Nr. 53; DDJer. Nr. 255, Nr. 298. Für Johannes
Gotmanus: DDJer. Nr. 264, Nr. 265. Für den Ritter Radulph: Chartes de Terre Sainte, Nr. 32.
163) Chartes de Terre Sainte, Nr. 32.
164) DJer. Nr. 298. Dazu auch das Diplom Hugos für das Heilige Grab: Cart. Saint-Sépulcre Nr. 51.
165) Cart. Saint-Sépulcre Nr. 53.
166) Vgl. Strickland, Body, S. 533 f.
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Umgang damit in eine andere Richtung. Schon im 12. Jahrhundert zeigten sich in den
iberischen Reichen deutliche Tendenzen zur Institutionalisierung der Bewältigung von
Gefangenschaft. Darauf soll nun in einem Exkurs kurz eingegangen werden, um die Si-
tuation in Palästina in einem erweiterten europäischen Kontext zu verankern167).

Auf der Iberischen Halbinsel hatte man schon seit dem 8. Jahrhundert Erfahrungen im
Umgang mit Muslimen sammeln können, dazu zählte auch die Bewältigung von Gefan-
genschaften. Es existieren frühe Belege für Könige, die ihre Soldaten auslösten, oder von
Eltern, die für die Freilassung ihrer Söhne sorgten – also eine Situation nicht unähnlich zu
jener, die die Jerusalemer Rechtsquellen für das Königreich Jerusalem zeichnen. Aber erst
im 12. Jahrhundert setzte eine schrittweise Institutionalisierung der Gefangenenfürsorge
ein. Einher ging dieser Prozess mit der Expansion der christlichen Reiche Kastilien-León
und Aragón, die seit der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert betrieben wurde. Diese
führte nicht nur zu einer Zunahme der bewaffneten Konflikte zwischen Christen und
Muslimen, sondern auch zur Gründung neuer christlicher Gemeinschaften im volatilen
Grenzgebiet zwischen den Machtblöcken. Die Siedlungen waren gezwungen, sich an
diese Verhältnisse anzupassen. Dazu zählte auch die rechtlich verankerte Verpflichtung
der Gemeinden, sich für gefangene Mitglieder einzusetzen. Die Kommunen ersetzten
zum Beispiel verlorene Besitztümer, schützten Besitz- und Rechtsansprüche und griffen
unterstützend in den Auslösungsprozess ein168).

Diese kommunale Regelung war detaillierter ausgearbeitet als die entsprechenden
Passagen des Jerusalemer Rechts, insbesondere was die Hilfestellungen bei der Auslösung
betraf. Es lassen sich aber auch Parallelen feststellen. So waren auch im spanischen
Kommunalrecht die Söhne verpflichtet, für die Befreiung ihrer gefangenen Väter zu sor-
gen, entweder indem sie das Lösegeld bezahlten, sich als Geiseln zur Verfügung stellten
oder Gewalt anwendeten. Umgekehrt hatten die Eltern einen Sohn – Töchter durften
nicht als Geiseln eingesetzt werden – nach spätestens drei Jahren freizukaufen. Andern-
falls drohte der Einzug ihres Besitzes, mit dem dann die Auslösung betrieben werden
sollte169). In den späteren ›Siete Partidas‹ finden sich genaue Bestimmungen über die Ver-
waltung des Besitzes von Gefangenen. Dabei handelte es sich um Reflexionen und Er-
weiterungen der nach frühem Kommunalrecht praktizierten Gepflogenheiten. Das Ei-
gentum eines Gefangenen hatte demgemäß von vertrauenswürdigen Verwandten oder ei-
nem königlichen Delegierten verwaltet zu werden, damit es weiterhin produktiv nutzbar

167) Zur Situation in Spanien vgl.: Fierro/GarcRa Fitz, Cuerpo, zusammenfassend Strickland, Body,
sowie Brodman, Charity, S. 101 f., 150–172; Brodman, Community; Brodman, Military Redemptio-
nism; Brodman, Municipal Ransoming Law; Brodman, Ransoming Captives; Friedman, Encounter,
S. 239–251; Forey, Ransoming, bes. S. 267–276.
168) Zur kommunalen Hilfspflicht in Spanien vgl. Brodman, Municipal Ransoming Law, hier S. 318 f.,
zu konkreten Maßnahmen der Gemeinden S. 320–328.
169) Ebd., S. 324.
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gemacht werden konnte170). Der Gefangene selbst durfte aus der Haft heraus nicht über
seinen Besitz verfügen, außer er konnte seinen freien Willen vor vertrauenswürdigen
Zeugen belegen. Damit sollten Rechtshandlungen unter Zwang verhindert werden171). Die
Erben waren verpflichtet, sich aktiv um die Freilassung eines gefangenen Verwandten zu
bemühen, wenn sie ihr Erbrecht nicht einbüßen wollten. Ein Erbe konnte zudem nur
angetreten werden, wenn der Gefangene nachweislich verstorben war172). Dieselben oder
ähnliche Regelungen finden sich auch in den Jerusalemer Rechtsbüchern, und zwar be-
reits in Bestimmungen, die dem 12. Jahrhundert zugeschrieben wurden und werden.

Selbst wenn die rechtliche Ausarbeitung in Spanien ausführlicher und differenzierter
ausfiel als in den Kreuzfahrerherrschaften – in den ›Siete Partidas‹ wird beispielsweise
sogar festgelegt, über welche Ausbildung und Qualifikationen Redemptoren verfügen
mussten173) – lässt sich eine gemeinsameWurzel nicht von der Hand weisen. ImGegensatz
zu den Kreuzfahrerherrschaften scheint das Bedürfnis, Gefangenen zu helfen, auf der
Iberischen Halbinsel aber weit stärker auf kommunaler Ebene verwurzelt gewesen zu
sein. Darin sieht James Brodman einen bedeutenden Unterschied zur Situation in Paläs-
tina, wo die Gefangenenfürsorge eher auf individueller Initiative beruht habe. Darin
spiegelt sich sicher auch die soziale Struktur der fränkischen Gesellschaft, die als kleine
Elite von den urbanen Zentren aus ihre Interessengebiete beherrschte. Der juristische
Fokus dieser gesetzgebenden Führungsschicht war somit weniger auf umstrittene
Grenzgebiete oder kommunale Organisationsformen ausgerichtet als auf die eigenen
Bedürfnisse. Da der Zustand eines stabilen Grenzkonflikts, der für ein stetiges Aufkom-
men von Gefangenen sorgte, imHeiligen Land zudemwesentlich kürzer Bestand hatte als
in Spanien, konnte sich in den lateinischen Herrschaften des Ostens unter diesen Bedin-
gungen keine breite Akzeptanz einer gesteuerten Gefangenenpolitik herausbilden, wie sie
in Spanien anzutreffen war, und auf deren Grundlage die Gefangenenfürsorge institutio-
nell weiterentwickelt werden konnte174).

Dazu kam das Bewusstsein, dass eine zielgerichtete Expansion, wie sie in Spanien von
christlicher Seite verfolgt wurde, ohne genügend Menschenkraft kaum umzusetzen war.
Hier findet sich wohl ein weiterer Unterschied zur Situation der Kreuzfahrerherrschaf-
ten, die seit den 1160er-Jahren militärisch kaum mehr gezielt die Offensive suchten.
Größere militärische Operationen fanden stets im Rahmen eines Kreuzzuges statt, der
von europäischen Kräften geprägt war. Die Gefangenen dieser Expeditionen gingen nicht
zu Lasten der Kreuzfahrerherrschaften; eine entsprechende Reaktion war aus ihrer Sicht
denn auch nicht zwingend nötig.

170) Siete Partidas, II, Kap. 29, 4, S. 358 f.
171) Ebd., II, Kap. 29, 6, S. 359 f.
172) Ebd., II, Kap. 29, 8, S. 360. Brodman, Municipal Ransoming Law, S. 325.
173) Brodman, Municipal Ransoming Law, S. 329.
174) Brodman, Community; Strickland, Body, S. 534.
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Darüber hinaus waren die Ressourcen der fränkischen Herrschaften Outremers oh-
nehin ständig überlastet, so dass an eine institutionalisierte Form der Gefangenenhilfe
schon aus diesem Grund kaum zu denken war175). Auf der Iberischen Halbinsel dagegen
setzte sich in der herrschenden Schicht bald die Erkenntnis durch, dass in den muslimi-
schen Kerkern wertvolle Ressourcen festsaßen, ein Gedankengang, der den Überlegungen
Innozenz’ III. vorgriff. Zwischen 1180 und 1227 ließ Alfons VIII. von Kastilien unter
Federführung des Ritterordens von Santiago neun Hospitäler im Grenzraum zu den
muslimisch beherrschten Gebieten einrichten, die sich ausschließlich der Auslösung und
Pflege von Gefangenen zu widmen hatten. Auch wenn dieses Engagement des Ordens
erst auf königliche Initiative zustande kam, akzeptierte der Santiago-Orden seine neue
Aufgabe vorbehaltlos und konnte bei deren Erfüllung auf die wachsende Unterstützung
der lokalen geistlichen und weltlichen Herrschaften zählen176).

Ende des 12. Jahrhunderts erwuchsen dann aus der neuen karitativen Spiritualität der
Reformbewegung neue Organisationen, die sich mit Unterstützung der Kirche und ohne
militärische Betätigung, die zwangsläufig enorme Ressourcen band, ganz der Auslösung
von gefangenen Christen widmeten: wie gesehen, 1198 die Trinitarier und in den 1220er-
Jahren die Mercedarier. Beide Orden waren vor allem im spanischen Raum aktiv und
expandierten nicht – im Falle der Trinitarier kaum – ins Heilige Land177). Gerade die
Mercedarier waren ein spezifisches Produkt der interkulturellen Auseinandersetzungen
im christlich-muslimischen Grenzraum Spaniens. Ihre Finanzierung basierte stark auf der
sozialen Akzeptanz der Gefangenenfürsorge, die sich maßgeblich auf den Eingang von
Almosen auswirkte. Auch die Trinitarier beschränkten ihre redemptionistischen Aktivi-
täten weitgehend auf diesen Raum. Wenn sie über Spanien hinaus tätig wurden, taten sie
das als Hospitalorden. In anderen Gebieten Europas herrschten andere Bedürfnisse an
ihre karitativen Aktivitäten178).

Auf der Iberischen Halbinsel etablierte sich im 12. Jahrhundert also ein komplexes
System redemptionistisch tätiger Institutionen. Diese genossen den Rückhalt breiter so-
zialer Schichten, aber auch der Spitzenpolitik, was ihre Tätigkeit überhaupt erst ermög-
lichte. Es umfasste einerseits rechtliche Grundlagen, die in den ›Siete Partidas‹ ihre
höchste Entwicklung erfuhren, und fand andererseits seinen Ausdruck in den gut orga-
nisierten militärischen und nichtmilitärischen Orden, die sich die Gefangenenfürsorge als
Teil ihrer karitativen Aktivitäten zur Aufgabe gemacht hatten. Das Heilige Land verfügte
zwar über eine mitunter ähnliche, aber nicht so differenziert ausgearbeitete – und auch
wesentlich jüngere – Rechtstradition bezüglich des Umgangs mit Gefangenschaft. Spe-
zialisierte Institutionen wie die Trinitarier und Mercedarier fassten in Palästina aber nicht

175) Vgl. z.B. Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 141.
176) Brodman, Charity, S. 101 f.; Brodman, Military Redemptionism, S. 26 f.
177) Brodman, Community, S. 245–252; Brodman, Ransoming Captives, S. 11–13.
178) Brodman, Ransoming Captives, S. 120.
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Fuß. Dasselbe gilt für redemptionistische Aktivitäten, die von Ritterorden getragen
wurden. In Spanien betätigte sich der Orden von Santiago in dieser Hinsicht und wurde
von James Brodman als »true innovation« bezeichnet, »[…] because in Palestine neither
the Hospitallers of St. John nor the Templars customarily paid for the liberation of their
captured brethren or for others […]«179).

Der Hauptunterschied zwischen den Normen zur Bewältigung von Gefangenschaft
der Iberischen Halbinsel und Outremers lag im jeweiligen Umgang mit den Gefangenen
selbst, hauptsächlich ihrer Befreiung. Vor allem in diesem Bereich existierten in Spanien
differenziertere Ansichten. Die Regelungen, die den Besitz der Betroffenen – besonders
ihre Lehen – anbelangten, erfuhren dagegen, basierend auf dem römischen ius postliminii,
eine bemerkenswert ähnliche Ausgestaltung.

1.4 Fazit

Die Frage nach dem Grad der Institutionalisierung von Strategien zur Bewältigung von
Gefangenschaft im Heiligen Land kann auf zwei Ebenen beantwortet werden. Auf der
einen Seite steht der rechtliche Bereich. Dieser war im Königreich Jerusalem ausgespro-
chen stark ausgeprägt. Die erhaltenen Rechtsbücher stammen aber alle aus dem 13. Jahr-
hundert und basieren auf den individuellen Erfahrungen einzelner Juristen. Sie spiegeln
deren rechtliche Idealvorstellungen, die ihrerseits in der zeitgenössischen Rechtswirk-
lichkeit begründet waren. Zusammengenommen ergibt sich aus ihnen ein überraschend
konzises Bild der rechtlichen Situation in Bezug auf die Bewältigung von Gefangenschaft
oder zumindest der Vorstellungen über den idealen Umgang mit Gefangenschaft in be-
sitzrechtlicher und persönlicher Hinsicht. Grundsätzlich wurden dem Lehnsherrn mehr
Rechte und weniger Pflichten zugestanden als den Lehnsnehmern. Ungeachtet der feinen
Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsbüchern waren diese generell verpflichtet,
alles zu unternehmen, um ihrem Herrn baldmöglichst die Freiheit zu sichern. Im Ge-
gensatz dazu musste dieser nur dann zu Gunsten seiner Untergebenen eingreifen, wenn
diese durch ihre Hilfsverpflichtung ihm gegenüber ihre Freiheit verloren hatten. Dafür
genossen Besitz und Rechtsstellung von gefangenen Lehnsnehmern Immunität, auch
wenn der König temporär die Verwaltung ihrer Lehen übernehmen konnte. Im Falle der
Gefangennahme des Königs gab es genaue Bestimmungen, wie seine Stellvertretung ge-
regelt werden musste. Auch wenn die Jerusalemer Rechtsgepflogenheiten nicht so aus-
differenziert waren wie die iberischen, zeigt sich deutlich, dass das Problem der Gefan-
genschaft ernst genommen wurde. Gerade auf der besitzrechtlichen Ebene kann durchaus
von einer gewissen Institutionalisierung des Umgangs mit Gefangenschaft gesprochen
werden, auch wenn das nicht heißt, dass dieser Befund, prinzipiell ein Abbild einer idea-

179) Brodman, Charity, S. 101.
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lisierten Rechtsauffassung, ohne weiteres auf soziale Institutionen übertragen wer-
den kann.

Mit Blick auf die Befreiung von Gefangenen präsentiert sich die Situation im Heiligen
Land auf sozialer, politischer und religiöser Ebene – gerade im Vergleich mit der Iberi-
schen Halbinsel – als wenig entwickelt. Obwohl die Kirche durch ihre Mentalität der ca-
ritas über die besten Voraussetzungen verfügte, Institutionen zur Befreiung von Gefan-
genen hervorzubringen, lag dieses Potential seit dem 6. Jahrhundert brach. Erst im Laufe
des 12. Jahrhunderts wurden Gefangene wieder den pauperes zugerechnet und entspre-
chend unterstützt. Eine bedeutende Rolle spielte dabei Papst Innozenz III. , der sein Re-
formgedankengut wie keiner seiner Vorgänger vertrat und sich immer wieder für die
Gefangenen stark machte. Ein erstes Resultat dieser Bemühungen war die Absegnung der
Trinitarier-Regel. Die Trinitarier waren neben anderen Orden, die sich im letzten Viertel
des 12. und im ersten des 13. Jahrhunderts der Auslösung und Pflege christlicher Gefan-
gener widmeten, Ausdruck wirklich institutionalisierter redemptionistischer Tätigkeit
durch die Kirche. Allerdings beschränkten sich diese Aktivitäten weitgehend auf den
spanischen Raum, in dem die dafür geeigneten und nötigen Voraussetzungen existierten.
Im Heiligen Land fanden sie nie einen derartigen Niederschlag. Selbst Innozenz III. ver-
fügte noch im Jahr 1212 nicht über die notwendigen infrastrukturellen und politischen
Mittel, um im Nahen Osten im großen Stil Gefangenenauslösung zu betreiben. Seine
Idealvorstellungen vermochte er für das Heilige Land letztlich nicht zu realisieren. Die
geistlichen Institutionen Outremers waren zwar durchaus in der Lage, sich für Gefangene
einzusetzen, taten dies aber mit großer Wahrscheinlichkeit niemals systematisch.

Und schließlich gilt es noch eine dritte Ebene zu beachten, die nicht unterschätzt
werden sollte: die geistige. Gerade der im Laufe des 12. Jahrhunderts wieder erstarkende
caritas-Gedanke, der eindeutig die Gefangenen als Kategorie der Bedürftigen einschloss,
ist Ausdruck eines sich entwickelnden Bewusstseins für das Problem der Gefangenschaft
im Allgemeinen und, ausgelöst durch die Erfahrung der Kreuzzüge und des sich intensi-
vierenden Kampfes auf der Iberischen Halbinsel, der Gefangenschaft bei den Muslimen
im Speziellen. Davon zeugen nicht nur die im Laufe des 12. Jahrhunderts – erneut vor
allem im spanischen Raum – ansteigenden Spenden und Schenkungen für die Gefange-
nenhilfe und die relative Prominenz des Themas unter Innozenz III. , sondern auch die
Verarbeitung des Motivs in narrativen Texten. Diese erzählenden Quellen gilt es nun mit
der normativen Überlieferung und anderen Befunden abzugleichen und mit Blick auf
Formen der Bewältigung von Gefangenschaft zu analysieren.
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2. Gefangen im Heiligen Land: Fallstudien

2.1 Gefangenschaft bewältigen in den fränkischen Herrschaften

2.1.1 Die gefangenen Könige

a.) Balduin II. (1123–1124)

Auf den ersten Blick überstand das Königreich Jerusalem die Zeit der Gefangenschaft
seines Herrschers Balduin II. ohne größere Probleme: Auf die Nachricht der Gefangen-
nahme des Königs kamen der Klerus und die Großen des Reiches zu einer Reichsver-
sammlung in Akkon zusammen, auf der Eustach Grenier, Herr von Caesarea und Sidon,
einstimmig zum Regenten gewählt wurde. Als Eustach wenig später starb, folgte ihm
Wilhelm von Buris, der Fürst von Galiläa, im Amt nach. Unter der Führung der Regenten
konnte ein Einfall der Fatimiden abgewehrt und die wichtige Hafenstadt Tyrus nach
mehrmonatiger Belagerung eingenommen werden180). Tatsächlich verlief diese Regie-
rungsphase aber längst nicht so reibungslos, wie aus diesen für das Königreich erfreuli-
chen Ereignissen gefolgert werden könnte. In den Quellen spiegeln sich verschiedene
Konfliktlinien, die nach der Gefangennahme Balduins aufbrachen und vom Aufeinan-
dertreffen gegensätzlicher Partei- und Einzelinteressen zeugen.

Balduin war keineswegs ein unumstrittener Herrscher gewesen. Bereits seine Thron-
besteigung im Jahr 1118 bot Anlass zu heftigen Diskussionen, und sogar Wilhelm von
Tyrus, der Balduin wohlwollend gegenüberstand, kam nicht umhin, dessen Wahl als nicht
ganz regulär zu beschreiben181). Nach dem Tod König Balduins I. standen in Jerusalem
zwei Nachfolgekandidaten zur Diskussion: Balduin le Bourcq, Graf von Edessa und
Vetter Balduins I., sowie Graf Eustach III. von Boulogne, der als Bruder des verstorbenen
Königs die erbrechtlich besseren Ansprüche auf den Thron besaß. Außerdem hatte Bal-
duin I. seinen Bruder möglicherweise als Nachfolger designiert und Balduin le Bourcq
lediglich die Regentschaft bis zu dessen Ankunft im Heiligen Land übertragen182). Ein
Teil des Adels favorisierte deshalb Eustach. Dieser Gruppe, die man als Loyalisten be-
zeichnen könnte, stand eine eher pragmatisch denkende Adelsfraktion gegenüber, die bei
der Neubesetzung des Throns keine Verzögerung aufkommen lassen wollte. Das König-
reich, das ständig dem Druck seiner Nachbarn ausgesetzt war, sollte nicht unnötig ge-
schwächt werden. Diese Pragmatiker machten sich für Balduin le Bourcq stark, der sich
im Gegensatz zu Eustach III. bereits im Heiligen Land befand und sofort zur Verfügung
gestanden hätte. Zu ihnen zählten mit Arnulf, dem Patriarchen von Jerusalem, und Jos-

180) Vgl. Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 24 f., S. 575–581; XIII, 1–14, S. 584–602.
181) Ebd., XII, 3, S. 550.
182) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 75, S. 221.
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celin I. , der Edessa im Streit verlassen und in Jerusalem als Fürst von Galiläa zu neuer
Macht gefunden hatte, zwei äußerst einflussreiche Persönlichkeiten. Beiden hätte die
Wahl Balduins le Bourcq zum König Vorteile gebracht: Joscelin erhoffte sich für seine
Unterstützung wohl die Belehnung mit der Grafschaft Edessa, während der Patriarch
seine unter Balduin I. eher schwache Position gegenüber dem Königtum zu verbessern
trachtete183). Dank ihrer Stimmen und der Abwesenheit mehrerer einflussreicher Loya-
listen, die unterwegs zu Eustach III. waren, um ihm die Krone anzubieten, wurde Balduin
le Bourcq schließlich als König eingesetzt. Die ausgeschickte Gesandtschaft erfuhr von
diesen Ereignissen, als sie sich mit Eustach bereits auf dem Weg nach Italien befand. Ob-
wohl Balduin auf dem Thron saß, drängte sie Eustach, nach Jerusalem zu gehen, um sein
Recht zu beanspruchen. Damit war sie gewillt, einen Bürgerkrieg zu riskieren. Da sich
Eustach aber nicht zur Weiterreise bereit erklärte, kam es nicht soweit184).

Doch damit endeten die politischen Probleme Balduins le Bourcq, des jetzigen König
Balduins II., nicht. Um seine Position zu sichern, begann Balduin einen Kreis ihm treu
ergebener Personen um sich zu scharen. Mit Joscelin I. wusste er bereits einen Verwand-
ten als mächtigen Fürsprecher auf seiner Seite; seine anderen Großen, die von seinen
Vorgängern, Gottfried von Bouillon und Balduin I., aufgebaut worden waren, hatten ihre
Wurzeln wie diese beiden Herrscher vorwiegend im nordfranzösischen und flandrischen
Raum. Entsprechend verpflichtet sahen sie sich diesen beiden Königen, denen sie ihre
einflussreichen Positionen im Heiligen Land verdankten. Balduin II., der aus der Familie
der Rethel stammte, begann nun, eigene Verwandte und Vertraute nachzuziehen und mit
Lehen und einflussreichen Positionen auszustatten. So erhielt Wilhelm von Buris, bislang
ein Adliger aus der zweiten Garde, das bedeutende Galiläa, Jaffa ging an einen Cousin
Balduins II. , Hugo von Le Puiset, und nach dessen baldigen Tod an seinen Sohn Hugo II.
Auch die wichtigen Hofämter wurden neu besetzt; 1120 lassen sich erstmals ein Hugo
Caulis als Konstabler und ein Pagan als Kanzler nachweisen185). Mit dieser Personalpolitik
brachte der neue König die alte Nobilität gegen sich auf, die um ihre Stellung zu fürchten
begann. Die Polarisierung des Jerusalemer Adels, die sich bereits in der Thronentschei-
dung von 1118 gezeigt hatte, wurde so noch verschärft.

Dies zeigte sich in der Nordsyrienpolitik Balduins II. Nach der von Walter dem
Kanzler beschriebenen schweren Niederlage Antiochias und dem Tod seines Fürsten auf
dem Ager Sanguinis (1119) war Balduin nämlich gezwungen, die Regentschaft in Anti-

183) Mayer, Concordat of Nablus, S. 539 f. Vgl. zum Konzil von Nablus auch DDJer. Nr. 84 f.
184) Vgl. zur gesamten Thronfolge von 1118: Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 3, S. 548–550. Dazu
auch: Murray, Baldwin II; Murray, Dynastic Continuity; Murray, Crusader Kingdom, S. 120–123;
Mayer, Jérusalem et Antioche, S. 717.
185) Vgl. zur neuen Klientel Balduins II., die Murray, Kingship, S. 35, als bedeutenden Bruch der dy-
nastischen Kontinuität und der Zusammensetzung der herrschenden Schicht im Königreich Jerusalem be-
zeichnet, sowie seinen familiären Verbindungen: Murray, Baldwin II, S. 64 f.; Murray, Crusader King-
dom, S. 124–131; Murray, Kingship, S. 31–35.
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ochia zu übernehmen. Damit setzte er eine Tradition königlicher Interventionspolitik in
Nordsyrien fort, die Balduin I. 1109 begründet hatte, und aus der die Könige von Jeru-
salem während des ganzen 12. Jahrhunderts politische Macht als faktische Oberherren
des lateinischen Ostens schöpften186). Damit waren die Ressourcen des Königreichs Je-
rusalem in den folgenden Jahren stark in den nördlichen Kreuzfahrerherrschaften ge-
bunden. Für seine Jerusalemer Vasallen bedeutete das eine erhebliche Belastung. Sie
mussten nicht nur ihre eigenen Lehen im Königreich wegen häufigen Kriegsdienstes
vernachlässigen, sondern hatten im Norden auch nichts zu gewinnen. Balduin hatte mit
dem antiochenischen Adel bei seinem Regentschaftsantritt nämlich einen Vertrag schlie-
ßen müssen, der es ihm untersagte, Lehen in Antiochia an Auswärtige zu vergeben187). Die
Kampagnen in Nordsyrien mussten den Vasallen als Ressourcenverschleiß erscheinen.
Zudem war der Schutz des Königreichs gefährdet, die Rechtsprechung verzögert oder in
letzter Instanz gar verunmöglicht, und die königliche Urkundentätigkeit kam fast gänz-
lich zum Erliegen – kurz, das Königreich wurde, wie es Hans Eberhard Mayer auf den
Punkt gebracht hat, nicht mehr regiert188).

In dieser Situation zeigten sich ein weiteres Mal die Polarisation der Jerusalemer Po-
litlandschaft sowie die Schwierigkeiten des Königs, damit umzugehen. Wie Hans Eber-
hard Mayer aufzeigen konnte, formierten sich in dieser Phase zwei Adelsfraktionen. Die
eine war bereit, dem König nach Nordsyrien zu folgen, während die andere einen Ver-
bleib im Königreich vorzog und für ihre Politik die Unterstützung des Klerus suchte und
fand189). Balduin wusste natürlich um diese Opposition. Nachdem er während des Som-
mers 1122 gegen Ilghazi von Aleppo vorgegangen war, schickte er den Großteil seines
Heeres nach Jerusalem zurück, wohingegen er selbst im Norden verblieb und im April
1123 in Gefangenschaft geriet190).

Während der gefangene König zur Passivität verurteilt war, schien ein Teil der Jeru-
salemer Nobilität die Gelegenheit beim Schopf ergriffen zu haben, um gegen Balduin II.
vorzugehen und ihn abzusetzen. In der Forschung wurden meist die unpopuläre Anti-
ochia-Politik Balduins und das damit einhergehende Bedürfnis nach einer verlässlichen
Regierung als Ursache für diesen Umsturzversuch angesehen191). Als einzige Quelle
überliefert die Chronik Galberts von Brügge dieses interessante Ereignis: Während der

186) Mayer, Studies, S. 149.
187) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 10, 2, S. 98 f. Siehe auch Kap. II., 4.1.2.
188) Mayer, Antiochenische Regentschaft, S. 563; Mayer, Jérusalem et Antioche, S. 730; Mayer, Ser-
vice, S. 128.
189) Mayer, Jérusalem et Antioche, untersucht die Antiochia-Politik Balduins II. im Detail. Zur Partei-
enbildung in den frühen 1120er-Jahren in dieser Frage vgl. S. 718–727. Vgl. dazu auch Mayer, Service,
S. 127–129.
190) Murray, Baldwin II, S. 66. Vgl. auch Fulcher von Chartres, Historia, III, 11, S. 646–651; III, 16,
1, S. 658 f.
191) Vgl. Mayer, Jérusalem et Antioche, S. 728; Murray, Baldwin II, S. 72; Phillips, Defenders, S. 20.
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Gefangenschaft Balduins hätten einige Ritter, die einen Hass gegen den König gehegt
hätten – Balduin wird als tenax und parcus beschrieben –, Briefe an Karl den Guten von
Flandern geschickt und ihm die Krone Jerusalems angeboten. Karl habe das Ansinnen
schließlich abgelehnt, weil er sich ganz der Regierung Flanderns habe widmen wollen192).
Alan Murray hat überzeugend nachgewiesen, dass diese Episode nicht einfach von Gal-
bert konstruiert wurde, um das Ansehen Karls zu erhöhen, sondern auf entsprechende
Bestrebungen eines Teils des Jerusalemer Adels zurückzuführen ist193). Da Karl zu diesem
Zeitpunkt verheiratet war und von den Initianten des Projekts nicht seine Verheiratung
mit Melisende, der ältesten Tochter Balduins II., geplant worden sein konnte, muss ihre
Aktion einen kompletten dynastischen Austausch zum Ziel gehabt haben194). Gerade je-
ner Teil der Jerusalemer Nobilität, der noch von Balduin I. protegiert worden war und zu
dem viele flandrische Adlige zählten, muss in Karl von Flandern eine ausgezeichnete Al-
ternative zu Balduin II. gesehen haben. Karl war sowohl der Herr Eustachs III. als auch
der Kopf der Linie, aus der die Familie Boulogne entsprang und als Sohn des Königs von
Dänemark zudem von herrschaftlichem Geblüt. Da Eustach III. inzwischen in ein Klos-
ter eingetreten war und als Herrscher nicht mehr zur Verfügung stand, wäre Karls No-
mination an seiner Stelle eine nachvollziehbare Entscheidung gewesen, die den Dynas-
tiewechsel von 1118 – von der Familie der Boulogne auf die Familie der Rethel – wieder
aufgehoben hätte195). Wie Alan Murray sicher zu Recht festgestellt hat, dürfte dieser Ab-
setzungsversuch damit weit über den Konflikt um Balduins Antiochia-Politik hinausge-
gangen sein und vielmehr mit der grundsätzlichen Spaltung des Reiches in Loyalisten und
Pragmatiker oder inzwischen eher in alteingesessenen und neuen Adel zu tun gehabt ha-
ben, von denen ersterer offenbar versucht hatte, die Gefangenschaft des Königs für sich
auszunutzen196).

Der Konflikt zwischen den beiden Adelsparteien spiegelt sich auch in den Schritten,
die in Jerusalem eingeleitet wurden, um die gefangenschaftsbedingte Absenz Balduins II.
zu überbrücken. Noch Johann von Ibelin erinnerte Mitte des 13. Jahrhunderts in seinem
großen Rechtswerk an diese Maßnahmen. Im Zusammenhang mit der Einsetzung von
Regenten für abwesende Königinnen oder Könige erwähnt er, dass die Vasallen des Kö-
nigreichs das Recht hätten, einen aus ihrer Reihe für das Amt zu bestimmen, der ihnen am
geeignetsten erschien, sofern keine Verwandten des Herrschers oder der Herrscherin zur
Verfügung standen. Als Präzedenzfall für diese Regelung führt er – si come je l’ais oy re-
traire as anciens – den Fall Balduins II. an. Als dieser in Nordsyrien von den Feinden des
Glaubens gefangen gewesen sei, hätten sich die Vasallen des Königreichs versammelt und

192) Galbert von Brügge, De multro, Kap. 5, S. 15; auch aufgenommen in DJer. Nr. *763.
193) Murray, Baldwin II, S. 70 f.
194) Murray, Baldwin II, S. 72.
195) Vgl. zu diesen dynastischen Überlegungen: Murray, Baldwin II, S. 73 f.; Murray, Crusader King-
dom, S. 139–145.
196) Murray, Baldwin II, S. 69–75.
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Eustach Grenier, den Herrn von Sidon und Caesarea, zum Regenten bestellt. Dieser habe
die Aufgabe akzeptiert und viel Gutes zur Ehre Gottes und zum Vorteil des Heiligen
Landes bewirkt. Denn die Haute Cour, die Versammlung der Lehnsnehmer des König-
reichs (conseill des proudesomes dou reiaume), habe die Stadt Tyrus erobert und den Kö-
nig freigekauft197). Auch wenn Johann von Ibelin lange nach den Ereignissen schrieb, be-
legt sein Zeugnis, dass die Gefangenschaft Balduins II. noch lange Teil der aktiven Erin-
nerung der Jerusalemer Elite war, die sie für ihre Zwecke einzusetzen wusste198). Johann
geht es in erster Linie darum, die Rolle der Haute Cour, die in seiner Zeit das Herr-
schaftsinstrument schlechthin war, positiv hervorzuheben und ihr Recht, über die Re-
genten zu bestimmen, anhand eines wichtigen und autoritativen Beispiels zu unterstrei-
chen. Immerhin wendete sich unter ihrer Führung und der Exekutivgewalt Eustachs
Grenier, so wenigstens Johann, alles zumGuten – selbst ohne die Einwirkung des Königs.

Dass die Angelegenheit wirklich so reibungslos verlief, wie es Johann von Ibelin dar-
stellt, darf mit Blick auf die zeitnahen Quellen bezweifelt werden, zumal Eustach Grenier
schon im Mai 1123 starb und durch Wilhelm von Buris, den Herrn von Tiberias, ersetzt
wurde. Erhellend ist in diesem Zusammenhang eine von der Forschung bislang überse-
hene Stelle aus der anonymen ›Historiae Hierosolymitanae pars secunda‹, offenbar einer
Zusammenfassung der Chronik Fulchers von Chartres, die aber mit einigen interessanten
zusätzlichen Details aufzuwarten vermag:

Qui [Christus], ut se etiam impiis probaret regem esse regum, ipsum quoque regem Balduinum eodem
anno, mirabiliter dignatus est et de vinculis liberare, et regno suo potenter restituere liberatum: Eusta-
chio duce per idem tempus defuncto, et Guillelmo de Buris ad regni tutelam ei substituto199).

Diese Passage kann nur so interpretiert werden, dass es Balduin II. nur deshalb möglich
war, sein Königtum zu behaupten, weil der Regent Eustach Grenier gestorben und ihm
Wilhelm von Buris nachgefolgt war. Um diese Aussage zu verstehen, erweist es sich als
aufschlussreich, sich mit den beiden genannten Regenten näher auseinanderzusetzen.

Eustach Grenier stammte aus Flandern und gehörte dort wahrscheinlich dem Gefolge
Eustachs III. , des Bruders Balduins I. , an. Zwischen 1100 und 1105 kam er ins Heilige
Land und stieg schon bald zu einem der engsten Vertrauten Balduins I. auf. Als Herr von

197) Johann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 806.
198) Während die Gefangenschaften vieler hoher Franken bei den Muslimen jeweils nur für die regionale
und zeitnahe Chronistik von Interesse waren, hielt sich die Haft Balduins II. in unterschiedlicher Ausprä-
gung im Bewusstsein der Menschen. So beispielsweise in epischer Form im zweiten Kreuzzugszyklus:
Chanson des Rois Baudoin, ll. 150–157, S. 120–125; Jerusalem Continuations (London-Turin), ll. 676–
682, S. 659–666; bei Matthäus Paris, Chronica majora, 2, ad 1123, S. 150, der der Gefangennahme Balduins
II. ein eigenes Kapitel widmete, oder Jakob von Vitry, Historia orientalis, Kap. 43, S. 202, der die Gefan-
genschaft des Königs in lakonischer Kürze immerhin noch auf seine Sündhaftigkeit zurückführte.
199) Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 37, S. 582.
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Sidon und Caesarea war er einer seiner größten und wichtigsten Lehnsträger200). Meist
führte er die Zeugenliste in den Urkunden des Königreichs an, jeweils dicht gefolgt von
Wilhelm von Buris201).

Auch dieser war kurz nach dem ersten Kreuzzug nach Palästina gekommen. Er
stammte wie Balduin II. aus der Familie der Rethel202). In Jerusalem war er zunächst
wichtigster Vasall Joscelins I. im Fürstentum Galiläa und übernahm nach dessen Beför-
derung zum Grafen von Edessa sein Lehen. Damit wurde er mit einem Schlag zum – ne-
ben Eustach Grenier – größten Lehnsnehmer Balduins II.

Die Regentschaft wurde 1123 also unter den beiden einflussreichsten Vasallen des
Königreichs ausgemacht, der eine ein Mann Balduins I. , der andere ein Günstling Bal-
duins II.203). Denkbar ist, dass Eustach als Folge eines Senioritätsprinzips den Zuschlag
vor Wilhelm erhielt. Es ist aber auch möglich, dass andere Faktoren eine Rolle spielten.
Denn es scheint, als ob die Gegner des Königs dessen Abwesenheit – sowie möglicher-
weise das Fehlen einiger seiner Getreuen, die ihn nach Nordsyrien begleitet und mit ihm
in Gefangenschaft geraten waren204) – ausgenutzt hätten, um mit Eustach Grenier den

200) La Monte, Lords of Sidon, S. 183, 185; Murray, Baldwin II, S. 72; Slack, Royal Familiares, S. 18.
201) RRH Nr. 87, Nr. 89–91.
202) Pirie-Gordon, Princes, S. 450; Murray, Baldwin II, S. 65.
203) Außerdem bekleideten beide das Amt des Konstablers. Es ist nicht klar, ab wann Eustach dieses Amt
innehatte. Er muss es zwischen 1120, als in einer Urkunde Balduins II. noch ein Hugo Caulis als Konsta-
bler aufgeführt wurde, und 1123 erhalten haben, als er Regent wurde (DJer. Nr. 86). Ob ihm das Kon-
stableramt als Folge seiner Regentschaft zugesprochen wurde, oder ob er Regent wurde in seiner Eigen-
schaft als Konstabler, lässt sich daher nicht abschließend klären. Mayer, Angevins, S. 15, ist der Ansicht,
dass er das Amt bereits ausübte, als er zum Regenten ernannt wurde. Diese Vermutung erscheint plausibel,
weil andernfalls der von Balduin erwählte Konstabler wegen Eustach hätte abgesetzt werden müssen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass der alte Konstabler mit Balduin in Nordsyrien unterwegs war und dort
gefallen oder allenfalls mit seinem König in Gefangenschaft geraten war, was für Eustach als mächtigstem
Vasall Jerusalems den Weg an die Spitze des Königreiches ebnete, indem er Konstabler und Regent wurde.
Wenn die nachfolgend geäußerte Hypothese über ein eher gespanntes Verhältnis zwischen Balduin und
Eustach zutrifft, ist es unwahrscheinlich, dass dieser von Balduin in das einflussreiche Amt des Konstablers
gehoben wurde, außer es hatte sich dabei um ein Zugeständnis des Königs an seine politischen Gegner
gehandelt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Aussage in der Chronik des Andrea
Dandulus, die allerdings erst zwischen 1343 und 1352 verfasst wurde, dass Balduin bei seiner Gefangen-
nahme cum privatis familiaribus unterwegs gewesen sei. Es ist gut möglich, dass dazu auch der Konstabler
zählte (Andrea Dandulus, Chronica, S. 233). Bei Wilhelm von Buris ist der Fall klar. Als Nachfolger Eu-
stachs erhielt er neben der Regentschaft auch das Konstableramt zugesprochen. Die Verbindung zwischen
diesen beiden Posten war in einer Situation der konstanten militärischen Bedrohung durchaus sinnvoll: Als
Konstabler hatte der Regent – wie übrigens der König – direkte Kontrolle über die Armee. Dadurch
wurden einerseits schnelle Reaktionen auf gegnerische Aktionen ermöglicht und andererseits die Macht
des Regenten gestärkt. Dies mochte zur Festigung der politischen Kohäsion des Königreichs in Krisen-
zeiten beitragen.
204) Vgl. Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 17, S. 567; Andrea Dandulus, Chronica, S. 233; Ibn al-
Athir, Kamel-Altevarykh, S. 353.
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prominentesten Vertreter der alten Adelsfraktion an die Regentschaft zu bringen. Eu-
stach, der wahrscheinlich schon 1118 zu den Loyalisten gezählt hatte und selbst von den
Umstrukturierungen Balduins II. bedroht wurde, konnte so als Sprachrohr der unzu-
friedenen Adligen die Geschicke des Königreichs entscheidend und ohne den Einfluss des
Königs mitgestalten205). Mit großer Wahrscheinlichkeit genoss er auch die Unterstützung
des Patriarchen, der der nordsyrischen Politik Balduins selbst kritisch gegenüberstand
und das Wahlgremium präsidierte, das den Regenten bestellte206).

In dieser Phase scheinen also die Gegner des gefangenen Königs die Oberhand erlangt
zu haben. Es ist durchaus denkbar, dass sie die Gelegenheit nutzen wollten, um den un-
geliebten Balduin und seine Familie loszuwerden. Die Gefangenschaft des Königs bot die
Gelegenheit, einen Kandidaten ihrer Wahl auf den Thron zu bringen. Laut der erwähnten
Passage aus der ›Historiae Hierosolymitanae pars secunda‹ verhinderte nur der Tod Eu-
stach Greniers die Absetzung Balduins II. Das ist ein Hinweis darauf, dass Eustach und
seine Parteigänger eine Alternative zu Balduin, möglicherweise Karl den Guten von
Flandern, in der Hinterhand hatten oder zumindest nicht gewillt waren, Balduin wieder
auf dem Thron zu akzeptieren. Es ist in diesem Zusammenhang zumindest bemerkens-
wert, dass unter Eustach offenbar keine Versuche unternommen wurden, dem Gefange-
nen in irgendeiner Weise zu Hilfe zu kommen. Da der König zwar vier Töchter hatte,
aber über keine Söhne verfügte, mochte dieses Vorhaben noch einfacher umzusetzen ge-
wesen sein, zumal sich das Prinzip der weiblichen Erbfolge, das später in Jerusalem zu
einer wichtigen Institution wurde, noch nicht etabliert hatte207). Königin Morphia und
ihre Töchter schienen bei den Überlegungen zur Überbrückung der Abwesenheit Bal-
duins jedenfalls keine Rolle gespielt zu haben. Allerdings ist über Morphias politisches
Wirken ohnehin nicht viel bekannt, was auch damit in Verbindung gebracht wurde, dass
sie aufgrund ihrer armenischen Herkunft kaum am öffentlichen Leben im ihr fremden
Jerusalem teilgenommen habe208). Wenig später bemühte sie sich aber aktiv um die Be-
freiung ihres Gatten – eine Tatsache, die noch zu diskutieren sein wird und stark mit ihrer
politischen Zurückhaltung in Jerusalem selbst kontrastiert.

Auf jeden Fall scheint der Tod Eustachs einen schweren Rückschlag für die Pläne sei-
ner Gesinnungsgenossen bedeutet zu haben. Ob in konsequenter Anwendung eines
hierarchischen Prinzips nach dem Wegfall Eustachs der nun mächtigste Lehnsnehmer
berücksichtigt werden musste oder sein Tod die Machtkonstellation im Königreich ent-

205) Vgl. Murray, Crusader Kingdom, S. 72.
206) Vgl. Fulcher von Chartres, Historia, III, 16, 2, S. 659–661; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica,
6, XI, 27, S. 128; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 17, S. 567; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz.
Übers.), XII, 17, S. 538; Jakob von Vitry, Historia orientalis, Kap. 43, S. 202; Matthäus Paris, Chronica
majora, 2, ad 1123, S. 150.
207) Vgl. dazu Goridis, Gefährten.
208) Vgl. dazu Hamilton, Women, S. 148; Hiestand, Chronologisches, S. 222.

2. GEFANGEN IM HEILIGEN LAND 235



scheidend verändert hatte, kam mit Wilhelm von Buris ein Mann an die Regentschaft, der
Balduin II. treu ergeben war209).

War Letzteres der Fall und wurde Wilhelm in einem ähnlichen Verfahren wie Eustach
von einer Reichsversammlung zum Regenten gewählt, kam der Stimme des Patriarchen
entscheidende Bedeutung zu. Nachdem Warmund bereits Balduins Königswahl zur Ver-
größerung seiner Macht genutzt hatte, mochte er diese Politik auch und gerade bei der
Wahl der Regenten weiterverfolgt haben. Zunächst sprach er sich für Eustach Grenier aus,
der Balduins Antiochia-Politik ebenso reserviert gegenüberstand wie er selbst. Unter
seiner Führung scheint sich der Patriarch politisch nicht exponiert zu haben. Die nun
schon mehrfach erwähnte ›Historiae Hierosolymitanae pars secunda‹ stellt nach seiner
Wahl jedenfalls Eustach als klaren Anführer der christlichen Sache dar: Er erhält stets den
Titel dux, und auf seinen Befehl hin versammelt sich das Heer Jerusalems, um die Fati-
miden abzuwehren210). Fulcher von Chartres lässt diese Aufgabe dagegen unspezifisch
den Großen des Königreichs (proceres nostri) zukommen, deren Identität der Chronist
durch seine späteren Schilderungen mit dem Regenten und dem Patriarchen assoziiert.
Allerdings bleibt Fulcher bei der Wiedergabe dieser Ereignisse unscharf, zumal er sich
eindeutig auf die Seite des Patriarchen stellt und in seiner Chronik zudem das Ziel ver-
folgt, das Königreich Jerusalem als politisch gefestigt darzustellen, um neue Siedler an-
zulocken211). Im Allgemeinen wurde die Rolle des Patriarchen in dieser Phase aber nicht
als herausragend dargestellt. Bei Fulcher macht er Eustach zusammen mit den Großen
des Reichs zum Regenten, trägt das heilige Kreuz in die Schlacht gegen die Fatimiden und
bringt die Reliquie schließlich unter großem Jubel nach Jerusalem zurück212). Weder bei
Fulcher noch in der ›Historiae Hierosolymitanae pars secunda‹ wirkt der Einfluss des
Patriarchen außergewöhnlich oder das Reich tragend. In Letzterer tritt seine Rolle gar
hinter jene des Regenten zurück, nachdem er zugestimmt hatte, den Befehlen Eustachs zu
gehorchen213). Auch Wilhelm von Tyrus berichtet, Eustach sei zum Feldherrn und An-
führer (dux et preceptor) Jerusalems gemacht worden214). Eustach Grenier scheint wäh-
rend der Gefangenschaft des Königs zur bestimmenden Figur im Königreich aufgestiegen
zu sein. Dabei dürfte er nicht nur die Unterstützung der Loyalisten erfahren haben,

209) Mayer, Angevins, S. 15.
210) Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 37, S. 580 f. Interessant ist am Titel dux die Analogie zu
Gottfried von Bouillon, der ebenfalls als dux und nicht als König über Jerusalem geherrscht hatte.
211) Fulcher von Chartres, Historia, III, 16, 2 f., S. 559–661; III, 18 f., S. 664–668. Fink, Introduction,
S. 25, 34 f., 38 f. Epp, Fulcher von Chartres, S. 195–198, gibt zu bedenken, dass Fulcher den Patriarchen bei
der Führung des Reiches zusammen mit dem König in der Verantwortung gesehen habe. Die Vorreiter-
rolle, die der Patriarch nach Fulcher einnahm, kann also als logische Folge dieser Einstellung verstanden
werden.
212) Fulcher von Chartres, Historia, III, 16, 2, S. 659–661; III, 18, 3, S. 665; III, 19, S. 668.
213) Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 37, S. 580.
214) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 17, S. 567.
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sondern auch den Zuspruch jener Adligen, die mit Balduins Antiochia-Politik unzufrie-
den waren.

Dieses Bild kontrastiert stark mit jenem von Wilhelm von Buris, der nach der allge-
meinen Quellendarstellung gewählt wurde, um Eustachs Platz auszufüllen und bloß als
Konstabler und Verwalter des Reiches beschrieben wird, nie aber als in irgendeiner Form
den anderen Vasallen oder gar dem Patriarchen vorangestellt215). Die Zunahme der Akti-
vitäten des Patriarchen kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden. Sie mochte ei-
nerseits damit zusammenhängen, dass er die Haltung Eustach Greniers teilte und unter
seiner Regentschaft keinen Grund sah, sich politisch zu exponieren. Andererseits könnte
die Position Eustachs als einflussreicher Vertreter des alten Adels so gefestigt gewesen
sein, dass sich dem Patriarchen erst unter seinem Nachfolger, dem noch nicht lange zum
Kronvasallen aufgestiegenen Wilhelm von Buris, die Gelegenheit eröffnet hatte, seinen
politischen Einfluss auszudehnen. Denkbar ist aber auch, dass Warmund nur wegen der
Ankunft einer venezianischen Flotte im Heiligen Land aktiv geworden war, um sich in
die nun anlaufenden Verhandlungen über militärische Hilfe einzubringen. Seine Stellung
als höchster Kirchenvertreter des lateinischen Ostens hätte ihn dafür prädestiniert. Auf-
grund der Quellenlage lässt sich diese Frage aber kaum abschließend klären.

Auf jeden Fall trat Warmund nach Eustachs Tod bald als Mitglied eines Regent-
schaftsrats auf, bestehend aus ihm selbst, dem Regenten Wilhelm von Buris und dem
Kanzler. Als in der zweiten Hälfte des Jahres 1123 eine noch von Balduin II. angeforderte
venezianische Flotte das Heilige Land erreichte, schickten, laut Wilhelm von Tyrus, diese
drei dem Dogen eine Gesandtschaft entgegen216). Seit diesem Zeitpunkt erscheint War-
mund in den Chroniken als die führende Figur der Franken, während Wilhelm von Buris
weitgehend in den Hintergrund tritt217). Diese Einschätzung wird durch den Ende 1123
abgefassten Vertrag bestätigt, der die Hilfe der Venezianer regelte und nicht umsonst als
›Pactum Warmundi‹ in die Geschichte eingegangen ist218). Warmund tritt darin eindeutig
in Vertretung des gefangenen Königs als Aussteller der Urkunde auf und bestätigt von
Balduin offenbar schon im Vorfeld gemachte Zusagen. Auch in der folgenden Belagerung
von Tyrus erscheint in den Quellen Warmund – und nicht etwa Wilhelm von Buris, der
designierte militärische und politische Oberbefehlshaber des Königreichs – als Anführer
der Franken219). Als oberste geistliche Instanz Jerusalems, deren Stimme bei allen Adels-

215) Vgl. Fulcher von Chartres, Historia, III, 22, S. 675; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 24, S. 575.
216) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 24, S. 575. Zum Hilfsgesuch an Venedig vgl. DJer. Nr. *89.
217) Fulcher von Chartres, Historia, III, 28, S. 695–698; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI,
27, S. 128; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 24, S. 575; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 294, S. 72.
218) DJer. Nr. 764. ImWortlaut identischer Abdruck bei Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 25, S. 577–
581. Zum ›Pactum Warmundi‹ vgl.: Favreau-Lilie, Italiener, S. 142–146, 148 f.; Jacoby, Venetian Privi-
leges.
219) Fulcher von Chartres, Historia, III, 28, 1, S. 695 f.; III, 34, 5, S. 736; III, 36, 2, S. 746; Wilhelm von
Tyrus, Chronicon, XIII, 6, S. 593; XIII, 13, S. 601; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 294, S. 72.
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fraktionen einiges an Gewicht besaß, trug der Patriarch auf diese Weise viel zur Stabili-
sierung des Königreichs bei220).

Neben den beiden Regenten und dem Patriarchen taten sich in Abwesenheit des Kö-
nigs noch andere Akteure hervor. Einer von ihnen war Hugo II. von Jaffa. Er gehörte zur
Familie der Le Puiset, die enge familiäre Kontakte zu den Rethel pflegte. Sein Vater,
Hugo I., war zwar schon um 1110 ins Heilige Land gekommen und mit einigem Streu-
besitz um Askalon ausgestattet worden, das ungleich wichtigere Jaffa erhielt er erst mit
der Thronbesteigung seines Verwandten, Balduins II.221). Somit gehörten er und nach
seinem baldigen Tod auch sein Sohn und Nachfolger Hugo II. zu jenem Personenkreis,
den Balduin II. um sich scharte, um seine umstrittene Stellung im Königreich zu festigen.
Außerdem konnte Hugo II. für sich in Anspruch nehmen, nach den Königstöchtern der
nächste Verwandte Balduins im Heiligen Land zu sein. Diese besondere Stellung spiegelt
sich darin, dass Hugo II. einer der wenigen Lehnsnehmer seiner Zeit war, die es sich er-
lauben konnten, ein eigenes Siegel zu führen und sich auf diesem zumGrafen, zum comes,
zu stilisieren – ein Titel, den Hugo II. von der königlichen Kanzlei selbst nie zugespro-
chen erhalten hatte222).

Hans Eberhard Mayer hat in der außergewöhnlichen Siegel- und Titelführung Hugos
eine eigenständige Titelerhöhung gesehen, mit der der selbst ernannte Graf seine Halb-
autonomie vom übrigen Königreich demonstrieren wollte. Anders als etwa in Galiläa, wo
der König bremsend auf die Titelgebung eingewirkt habe, hätte Balduin auch in Jaffa re-
gulierend eingreifen müssen, was ihm aber offensichtlich nicht gelungen sei223). Abgese-
hen davon, dass Mayer seine Vermutung eines königlichen Eingriffs in Galiläa auf nur
wenige Urkunden gestützt hat, ist seine Forderung nach einer Intervention in Jaffa nur
nötig, um die Hypothese der unbotmäßigen Titelerhöhung Hugos aufrecht zu erhalten.
Es ist aber denkbar, dass sich die politische Machtdemonstration des Herrn von Jaffa –
der sich erstmals 1123, also während der Gefangenschaft Balduins, zum Grafen stilisierte
– nicht gegen die Interessen des Königs richtete, sondern als Demonstration der Stärke
und der Ansprüche seiner Partei anzusehen ist. Immerhin duldete Balduin 1126 die Ver-
wendung des gräflichen Siegels weiterhin, als Hugo in einem von erstaunlich vielen Gro-
ßen bezeugten Diplom für die Gegend um Askalon urkundete224).

Auf diese noch fatimidische Küstenstadt, deren Eroberung von den Franken bereits
länger ins Auge gefasst worden war, hatte Hugo durch das Ausstellen einer entsprechen-
den Urkunde – die mit dem bereits erwähnten Siegel versehen war – schon 1123 deutliche

220) Zu Warmund vgl.: Kirstein, Lateinische Patriarchen, S. 201–222.
221) Zu den Le Puisets im Allgemeinen und der Karriere Hugos I. im Speziellen vgl.: LaMonte, Lords of
Le Puiset, S. 102–106.
222) Sigillographie, Nr. 112 f.; Mayer, Siegelwesen, S. 41.
223) Mayer, Siegelwesen, S. 40 f.
224) RRH Nr. 113 f.

III. GEFANGENSCHAFT BEWÄLTIGEN238



Ansprüche angemeldet225). Obwohl er selbst zugesteht, dass der Konsens Balduins zu
diesem Geschäft vorlag und damit möglicherweise auch sein Versprechen an Hugo, ihm
Askalon zuzuschlagen, hat Mayer auch darin Vorstellungen verwirklicht gesehen, »die
denen des Königs diametral zuwiderliefen,« da diesem die politische Vorbildung der
später wirklich existierenden Doppelgrafschaft Jaffa-Askalon »nicht recht sein konn-
te«226). Es trifft zu, dass die wichtige Küstenstadt bei einer Vergabe an Hugo dem unmit-
telbaren Zugriff der Krone entzogen worden wäre, und dass sowohl das ›Pactum War-
mundi‹ als auch dessen Bestätigung durch Balduin vorsahen, Askalon im Falle einer Er-
oberung dem König zuzuschlagen227). Doch was dieser dann damit zu tun gedachte, blieb
völlig offen. Im Jahr 1126 verfügte Hugo II. ein weiteres Mal über Gebiete der noch zu
erobernden Grafschaft Askalon. Die entsprechende Urkunde wurde nun von mehreren
wichtigen Magnaten bezeugt. Das zeigt, dass der inzwischen wieder freigelassene König
nicht abgeneigt war, Hugo die Küstenstadt zuzusprechen, die auf diese Weise unter die
Kontrolle eines loyalen Gefolgsmannes gelangt wäre228).

Hugo II. begann während der Gefangenschaft des Königs aber nicht nur, formelle
Ansprüche zur Schau zu stellen, sondern strebte auch die konkrete Erweiterung seiner
Einflusssphäre an. So heiratete er spätestens im April 1124 Emma, die Witwe des ver-
storbenen Regenten Eustach Grenier229). Wie Mayer gezeigt hat, erweiterte Hugo seinen
Machtbereich durch diese Heirat erheblich. Als Vormund für die minderjährigen Söhne
Emmas verwaltete er nun neben Jaffa auch Sidon und Caesarea. Damit kontrollierte er
fast die gesamte Küste des Königreichs und war – Mayer hat erneut eine negative Inter-
pretation bevorzugt – »quite clearly a potential threat to the king«, aber auch für die an-
deren Adligen des Reiches230). Allerdings lässt sich auch hier eine positive Auslegung an-
bringen. Die Verbindung mit Emma, wobei es unklar bleibt, ob sie dazu gedrängt wurde
oder ob sie darin die beste Chance für sich und ihre beiden minderjährigen Söhne sah,
brachte die mächtigen Lehen Eustachs unter die Kontrolle eines Anhängers des gefange-
nen Königs. Laut Alan Murray bedeutete dies »a major swing in the balance of power
among the nobility« zu Gunsten Balduins II.231).

Mayer hat Hugo II. von Jaffa durchgehend und mit zum Teil aufwändigen Argumen-
tationslinien eine »eigenwillige Illoyalität« attestiert, mit der er dem Mann begegnet sei,

225) DJer. Nr. 92. Vgl. zur Askalon-Frage: Mayer, Bistümer, S. 150–160.
226) Zitate aus Mayer, Siegelwesen, S. 42, 48. Zum vorliegenden Konsens vgl. DJer. Nr. 92, auch den zu-
gehörigen Kommentar sowie Mayer, Siegelwesen, S. 42.
227) DDJer. Nr. 93, Nr. 764.
228) Cart. Hosp. Nr. 77, ebenso Nr. 73. Vgl. auch Murray, Baldwin II, S. 81, und den Kommentar zu
DJer. Nr. 93.
229) RRH Nr. 104; Mayer, Wheel, S. 871.
230) Mayer, Wheel, S. 872.
231) Murray, Crusader Kingdom, S. 145.
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dem er alles verdankte232). Das Aufbegehren Hugos gegen die Königsmacht habe
schließlich 1134 ihren Höhepunkt gefunden in seiner Rebellion gegen Fulko, den Nach-
folger Balduins II. Hugo drängte auf die Erfüllung des letzten Willens Balduins und for-
derte vom neuen König die Beteiligung der Tochter des Verstorbenen, Melisende, an der
Herrschaft233). Für Mayer ist dieser neuerliche Gesinnungswandel Hugos »einigermaßen
ironisch«234). Dies trifft aber nur zu, wenn man davon ausgeht, dass der Graf von Jaffa ein
ausgefuchster Opportunist war, der sich stets mit der Königsmacht anlegte, um seine ei-
genen Ziele zu erreichen, und dafür auch die gefangenschaftsbedingte Abwesenheit
Balduins zur Förderung seiner Partikularinteressen ausgenutzt hatte. Dies würde in
letzter Konsequenz bedeuten, dass der König, wie Mayer es annehmen muss, tatsächlich
hilflos war und den renitenten Hugo rund zehn Jahre lang gewähren lassen musste. Das
erscheint mehr als unwahrscheinlich. Ein wesentlich abgerundeteres Bild von Hugo er-
gibt sich, wenn er als treuer Anhänger Balduins II. und seiner Familie handelte, der er so
viel verdankte. Dann fügen sich alle »illoyalen« Handlungen des Herrn von Jaffa zwang-
los ins Gesamtbild ein und seine Politik verliert die Aura der Prinzipienlosigkeit.

Seine Rebellion richtete sich vielmehr gegen Fulko, einen König, der begonnen hatte,
seine Frau Melisende, die eigentliche Thronerbin und Vertreterin der Familie der Rethel,
systematisch von der Herrschaft auszuschließen und eigene Gefolgsleute auf wichtige
Positionen zu setzen. Ähnlich dem Dynastiewechsel von 1118, der die feudale Landkarte
des Königreichs stark veränderte und die Opposition des alteingesessenen Adels hervor-
rief, widersetzte sich nun Hugo II. den aus seiner Sicht nachteiligen und illegalen Verän-
derungen und ergriff offen Partei für die Dynastie, deren erweitertem Umfeld er selbst
angehörte und der er seine Stellung in Jerusalem zu verdanken hatte – und deren Inter-
essen er in den vergangenen zehn Jahren stets treu vertreten hatte235). Nach der Gefan-
gennahme des Königs markierte er gegen dessen erstarkte Gegner politische Präsenz, in-
dem er sich zum Grafen hochstilisierte und seine sehr wahrscheinlich vom König bereits
gebilligten Ansprüche auf die wichtige Stadt Askalon unüberhörbar vertrat. Als sich dann
die Gelegenheit bot, sicherte er sich durch die Verheiratung mit Emma, der Witwe Eu-
stach Greniers, die Regentschaft über dessen Herrschaften, was gleichbedeutend war mit
einer erheblichen Schwächung des Balduin feindlich gesinnten Lagers. Alle diese Aktio-
nen fanden während der Gefangenschaft des Königs statt. Während Mayers Interpreta-
tionen zwangsläufig zum Schluss führen müssen, dass Hugo die Abwesenheit des Königs
dazu ausgenutzt habe, seine eigenen Partikularinteressen zu fördern, erscheint der Herr
von Jaffa unter diesem Blickwinkel in einem ganz anderen Licht. Demnach trug auch
Hugo dazu bei, die Position seines gefangenen Herrn zu sichern und das zerrissene Kö-

232) Mayer, Siegelwesen, S. 48.
233) Vgl. zum Aufstand von 1134: Murray, Baldwin II, S. 79–85.
234) Mayer, Siegelwesen, S. 48.
235) Vgl. dazu Murray, Baldwin II, S. 80.
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nigreich zu stabilisieren. Dies tat er zweifelsohne nicht, ohne auch seinen eigenen Vorteil
im Blick zu behalten. Ein Dynastiewechsel, wie ihn seine Gegner anstrebten, hätte sich
auf seine weitere Karriere sicher nicht günstig ausgewirkt236).

Als die venezianische Hilfsflotte im Heiligen Land eintraf, stand offenbar noch nicht
fest, zu welchem Zweck sie eingesetzt werden sollte237). Darüber entbrannte eine heftige
Diskussion, denn die Meinungen gingen in dieser Frage auseinander. Die Inhaber der
südlichen Lehen – unter ihnen auch Hugo von Jaffa – wollten gegen Askalon ziehen,
während die nördlichen Vasallen Tyrus zum Ziel erklärten. Gemäß Wilhelm von Tyrus
sei das Vorhaben beinahe gefährlich verzögert worden, bis es gelungen sei, einen Kom-
promiss zu vermitteln: Das Los sollte entscheiden238). Wahrscheinlicher ist, dass sich
schließlich eine Mehrheit für Tyrus aussprach, darunter der Regent Wilhelm von Buris
und Patriarch Warmund, der bereits 1122 einen Erzbischof für diese Stadt ernannt hatte,
obwohl sie noch gar nicht für die Christen gewonnen war239). Wie Alan Murray vermutet,
könnte dieser Befund Ausdruck eines Nord-Süd-Gefälles sein, aber auch der Sorge oder
des Unmuts vieler Adliger über einen Machtzuwachs Hugos, falls diesem vom König
Askalon bereits in Aussicht gestellt worden war240). Insbesondere der Opposition gegen
Balduin und sein Umfeld dürfte an einer solchen Entwicklung nicht gelegen gewe-
sen sein.

Der Wille des Patriarchen und der nördlichen Barone wurde schließlich im ›Pactum
Warmundi‹ durchgesetzt. Dort heißt es in einer langen Narratio, die die Ereignisse dar-
legt, die zur Urkunde geführt hatten, dass der König und mehrere andere von Balak ge-
fangen gehalten würden. Aus diesem Grund sei er, der Patriarch, mit seinen Prälaten, dem
Konstabler – nicht etwa dem Regenten! – Wilhelm von Buris, dem Kanzler Paganus und
der gesamten Ritterschaft der Barone des Königreichs in Akkon zusammengekommen
und habe die vorgängig vom König in Briefen und durch Boten an Venedig geäußerten
Versprechen bestätigt241). Als maßgebende Person erscheint eindeutig der Patriarch War-
mund, der es aufgrund der Gefangenschaft des Königs auf sich nimmt, dessen bereits

236) Dass Hugos Aktionen von Balduin als grundsätzlich loyal eingestuft wurden, belegt zudem die Tat-
sache, dass der Herr von Jaffa auch in späteren Königsurkunden an prominenter Stelle in der Zeugenliste
vertreten war, zum Beispiel in DDJer. Nr. 105, Nr. 109.
237) Vgl. dazu Angaben des ›Pactum Warmundi‹ (Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 25, S. 580) sowie
Fulcher von Chartres, Historia, III, 27, 1, S. 694; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 24, 576 f.
238) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 24, S. 577; vgl. auch Historia Iherosolimitanae pars secunda,
Kap. 39, S. 584.
239) Fulcher von Chartres, Historia, III, 9, 1, S. 646 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 24, S. 576.
240) Murray, Baldwin II, S. 81.
241) DJer. Nr. 764, S. 1333: Propterea nos quidem Warmundus gratia dei sancte civitatis Ierusalem patri-
archa cum nostrę ecclesię confratribus suff[raganeis], domno Willelmo de Buris constabulario et Pagano
cancellario, nobiscum totius regni Ierusalem socia baronummilitia coniuncta, Achon […] convenientes […].
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vorliegendes Angebot an Venedig zu fixieren. Als dazu autorisierte Kraft tritt nicht etwa
ein Regent auf, sondern der von Gott legitimierte Patriarch, der die Unterstützung der
gesamten klerikalen und säkularen Elite beansprucht. Die führenden Männer des König-
reichs erscheinen in der Urkunde nicht als offiziell vom König legitimierte Unterhändler,
sondern eher als Sachwalter in seinem Sinne. Das Dokument wurde denn auch nicht als
Konsens zu einer im Namen des Königs aufgesetzten Urkunde oder durch einen offiziell
ernannten und als solchen ausgewiesenen Baili ausgestaltet242).

Dies deutet auf die rechtlich diffuse Stellung des Regentschaftsrates der Jahre 1123
und 1124 hin. Immerhin handelte es sich um eine Sofortlösung, die vom König nicht ab-
gesegnet war und auch nicht sein konnte. Vielmehr wird die Absenz des Königs begrün-
det und zum Anlass genommen, die zuvor vom König selbst in rechtlich nicht bindender
Form geäußerten Versprechungen durch den Patriarchen zu bestärken. Dies tat er nicht
nur kraft seiner eigenen Autorität, sondern als allgemein anerkannter Fürsprecher des
gesamten Königreichs. In diesem bedeutenden politischen Geschäft mit Venedig traten
die von der Reichsversammlung eingesetzten Vertreter Jerusalems nicht als Bevollmäch-
tigte des gefangenen Königs auf. Eine offizielle Stellvertreterregelung scheint nicht exis-
tiert zu haben, und auch dann wäre es zweifelhaft gewesen, ob die Regenten über die
nötigen Vollmachten verfügt hätten, rechtlich bindende Geschäfte im großen Stil abzu-
wickeln. Immerhin vertreten die späteren Rechtsbücher des Königreichs die Ansicht, dass
von Regenten ausgegebene Erlasse nur für die Dauer der Regentschaft Gültigkeit besaßen
und später vom rechtmäßigen König oder der rechtmäßigen Königin bestätigt werden
mussten243). Tatsächlich findet sich auch im ›Pactum Warmundi‹ eine entsprechende
Klausel, die den provisorischen Charakter des Dokuments unterstreicht. Darin ver-
pflichtete sich der Patriarch, persönlich dafür zu sorgen, dass Balduin die getroffenen
Vereinbarungen bestätige, wenn – oder besser falls – er eines Tages aus der Haft entlassen
werde. Falls ein anderer König den Thron besteige, würde dieser nur dann anerkannt
werden, wenn er das ›Pactum Warmundi‹ ratifizieren würde244). In dieser Passage spiegelt
sich die sehr reale Möglichkeit, dass Balduin nicht mehr aus der Gefangenschaft zurück-
kehren würde. Zugleich signalisiert die Stelle, dass der Platz des Königs im Prinzip für ihn
freigehalten wurde. Es konnte zwar nur zum neuen König erhoben werden, wer dem
Vertrag zustimmte, die Rückkehr des alten Königs wäre durch diese Bestimmung aber
nicht tangiert worden. Dennoch schloss sie die Möglichkeit einer Absetzung nicht aus
und versuchte den Venezianern auch in diesem Fall Sicherheiten zu garantieren.

242) Vgl. DDJer. Nr. 766–768, Nr. 772–819. Eine Ausnahme bildet Friedrich II., der rechtlich gesehen
lediglich Regent für seinen minderjährigen Sohn Konrad IV. war, sich aber wie ein rechtmäßiger König
verhielt und entsprechend urkundete. Vgl. dazu Goridis, Gefährten, S. 183–192.
243) Livre au Roi, Kap. 6, S. 149 f.
244) DJer. Nr. 764.
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Allerdings dürfte die Ratifikations-Klausel eher weniger eine Reaktion auf Abset-
zungsbestrebungen gewesen sein, wie sie etwa Galbert von Brügge schildert, sondern die
Lösung für den Fall, dass Balduin nicht zurückkehren sollte. Denn die Möglichkeit einer
Rückkehr des Königs wird im unmittelbar vorangehenden Satz angesprochen, und auf
einen adversativen Zusammenhang deutet schon das vero hin, mit dem die Ratifikations-
bedingung für einen neuen Herrscher eingeführt wird245):

Therefore, we, Gormond, patriarch of Jerusalem, will cause the king himself, if ever, by the help of
God, he shall come forth out of captivity, to confirm the above agreement in its entirety. But if another
shall be raised into the place of king over the kingdom of Jerusalem, we will cause him to ratify the
promises set forth above, before he is promoted, as has been said before; otherwise we will not consent
in any way to his being elevated to the throne [Hervorhebung d. V.]246).

Auffallend ist, dass zwar alle Prälaten sowie der Kanzler und Wilhelm von Buris, nicht
aber die Adligen in der Zeugenliste erscheinen, obwohl im Dokument angekündigt wird,
dass die unterzeichnenden Barone das Geschäft ebenfalls bestätigen würden (omnes […]
barones, quorum nomina subscripta sunt)247). Wilhelm von Buris und der Kanzler konnten
sich dem als Vertreter der Regierung kaum entziehen, und die Prälaten folgten hierin ih-
rem Herrn, dem Patriarchen. Die weltlichen Vasallen des Königreichs waren mit den
Vertragsbedingungen aber offensichtlich nicht glücklich. Hugo II. sah wohl seine An-
sprüche auf Askalon gefährdet, denn der Vertragstext sah vor, dass sowohl Askalon als
auch Tyrus zu einem Drittel an Venedig und zu zwei Dritteln an den König fallen sollten.
Außerdem legte das Abkommen fest, dass die Venezianer in jeder Stadt des Königreichs
steuerfrei eine Kirche, eine Straße, einen Platz, einen Ofen und ein Bad erhalten sollten.
Davon waren alle Barone betroffen. Durch die Verweigerung ihrer Unterschrift hätten
Hugo und die anderen Vasallen möglicherweise geltend machen können, dass der Vertrag
sie nicht binde248).

Jedenfalls scheinen sich die ansonsten zerstrittenen Parteien in dieser Frage einig ge-
wesen zu sein. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass das ›Pactum Warmundi‹ eine
Bestätigung des Geschäfts durch den freigelassenen oder gegebenenfalls durch einen
neuen König erforderte und damit nur von eingeschränkter Rechtswirksamkeit war.

245) Vgl. im Gegensatz dazu die Vermutung von Hans Eberhard Mayer im Kommentar zu DJer.
Nr. 764, S. 1330.
246) DJer. Nr. 764, S. 1336: Universaliter igitur supra dictas conventiones ipsum regem, deo auxiliante si
aliquando egressurus de captivitate est, nos Warmundus Ierusalem patriarcha confirmare per evangelium
faciemus. Si vero alter ad Ierosolimitanum regnum in regem promovendus advenerit, aut superius ordinatas
promissiones, antequam promoveatur, sicut ante dictum est, ipsum firmare faciemus, alioquin ipsum nullo
modo ad regnum provehi assentiemus [Hervorhebung d.V.], übers. in: Wilhelm von Tyrus, History, XII,
25, S. 555.
247) DJer. Nr. 764, S. 1333, 1336 f.
248) Mayer, Bistümer, S. 153.
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Balduin hat in der endgültigen, von ihm ausgestellten Version denn auch kleinere Ände-
rungen angebracht, die die Venezianer stärker in die Pflicht nahmen, beispielsweise bei
der Verteidigung der Stadt249). Es ist denkbar, dass die Vasallen im Wissen darum ihre
Präsenz in der ursprünglichen Urkunde nicht für nötig befanden, zumal sie es so ver-
meiden konnten, vorschnell für sie nachteilige Bestimmungen anzuerkennen. Sobald sich
der König wieder auf freiem Fuß befand, verblieb ihnen diese Möglichkeit nicht mehr –
seine modifizierte Bestätigung des ›Pactum Warmundi‹ umfasst die Zustimmung aller
weltlichen Großen als Zeugen250).

Die Regierungszeit Balduins II. war zu einem großen Teil von den Interessensgegen-
sätzen zwischen verschiedenen Adelsgruppen geprägt, die sich in ihren Partikularinter-
essen aufrieben. Die Gefangenschaft des Königs wirkte auf diese Situation wie ein Kata-
lysator, den die Opposition zu nutzen versuchte, um den ungeliebten Herrscher abzu-
setzen. Sie initiierte nicht nur keine Rettungsversuche, sondern bemühte sich offen um die
Absetzung des Gefangenen. Erst durch den Tod Eustach Greniers als prominentestem
Vertreter der Opposition vermochte das Lager Balduins die Initiative an sich zu reißen,
verkörpert insbesondere durch die unermüdliche Arbeit Hugos II. von Jaffa und des neu
zum Regenten gewählten Wilhelm von Buris, der in seinem Wirken aber deutlich im
Schatten des Patriarchen verschwand. Dieser setzte sich wenigstens seit dem Regent-
schaftsantritt Wilhelms verstärkt in Szene. Dennoch scheint sich die Nobilität ohne die
integrierende Kraft des Königs nur dann zu einem geschlossenen Vorgehen durchgerun-
gen zu haben, wenn ihre gemeinsamen Interessen bedroht waren. Dies war der Fall, als die
Fatimiden versuchten, aus der Gefangenschaft Balduins Profit zu schlagen und ins Kö-
nigreich einfielen oder als die Bestimmungen des ›Pactum Warmundi‹ ihre eigenen Pri-
vilegien zu schmälern drohten. Der Regentschaftsrat um die Regenten und den Patriar-
chen scheint nicht über genügend Befugnisse oder Integrationskraft verfügt zu haben, um
den zerstrittenen Adel effizient zu führen. Dennoch genügte es, um das Königreich ohne
gravierende Vorfälle durch die Zeit der Gefangenschaft seines Königs zu manövrieren.

b.) Guido von Lusignan und die Gefangenen von Hattin (1187–1188)

Rund 60 Jahre nach Balduin II. sah das Königreich Jerusalem zum zweiten Mal einen
seiner Könige in muslimischen Händen. In der Schlacht von Hattin wurde dem bis dahin
größten fränkischen Heer, das seit Bestehen der Kreuzfahrerherrschaften ins Feld geführt
wurde, von den muslimischen Truppen unter Saladin eine verheerende Niederlage zuge-
fügt. Fast die gesamte Kampfkraft der Christen ging in dieser Schlacht durch Tod oder
Gefangenschaft verloren. Unter den Gefangenen befanden sich viele führende Köpfe des

249) DJer. Nr. 93, S. 241–246.
250) Ebd. Nr. 93, S. 246.
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Königreichs Jerusalem, wie Rainald von Châtillon, der Templermeister Gerhard von Ri-
defort, Humfried IV. von Toron und nicht zuletzt der König selbst, Guido von Lusignan.
Einigen wenigen Franken gelang die Flucht vom Schlachtfeld. Darunter befanden sich
bekannte Namen wie Raimund III. von Tripolis mit seinen Stiefsöhnen, der Seneschall
des Reiches, Joscelin III. von Courtenay, oder Rainald von Sidon251). Diese Barone
schlugen sich nach Tyrus durch, das sich aufgrund seiner Topographie besonders gut
verteidigen ließ, während Saladin seinen scheinbar unaufhaltsamen Eroberungszug durch
die christlichen Herrschaften begann. Den entkommenen Baronen war klar, dass das
Königreich in höchster Gefahr schwebte und sie schnell Hilfe organisieren mussten. Si-
bylle, die Königin von Jerusalem, und der Patriarch harrten zu dieser Zeit noch in Jeru-
salem aus, so dass von ihnen keine Impulse in dieser Hinsicht zu erwarten waren. Die
Barone erkannten schnell, dass in dieser Situation einer schlagkräftigen Marine besondere
Bedeutung zukam, die für Tyrus, das bald die letzte große christliche Bastion in Palästina
war, die lebenswichtige Seeverbindung nach Europa offen halten konnte. Über entspre-
chend ausgerüstete und zahlreiche Schiffe verfügten in dieser Zeit eigentlich nur die ita-
lienischen Seestädte Pisa, Genua und Venedig252). Es ist daher nicht erstaunlich, dass sich
die Barone in Tyrus um die Unterstützung der italienischen Kommunen bemühten.

Noch im Sommer 1187 stellten sie für Genua eine Urkunde aus, in der sie eine Abga-
benbefreiung, freie Gerichtsbarkeit in Tyrus und zu diesem Zweck die Gründung eines
eigenen Quartiers in Aussicht stellten253). Damit griffen die Barone natürlich stark in kö-
nigliche Vorrechte ein. Aber wenn das Königreich überleben sollte, waren sie durch die
Umstände – videntes terram perditum iri254) – gezwungen eigentlich dem Herrscherpaar
vorbehaltene Beschlüsse zu fällen, ohne mit der Königin, die prinzipiell noch hand-
lungsfähig war, Rücksprache zu halten. Entsprechend vorsichtig wurde die Urkunde
formuliert. Als Aussteller traten die Barone und Erzbischöfe des Königreichs Jerusalem
auf sowie die Großpräzeptoren der Templer und Johanniter, zu diesem Zeitpunkt die
höchsten Würdenträger der beiden Ritterorden255). Diese versprachen, cum ceteris regis et
regine hominibus beim König und der Königin vorstellig zu werden, damit diese Ver-
günstigungen dauerhaft bestätigt würden. Denn das war nur dem Herrscherpaar mög-
lich256). Einige Zeilen später wurde diese Verpflichtung noch einmal bekräftigt: Hanc au-
tem concessionem et pollicitationem ratihabendi domno regi et regine fecerent die Erzbi-
schöfe von Tyrus, Nazareth und Caesarea, Raimund III. von Tripolis, der Seneschall des

251) Vgl. zu diesen Ereignissen: Edbury, Propaganda.
252) Vgl. Kommentar zu DJer. Nr. 769, S. 1340 f.; Jacoby, Conrad.
253) DJer. Nr. 769. Zur inhaltlichen Bewertung und Diskussion dieser Vergünstigungen vgl. Favreau-
Lilie, Italiener, S. 471–478, bes. S. 471–475; Jacoby, Venetian Privileges.
254) DJer. Nr. 769, S. 1342.
255) Vgl. zu diesen beiden und zur Organisation der beiden Ritterorden: Burgtorf, Führungsstrukturen,
S. 77–81.
256) DJer. Nr. 769, S. 1342.
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Königreichs, Joscelin III. von Courtenay, Rainald von Sidon, Balian von Ibelin, Walter
von Caesarea sowie weitere Gefolgsleute des Königs und der Königin. Darüber hinaus
wurde als zusätzliche Sicherheit das Siegel des Erzbischofs von Tyrus angekündigt257).

Ähnlich wie 1124 das ›Pactum Warmundi‹ versprach die Urkunde viel, machte die
Rechtsgültigkeit aber von der Zustimmung des Herrscherpaars abhängig. Die Barone, die
für den König handelten, konnten nicht mehr geben als das Versprechen, sich für die
Ratifizierung des Privilegs einzusetzen. Anders als das ›Pactum Warmundi‹ scheint das
aktuelle Dokument breit abgestützt und von allen maßgeblichen Akteuren in Tyrus ge-
tragen worden zu sein. Auch wenn sich alle Magnaten dafür verantwortlich zeichneten,
dürfte die treibende Kraft hinter dieser ersten Urkunde an Genua Raimund III. von Tri-
polis gewesen sein. Er war nicht nur einer der ältesten Barone, sondern verfügte mit der
Grafschaft Tripolis und dem FürstentumGaliläa über einflussreiche Besitzungen. Zudem
war er nicht nur der nächste männliche Verwandte der Königin im Heiligen Land, son-
dern hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Jahre als Regent die Geschäfte in Jeru-
salem geführt, war also dazu prädestiniert, auch in dieser Krise eine führende Rolle zu
übernehmen258). Er erscheint nicht nur als erster Garant für die Ratifikation durch den
König und die Königin, das Geschäft wurde darüber hinaus in späteren Bestätigungen
geradezu als Privileg Raimunds bezeichnet. Deshalb soll es hier in Analogie zum ›Pactum
Warmundi‹ von 1124 als ›Pactum Raimundi‹ bezeichnet werden259).

Auch wenn die strukturellen Bedingungen zwischen diesen beiden Fällen unter-
schiedlicher nicht hätten ausfallen können, zumal das Königreich 1187 bald nur noch aus
Tyrus und zwei Burgen in Transjordanien bestand, gleichen sich die zugrundeliegenden
Situationen ebenso wie die in den Texten aufscheinenden Verhaltensmuster der jeweiligen
Regentschaftsregierungen – denn als solche kann man die in Tyrus versammelten Barone
und Prälaten, angeführt von Raimund III. , durchaus bezeichnen260). In beiden Fällen
verhielten sich die urkundenden Regenten äußerst vorsichtig, stützten ihre Entscheidun-
gen möglichst breit ab und behielten dem König ein Vetorecht vor. In beiden Fällen
wurden die in den Diplomen fixierten Geschäfte nicht von Unterhändlern geführt, die
vom König offiziell eingesetzt worden waren, weil dieser vor seiner Gefangennahme of-
fenbar keine entsprechenden Weisungen erlassen hatte, sondern von durch die Haute
Cour ernannten Regenten. Auch wenn dieser Vorgang 1187 sicherlich weniger offiziell
und umfassend durchgeführt werden konnte, befanden sich doch praktisch alle überle-

257) Ebd. Nr. 769, S. 1342 f.
258) Vgl. zu Raimund III. von Tripolis: Baldwin, Raymond III; Hamilton, Leper King, S. 88–106,
205–216.
259) DJer. Nr. 526, S. 893: privilegium Raimundi comitis Tripolitani; Nr. 570, S. 940. Auch Mayer,
Communal Movement, S. 446–448, betont die Ähnlichkeiten zwischen dem Privileg Raimunds und dem
›Pactum Warmundi‹, das er als Präzedenzfall für Ersteres bezeichnet.
260) Vgl. dazu den Kommentar zu DJer. Nr. 769, S. 1341.
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benden Lehnsnehmer des Reiches in Tyrus. Der Urkundentext betont denn auch, dass er
von den barones regni Ierosolimitani ausgestellt worden sei und dem König und der Kö-
nigin von diesen cum ceteris regis et regine hominibus vorgelegt werden würde261).

Im selben Zeitraum wurde ein ähnliches Diplom an Pisa herausgegeben. Der Text
dieses Dokuments ist nur noch als Insert in einer Bestätigungsurkunde Konrads von
Montferrat zugänglich262). Dort wird lediglich Raimund III. – ohne die übrigen Barone –
als Aussteller genannt. In Analogie zum ›Pactum Raimundi‹ geht die Forschung davon
aus, dass der Graf von Tripolis auch für die Pisaner unter Mitwirkung der übrigen Gro-
ßen geurkundet und das Privileg in ähnlicher Weise ausformuliert und die Bestätigung
durch den König vorausgesetzt habe. Hans Eberhard Mayer hält es unter Verweis auf die
Erkenntnisse von David Jacoby dennoch für möglich, dass das Diplom für Pisa in der
Form ausgestellt wurde, wie es in der Bestätigungsurkunde Konrads von Montferrat
überliefert ist, also basierend auf einer Einzelinitiative Raimunds und die Zustimmung
des Königs auslassend. Jacoby hat nämlich festgestellt, dass sich die Genuesen in der Zeit
nach der Schlacht von Hattin und des dritten Kreuzzugs eher königstreu verhalten hätten,
während die Pisaner eher dazu bereit gewesen seien, ihre Vergünstigungen bei den Per-
sonen einzuholen, die in ihren Augen gerade an der Spitze des Königreichs standen. Da-
her sei es, so Mayer, denkbar, dass sich die Pisaner auch im Sommer 1187 an Raimund III.
hielten und auf einen Konsens des Königs verzichteten263). Dieses Vorgehen mochte die
rechtlichen Unsicherheiten für Pisa reduzieren, zumal es sich immer noch eine Bestäti-
gung beim König einholen konnte, sollte er wieder freikommen. Als dieser Fall eintrat,
tat es das dann tatsächlich auch264).

Daneben ist noch eine weitere Erklärung für die Art der Überlieferung von Raimunds
Privileg für Pisa denkbar, die mit den Ambitionen Konrads von Montferrat zu tun hat.
Konrad war im Sommer 1187 nach Palästina gekommen und fand das Königreich bereits
zu einem großen Teil in den Händen Saladins vor. Er zog sich ebenfalls nach Tyrus zu-
rück, bei dessen Verteidigung er sich hervortat. Da sich die meisten der in Tyrus versam-
melten Barone bald der Verteidigung ihrer eigenen Gebiete und Angelegenheiten widmen
wollten – Raimund III. zog sich spätestens im August 1187 nach Tripolis zurück und
Balian von Ibelin versuchte, seine Familie aus dem von Saladin belagerten Jerusalem zu
evakuieren, ließ sich dabei aber zur Übernahme der Verteidigung der Stadt überreden –
und die verbliebenen Großen offenbar nicht gewillt waren, den Widerstand gegen Saladin
aufrecht zu erhalten – nach den Fortsetzern Wilhelms von Tyrus habe sich Rainald von

261) DJer. Nr. 769, S. 1342.
262) Ebd. Nr. *770 inseriert in Nr. 519, S. 859–865.
263) Jacoby, Conrad, S. 191 f., 198, und darauf aufbauend Mayer im Kommentar zu DJer. Nr.
*770, S. 1344.
264) Zur Bestätigung Guidos von Lusignan vgl. DJer. Nr. 477.
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Sidon mit dem Sultan bereits über die Übergabe der Stadt geeinigt –, wurde Konrad bald
der Oberbefehl über Tyrus angetragen265).

Die Quellen machen unterschiedliche Angaben über die Bedingungen dieser Herr-
schaftsübernahme. Das Konrad gegenüber eher kritisch eingestellte ›Itinerarium pere-
grinorum‹ spricht von einem temporären Einsatz, bis Guido von Lusignan wieder frei
wäre, und lobt die Pisaner, die sich 1189 von Konrad losgesagt hätten, um die Rechte des
Königs zu wahren266). Auch die ›Regni Iherosolimitani brevis historia‹ berichtet von einer
zeitlich begrenzten Regentschaft, bis die Frage von den gekrönten Häuptern des Westens
endgültig geklärt werden könne. Dieses Vorgehen sei von den anwesenden Baronen selbst
vorgeschlagen worden267). Demnach waren es die in Tyrus versammelten Großen Jerusa-
lems selbst, die es Konrad, wenn auch unter Vorbehalt, erlaubt hatten, im Königreich Fuß
zu fassen. Interessanterweise handelte es sich bei den anwesenden Baronen mit Rainald
von Sidon, Balian von Ibelin, Walter von Caesarea oder Raimund III. um Personen, die
Guido von Lusignan bereits Mitte der 1180er-Jahre alles andere als wohlgesonnen waren
und sogar versucht hatten, seine Thronbesteigung zu verhindern268). Dieses Bestreben
kontrastiert stark zum königstreuen Verhalten, das sie im ›Pactum Raimundi‹ an den Tag
legten. Es ist natürlich denkbar, dass die Barone erneut eine Absetzung ins Auge zu fassen
gedachten, wenn der König seine Freiheit nicht mehr wiedererlangen und Konrad als
Herr von Tyrus ablösen würde. Proaktive Absetzungsbemühungen durch die Barone er-
scheinen nach Hattin angesichts der sich abzeichnenden Entspannung zwischen den
Fraktionen in den Jahren 1186 und 1187 aber eher unwahrscheinlich. Demgegenüber be-
richtet der Lyon-›Eracles‹, es seien die Bewohner der Stadt gewesen, die Konrad auf des-
sen Betreiben das Homagium geleistet und ihm Tyrus als erbliche Herrschaft überlassen
hätten269). Die anderen Versionen des ›Eracles‹ und ›Ernoul-Bernard‹ folgen dieser An-
gabe – wenn auch nicht dermaßen explizit –, indem sie vermerken, dass die Tyrer Konrad
erleichtert ihre Stadt übergeben hätten, als sie erfahren hätten, wer er sei270). Später lassen
diese beiden Quellen Konrad auf sein Erobererrecht verweisen, um seine Herrschaft über
Tyrus zu legitimieren271).

Diese unterschiedlichen Auffassungen, angefangen bei der unrechtmäßigen Usurpati-
on von Kronbesitz bis hin zur willkommenen Hilfe, zeigen, wie kontrovers Konrads
Präsenz in Tyrus von den Zeitgenossen gedeutet wurde. Sie verdeutlichen darüber hinaus
einerseits die akute Schwäche des Königtums, ausgelöst durch die Niederlage bei Hattin,

265) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 48 f., S. 61; Chronique d’Ernoul, Kap. 16,
S. 182; Estoire d’Eracles, XXIII, 49, S. 76. Vgl. auch Jacoby, Conrad, S. 190 f.
266) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 26, S. 306.
267) Regni Iherosolymitani brevis historia, S. 145.
268) Vgl. Hamilton, Leper King, S. 206–210, 216–225.
269) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 48, S. 61.
270) Chronique d’Ernoul, Kap. 16, S. 182; Estoire d’Eracles, XXIII, 49, S. 75.
271) Chronique d’Ernoul, Kap. 22, S. 257; Estoire d’Eracles, XXIV, 13, S. 124.
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der Gefangenschaft des Königs selbst und der Isolation der Königin in Jerusalem, und
verweisen andererseits auf die Ambitionen hinsichtlich einer eigenen Herrschaft, die
Konrad von Montferrat entwickelte. Diesen Bestrebungen förderlich war die aktuelle
Zersplitterung des Königreichs in kleinere Herrschaftsblöcke. Sobald die verbliebenen
Großen begonnen hatten, sich aus Tyrus zurückzuziehen, wo sie gemeinsam zumindest
noch eine Reminiszenz an die Haute Cour und die Macht des Königtums zu wecken
vermochten, operierten Raimund III. in Tripolis, Balian von Ibelin in Jerusalem oder
Rainald von Sidon in Beaufort ohne die integrierende Kraft des gefangenen Königs im
Prinzip unabhängig voneinander.

Die Fragmentierung der Kräfte des Königreichs und die Gefangenschaft des Königs
führten zu einem Machtvakuum, das sich durch den Weggang der überlebenden Barone
vor allem in Tyrus akzentuierte. In diese Lücke stieß Konrad vor und begann sich in Ty-
rus zu etablieren. Wie seine spätere Politik zeigte, war sein Ziel die Gewinnung der Krone
Jerusalems272). Dass ihm wenig an den alten Herrschaftsstrukturen lag, demonstrierte er in
seinen Urkunden. In den ersten Exemplaren referierte er zwar noch auf einen anderen
König neben seiner eigenen Person, aber er ging nie so weit, dass er seine Privilegien von
dessen Zustimmung abhängig machte – selbst wenn er eindeutig über Krongut verfüg-
te273). Unter diesem Blickwinkel wäre es nur folgerichtig, dass er diese Praxis auch für die
Bestätigung der Urkunde Raimunds III. an Pisa anwendete. Es hätte seiner Strategie und
den in seinen anderen Diplomen offenbarten Gepflogenheiten widersprochen, wenn er
seine Bestätigung von Raimunds Vergünstigungen letztlich von jemand anderem abhän-
gig gemacht hätte als von sich selbst – auch wenn Raimund selbst vielleicht noch die Zu-
stimmung des Königs vorausgesetzt hatte wie im ›Pactum Raimundi‹274).

Bevor Konrad seine Ambitionen auf den Thron Jerusalems öffentlich zeigte, war er
darum bemüht, sich in Tyrus eine Machtbasis zu schaffen. Zum einen versuchte er, sich
die Unterstützung der italienischen Seestädte, vor allem Pisas, zu sichern. Zu diesem
Zweck stellte er eine Reihe von Urkunden aus, in denen er den Italienern ihre alten Pri-
vilegien nicht nur bestätigte, sondern oft auch massiv erweiterte. Auch wenn er die Exis-
tenz eines Königs von Jerusalem in dieser Phase durchaus noch erwähnte, beschränkte er
seine Vergaben nicht nur auf Tyrus und setzte sowohl Güter der Krondomäne als auch
königliche Vorrechte, wie die Gerichtsbarkeit, freizügig für die Vergünstigungen der
Seestädte ein. Dass er sich nicht um die früheren Rechtsverhältnisse scherte, demon-
strierte er, indem er auch vor den Besitzungen des königlichen Seneschalls, Joscelin III.

272) Vgl. Riley-Smith, Nobility, S. 112–119.
273) Vgl. DDJer. Nr. 519, Nr. 522, Nr. 524.
274) Jacoby, Conrad, S. 194–202, vermutet dagegen, dass die Auslassung der königlichen Konsensgebung
auf das Betreiben der Pisaner zurückzuführen sein könnte, die im Gegensatz zu den Genuesen nicht un-
bedingt eine königstreue Linie verfolgt, sondern sich auf die Person gestützt hätten, von der sie sich gerade
die meisten Vorteile versprachen.
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von Courtenay, nicht Halt machte. Die Vergabe von dessen Herrschaftsgebiet an seine
italienischen Verbündeten war wohl nicht nur aus der Not der Stunde geboren, sondern
dürfte auch der Versuch gewesen sein, die Macht eines einflussreichen Parteigängers des
Königs zu unterminieren275). Interessanterweise wurde Konrad erst im Oktober 1187 in
dieser Hinsicht aktiv. Es ist denkbar, dass er vorher durch die Präsenz der wohl einfluss-
reichsten Barone, Raimunds III. und Balians von Ibelin, die in den von ihnen gemeinsam
ausgestellten Urkunden gegenüber dem gefangenen König Loyalität gezeigt hatten, daran
gehindert wurde. Im Oktober 1187 waren beide nachweislich nicht mehr in Tyrus und im
Falle Raimunds schon tot276).

Auf der anderen Seite hatte sich Konrad zum Zeitpunkt seiner ersten Urkunde ein
Instrument aufgebaut, das ihm gegenüber den um ihre einflussreichsten Vertreter be-
raubten Barone einen weiteren Vorteil verschaffte. Dabei handelte es sich um eine Kom-
mune nach italienischem Vorbild, die die gesamte fränkische Bevölkerung von Tyrus
umfasste (consilio et consensu militum et burgensium Tyri et totius communis civitatis, wie
es in seiner Urkunde an Pisa vom Oktober 1187 heißt) und die gemeinsame Verteidigung
der Stadt sichern sollte277). Möglicherweise bezogen sich die oben zitierten Äußerungen
der altfranzösischen Fortsetzer zur Machtübernahme Konrads, die auf sein Bestreben
erfolgt und von den Tyrern selbst gewährt worden sei, auf die Gründung dieser Kom-
mune als Vereinigung der fränkischen Bevölkerung der Stadt und tragendes Element der
Herrschaftsaktivitäten Konrads in dieser frühen Phase278). Bei seinen Privilegien für die
Italiener konnte sich Konrad jedenfalls auf die Unterstützung der Kommune berufen –
ganz ähnlich, wie es Raimund III. im ›Pactum Raimundi‹ mit den übrigen Baronen ge-
halten hatte. Bezeichnenderweise fehlen diese außer Walter von Caesarea und Hugo von
Tiberias in dieser ersten Urkundenserie Konrads, und auch diese beiden erscheinen nicht
als Mitglieder der Kommune, sondern lediglich als Zeugen. Hans Eberhard Mayer sieht
darin einen Hinweis, dass die Barone den Aktivitäten Konrads skeptisch gegenüberstan-
den und sich zunächst nur als Zeugen zur Verfügung stellten. Denn sie hätten zwar die
Notwendigkeit erkannt, schlagkräftige Verbündete für eine erfolgreiche Verteidigung zu
gewinnen, aber nicht Konrads Absichten geteilt, sich gegen den König zu stellen279). Dazu

275) DJer. Nr. 519–524. Zu Diskussion und Bewertung der Vergünstigungen dieser Urkunden vgl. Fav-
reau-Lilie, Italiener, S. 471–478; Jacoby, Conrad; Jacoby, Venetian Privileges.
276) Jacoby, Conrad, S. 190–192; Mayer, Communal Movement, S. 448.
277) DJer. Nr. 519, S. 863. Vgl. zur Kommune von Tyrus ausführlich Mayer, Communal Movement. In
eine ähnliche Richtung mit dem Ziel einer gemeinsamen Verteidigung gingen übrigens bereits 1119 nach
der Schlacht auf dem Ager Sanguinis die Bemühungen Bernhards von Valence, des Patriarchen von Anti-
ochia. Dieser band die gesamte fränkische Bevölkerung, inklusive des Klerus, in sein Verteidigungsdispo-
sitiv ein. Vgl. dazu Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 8, 8, S. 95 f.
278) Vgl. dazu auch Mayer, Communal Movement, S. 450–453.
279) Diese Ansicht formuliert insbesondere Mayer, Communal Movement, S. 451, 453. Das Fehlen Rai-
nalds von Sidon könnte indes auch mit seiner Abwesenheit von Tyrus erklärt werden. Laut Continuation
de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 48, S. 61; Chronique d’Ernoul, Kap. 16, S. 182; Estoire d’Eracles,
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kam, dass Guido von Lusignan im Herbst 1187 seine Freilassung zum Frühjahr 1188
ausgehandelt hatte. Falls dies in Tyrus bereits bekannt geworden war, könnte das die
Zurückhaltung der Barone zusätzlich gefördert haben280).

Im Mai 1188 stellte Konrad weitere Urkunden für Pisa aus. Einmal verfügte er erneut
freizügig über Besitz des Königs und Joscelins III. von Courtenay in Akkon, das andere
Mal beschränkte er sich auf Vergaben in und um Tyrus281). Im ersten Fall urkundete er
erstmals alleine, ohne die Unterstützung der Kommune oder anderer Großer. Lediglich
Paganus von Haifa erscheint als wichtiger Name in der Zeugenliste. Im zweiten Fall be-
rief er sich wieder auf die Kommune und konnte zudem auf Rainald von Sidon und
Walter von Caesarea zählen, während Paganus von Haifa wiederum als Zeuge fungierte.
Mayer vermutet, dass die Kommune in dieser Phase nur noch in rein städtischen Ange-
legenheiten tätig wurde und sich Rainald und Walter aus diesem Grund zu einem Beitritt
entschlossen haben könnten. Weshalb sie das taten, lässt Mayer offen282).

Wie so vieles in dieser Angelegenheit muss dies aufgrund der Quellenlage Spekulation
bleiben. Zumindest lässt sich festhalten, dass die Barone zunächst eindeutig Partei für den
gefangenen König ergriffen hatten. Ab Herbst 1187 und nach dem Abgang einflussrei-
cher Namen und dem Erstarken der tyrensischen Kommune unter der Führung Konrads
wandten sie sich dann zwar nicht unbedingt gegen den König, ergriffen aber auch nicht
bedingungslos Partei für Konrad. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass sie Konrads Ak-
tionen, insbesondere seinem großzügigen Umgang mit fremdemGut, eher zurückhaltend
gegenüberstanden und möglicherweise die Rechte des Königs zumindest nicht über Ge-
bühr verletzen wollten. Auch wenn allenfalls bereits Gerüchte über dessen baldige Frei-
lassung die Runde machten, war die Lage verworren. Der König war immer noch abwe-
send und praktisch alle Gebiete, über die Konrad bedenkenlos verfügte, befanden sich
nicht mehr in christlicher Hand. Es ist durchaus nachvollziehbar, wenn die Barone eine
abwartende Haltung eingenommen haben sollten. Dass sie der Rückkehr des Königs of-
fen gegenüberstanden, bewiesen sie, als sich die meisten von ihnen seinem Lager an-
schlossen, als sich Konrad erstmals offen gegen ihn stellte, indem er ihm nach seiner
Freilassung den Zutritt zu Tyrus verweigerte283).

Der größte Unterschied im Vergleich zur Gefangenschaft Balduins II. in den Jahren
1123 und 1124 bestand in den nicht mehr existenten Herrschaftsstrukturen des König-
reichs. Das machte es Konrad leicht, das entstandene Machtvakuum auszufüllen. Nach

XXIII, 49, S. 76, habe sich Rainald nach Tripolis abgesetzt, als Konrad in Tyrus an die Macht gekommen
sei. Er habe nämlich Repressionen befürchtet, da er mit Saladin bereits die Kapitulation der Stadt verein-
bart hatte.
280) Zur Freilassung Guidos siehe Kap. III., 2.2.2.b. Für die Vermutung eines Einflusses auf das Verhalten
der Barone in Tyrus vgl. den Kommentar zu DJer. Nr. 519, S. 860.
281) DJer. Nr. 523 f.
282) Mayer, Communal Movement, S. 451–453.
283) Siehe dazu Kap. III., 2.3.2.b.

2. GEFANGEN IM HEILIGEN LAND 251



demWeggang Raimunds III. und Balians von Ibelin aus Tyrus scheint es niemanden mehr
gegeben zu haben, der die überkommene Herrschaftstopografie mit Nachdruck vertreten
hätte. Dass König und Königin zur Passivität verurteilt waren und der größte Teil des
Territoriums, das dieser Topografie zugrunde lag, verloren war, dürfte dies zusätzlich
gefördert haben. Anders als der Opposition in den 1120er-Jahren gelang es Konrad, sich
in Tyrus zu etablieren. Dies führte zur Situation, dass nach der Freilassung Guidos von
Lusignan der faktische Herr über die Reste des Königreichs dem eigentlichen König ge-
genüberstand, der aber über keine materielle Basis mehr verfügte, um seine eigenen An-
sprüche durchzusetzen.

2.1.2 Die gefangenen Fürsten

a.) Bohemund von Antiochia (1100–1103)

Bohemund wurde im Juli 1100 bei Melitene von einem Heer der kleinasiatischen Da-
nischmendiden gefangen genommen. Die erzählerische Ebene dieser Geschichte wurde
bereits weiter oben eingehend diskutiert284). Nachdem ein durch antiochenische Truppen
unterstützter Befreiungsversuch Balduins I. , des Grafen von Edessa, gescheitert war,
zeichnete es sich ab, dass mit einer schnellen Rückkehr Bohemunds nicht zu rechnen
war285). Die normannische Elite Antiochias musste sich nun dringend mit der Frage nach
der Organisation der Herrschaft in Antiochia während der Gefangenschaft ihres Fürsten
auseinandersetzen. Zu diesem Zweck wurden Botschaften an Tankred geschickt, einen
Neffen Bohemunds, der sich bei der Eroberung Jerusalems einen Namen gemacht hatte
und sich noch immer in dieser Gegend aufhielt286). Im März des folgenden Jahres nahm
dieser den Ruf an. Wie im Fürstentum in der Zwischenzeit die Regierung sichergestellt
wurde, geht aus den Quellen nicht klar hervor. Es finden sich aber Hinweise, die auf eine
Übergangsregierung schließen lassen und die Ereignisse beleuchten, die dazu geführt ha-
ben, dass Tankred ins Fürstentum eingeladen wurde.

Zum Stellvertreter des Fürsten prädestiniert war als Kommandant der Armee der
Konstabler. Dies war auch während der Gefangenschaft Balduins II. in den 1120er-Jahren
in Jerusalem so gehandhabt worden. Thomas Asbridge identifiziert für die Zeit vor 1105
zwei Konstabler in Antiochia: Ein Ilger Bigod ist 1099 nachgewiesen, und ein gewisser

284) Zur Gefangenschaft Bohemunds sowie ihrem historischen Kontext vgl. zudem Flori, Bohémond,
S. 219–265. Siehe auch Kap. II., 3.2.3.
285) Albert von Aachen, Historia, VII, 29, S. 526; Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 5, S. 347 f.; Gesta
Francorum expugnantium Iherusalem, S. 519; Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 552; Matthäus
von Edessa, Chronicon, II, 134, S. 177.
286) Zu Tankred vgl.: Rheinheimer, Kreuzfahrerfürstentum Galiläa, S. 102–107; Rheinheimer, Tank-
red.
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Richard befand sich 1101 in muslimischer Gefangenschaft. Es ist nicht klar, bis wann Il-
ger im Amt war und ob Richard noch von Bohemund oder erst von Tankred eingesetzt
worden war287). Jedenfalls besteht die Möglichkeit, dass das Amt in der Zwischenzeit von
einer dritten Person ausgeübt wurde. Unter Bohemund war der Lothringer Balduin le
Bourcq – der spätere König Balduin II. – zu großem Einfluss gelangt und habe, so der gut
informierte Radulph von Caen, als Kommandant der Armee (princeps miliciae) zu den
mächtigsten Antiochenern gehört288). Damit könnte Balduin tatsächlich das Konstabler-
amt oder eine vergleichbare Position innegehabt haben, die ihn zum Regenten geradezu
prädestinierte. Werden die Rechtsbücher Jerusalems auch als Maßstab für diese Situation
gewertet, wäre er nach dem Ausscheiden Bohemunds für die Sicherheit Antiochias ver-
antwortlich gewesen.

Ebenfalls im Sommer 1100 war in Jerusalem Gottfried von Bouillon gestorben, und
Balduin I. von Edessa folgte ihm dort in der Herrschaft nach. Bevor er Nordsyrien ver-
ließ, machte er Balduin le Bourcq zum Grafen von Edessa. Wegen dieser neuen Aufgabe
konnte das Fürstentum Antiochia nicht mehr uneingeschränkt auf die Dienste seines
Heerführers zählen. Im Gegenteil, Balduin le Bourcq begann bald die militärischen Res-
sourcen des Fürstentums zur Unterstützung Edessas abzuziehen, beispielsweise zu Be-
ginn des Jahres 1101, nachdem er bei Saruj eine Niederlage gegen seine muslimischen
Nachbarn erlitten hatte289). Ein solches Verhalten mochte Ausdruck eines Herrschafts-
anspruchs in Antiochia gewesen sein, der über jenen eines bloßen Regenten hinausging.
Dieser Ansicht war wenigstens Radulph von Caen, laut dem Balduin gewisse Ambitionen
in Antiochia entwickelt hatte, insbesondere nach seinem Aufstieg zum Grafen von
Edessa290).

Damit scheint er, der Lothringer, auf den Widerstand der normannischen Elite des
Fürstentums gestoßen zu sein, die sich nach einem neuen Regenten umzusehen begann.
Fündig wurde sie in Tankred, der in Jerusalem mit König Balduin I. einen Konflikt um
die Städte Haifa und Tiberias austrug. Gemäß Fulcher von Chartres bat sie ihn, möglichst
schnell nach Antiochia zu kommen und über dieses zu herrschen, bis Bohemund, domi-
nus noster et tuus, wieder auf freiem Fuß sei. Denn er, Tankred, sei nicht nur ein guter
Soldat, sondern auch ein Verwandter Bohemunds und mächtiger als sie. Deshalb sei er
besser geeignet, Antiochia zu regieren291).

287) Asbridge, Creation, S. 184; vgl. auch Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 205.
288) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 414, S. 119. Albert von Aachen, Historia, VII, 31, S. 530, kon-
statiert, dass Balduin le Bourcq im Solddienst Bohemunds gestanden habe, während Matthäus von Edessa,
Chronicon, II, 134, S. 177, Balduin als Diener Bohemunds bezeichnet.
289) Matthäus von Edessa, Chronicon, II, 135, S. 178. Vgl. dazu Fink, Foundation, S. 382.
290) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 414, S. 119 f.
291) Fulcher von Chartres, Historia, II, 7, 1, S. 392 f.
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Mit diesem Profil war Tankred ein optimaler Kandidat, um allfälligen Herrschaftsan-
sprüchen Balduins le Bourcq entgegenzutreten. Es scheint plausibel, dass sich die anti-
ochenischen Magnaten auf diese Weise gegen eine lothringische Machtergreifung zu
wehren versuchten292). Sie waren aber nicht bereit, Tankred bedingungslos als neuen
Herrscher zu akzeptieren. Offenbar waren sie sich bewusst, dass Tankred seit seiner An-
kunft im Nahen Osten stets nach einer eigenen Herrschaft gestrebt hatte und nur nach
entsprechenden Vorkehrungen mit der Regentschaft betraut werden konnte293). Nicht nur
Fulcher betont den temporären Charakter von Tankreds Regentschaft, auch die anonyme
›Historiae Hierosolymitanae pars secunda‹ hält fest, dass Tankred verpflichtet worden sei,
das Land wieder zurückzugeben294). Laut der ›Hystoria de via et recuperatione Anti-
ochiae atque Ierusolymarum‹ habe Tankred vor den Toren Antiochias sogar einen Eid auf
Bohemund leisten müssen, bevor er eingelassen worden sei295). Gemäß Radulph von Caen
habe sich Tankred mehr als Gast denn als Fürst (magis hospes quam princeps) gefühlt – ein
doch starker Hinweis auf die wohl eher vorgeschobene Rolle, die er im Fürstentum zu
spielen hatte296). Tankred scheint auf jeden Fall als Gegengewicht zu Balduin le Bourcq
nach Antiochia geholt worden zu sein. Dabei wurden seiner Souveränität Grenzen auf-
erlegt, die einerseits Bohemund sein Fürstentum sichern, andererseits aber auch den Ma-
gnaten Zugang zur Herrschaft garantieren sollten. Dagegen vermochte Balduin le Bourcq
wenig auszurichten. Widerstrebend gab er seine Position in Antiochia auf, nachdem er
von Tankred seines Kommandos enthoben worden war297).

Die Politik, die während Bohemunds Gefangenschaft die Entwicklung in Edessa und
Antiochia prägte, stand ganz im Zeichen des Kampfes um die Vorherrschaft in Nordsy-
rien. Seine Haft wirkte sich aber auch auf das Königreich Jerusalem aus. Bei Albert von
Aachen heißt es, dass Daimbert, der Patriarch von Jerusalem, und Tankred nach dem Tod
Gottfrieds von Bouillon einen Brief an Bohemund abgesetzt hätten, mit der Aufforde-
rung, in Jerusalem die Herrschaft zu übernehmen. Dies sei eine Verletzung ihres Eides
gegenüber dem Verstorbenen gewesen, nur Verwandte zur Nachfolge anzunehmen und
habe entsprechend Gottes Zorn erregt. Die Nachricht sei deshalb unterwegs abgefangen
worden, und die fast gleichzeitige Gefangennahme Bohemunds sei in dieser Sache ein
weiterer Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes298). Diese Geschichte zeigt, dass die Zeitge-
nossen eine Konkurrenz unter den verschiedenen christlichen Anführern wahrgenommen
und deren Entwicklung in den Kontext der Ereignisse eingeordnet haben. Gefangen-

292) Vgl. zu ethnisch motivierten Auseinandersetzungen in den Kreuzfahrerherrschaften: Mayer, Ange-
vins; Mayer, Succession; Mayer, Wheel; Murray, Ethnic Identity.
293) Vgl. Rheinheimer, Tankred, S. 78.
294) Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 558.
295) Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum, Kap. 139, S. 134 f.
296) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 414, S. 119.
297) Ebd., Kap. 414, S. 119 f.
298) Albert von Aachen, Historia, VII, 27, S. 522–524.
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schaft als starkes Symbol eignete sich natürlich gut, um als Folge moralisch verwerflichen
Handelns interpretiert zu werden. In dieser Sichtweise entfernte Gott durch die Fest-
nahme Bohemunds ein mögliches Hindernis für Balduins I. rechtmäßigen Herrschafts-
antritt in Jerusalem.

Darüber hinaus dürfte Bohemunds Gefangennahme für die Lösung eines weiteren
Problems im Königreich Jerusalem gesorgt haben: Radulph von Caen schreibt, dass
Balduins I. Thronbesteigung einen Konflikt mit Tankred geschürt habe299). Dieser hatte
nämlich weite Gebiete nördlich von Jerusalem erobert, mit Zentrum in Tiberias und
Haifa, und weigerte sich nun, Balduin als König anzuerkennen300). In diesen Streit fiel das
Regentschaftsangebot der Antiochener an Tankred. Dieser nahm es im März 1101 an und
übergab Balduin die umstrittenen Gebiete, unter der Bedingung, sie innerhalb eines Jah-
res und dreier Monate wieder zurückfordern zu können301). Tankred hatte nun die Gele-
genheit, sich in Antiochia endlich eine eigene Herrschaft zu verschaffen. Da das weitere
Schicksal Bohemunds unklar war, durfte er sich durchaus Hoffnungen auf eine dauer-
hafte Abwesenheit machen und entsprechend gering fielen seine Bemühungen um die
Befreiung seines Onkels aus. Balduin auf der anderen Seite konnte sich eines gefährlich
ehrgeizigen Konkurrenten elegant entledigen, zugleich eine drohende bewaffnete Aus-
einandersetzung verhindern und sein Königreich entscheidend vergrößern302).

Dass sich Tankred das Recht vorbehalten hatte, innerhalb einer bestimmten Frist seine
abgegebenen Besitzungen zurückzufordern, zeigt aber, dass er nicht gewillt war, alles zu
riskieren und sich eine Machtgrundlage für den Fall der Rückkehr Bohemunds erhalten
wollte. Tankred wusste, dass er dann seine Herrschaft in Antiochia würde abgeben müs-
sen. Gemäß Radulph von Caen war er aus diesem Grund auch bemüht, seine dignitas zu
steigern, indem er Balduin le Bourcq im Fürstentum entmachtete303). Es wird nicht ganz
klar, wie diese Aussage zu interpretieren ist. Wahrscheinlich hatte Tankred Balduins
Ambitionen erkannt und entfernte ihn aus seiner Machtposition. Dadurch neutralisierte
er nicht nur einen Konkurrenten, der ihm im Falle einer dauerhaften Abwesenheit Bo-
hemunds die Herrschaft hätte streitig machen können, sondern stärkte auch seine eigene
Stellung gegenüber den antiochenischen Magnaten. Darüber hinaus schuf er sich so eine
gute Verhandlungsposition, falls sein Onkel doch aus der Gefangenschaft zurückkehren

299) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 413, S. 119.
300) Albert von Aachen, Historia, VII, 44, S. 552. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Einerseits ist Tankreds
immer wieder zutage getretener Wunsch nach einer eigenen Herrschaft zu nennen – es ist durchaus mög-
lich, dass er auf den Thron Jerusalems spekuliert hat – (Rheinheimer, Tankred, S. 78), andererseits aber
auch seine in der Vergangenheit nicht spannungsfreie Beziehung zu Balduin I., die 1098 sogar zu einem
Scharmützel zwischen den beiden vor Tharsos geführt hat (Albert von Aachen, Historia, III, 7–10, S. 148–
154; III, 15–17, S. 160–166).
301) Albert von Aachen, Historia, VII, 45, S. 554; Fulcher von Chartres, Historia, II, 7, 1, S. 390–393.
302) Vgl. hierzu Cahen, Syrie, S. 229; Rheinheimer, Kreuzfahrerfürstentum Galiläa, S. 106.
303) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 414, S. 119.
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sollte – denn dann hätte er darauf hinweisen können, ihm einen Gefallen getan zu haben,
indem er ihm seine Position gegenüber Balduin gesichert habe.

Allerdings war Tankred bestrebt, diese Möglichkeit zu verhindern. Während seiner
Regentschaft unternahm er nichts, was Bohemund aus seiner misslichen Lage befreit
hätte. Auch entsprechende Bemühungen Balduins le Bourcq und des Patriarchen von
Antiochia unterstützte er nicht. Radulph von Caen schreibt dazu lediglich beschönigend,
dass Tankred den beiden keine Steine in den Weg gelegt habe, obwohl die Rückkehr Bo-
hemunds nicht zu seinem Vorteil gewesen wäre304).

Tankred versuchte aber auch nicht, sich als Fürst zu etablieren. In einer Urkunde vom
22. November 1101 bestätigte und erweiterte er einige Privilegien Genuas, die dieses noch
von Bohemund erhalten hatte305). In der Intitulatio bezeichnet er sich ohne Titulatur
schlicht als Tancredus.Allerdings erscheint auch Bohemund nur als Boamundus und wird
damit explizit nicht über Tankred gestellt. Dieses Auftreten auf diplomatischer Ebene
entspricht ziemlich genau dem von Radulph von Caen beschriebenen Verhalten gegen-
über Bohemund: Tankred stellte sich zwar nicht augenfällig gegen seinen gefangenen
Onkel, tat aber auch nichts, um dessen Position zu verbessern oder zu sichern. Zudem
beließ es Tankred nicht bei einer Bestätigung der Privilegien, sondern erweiterte diese
beträchtlich. Das könnte darauf hinweisen, dass Tankred, der vom antiochenischen Adel
ja nur auf Zeit geduldet wurde, einen Verbündeten im Fürstentum suchte. Der genuesi-
sche Chronist und Augenzeuge Cafarus schreibt, dass die Genuesen Tankred in Anti-
ochia zum Fürsten gemacht hätten306). Auch wenn das wohl als übertrieben gelten kann,
legt die Aussage des Cafarus immerhin ein gewisses Engagement Genuas in Antiochia
nahe, das Tankred möglicherweise wichtige Unterstützung bei seiner Etablierung an der
Spitze des Fürstentums bescherte307).

Nach diesen Ausführungen lässt sich folgendes Bild von Tankreds Regentschaft von
1100 bis 1103 zeichnen: Tankreds Innenpolitik war von zwei Anliegen geprägt. Zum ei-
nen musste er sich gegen die Konkurrenz Balduins le Bourcq durchsetzen. Dabei versi-
cherte er sich möglicherweise der Hilfe Genuas. Zum anderen versuchte er, Bohemunds
Rückkehr so lange wie möglich zu verzögern, indem er nichts für seine Befreiung tat.
Dennoch unternahm er keine aktiven Schritte gegen die Autorität seines Onkels. Erst
1108 bezeichnete er sich erstmals in einer Urkunde als princeps Antiochenus308). In diesem
Zusammenhang ist auch interessant, dass er erst ab seiner zweiten Regentschaft (1105–

304) Ebd., Kap. 427, S. 123: Nec Tancredus tamen huic studio obuiat, licet Boamundi redicio prosperitati
ejus obuiatura uideatur.
305) Codice diplomatico della Repubblica di Genova, Nr. 12.
306) Cafarus, De liberatione, S. 113, vgl. auch S. 121: […] Tanclerium […] in Antiochia principem posue-
runt.
307) Flori, Bohémond, S. 223, vermutet, dass sich Tankred durch die Vergünstigungen an Genua vor al-
lem deren Flottenhilfe gegen das wiedererstarkende Byzanz sichern wollte.
308) RRH Nr. 53.
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1112) eigene Münzen prägen ließ. Rheinheimer wertet diesen Befund als Hinweis darauf,
dass Tankred erst jetzt, also nach der Abreise Bohemunds nach Europa, versuchte, seinen
Onkel zu verdrängen309). Vorher dürfte er wegen der Bedingungen, die seiner Regent-
schaft von den antiochenischen Magnaten auferlegt worden waren, ohnehin zu keinen
tiefgreifenden Herrschaftsübernahmeversuchen in der Lage gewesen sein.

Die Gefangenschaft Bohemunds zog nicht nur interne Auseinandersetzungen nach
sich, sondern bot auch den Grafen von Edessa eine Gelegenheit, ihren Einfluss in Nord-
syrien zu konsolidieren. Laut Albert von Aachen, Fulcher von Chartres sowie zwei ano-
nymen Chronisten sei es Bohemund aus seiner Gefangenschaft heraus gelungen, eine
Botschaft an Balduin I. von Edessa zu schicken, in der er diesen um unverzügliche Hilfe
ersucht habe310). Binnen dreier Tage habe Balduin sein Heer gesammelt und sei, verstärkt
durch antiochenische Verbände, nach Melitene gezogen, das inzwischen von den Truppen
der Danischmendiden belagert worden sei. Auf die Nachricht, dass Balduin sich nähere,
seien die Muslime abgezogen und von den Christen drei Tage lang verfolgt worden, bis
sich diese bedauernd zurückziehen mussten, entweder weil die Danischmendiden einen
zu großen Vorsprung gehabt hätten und immer tiefer in ihr eigenes Gebiet entkommen
seien oder weil Balduins Heer nicht für eine derart lange Verfolgungsjagd ausgerüstet
gewesen sei – so jedenfalls die Begründungen der Quellen für den Abbruch der Befrei-
ungsaktion311).

Thomas Asbridge sieht noch eine dritte Möglichkeit: Balduin habe eine gute Gele-
genheit gesehen, Melitene in Besitz zu nehmen312). Gabriel, der Herr dieser Stadt, hatte sie
bereits an Bohemund ausliefern wollen. Dieses Übergabeangebot war überhaupt erst der
Grund für Bohemunds Zug, der in seine Gefangennahme mündete. Offenbar war es Ga-
briel aber nicht so wichtig, unter wessen Schutz er sich stellte. Denn als Balduin nach
Melitene zurückkehrte, übergab er ihm die Stadt, die daraufhin von Balduin mit einer
fränkischen Garnison ausgestattet wurde313). Nachdem Balduin le Bourcq Graf von Edes-
sa geworden war, wurde das Band zwischen Edessa und Melitene weiter gefestigt. Gemäß
einer anonymen syrischen Chronik habe Gabriel dem Grafen seine Tochter Morphia als
Gemahlin angeboten, wie er es zuvor schon bei Bohemund getan habe314). Kurz vor der
Freilassung des Normannen heirateten Balduin und Morphia, was dem Grafen, so Wil-
helm von Tyrus, eine dringend benötigte Mitgift verschafft hätte315). Da Balduin stark in

309) Porteous, Early Coinage, S. 176; Rheinheimer, Tankred, S. 78.
310) Albert von Aachen, Historia, VII, 29, S. 526; Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 5, S. 347 f.; Gesta
Francorum expugnantium Iherusalem, S. 519; Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 552.
311) Albert von Aachen, Historia, VII, 29, S. 526; Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 5, S. 348; Historia
Iherosolimitanae pars secunda, S. 552; Matthäus von Edessa, Chronicon, II, 134, S. 177.
312) Asbridge, Creation, S. 107.
313) Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 6, S. 349.
314) Anonymi auctoris chronicon, S. 46.
315) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 23, S. 482.

2. GEFANGEN IM HEILIGEN LAND 257



die Freilassungsverhandlungen Bohemunds involviert war, fragt es sich, ob der Zeitpunkt
dieser Eheschließung ein Zufall gewesen sein kann. Mit der Hochzeit verschaffte sich
Balduin neben der großen Mitgift auch eine einflussreiche Position in Melitene, das er so
auf Kosten Bohemunds, der 1100 ja selbst an der Stadt interessiert gewesen war, für
Edessa sicherte.

b.) Balduin le Bourcq von Edessa (1104–1108)

Der innerfränkische Kampf um die Vorherrschaft in Nordsyrien fand auch während der
nächsten Gefangenschaftsepisode seine Fortsetzung. Während der Schlacht bei Harran
(1104) gerieten der Graf von Edessa, Balduin le Bourcq, und sein wichtigster Lehnsträger,
Joscelin I. von Courtenay, in muslimische Gefangenschaft. Die Mehrzahl der Quellen
zeichnet für die Zeit vor diesem Gefecht ein eher angespanntes Bild auf fränkischer Seite,
das auf den Kampf um die Vormachtstellung im christlichen Nordsyrien zurückzuführen
sein dürfte und für die Niederlage verantwortlich gemacht wurde316). Besonders um das
Verhältnis zwischen Tankred und Balduin le Bourcq dürfte es nach den Geschehnissen
während Bohemunds Gefangenschaft nicht zum Besten bestellt gewesen sein317).

Die Gefangennahme Balduins le Bourcq und Joscelins von Courtenay eröffnete den
Normannen aus Antiochia neue Möglichkeiten. Bohemund und Tankred, die ebenfalls
bei Harran gekämpft hatten, gelang die Flucht nach Edessa. Sobald dort über das
Schicksal seiner beiden führenden Männer Klarheit gewonnen worden war, übernahmen
die beiden Normannen die Regierung. Sowohl Albert von Aachen als auch Wilhelm von
Tyrus und Radulph von Caen gestehen den Edessenern ein gewisses Mitspracherecht bei
der Wahl des Regenten zu318). Angesichts der Verletzlichkeit der Stadt, sowohl wegen ih-
rer geografisch exponierten Lage und den empfindlichen Verlusten, die ihr Heer bei
Harran erlitten hatte, als auch wegen der Abwesenheit ihrer wichtigsten Führungsper-
sönlichkeiten dürften die Edessener aber kaum in der Lage gewesen sein, Bohemund ab-
zuweisen319). Tatsächlich suggeriert Albert von Aachen wenig später, dass Tankred von
seinem Onkel, und nicht etwa von Nobilität oder Einwohnerschaft der Grafschaft, in

316) Albert von Aachen, Historia, IX, 39, S. 690; Fulcher von Chartres, Historia, II, 27, 7 f., S. 475; Wil-
helm von Tyrus, Chronicon, X, 29, S. 490; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 261, S. 50; ähnlich argu-
mentiert Michael der Syrer, Chronikon, S. 195.
317) Vgl. dazu Anonymi auctoris chronicon, Kap. 263, S. 51, das insbesondere Tankred als wütend über
Balduins Verhalten darstellt.
318) Albert von Aachen, Historia, IX, 41, S. 694; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 433, S. 126; Wilhelm
von Tyrus, Chronicon, X, 29, S. 491. Für den wesentlich später schreibenden arabischen Chronisten Ibn al-
Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261 f., war es klar, dass die Vergabe der Regentschaft nur von Balduins Gro-
ßen vorgenommen worden sein konnte.
319) Asbridge, Creation, S. 110.
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Edessa eingesetzt worden sei320). Bohemund selbst übernahm Joscelins Besitz, also das
Land um Tell Bashir, ein großes, wichtiges Lehen, möglicherweise sogar noch bedeuten-
der als das Gebiet um Edessa selbst321).

Wilhelm von Tyrus betont, dass dieses Arrangement nur so lange Bestand haben sollte,
bis Balduin wieder frei sei. Ähnliches berichten auch Albert von Aachen und Fulcher von
Chartres. Tankred habe gar einen entsprechenden Eid ablegen müssen322). Die Betonung
der eidlich versicherten Rückgabe der Grafschaft bei Balduins Freilassung zeigt, dass die
fränkischen Chronisten dezidiert der Ansicht waren, dass das Eigentum eines Gefange-
nen zwar fremdverwaltet werden konnte, nach der Rückkehr des Eigentümers aber un-
verzüglich restituiert werden musste. Die entsprechenden Hinweise im Falle Balduins II.
durch Fulcher von Chartres undWilhelm von Tyrus sowie breiter bezeugt bei Bohemund
suggerieren, dass es durchaus als üblich angesehen wurde, Rechte und Ambitionen von
Regenten auf diese Weise zu beschränken oder umgekehrt formuliert, die Herrschafts-
und Besitzrechte von Gefangenen zu sichern. Diese Beobachtung deckt sich mit den Be-
funden aus dem normativ-juristischen Bereich, die im lateinischen Osten demzufolge
bereits früh allgemeine Anerkennung fanden. Ob sich die Zurückgebliebenen dieser
Vorgabe auch tatsächlich beugten, war dann wohl eher eine politische Frage. Wie im Falle
Bohemunds hatte der Regent durchaus Möglichkeiten, seine Position zu festigen – zum
Beispiel indem er die Auslösung des Gefangenen verzögerte.

Auch in Edessa verspürten die Regenten nicht den Wunsch nach einer baldigen
Rückkehr des legitimen Grafen. Albert von Aachen überliefert dazu eine bezeichnende
Anekdote. Einige Zeit nach der Schlacht von Harran hätten Bohemund und Tankred ein
muslimisches Heer besiegt, das die Gunst der Stunde nutzen und Edessa erobern wollte.
Dabei sei den Normannen eine matrona quedam nobilissima in die Hände gefallen323).
Bald seien die Muslime mit dem Angebot an die Franken herangetreten, die Dame gegen
Balduin le Bourcq auszutauschen oder für ein Lösegeld von 15 000 Goldstücken freizu-
kaufen. Trotz des eindringlichen Appells König Balduins I., seinem Vetter zur Freiheit zu
verhelfen, hätten sich die beiden Normannen für das Geld entschieden. Offiziell hätten
sie verlauten lassen, dass sie lieber versuchen wollten, neben der Freiheit Balduins ein
zusätzliches Lösegeld für die Muslimin zu erpressen, weil sie das Geld dringend benö-
tigten, um ihre Truppen zu besolden. Albert von Aachen unterstellt den Normannen aber
ganz andere Beweggründe. In seinen Augen hatten es die Regenten in erster Linie auf die

320) Albert von Aachen, Historia, IX, 43, S. 696.
321) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 29, S. 491. Vgl. auch Amouroux-Mourad, Comté, S. 120.
322) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 3, S. 479 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 29, S. 491; XI,
8, S. 507.
323) Albert von Aachen, Historia, IX, 45, S. 700.
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reichen Jahreseinkünfte der Grafschaft abgesehen, die Albert auf 40 000 Byzantiner pro
Jahr beziffert324).

Allerdings gab es nicht nur materielle Beweggründe, die es für Tankred und Bohe-
mund interessant machten, Balduins Freilassung so lange wie möglich hinauszuzögern.
Einerseits konnte sich Bohemund dank der Regentschaft über Edessa elegant seines
Neffen entledigen. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft hatte sich Bohemund
nämlich nicht erfreut gezeigt, dass sich Tankred nicht für seine Freilassung eingesetzt
hatte, und hatte ihn zur Bestrafung weitgehend enteignet. Tankred verblieb lediglich im
Besitz einiger weniger Orte an der Küste325). Indem er ihm nun Edessa anvertraute, hoffte
Bohemund wohl nicht nur, ihn abzufinden und damit ruhig zu stellen, sondern auch, ihn
möglichst weit von seiner eigenen Herrschaft entfernt installiert und beschäftigt zu wis-
sen. Andererseits befand sich nun ganz Nordsyrien in normannischer Hand, die Graf-
schaft Edessa war dem Einfluss des Königs von Jerusalem vorerst entzogen. Damit tat
Bohemund einen wichtigen Schritt im Kampf mit dem König von Jerusalem um die
Vorherrschaft über den fränkischen Orient. Zu diesen territorial-politischen Überlegun-
gen gesellte sich noch das nach den Ereignissen von 1100 bis 1103 angespannte Verhältnis
zwischen Tankred und Balduin. Es ist also nicht erstaunlich, dass die Normannen über-
haupt keinen Anreiz verspürten, den Grafen auszulösen.

Nach der Niederlage bei Harran verschlechterte sich die Lage der Franken in Nord-
syrien. Sie hatten nicht nur unter Offensiven der Muslime zu leiden, sondern auch unter
Angriffen der Byzantiner, denen unter anderem die Rückeroberung Latakias glückte326).
Unter diesem Eindruck reiste Bohemund noch 1104 nach Europa, um neue Truppen und
Geldmittel zu beschaffen, die er für den Kampf gegen Byzanz verwenden wollte327). In
Antiochia setzte er Tankred zum Statthalter ein, Richard von Salerno wurde zum Gou-
verneur Edessas gemacht328). Glaubt man den syrischen Chronisten, hatte Edessa unter
seinem neuen Regenten schwer zu leiden: Richard von Salerno sei schlecht, tyrannisch,
ungerecht und gierig gewesen. Er habe Folter, Gefangenschaft und Schande über die Stadt
gebracht und alles Geld zusammengerafft, weil er gewusst habe, dass seine Stellung in der

324) Ebd., IX, 46, S. 702: Bona enim et blanda satis hec illorum fuere responsa, sed nequaquam in eis fides
fuit aut ueritas, aut aliqua uoluntas uirum redimendi, propter ambitionem ciuitatis et eius tributorum, que
de diuersis negociis et rerum commutatione que tantum infra menia aguntur, ad quadraginta milia bisan-
tiorum singulis annis computantur, absque hiis redditibus quos plurima castella et regiones ad eandem ci-
uitatem pertinentes largiuntur. Vgl. auch: Anonymi auctoris chronicon, Kap. 264, S. 52; Michael der Syrer,
Chronikon, S. 195.
325) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123 f.; Balduini III historia, S. 180; Historia Iherosoli-
mitanae pars secunda, S. 564; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 222.
326) Anna Komnene, Alexias, XI, 11, 3–7, S. 354 f.; Lilie, Kreuzfahrerstaaten, S. 64.
327) Albert von Aachen, Historia, IX, 47, S. 702; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 436–439, S. 127 f.
328) Albert von Aachen, Historia, IX, 47, S. 702; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 263, S. 52; Michael
der Syrer, Chronikon, S. 195.
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Grafschaft zeitlich begrenzt war329). Gleichwohl versuchte sich Richard in Edessa festzu-
setzen. So ließ er eigene Münzen prägen, die zum Teil über ältere Münzen Balduins ge-
schlagen wurden. Rheinheimer vermutet, dass Richard Balduin mit aller Gewalt zu ver-
drängen gesucht habe – ein Unterfangen, das sich letztlich als erfolglos herausstellte330).

c.) Joscelin I. von Edessa (1122–1124)

Im September 1122 gerieten Joscelin I. , der von Balduin II. die Grafschaft Edessa zu Le-
hen erhalten hatte, und Waleran von Le Puiset331), sein mächtigster Vasall, in die Gewalt
des muslimischen Fürsten Balak. In der Folge stand der fränkische Norden weitgehend
ohne politische und militärische Führungspersönlichkeiten da332). In Antiochia hatte zwar
der Patriarch Bernhard zunehmend an Einfluss auf die Politik gewonnen, seit Balduin II.
im Jahr 1119 in Antiochia die Regentschaft für den Fürsten Roger führte, der in der
Schlacht auf dem Blutfeld gefallen war. Wahrscheinlich waltete er als Stellvertreter des
Königs, aber natürlich konnte ein Geistlicher nicht die Rolle eines Feldherrn übernehmen
und in Edessa eingreifen333). So ist es nicht erstaunlich, dass Balduin II. auf die Nachricht
von der Festnahme Joscelins I. sofort nach Edessa zog, sobald es seine Pflichten als König
von Jerusalem zuließen, um die Region gegen die Attacken Balaks zu sichern334).

Dort angekommen, kümmerte er sich um Bemannung und Versorgung der Verteidi-
gungsanlagen und betraute Gottfried den Mönch mit der Regierung der Grafschaft. Über
das Leben Gottfrieds ist nicht viel bekannt. Es scheint aber, dass er vor allem in Nord-
syrien aktiv war und von Balduin II. 1122 mit der wichtigen Herrschaft Marash zusam-
men mit Raban und Edessa betraut wurde. Matthäus von Edessa charakterisiert ihn als
den Befehlshaber der Franken, der Jerusalem, Antiochia und Edessa vor den Türken zu
beschützen hatte335). George Beech hält diese Einschätzung für übertrieben, auch wenn
Gottfried in den Jahren 1123 und 1124 zweifellos eine der mächtigsten Figuren auf
christlicher Seite gewesen sei336). Wird aber die Gefangenschaft Balduins II. berücksich-

329) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 263, S. 52; Michael der Syrer, Chronikon, S. 195.
330) Rheinheimer, Tankred, S. 79. Zur Numismatik in Edessa vgl. auch: Berman/Fraley Preston/
Malloy/Seltman, Coins, S. 238; Porteous, Crusader Coinage, S. 363 f.; Porteous, Early Coina-
ge, S. 173.
331) Vgl. zu Waleran: La Monte, Lords of Le Puiset, S. 106–108.
332) Fulcher von Chartres, Historia, III, 12, 1, S. 651 f.; III, 16, 1, S. 659.
333) Asbridge, Creation, S. 198–206, bes. S. 206; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 8, S. 94–96; II,
9, S. 98; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, XI, 25, S. 108.
334) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 17, S. 566.
335) Ebd., XII, 9, S. 557; XII, 17, S. 567; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 287, S. 66; Matthäus von
Edessa, Chronicon, III, 90, S. 230. Zu Gottfried vonMarash vgl.: Amouroux-Mourad, Comté, S. 74, 125;
Beech, Lordship of Marash, S. 43 f.
336) Beech, Lordship of Marash, S. 43.
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tigt, die unmittelbar auf die Erhebung Gottfrieds folgte, leuchtet es ein, dass ihn Matthäus
von Edessa aus seiner nordsyrischen Perspektive als uneingeschränkten Heerführer und
Beschützer aller Franken erlebte. Da die nördlichen Kreuzfahrerherrschaften zu diesem
Zeitpunkt aller ihrer wichtigen militärischen und politischen Anführer beraubt waren,
kam dem vom König offiziell für die gefangenen Machthaber dieser Region eingesetzten
Regenten eine königsgleiche Stellung und Verantwortung zu, zumindest in militärischen
Angelegenheiten. Verena Epp vermutet, dass die Geschäfte in Edessa selbst auch von der
Frau Joscelins besorgt worden sein könnten – die Quellenbasis für diese Interpretation ist
aber leider sehr schmal337).

Nachdem Balduin Edessa soweit versorgt und mit einer legitimierten und akzeptierten
Regierung versehen hatte, begann er Gegenangriffe gegen die Muslime durchzuführen338).
Am 9. April 1123 schloss Balduin mit Suleiman von Aleppo einen Friedensvertrag, der es
ihm erlaubte, sich ganz auf Balak zu konzentrieren339). Es ist aber fraglich, ob der König
gegen Balak zog, um Joscelin und Waleran zu rächen, wie Matthäus von Edessa behaup-
tet340). Natürlich mochte das ein Hintergedanke bei der ganzen Aktion gewesen sein. In
erster Linie dürfte es Balduin aber darum gegangen sein, einen gefährlichen Nachbarn in
die Schranken zu weisen – insbesondere nach der Gefangennahme Joscelins und seines
wichtigsten Gefolgsmannes, die sicherlich eine Schwächung des fränkischen Dispositivs
in Nordsyrien bedeutete. Dieses Vorhaben ging gründlich schief, denn eine Woche nach
dem Friedensschluss mit Aleppo befand sich Balduin bereits in der Hand seines Gegners
und wurde zusammen mit Joscelin und Waleran in der Festung Khartput festgehalten.
Die Schwierigkeiten, die sich daraus in Jerusalem selbst ergaben, wurden vorher bereits
besprochen.

d.) Joscelin II. von Edessa (1150–1159)

Ibn al-Athir schreibt zur Gefangennahme Joscelins II. im Mai 1150, dass dieses Ereignis
ein großes Glück für die Muslime gewesen sei, da Joscelin der schlimmste Dämon der
Franken gewesen sei. Wenn sie etwas unternommen hätten, hätten sie immer ihm das
Kommando anvertraut. Daher sei seine Festnahme als großer Schlag gegen die Christen
zu werten341). Seit dem Tod Raimunds von Antiochia (1149) war Joscelin die herausra-
gende Führungspersönlichkeit der Franken in Nordsyrien. Durch seine Gefangennahme
verlor nicht nur das bedrängte Edessa seinen Herrn, sondern möglicherweise auch Anti-

337) Epp, Fulcher von Chartres, S. 99; vgl. dazu Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, 13, S. 686.
338) Nicholson, Joscelyn I, S. 63.
339) Ebd., S. 64.
340) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 89, S. 229.
341) Ibn al-Athir, Atabecs, S. 183.
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ochia. Denn einige Quellen berichten, Joscelin sei auf dem Weg dorthin gewesen, um die
Regierung zu übernehmen342). Damit sahen sich die Kreuzfahrerherrschaften in einer
ähnlichen Situation wie im Jahr 1122, als in Antiochia ebenfalls kein weltlicher Fürst re-
giert hatte und Joscelin I. in Gefangenschaft geraten war. Auch 1150 bedeutete die Ge-
fangenschaft des Herrn von Edessa eine so ernsthafte Bedrohung für die christlichen
Herrschaften in Syrien, dass sich der König von Jerusalem zum Eingreifen genötigt sah –
und das, obwohl sich König Balduin III. zu dieser Zeit mitten in einer zunehmend es-
kalierenden Auseinandersetzung mit seiner Mutter um die Herrschaft in Jerusalem be-
fand343). Bis er aber im Norden eintraf, um sich der Angelegenheit anzunehmen, bedurfte
die Grafschaft Edessa einer handlungsfähigen Regierung, zumal die Muslime sofort ver-
suchten, aus Joscelins Ausschaltung Profit zu schlagen und in die Grafschaft einfielen.

Joscelin hinterließ seine Gattin Beatrix mit ihren Kindern, Joscelin III. und Agnes. In
der Darstellung einiger Quellen übernahm Joscelin III. nach dem Ausscheiden seines
Vaters offiziell die Macht in Edessa: Jocelin [III.] fut conte de Rohais. En son tens fu perdu
le conté de Rohais […]344). Dabei handelt es sich aber vermutlich um eine rechtliche
Wahrnehmung, denn da Joscelin III. zu dieser Zeit noch minderjährig war, führte seine
Mutter Beatrix die Regierungsgeschäfte als Regentin345). Trotzdem sah Wilhelm von Ty-
rus die Situation der nördlichen Kreuzfahrerherrschaften als kritisch an, unter anderem
weil nun sowohl Antiochia – dort regierte seit dem Tod Raimunds seine Frau, die Erb-
fürstin Konstanze – als auch Edessa unter weiblicher Herrschaft standen346). Es ist aber
fraglich, ob Joscelin II. oder gar Joscelin III. die Grafschaft unter den nun folgenden
heftigen Angriffen ihrer muslimischen Nachbarn hätten halten können. Immerhin war
auch Balduin III. darauf bedacht, die Verantwortung für Edessa schnellstmöglich an By-
zanz abzuschieben, indem er es an Kaiser Manuel verkaufte. Damit mauserte sich Byzanz
zum großen Profiteur der Gefangenschaft Joscelins II. Nachdem sich schon Konstanze
von Antiochia nach der Gefangennahme Joscelins II. nach Konstantinopel orientiert
hatte, das formal seit 1137 Schirmherr des Fürstentums war347), konnte es nun seinen
Einfluss in Nordsyrien zumindest temporär markant weiter auszudehnen.

342) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 11, S. 774; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 438, S. 116;
auch Bar Hebraeus, Chronography S. 276; Phillips, Defenders, S. 119.
343) Mayer, Studies.
344) Lignages, Kap. 347, S. 111. Vgl. auch Chronique d’Ernoul, Kap. 3, S. 15; Gregor der Priester, Con-
tinuation, Kap. 21, S. 258; Michael der Syrer, Chronikon, S. 296.
345) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 11, S. 775; vgl. auch Michael der Syrer, Chronikon, S. 297:
Celui-ci [die Byzantiner] , en apprenant que Josselin avait succombé,manda à la femme et au fils de Josselin,
qui étaient encore a Tell Bašer […, Hervorhebung d.V.].
346) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 11, S. 775: Sic igitur peccatis nostris exigentibus utraque regio,
melioribus destituta consiliis vix in se substinens, femineo regebatur imperio.
347) Johannes Kinnamos, Epitome, IV, 17, S. 178. Vgl. auch Lilie, Kreuzzüge, S. 76.
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Als die Nachricht von der Gefangennahme des Grafen von Edessa in Jerusalem eintraf,
war König Balduin III. klar, dass er den traditionellen Schutzaufgaben der Könige von
Jerusalem über die nördlichen Kreuzfahrerherrschaften nachzukommen hatte. Denn, wie
Wilhelm von Tyrus festhält, bedurfte nun nicht mehr nur Antiochia, das unter weiblicher
Herrschaft stand, seiner Unterstützung, sondern auch Edessa, das absque defensoris cura
hostium late patebat insidiis348). Allerdings stand der junge König in einem zunehmend
erbittert geführten Thronstreit mit seiner Mutter Melisende, der genau in dieser Zeit sei-
nem Höhepunkt zustrebte. Jonathan Phillips glaubt, dass Balduin in dieser Auseinan-
dersetzung entlastet worden wäre, wenn Joscelin II. nicht gefangen genommen worden
wäre und die Regentschaft über Antiochia übernommen hätte349).

Dem sind die überzeugenden Resultate von Hans Eberhard Mayers Untersuchung
zum Jerusalemer Thronstreit entgegenzuhalten, die die Gefangenschaft Joscelins rück-
blickend als Glücksfall für Balduin erscheinen lassen: Melisende herrschte seit dem Tod
ihres Vaters Balduin II. zusammen mit ihrem Gatten Fulko über Jerusalem. Nach dem
Tod Fulkos versuchte sie, Balduin III. auch nach dessen Volljährigkeit so lange wie mög-
lich von der Königsherrschaft fernzuhalten. Da Melisende die erste Erbkönigin Jerusa-
lems war, war ihre rechtliche Stellung noch nicht geklärt. Sie mochte mit guten Argu-
menten für sich in Anspruch genommen haben, über die Volljährigkeit ihrer Kinder hi-
naus an der Macht zu bleiben, wie es bei einem männlichen Thronerben selbstverständ-
lich gewesen wäre350). Balduins einzige Chance, seine gut etablierte Mutter zu verdrängen,
bestand darin, sich als militärischer Führer zu etablieren. Dies hätte früher oder später
auch seinen politischen Aufstieg nach sich gezogen351).

Nach dem wenig erfolgreichen zweiten Kreuzzug brachte ihm schließlich der Tod
Raimunds von Antiochia im Jahr 1149 die nächste Gelegenheit, sich hervorzutun, zumal
er von den antiochenischen Magnaten eingeladen worden war, die Regentschaft über das
Fürstentum zu übernehmen352). Das gab ihm die Möglichkeit, eine Rolle einzunehmen,
die traditionellerweise den Königen von Jerusalem zukam. Seine Mutter schien die Ge-
fahr, die von diesem symbolbehafteten Posten ausging, ernst genommen zu haben und
drückte die Position ihres Sohnes auf ein Minimum. So wurden Urkunden nicht mehr in
seinem Namen, sondern nur noch mit seiner Zustimmung ausgestellt und ausschließlich
mit dem Siegel Melisendes versehen353). Das konnte Balduin natürlich nicht hinnehmen,
weshalb sich das Königreich nun regelrecht in zwei Blöcke aufspaltete: Die königliche
Kanzlei wurde aufgehoben, während Balduin und Melisende je eigene Skriptorien un-

348) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 15, S. 780.
349) Phillips, Defenders, S. 119.
350) Vgl. dazu: Murray, Women; Goridis, Gefährten.
351) Mayer, Studies, S. 118, 128.
352) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 11, S. 774; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 438, S. 116.
353) Mayer, Studies, S. 129 f.
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terhielten354). 1150 verschärfte sich die Situation weiter, denn Melisende hatte mit dem
Aufbau einer eigenen Vasallenschaft begonnen. Als Balduin seine Armee zusammenrief,
um nach Nordsyrien zu ziehen, antworteten die Anhänger Melisendes nicht auf sein
Aufgebot. Offenbar waren sie der Meinung, dass sie lediglich dem Ruf Melisendes zu
folgen hätten, der in dieser Angelegenheit nicht erfolgt war. Die Königinmutter versuchte
zu verhindern, dass ihr Sohn in die nördlichen Kreuzfahrerherrschaften zog und sich dort
womöglich zu profilieren vermochte. Balduin ließ sich davon aber nicht abhalten und
marschierte mit den ihm zur Verfügung stehenden Truppen sowie dem Heer der Graf-
schaft Tripolis nach Antiochia. Dort konnte er sich zwar nicht mit seiner Mutter he-
rumschlagen, dafür aber seine Rolle als Oberherr des lateinischen Ostens performativ
wirksam demonstrieren und sich in die Tradition stellen, die seit Balduin I. Bestand hatte,
und aus der die Könige von Jerusalem politische Macht schöpften. Wäre er in Jerusalem
geblieben, wäre seine Rolle als König in der öffentlichen Meinung zerstört gewesen – was
wohl von Melisende angestrebt worden war355).

Balduins Handlungen in Nordsyrien wurden von Wilhelm von Tyrus ausführlich
festgehalten. Als der König in Antiochia eingetroffen sei, habe er von einem Angebot des
byzantinischen Kaisers Manuel an Beatrix von Edessa erfahren, die ihr verbliebenen
Burgen aufzukaufen und ihr und ihren Kindern eine lebenslange jährliche Rente zu ge-
währen. Die antiochenischen und edessenischen Magnaten seien über dieses Angebot
geteilter Meinung gewesen. Während die einen die Lage noch nicht für so verzweifelt
gehalten hätten, um einen solch drastischen Schritt zu rechtfertigen, hätten die anderen
gemeint, dass ein schnelles und entschlossenes Vorgehen angebracht sei. Balduin habe
erkannt, dass er in seiner aktuellen Situation zu wenige Ressourcen hatte, um sich um
Antiochia, Edessa und Jerusalem zu kümmern. Außerdem habe er bezweifelt, dass Edessa
noch lange gehalten werden könne. Durch den Verkauf habe er gehofft, nicht selbst für
den kaum noch abzuwendenden Verlust der Grafschaft verantwortlich gemacht zu wer-
den – was Melisende gegebenenfalls sicher getan hätte –, sondern die Schuld auf Byzanz
abwälzen zu können. Mit Zustimmung der Gräfin Beatrix und ihrer Kinder, für die Bal-
duin als Oberherr nun die Regentschaft geführt habe, sei der Verkauf schließlich trotz
allen Widerstands vollzogen und die fränkische Bevölkerung aus der Grafschaft evakuiert
worden356).

Auf den gefangenen Joscelin achtete in dieser Situation niemand mehr. Zuviel stand
für Balduin auf dem Spiel, als dass er eine Kreuzfahrerherrschaft zu bewahren versucht
hätte, die mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso bald an die Muslime gefallen wäre. Po-
litisch hatte sich die Reise für Balduin ausgezahlt. Er konnte seinen Führungsanspruch
inszenieren, indem er nicht nur seine königlichen Rechte als Oberherr aller Franken

354) Ebd., S. 136.
355) Ebd., S. 147–149.
356) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 16 f., S. 781–785.
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ausübte, sondern vor allem auch indem er sich trotz des Widerstands einer Adelsgruppe
auf Verhandlungen mit Byzanz einließ, womit er sich auf höchster diplomatischen Ebene
bewegte357).

e.) Rainald von Châtillon, Fürst von Antiochia (1161–1176)

Rainald von Châtillon wurde im November 1161 auf dem Rückweg von einem Raubzug,
der ihn ins Gebiet der früheren Grafschaft Edessa geführt hatte, von Truppen Nūr ad-
Dı̄ns abgepasst und gefangen nach Aleppo geführt358). Rainald hatte 1153 die verwitwete
Konstanze von Antiochia geheiratet und war auf diese Weise zum Regenten des Fürsten-
tums aufgestiegen. In dieser Eigenschaft vertrat er die Ansprüche Bohemunds III., Kon-
stanzes Sohn aus erster Ehe, bis zu dessen Volljährigkeit359). Rainalds Position in Anti-
ochia war gänzlich von Konstanze abhängig, da die Erbfolge des Fürstenthrons über sie
lief. Juristisch hätte die Regierung nach seiner Gefangennahme, wenn nicht Byzanz, dem
er sich 1158 unterworfen hatte, eigentlich Konstanze zufallen müssen360). Tatsächlich er-
hob sie auch den Führungsanspruch, was im Adel heftigen Widerstand hervorrief. Die
Nobilität fürchtete ihre bereits 1150 zutage getretene Vorliebe für Konstantinopel und ihr
Streben nach der alleinigen Herrschaftsausübung361). In diesem Interessengegensatz zwi-
schen der Fürstin und ihren Magnaten war ein Konflikt vorgespurt, der letztlich aber erst
wegen der Gefangenschaft Rainalds von Châtillon ausbrechen konnte.

Hans Eberhard Mayer hat eine überzeugende Rekonstruktion dieser Ereignisse auf-
gestellt, die nun mit Fokus auf ihre innenpolitische Dimension umrissen werden soll362):
Der antiochenische Adel beantwortete die Ambitionen Konstanzes mit einemHilferuf an
Balduin III. , der als König von Jerusalem seit den Tagen Balduins I. als traditioneller
Schutzherr Antiochias galt. Balduin überging die Ansprüche Konstanzes, speiste sie mit
einer ihm angemessen scheinenden Entschädigung ab und machte den Patriarchen von
Antiochia zum Regenten während seiner eigenen Abwesenheit. Mit dieser Regelung war
Konstanze natürlich nicht zufrieden, weshalb sie sich umso mehr um die Hilfe Kaiser
Manuels bemühte. Diese Annäherung führte zu geheimen Verhandlungen über ein Ehe-
projekt zwischen Manuel und Maria, der Tochter Konstanzes aus erster Ehe, die mit der

357) Vgl. dazu Mayer, Studies, S. 157.
358) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 28, S. 851 f.; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 441, S. 119;
Bar Hebraeus, Chronography, S. 287; Gregor der Priester, Continuation, Kap. 46, S. 279; Michael der Sy-
rer, Chronikon, S. 319.
359) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 26, S. 795 f.
360) Cahen, Syrie, S. 405. Vgl. auch Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 23, S. 844 f.
361) Baldwin, Latin States, S. 546.
362) Mayer, Varia Antiochena, S. 55–61.
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Hochzeit an Weihnachten 1162 schließlich zu einem erfolgreichen Abschluss kamen363).
Balduin wurde vor vollendete Tatsachen gestellt, und sein Tod 1163 verhinderte weitere
Interventionen zugunsten des Patriarchen. Manuel hingegen konnte seinen Einfluss in
Antiochia mit einem Schlag stark erhöhen, während Konstanze auf diese Weise das
Wohlwollen und die Unterstützung des Kaisers im Kampf um die Macht zu gewinnen
hoffte. Für den Patriarchen war diese Entwicklung natürlich ungünstig. Nicht nur drohte
ihm dadurch der Verlust seines Regentenamts, sondern auch die Absetzung zugunsten
eines orthodoxen Patriarchen. In dieser Situation erinnerte er sich Bohemunds III. und
vertrat wenig später die Position, dass dieser Rainald von Châtillon als Herr Antiochias
nachzufolgen habe364). Michael der Syrer liefert eine nachvollziehbare, wenn auch zeitlich
verkürzte Darstellung der darauf folgenden Ereignisse: Konstanze habe Antiochia regiert
und Bohemund, obwohl er volljährig gewesen sei, nicht an die Macht gelassen. Das habe
den Widerstand der Barone provoziert, worauf sich Konstanze an Manuel und der Adel
an Thoros von Armenien gewandt hätte365).

Die Volljährigkeit Bohemunds musste, so Mayer, ein zentraler Punkt in der Argu-
mentation der Barone gewesen sein, denn andernfalls hätte Konstanze wenigstens Vor-
mundschaftsansprüche geltend machen können. Um Rainald von Châtillon kümmerte
man sich nicht mehr, da seine Macht von derjenigen Konstanzes abhängig war, deren
Abdankung zugunsten Bohemunds ja angestrebt wurde. Allerdings dürfte die Entmach-
tung Konstanzes nicht ganz so widerstandslos abgelaufen sein, wie es Michael der Syrer
suggeriert. Vielmehr scheint sich Bohemund im Jahr 1163 mit seiner Mutter im Kampf
um den Thron befunden zu haben. Er führte in dieser Zeit noch keinen Fürstentitel,
kontrollierte zunächst nur einen kleinen Küstenstreifen um Latakia und wurde lediglich
von einer kleinen Gruppe von Adligen unterstützt366). Zu seinen Verbündeten zählten
auch der junge Raimund III., Graf von Tripolis, und möglicherweise auch Thoros von
Armenien, der von Michael dem Syrer erwähnt wird367). Diese beiden Fürsten hatten ihre
Gründe, Bohemund gegen Konstanze und besonders gegen Byzanz zu unterstützen. Be-
vor Kaiser Manuel Maria von Antiochia geheiratet hatte, waren Verhandlungen um ein
Eheprojekt zwischen dem Kaiser und Raimunds Schwester Melisende weit gediehen. Der
Graf hatte bereits Schiffe für die Überstellung der Braut anfertigen lassen und beher-
bergte die Elite des Königreichs Jerusalem in Erwartung der Hochzeit bei sich in Tripolis,
als die byzantinischen Gesandten seiner Schwester eine Abfuhr erteilten. Als Rache für
diese Demütigung ließ Raimund daraufhin mit den für die Hochzeitsfeierlichkeiten vor-
gesehenen Schiffen Überfälle auf byzantinisches Gebiet ausführen368). Seither pflegte er

363) Ebd., S. 55.
364) Ebd., S. 56.
365) Michael der Syrer, Chronikon, S. 324.
366) Mayer, Varia Antiochena, S. 60. Vgl. RRH Nr. 387 f.
367) Michael der Syrer, Chronikon, S. 324.
368) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 33, S. 858 f.
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ein distanziertes Verhältnis zu Byzanz, auch während seiner späteren Regentschaften in
Jerusalem betrieb er eine tendenziell anti-byzantinische Politik369). Thoros auf der ande-
ren Seite geriet schon als Kind in byzantinische Gefangenschaft, nachdem sich sein Vater
Leon wiederholt gegen den Kaiser aufgelehnt hatte370). Nachdem er entkommen und nach
Kilikien zurückgekehrt war, begann er sofort mit der Unterwerfung byzantinischer
Städte. Unter anderem deshalb sah sich Manuel 1158 zu einem groß angelegten Feldzug
nach Nordsyrien veranlasst, in dessen Verlauf er sowohl Thoros als auch Rainald von
Châtillon seiner Oberhoheit unterwarf371).

1163 standen sich in Antiochia also eine pro- und eine anti-byzantinische Partei in
einem Machtkampf um das Fürstentum gegenüber. Ein Großteil des Adels hielt sich von
Bohemund fern, da die Reaktion Manuels auf diese Herausforderung zunächst völlig
unklar war. Erst als Konstanze 1164 abdankte und sich auf ihr Witwengut in Latakia zu-
rückzog, schien eine akzeptable Lösung des Konflikts, an dessen Ursprung die Gefan-
gennahme Rainalds von Châtillon stand, gefunden worden zu sein372). Erneut beschwor
die Gefangenschaft des regierenden Fürsten ein Machtvakuum hervor, weil es keine all-
gemein akzeptierte Stellvertreter- oder gar Nachfolgeregelung gegeben hatte. Befeuert
wurde dieser Umstand unter anderem wiederum durch die Existenz opponierender Par-
teien und das Fehlen eindeutig volljähriger Erben, die die entstandene Lücke hätten füllen
und die Stabilität hätten zurückbringen können. Was Rainald selbst angeht, so verfügte er
im Orient weder über eine Machtbasis noch über von ihm abhängige Gefolgsleute oder
Familienangehörige, die sich um ihn bemüht hätten. Wenigstens für den Augenblick war
er politisch und sozial gänzlich isoliert.

f.) Bohemund III. von Antiochia (1164–1165)

König Amalrich I. von Jerusalem war gerade auf einem Feldzug in Ägypten, als er die
Nachricht von der schweren Niederlage seiner Glaubensbrüder erhielt, die diese Mitte
August 1164 vor der antiochenischen Grenzfestung Harim gegen Nūr ad-Dı̄n erlitten
hatten. Unter den Gefangenen befanden sich Raimund III. von Tripolis und Bohemund
III. von Antiochia, der zusammen mit dem Patriarchen von Antiochia das Königreich
Jerusalem in Abwesenheit des Königs verwaltet hatte373). Dem Heiligen Land drohte in

369) Vgl. dazu Hamilton, Manuel, S. 356 f.
370) Lilie, Kreuzzüge, S. 74, 77.
371) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 23, S. 844 f.
372) Mayer, Varia Antiochena, S. 61.
373) Aimerici patriarchae Antiocheni et Terrici Templariorum magni praeceptoris epistolae, Nr. 1,
Sp. 1405 (= RRH Nr. 405).
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dieser Situation ein akuter Führungs- und Truppenmangel, der die Rückkehr Amalrichs
unumgänglich machte. In Antiochia hatte nach der Gefangennahme Bohemunds III. der
Patriarch die Regierungsgeschäfte übernommen374). Da er diese Rolle nun schon mehr-
fach gespielt hatte, zuletzt ja mit Balduins III. Segen nach der Gefangennahme Rainalds
von Châtillon, war dieser Schritt nicht erstaunlich. Immerhin hatte er bei Harim seinen
Schützling Bohemund verloren, den er erst vor Kurzem fest als Fürst installiert hatte, und
dessen Abwesenheit nun erneut eine Machtübernahme durch Byzanz in den Bereich des
Möglichen rücken ließ.

Darüber hinaus waren die Verluste bei Harim so hoch gewesen, dass die Verteidigung
der Kreuzfahrerherrschaften in Gefahr geriet. Dessen war man sich natürlich bewusst,
und bereits im August 1164 wurden drei Hilferufe an König Ludwig VII. von Frankreich
abgesetzt375). Der Templer Gaufridus schrieb eindringlich von der Gefahr, die von den
Türken und vor allem von Byzanz drohe:

[Patriarch Aimerich] [s]ustinebit utique, sustinebit Turcos; sed imperatori Constantinopolitano qui
venit, non poterit resistere, omni humano auxilio destitutus. […] Et nos quidem in Jerosolymis pau-
cissimi (tanta est Turcorum et, ut verius dicam, spurcorum infinitas), non sumus ab infestatione et ab
impugnatione securi376).

Gleichzeitig wurden auch Schreiben an Amalrich nach Ägypten geschickt, die ihn nicht
nur über die Niederlage informierten, sondern in denen ihm auch die Regentschaft über
Antiochia angeboten wurde377). Da er nach Erhalt der schlechten Nachricht zunächst die
Feindseligkeiten mit Schirkuh, dem Feldherrn Nūr ad-Dı̄ns, beilegen und danach die
Strecke von Ägypten nach Nordsyrien zurücklegen musste, konnte Amalrich frühestens
Ende Oktober im Fürstentum eingetroffen sein. Laut Wilhelm von Tyrus kümmerte er
sich dann um die dringlichsten Anliegen der Herrschaft und kehrte darauf nach Jerusalem
zurück, allerdings nicht, ohne sich auch weiterhin um die Auslösung Bohemunds zu be-
mühen (non desinens […] de […] redemptione tractare)378). Da sich Amalrich am 15. März
1165 wieder im Königreich Jerusalem aufhielt379), muss er schon bald nach seiner Ankunft
in Antiochia Verhandlungen mit Nūr ad-Dı̄n angestrengt haben.

374) Regum Jerusalem, principum, praelatorum epistolae, Nr. 23, Sp. 1279 (= RRH Nr. 404); Aimerici
patriarchae Antiocheni et Terrici Templariorum magni praeceptoris epistolae, Nr. 1, Sp. 1403–1407 (=
RRHNr. 405).
375) Regum Jerusalem, principum, praelatorum epistolae, Nr. 23, Sp. 1273 f.; Nr. 23, Sp. 1279 f. (= RRH
Nr. 404); Aimerici patriarchae Antiocheni et Terrici Templariorum magni praeceptoris epistolae, Nr. 1,
Sp. 1403–1407 (= RRH Nr. 405).
376) Regum Jerusalem, principum, praelatorum epistolae, Nr. 23, Sp. 1279 (= RRH Nr. 404).
377) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 877; Johannes Kinnamos, Epitome, V, 13, S. 237.
378) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878. Nach Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.),
XIX, 11, S. 900, habe Amalrich die Freunde Bohemunds dazu angehalten, sich zu Nūr ad-Dı̄n zu begeben,
um sich für die Freilassung des Fürsten einzusetzen.
379) DJer. Nr. 311.
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Eine Erklärung für dieses Verhalten findet sich in weiteren Briefen an König Ludwig,
die im November 1164 durch den Templermeister Bertrand von Blanchefort verfasst
wurden. In zwei Briefen beschrieb dieser noch einmal die verzweifelte Situation im Hei-
ligen Land. Er ließ keinen Zweifel offen, dass Antiochia entweder in byzantinische oder
muslimische Hände fallen werde, wenn ihm keine göttliche oder seine, Ludwigs, Hilfe
zuteil werde380). Denn König Amalrich, so Bertrand weiter, könne nicht […] ad defen-
sionem Antiochiae et Tripolis, Hierusalem et Babylonis […] quadripartitum agmen inge-
rere […]381). Demgemäß war Amalrich zwar für alle drei Kreuzfahrerherrschaften – und
seit seinem Triumph gegen Schirkuh auch für Ägypten – verantwortlich, konnte aber
aufgrund seiner beschränkten und zerstreuten Ressourcen nicht für eine adäquate Ver-
teidigung aller ihm anvertrauten Gebiete sorgen. Gerade das exponierte Antiochia galt als
akut gefährdet, in fremde Hände zu fallen. Tatsächlich befahl Nūr ad-Dı̄n nach der
Schlacht von Harim, Überfälle auf das Gebiet des Fürstentums auszuführen. Allerdings
beabsichtige er nicht, Antiochia zu erobern, da er eine Intervention des Byzantinischen
Reiches fürchtete – darüber waren sich die Franken zu diesem Zeitpunkt aber kaum im
Klaren382).

Gemäß Bertrands Schreiben drohte auch Gefahr von Kaiser Manuel, der die Situation,
so wohl die Befürchtung, dazu nutzen würde, seine Ansprüche auf Antiochia geltend zu
machen. In Jerusalem und Tripolis übte der König die Herrschaft unbestritten aus, das
Verhältnis Antiochias zu Byzanz stellte Amalrich hingegen vor ein Dilemma. Einerseits
war er daran interessiert, seinen als König von Jerusalem traditionellen Einfluss im Fürs-
tentum geltend zu machen und die Regentschaft auszuüben, andererseits war er um gute
Beziehungen zum griechischen Kaiserreich bemüht, das er als Verbündeten gewinnen
wollte383). Er konnte also nicht einfach die Herrschaft in Antiochia an sich reißen und
dabei die byzantinischen Ansprüche übergehen. Um eine persönliche Herrschaftsüber-
nahme durch den Kaiser zu verhindern, schickte er Botschaften nach Konstantinopel und
beantragte von Kaiser Manuel die Schutzherrschaft über das Fürstentum. Die Antwort
des Basileus fiel negativ aus – ein deutlicher Hinweis, dass er das Zepter in Antiochia nun
endlich selbst in die Hand zu nehmen gedachte384).

380) Regum Jerusalem, principum, praelatorum epistolae, Nr. 12, Sp. 1273 (= RRH Nr. 407): [… Anti-
ochia] aut in Graecorum aut in Turcorum manus veniat, et in proximo, nisi ei divina miseratio vestraque
superexcellens immensitas succursum providerit festinatum. Vgl. auch: ebd., Nr. 26, Sp. 1281 f. (=
RRHNr. 406).
381) Ebd., Nr. 12, Sp. 1273 (= RRHNr. 407).
382) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 540.
383) Lilie, Kreuzzüge, S. 116. Amalrichs Bemühungen resultierten zunächst in seiner Heirat mit Maria
Komnene und gipfelten 1171 in seiner Reise nach Konstantinopel, wo er sich dem Kaiser auch formell
unterworfen haben könnte. Vgl. auch Magdalino, Empire, S. 72–75.
384) Johannes Kinnamos, Epitome, V, 13, S. 237 f.
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Die Lage in Antiochia stellte sich für Amalrich also folgendermaßen dar: Sowohl Nūr
ad-Dı̄n als auch Kaiser Manuel drohten, die Herrschaft über das Fürstentum zu über-
nehmen. Als König von Jerusalem mit seinem Suprematieanspruch über alle Franken
konnte ihm weder das eine noch das andere recht sein. Angesichts seiner zerstreuten mi-
litärischen Mittel konnte er einem entschlossenen Angriff Nūr ad-Dı̄ns kaum etwas ent-
gegensetzen, und aufgrund der diplomatischen Lage vermochte er die Herrschaftsan-
sprüche der Byzantiner nicht zu kontern. Das muss ihm schon bei seinem Regent-
schaftsantritt Ende Oktober oder Anfang November bewusst gewesen sein, wie das
Schreiben des Templermeisters an König Ludwig VII. belegt. Anders ist auch die Anfrage
an Kaiser Manuel hinsichtlich der Regentschaftsübernahme nicht zu erklären. Die nahe-
liegendste Lösung dieser Probleme bestand für Amalrich darin, Bohemund auszulösen
und wieder in seine Herrschaft einzusetzen. Auf diese Weise hätte er nicht nur die mili-
tärische Verantwortung für das Fürstentum abgeben, sondern auch Manuel in seinem
Herrschaftsstreben zurückbinden können. Außerdem war Bohemund ein Verwandter,
auf den Amalrich bestimmt besser Einfluss nehmen konnte als auf den Kaiser von By-
zanz.

Mitte Januar 1165 setzte der König, noch immer in Antiochia weilend, selbst ein
Schreiben an König Ludwig VII. auf, in dem er erneut um Hilfe bat385). Ob es sich dabei
um ein generelles Hilfegesuch handelte, wie Amalrich bereits im April 1164 eines abge-
setzt hatte386), oder ob es allenfalls als Reaktion auf ungünstige Entwicklungen in Anti-
ochia gewertet werden kann, bleibt unklar. Möglicherweise scheiterten aber erste Versu-
che, mit Nūr ad-Dı̄n hinsichtlich der Auslösung Bohemunds III. ins Gespräch zu kom-
men, da sich der muslimische Fürst weigerte, über die Freilassung seiner hochrangigen
christlichen Gefangenen zu verhandeln387). In der Zwischenzeit erhielt Amalrich den ab-
schlägigen Bescheid Manuels hinsichtlich seiner Regentschaftsführung. Ohne die Mög-
lichkeit, Bohemund wieder einzusetzen, blieb Amalrich wenig anderes übrig, als sein
Glück erneut bei Ludwig VII. zu versuchen. Der französische König wäre in der Lage
gewesen, Amalrichs Probleme zu lösen. Mit seiner Hilfe hätte Antiochia sowohl gegen
Nūr ad-Dı̄n als auch gegen Manuel gehalten werden können, ohne dass Amalrich Letz-
teren brüskiert hätte.

Da sich Bohemund III. aber schon im Sommer 1165 wieder in Freiheit befand, scheint
offenbar neue Bewegung in die Verhandlungen mit Nūr ad-Dı̄n gekommen zu sein388). Es
ist gut möglich, dass Amalrich Manuels Absageschreiben als Druckmittel einsetzte, um
Nūr ad-Dı̄n die unmittelbare Gefahr einer byzantinischen Machtergreifung, vor der sich

385) Regum Jerusalem, principum, praelatorum epistolae, Nr. 15, Sp. 1274 f. (= RRHNr. 407).
386) Ebd., Nr. 12, Sp. 1273 f. (= RRHNr. 396).
387) Vgl. dazu Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878. Für eine Diskussion von Nūr ad-Dı̄ns
Verhältnis zu gefangenen Kreuzfahrerfürsten siehe Kap. III., 2.2.1.
388) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878.
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der muslimische Fürst ohnehin fürchtete, vor Augen zu führen. Endgültig an den Ver-
handlungstisch gebracht haben dürften ihn Nachrichten über ein herannahendes byzan-
tinisches Heer, das ihn vor einem Angriff auf Antiochia abschrecken sollte, zugleich aber
auch Manuels Ansprüche auf das Fürstentum deutlich unterstrich389). Amalrich bemühte
sich also um die Freilassung Bohemunds, um die Verantwortung in Antiochia abgeben zu
können und zugleich die byzantinischen Ambitionen zurückzuweisen. Damit vertrat er
die Interessen der Franken und handelte als Schutzherr des lateinischen Ostens.

g.) Raimund III. von Tripolis (1164–1173)

Wie Bohemund III. geriet auch Raimund III. 1164 bei Harim in die Gewalt Nūr ad-Dı̄ns.
Als er sich schließlich wieder in Freiheit befand, trat er imHerbst 1174 mit der Forderung
nach der Regentschaft über das Königreich Jerusalem für den noch minderjährigen König
Balduin IV. vor die Haute Cour Jerusalems. Laut Wilhelm von Tyrus habe er diesen An-
spruch unter anderemmit seiner engen Verwandtschaft zum Königshaus begründet sowie
mit dem Argument, er habe während seiner Gefangenschaft Balduins Vater, Amalrich, die
Regierung der Grafschaft Tripolis anvertraut und ihn gar zu seinem Alleinerben ge-
macht390). Das lässt sich natürlich nur schwer überprüfen, zeigt aber, in welcher Bezie-
hung Raimund zum Königshaus gesehen wurde und dass eine überstandene Gefangen-
schaft durchaus auch positiv konnotiert und als politisch weiterführendes Argument
verwendet werden konnte – dazu aber ausführlicher im Kapitel zur Reintegration freige-
lassener Magnaten.

Nach Wilhelm von Tyrus herrschte zwischen König Amalrich und Raimund nach
dessen Freilassung offenbar ein so gutes Einvernehmen, dass sich der Graf darauf berief,
als er die Regentschaft des Königreichs für sich beanspruchte. Für den Beginn der Ge-
fangenschaft vermutet Hans Eberhard Mayer dagegen ein eher angespanntes Verhältnis
zwischen den beiden. Er führt aus, wie sich nach dem Tod König Balduins III. unter den
Vasallen Widerstand gegen die Thronbesteigung Amalrichs geregt habe, offiziell weil er
mit seiner Gattin, Agnes von Courtenay, zu nahe verwandt gewesen sei, wahrscheinlich
aber weil Agnes eigentlich bereits mit Hugo von Ibelin verheiratet war und mit Amalrich
in einer bigamen Beziehung gelebt habe391). Damit die Opposition überhaupt Aussicht auf
Erfolg gehabt habe, habe sie einen eigenen Thronkandidaten vorweisen können müssen.

389) Johannes Kinnamos, Epitome, V, 9, S. 227 f. Vgl. auch Lilie, Kreuzfahrerstaaten, S. 183.
390) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 3, S. 963.
391) Mayer, Beginnings of King Amalric, S. 127–131. Vgl. auch Lignages, Kap. 299, S. 79; Kap. 332, S. 87;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 4, S. 868–870. Murray, Women, S. 145, Anm. 44, gibt gegenüber
dieser Deutung zu bedenken, dass die Angaben der ›Lignages‹ – wie in anderen Fällen auch – möglicher-
weise ungenau seien, und Agnes Hugo erst nach der Trennung von Amalrich geheiratet habe, genau so wie
es Wilhelm von Tyrus suggeriert.
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Gemäß Mayer habe es sich dabei mit größter Wahrscheinlichkeit um Raimund III. ge-
handelt, der nach Amalrich am nächsten mit dem verstorbenen Balduin verwandt war.
Dem fügt Mayer die Beobachtung an, dass Amalrich Bohemund III. schnell aus seiner
Gefangenschaft ausgelöst habe, während er bei Raimund damit keine Eile gehabt habe.
Auf diese Weise habe sich Amalrich des fortdauernden Besitzes der Grafschaft Tripolis
versichert und so nicht nur mit einem Schlag sein Herrschaftsgebiet und die ihm zur
Verfügung stehenden Ressourcen vergrößert, sondern auch seinen Thronrivalen ausge-
schaltet392).

So einleuchtend diese Vermutung auch klingt, so wenig lässt sie sich verifizieren. Ge-
rade Mayers Argument über die unterschiedlich intensiven Freilassungsbemühungen des
Königs ist schwierig. Amalrichs scheinbar unterschiedliches Verhalten gegenüber Bohe-
mund und Raimund hinsichtlich ihrer Auslösung muss nicht zwingend auf berechnendes
Denken zurückzuführen sein. Denn ohne Nūr ad-Dı̄ns Wohlwollen war eine Befreiung
nicht zu erreichen. Und wie noch zu zeigen sein wird, erwog der Zengide eine Freilassung
grundsätzlich nur in politischen Zwangslagen. In dieser Hinsicht waren die Vorausset-
zungen im Falle Bohemunds aufgrund der starken Präsenz der Byzantiner wesentlich
günstiger als im Falle Raimunds, dessen Freiheit Nūr ad-Dı̄n zu diesem Zeitpunkt außer
Geld wenig gebracht hätte393). Wie auch immer ihr Verhältnis gewesen sein mochte, übte
der König während der Gefangenschaft des Grafen die Regentschaft über dessen Graf-
schaft aus. Zumindest urkundete er in wenigstens einem Fall explizit in dieser Funkti-
on394). Grundsätzlich sind drei Varianten denkbar, wie Amalrich in Tripolis an die Re-
gentschaft gekommen sein konnte:

Erstens konnte Amalrich die Regentschaft selbst an sich gebracht haben. Da er mit
Abstand der mächtigste Franke im Heiligen Land war und als König von Jerusalem erst
noch einen aus seiner Sicht legitimen Suprematieanspruch über alle Franken und insbe-
sondere über Tripolis verfolgte, dürften sich die Tripolitaner kaum gegen eine von ihm
betriebene Regierungsübernahme gewehrt haben, zumal er ja auch in der Lage war, ihre
Sicherheit zu gewährleisten.

Aus diesem Grund wäre es zweitens auch möglich, dass Amalrich die Regentschaft –
analog zu Antiochia – auf Antrag der Tripolitaner selbst angetreten hatte. Schließlich war
er auch der nächste Verwandte Raimunds im Nahen Osten, was ihn für diese Stellung
zusätzlich prädestinierte.

Und drittens verbleibt noch die Möglichkeit, dass er tatsächlich von Raimund ins Re-
gentenamt eingesetzt worden war. Das wäre sogar dann denkbar, wenn Mayers Hypo-
these zuträfe und es um die Beziehung zwischen Raimund und Amalrich nicht zum Bes-
ten bestellt gewesen sein sollte. Giuseppe Ligato vermutet, dass der Graf versucht habe,

392) Mayer, Varia Antiochena, S. 123–125.
393) Siehe dazu Kap. III., 2.2.1.
394) DJer. Nr. 346.
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seine territoriale und politische Macht zu bewahren, indem er beide der Regentschaft des
Königs unterstellte395). Falls die These zutrifft, dass in den Kreuzfahrerherrschaften eine
Form des ius postliminii praktiziert wurde, hätte es sich Amalrich hinsichtlich seiner Re-
putation nicht leisten können, den Grafen einfach abzusetzen – schon gar nicht, wenn er
von diesem selbst zum Statthalter ernannt worden wäre. Falls sich der König zudem noch
als Oberherr der Grafschaft Tripolis verstand, der moralisch (und allenfalls auch recht-
lich) verpflichtet war, den Besitz seiner gefangenen Vasallen zu bewahren, wäre eine sol-
che Aktion von seinen Gefolgsleuten skeptisch aufgenommen worden396). Indem Rai-
mund durch eine eindeutige Stellvertreterregelung (oder durch einen kommendationsar-
tigen Vorgang) alle juristischen Unklarheiten in eigener Person aus dem Weg räumte,
schob er jeglichen Usurpationsversuchen – sei es durch den König selbst oder durch je-
mand anderen – einen Riegel vor.

Trotz der ausgesprochen schlechten Quellenlage für seine Regentschaft in Tripolis –
es sind lediglich zwei Urkunden und einige Münzen überliefert, die Chroniken schweigen
weitgehend – finden sich Indizien, dass Amalrich tatsächlich nicht an einer gänzlichen
Übernahme der Grafschaft interessiert war. Ein erster Hinweis auf die Absichten des
Königs könnte sich in der Münzprägung der Grafschaft finden. Zwischen 1150 und 1174
waren vier Typen von Kupfermünzen mit dem für Tripolis charakteristischen achtstrah-
ligen Stern im Umlauf. Typ 1 trug die Legende RAIMUNDUS, wohingegen die drei an-
deren Serien anonym gehalten waren und lediglich auf die Grafschaft verwiesen: +TRI-
POLIS (Typ 2), CVATRIPOLIS (Typ 3), CIVITASTRIPOLIS oder CIVITASTRII-
POLIS (Typ 4)397). Captain Sabine ordnet die anonymen Münzen der Gefangenschaft
Raimunds zu und folgt damit einer Hypothese, nach der der Austausch von Münzum-
schriften während Regentschaftsphasen normal war398). Trifft das zu, wäre Amalrich zwar
dafür verantwortlich zu machen, dass der Name des legitimen Grafen von Tripolis von
einem wichtigen Repräsentationsmittel verschwand, allerdings kann dieses Vorgehen
nicht als Versuch gewertet werden, Raimund aus seiner Herrschaft zu verdrängen. Denn
wenn es Usus war, Münzumschriften während Regentschaften anzupassen, bewegte sich
der König im Rahmen des Üblichen. Im Vergleich mit der Regentschaft Richards von
Salerno in Edessa, der die Münzen der Grafschaft explizit mit seinem Namen versehen
und dabei sogar Münzen des gefangenen Balduin le Bourcq überprägen ließ, ging Amal-
rich wesentlich weniger weit.

395) Ligato, Croce, S. 400. Vgl. auch Friedman, Encounter, S. 81.
396) In rechtlicher Hinsicht ist in erster Linie an die Assise über die Kommendierung von Lehen und die
›Assise sur la ligece‹ zu denken. Darüber hinaus könnte Raimunds Herrschaftsübertragung an den König
als Kommendierung gedeutet werden, die in der Darstellung der Jerusalemer Rechtsquellen die Immunität
der betroffenen Lehen nach sich zog. Offen bleibt die Frage, ob Raimund diese rechtlichen Kategorien
bewusst bemühte oder sich bei der Einsetzung Amalrichs eher auf verwandtschaftliche Bindungen berief.
397) Sabine, Coinage, S. 47 f.
398) Metcalf, Coinage, S. 161; Sabine, Coinage, S. 47.
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Allerdings lässt sich auch dieses Gedankenspiel nicht sinnvoll verifizieren, zumal Da-
tierung und Zuordnung der Münzfunde korrekt sein müssen und nicht etwa die Gefan-
genschaft Raimunds selbst als Kriterium verwendet wird, um die anonymen Münzen zu
kategorisieren. Um die Fragilität dieser sicherlich interessanten und einnehmenden
Überlegungen zu demonstrieren, kann auf eine Serie von Silberdinaren, die alle mit dem
Namen Raimunds versehen sind, hingewiesen werden. Es wird vermutet, dass diese
Münzen während seiner Gefangenschaft nicht mehr geprägt wurden. Ein anderer Dinar-
Typ mit der Legende RAMVNDVS COMS wird der Zeit nach Raimunds Rückkehr aus
der Gefangenschaft zugeordnet399). Die Numismatiker David Metcalf und John Porteous
geben völlig zu Recht zu bedenken, dass diese Überlegungen nur schwierig zu belegen
seien und die anonymen Kupfermünzen aus Tripolis nicht zwingend mit der Abwesen-
heit Raimunds in Zusammenhang stehen müssen. Auch Hans Eberhard Mayer weist auf
den spekulativen Charakter dieser Überlegungen hin und hält es für möglich, dass die
Auslassung des gräflichen Namens erst nach dem Tod Raimunds erfolgt sei400).

Der Münzbefund führt also nur bedingt weiter. Bleibt noch der Blick auf die diplo-
matische Überlieferung. Bei den wenigen Urkundenbelegen aus dieser Zeit handelt es
sich um eine Bestätigung von Privilegien durch Amalrich, die Raimund III. der Stadt
Amalfi gewährt hatte (1168), sowie um eine Schenkung an die Johanniter, einhergehend
mit einer Privilegienbestätigung und -erweiterung (1169 oder 1170). Dabei erweist sich
die Urkunde an die Amalfitaner als weniger ertragreich, weil sie kaum Hinweise auf die
Regentschaft des Königs und auf sein Verhältnis zum gefangenen Grafen bietet. Amalrich
bezeichnet sich ohne Verweis auf seine Funktion in Tripolis als per Dei gratiam in sancta
civitate Ierusalem Latinorum rex quintus, während Raimund lediglich einmal auftaucht,
nämlich im Zusammenhang mit einigen Häusern quas comes Tripolis Raimundus in terris
eius dedit401). Auch wenn er sich im Urkundentext nicht als solchen darstellt, hinterlässt
Amalrich den Eindruck eines rechtmäßigen Herrschers über Tripolis, der die Privilegien
eines Vorgängers bestätigt. Sein genaues Verhältnis zur Grafschaft bleibt aber dunkel402).

Ganz anders verhält es sich mit der Urkunde an die Johanniter403). Amalrich schenkte
dem Ritterorden die von einem Erdbeben zerstörten Burgen Archas und Jibel Akkar und
die dort lebenden Ritter und sonstigen Bewohner, damit der Orden Wiederaufbau und
kontinuierliche Besiedlung garantierte. Dabei trat er als vollwertiger Herrscher auf, denn
er übertrug den Johannitern quicquid inibi mei erat dominii vel ante me fuerat comitis404).

399) Sabine, Coinage, S. 47 f.
400) Mayer, Varia Antiochena, S. 186–191; Metcalf, Coinage, S. 161; Porteous, Crusader Coina-
ge, S. 376.
401) DJer. Nr. 337, S. 584.
402) Favreau-Lilie, Italiener, S. 198, Anm. 135, vermutet einen Zusammenhang zwischen dieser Privile-
gierung und dem anstehenden Ägyptenfeldzug Amalrichs, auf dem er auch amalfitanische Hilfe hatte.
403) DJer. Nr. 346.
404) Ebd. Nr. 346, S. 604.
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Die Aussage ist eindeutig: Der König vergab Güter, die zwar zuvor Raimund gehört
hatten, dann aber in seinen Besitz übergegangen waren. Dasselbe gilt für die Privilegien-
bestätigung und -erweiterung, die er – wie auch in der Urkunde für Amalfi – wie selbst-
verständlich an die Stelle Raimunds tretend vornahm. Dass es ihm dabei aber nicht darum
ging, den Grafen dauerhaft abzusetzen, belegt die Intitulatio, die ihn als Dei gratia Iero-
solimorum rex Latinorum quintus, Tripolitanum comitatum procurans auswies, also nicht
etwa als dominus oder gar als comes der Grafschaft, sondern als deren Verwalter405). Dass
ein ähnlicher Vermerk in der Urkunde für Amalfi fehlte, mag damit zusammenhängen,
dass er dort lediglich Rechte bestätigte, die Raimund ohnehin schon gewährt hatte. Der
König griff hier also nicht in die Rechtshoheit des Grafen ein. Möglicherweise erbaten
sich die Amalfitaner einfach eine Bestätigung ihrer Privilegien für die Zeit der Regierung
Amalrichs. Dies muss kein Zeichen dafür gewesen sein, dass Amalrich sich als vollwerti-
ger Herrscher aufgeführt hätte, sondern dass die Amalfitaner die Situation in der Praxis
so empfanden und sich entsprechend absichern wollten. Raimund war zu der Zeit im-
merhin schon vier Jahre in Gefangenschaft und ein Ende zeichnete sich nicht ab.

Anders verhielt es sich im Falle der Vergünstigungen für die Johanniter, mit denen
Amalrich die ursprünglichen Privilegien Raimunds erweiterte und über dessen gräfliches
Eigengut verfügte. Der Urkundentext hält fest, dass diese Abmachungen während der
Regentschaft Amalrichs eingehalten werden sollten, auch wenn der Graf aus seiner Ge-
fangenschaft dagegen Klage erheben sollte. Hierbei handelt es sich übrigens, abgesehen
von einigen wenigen Stellen in den narrativen Quellen, die mitunter aber mit gebührender
Vorsicht zu behandeln sind, um den einzigen Hinweis darauf, dass ein gefangener Herr-
scher aus seiner Haft heraus politisch in seiner Herrschaft aktiv sein konnte406). Zugleich
wird aber deutlich, dass derartige Tätigkeiten von Gefangenen skeptisch betrachtet wur-
den und nach Möglichkeit verhindert werden sollten – wohl um Rechtshandlungen zu
unterbinden, die unter dem Druck der Häscher zustande gekommen waren oder die stark
in die Handlungsfreiheit der Regenten eingriffen, die ihrerseits ja auch über eine gewisse
Planungssicherheit verfügen mussten, um erfolgreich agieren zu können.

Danach zeichnet die Urkunde für das Ende der Gefangenschaft Raimunds zwei Sze-
narien. Genau an dieser Stelle zeigt sich, dass sich Amalrich nicht einfach über die Inter-
essen Raimunds hinwegzusetzen gedachte. Die erste Variante klärte die Verhältnisse,
wenn der Graf nicht mehr freikommen sollte. Wenn seine Grafschaft im Besitze Amal-
richs oder seiner Erben verbleiben sollte, würde der Vertrag im vorliegenden Wortlaut

405) Ebd. Nr. 346, S. 603 f.
406) Auch die Passage bei Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 3, S. 963, in der Raimund erklärt, er habe
als Gefangener angeordnet, dass seine Grafschaft an Amalrich zu gehen habe, deutet diese Möglichkeit
zumindest an. Laut Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 356, habe Bohemund I. aus seiner
Gefangenschaft die Erhebung Bernhards von Valence zum Patriarchen von Antiochia angeordnet. Nach
den Vita et miracula S. Leonardi, II, 5, S. 163; II, 9, S. 165, habe Bohemund Soldaten und andere Gefolgs-
leute im Kerker empfangen dürfen.
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unwiderruflich in Kraft treten. Dieses Szenario war durchaus realistisch, zumal sich der
Graf zu diesem Zeitpunkt ja bereits fünf oder sechs Jahre in Gefangenschaft befunden
hatte und sich eine Änderung dieses Zustands nicht abzeichnete. Das mag auch ein Hin-
weis darauf sein, dass Amalrich tatsächlich als Erbe der Grafschaft vorgesehen war und als
solcher akzeptiert wurde. Immerhin war er auch Raimunds nächster Verwandter im
Heiligen Land. Und da der Graf kinderlos war, wäre der König ohnehin der rechtmäßige
Erbe der Grafschaft gewesen. Es ist bezeichnend, dass sowohl die Amalfitaner als auch
die Johanniter vom König eine Bestätigung ihrer bisherigen Privilegien erbaten. Ein sol-
ches Vorgehen war typisch bei einem Herrscherwechsel. Offenbar begann sich Amalrichs
Herrschaftsanspruch über Tripolis in der Öffentlichkeit durchzusetzen.

Dennoch behielt der König mit dem zweiten Szenario die Möglichkeit im Auge, dass
Raimund seine Freiheit wiedererlangen könnte. In diesem Fall verpflichtete sich der Kö-
nig zwar, ihn zu bitten, die Vertragsbestimmungen anzuerkennen, ohne ihn aber dazu
zwingen zu können: [S]i noluerit [comes Raymundus] , hereditatem suam, quemadmo-
dum prius habuerat, erit recepturus407). Nur falls Tripolis dann irgendwann wieder an
Amalrich oder seine Erben fallen sollte, würde der Vertragstext wieder Gültigkeit erlan-
gen. Erneut zeigt sich, dass ein freigelassener Fürst nicht verpflichtet werden konnte, die
Verträge seiner Regenten zu befolgen, wenn ihm diese nicht passten.

Die Kombination dieser Elemente erweist sich als sehr aufschlussreich. Einerseits
stellt Amalrich von Anfang an klar, dass er nicht der eigentliche Herr der Grafschaft ist,
sondern nur deren Verwalter. Andererseits beweisen die Formulierungen beider Urkun-
den, insbesondere aber die Passage quicquid inibi mei erat dominii vel ante me fuerat co-
mitis und die gleichzeitige Verweigerung eines Interventionsrechts Raimunds, dass sich
Amalrich als legitimer Herrscher der Grafschaft verstand und Raimund als rechtlos be-
trachtete, solange er sich in Gefangenschaft befand. Diese Maxime entspricht sehr genau
dem ius postliminii, in dem ein Kriegsgefangener seinen Status als Rechtssubjekt zum
Zeitpunkt der Gefangennahme verliert und erst bei seiner Rückkehr, allerdings ohne
Abstriche, zurückerhält. Sie nimmt auch das in den späteren Jerusalemer Rechtstexten
formulierte Prinzip voraus, dass Erlasse von Regenten nur während ihrer Regierungszeit
gültig seien und später vom legitimen Herrscher bestätigt werden müssten408). Zugleich
hatte die Maßnahme den praktischen Vorteil, dass der Graf von seinen Häschern nicht
gezwungen werden konnte, für die Christen eigentlich vorteilhafte Maßnahmen, wie den
Wiederaufbau von Grenzbefestigungen, zu verhindern. Anders als die Aussteller des
›Pactum Warmundi‹ oder des ›Pactum Raimundi‹ handelte Amalrich in Tripolis aus einer
Position der Stärke. Das hatte sicher mit seiner Stellung als König von Jerusalem und
faktischem Oberherrn des lateinischen Ostens zu tun, die mit Blick auf die strukturellen
und politischen Verhältnisse wesentlich gesicherter war als in den 1120er- und späten

407) DJer. Nr. 346, S. 604.
408) Vgl. Livre au Roi, Kap. 6, S. 149 f.
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1180er-Jahren. Zudem besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass er von Raimund zum
Regenten ernannt worden war und damit offiziell über Rechte verfügte, die die beiden
anderen, aus der jeweiligen Situation heraus gebildeten Regentschaftsregierungen nicht
für sich in Anspruch zu nehmen wagten. Der entscheidende Punkt ist aber, dass Amalrich
trotz aller Befugnisse offenbar nicht im Sinn hatte, Raimund Schwierigkeiten zu bereiten,
sollte dieser aus der Gefangenschaft zurückkehren.

Grundsätzlich versuchte der König also nicht, Raimund abzusetzen, sondern be-
gnügte sich mit umfassenden Verwaltungsrechten, die er in seinen Regierungshandlungen
durchaus als eigene Herrschaftsrechte erscheinen ließ. Anders als in Antiochia gab es für
Amalrich in Tripolis keinen externen Anlass, der ihn zu einem schnellen Eingreifen zu-
gunsten des gefangenen Raimunds genötigt hätte: Die Grafschaft verblieb ohne Wider-
spruch oder sonstige äußere Bedrohung in seiner Herrschaftsgewalt, und da die Ritter-
orden faktisch den Nordteil der Grafschaft kontrollierten, hielt sich der Aufwand, den
der König in die Verteidigung des Gebiets investieren musste, in Grenzen. Allerdings
mochte diese Inaktivität auch Nūr ad-Dı̄ns grundsätzlicher Weigerung, den Grafen frei-
zulassen, geschuldet sein. Ob sich Amalrich dennoch um die Auslösung Raimunds be-
mühte, oder ob ihm die ablehnende Haltung der Muslime eher entgegenkam, sei es, wie
Mayer vermutet, zwecks Ausschaltung eines Thronrivalen, sei es aus Gründen der Vor-
herrschaft im fränkischen Osten, lässt sich nicht abschließend klären. Tatsächlich hat
Amalrich nicht davor zurückgeschreckt, die Notlage seiner Untertanen auszunutzen, die
in Gefangenschaft geratenen waren. Das zeigt das Beispiel Walters III. Brisebarre, auf das
noch einzugehen sein wird409). Aus dem spärlichen Quellenmaterial zu seiner Regent-
schaft in Tripolis geht aber auf jeden Fall keine usurpatorische Haltung des Königs her-
vor. Das hätte er sich aufgrund der Rechtslage, der öffentlichen Meinung und seines An-
spruchs als Oberherr über Tripolis auch nicht erlauben können.

h.) Bohemund III. von Antiochia (1193)

Bohemund III. geriet nach seinem Erlebnis mit Nūr ad-Dı̄n in den Jahren 1164 bis 1165
ein weiteres Mal in Gefangenschaft. Dieses Mal waren es aber nicht die Muslime, die ihn

409) Siehe Kap. III., 2.1.3, S. 286 f. Tatsächlich hat Amalrich nicht davor zurückgeschreckt, die Notlage
seiner in Gefangenschaft geratenen Untertanen auszunutzen. Als Walter III. Brisebarre versuchte, das
Lösegeld für seine Mutter aufzutreiben, die sich für seine Befreiung aus muslimischer Gefangenschaft in
Geiselhaft begeben hatte, erließ der König ein Verbot, den Brisebarres Geld zu leihen, so dass diese ge-
zwungen waren, ihr großes Lehen von Beirut an ihn zu verkaufen (Lignages, Kap. 269, S. 74 f.; Hamilton,
Miles of Plancy, S. 140–142; Nickerson, Seigneury of Beirut, S. 166 f.) Auch Wilhelm von Tyrus, Chro-
nicon, XIX, 2, S. 866, unterstellt Amalrich, sich bisweilen auf Kosten seiner Untertanen bereichert zu ha-
ben: […] sed non erat tuta omnino subiectorum opulentia, ad quorum exhaurienda patrimonia, sumpta
qualibet levi occasione, frequentis recurrebat.
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in ihre Gewalt bekamen, sondern die christlichen Armenier und deren Herrscher Leon II.
Auch wenn diese Episode als innerchristliche Angelegenheit den Fokus der vorliegenden
Untersuchung eigentlich sprengt, soll sie dennoch kurz erwähnt werden, um das Bild der
fränkischen Maßnahmen im Fall der Gefangennahme ihrer Herrscher abzurunden.

Auf die Ursachen und Umstände der zweiten Gefangennahme des Fürsten von Anti-
ochia muss an dieser Stelle nicht eingegangen werden410). Von Interesse ist hier vielmehr
die Reaktion in Antiochia auf die Nachricht der Festnahme Bohemunds durch Leon und
dessen Forderung nach der Übergabe der Stadt. Im Fürstentum war die Empörung groß.
Die verbliebene normannisch-fränkische Elite war weder bereit, sich armenischer Ober-
hoheit unterzuordnen noch die Dynastie Bohemunds abzusetzen. Nach ersten Sofort-
maßnahmen wie der Schließung der Tore und der Festnahme der armenischen Gesandten,
die Leons Bedingungen überbracht hatten, versammelten sich die Antiochener zusammen
mit der Geistlichkeit in der Hauptkirche der Stadt und gründeten eine Kommune. [E]t
ordenerent entr’iaus, et firent comune, la quele devant n’aveient point eu, qui despuis a
duré jusques au jor de hui, schreibt der altfranzösische Fortsetzer Wilhelms von Tyrus
und deutet zugleich an, dass die aufgrund der Gefangennahme Bohemunds eingerichtete
Kommune ein Gebilde von großer Stabilität gewesen sei411). Die Kommune habe dem äl-
testen Sohn Bohemunds, Raimund, die Herrschaft über das Fürstentum angetragen, bis
der Vater wieder in Freiheit wäre412).

Wie 1187 in Tyrus organisierte sich die Herrschaft des Gefangenen in einer Kommu-
ne, die als regierungstragende Körperschaft auftrat. Laut dem altfranzösischen Fortsetzer
Wilhelms von Tyrus und dem ›Eracles‹ seien praktisch alle einflussreichen Ritter zusam-
men mit Bohemund in Gefangenschaft geraten. Was für Tyrus nach der Schlacht von
Hattin festgestellt wurde, galt nun also auch für Antiochia, das von hochrangigen Ver-
teidigern weitgehend entblößt gewesen zu sein scheint. Wie Konrad von Montferrat be-
nötigten die verbliebenen Vertreter von Nobilität und hohem Klerus die politische und
moralische Unterstützung der gesamten fränkischen Bevölkerung der Stadt, um sich er-
folgreich gegen Begehrlichkeiten von außen zur Wehr setzen zu können. Dies galt sogar
für Anweisungen des gefangenen Fürsten selbst. Denn laut dem altfranzösischen Fort-
setzer Wilhelms von Tyrus sei die Kommune als Reaktion auf die Anordnung Bohe-
munds gebildet worden, Antiochia gegen seine Freilassung an Leon zu übergeben413).

410) Vgl. dazu: Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 152 f., S. 165–167; Chronique
d’Ernoul, Kap. 29, S. 319 f.; Estoire d’Eracles, XXVI, 25 f., S. 213 f.; Bar Hebraeus, Chronography, S. 343 f.
Zu den Ereignissen um die Gefangennahme Bohemunds III. durch Leon II. vgl.: Mayer, Varia Antiochena,
S. 164, 182 f.; Prawer, Crusader Institutions, S. 68–76.
411) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 29, S. 320. Estoire d’Eracles, XXVI, 26, S. 214
schreibt dazu: […] et puis assembla toutes les genz de la vile ou mostier de Saint Pierre; et lors firent par
acort la comune qui encores y est […].
412) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 29, S. 320.
413) Ebd., Kap. 29, S. 320.
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Die Kommune war also auch ein Werkzeug, mit dem die Verantwortlichen versuchten,
allfällige Befehle ihres eigenen Fürsten aus der Gefangenschaft heraus zu überspielen.
Wie Amalrich in Tripolis weigerten sich die Regenten Antiochias, Befehle eines gefange-
nen Herrschers anzuerkennen, die sich für die christlichen und ihre eigenen Interessen als
abträglich erwiesen. Dabei war es aber keineswegs ihr Ziel, Bohemund zu entmachten,
sondern ihm seine Herrschaft zu erhalten. Daher übergaben sie die Regierungsgewalt an
den Sohn und potentiellen Nachfolger des Gefangenen, allerdings unter Wahrung der
Rechte Bohemunds, des eigentlichen Herrschers, wie der Fortsetzer Wilhelms von Tyrus
extra betont.

Auch war die Kommune ein Versuch, alle Franken in die Verteidigung Antiochias
einzuspannen. In dieser Situation offenbaren sich Parallelen zur Lage in der Stadt nach
der Katastrophe auf dem Ager Sanguinis, als es der damalige Patriarch ebenfalls verstan-
den hatte, die gesamte fränkische Bevölkerung zu mobilisieren, allerdings ohne dass in
den Quellen bereits von einer Kommune die Rede gewesen wäre. Ähnliche Bestrebungen,
Verantwortung und politische Entscheidungen möglichst breit abzustützen, lassen sich
während den Gefangenschaften Balduins II. in den 1120er-Jahren und Guidos von Lusi-
gnan vor und nach der Ankunft Konrads von Montferrat in Tyrus und der Gründung der
dortigen Kommune beobachten. Es scheint, dass dieser Weg vor allem dann gewählt
wurde, wenn nicht eindeutig eine starke Figur an die Stelle des Gefangenen trat oder ge-
setzt werden konnte. Dies traf vor allem auf Situationen zu, in denen die Gefangennahme
des Herrschers eine ohnehin schon unsichere Lage verschärfte und keine einflussreichen
Personen zur Hand waren, um sie zu stabilisieren – wie zum Beispiel Amalrich als König
von Jerusalem nach der christlichen Niederlage bei Harim 1164 erfolgreich in Nordsyrien
eingreifen konnte oder Bohemund und Tankred nach der Gefangennahme Balduins le
Bourcq in Edessa.

2.1.3 Die gefangenen Barone und Großen

Das Interesse der Historiografen an den Magnaten und Rittern war weit weniger ausge-
prägt als an den Herrschern der Kreuzfahrerreiche. Über die sozialen und politischen
Vorgänge während der Gefangenschaft weltlicher Großer und Ritter, wie zum Beispiel
die Organisation der Seigneurien und des Besitzes der Gefangenen, geben die Quellen
kaum Auskunft. Wilhelm von Tyrus sieht angesichts der Gefangennahme fränkischer
Potentaten vor allem dann Anlass zu Besorgnis, wenn auf einen Schlag viele von ihnen in
die Hände der Muslime geraten waren und auf diese Weise die soziopolitische und mili-
tärische Struktur der Kreuzfahrerherrschaften nachhaltig erschüttert wurde414).

414) Vgl. Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 16, S. 264; XIX, 10, S. 876, oder die Panik, die das Kö-
nigreich Jerusalem nach der Niederlage bei Harim (1164) erfasste. Siehe dazu Kap. III., 2.1.2.f.
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In den wenigen Urkunden, mit denen Freigelassene Besitztümer veräußerten, um ihr
Lösegeld zu finanzieren, werden Ehefrauen, Brüder und andere Angehörige genannt, die
dem Handel ihre Zustimmung gaben. Daraus zu schließen, dass diese Personen die Güter
des Gefangenen verwalteten, ist nicht zulässig – auch wenn diese Möglichkeit natürlich
besteht415). Auch aus anderen Informationen über Freilassungen lassen sich keine ein-
deutigen Schlüsse ziehen. Gerade nach schweren Niederlagen der Franken gibt es meh-
rere Beispiele von gefangengenommenen Großen, die von ihren Häschern vor ihre Städte
geführt wurden, um deren Übergabe zu erpressen. Dabei waren für die Historiografen
stets unspezifisch die Verteidiger die Ansprechpartner der Gefangenen416). Dies sugge-
riert, dass in den betroffenen Städten und Burgen Verwaltungs- und Befehlsstrukturen
existierten, die unabhängig von der Präsenz des Herrn funktionierten. Es scheint nahe-
liegend, dass sich die Nobilität oder auch die Einwohnerschaft einer Stadt anhand beste-
hender Hierarchien organisierte oder neue Führungsstrukturen schuf, wenn sich ihr Herr
in Gefangenschaft befand, ohne einen Stellvertreter ernannt zu haben. Solche Prozesse
lassen sich, wie im vorherigen Kapitel gezeigt, auf der Ebene der Herrscher zur Genüge
nachvollziehen, beispielsweise in der Ernennung des ranghöchsten Adelsvertreters zum
Regenten oder in der Bildung einer Kommune als gemeinsames Entscheidungs- und
Handlungsgremium. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies nicht auch auf der
Stufe der Barone so gehandhabt werden konnte.

In einigen Fällen deuten die Quellen zudem die Regentschaftsaktivitäten der Frauen
der Gefangenen an, allerdings wie im Falle der Gattin Joscelins I. ohne konkrete Schlüsse
zu ermöglichen. So könnte nach Hattin die Mutter Humfrieds IV. von Toron, Stefanie
von Milly, wichtige Funktionen in Oultrejourdain ausgeübt haben. Immerhin war sie die
legitime Erbin der Seigneurie. Rainald von Châtillon war nur durch seine Eheverbindung
mit ihr zum Herrn über dieses wichtige Gebiet aufgestiegen. Nachdem er nach der
Schlacht von Hattin von Saladin hingerichtet worden war und sich sein Stiefsohn Hum-
fried IV., der leibliche Sohn seiner Frau und damit Erbe Oultrejourdains, in dessen Ge-
fangenschaft befand, wäre Stefanie eine nachvollziehbare Kandidatin für den Posten als
Regentin gewesen. Zumindest stellen fast alle Quellen, die sich zu Humfrieds Freilassung
äußern, fest, dass Saladin den freigelassenen Humfried seiner Mutter überstellt habe417). In

415) Vgl. Cart. Saint-Sépulcre Nr. 51, Nr. 53; DDJer. Nr. 255, Nr. 264, Nr. 265, Nr. 298; Chartes de Terre
Sainte, Nr. 32. Vgl. dazu auch den Fall Walters III. Brisebarre und seiner Brüder, deren Mutter bei ihrer
Befreiung zwar sehr aktiv war, woraus aber nicht auf die Regentschaftsverhältnisse ihn ihrem Lehen Beirut
geschlossen werden kann (Lignages, Kap. 296, S. 74 f.; Kap. 348 [Ms Vaticanus Latinus 4789], S. 112).
416) Für Beispiele und Verweise siehe Kap. II., 3.1.3.
417) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 75, S. 86, und Itinerarium peregrinorum (hg.
Mayer), I, 15, S. 275, führen die Freilassung Humfrieds auf die Kapitulation seiner Festung Kerak zurück.
Die ›Continuation‹ schildert die Verhandlungen zwischen ihm und den Verteidigern Keraks, die inhaltlich
genau gleich abliefen wie jene zwischen Guido von Lusignan und Askalon. Da sie mit ihren Kräften am
Ende gewesen seien und keine Aussicht auf Entsatz bestanden habe, hätten sie der Übergabe Keraks zu-
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diesem Licht scheint Stefanie eine zentrale Rolle bei diesem Geschäft gespielt zu haben –
leider wird nicht klar, welche genau. Deutlicher wird die muslimische Überlieferung.
Laut Abu Shama sei Stefanies Autorität von den Gefolgsleuten, die bei ihr gewesen seien,
vollständig anerkannt worden. In ihrer Funktion als Herrin von Kerak habe sie Saladin
um die Freilassung ihres Sohnes ersucht. Saladin habe sich bereiterklärt, Humfried gegen
Kerak einzutauschen, doch die Verteidiger dieser Burg hätten Stefanies Anordnungen
missachtet. Beschämt habe sie sich darauf nach Tyrus zurückgezogen418). Leider lassen
sich aus dieser Überlieferungslage keine konkreten Rückschlüsse auf die Herrschaftsor-
ganisation Oultrejourdains ziehen. Es ist nämlich auch denkbar, dass sich Stefanie –
ähnlich wie Königin Morphia in den 1120er-Jahren – in erster Linie um die Befreiung
ihres Sohnes und Erben kümmerte und nicht in die Regierung ihres Lehens eingebunden
war. Gleiches gilt für die Mutter Walters III. Brisebarre, die sich vielleicht diplomatisch,
nach Aussage der ›Lignages d’Outremer‹ sicher aber ökonomisch sehr stark für ihre ge-
fangenen Söhne einsetzte419). Damit hatte sie sicher Zugang zu den Ressourcen der Fa-
milie. Allerdings lässt sich daraus erneut nichts über die konkrete Herrschaftsorganisati-
on des Familienbesitzes aussagen. Es wird lediglich deutlich, dass es dem Verfasser der
›Lignages‹ im späten 13. Jahrhundert als absolut vorstellbar erschien, dass sich eine Mut-
ter in der beschriebenen Weise für einen gefangenen Sohn einsetzte.

Nach dem ›Livre au roi‹ hatte der Lehnsherr zwar das Recht, in so einem Fall in die
Geschicke der betroffenen Herrschaft einzugreifen420). Allerdings findet sich diese Be-
stimmung bereits im Rechtsbuch Johanns von Ibelin nicht mehr. Vielmehr wird dort die
Autonomie der Seigneurien propagiert und der König – so denn überhaupt einer im
Lande war – lediglich als primus inter pares angesehen, der sich nicht in die Angelegen-
heiten seiner großen Vasallen einzumischen hatte. Eine königliche Intervention im Falle
eines gefangenschaftsbedingten Machtvakuums an der Spitze eines seiner Lehen ist nach
den heutigen Erkenntnissen der Forschung eigentlich nur im 12. Jahrhundert und allen-
falls noch unter König Aimerich (1198–1205) vorstellbar421). Im Falle der Brisebarres
wäre eine entsprechende Intervention König Amalrichs also durchaus denkbar. Als wei-
teres Beispiel für königliches Eingreifen kann Balduins II. Wirken in Antiochia nach
dessen Niederlage auf dem Ager Sanguinis (1119) mit ihren vielen Gefallenen und Ge-
fangenen angesehen werden. In seiner Funktion als Regent versuchte Balduin, die ver-

gestimmt. Erst dann sei Humfried seiner Mutter übergeben worden. Chronique d’Ernoul, Kap. 21, S. 253,
und Estoire d’Eracles, XXIV, 20, S. 131, erwähnen nur die Übergabe des Gefangenen an seine Mutter.
418) Abu Shama, Deux jardins, S. 332 f.: son autorité était reconnue par les officiers qui l’entouraient (Zitat
S. 332). Vgl. auch Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 703.
419) Lignages, Kap. 269, S. 74 f.
420) Livre au Roi, Kap. 22, S. 200–202.
421) Ebd., Kap. 3, S. 140–142. Vgl. dazu und zur Entwicklung der königlichen und seigneuralenMacht im
Königreich Jerusalem: Mayer, Herrschaft und Verwaltung; Mayer, Siegelwesen; Prawer, Crusader Insti-
tutions, S. 1–44; Riley-Smith, Nobility.
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waisten Lehen durch Neuvergaben und Neuverheiratungen wieder zu besetzen. Von der
verbliebenen antiochenischen Elite erhielt er dabei die Auflage, die Rechte der betroffe-
nen Familien – und damit automatisch auch der Gefangenen – zu wahren422).

Die klarste Schilderung der Geschehnisse im Herrschaftsbereich eines adligen Gefan-
genen findet sich in zwei syrischen Kolophonen, die einen Rechtsstreit zwischen syrisch-
orthodoxen Christen sowie Gaufrid, einem ehemaligen Kastellan Jerusalems, und seiner
Familie um zwei Dörfer schildern423). Diese Orte seien ursprünglich im Besitz eines sy-
risch-orthodoxen Klosters gewesen, aber während des ersten Kreuzzugs von Gaufrid
annektiert worden, als sich die Mönche sowie der syrisch-orthodoxe Erzbischof Kyrillos
V. auf der Flucht vor den Kampfhandlungen nach Ägypten zurückgezogen hatten.
Gaufrid war 1106 in ägyptische Gefangenschaft geraten, und sein Neffe, so einer der
Kolophone weiter, habe die Güter übernommen424). An die Stelle des Gefangenen war
also ein naher Verwandter getreten. Allerdings scheint sich der Neffe nicht lange gehalten
zu haben. Denn kurz nach der Gefangennahme seines Onkels sei der Erzbischof Kyrillos
V. nach Palästina zurückgekehrt und habe von König Balduin I. die Restitution der aus
seiner Sicht unrechtmäßig entfremdeten Dörfer verlangt. Der König habe die Beweis-
führung der Syrisch-Orthodoxen anerkannt und ihnen die Gelegenheit gegeben, die Gü-
ter gegen einen offenbar nicht unerheblichen Geldbetrag zurückzukaufen. Es ist, auch
aufgrund des Wortlauts der Kolophone, wahrscheinlich, dass Gaufrids Neffe von dieser
Zahlung profitierte. Gaufrids Verwandter setzte sich in diesem Fall also über die theore-
tische Immunität der beiden Casalien hinweg. Dies dürfte insbesondere bei langen Ge-
fangenschaften, Unklarheiten über den Verbleib der Festgenommenen, wie es häufig
vorkam, oder fehlendem familiären Rückhalt, der die weitere Bewirtschaftung des Besit-
zes garantiert hätte, vorgekommen sein425). Im vorliegenden Fall scheint zudem der König
die umstrittene Rechtslage erkannt und versucht zu haben, sowohl der syrisch-orthodo-
xen Kirche als alter als auch der Familie Gaufrids als neuer Besitzerin der beiden Casalien
gerecht zu werden. Gaufrids eigene Rechte – denn nach dem Erobererrecht, das während

422) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 10, S. 98 f.
423) Syrische Kolophone, I, S. 77–80; II, S. 82–84. Vgl. auch DDJer. Nr. *75, Nr. *133, Nr. *136 f.
424) Syrische Kolophone, II, S. 82. Vgl. auch DJer. Nr. *75.
425) In den Quellen finden sich immer wieder Äußerungen, dass über das Schicksal von Personen, die
nach Schlachten vermisst wurden, keine oder lange keine Klarheit gewonnen werden konnte, bspw. bei:
Fulcher von Chartres, Historia, III, 16, 2, S. 659; Guibert vonNogent, Gesta, VII, 17, S. 295; VII, 24, S. 316;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 14, S. 831; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 392,
S. 192; Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1244, S. 341; Matthäus Paris, Historia Anglorum, S. 483.
Vgl. auch Estoire d’Eracles, XXIX, 13, S. 289, zum Verhalten der Lateiner in Konstantinopel, die den Re-
genten des nach einer Schlacht vermissten Balduins von Flandern, des ersten lateinischen Kaisers von
Konstantinopel, nach einem Jahr ohne Nachricht über den rechtmäßigen Herrscher zum neuen Kaiser
erhoben.
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des ersten Kreuzzugs praktiziert worden war, hätte er durchaus solche geltend machen
können – wurden in dieser Situation nicht beachtet426).

Die Lage änderte sich erst wieder, als Gaufrid nach über dreißig Jahren überraschend
und als alter Mann nach Palästina zurückkehrte und seine alten Besitzungen zurückfor-
derte. Dies war auch der Anlass zur Abfassung der beiden Kolophone, die ein einzigar-
tiges Zeugnis darstellen. Bezeichnend ist die Formulierung, die einer der Autoren ver-
wendet, um das unverhoffte Wiederauftauchen Gaufrids zu beschreiben: he seemed […]
like one who had returned from the grave to visit them [die Franken]427). Die lange Haft
des früheren Kastellans hatte ähnliche Auswirkungen wie der Tod – de facto war er
rechtlos geworden. Da er aber eben nicht tot war, änderte sich dies de iure nach seiner
Rückkehr wieder. Auch wenn die syrischen Kolophonschreiber wohl keine Kenntnisse
im Römischen Recht hatten, sind die Ähnlichkeiten der von ihnen geschilderten Vorgänge
und Auffassungen mit den im ius postliminii vertretenen Bestimmungen frappant. Seine
Rückkehr versetzte Gaufrid jedenfalls in eine Position, seine ehemaligen Rechte einzu-
fordern. König Fulko war tatsächlich gewillt, die Restitution – auch nach dreißig Jahren –
zu leisten, während die Königin, Melisende, eher für die Syrisch-Orthodoxen Stellung
bezog und schließlich einen Kompromiss herbeiführte428). Mit Blick auf die Frage nach
dem Verbleib des Besitzes von Gefangenen zeigt sich jedenfalls, dass dieser keineswegs
immer als gesichert gelten konnte, auch dann nicht, wenn Verwandte anwesend waren, um
ihn weiterhin zu bewirtschaften. Es lässt sich auch festhalten, dass die Gefangenschaft
eines Lehnsnehmers oder Grundeigentümers Gelegenheiten für sein Umfeld bot, sich auf
seine Kosten Vorteile zu verschaffen. Denn auch wenn die syrisch-orthodoxe Kirche ihre
Rechte an den umstrittenen Casalien ausreichend belegen konnte, ist es nicht klar, ob
Balduin ebenso entschieden hätte, wenn Gaufrid selbst für sich hätte eintreten können.

Es gibt zwei weitere Beispiele, in denen die Gefangenschaft von fränkischen Adligen –
möglicherweise – dazu genutzt wurde, eigene Interessen durchzusetzen. In beiden Fällen
war Amalrich, zunächst als Graf von Jaffa-Askalon, dann als König von Jerusalem, be-
teiligt. Die Indizien stammen beide Male aus den ›Lignages d’Outremer‹, einemWerk des
späten 13. Jahrhunderts, das die Genealogie der wichtigen Familien des Heiligen Landes
nachzeichnet429). Da verschiedentlich gezeigt werden konnte – unter anderem für das
zweite der nachfolgend angeführten Beispiele –, dass die Informationen der ›Lignages‹
von zeitgenössischen Quellen nicht immer gestützt werden und ihnen mitunter sogar
widersprechen, muss der Aussagegehalt der Genealogie differenziert betrachtet werden.
Bisweilen ist dieser weniger als historisch-prosopografischer Informationsträger als für

426) Zum Erobererrecht vgl. Elm, Eroberung, S. 43 f.; Nader, Burgesses, S. 26.
427) Syrische Kolophone, I, S. 79. Vgl. auch DJer. Nr. *133.
428) Vgl. Syrische Kolophone, I, S. 79 f.; II, S. 83 f. sowie DDJer. Nr. *136 f.
429) Für weitere Informationen zu den ›Lignages‹ vgl.: Nielen, Livre.

III. GEFANGENSCHAFT BEWÄLTIGEN284



den Rückschluss auf Vorstellungsprozesse des späten 13. Jahrhunderts von großem In-
teresse430).

So bezieht sich die erste Episode auf Geschehnisse, die während der Gefangenschaft
Hugos von Ibelin stattgefunden haben könnten, wenn die Analyse haupstächlich auf die
›Lignages d’Outremer‹ abgestützt wird. Hugo war 1157 zusammen mit anderen Rittern
aus dem Heer Jerusalems in muslimische Hände gefallen und rund zwei Jahre später
wieder freigekommen. Die ›Lignages‹ behaupten, dass er mit Agnes von Courtenay ver-
bunden gewesen sei, der Tochter Joscelins II. von Edessa. Als diese nach Jaffa gekommen
sei, sei sie von dessen Grafen, Amalrich, zur Heirat gezwungen worden. Als Amalrich
nach dem Tod seines Bruders, Balduins III. , den Thron Jerusalems besteigen wollte, habe
ihn der Patriarch nicht zum neuen König krönen wollen, weil seine Ehe mit Agnes nicht
rechtens gewesen sei431). Auch Wilhelm von Tyrus berichtet von großen Schwierigkeiten
vor der Thronbesteigung Amalrichs, die beinahe zu einer Spaltung des Königreichs ge-
führt, aber hätten beigelegt werden können432). Er verbindet diese Probleme aber nicht mit
der Ehe mit Agnes und deren erzwungenen Auflösung. Diesen Punkt erwähnt er drei
Kapitel später, behandelt ihn aber sehr ausführlich. Die Ehe sei unrechtmäßig gewesen,
weil die beiden Ehepartner zu nahe miteinander verwandt gewesen seien433). Für Hans
Eberhard Mayer hängen die Querelen vor Amalrichs Krönung und die Eheauflösung
aber zusammen. Die von Wilhelm von Tyrus an den Tag gelegte Zurückhaltung sei ent-
weder auf Unwissenheit zurückzuführen oder habe das Ziel gehabt, einen Skandal im
Jerusalemer Königshaus zu vertuschen – nämlich dass Amalrich seinem Gefolgsmann
Hugo von Ibelin die Verlobte ausgespannt hatte, wie es die ›Lignages‹ behaupten434).
Mayer geht sogar einen Schritt weiter und argumentiert, dass Agnes und Hugo nicht nur
verlobt, sondern bereits verheiratet gewesen seien, als Amalrich intervenierte435).

Diese Überlegungen stützen sich stark auf die Angaben der ›Lignages‹, die Mayer der
Schilderung des wesentlich zeitnäher schreibenden Wilhems von Tyrus aus den be-
schriebenen Gründen vorzieht. Akzeptiert man diese Argumentation – was keineswegs
zwingend ist, wie etwa Alan Murray zu bedenken gibt436) –, ergeben sich einige interes-
sante Folgerungen hinsichtlich der Gefangenschaft Hugos. Die Hochzeit zwischen Ag-
nes und Amalrich fand 1157 statt, also im gleichen Jahr, in dem sich Hugo von Ibelin, der

430) Vgl. bspw. das nachfolgende zweite Beispiel um Walter III. Brisebarre und die Bedenken von Mur-
ray, Women, S. 145, Anm. 44, zum ersten Beispiel um Hugo von Ibelin.
431) Lignages, Kap. 299, S. 79 f., bes. aber Kap. 332, S. 87: Li cuens Amauris, par le conseill de ces homes, la
[i. e. Agnes] prist a force e l’espousa […].
432) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 1, S. 864.
433) Ebd., XIX, 4, S. 868–870. Diese Version findet sich auch in einer anderen Handschrift der ›Lignages‹
(Ms 1898, S. 141).
434) Mayer, Beginnings of King Amalric, S. 125–134.
435) Ebd., S. 128–130.
436) Vgl. Murray, Women, S. 145, Anm. 44.
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mutmaßlich rechtmäßige Gatte, in Gefangenschaft wiederfand. Es ist unmöglich, eine
exakte Chronologie der Ereignisse zu erstellen und damit unklar, ob Amalrich Agnes
noch vor oder nach der Gefangennahme Hugos ehelichte. Falls Mayers These zutrifft und
Agnes und Hugo bereits verheiratet waren, könnte die Gefangennahme Hugos, die ihn
zur Passivität verurteilte, für Amalrich der Anlass gewesen sein, zu handeln. Dies lässt
sich aufgrund der Quellenlage nicht belegen. Aber auf jeden Fall dürfte die Haft Hugo an
einer angemessenen Reaktion gehindert haben. Dass diese auch nicht unmittelbar nach
seiner Freilassung erfolgte, könnte – wiederum gemäß Mayer – damit zusammenhängen,
dass Amalrich die Rückendeckung seines Bruders, König Balduins III. , hatte. Zugleich
entstand um die Ibelins herum eine Opposition gegen die Verbindung von Amalrich und
Agnes, die sich in den bei Wilhelm von Tyrus erwähnten, aber nicht näher spezifizierten
ernsten Problemen vor der Thronbesteigung Amalrichs entluden437).

König Amalrich kommt auch bei der zweiten Episode um die Gefangenschaft eines
Gefolgsmannes, die in den ›Lignages d’Outremer‹ überlieferten wird, eine wichtige Rolle
zu. Als sich Walter III. Brisebarre von Beirut und seine Brüder Mitte der 1160er-Jahre in
der Gewalt der Muslime befunden hätten, habe ihre Mutter einen großen Teil des Löse-
gelds aufgebracht und sich für die noch ausstehende Summe selbst als Geisel zur Verfü-
gung gestellt. Walter habe versucht, diesen Betrag aufzutreiben, aber es habe sich niemand
finden lassen, der ihn zur Verfügung stellen wollte. Der König habe dies untersagt, damit
Walter ihm Beirut übergeben müsse. Da er seine Mutter nicht im Stich lassen wollte, habe
Walter zugestimmt und im Tausch gegen Beirut das kleine Lehen von Blanchegarde sowie
weitere Güter erhalten. Aus diesen Mitteln habe er seine Mutter freigekauft438). Amalrich
hatte also erneut versucht, die Gefangenschaft eines Adligen und die damit einhergehen-
den Probleme für seine eigenen Interessen zu nutzen.

Allerdings widersprechen zeitgenössische Quellen den Schilderungen der späten ›Lig-
nages‹. Wie Hans Eberhard Mayer zeigen konnte, erhielt Walter für Beirut nicht Blan-
chegarde, sondern ein Geldlehen, mit dessen Hilfe er sein Lösegeld begleichen konnte.
Der Grund für das recht harte Betragen des Königs gegenüber einem wichtigen Lehns-
nehmer dürfte damit zusammenhängen, dass Walter mit Helena von Milly die Erbin der
großen Seigneurie Oultrejourdain geheiratet hatte. Da ihr Vater, Philipp von Milly, 1165
in den Templerorden eintrat, fiel dieses wichtige Lehen Helena und Walter als ihrem
Mann zu. Offenbar war der König bestrebt, die Konzentration von zwei so bedeutenden

437) Mayer, Beginnings of King Amalric, S. 131. Diese Überlegungen basieren auf den Schilderungen der
›Lignages‹, einer späten und mitunter ungenauen Genealogie der Kreuzfahrerherrschaften. Murray, Wo-
men, S. 145, Anm. 44, gibt denn auch zu bedenken, dass Agnes Hugo erst nach ihrer Trennung von
Amalrich geheiratet haben könnte, wie es Wilhelm von Tyrus suggeriert. In diesem Fall sind die Überle-
gungen zu den Auswirkungen der Gefangenschaft Hugos freilich obsolet, bes. auch die Frage nach den
unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten Hugos während und v. a. nach seiner Gefangenschaft.
438) Lignages, Kap. 296, S. 74 f.
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Lehen wie Beirut und Oultrejourdain in der Hand Walters zu verhindern. Allerdings
hatte er keine Handhabe, diesen ohne berechtigten Grund aus Beirut und schon gar nicht
aus Oultrejourdain zu vertreiben439). Walter seinerseits dürfte kein Interesse daran gehabt
haben, eine der beiden Seigneurien ohne äußeren Druck aufzugeben. Die Gelegenheit bot
sich dem König mit der Gefangennahme Walters. Indem er alle potentiellen Geldgeber
zurückband, machte er den Gefangenen von sich abhängig und war in der Lage, ihn zur
»freiwilligen« Abdankung in Beirut zu bewegen. Natürlich musste er ihn für den Verlust
entschädigen. Aber eine jährliche Geldzahlung schien Amalrich vorteilhafter zu sein als
ein mächtiger Vasall, der faktisch über eine große Doppelbaronie verfügte.

In diesem Fall waren Walters Lehen und Rechte grundsätzlich vor fremdem Zugriff
geschützt. Allerding handelte es sich nun, im Gegensatz etwa zu den beiden umstrittenen
Casalien Gaufrids vomDavidsturm, um große Kronlehen, die nicht einfach ohne weiteres
entfremdet werden konnten. Um sein Ziel zu erreichen, musste der König auf besonders
drastische Maßnahmen zurückgreifen, die erst durch die Gefangenschaft Walters und
dessen akute Finanzprobleme ermöglicht wurden. Inwiefern sich bereits auf diese Situa-
tion in der Mitte des 12. Jahrhunderts das in den späteren Rechtsbüchern formulierte
Prinzip, dass Lehen nur im Falle großer Verschuldung veräußert werden durften, an-
wenden lässt, muss offen bleiben440). Die Vermutung liegt aber nahe, dass der Autor der
›Lignages‹ diese für ihn zeitgenössische Bestimmung vor Augen hatte, als er den Verkauf
Beiruts beschrieb, zumal er die GeldproblemeWalters hervorhob. So erwähnt er nicht nur
das Lösegeld, sondern auch sonstige Schulden, die schon zuvor bestanden hätten (Et il
devoient [die Gebrüder Brisebarre] avant, car il estoient grans despendeors)441).

2.1.4 Die Meister der Ritterorden und andere Geistliche

Über die Gefangenschaften von Geistlichen bei den Muslimen lassen sich kaum Aussagen
treffen, da sie in den Quellen kaum behandelt werden. Am meisten Raum erhalten sie
noch in narrativen Gefangenschaftserzählungen, wie sie weiter oben besprochen wurden
– über allfällige Stellvertreterregelungen während ihrer Gefangenschaft oder Probleme
bei ihrer Rückkehr finden sich in den Quellen kaum Informationen442). Eine – kleine –

439) Vgl. dazu Hamilton, Leper King, S. 91 f.; Mayer, Kreuzfahrerherrschaft Montréal, S. 215–237, bes.
S. 216–218.
440) Vgl. Livre au Roi, Kap. 44 f., S. 267–272.
441) Lignages, Kap. 296, S. 74.
442) Fälle von gefangenen Geistlichen finden sich beispielsweise bei: Albert von Aachen, Historia, IX, 40,
S. 692–694; Fulcher von Chartres, Historia, II, 27, 9, S. 475 f.; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 430,
S. 124 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 29, S. 491; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 5,
S. 258 f.; Chronique d’Ernoul, Kap. 36, S. 424; Estoire d’Eracles, XXXII, 10, S. 341; Rothelin-Continuation
de Guillaume de Tyr, Kap. 66, S. 615 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 329, S. 162.
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Ausnahme bilden die Meister der geistlichen Ritterorden. Zwar gerieten sie nicht häufig
in muslimische Gefangenschaft, aber an wenigen überlieferten Beispielen und anhand der
Ordensstatuten lässt sich demonstrieren, wie in diesen hierarchisch gut organisierten und
disziplinierten Organisationen mit dem Problem umgegangen wurde. Die Gefangennah-
me eines Meisters bedeutete für seinen Orden einen erheblichen Unsicherheitsfaktor, da
nicht absehbar war, wie lange die Gefangenschaft dauern und ob sie der Meister über-
haupt überleben würde.

Bei den Templern war ursprünglich der Seneschall als Ersatz für den gefangenen
Meister vorgesehen, da es diesem grundsätzlich zukam, den abwesenden Meister zu ver-
treten. Die Gefangenschaft des Templer-Meisters Odo von St. Amand im Jahr 1179, die
dieser nicht überlebte, sowie der kurz darauf folgende Tod des Seneschalls, seines Stell-
vertreters, auf dem Schlachtfeld machten aber die Notwendigkeit deutlich, eine flexiblere
Stellvertreterlösung zu finden. Hierfür bot sich der Rückgriff auf die Präzeptoren des
Ordens an. Von diesen Funktionsträgern gab es mehrere, so dass der Orden im Ernstfall
nicht von einer Person abhängig war. Zudem war es bei den Templern bereits üblich, nach
dem Ableben eines Meisters vorübergehend einen Präzeptor mit der höchsten Funktion
des Ordens zu betrauen. In der Folge wurde es ermöglicht, dass ein Präzeptor auch im
Falle der Gefangennahme des Meisters zu dessen Stellvertreter erhoben werden konnte.
Die Johanniter pflegten einen vergleichbaren Umgang mit dem Problem443).

Mit Blick auf die Führung der Ritterorden während der Gefangenschaft ihrer Meister
lassen sich hauptsächlich zwei Beispiele zur Illustration anführen. Beim ersten handelt es
sich um den Templermeister Gerhard von Ridefort, der 1187 im Zuge der Schlacht von
Hattin in Saladins Hände geraten und 1188 zusammen mit König Guido von Lusignan
wieder freigelassen worden war444). Während seiner Abwesenheit scheint der Großprä-
zeptor des Ordens, Terricus, die Geschäfte geführt zu haben. Zumindest erscheint er in
den von den überlebenden Baronen und Konrad von Montferrat in Tyrus ausgefertigten
Urkunden bei den Templern in der führenden Funktion445). Terricus dürfte schon vor den
katastrophalen Ereignissen von Hattin Präzeptor gewesen sein, da er die Leitung des
Ordens »wie selbstverständlich« übernahm446). Auch in dieser neuen Funktion bezeich-
nete er sich gegen außen lediglich als praeceptor; nur in Briefen an andere Präzeptoren
und Brüder des eigenen Ordens findet sich die Titulatur alsmagnus praeceptor – wohl um
sich dezidiert abzugrenzen und seine Autorität zu unterstreichen. In einer ähnlichen Lage

443) Vgl. dazu: Burgtorf, Central Convent, S. 243 f., für eine generelle Einschätzung der Zeit, die die
Ritterorden ohne Meister auskommen mussten: S. 705 f.
444) Vgl. Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 42 f., S. 54 f.; Chronique d’Ernoul,
Kap. 15, S. 173; Kap. 21, S. 253; Estoire d’Eracles, XXIII, 44, S. 66; XXIV, 20, S. 131; Itinerarium peregri-
norum (hg. Mayer), I, 5, S. 259; I, 15, S. 275.
445) DDJer. Nr. 519, S. 863; Nr. 520, S. 868; Nr. 521, S. 871; Nr. 522, S. 875; Nr. 524, S. 884; Nr. 769,
S. 1342. Vgl. dazu auch den Kommentar zu DJer. Nr. 519, S. 860.
446) Burgtorf, Führungsstrukturen, S. 78.
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befanden sich die Johanniter, auch wenn deren Meister nicht in Gefangenschaft lebte,
sondern bereits im Mai 1187 gefallen war. Seither lenkte der Präzeptor Borell die Ge-
schicke des Ordens. Wie Terricus erscheint er nach Hattin als magnus praeceptor in den
Urkunden, die Konrad von Montferrat und die verbliebenen Jerusalemer Großen in Ty-
rus ausstellten. Das zeigt, dass die Ritterorden trotz der großen Verluste von Hattin auf
Führungsebene handlungsfähig blieben. Dazu bemerkt Jochen Burgtorf: »Man hat das
Gefühl, dass sich das Personalkarussell der Templer und Johanniter in den Jahren zwi-
schen 1187 und 1191 (und darüberhinaus) ständig drehte, ohne dass es dabei zu wirkli-
chen Engpässen im Bereich der Führungsstrukturen gekommen wäre«447). Offenbar ver-
fügten die Ritterorden nicht nur über genügend personelle Ressourcen, um die Ausfälle
wichtiger Funktionsträger zu kompensieren, sondern auch über die notwendigen Struk-
turen und Regelungen, um die Übertragung von Funktionen ohne Zeitverlust und unter
allgemeiner Anerkennung zu gewährleisten. Dies belegen auch die problemlosen Perso-
nalwechsel während des Damietta-Kreuzzugs um das Jahr 1220 herum, die ebenfalls un-
ter erschwerten Umständen erfolgten448).

Ähnliches demonstriert auch ein anderes Beispiel eines Ordensmeisters, der in musli-
mische Gewalt geriet. Der Johannitermeister Wilhelm von Châteauneuf war Ende Ok-
tober 1244 während der Schlacht von La Forbie in ägyptische Gefangenschaft geraten
und gehörte zu jenen Personen, die im Jahr 1250 durch die Bemühungen Ludwigs IX. von
Frankreich die Freiheit wiedererlangten449). Während seiner Abwesenheit war es wieder-
um der Großpräzeptor des Ordens, Johann von Ronay, der die Leitung des Hauses
übernahm. Die erste Schenkung an die Johanniter nach der Schlacht wurde in manibus
[…] fratris Joannis de Ronay, preceptoris generalis ejusdem domus, vices magistri gerentes
geleistet450). Johann scheint also schon unmittelbar nach der Gefangennahme des Meisters
als dessen offizieller Stellvertreter fungiert zu haben. Die Partizipialkonstruktion vices
magistri gerentes wurde im nächsten Dokument an den Orden, in dem Johann als
Adressat Erwähnung fand, einem Papstbrief vom 25. Mai 1248, bereits als Titel behandelt.
Johann scheint nun als Vizemeister (vicemagister) gewirkt zu haben451). Den Titel des
Großpräzeptors führte er weiterhin, wenn dieser auch hinter jenen des Vizemeisters zu-

447) Vgl. zu den Ritterorden nach Hattin: ebd., S. 77–81, zit. S. 81.
448) Ebd., S. 115.
449) Estoire d’Eracles, XXXIII, 57, S. 429 f.; XXXIV, 1, S. 439; Rothelin-Continuation de Guillaume de
Tyr, Kap. 41, S. 564 f.; Kap. 71, S. 625; Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 16 (252), S. 56;
Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1244, S. 311, 342; 5, ad 1251, S. 211; 6, ad 1250, Nr. 101, S. 204 f.
450) Cart. Hosp. Nr. 2353, S. 627 f.
451) Ebd. Nr. 2471, S. 668. Dieser Brief ging auch an die beiden anderen großen Ritterorden des Heiligen
Landes, die Templer und den Deutschorden. Dass der Papst diese beiden Ausfertigungen jeweils an die
Meister adressierte, zeigt, dass Johann in dieser Zeit die offizielle Führungsperson der Johanniter war (vgl.
Potthast I, 2, Nr. 12943). Vgl. dazu auch: Burgtorf, Führungsstrukturen, S. 116–118, resp. Burgtorf,
Central Convent, S. 125.
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rücktrat und nicht in allen, insbesondere nicht in den päpstlichen, Dokumenten verwen-
det wurde452). Das Generalkapitel von 1262 regelte schließlich genau, wie im Falle einer
Gefangennahme des Meisters durch Muslime vorzugehen sei. Die überlebenden und ge-
rade anwesenden Brüder hätten einen aus ihrer Mitte zu bestimmen, der dem Orden bis
zum nächsten Generalkapitel vorstünde. Dieses habe dann einen stellvertretenden Meis-
ter zu wählen, der sogleich alles daran setzen solle, den gefangenen Meister zu befreien.
Durch diesen letzteren Zusatz sollte wohl sichergestellt werden, dass sich der Stellver-
treter nicht zu sehr an seine neue Machtposition gewöhnte, da der eigentliche Meister ja
noch am Leben war und zurückkehren konnte453). Einem ähnlichen Prinzip folgten im
weltlichen Bereich die verschiedentlich beobachteten Eidleistungen, die Regenten auf die
gefangenen Herrscher zu leisten hatten, oder die zeitlich und herrschaftsrechtlich ein-
deutig als begrenzt aufgefassten Regentschaftsregierungen. Zudem tritt auch in der
rechtlichen Überlieferung das Bestreben zu Tage, einen gefangenen seigneur möglichst
schnell aus der Haft auszulösen.

Im Vergleich zu den untersuchten weltlichen Fällen von Gefangenschaft machte sich
bei den Ritterorden der höhere Grad an Organisation und Hierarchisierung im Falle der
Gefangennahme eines ranghohen Ordensmitglieds positiv bemerkbar. Die Orden schei-
nen dadurch in der Lage gewesen zu sein, gefangenschaftsbedingte Ausfälle nahtlos zu
kompensieren. Dies schließt politische und soziale Schwierigkeiten innerhalb der Orga-
nisation natürlich nicht aus, doch scheinen deren Auswirkungen wesentlich besser kon-
trollierbar gewesen zu sein als im säkularen Kontext. Von großer Bedeutung waren dabei
die im Prinzip festgelegten Vertretungs- und Nachfolgeprozeduren. Dabei spielten be-
sonders die (ranghöchsten) Präzeptoren der Orden eine zentrale Rolle. Ihre wichtigste
Aufgabe bestand nämlich in der Vertretung des Meisters, entweder in geografischer oder
funktionaler Hinsicht. Bei den Johannitern durfte der Präzeptor überall dort siegeln, wo
der Meister gerade nicht war, und übernahm in dessen Abwesenheit – etwa als Folge einer
Gefangennahme – die Befehlsgewalt in Outremer. Bei den Templern konnte auch der
Marschall diese Funktion einnehmen und an die Stelle des Meisters treten. Allerdings
oblag es ihm dann, die Präzeptoren des Ordens baldmöglichst zur Wahl eines Großprä-
zeptors anzuhalten, der diese Position übernehmen konnte454). Im Prinzip spielte es keine
Rolle, ob ein Meister starb oder in Gefangenschaft geriet, da diese Mechanismen vom
auslösenden Ereignis unabhängig waren – darin zeigt sich erneut die zumindest juristi-
sche Ähnlichkeit zwischen dem Zustand der Gefangenschaft und dem Tod. Wie beson-
ders das Beispiel Wilhelms von Châteauneuf zeigt, wurde das Amt eines gefangenen

452) Cart. Hosp. Nr. 2353, Nr. 2471, Nr. 2482, Nr. 2483, Nr. 2491, Nr. 2521, Nr. 2542, Nr. 2553. In
Fragen allgemeiner Natur wurden bisweilen gar nur der Meister und der Konvent als Adressaten genannt
(magistro et fratribus Hospitalis Jherosolimitani o.ä.): Cart. Hosp. Nr. 2461, S. 664; Nr. 2479, S. 672.
453) Cart. Hosp. Nr. 3039, Kap. 10, S. 45 f. Vgl. auch Burgtorf, Central Convent, S. 244.
454) Zu den Aufgaben der Templer- und Johanniter-Präzeptoren vgl: Burgtorf, Führungsstrukturen,
S. 207–226, hier bes. S. 207.
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Meisters – im Gegensatz zu jenem eines gefallenen – nicht neu vergeben. In so einem Fall
fiel die Leitung der Orden entweder dem ranghöchsten oder einem gewählten Präzeptor
zu, der sich den Titel eines Vizemeisters zulegen mochte oder zumindest von außen als
solcher wahrgenommen wurde.

2.1.5 Regentinnen und Regenten: zusammenfassende Überlegungen

Die im Orient entstandenen erzählenden Quellen zeichnen in Verbindung mit anderen
Quellentypen ein vielschichtiges, aber konsistentes Bild der Reaktions- und Organisati-
onsmöglichkeiten, die von den Zeitgenossen als denkbar betrachtet wurden und den be-
troffenen Herrschaften grundsätzlich offenstanden.

Deutlich zutage tritt das große Konfliktpotential, das die gefangenschaftsbedingte
Abwesenheit von Fürsten, Baronen und Rittern für ihre Herrschaften oder Familien be-
deutete. Immer wieder versuchten innere oder äußere Akteure, das entstandene sozio-
politische Vakuum für eigene Partikularinteressen auszunutzen. Dass diese kritischen
Phasen trotzdem erstaunlich gut überstanden wurden, liegt wohl darin begründet, dass
der Herrscher zwar eine wichtige, aber keineswegs eine unersetzliche Person war. Ful-
chers von Chartres Aussage membra capite carent trifft also nur bedingt zu455). Die
Kreuzfahrerherrschaften und -seigneurien existierten in Abwesenheit ihrer Herren eben
nicht ohne Herrscher, sondern wurden von einem Regenten geführt. Zudem bedeutete
die Tatsache, dass ein Gefangener eben nicht tot war – auch wenn das zumindest juristisch
durchaus so interpretiert worden sein mochte – und auch in Haft über legitime Ansprü-
che auf seinen Herrschaftsbereich verfügte, eine gewisse Stetigkeit der Lage im konstitu-
tionellen Bereich, an der sich neue (und zeitlich begrenzte) Regierungsstrukturen kris-
tallisieren konnten. Im aus Sicht des Gefangenen besten Fall schöpften die neuen
Machthaber ihre Legitimität aus den Rechtsansprüchen des Gefangenen selbst und führ-
ten die Regentschaft in seinem Sinne weiter, bis er seine Freiheit wiedererlangte. Dies war
vor allem dann der Fall, wenn das soziopolitische Umfeld des Gefangenen und seine ju-
ristischen Vorrechte gefestigt und anerkannt waren.

Aber natürlich bedeutete die Gefangenschaft einer Führungsperson stets einen großen
Einschnitt für die jeweilige Herrschaft, der auch eine Rechtsunsicherheit nach sich ziehen
und damit die Stabilität des betroffenen Reiches oder Lehens gefährden oder wie im Falle
Bohemunds I., Balduins II. oder Guidos von Lusignan bereits bestehende, instabile Si-
tuationen akzentuieren konnte. Diese Unsicherheit bezog sich nicht nur auf die Vergabe
des Regentenamtes, sondern betraf auch Verwaltungsakte, die explizit der Mitwirkung
des Herrschers bedurften. Regenten konnten zwar alltägliche Verwaltungsprozeduren
problemlos lösen – andernfalls wäre das Königreich Jerusalem in den 1120er-Jahren, in

455) Fulcher von Chartres, Historia, III, 21, 1, S. 673.
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denen der König kaum anwesend war, längst kollabiert –, doch scheinen sie nicht befugt
gewesen zu sein, darüber hinausgehende Herrschaftsakte oder letztinstanzliche Urteile
abzugeben. Die von ihnen in dieser Hinsicht getroffenen Entscheidungen konnten allen-
falls für die Dauer ihrer Regentschaft Verbindlichkeit beanspruchen, mussten aber vom
Herrscher nach seiner Rückkehr oder von seinem Nachfolger bestätigt werden, um un-
beschränkte Gültigkeit zu erlangen. Trotzdem sind verschiedene Urkunden überliefert,
in denen die Regenten um Privilegien- und Besitzbestätigungen angegangen wurden.
Solche Bestätigungen wurden vor allem nach einem Herrscherwechsel beantragt und
zeigen, dass die Regenten von außen durchaus als eigenständige Herrscher oder wenigs-
tens als Herrschaftsberechtigte anerkannt wurden. Diese Feststellung erhält besonderes
Gewicht, da es verschiedene Hinweise gibt, dass Rechtsstatus und rechtliche Hand-
lungsfreiheit von Gefangenen in der Regel als eingeschränkt angesehen wurden. Der im
Römischen Recht propagierte Wechsel eines Gefangenen von einem Rechtssubjekt zu
einem bloßen Rechtsobjekt, der sich hier andeutet, kommt in der Rechtspraxis tatsächlich
einem Herrscherwechsel, wenn auch einem temporäreren, gleich.

In den meisten untersuchten Fällen scheint es keine offizielle Regentschaftsregelung
gegeben zu haben. Vielmehr war die Auswahl eines Baili ein Vorgang, der auf sozialen,
politischen, nicht selten militärischen und familiären Gesichtspunkten beruhte. Entweder
wurden Regentinnen und Regenten von oben eingesetzt, etwa durch den König von Je-
rusalem oder durch andere einflussreiche Personen, oder von unten in Form einer Wahl
durch die Haute Cour oder einem vergleichbaren Gremium, das möglichst breit abge-
stützt war. Als Muster dafür, auf das sich noch Johann von Ibelin berief, kann die Aus-
wahl der Regenten für Balduin II. im Jahr 1123 angesehen werden, die in der Haute Cour
als Versammlungsgremium aller wichtigen Herrschaftsträger ausgehandelt wurde. So
sollte eine möglichst breite Akzeptanz der Regenten erreicht werden. Dass sich die
Wirksamkeit einer Regentschaftsregierung häufig auf die Unterstützung möglichst gro-
ßer Gruppierungen in der betroffenen Herrschaft gründete, zeigten die entsprechenden
urkundlichen Beteuerungen der Verantwortlichen während der Gefangenschaften Bal-
duins II., Guidos von Lusignan und Bohemunds III. (im Jahr 1193) sowie die verschie-
dentliche Bildung von Kommunen unter anderem zu genau diesem Zweck.

Es wurde aber auch deutlich, dass gerade auf diese Weise konstituierte Regentschafts-
regierungen oft nicht unumstritten waren. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass das
genannte Wahlprozedere vor allem dann zur Anwendung gelangte, wenn sich keine an-
deren, naheliegenden Optionen aufdrängten. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet jene
Regentschaftslösungen weitgehend reibungslos umgesetzt wurden, in denen eindeutige
Macht- oder Rechtsverhältnisse geschaffen wurden. Das war zum Beispiel dann der Fall,
wenn verwandtschaftliche Ansprüche eines Regentschaftsanwärters oder einer -anwärte-
rin nicht übergangen werden konnten, wenn der Regent oder die Regentin über eine
ausreichend große Unterstützung in der fraglichen Herrschaft verfügte oder wenn er oder
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sie starke militärische, wirtschaftliche oder politische Machtmittel besaß, um sich als na-
türliche Führungsperson aufzudrängen.

Die unmittelbar auf die Ergreifung des jeweiligen Fürsten oder Seigneur regierenden
Regenten stammten häufig aus dem regionalen und teilweise auch aus dem familiären
Umfeld des gefangenen Potentaten. Gerade die geografische Nähe ist ein nachvollzieh-
bares Kriterium, mussten die Kreuzfahrerreiche doch handlungsfähig bleiben. In einer
feindlichen Umgebung waren schnelle und pragmatische Lösungen gefragt, um das
Machtvakuum an der Spitze zu füllen. Es ist wenig erstaunlich, dass zunächst vor allem
die einflussreichsten Personen der Region in diese Lücke vorstießen – so 1100 Balduin le
Bourcq, 1104 Bohemund und Tankred, 1123 Eustach Grenier und Wilhelm von Buris
sowie 1164 der Patriarch von Antiochia, dem als oberste geistliche Instanz des Fürsten-
tums diese Rolle natürlicherweise zufiel. Daneben scheinen auch Personen, die einen be-
stimmten (Rechts-)Anspruch vorweisen konnten, ins Regentenamt gekommen zu sein.

In dieser Hinsicht befanden sich besonders die Ehefrauen von Gefangenen in einer
bevorzugten Position. Bei der Verwaltung der Familiengüter könnten sie eine wichtige
Rolle eingenommen haben. Allerdings lassen die Quellenbefunde keine umfassenden
Aussagen zu. Der Gedanke, dass den Ehefrauen von Gefangenen Aufgaben bei der Re-
gierung ihrer Herrschaften zukamen, ist aber naheliegend, wenn auch nicht selbstver-
ständlich. So scheint Königin Morphia keinerlei Einfluss auf die Politik in Jerusalem ge-
habt zu haben, als sich Balduin II. in den Jahren 1123 und 1124 in muslimischer Gefan-
genschaft befand. Dies mag dem Umstand geschuldet sein, dass sich die Königin in dieser
Zeit vor allem in Nordsyrien aufgehalten zu haben scheint, wo sie die Befreiung ihres
Mannes vorantrieb456). Geradezu entmachtet wurde dagegen Konstanze von Antiochia,
immerhin Erbfürstin des Fürstentums, als ihr Mann, Rainald von Châtillon, in die Hände
Nūr ad-Dı̄ns fiel. Konstanze versuchte zwar, ihre Stellung im Fürstentum zu festigen,
indem sie sich dem byzantinischen Kaiser Manuel zuwandte, doch dürfte genau diese
Politik zum Erstarken einer Oppositionsbewegung geführt haben, die einen zu großen
Einfluss der Byzantiner fürchtete und daher Konstanzes Sohn, Bohemund III., auf den
Thron hob457). Trotz seiner späteren Geläufigkeit hatte sich das Prinzip der weiblichen
Herrschafts- oder Regentschaftsfolge in Outremer um die Mitte des 12. Jahrhunderts
offenbar noch nicht generell durchgesetzt und konnte von einer politischen Opposition
umgangen werden, wenn sie über bessere Kandidaten verfügte458). Auch Wilhelm von
Tyrus stand dieser Form der weiblichen Herrschaft mitunter skeptisch gegenüber. Als im

456) Ob sie aus genuiner Sorge um Balduin nach Norden gezogen ist oder auch weil sie in Jerusalem keine
Einflussmöglichkeiten hatte, ist nicht zu entscheiden. Siehe dazu Kap. III., 2.2.2.a.
457) Siehe zu diesen Vorgängen ausführlich Kap. III., 2.1.2.e.
458) Vgl. dazu Goridis, Gefährten.
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Jahr 1149 Raimund von Antiochia in der Schlacht fiel und wenig später Joscelin II. von
Edessa in muslimische Hände geriet, kommentierte der Chronist die Lage abschätzig:

Thus, in punishment for our sins, these two countries were deprived of the wise counsels of their
princes and, under the government of women, were holding their own with difficulty459).

Wilhelms Schwarzmalerei und die Vorfälle in Antiochia dürfen aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Frauen während der Gefangenschaft ihrer Männer durchaus eine
wichtige Stellung zugestanden wurde. Beatrix von Edessa wurde zur Verhandlungspart-
nerin Manuels Komnenos, der ihr die Grafschaft abkaufen wollte. Das Geschäft, das zu-
dem eine lebenslange Rente für Beatrix und ihre Kinder vorsah, wurde schließlich und
mit Billigung Balduins III. umgesetzt460). Auch die Vorgängerin von Beatrix, die Ehefrau
Joscelins I. von Edessa, könnte während der Gefangenschaft ihres Mannes eine wichtige
Rolle in Edessa eingenommen haben. Der militärische Oberbefehl wurde in dieser Zeit
zwar von Gottfried von Marash geführt, doch könnte die Verantwortung für den zivilen
Bereich bei der Gräfin gelegen haben461). Etwas deutlichere Hinweise auf eine weibliche
Regierungstätigkeit finden sich im Fall Stefanies von Milly, der Mutter Humfrieds IV.
von Toron und Erbherrin der bedeutenden Seigneurie Oultrejourdain. Nach der Hin-
richtung ihres Mannes, Rainald von Châtillon, und der Festnahme ihres Sohnes durch
Saladin wäre sie als Erbin Oultrejourdains für die Rolle der Regentin prädestiniert ge-
wesen. Tatsächlich taucht sie in fast allen Quellen, die sich zu Humfrieds Freilassung äu-
ßern, in zentraler Position auf. Laut dem muslimischen Autor Abu Shama sei ihre Auto-
rität bei den Gefolgsleuten, die sich bei ihr aufhielten, gar unbestritten gewesen462). Was
das für die konkrete Herrschaftssituation in Oultrejourdain bedeutet, wird indes nicht
klar. Immerhin konnte sich Stefanie nicht durchsetzen, als sie Kerak gegen ihren Sohn
austauschen wollte. Die Verteidiger der Burg weigerten sich, ihrem Willen zu entspre-
chen. Gänzlich als Herrschaftsberechtigte anerkannt scheint sie nicht gewesen zu sein.
Dieser Umstand mochte aber auch auf die schwierigen Verhältnisse zurückzuführen sein,
die nach der Niederlage von Hattin in den verbliebenen christlichen Herrschaftsberei-
chen vorherrschten und die Regierungsstrukturen in Mitleidenschaft zogen.

459) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 11, S. 775: Sic igitur peccatis nostris exigentibus utraque regio,
melioribus destituta consiliis vix in se substinens, femineo regebatur imperio, übers. in: Wilhelm von Tyrus,
History, XVII, 11, S. 202.
460) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVII, 11, S. 775; vgl. auch Michael der Syrer, Chronikon, S. 297:
Celui-ci [die Byzantiner] , en apprenant que Josselin avait succombé,manda à la femme et au fils de Josselin,
qui étaient encore a Tell Bašer […, Hervorhebung d.V.]. Mehr dazu siehe Kap. III., 2.1.2.d.
461) Vgl. für die sehr unsichere Quellenlage: Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, 13, S. 686. Epp, Ful-
cher von Chartres, S. 99, vertritt genau diese Interpretationsweise.
462) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 75, S. 86; Chronique d’Ernoul, Kap. 21,
S. 253; Estoire d’Eracles, XXIV, 20, S. 131; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 15, S. 275; Abu Sha-
ma, Deux jardins, S. 332 f.: son autorité était reconnue par les officiers qui l’entouraient (Zitat S. 332). Vgl.
auch Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 703.
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Leider finden sich in der historiografischen Überlieferung keine deutlicheren Aussa-
gen über die Herrschaftstätigkeit von Frauen während der Gefangenschaft ihrer Männer.
Trotz der Skepsis, die bei Wilhelm von Tyrus aufscheint, muss das aber nicht der Tatsache
geschuldet sein, dass Frauen nicht als Regentinnen akzeptiert worden wären und bei der
Verwaltung ihrer Herrschaften eine untergeordnete Rolle gespielt hätten. Vielmehr wer-
den in den erzählenden Quellen generell nur wenige Äußerungen über konkrete Orga-
nisationsformen während der gefangenschaftsbedingten Abwesenheit eines Herrschers
gemacht – möglicherweise auch gerade weil die stellvertretende Herrschafts- und Ver-
waltungstätigkeit von Ehefrauen oder anderen Familienmitgliedern als selbstverständlich
und damit unspektakulär betrachtet worden ist. Immerhin lassen die vorhandenen narra-
tiven Texte den Schluss zu, dass weibliche Regentschaftsregierungen nicht nur als denk-
bar angesehen wurden, sondern durchaus auch vorkamen.

Aussagen aus anderen Quellentypen wie Urkunden oder Briefen, die zur Klärung der
Rolle von Frauen beitragen könnten, fehlen leider ganz. Dafür scheint ein Blick in die
rechtliche Überlieferung des Königreichs Jerusalem, die zu diesem Thema zwar ebenfalls
spärlich ausfällt, die bevorzugte Stellung der Ehefrauen (oder Mütter) zu bestätigen. Laut
dem ›Livre au roi‹ hatte der König im Falle der gefangenschaftsbedingten Abwesenheit
eines Lehnsnehmers zwar das Recht, das betroffene Lehen zunächst temporär einzuzie-
hen. Die Ehefrau des Gefangenen behielt aber das Nutzungsrecht, um ihren Lebensun-
terhalt bestreiten zu können463). Es scheint wahrscheinlich, dass mit dem Nießbrauch
auch ein gewisses Maß an Kontrolle über die betroffenen Güter einherging. Eindeutig für
Regentinnen sprach sich aber erst Johann von Ibelin aus. Laut seinem Rechtsbuch hatte
die Regentschaft für einen gefangenen Herrscher zunächst grundsätzlich an den nächsten
Verwandten oder explizit auch an die nächste Verwandte zu gehen (le plus prochein, seit
home ou feme)464). Damit zementierte er ein Rechtsprinzip, das in Outremer bereits im
früheren 12. Jahrhundert zu beobachten ist und sich seit dem späten 12. Jahrhundert zu-
nehmend etabliert hat. Die Bevorzugung von Familienmitgliedern – Ehefrauen, Kindern
und anderen Verwandten – bei Verwaltung und Bewirtschaftung der von Gefangenschaft
betroffenen Lehen und Güter dürfte auch für die Verhältnisse in seigneuralen oder rit-
terlichen Herrschaften zutreffen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie dem Neffen,
der die Besitzungen Gaufrids vom Davidsturm übernahm, finden sich in den Quellen
aber auch hier kaum Illustrationen für diese Prozesse, so dass sich keine konkreten Aus-
sagen über die Herrschaftsorganisation machen lassen.

Die bereits im Zusammenhang mit der normativen Überlieferung formulierte Hypo-
these, dass Besitzungen – besonders auf der Stufe der Kronvasallen – während einer Ge-
fangenschaft nicht ohne Weiteres entfremdet werden konnten, wird von der narrativen
Überlieferung aber weitgehend gestützt. Dasselbe gilt für den Usus, die Rechte gefange-

463) Livre au Roi, Kap. 22, S. 200–202.
464) Johann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 805.
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ner Potentaten stark zu beschneiden. Dadurch wurden nicht nur unerwünschte Anord-
nungen aus der Haft heraus verunmöglicht, sondern die Regenten oder Regentinnen er-
hielten genügend Spielraum, eigene politische Maßnahmen zu treffen, ohne dass sie dabei
von außen eingeschränkt oder anderweitig beeinflusst worden wären. Zugleich scheinen
ihre Anordnungen nur für die Dauer ihrer Regentschaft gültig gewesen zu sein und
mussten danach vom zurückgekehrten Herrscher – oder von seinem Nachfolger – ratifi-
ziert werden. In dieser Frage fügen sich rechtliche, historiografische und diplomatische
Überlieferung nahtlos ineinander.

2.2 Die Befreiung der Gefangenen

2.2.1 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Befreiung

In den Quellen finden sich verschiedene Beispiele für fehlgeschlagene Befreiungsversuche
oder gar bewusst verhinderte oder verzögerte Befreiungen. Allerdings werden solche
Fälle in den Quellen nur sehr selten thematisiert. Natürlich wurden selbst erfolgreiche
Auslösungen (wohl bei Weitem) nicht immer erfasst. So gibt Wilhelm von Tyrus am
Rande Zeugnis einer Gefangenschaft, in der sich Eustach von Sidon befunden haben
muss. Der Chronist erwähnt, dass die Geiseln Raimunds III. von Tripolis zusammen mit
den Bürgen Rainalds von Sidon festgehalten worden seien, die dieser für die Freilassung
seines Bruders Eustach zur Verfügung gestellt habe465). Bezeichnend ist, dass dies nur von
Wilhelm erwähnt wurde – nicht einmal sein altfranzösischer Übersetzer hielt diese Tat-
sache für beachtenswert. Offenbar war ihm die Gefangenschaft Eustachs nicht relevant
genug, um sie seinem französischen Publikum zu vermitteln. Dies legt nicht nur ein wei-
teres Mal nahe, dass die Erzählung von Gefangenschaft stark interessengeleitet war, son-
dern auch, dass die erzählenden Quellen Gefangenschaften sowie deren Beendigung
kaum in ihrer Gesamtheit registrierten.

Häufiger als solche Negativbelege, aber bedeutend seltener als gelungene Befreiungen,
lassen sich in den Quellen Befreiungsversuche nachweisen, die nicht von Erfolg gekrönt
waren. Besonders ausführlich sind diese für die Gefangenschaft Bohemunds I. belegt.
Insgesamt vermelden unterschiedliche Quellen gleich drei Versuche, den Fürsten von
Antiochia zu befreien. Diese wurden besonders in Europa registriert, allen voran von
Ordericus Vitalis, Albert von Aachen und in den beiden Wunderberichten des Heiligen
Leonard466). Hinweise auf Befreiungsversuche finden sich auch für die beiden Gefangen-

465) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 8, S. 1018. Vgl. zu Eustach und Rainald von Sidon: La Monte,
Lords of Sidon, S. 193.
466) Immerhin zwei dieser Befreiungsbemühungen wurden aber auch von orientalischen Autoren er-
wähnt. So findet sich die Schilderung der letztlich erfolglosen Verfolgung des mit seinem Gefangenen ab-
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schaften Balduins le Bourcq in den Jahren 1104 und 1123 respektive 1124467). Neben die-
sen Befreiungsversuchen von außen überliefern vor allem nahöstliche Autoren wieder-
holte Bestrebungen der gefangenen Fürsten, sich selbst auszulösen. Während seiner ers-
ten Gefangenschaft von 1104 bis 1108 habe zum Beispiel Balduin le Bourcq, so Ibn al-
Athir, vergeblich mehrfach große Summen geboten, um seine Freiheit zurückzuerlan-
gen468). Dass die Quellenautoren Befreiungsbestrebungen sehr ungleich dokumentierten,
zeigt auch der Fall der fünfzehn Jahre währenden Gefangenschaft Rainalds von Châtil-
lon. Der syrische Geschichtsschreiber Michael der Syrer ist der einzige, der auf Befrei-
ungsanstrengungen hinweist. Er berichtet, dass die Muslime nach der Gefangennahme
Rainalds einen Vorstoß auf Latakia unternommen und dabei 7000 christliche Gefangene
gemacht hätten. Darauf sei Balduin III. von Jerusalem gegen Aleppo gezogen, ohne dass
er aber etwas hätte ausrichten können469). Ob der König dabei auch die Befreiung Rai-
nalds von Châtillon intendierte, dessen Abwesenheit immerhin ein Eingreifen des Ba-
sileus provoziert hatte, sagt Michael nicht. Die Geschichte zeigt aber, dass gewaltsame
Gefangenenbefreiungen zumindest durchaus als möglich betrachtet wurden. An anderer
Stelle weiß Michael zu berichten, dass Kaiser Manuel zur Auslösung Rainalds mehrmals

ziehenden Heers der Danischmendiden durch Balduin von Edessa nicht nur bei Albert von Aachen, His-
toria, VII, 29, S. 526, sondern auch bei Fulcher von Chartres, Historia, I, 35, 5, S. 347 f., der diese Aktion
möglicherweise selber begleitet hatte. Eine andere Anstrengung zur Befreiung Bohemunds hätten, so der
arabische Chronist Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 203, und wiederum Albert von Aachen, Historia,
VIII, 7, S. 594, die italienischen Kontingente der zweiten Kreuzzugswelle von 1101 unternommen, indem
sie sich gegen die Häscher des Normannen gewandt hätten, dabei aber vernichtend geschlagen worden
seien (vgl. dazu auch Lilie, Kreuzzüge, S. 64 f.). Dass sich unter den westlichen Historiografen ausge-
rechnet und ausschließlich bei Albert von Aachen Informationen finden, die auch im Orient bekannt wa-
ren, unterstreicht noch einmal, wie bereits in Kap. II., 1.3, S. 47 f., ausgeführt, dass Albert sein Wissen um
die Ereignisse im Heiligen Land direkt von heimkehrenden Kreuzfahrern bezog, die mit den dort umlau-
fenden Geschichten vertraut waren. Als dritte Kraft, die sich um Bohemund bemühte, scheint in den
Quellen der byzantinische Kaiser Alexios auf. Dieser habe sich vergeblich darum bemüht, den Normannen
bei seinen Häschern auszulösen, um ihn als seinen Erzfeind selber verwahren zu können (Albert von Aa-
chen, Historia, IX, 34, S. 680; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 354–356; Vita et mira-
cula S. Leonardi, I, 3, S. 160; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 14, S. 192). Passend zur These über
Bohemunds Propagandatätigkeit gegen das byzantinische Reich, für die er auch seine Gefangenschaft bei
den Muslimen instrumentalisierte, taucht dieser Erzählkomplex ausschließlich im Westen auf, auch wenn
durchaus auch syrische Historiografen den Versuch des Ostkaisers registrierten, die Gefangenschaft frän-
kischer Potentaten zu nutzen, um seinen Einfluss in Nordsyrien zu erhöhen oder zumindest die Nor-
mannen als offene Widersacher zurückzubinden.
467) Albert von Aachen, Historia, IX, 41, S. 694; Fulcher von Chartres, Historia, III, 23, 3, S. 678; Historia
Iherosolimitanae pars secunda, S. 582; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, IX, 26, S. 114; Wilhelm
von Tyrus, Chronicon, XII, 18, S. 568; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 90, S. 229; Michael der Syrer,
Chronikon, S. 211; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 290, S. 67.
468) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 438, S. 116; Abu ‘l-Feda, Annales, S. 15; Abu Shama, Deux jar-
dins, S. 168; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261, 344.
469) Michael der Syrer, Chronikon, S. 319.
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Geld nach Aleppo geschickt habe, welches dann aber zu Gunsten anderer verwendet
worden sei. Die anderen Autoren, die sich mit Rainald von Châtillon befassten, vermel-
deten dagegen nur die erfolgreiche Freilassung des ehemaligen Fürsten von Antiochia im
Jahr 1176470).

Der Schluss liegt nahe, dass fehlgeschlagene oder unterlassene Befreiungen von den
Quellen nur selten thematisiert wurden – sei es vorsätzlich, sei es weil diese Aktionen
(oder Nicht-Aktionen) für das historische Narrativ keine Bedeutung hatten oder sei es
aufgrund mangelnden Wissens. Eine Ausnahme ist die Darstellung der Rothelin-Version
der altfranzösischen Fortsetzung Wilhelms von Tyrus in ihrem Bericht über die Ereig-
nisse nach der christlichen Niederlage bei Gaza im Jahr 1239. Dort heißt es, dass Theo-
bald von Navarra, der nominelle Anführer des Kreuzzuges, nach dem Debakel die ein-
heimischen Franken ratsuchend gefragt habe, was angesichts der vielen Gefangenen un-
ternommen werden solle. Diese hätten dem König davon abgeraten, einen gewaltsamen
Befreiungsversuch zu unternehmen, da die Muslime sich dann leicht in den Schutz ihrer
Festungen zurückziehen und ihre Gefangenen töten könnten. Auf diese Weise würden
alle von den Muslimen festgehaltenen preudommes – interessanterweise scheint das
Schicksal der einfachen Gefangenen nicht zu interessieren – verloren gehen, die befreit
werden könnten, wenn sie ins Gefängnis kämen. Die Angehörigen der Gefangenen hätten
diesen Vorschlag nicht goutiert, sondern eine forsche Vorgehensweise gefordert. Nach
langen Diskussionen habe man sich dann aber auf den Rückzug und den Rat der Einhei-
mischen verständigt. Allerdings sei die Empörung im Heer groß gewesen, da man sich in
eine schwache Position begeben habe471). Hierbei handelt es sich um ein Beispiel für eine
absichtlich unterlassene Hilfsaktion, um das Leben der Gefangenen zu sichern. Darin
spiegelt sich die Ansicht oder das Wissen der orientalischen Christen, dass Gefangen-
schaft – wenigstens für Adlige – ein durchaus reversibler Zustand war, der durch diplo-
matische Mittel gelöst werden konnte. Demgegenüber scheinen die Kreuzfahrer aus dem
Abendland, unter ihnen vor allem die Verwandten der Gefangenen, die nicht die Absicht
hatten, lange im Nahen Osten zu verweilen, für einen Lösungsansatz plädiert zu haben,
der unmittelbare Resultate zu zeigen versprach und nicht auf einen Dialog mit den Hei-
den und damit letztlich auf eine Abhängigkeit von den einheimischen Großen ausge-
richtet war.

Allerdings erwies sich auch die gewaltlose Befreiung der Gefangenen aus den musli-
mischen Kerkern als schwierig genug. Dies zeigen die entsprechenden Bemühungen
Theobalds und nach ihm Richards von Cornwall sowie dann 1250 Ludwigs IX. Alle drei
sahen sich nach den Niederlagen ihrer Heere mit einer großen Menge an Gefangenen
konfrontiert. Und alle drei behielten in ihren weiteren Aktionen im Heiligen Land mög-

470) Ebd., S. 365 f. Für die anderen Zeugnisse zu Rainalds Freilassung siehe Kap. III., 2.2.3.c.
471) Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 29, S. 547 f. Vgl. die Kapitelüberschrift, S. 546:
Coumant il [die Gefangenen] ne furent mie rescouz.
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lichst deren Wohlergehen und Befreiung im Blick. Da sie das Schicksal der Gefangenen
berücksichtigen mussten und nach ihren Niederlagen zudem militärisch zu schwach wa-
ren, um ausreichend Druck auf ihre muslimischen Gegner auszuüben, ließen sie sich auf
diplomatische Verhandlungen ein. Die Freilassung der Gefangenen gestaltete sich aber
schwierig. Auch wenn sie im Falle Ludwigs IX. bereits vertraglich zugesichert worden
war, wurde die Umsetzung von den Ägyptern – zumindest aus westlicher Sicht – immer
wieder ungerechtfertigterweise verzögert. Erst als es Ludwig gelang, die verschiedenen
muslimischen Machtblöcke in Syrien, Palästina und Ägypten gegeneinander auszuspie-
len, konnte er die Auslieferung der Gefangenen durchsetzen. Ähnlich erging es Theobald
von Navarra und Richard von Cornwall, der unmittelbar nach der Abreise Theobalds die
Verhandlungsführung im Heiligen Land übernahm472).

Die gescheiterten Befreiungsversuche sowie die diplomatischen Schwierigkeiten, mit
denen die drei Fürsten aus dem Abendland zu kämpfen hatten, führen zu einer auf den
ersten Blick zwar banalen, aber gern übersehenen Feststellung: Damit ein gefangener
Kreuzfahrer oder Franke ausgelöst werden konnte oder damit es überhaupt erst zu Ver-
handlungen darüber kam, mussten sowohl die christliche als auch die muslimische Seite
an einem solchen Geschäft interessiert sein. Fehlte auf christlicher Seite die Handlungs-
bereitschaft, wie es sich beispielsweise im Fall der Gefangenschaft Bohemunds für
Tankred oder anhand der 1209 in Alexandria gefangenen Christen, die brieflich die Hilfe
ihrer Glaubensbrüder erflehten, zeigen lässt, wurde die Auslösung eines Gefangenen
stark erschwert. Andererseits konnten die Christen sich noch so sehr um die Befreiung
ihrer gefangenen Glaubensgenossen bemühen – wenn dieses Ansinnen auf der Gegenseite
auf taube Ohren stieß, waren alle diplomatischen Bemühungen zum Scheitern verurteilt.
Dies umso mehr, als dass den Franken – exemplarisch aufgezeigt an den Beispielen
Theobalds von Navarra und Ludwigs IX. – häufig die nötigen diplomatischen und mili-
tärischen Druckmittel fehlten, um die Freilassung von Gefangenen zu erzwingen.

Für die Muslime scheinen in erster Linie politische Konstellationen und nicht finan-
zielle Motive für die Freilassung ihrer christlichen Gefangenen ausschlaggebend gewesen
zu sein. Tatsächlich lassen sich monetäre Beweggründe im Falle zumindest der rang-
höchsten Kreuzfahrer weitgehend ausschließen. Natürlich flossen auch bei ihrer Befrei-
ung beträchtliche Geldsummen, und natürlich dürften es die Muslime auch darauf abge-
sehen haben, aber letztlich betrachteten sie ihre höchstrangigen Gefangenen weniger als
ökonomisches, sondern vielmehr als politisches Kapital473). Darauf verweisen bereits die
erwähnten und von den Muslimen abgelehnten Bestrebungen der fränkischen Fürsten,
sich selber gegen Geld auszulösen. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass

472) Vgl. zu den Bemühungen Theobalds von Navarra und Richards von Cornwall: Jackson, Crusades,
bes. S. 193–199; Lower, Barons’ Crusade, S. 171–176; für die Anstrengungen Ludwigs IX.: Le Goff,
Ludwig der Heilige, S. 156–158, 167 f.; Richard, Saint Louis, S. 239–249; Strayer, Crusade, S. 177–179.
473) Vgl. Friedman, Encounter, S. 151; Friedman, Great Percept, S. 167; Lev, Prisoners of War, S. 16.
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zumindest einige christliche Autoren den Verdacht hegten, dass es den Muslimen bei der
Auslösung ihrer Gefangenen gegen Geld eigentlich weniger darum gehe, sich selbst zu
bereichern, als die Betroffenen wirtschaftlich zu ruinieren und damit auch politisch und
militärisch auszuschalten474).

Den Blick auf das repräsentative Kapital, das ein gefangener Kreuzfahrerfürst bedeu-
tete, lenken häufig die christlichen Autoren aus Europa. Besonders plakativ äußern sich
in dieser Hinsicht die narrativisierten Darstellungen, in denen die heidnischen Häscher
die Qualitäten ihrer berühmten Gefangenen in höchsten Tönen loben. So begründet Or-
dericus Vitalis die Weigerung der Danischmendiden, Bohemund an Alexios auszuliefern
damit, dass der Emir den berühmten Normannen, der von den Türken gar als paruus deus
Christianorum bezeichnet worden sei, des Ruhmes wegen behalten wollte475). Auch die
›Estoires d’Outremer‹ bemühen ein ähnliches Bild, wenn sie berichten, wie Saladin Hugo
von Tiberias unbedingt habe kennenlernen wollen – und von ihm dabei in die Geheim-
nisse des Rittertums eingeweiht worden sei – oder wie er Balduin von Ibelin eröffnet
habe, dass er eigentlich kein Interesse daran habe, ihn auszulösen, weil er selbst reich ge-
nug und nicht auf das Lösegeld angewiesen sei und weil er von keinem besseren Ritter im
Christen- und Heidentum gehört habe als ihm und Hugo von Tiberias. Es sei ihm daher
eine große Ehre, ihn in seiner Gewalt zu wissen (il [avoit] grant hounour de lui tenir en sa
prison)476).

Der Schluss liegt nahe, dass sich in solchen Aussagen in erster Linie das abendländi-
sche Bedürfnis spiegelt, seine ritterlichen Helden in möglichst gutem Licht darzustellen,
indem ihnen sogar mächtige Heiden wie Saladin Respekt zollen, obwohl sie sich als Ge-
fangene in einer unterlegenen Position befinden477). Allerdings finden sich neben solchen
literarisierten Schilderungen noch andere Hinweise, die darauf schließen lassen, dass die
ranghohen christlichen Gefangenen von ihren Häschern für verschiedene politische
Zwecke sowohl gegen innen als auch gegen außen eingesetzt wurden. Diese Interpretati-
on findet sich nicht nur bei christlichen Autoren, sondern auch bei ihren muslimischen
Kollegen. Berichte über die Abpressung von Städten oder Burgen, teilweise unterstützt

474) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 15, 4, S. 111; Estoires d’Outremer, S. 118 f.; Matthäus Paris,
Chronica majora, 5, ad 1251, S. 202, und ad 1252, S. 307, wo davon die Rede ist, dass das tatsächliche Lö-
segeld Ludwigs IX., das zuvor mit 100 000 Mark Silber angegeben worden war (V, ad 1250, S. 162 f.), rund
zehnmal höher ausgefallen sei. Dies habe man aber geheim gehalten, damit niemand an der Auslösung
verzweifle. Vgl. auch Lignages, Kap. 296, S. 74, nach deren Darstellung die Generierung des Lösegelds als
unmittelbare Ursache des sozio-ökonomischen Abstiegs eines Gefangenen, in diesem Fall Walters III.
Brisebarre, erscheint.
475) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 356.
476) Estoires d’Outremer, S. 109–114 und 118.
477) Weitere Beispiele für diese Darstellungsweise finden sich bei Albert von Aachen, Historia, VII, 29,
S. 526; Robertus Monachus, Historia, VI, 11, S. 811.
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durch die Anwendung von Folter, finden sich in den Quellen zahlreich478). Dasselbe gilt
für Feldzüge oder Überfälle auf fränkisches Gebiet nach der Gefangennahme eines
Fürsten. Dieser Zeitpunkt war in den Augen der Zeitgenossen besonders für militärische
Aktionen der muslimischen Nachbarn prädestiniert, um eine allfällige Lähmung der
fränkischen Reiche auszunutzen479). Christliche Gefangene, Fürsten und Soldaten, wur-
den auch für propagandistische Zwecke instrumentalisiert. Sowohl muslimische als auch
christliche Autoren berichten, wie gefangene Franken oft in öffentlichen Spektakeln
vorgeführt und dabei teilweise auch getötet worden seien, sei es zur Zerstreuung der ei-
genen Untertanen oder zur Demütigung der christlichen Feinde480). Gerade für Nūr ad-
Dı̄n stellte die Gefangenschaft der fränkischen Fürsten ein repräsentatives Kapital dar,
das er zur Mehrung seines eigenen Ansehens in der muslimischen Welt anhäufte481). Tat-
sächlich setzte er, abgesehen von Bohemund III. und möglicherweise Raimund III. , als er

478) Albert von Aachen, Historia, VII, 28, S. 524 (1100: von Bohemund wird die Übergabe Melitenes ge-
fordert); Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, S. 50 (1100: von Bohemund/Antiochia); Ibn al-Athir, Ka-
mel-Altevarykh, S. 223 (1104: Balduin le Bourqc/Edessa); Anonymi auctoris chronicon, Kap. 286, S. 65;
Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 344 (1122: Joscelin I./Edessa); Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 634
(1122: Joscelin I./Burgen); Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 112 (1123: Balduin II./
Burgen); Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 536, S. 264; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad
1251, S. 218 f. (1244: Walter IV. von Jaffa/Jaffa); Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 336, S. 164;
Kap. 340, S. 166 (1250: Ludwig IX. und sein Heer).
479) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XI, 7, S. 505; XII, 21, S. 572; XIII, 16, S. 604; XIX, 10, S. 876. Vgl.
dazu auch andere Chronisten: Anonymi auctoris chronicon, S. 184; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesias-
tica, 6, XI, 26, S. 112; Michael der Syrer, Chronikon, S. 210, 296; Historia Iherosolimitanae pars secunda,
Kap. 37 f., S. 582; Gregor der Priester, Continuation, Kap. 46, S. 279; Ibn al-Athir, Atabecs, S. 183,
auch S. 224.
480) Vgl. bspw. Albert von Aachen, Historia, X, 57, S. 770; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 28,
S. 852; Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, S. 334, 337. Vgl. dazu auch Friedman, Encounter, S. 104 f.
Dass ein derartiges Schicksal der Gefangenen den Zeitgenossen als durchaus vorstellbar erschien und selbst
Könige als nicht davor gefeit angesehen wurden, zeigen die Ausführungen von Matthäus Paris, Chronica
majora, 5, ad 1250, S. 160, über das Los, das dem gefangenen Ludwig IX. von den Muslimen zugedacht
worden sei. Der Sultan habe beabsichtigt, den französischen Monarchen bis an die äußersten Grenzen des
Orients zu bringen, damit er allen Ungläubigen und zum Ruhme des Kaliphen und Mohammeds specta-
culum et ridiculosa ostentatio sei. Ähnliche Gerüchte kursierten auch über Guido von Lusignan. Das ›Iti-
nerarium peregrinorum‹ (hg. von Mayer), I, 5, S. 261, weiß, dass der gefangene König von Saladin in Syrien
herumgeführt worden sei, in ludibrium reservandus und um die Kapitulation der verbliebenen fränkischen
Garnisonen zu forcieren.
481) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878; vgl. auch: Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II,
7, S. 94; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1250, S. 160, für entsprechende Intentionen anderer Hä-
scher.

2. GEFANGEN IM HEILIGEN LAND 301



sich politischen Notwendigkeiten beugte, keinen seiner hohen Gefangenen auf freien
Fuß482).

Es ist bezeichnend, dass alle gefangenen Kreuzfahrerfürsten ihre Freiheit zurücker-
langten, als sich ihre muslimischen Herren in politisch schwierigen Situationen befanden,
und dass in fast allen Fällen der Abschluss eines militärischen Bündnisses oder wenigstens
eines Hilfsversprechens Bestandteil der Freilassungsbedingungen war. Das zeigte sich ein
erstes Mal bereits bei der Freilassung Bohemunds I. von Antiochia: Gemäß Albert von
Aachen, Ordericus Vitalis und vor allem dem Wunderbericht des Heiligen Leonard ka-
men die Freilassungsverhandlungen zwischen Bohemund I. und den Danischmendiden
erst zustande, als Letztere durch den seldschukkischen Sultan Kilij-Arslan militärisch
hart bedrängt wurden und die Unterstützung ihres Gefangenen erstrebten483).

1108 verweigerte Dschawali von Mosul, der Häscher Balduins le Bourcq, dem Sultan
die Heeresfolge. Nachdem Dschawali ein Friedensangebot abgelehnt hatte, da es die
Herausgabe Mosuls beinhaltete, entsandte der Sultan den Emir Maudud gegen ihn. Da-
raufhin löste Dschawali, der dringend auf Parteigänger angewiesen war, die Verhandlun-
gen um die Freiheit Balduins aus, deren zentraler Punkt ein Abkommen zwischen den
beiden Fürsten darstellte484).

Nach dem Tod Ilghazis von Aleppo (1122) und seines Nachfolgers Balak (Mai 1124),
in dessen Gewalt sich König Balduin II. befand, gingen die Herrschaft über Aleppo und
damit auch die dort lebenden fränkischen Gefangenen an Ilghazis Sohn Timurtasch. Un-
mittelbar nach seinem Regierungsantritt ließ sich dieser auf die Verhandlungen ein, die
schließlich in der Freilassung des Königs endeten. Im Gegenzug musste Balduin einige
wichtige Grenzfestungen zwischen Aleppo und Antiochia abtreten. Laut Michael Köhler
habe Timurtasch auf diese Weise versucht, Aleppo abzusichern, damit er sich in seine
Kernländer um Mardin zurückziehen konnte, die durch Erbfolgestreitigkeiten nach dem
Tod seines Vaters bedroht worden seien. Darüber hinaus wurde seine Stellung in Aleppo
durch den Emir Dubais bedroht. Dieser war um 1120 vor dem Kalifen al-Mustarschid in
die Region geflohen und hatte eine Schwester Timurtaschs geheiratet. Seither hatte er sich
darum bemüht, in Syrien eine neue Machtbasis zu errichten. Ab Februar 1124 war er da-
bei, ausgerechnet in Aleppo eine Klientel aufzubauen. Deshalb ist es nicht erstaunlich,

482) Joscelin II. starb 1159 in Gefangenschaft, Rainald von Châtillon und Joscelin III. kamen erst unter
seinen Nachfolgern frei und Raimund III. erst nach rund zehnjähriger Gefangenschaft kurz vor Nūr ad-
Dı̄ns Tod.
483) Albert von Aachen, Historia, IX, 34, S. 680 f.; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24,
S. 360; Vita et miracula S. Leonardi, II, 11, S. 166; Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, S. 59.
484) Bar Hebraeus, Chronography, S. 241; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261. Vgl. auch: Kçhler,
Allianzen, S. 82, 121 f.
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dass Timurtasch den König von Jerusalem als Bedingung für die Freilassung genau gegen
diesen Kontrahenten verpflichtete485).

Auch im Falle Raimunds II. (1137) und Bohemunds III. (1165) erfolgte die Freilassung
im Bewusstsein, dass schnelles Handeln gefordert war. Bei Ersterem war Zengi, der ihn in
seiner Gewalt hatte, daran interessiert, möglichst schnell ein Abkommen mit König Ful-
ko auszuhandeln, weil ein fränkisches Hilfsheer herbeieilte und ein Eingreifen des by-
zantinischen Kaisers drohte, der gerade cum suis intolerabilibus copiis vor den Mauern
Antiochias lagerte486). Auch Nūr ad-Dı̄n fürchtete im Falle Bohemunds eine Intervention
von Byzanz oder zumindest eine für ihn ungünstige Entwicklung in der antiochenischen
Politik, sollte ein mächtigerer und erfahrener Fürst an Bohemunds Stelle treten, so je-
denfalls Wilhelm von Tyrus, der keine andere Erklärung für das schnelle Einlenken des
muslimischen Fürsten sah, dem er weitsichtiges Handeln attestierte487). Allerdings waren
die Herrschaften Zengis und Nūr ad-Dı̄ns zu der Zeit, als diese Freilassungen erfolgten,
in keiner unmittelbaren Gefahr, so dass auf Bündnisforderungen verzichtet wurde, wohl
auch, um den Abschluss der Verhandlungen zu beschleunigen.

Rainald von Châtillon und Joscelin III. verbrachten ihre Gefangenschaft in Aleppo
und wurden 1176 freigelassen, und zwar im zeitlichen Umfeld der Schlacht von Tall as-
Sultan (22. April 1176), in der Saladin die vereinigten Streitkräfte von Aleppo und Mosul
besiegt hatte488). In dieser Phase erreichte der Druck des Ayyubiden auf die Nachfolger
Nūr ad-Dı̄ns in Nordsyrien einen Höhepunkt, weshalb die Aleppiner, so Michael der
Syrer, craignirent encore davantage und wenig später Rainald und Joscelin auf freien Fuß
setzten – nicht ohne sich zuvor ihrer Unterstützung versichert zu haben489).

Die bisher angesprochenen Fälle sind hinsichtlich Datierung und Kontext weitgehend
unproblematisch. Anders verhält es sich mit der Freilassung des Grafen Raimund III. von
Tripolis, deren Umstände in den Quellen unterschiedlich wiedergegeben werden. Mi-
chael der Syrer und Bar Hebraeus sehen die Auslösungen Raimunds III. , Rainalds von
Châtillon und Joscelins III. in engem Zusammenhang: Alle drei seien zusammen von den
Aleppinern befreit worden – gegen Lösegeld und mit dem Ziel, die Unterstützung der
Franken gegen Saladin zu gewinnen490). Ibn al-Athir und der arabische Reisende Ibn

485) Kçhler, Allianzen, S. 141, 144; SPssheim, Īlghāzı̄, S. 1146. Vgl. Kemal ad-Din, Chronique
d’Alep, S. 643.
486) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 29, S. 669 f.; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XIII,
33, S. 500, 502; Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, S. 243.
487) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 540.
488) Michael der Syrer, Chronikon, S. 365, setzt die Freilassung Rainalds und Joscelins nach der Schlacht
an. Kçhler, Allianzen, S. 292, datiert die Auslösung der beiden fränkischen Fürsten unter Bezugnahme
auf den arabischen Geschichtsschreiber al-Bundari (1190–1245) hingegen vor die Schlacht von Tall as-
Sultan, sieht aber gleichwohl einen Zusammenhang zwischen der Befreiung und dem militärischen Er-
starken Saladins.
489) Michael der Syrer, Chronikon, S. 365.
490) Ebd., S. 365; Bar Hebraeus, Chronography, S. 305. Vgl. dazu auch: Ligato, Croce, S. 184.
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Dschubair schreiben die Befreiung Raimunds dagegen Saladin zu, der den Grafen in der
Anfangszeit seiner Herrschaft in Nordsyrien ausgelöst habe491). Gemäß diesen Autoren
kam Raimund also 1175 oder gar erst 1176 auf freien Fuß. Das ist aber nicht möglich,
denn der Graf tritt in einer Urkunde König Amalrichs, datiert auf den 18. April 1174, als
Zeuge auf492). Dazu passt der Bericht Wilhelms von Tyrus, der für Raimund eine acht-
jährige Gefangenschaft angibt, was eine Freilassung im Jahr 1172, allenfalls 1173, bedeu-
ten würde493). Unterstützung erhält diese Datierung auch von muslimischer Seite: Abu
Shama überliefert, dass Nūr ad-Dı̄n kurz vor seinem Tod im Mai 1174 der Befreiung des
Grafen von Tripolis zugestimmt habe494). Das erscheint merkwürdig, da Nūr ad-Dı̄n –
wie Wilhelm von Tyrus ja bereits zur Freilassung Bohemunds III. bemerkt hatte – in der
Regel nicht gewillt war, seine wichtigen Gefangenen aus reiner Großmut ziehen zu las-
sen. Daher drängt sich die Frage auf, ob sich ein Grund feststellen lässt, Raimund gerade
zu diesem Zeitpunkt auf freien Fuß zu setzten.

In den frühen 1170er-Jahren gestaltete sich das Verhältnis zwischen Nūr ad-Dı̄n und
Saladin zunehmend angespannt. Saladin regierte Ägypten für Nūr ad-Dı̄n, der natürlich
bestimmte Erwartungen an diese Regentschaft stellte. Aber sowohl der Fluss an Geld-
mitteln aus Ägypten als auch Saladins Anstrengungen gegen die Franken blieben hinter
den Erwartungen Nūr ad-Dı̄ns zurück. Vielmehr drohte der Ayyubide zu einer ernst-
haften Konkurrenz zu werden495). Saladin stand sogar mit König Amalrich in diplomati-
schem Kontakt und handelte mit ihm wahrscheinlich 1173 ein Abkommen aus, das sich
gegen Nūr ad-Dı̄n richtete496). Beide waren nicht daran interessiert, dass sich Nūr ad-Dı̄n
in Ägypten fest etablierte – Saladin aufgrund seines eigenen Machtstrebens und Amalrich
aus Furcht vor einer zengidischen Umklammerung seines Königreichs497). Dies mochte
Nūr ad-Dı̄n geahnt haben, jedenfalls scheinen die Spannungen zwischen ihm und Saladin
in den frühen 1170er-Jahren zugenommen zu haben. Gerade hinsichtlich der Handha-
bung der ägyptischen Finanzen misstraute Nūr ad-Dı̄n seinem Statthalter, zumal ein
wirtschaftlich erstarkendes Ägypten zu einer ernsthaften Konkurrenz hätte werden

491) Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 619; Ibn Dschubair, Tagebuch, S. 228.
492) DJer. Nr. 362, S. 628 f. Der Editor, Hans Eberhard Mayer, stellt keine Unregelmäßigkeiten fest, die
diese Urkunde als Fälschung oder als falsch datiert entlarven würden. Da das Dokument im Original er-
halten ist, ist es ebenfalls unwahrscheinlich, dass Raimund nachträglich in die Zeugenliste eingefügt wor-
den ist.
493) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952.
494) Abu Shama, Deux jardins, S. 168.
495) Kçhler, Allianzen, S. 270; Mçhring, Krieg, S. 424 f., 428 f. Für eine ausführlichere Diskussion der
Quellenlage vgl.: Lev, Saladin, S. 94–97.
496) Kçhler, Allianzen, S. 272–274; Mçhring, Krieg, S. 434 f.
497) Kçhler, Allianzen, S. 280; Lev, Saladin, S. 96.

III. GEFANGENSCHAFT BEWÄLTIGEN304



können. Daher erstaunt es nicht, dass Nūr ad-Dı̄n im Winter 1173/74 nicht nur einen
Vertrauten zur Überprüfung der ägyptischen Finanzlage entsandte, sondern auch einen
Feldzug gegen Saladin vorbereitete498). Obwohl sich Nūr ad-Dı̄n zwischen 1169 und 1174
nicht vorrangig dem Kampf gegen die Franken gewidmet und seine Handlungsfreiheit
durch verschiedene Waffenstillstandsverträge mit diesen gesichert hatte, schien er die Si-
cherheit seiner nordsyrischen Herrschaft nicht nur auf diese Abkommen bauen zu wollen
– zumal Amalrich einem zengidischen Invasionsversuch Ägyptens kaum tatenlos zuge-
schaut hätte und sich Nūr ad-Dı̄ns Abwesenheit zu einem Entlastungsangriff auf dessen
Gebiete hätte zunutze machen können. Daher ließ Nūr ad-Dı̄n Truppen aus Mosul nach
Nordsyrien verlegen, die die Franken in Schach halten sollten, während er sich selbst nach
Ägypten aufmachte499). Die Freilassung des Grafen Raimund fiel genau in diese Zeit. Die
Vermutung liegt nahe, dass Nūr ad-Dı̄n den Grafen von Tripolis auf freien Fuß setzte, um
die Franken seinen Invasionsplänen geneigt zu stimmen, oder um ein politisches Gegen-
gewicht zu dem mit Saladin verbündeten Amalrich zu schaffen. Außerdem spülte die
Auslösung Raimunds ein beträchtliches Lösegeld in seine Kassen, das er zur Finanzie-
rung seines Ägyptenzuges gut gebrauchen konnte500). Demnach fügt sich auch die Frei-
lassung Raimunds passgenau in die Reihe der bisher besprochenen Auslösungen christli-
cher Potentaten ein und kann als zengidische Reaktion auf die politische Lage zu Beginn
der 1170er-Jahre gewertet werden.

Weshalb sich Nūr ad-Dı̄n ausgerechnet dafür entschieden hat, Raimund III. – und
nicht etwa Rainald von Châtillon oder Joscelin III. – freizulassen, muss Spekulation
bleiben. Zu bemerken bleibt, dass Raimund als Graf von Tripolis das größte politische
Gewicht der drei in Aleppo gefangenen Kreuzfahrerfürsten besaß, da weder Rainald noch
Joscelin über eigenes Land verfügten und höchstens noch als Titularherren ihrer früheren
Herrschaften Antiochia und Edessa galten. Wohl auch aus diesem Grund durfte sich Nūr
ad-Dı̄n bei Raimund Hoffnungen auf ein größeres Lösegeld machen, ein Anreiz, der
hinsichtlich seiner sich in Planung befindlichen Ägyptenkampagne nicht unerheblich
gewesen sein dürfte501). Und schließlich darf nicht vergessen werden, dass Nūr ad-Dı̄n

498) Ibn al-Athir, Atabecs, S. 293 f.; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 602; für eine Diskussion der
Quellenlage vgl.: Lev, Saladin, S. 94–97. Vgl. auch Kçhler, Allianzen, S. 270, und bes. Mçhring, Krieg,
S. 424–429.
499) Ibn al-Athir, Atabecs, S. 292; Kçhler, Allianzen, S. 275–277.
500) Vgl. hierzu: Ligato, Croce, S. 408. Allerdings vermutet Ligato, dass das Lösegeld Raimunds und
anderer in dieser Zeit freigelassener Franken zur Deckung der Kosten von Nūr ad-Dı̄ns Ägyptenfeldzug
von 1169 verwendet wurde. Aufgrund der zeitlichen Distanz und des politischen Kontexts erscheint es
aber wahrscheinlicher, dass Raimunds Lösegeld für den 1174 geplanten Zug gegen Saladin vorgesehen war.
501) Das Lösegeld für Raimund III. belief sich auf 150 000 Dinare, dasjenige von Rainald von Châtillon
auf 120 000 Dinare und jenes von Joscelin III. auf 50 000 Dinare. Vgl. dazu: Abu Shama, Deux jardins,
S. 168; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 619; Bar Hebraeus, Chronography, S. 305; Michael der Syrer,
Chronikon, S. 365. Beim bei Bar Hebraeus, Michael dem Syrer und auch bei Wilhelm von Tyrus (Chro-
nicon, XX, 28, S. 952) angegebenen Lösegeld Raimunds in der Höhe von 80 000 Dinaren handelt es sich
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möglicherweise gar keine andere Wahl gehabt hatte, als auf Raimund zurückzugreifen, da
auch er auf die Verhandlungsbereitschaft der Franken angewiesen war. Während sich im
Falle Raimunds die Johanniter als Verhandlungspartner anboten, ist zu diesem Zeitpunkt
niemand denkbar, der Rainald oder Joscelin hätte auslösen wollen und dazu auch in der
Lage gewesen wäre.

2.2.2 Die Befreiung der Könige

a.) Balduin II.

Balduin blieb zusammen mit Joscelin und seinen anderen Mitgefangenen bis in den Au-
gust 1123 in Balaks Festung Khartput inhaftiert. Dann brachten die Gefangenen die Burg
in einem Überraschungscoup in ihre Gewalt. Jedenfalls schildern praktisch allen Quellen,
die über diese Zeit berichten, dass einige Armenier eine entsprechende Befreiungsaktion
unternommen hätten502). Natürlich variieren die Details zwischen den verschiedenen
Autoren, es lässt sich aber folgendes Grundmuster herausarbeiten:

Eine Gruppe von Armeniern verschaffte sich verkleidet und unter einem Vorwand
Zugang zur Burg, überrumpelte die Besatzung, brachte die Festung in ihre Gewalt und
befreite die Gefangenen. In der Zwischenzeit riegelten die Truppen Balaks die Burg ab,
doch Joscelin gelang in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Flucht, nachdem er dem Kö-
nig versprochen hatte, baldmöglichst ein Hilfsheer heranzuführen. Weshalb der König in
Khartput blieb, lässt sich nicht erschließen. Vielleicht erschien ihm ein Fluchtversuch als
zu riskant und er hoffte, die starke Festung im Grenzgebiet zu den Kreuzfahrerherr-
schaften halten zu können, bis Joscelin mit einer genügend starken Besatzung zurück-
kehrte. Auf solches weist jedenfalls Michael der Syrer hin, wenn er sagt, Joscelin habe
geschworen, eine Armee herbeizuführen, um Khartput zu halten oder, sollte sich das als
unmöglich erweisen, den König zu evakuieren503). Tatsächlich hätte die Einnahme dieses
Platzes den Franken nicht nur aus geografischen Gründen Vorteile gebracht, sondern
auch in psychologischer Hinsicht: Khartput war die Hauptresidenz Balaks, in der unge-

wohl um eine Anzahlung. Der Graf stand danach, so Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 8, S. 972, noch
mit 60 000 Dinaren in der Schuld Nūr ad-Dı̄ns, für die er Geiseln zu stellen hatte. Vgl. dazu Ligato,
Croce, S. 179, sowie Kap. III., 2.2.3.d.
502) Fulcher von Chartres, Historia, III, 23, 3–7, S. 678–680; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6,
XI, 26, S. 112–114; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXII, 18, S. 568 f.; Anonymi auctoris chronicon,
Kap. 290, S. 67; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 90, S. 229 f.; Michael der Syrer, Chronikon, S. 211;
Abu ‘l-Feda, Annales, S. 15; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 353; Ibn al-Qalānisı̄, S. 169; Kemal ad-Din,
Chronique d’Alep, S. 637.
503) Michael der Syrer, Chronikon, S. 211.
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heure Schätze sowie Balaks Harem vermutet wurden504). Balduin hatte also gute Gründe
für sein Zurückbleiben, auch wenn seine Rückkehr ins Königreich dringend nötig gewe-
sen wäre.

Wer stand nun aber hinter dieser Befreiungsaktion? Fulcher von Chartres und in seiner
Nachfolge Wilhelm von Tyrus sehen in den Gefangenen selbst die Initianten, die die Ar-
menier durch Versprechungen und Geschenke zur Hilfestellung animiert hätten505). Das
setzt natürlich voraus, dass die Gefangenen geheime Botschaften nach außen schicken
und entsprechend Antworten empfangen konnten. Die Etablierung einer derartigen
Kommunikation ist zwar nicht auszuschließen, dürfte sich aber dennoch schwierig ge-
staltet haben. Außerdem muss auch den Armeniern klar gewesen sein, dass die fränki-
schen Fürsten aus ihrem Gefängnis heraus zwar viele Versprechungen machen, aber
nichts garantieren konnten506). Außerdem hielt sich Fulcher in dieser Zeit im weit ent-
fernten Jerusalem auf und war bei der Wiedergabe der Ereignisse auf Erzählungen ande-
rer, möglicherweise Joscelins selbst, angewiesen, der sich wie einst Bohemund in ein be-
sonders gutes Licht gestellt haben mochte507).

Bessere Voraussetzungen bietet die anonyme syrische Chronik, deren Sicht der Dinge
sich interessanterweise auch bei Ordericus Vitalis findet: Der unbekannte Autor berichtet
von einer Verschwörung mit zwanzig armenischen Söldnern, die von Gottfried von Ma-
rash, dem von Balduin in Edessa eingesetzten Regenten, und Königin Morphia geplant
worden sei, während Ordericus die Urheberschaft der Befreiungsaktion bei Balduins
Gemahlin allein sieht, die ihrem Gatten hundert Armenier zu Hilfe gesandt habe508).
Auch Matthäus von Edessa überliefert eine aktive Rolle der Königin bei der Auslösung
ihres Mannes, allerdings erst im Zusammenhang mit den Freilassungsverhandlungen von
1124509). Angesichts dieser Quellenaussagen kann Morphias – möglicherweise entschei-
dende – Beteiligung an den Befreiungsbemühungen mit einiger Sicherheit angenommen
werden. Zu dieser Interpretation passt auch die Passage im ›Livre au roi‹, die die Bedeu-
tung der Königin bei der Befreiung des Königs hervorhebt und wahrscheinlich von Bal-
duin II. erlassen worden ist510). Dass sie bei Fulcher keine Erwähnung findet, ist nicht
weiter erstaunlich, zumal sie bei ihm auch sonst nie in Erscheinung tritt. Außerdem war
Fulcher, wie erwähnt, kein Augenzeuge, der die genauen Umstände der Befreiungsaktion
in Nordsyrien hätte festhalten können. Dass die Königin bei ihm auch während der Zeit

504) Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 116–118. Vgl. auch Matthäus von Edessa,
Chronicon, III, 90, S. 230, sowie Cahen, Balak, S. 1013.
505) Fulcher von Chartres, Historia, III, 23, 3, S. 678; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 18, S. 568.
506) Vgl. dazu auch Epp, Fulcher von Chartres, S. 37.
507) Vgl. dazu ebd., S. 15.
508) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 290, S. 67; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI,
26, S. 114.
509) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 96, S. 232.
510) Siehe Kap. III., 1.1.1, S. 187 f.
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der Regentschaftsregierungen in Jerusalem mit keinem Wort erwähnt wird, ist durchaus
bemerkenswert. Diese Tatsache lässt sich einerseits einfach dadurch erklären, dass die
Reichsversammlung die Königin übergangen hatte und sie in der Folge gänzlich ignoriert
wurde oder andererseits dadurch, dass sie nach der Wahl des Regenten nach Nordsyrien
aufgebrochen war, um ihren Gatten auszulösen, und damit dem chronikalischen Zugriff
Fulchers entzogen war. Neben ehelicher Verbundenheit könnte gerade auch die drohende
politische Entmachtung ihrer Familie in Jerusalem, mit der nach der Wahl Eustach Gre-
niers zum Regenten gerechnet werden musste, ihren Entscheid bestärkt haben. Dieser
Entwicklung konnte nur die Rückkehr des Königs dauerhaft entgegen wirken. Aufgrund
ihrer armenischen Herkunft konnte sie sich Hoffnungen machen, dass sie in Nordsyrien
nicht nur gut aufgenommen werden würde, sondern dass sie auch etwas zugunsten ihres
Gatten würde bewegen können511).

Denn in Jerusalem selbst scheint nicht viel zur Befreiung des Königs unternommen
worden zu sein. Möglicherweise spielt auch Fulcher von Chartres auf diesen Umstand an,
wenn er sagt, dass Balduin und seine Mitgefangenen lange ohne die Hilfe ihrer Freunde
hätten auskommen müssen, bis sie ihr Schicksal schließlich selbst in die Hand genommen
hätten. Nach Fulchers Chronologie fand der Befreiungsschlag der Gefangenen Mitte
August statt, also rund zwei Monate nach dem Tod Eustach Greniers, der politisch zu den
Gegnern des Königs zu rechnen war512). Auch unter seinem Nachfolger, Wilhelm von
Buris, der dem König loyal ergeben war, stellten sich nicht sofort greifbare Bemühungen
um den gefangenen Balduin ein. Erst im September brach ein Heer unter der Führung des
aus der Gefangenschaft entkommenen Joscelins I. nach Nordsyrien auf, um dem König
zu helfen. Diese Aktion scheint auf Betreiben des Grafen von Edessa zustande gekom-
men zu sein, der nach seiner Flucht aus der Gefangenschaft sofort nach Jerusalem gezo-
gen war, um Hilfstruppen zu rekrutieren513). Es ist gut möglich, dass sich Wilhelm erst
durch die Unterstützung des Grafen gegen die Opposition der Loyalisten in dieser Sache
durchzusetzen vermochte. Außerdem mochte er erst auf die von Joscelin überbrachte
Nachricht, dass der König in seinem ehemaligen Gefängnis belagert wurde, eine Mög-
lichkeit gesehen haben, militärisch erfolgreich zu intervenieren: Ein Heer von der Bela-
gerung einer Festung zu vertreiben, war wesentlich einfacher, als selbst eine Belagerung
durchzuführen.

Nach der Ankunft Joscelins ging aber alles sehr schnell: Der Graf von Edessa erklärte
die Lage des Königs und ermunterte jeden, eiligst Hilfe zu beschaffen. Nach lediglich drei
Tagen brach er mit dem Heiligen Kreuz und wahrscheinlich auch mit dem Patriarchen an

511) Vgl. dazu Hiestand, Chronologisches, S. 221. Später wurde diese Vorstellung auch in den epischen
Stoff der Chansons de geste integriert: Jerusalem Continuations (London-Turin), Kap. 683, ll. 23818–
23833, S. 667 f.
512) Fulcher von Chartres, Historia, III, 23, 1, S. 676.
513) Ebd., III, 24, S. 680–687; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 20, S. 570 f.
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der Spitze eines Heeres nach Antiochia auf. Unterwegs vereinigten sich Truppen aus
Tripolis und Antiochia mit der Armee, die nun unter der Führung Joscelins quasi vir unus
gegen die Muslime marschierte514). Joscelin erscheint hier eindeutig als der oberste Heer-
führer der Franken, eine Position, die ihm als Grafen von Edessa und früherem Fürsten
von Galiläa in Abwesenheit Balduins sicher auch zustand.

Doch seine Anstrengungen währten auf den ersten Blick nicht lange: Während das
Heer Richtung Edessa vorrückte, traf die Meldung von der erneuten Gefangennahme
Balduins ein, worauf der Befehl zum Rückzug gegeben wurde515). In der Forschung
wurde dieses Verhalten als Ausdruck eines grundsätzlichen Unwillens der Jerusalemer
Ritterschaft gedeutet, ihren König zu unterstützen516). Wenig Beachtung fand indes die
Art und Weise, wie dieser Rückzug vonstattenging. Wilhelm von Tyrus schreibt, dass ein
weiteres Vorrücken auf Khartput unter den gegebenen Umständen non fructuosum ge-
wesen sei517). Wahrscheinlich war das Heer nicht für eine Belagerung ausgerüstet. Es war
schnell zusammengezogen worden, Zeit für viele Vorbereitungen war nicht geblieben.
Außerdem musste es die Eingeschlossenen schnell erreichen, weshalb es sich kaum mit
Belagerungsgerät beschwert haben dürfte. Auch der Proviant war knapp bemessen und
hätte lediglich eine Belagerung von einer Woche ermöglicht – zu wenig Zeit, um eine so
starke Festung wie Khartput zu erobern518). Dennoch kehrte das Heer nicht einfach nach
Jerusalem zurück. Fulcher von Chartres berichtet, dass die Ritter beschlossen, nach
Aleppo zu ziehen, weil sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen wollten519). Ihre
Aktionen vor der muslimischen Stadt trugen dann aber alles andere als die Züge eines
beuteorientierten Raubzugs520). Nach Fulcher hätten die Franken alles zerstört, was sie
außerhalb der Mauern vorgefunden hätten, Wilhelm von Tyrus berichtet, die Christen
hätten so viel Schaden wie möglich anrichten wollen, und auch Kemal ad-Din bestätigt
diese Aussagen und führt sie noch detaillierter aus. Das christliche Heer habe gebrand-
schatzt, Bäume gefällt, Gräber geschändet und Gefangene gemacht521). Nach vier Tagen
mussten die Christen, ohne etwas erreicht zu haben, abziehen, weil die Lebensmittel
auszugehen drohten522).

514) Fulcher von Chartres, Historia, III, 25, 1, S 687 f.; Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 583;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 20, S. 571.
515) Fulcher von Chartres, Historia, III, 25, 1, S. 688; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 20, S. 571.
516) Mayer, Antiochenische Regentschaft, S. 565; Mayer, Jérusalem et Antioche, S. 728; Mayer, Ser-
vice, S. 130.
517) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 20, S. 571.
518) Fulcher von Chartres, Historia, III, 25, 2, S. 688 f.
519) Ebd., III, 25, 2, S. 688.
520) Ein Beispiel für einen solchen liefert Fulcher wenig später gleich selbst: ebd., III, 25, 3, S. 689 f.
521) Ebd., III, 25, 2, S. 688; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 20, S. 571; Kemal ad-Din, Chronique
d’Alep, S. 637.
522) Fulcher von Chartres, Historia, III, 25, 2, S. 688 f.
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Die Aktion vor Aleppo entsprach nicht dem Muster eines typischen Raubzuges.
Vielmehr lässt sich die Umleitung des Heereszugs nach Aleppo als Fortsetzung seiner
ursprünglichen Aufgabe unter veränderten Bedingungen interpretieren. Ein Angriff auf
Balaks Festung Khartput war nicht mehr möglich. Stattdessen lag Aleppo weitgehend
ungeschützt da, weil Balak seine Truppen in Khartput zusammengezogen hatte. Es war
eine gute Gelegenheit, um Druck auf den muslimischen Fürsten auszuüben und ihn zu
schwächen, indem das Umland seiner größten Stadt verwüstet wurde. Joscelin könnte
versucht haben, ihn auf diese Weise zur Aufnahme von Verhandlungen über die Freilas-
sung Balduins zu zwingen. Auch der altfranzösische Übersetzer Wilhelms von Tyrus
legte die Aktion des christlichen Heeres in dieser Hinsicht aus, wenn er schreibt, dass die
Franken viele erschlagen und gefangen hätten aus Rache für ihren gefangenen König –
[…] meinz en occistrent en vengeance de leur roi qui prist estoit; asez en amenerent pris
homes et femes […]523).

Nach dem Abbruch des Feldzugs blieb Joscelin in Antiochia, wo er offenbar die Re-
gentschaft übernahm, während Gottfried von Marash nach wie vor Edessa verwaltete524).
In der Folgezeit unternahm Joscelin mehrere Angriffe und Überfälle auf Balaks Gebiet,
die nach den Worten eines arabischen Chronisten große Ähnlichkeiten mit dem Zug ge-
gen Aleppo aufwiesen: […] il tua, fit des prisonniers et dévasta le pays autant qu’il le put
[…]525). Ob Joscelin mit seinen wiederholten Attacken beabsichtigte, Balduin freizube-
kommen, oder ob es ihm in erster Linie darum ging, Balak von einem weiteren Ausgreifen
abzuhalten, ist schwer zu beurteilen. Wahrscheinlich spielten beide Überlegungen eine
Rolle, auch wenn Joscelins erste Sorge der Sicherheit der ihm anvertrauten Kreuzfahrer-
herrschaften gelten musste. Als Balak die muslimische Stadt Manbij belagerte, die sich
geweigert hatte, Truppen für eine Gegenoffensive gegen die Christen bereitzustellen, und
einen Puffer zu seinen Ländern bildete, eilte der Graf mit einem Heer zu Hilfe526). Nach
Michael dem Syrer und Kemal ad-Din habe ihm der Herr von Manbij angemessene Tri-
butzahlungen in Aussicht gestellt, während der Graf nach Wilhelm von Tyrus einfach
keinen so starken Fürsten wie Balak zum Nachbarn haben wollte527). Die drei Chronisten
stellen Joscelins Sorge um das eigene Wohlergehen und dasjenige seiner Herrschaften in
den Vordergrund. Auf der anderen Seite hatte Balak Balduin II. von Harran, wohin er ihn
nach seiner erneuten Gefangennahme gebracht hatte, nach Aleppo verlegt. Offenbar war
der Druck, den Joscelin durch seine wiederholten Attacken erzeugte, so effektiv, dass

523) Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XII, 20, S. 543.
524) Fulcher von Chartres, Historia, III, 25, 2, S. 689; Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 643.
525) Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 639; Nicholson, Joscelyn I, S. 69; Nicholson,
Growth, S. 420.
526) Fulcher von Chartres, Historia, III, 31, 1, S. 721–723; Anonymi auctoris chronicon, Kap. 292, S. 70;
Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 95, S. 232.
527) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 11, S. 598; Michael der Syrer, Chronikon, S. 211; Kemal ad-
Din, Chronique d’Alep, S. 642.
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Balak um seinen prominenten Gefangenen fürchtete528). Vielleicht hielt Balak diesen für
das Ziel von Joscelins Bemühungen.

Trotz Joscelins Anstrengungen blieb Balduin II. vorerst weiter in Gefangenschaft. Die
Ereignisse vor Manbij waren aber ein wichtiger Schritt zur Befreiung des Königs, denn sie
gipfelten im Tod Balaks. Dieser wurde am Morgen nach der für ihn siegreichen Schlacht
gegen Joscelin vor den Mauern der Stadt von einem Pfeil getötet529). Sein Heer zog sich
daraufhin nach Aleppo zurück, wo Timurtasch die Herrschaft übernahm und wenig
später in Verhandlungen über die Befreiung Balduins einwilligte530). Die Gespräche fan-
den unter der Schirmherrschaft des Emirs von Schaizar statt, der Balduin in dieser Zeit bei
sich beherbergte, zwischen ihm, seinen Unterstützern in Jerusalem und Timurtasch ver-
mittelte und die Freilassungsbedingungen aushandelte531).

Möglicherweise spielte in diesen Verhandlungen wiederum Königin Morphia eine
wichtige Rolle. Nach Matthäus von Edessa handelte sie zusammen mit Joscelin I., der
sich im Vorfeld ebenfalls für den König stark gemacht hatte, das Lösegeld Balduins aus532).
Während beim syrischen Chronisten lediglich der finanzielle Aspekt, also das Lösegeld,
zur Sprache kommt, weiß Kemal ad-Din, der einzige andere Autor, der genauer auf die
Freilassungsbedingungen eingeht, dass sich Balduin außer zur Zahlung einer Summe in
der Höhe von 80 000 Dinaren (bei Matthäus von Edessa 100 000), wovon 20 000 sofort zu
leisten waren, zur Abtretung verschiedener Plätze im Grenzbereich zwischen Antiochia
und Aleppo an Timurtasch sowie zum bereits erwähnten Hilfsversprechen gegen den
Emir Dubais verpflichtet habe533).

Während der König die beiden letzteren Zugeständnisse durchaus machen konnte,
war er bei der Frage der Finanzierung gänzlich auf Hilfe von außen angewiesen. Glaubt
man dem Bericht von Matthäus von Edessa, könnten Morphia und Joscelin vor allem in
dieser Frage Garantien abgegeben und Unterstützung geleistet haben. Wie Balduin die
erste Rate seines Lösegelds aufbrachte, bleibt unklar. Wahrscheinlich musste er die Sum-
me aus seinen eigenen Besitzungen generieren oder sich auf Freunde und Gönner ver-
lassen, eine Verpflichtung der Vasallen zu finanzieller Hilfe war zu diesem Zeitpunkt

528) Nicholson, Joscelyn I, S. 69. Vgl. Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 640 f.
529) Fulcher von Chartres, Historia, III, 31, 3, S. 725, undWilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 11, S. 598,
schreiben den Sieg und die Erschlagung Balaks Joscelin zu. Das Anonymi auctoris chronicon, Kap. 292,
S. 70, nennt Joscelin als Sieger der Schlacht, lässt Balak aber wie in den anderen Quellen, die die Christen
aber in der Verliererrolle sehen, durch einen Pfeil vor den Mauern Manbidschs sterben: Matthäus von
Edessa, Chronicon, III, 95, S. 232; Michael der Syrer, Chronikon, S. 212; Kemal ad-Din, Chronique
d’Alep, S. 642.
530) Vgl. Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 95, S. 232; Michael der Syrer, Chronikon, S. 212.
531) Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 643 f.; Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 110, 133, 150. Mehr zu
diesen komplexen Verhandlungen siehe Kap. III., 2.2.5.b, S. 345–347.
532) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 96, S. 232.
533) Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 643.
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weder in rechtlicher noch moralischer Hinsicht gegeben534). Dass der König nur auf ge-
ringe Unterstützung aus dem Königreich zählen konnte, widerspiegelt sich auch in der
Tatsache, dass er nach seiner Freilassung keine andere Möglichkeit sah, die für ihn bür-
genden Geiseln auszulösen als durch einen militärischen Angriff auf Aleppo535). Es ist
anzunehmen, dass bei der Aufbringung der ersten Rate des Lösegeldes wiederum Joscelin
und Morphia eine zentrale Rolle spielten, zumal sich unter den Geiseln, die der König zu
stellen hatte, auch seine jüngste Tochter, Yveta, und Joscelins Sohn befanden536). Usama
ibn Munqidh, ein unmittelbarer Augenzeuge, erwähnt zudem, dass sich unter den Bürgen
für das Lösegeld des Königs nicht nur fränkische, sondern auch armenische Ritter be-
funden hätten, was wiederum auf ein vertieftes Engagement Morphias hinweist537).

b.) Guido von Lusignan und die Gefangenen von Hattin

Guido von Lusignan erlangte im Frühjahr 1188 seine Freiheit wieder, nachdem er sich ein
knappes Jahr in Saladins Gewahrsam befunden hatte. Zu diesem Zeitpunkt existierte das
Königreich Jerusalem praktisch nur noch dem Namen nach. Lediglich die stark befestigte
Hafenstadt Tyrus und einige Burgen verblieben den Christen in Palästina. Guido hatte es
also mit ganz anderen Bedingungen zu tun als Balduin II. Der König konnte weder auf
militärische noch finanzielle Rückendeckung hoffen. Im Gegenteil begann sich in der
einzigen den Christen verbliebenen Bastion, Tyrus, mit Konrad vonMontferrat ein Mann
zu etablieren, der eigene Ambitionen auf die Krone Jerusalems hegte, während die ver-
bliebenen Großen des Reichs, die die königlichen Rechte zu wahren versuchten, mit der
Sicherung der ihnen verbliebenen Herrschaftsgebiete genug zu tun hatten. Mit koordi-
nierten Bemühungen, den gefangenen König zu befreien, war in dieser Situation kaum zu
rechnen, zumal die dafür notwendigen Ressourcen und die Möglichkeiten, Druck auf
Saladin aufzusetzen, sehr beschränkt waren.

Allerdings war der Sultan bestrebt, den Eroberungsfeldzug gegen die christlichen
Herrschaften, den er mit seinem Triumph bei Hattin begonnenen hatte, zu einem
schnellen Ende zu bringen. Möglicherweise fürchtete er eine entschiedene Intervention
aus Europa und versuchte, eindeutige Kräfteverhältnisse herzustellen. Dafür musste er

534) Vgl. dazu Friedman, Encounter, S. 76 f. Als er 1126 seine Geiseln schließlich auslösen konnte, war er
dafür – so wenigsten Wilhelm von Tyrus – ebenfalls auf die Unterstützung amicorum suorum angewiesen
(Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 16, S. 606).
535) Fulcher von Chartres, Historia, III, 38, 1 f., S. 749–751; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII,
15, S. 603.
536) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 96, S. 232; Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644. Später
wurde diese Vorstellung auch in den epischen Stoff der Chansons de geste integriert: Jerusalem Conti-
nuations (London-Turin), Kap. 683, ll. 23818–23833, S. 667 f.
537) Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 133.
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die verbliebenen christlichen Machtzentren in Palästina unter seine Kontrolle bringen538).
Neben Tyrus handelte es sich dabei in erster Linie um Askalon, Tripolis und einige wei-
tere Festungen. Trotz seiner Erfolge gelang es Saladin nicht, diese wichtigen Plätze
schnell zu erobern539). Daher verlegte er sich darauf, seine zahlreichen Gefangenen als
Verhandlungsobjekte einzusetzen und ihnen die Freiheit anzubieten. Im Gegenzug er-
wartete er die Übergabe der befestigten Plätze, die ihm noch Widerstand leisteten. Diese
Strategie zahlte sich aus. Saladin konnte sich in den Besitz mehrerer Burgen und Städte
bringen, darunter auch Askalons, das er gegen die Freilassung Guidos von Lusignan und
einiger anderer hochrangiger Gefangener eintauschte.

Die zeitgenössischen christlichen Berichterstatter des Nahen Ostens verarbeiteten
diese Übergaben in den weiter oben besprochenen Erzählungen über das selbstaufop-
fernde Verhalten der betroffenen Gefangenen, die die Verteidiger angewiesen hätten, nur
dann zu kapitulieren, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sähen. Es zeigte sich, dass
die Breite dieser Darstellungsform von Entstehungsort und -zeit der jeweiligen Texte
abhängig war. Nicht im zeitnahen Orient entstandene Berichte berücksichtigten in der
Regel nur noch die wichtigsten Gefangenen, die auf diese Weise ihre Freiheit gewannen.
Die Aufmerksamkeit galt in dieser Hinsicht bald nur noch der Befreiung Guidos von
Lusignan, während andere Potentaten, die auf ähnliche Weise ihre Freilassung erwirkt
haben sollen, wie Hugo von Gibelet oder Rainald von Sidon, in der Historiografie nicht
mehr thematisiert wurden540).

Aber auch die Freilassung Guidos wurde nicht immer in Begriffen der großmütigen
Selbstaufopferung gezeichnet. So berichtet Bar Hebraeus, dass der gefangene König den
Gouverneur der Stadt Askalon habe zu sich kommen lassen, um ihn zur Übergabe zu
bewegen. Da sich dieser geweigert habe, habe der König seine Wächter angewiesen, den
Mann in Ketten zu legen. Erst dann hätten sich die Verteidiger zur Kapitulation bereit
gefunden541). Während Bar Hebraeus den König als energische Triebkraft seiner eigenen
Befreiung sah, wurde ihm in europäischen Darstellungen in dieser Angelegenheit keine
große Rolle zugestanden. Die Verhandlungen erfolgten dort entweder direkt zwischen
Saladin und den Stadtbewohnern oder die Freilassung resultierte aus reiner Großzügig-
keit des Sultans542).

Eine interessante Ergänzung findet sich bei Roger von Howden und Radulph von
Coggeshall, nach denen sich Königin Sibylle nach Askalon zurückgezogen, die Stadt mit

538) Jackson/Lyons, Saladin, S. 266–285.
539) Vgl. Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 45, S. 57 f.; Kap. 67, S. 79; Chronique
d’Ernoul, Kap. 16, S. 183 f.; Estoire d’Eracles, XXIII, 51, S. 78.
540) Siehe Kap. II., 3.1.3.
541) Bar Hebraeus, Chronography, S. 325.
542) Vgl. Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 15, S. 274 f. für Humfried IV. von Toron, I, 5, S. 261,
sowie I, 8, S. 263, für Guido von Lusignan und Récits d’unMénestrel de Reims, Kap. 46 f., S. 24 f. Vgl. auch
Jakob von Vitry, Traduction de l’Historia orientalis, Kap. 97, S. 438.
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Vorräten und Besatzungen ausgerüstet und Freilassungsverhandlungen mit Saladin ange-
strengt habe, die zur Befreiung des Königs geführt hätten543). Tatsächlich wird die Köni-
gin in den meisten Berichten im Zusammenhang mit der Freilassung Guidos erwähnt. So
habe Saladin Sibylle mit ihrem Mann unmittelbar nach dem Askalonhandel in Nablus
zusammengeführt; allerdings geht aus der Überlieferung nicht genau hervor, weshalb544).
Zudem berichten die Fortsetzer Wilhelms von Tyrus, dass Sibylle bei Saladin interveniert
und den Sultan an seine Zusagen erinnert habe, als ihr Mann im Frühjahr 1188 noch im-
mer nicht auf freiem Fuß gewesen sei, obwohl Askalon bereits im vergangenen Herbst
übergeben worden war. Die Quellen stellen einen klaren Zusammenhang zwischen dem
Eingreifen der Königin und der nun endlich folgenden Umsetzung der Freilassung des
Königs her545). Es ist also denkbar, dass Sibylle einen wesentlich größeren Einfluss auf die
Befreiung ihres Mannes hatte, als die Quellen zugestehen wollen. Tatsächlich war sie als
Erbkönigin und damit rechtmäßige Herrscherin Jerusalems geradezu dafür prädestiniert,
entsprechende Verhandlungen zu führen. Immerhin war sie eine der wenigen Akteure, die
sich noch in Freiheit befanden und über die Ressourcen und das nötige Motiv verfügten,
für Guido aktiv zu werden. Darüber hinaus war sie die einzige Person, die zu diesem
Zeitpunkt uneingeschränkt über das Krongut Jerusalems verfügen durfte und so weitrei-
chende Aktionen wie die Veräußerung einer wichtigen Stadt politisch legitimieren
konnte. Da sich dies aufgrund der militärischen Lage ohnehin nicht hätte dauerhaft ver-
hindern lassen, könnte sie versucht haben, aus der Situation das Beste herauszuholen und
den König mit möglichst vielen loyalen und einflussreichen Gefolgsleuten aus der Haft
zu bringen. Denn der politische Status ihrer Dynastie verschlechterte sich aufgrund der
Entwicklungen in Tyrus zusehends. Davon dürfte Sibylle Kenntnis gehabt haben, ver-
suchte sie nach dem Fall Jerusalems doch nie in Tyrus, der wichtigsten verbliebenen Stadt
des Reiches, ihre Residenz zu beziehen.

So gelangten König Guido und ein knappes Dutzend seiner Weggefährten, darunter
sein Bruder und Konstabler Aimerich sowie der Templermeister Gerhard von Ridefort,
im Frühjahr 1188 wieder auf freien Fuß. Saladin habe von den Freigelassenen noch die
eidliche Zusage verlangt, niemals wieder die Waffen gegen ihn zu erheben oder, so andere

543) Roger von Howden, Chronica, 2, S. 321; Radulph von Coggeshall, Chronicon Anglicanum, S. 22:
Regina vero, Guidonis regis uxor, recepit se cum familia et duabus filiabus suis in civitate Aschalona, et eam
munivit victualibus et bellatoribus; sed postmodum anno sequenti tradidit civitatem Saláádino pro re-
demptione mariti sui, et sic liberavit eum a carcere Saláádini.
544) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 49, S. 62; Itinerarium peregrinorum (hg.
Mayer), I, 10, S. 266; Estoire d’Eracles, XXIII, 51, S. 79.
545) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 75, S. 86; Chronique d’Ernoul, Kap. 21,
S. 252; Estoire d’Eracles, XXIV, 11, S. 121.
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Berichterstatter, übers Meer ins Exil zu gehen546). Trifft dies zu, verstand es der König
später geschickt, diese Versprechungen zu umgehen. Auf jeden Fall wurde er zur tragen-
den Figur des ersten Gegenschlags, den die Christen gegen Saladin führten und der die
wichtige Rückgewinnung Akkons nach sich zog.

2.2.3 Die Befreiung der Fürsten

a.) Bohemund von Antiochia

Die Befreiung Bohemunds fand in den Quellen ein sehr großes Echo. Wie bereits aus-
führlich diskutiert, reichen die Berichte von der kurzen Notiz – zum Beispiel bei Fulcher
von Chartres – bis zur epischen Heldengeschichte bei Ordericus Vitalis. Dabei bleiben
die großen Linien mehr oder weniger nachvollziehbar, die Details gestalten sich hingegen
sehr unterschiedlich. Interessanterweise betonen die in Europa entstandenen Überliefe-
rungen die Eigenleistung Bohemunds bei seiner Freilassung, während dieser Aspekt in
den nahöstlich-christlichen Quellen überhaupt nicht zur Sprache kommt, dafür aber die
Beteiligung anderer christlicher Potentaten wie Balduins le Bourcq oder des armenischen
Fürsten Kogh Vasil, welche in den europäischen Chroniken nicht thematisiert wird547).

Diese Situation erschwert die Interpretation natürlich erheblich, zumal gerade im Falle
Bohemunds, wie gezeigt, die literarisch-propagandistische Komponente der Berichter-
stattung berücksichtigt werden muss. Dies gilt besonders für die europäische Überliefe-
rung, die sich um den Wunderbericht des Heiligen Leonard entwickelt hat548). Laut dieser
Überlieferungsschiene sei es zwischen Bohemund und den Danischmendiden, die ihn
gefangen hielten, zu einem Abkommen gekommen, das Bohemund zu militärischer Hilfe
gegen den seldschukkischen Sultan Kilij-Arslan verpflichtet habe. Im Verlauf der Ge-
spräche sei es Bohemund gelungen, das geforderte Lösegeld stark zu drücken, da die
Danischmendiden in erster Linie an einem Bündnis mit ihrem Gefangenen interessiert
gewesen seien549). Um das Lösegeld aufzutreiben, schickte Bohemund laut dem Wunder-

546) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 75, S. 86; Kap. 87, S. 92; Chronique d’Ernoul,
Kap. 21, S. 253; Estoire d’Eracles, XXIV, 12, S. 121; XXIV, 20, S. 131; Itinerarium peregrinorum (hg.
Mayer), I, 10, S. 268.
547) Quellen, die die Befreiung Bohemunds eingehender behandeln – aus dem europäischen Raum: Vita et
miracula S. Leonardi, II, 15 f., S. 167 f.; Albert von Aachen, Historia, IX, 33–36, S. 680–686; Ordericus
Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 358–378; aus dem orientalisch-christlichen Raum: Radulph von
Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123 f.; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 14, S. 191 f.
548) Siehe Kap. II., 3.2.3.
549) Vita et miracula S. Leonardi, II, 15 f., S. 167 f.; Albert von Aachen, Historia, IX, 35, S. 682 f.; vgl. auch
Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 360, 368–370, 376–378.
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bericht Botschaften zu seinen Verwandten nach Süditalien550). Diese Aussage findet sich
auch bei Albert von Aachen, der neben den süditalienischen Normannen auch uniuersi
cognati et amici Bohemunds in Antiochia und Edessa als Adressaten dieses Hilferufs
nennt, die natürlich nicht gezögert hätten, Bohemund zu unterstützen551). Auch wenn
Albert von Aachen diesen Punkt nicht weiter ausführt, liegt im Hilferuf an die Lateiner
des Heiligen Landes die Schnittstelle zu den im Nahen Osten entstandenen Chroniken
von Radulph von Caen und Matthäus von Edessa. Während Letzterer explizit Kogh Vasil
als federführende Figur sowohl bei der Vermittlung der Freilassung Bohemunds als auch
bei der Auftreibung des Lösegelds aufführt, hält sich Radulph von Caen in seinen Äuße-
rungen etwas zurück552). Laut ihm habe die Sammlung des Lösegeldes schwer auf den
Franken gelastet, besonders auf Balduin le Bourcq und dem Patriarchen Bernhard von
Antiochia553). Radulphs Bericht fügt sich grundsätzlich gut in das von den europäischen
Chronisten vorgelegte Schema ein, dass sich Bohemund mit den Danischmendiden geei-
nigt und darauf Hilfe von seinen Anhängern und Freunden angefordert habe. Es fällt auf,
dass die Berichte aus Europa die Hilfe der italienischen Verwandtschaft Bohemunds be-
ziehungsweise der ganzen Christianitas betonen, während die orientchristliche Überlie-
ferung jeweils eigene Redemptoren hervorhebt.

Letztlich lässt die Quellenlage eine abschließende Beurteilung dieses Problems nicht
zu. Ein Engagement der Süditaliener lässt sich zwar nicht gänzlich ausschließen, doch
dürfte eine Mitwirkung an der Befreiung aufgrund der beträchtlichen räumlichen Distanz
zum Heiligen Land eher unwahrscheinlich gewesen sein, zumal die Überstellung eines
Lösegelds nicht nur aus zeitlichen und logistischen Gründen wenig praktikabel war,
sondern auch die politische Motivation gefehlt haben dürfte. Die prominente Stellung der
süditalienischen Normannen in den europäischen Quellen dürfte eher Bohemunds pro-
pagandistischen Absichten geschuldet gewesen sein, die seine Geschichte auf einen euro-
päischen Rezipientenkreis zuschnitten. Auf christlicher Seite kristallisieren sich – basie-
rend auf den Berichten von Matthäus von Edessa und des gut informierten Radulph von
Caen – aber dennoch drei Akteure heraus, deren Beteiligung an der Befreiung Bohe-
munds nachvollzogen werden kann: Balduin le Bourcq, Patriarch Bernhard von Anti-
ochia und der armenische Fürst Kogh Vasil. Bohemunds nächster Verwandter, Tankred,
habe dagegen nichts unternommen, um diese Anstrengungen zu unterstützen, sei ihnen
aber, so sein Biograph Radulph von Caen, wohl in der Absicht, die positive Seite an der
Sache hervorzuheben, auch nicht im Wege gestanden554). Wie Tankred schon zuvor nichts
getan hatte, um Bohemunds Autorität in Antiochia zu offensichtlich zu untergraben, so

550) Vita et miracula S. Leonardi, II, 6, S. 163.
551) Albert von Aachen, Historia, IX, 36, S. 686.
552) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 14, S. 192.
553) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123.
554) Ebd. Vgl. auch Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 14, S. 192.
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widersetzte er sich auch jetzt nicht explizit seiner Rückkehr. Ein offenes Eintreten gegen
Bohemund hätte er sich wegen der Umstände seines Regentschaftsantritts in Antiochia
kaum leisten können. Deshalb wagte er nicht, sich Balduin, Kogh Vasil und dem Patriar-
chen in den Weg zu stellen. Diesen Dreien war offenbar daran gelegen, Bohemund wieder
auf dem Fürstenstuhl Antiochias sitzen zu sehen.

Der Patriarch war 1100 von Bohemund ins Amt gesetzt worden, und Radulph von
Caen hält fest, dass er sich verhalten habe, als ob er sich bei Bohemund habe revanchieren
wollen555). Das erscheint plausibel. Immerhin verdankte Bernhard dem gefangenen Nor-
mannen seine Stellung in Antiochia, und möglicherweise benötigte er ihn in seiner noch
jungen Karriere als Rückendeckung – insbesondere da Tankred auf Dauer wohl keinen
Bohemund ergebenen Patriarchen mitgetragen hätte.

Auch Balduin le Bourcq hatte allen Grund, sich gegen die Machtposition Tankreds in
Antiochia zu wehren, war er doch von diesem aus dem Fürstentum gedrängt worden und
wird wohl in erster Linie deshalb von Radulph von Caen als precipuus inimicus Tankreds
bezeichnet556). Nachdem Balduin nun keine Aussichten mehr hatte, die Macht im Fürs-
tentum selbst zu übernehmen, stellte die Befreiung Bohemunds eine gute Möglichkeit
dar, den ungeliebten Konkurrenten, der in seinem später offensichtlich zutage tretenden
Streben nach der Vorherrschaft in Nordsyrien möglicherweise bereits ein Auge auf die
Grafschaft Edessa geworfen hatte, nun seinerseits aus Antiochia zu verdrängen.

Von ähnlichen Überlegungen dürfte Kogh Vasil geleitet worden sein. Dieser war be-
reits 1100 darum bemüht gewesen, einen normannischen Vorstoß in sein Interessensge-
biet nach Kilikien zu unterbinden: Er soll die Danischmendiden von Bohemunds Vorrü-
cken auf Melitene unterrichtet und so die Gefangennahme des Normannen ermöglicht
haben, um zu verhindern, dass sich dieser in der Region festsetzte557). Nachdem sich
Tankred als ebenso gefährlich erwiesen hatte wie Bohemund, mochte es Kogh Vasil klü-
ger erschienen sein, Letzterem zur Freiheit zu verhelfen und ihn auf diese Weise in ein
Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Matthäus von Edessa überliefert, dass er einen gro-
ßen Teil des Lösegelds selbst getragen, Bohemund nach der Freilassung gastfreundlich bei
sich aufgenommen und reich beschenkt habe. Schließlich habe Kogh Vasil den Fürsten
von Antiochia unter frommem Eid sogar als Adoptivsohn angenommen558). Auch wenn
das nicht unbedingt Ausdruck eines Unterwürfigkeitsverhältnisses sein muss, scheint es
doch zu einer Verständigung zwischen den beiden Fürsten gekommen zu sein, mit der
sich Kogh Vasil der unmittelbaren Bedrohung durch die Normannen entledigte. Tat-
sächlich wendete sich Bohemund in seinen Feldzügen bis zu seiner Abreise nach Europa

555) Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123.
556) Ebd.
557) Bar Hebraeus, Chronography, S. 237; Michael der Syrer, Chronikon, S. 188.
558) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 14, S. 192.
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(Ende 1104) nicht mehr gegen Kilikien, sondern nach Osten gegen die dortigen musli-
mischen Herrschaften.

b.) Die Herren von Edessa: Joscelin I. (1106) und Balduin le Bourcq (1108)

Über die Gefangenschaft und Auslösung Joscelins I. ist nur wenig bekannt. Er wurde
1104 bei Harran zusammen mit seinem Verwandten, Balduin le Bourcq, gefangen ge-
nommen. Wie bereits beschrieben, hatten Tankred und Bohemund, die die Regierungs-
geschäfte in Edessa übernommen hatten, nicht das geringste Interesse, die beiden freizu-
bekommen. Dennoch scheint sich Joscelin spätestens 1106 wieder in Freiheit befunden zu
haben, denn Matthäus von Edessa berichtet, dass er in dieser Zeit in den Besitz der Stadt
Marash gekommen sei – interessanterweise im selben Jahr, in dem Matthäus von Edessa
auch den Tod Soqmans vermeldet, in dessen Gewalt sich Joscelin befunden habe559). Mi-
chael der Syrer berichtet, dass Bewohner der Grafschaft Edessa das Lösegeld Joscelins
ausgehandelt und Geiseln gestellt hätten. Nach der anonymen syrischen Chronik hätten
Balduin und Joscelin dagegen selbst die Initiative ergriffen und Verhandlungen mit ihren
Häschern angestrebt, da ihnen weder von Tankred noch von Richard von Salerno Hilfe
zuteil worden sei560).

In beiden Fällen wäre Joscelin in der Frage des Lösegeldes und der Geiseln auf Hilfe
von außen angewiesen gewesen. Angesichts der politischen Lage in Edessa kamen dafür
eigentlich nur die Edessener selbst in Betracht, zumal Tankreds Gouverneur in Edessa,
Richard von Salerno, wie sein Herr nicht an der Befreiung Balduins und Joscelins inter-
essiert gewesen sein konnte. Die syrischen Chronisten prangern die unmenschliche Re-
gierungsweise Richards an561). Deshalb war es vielleicht kein Zufall, dass sich die Bewoh-
ner der Grafschaft ausgerechnet 1105 und 1106 intensiver und erfolgreich um die Auslö-
sung der gefangenen edessenischen Herren bemühten: Der Zeitpunkt folgte mit nur we-
nigen Monaten Abstand auf den Regierungsantritt Richards in Edessa. Die Aktion
könnte durchaus als Reaktion auf dessen schlechte Geschäftsführung interpretiert wer-
den.

Der anonyme Chronist berichtet weiter, dass Balduin und Joscelin übereingekommen
seien, zunächst die Freilassung von Letzterem zu betreiben, da er einfacher auszulösen sei
als der höher gestellte Balduin, auf dessen Befreiung er dann hinarbeiten konnte. Das
Vorhaben sei gelungen, Joscelin gegen 12 000 Dinare und die Stellung von zwölf Geiseln
freigelassen worden. Diesen sei bald die Flucht geglückt, so dass Joscelin seinen Häschern

559) Ebd., III, 24, S. 195.
560) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52; Michael der Syrer, Chronikon, S. 195.
561) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 264., S. 52; Michael der Syrer, Chronikon, S. 195.
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gegenüber keine weiteren Verpflichtungen mehr gehabt habe562). Wohin sich Joscelin nach
seiner Freilassung begeben hat, geht aus den Quellen nicht klar hervor. Aber er scheint
sich 1108 vehement für die Freilassung Balduins eingesetzt zu haben, als diese aufgrund
der politischen Lage von seinem Häscher, Dschawali, zur Diskussion gestellt wurde. Laut
der anonymen syrischen Chronik brachte er Balduin auf neutralen Boden nach Qal‘at
Dscha‘bar, dessen Herr als renowned man and […] good mediator angesehen worden
sei563). Mit seiner Hilfe, so der unbekannte Autor weiter, sei Balduins Lösegeld auf 70 000
Dinare festgesetzt worden. Bar Hebraeus ergänzt, dass Balduin darüber hinaus ver-
pflichtet worden sei, alle seine muslimischen Gefangenen freizulassen und vor allem
Dschawali militärisch zu unterstützen, sollte dieser danach verlangen564).

Für das Lösegeld habe Joscelin eine Anzahlung von rund 30 000 Dinaren zusammen-
gebracht – laut Bar Hebraeus dank der Unterstützung Tankreds565). Dass der Herr von
Antiochia ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zugunsten Balduins aktiv geworden sein
soll, lässt aufhorchen. Offenbar war die Auslösung des Grafen dank des Engagements
Joscelins, der Ressentiments der Edessener gegenüber Richard von Salerno sowie der
Zwangslage Dschawalis nur noch eine Frage der Zeit, weshalb sich Tankred dazu durch-
gerungen haben mag, Balduin finanziell zu unterstützen, um später, wie sich zeigen wird,
fundamentale Forderungen stellen zu können. Inzwischen begab sich Joscelin selbst als
Garantie für den noch ausstehenden Betrag in Geiselhaft – nach Bar Hebraeus nicht aus
so freien Stücken, wie es die anonyme syrische Chronik suggeriert, sondern vielmehr auf
Betreiben seines Lehnsherrn Balduin, der darauf auf freien Fuß gesetzt worden sei566).

Joscelin scheint aber nicht lange in Geiselhaft geblieben zu sein. Nach Bar Hebraeus
sei er von Dschawali bald freigelassen worden, um Balduin in seinen Bemühungen um das
verbleibende Lösegeld und die muslimischen Gefangenen zu unterstützen567). In der
Schilderung des anonymen Chronisten erfolgte die Entlassung Joscelins auf wesentlich
abenteuerlichere Art und Weise. Joscelin, der mit neuen Kleidern und Waffen ausgestattet
worden sei, sei im Zuge von Ritterspielen das Lösegeld sukzessive erlassen worden, bis

562) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Muslime
die Freilassung gefangener Kreuzfahrerfürsten wohl durchdachten ( Joscelin war zu dieser Zeit nur
Lehnsnehmer in Edessa).
563) Ebd., Kap. 265, S. 52. Vgl. dazu auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 241.
564) Bar Hebraeus, Chronography, S. 242.
565) Ebd., S. 242. Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261, berichtet, dass Tankred diese Summe Balduin
selbst übergeben habe. Doch da in den übrigen Quellen dieser Betrag – resp. 25 000 in der anonymen sy-
rischen Chronik – stets im Zusammenhang mit Joscelin genannt wird, ist es möglich, dass der arabische
Chronist die Zahlung fälschlicherweise mit Balduin in Verbindung brachte – oder Tankred leistete später
einen zweiten Beitrag in der Höhe von 30 000 Dinaren. Vgl. auch: Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265,
S. 52; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 39, S. 201.
566) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52; Bar Hebraeus, Chronography, S. 242. Vgl. auch Ibn al-
Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261.
567) Bar Hebraeus, Chronography, S. 242.
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sich der Franke und Dschawali gegenseitig geschworen hätten, sich nie zu bekämpfen,
sondern sich im Gegenteil bei Bedarf gegenseitig zu unterstützen568). Leider ist über den
Hintergrund dieses Chronisten kaum etwas bekannt, so dass sich das Auftauchen dieser
fast schon ritterlich-epischen Erklärung für Joscelins Freilassung nicht adäquat beurteilen
lässt. Vermutlich spiegeln sich in ihr aber Geschichten und Gerüchte, die in dieser Zeit in
Nordsyrien kursierten und wohl nicht zufällig an die ritterlich-höfischen Idealvorstel-
lungen erinnern, die aus den Chansons de geste bekannt sind.

Deutlich kürzer und weniger episch fassen sich die erhaltenen lateinisch-christlichen
Darstellungen. Fulcher von Chartres erwähnt lediglich, dass Balduin nach der Stellung
von Geiseln freigelassen worden sei. Dabei sei er von Joscelin maßgeblich unterstützt
worden569). Albert von Aachen präzisiert diese Schilderung und beziffert das Lösegeld auf
100 000 Goldstücke, das von Joscelin gesammelt worden sei und zwar […] von allen
Fürsten und christlichen Männern, von Groß und Klein, und aus allen Orten und Städten
der Gläubigen durch inständiges Bitten zusammengebracht570). Wie bei Bohemund
scheint hier das Motiv der Christianitas auf, die bei der Beschaffung des Lösegelds zu-
sammensteht und letztlich auch ein Hinweis auf die Bedeutung ist, die der Gefangene in
Alberts Augen hatte. Von einer Geiselhaft Joscelins für seinen Herrn wollen diese Auto-
ren nichts wissen. Vielmehr betonen sie, dass beide Potentaten wieder nach Edessa zu-
rückgekehrt seien, wo sie sich mit Tankred auseinanderzusetzen hatten.

Die aus der Bohemundgeschichte bekannte Quellentopographie bestätigt sich also
auch in diesem Fall. Die syrisch-christliche Tradition, die ihre Wurzeln in unmittelbarer
Nähe der Ereignisse hatte, liefert eine wesentlich detailliertere Darstellung als die latei-
nisch-christlichen Autoren. Fulcher scheint sich in dieser Zeit weniger für die Vor-
kommnisse im Norden interessiert zu haben, solange sie das Königreich Jerusalem nicht
direkt betrafen, und Albert von Aachen stand nach dem Abflauen des ersten Kreuzzugs
und dem damit verbundenen Rückgang an nach Mitteleuropa zurückkehrenden Kreuz-
fahrern kein so breiter Informationsfundus zur Verfügung wie noch einige Jahre zuvor571).

568) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52.
569) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 1, S. 477–479.
570) Albert von Aachen, Historia, X, 37, S. 752: […] ab omnibus principibus et uiris Christianis, paruis et
magnis, et uinuersis locis et ciuitatibus fidelium plurima prece impetrata collegit.
571) Edgington, Albert of Aachen Reappraised, S. 56–59. Asbridge, William of Tyre, bes. S. 40 f., sieht
in der knappen Berichtsweise Fulchers und in dessen Nachfolge Wilhelms von Tyrus dagegen eine Strate-
gie, mit der die umstrittenen Verhältnisse in Antiochia und besonders zwischen Bohemund und Tankred
vereinfacht und beschönigend dargestellt werden sollten.
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c.) Byzantinische Hilfe von 1149–1181

Das Byzantinische Reich versuchte in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vermehrt,
auf die Angelegenheiten der Kreuzfahrerherrschaften Einfluss zu nehmen. Ein macht-
volles Mittel dazu bot sich den Kaisern in den Gefangenschaften einflussreicher Kreuz-
fahrerherren. Die Gefangennahme Joscelins II. von Edessa eröffnete Kaiser Manuel 1150
die Gelegenheit, in Nordsyrien wieder Fuß zu fassen. Denn nun war der ganze christliche
Norden ohne Herrscher, zumal Raimund von Antiochia 1149 ums Leben gekommen war,
während Balduin III. vom Konflikt mit seiner Mutter stark in Anspruch genommen
wurde. Antiochia, das damals von Konstanze regiert wurde, begab sich unter den Schutz
Manuels572), und Edessa wurde, wie beschrieben, von ihm aufgekauft573). Seither erhöhte
Byzanz schrittweise seinen Einfluss auf die Kreuzfahrerherrschaften, konzentrierte sich
dabei aber in erster Linie auf Antiochia, dessen Hauptstadt nicht nur eine große religiöse
Bedeutung zukam, sondern deren Besitz für das Kaiserreich auch den Schlüssel zu
Nordsyrien darstellte574). Daher ist es nicht erstaunlich, dass sich Manuel 1161 gegen eine
Verheiratung mit Melisende von Tripolis entschied, als sich ihm dank der Gefangennah-
me Rainalds von Châtillon eine gute Gelegenheit eröffnete, Maria von Antiochia zu ehe-
lichen. Auch wenn sich sein Einfluss wegen der energischen Reaktion namentlich des
Patriarchen, der Bohemund III. auf den Thron brachte, zunächst noch in Grenzen hielt,
schuf sich der Basileus eine wichtige Verbindung zur Fürstenfamilie.

Ebenfalls einen wichtigen, wenn auch indirekten Einfluss leistete er bei der Befreiung
Bohemunds III. von Antiochia (1165). Nachdem König Amalrich den jungen Fürsten aus
Furcht vor einer byzantinischen Machtergreifung in Antiochia zur Freiheit verholfen
hatte, wandte sich dieser sogleich an Konstantinopel, weil in den Kreuzfahrerherrschaften
sonst niemand in der Lage war, sein Lösegeld zu bezahlen575). Immerhin war seine
Schwester die Kaiserin, und Manuel enttäuschte seinen Schwager nicht. Er kam für sein
Lösegeld auf. Allerdings musste sich Bohemund wie schon sein Stiefvater, Rainald von
Châtillon, unterwerfen: Er kehrte mit einem orthodoxen Patriarchen nach Antiochia zu-
rück und musste eine Nichte des Kaisers heiraten576). Insofern führte die Gefangenschaft
Bohemunds dank der umsichtigen Reaktion König Amalrichs zwar nicht zur von Manuel
angestrebten Einbindung Antiochias ins Kaiserreich, aber nachdem sich Bohemund we-

572) Johannes Kinnamos, Epitome, IV, 17, S. 178.
573) Phillips, Defenders, S. 121 f., nennt folgende Gründe, die Manuel zu diesem Schritt veranlasst hät-
ten: Verlangsamung des Desintegrationsprozesses der christlichen Pufferstaaten gegenüber Nūr ad-Dı̄n,
Gewinn von Operationsbasen in Nordsyrien, Aufbau einer Südfront gegen den Sultan von Ikonium, An-
sprüche auf Antiochia und Edessa.
574) Lilie, Kreuzzüge, S. 66.
575) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878; Bar Hebraeus, Chronography, S. 289.
576) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 5, S. 1012; Bar Hebraeus, Chronography, S. 289; Cahen, Syrie,
S. 412; Hamilton, Leper King, S. 114.
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gen seines Lösegelds doch noch an ihn hatte wenden müssen, erreichte sein Einfluss in
Nordsyrien einen Höhepunkt und griff bald auch auf Jerusalem über577): 1167 heiratete
König Amalrich Maria Komnene, eine Base Manuels, und reiste 1171 gar nach Konstan-
tinopel, wo er dem Basileus wahrscheinlich den Lehnseid leistete578).

Auch in Jerusalem versuchte Manuel daraufhin, von den Gefangenschaften fränki-
scher Adliger zu profitieren, um seine Autorität im Königreich zu konsolidieren. Der-
selbe Bohemund, den Manuel 1165 in seine Abhängigkeit gebracht hatte, spielte zehn
Jahre später eine wichtige Rolle bei der Auslösung Joscelins III. und seines Stiefvaters,
Rainalds von Châtillon. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Saladin, die
durch seinen Erfolg in der Schlacht bei Tall as-Sultan am 22. April 1176 einem neuen
Höhepunkt zustrebte, entschlossen sich die Aleppiner, die Franken um Hilfe zu ersu-
chen579). Laut Michael dem Syrer wandten sie sich an Bohemund von Antiochia und nicht
etwa an Raimund III. und das Königreich Jerusalem580). Da sich der Graf im Zuge der
Freilassung der Geiseln, die die Bezahlung seines noch ausstehenden Lösegelds garantie-
ren sollten, mit Saladin auf einen Waffenstillstand verständigt hatte – darauf wird in
Kürze zurückzukommen sein –, kam er für Aleppo in dieser Sache nicht als Ansprech-
partner in Frage. Anders verhielt es sich mit Bohemund, der durch Raimunds Friedens-
vertrag nicht gebunden war und ein Interesse daran haben musste, Aleppo als Puffer
zwischen sich und Saladin zu erhalten581).

Die Befreiungen Joscelins III. und Rainalds von Châtillon müssen in engem Zusam-
menhang gestanden haben, denn sowohl Bar Hebraeus, Michael der Syrer als auch Wil-
helm von Tyrus nennen die beiden Ereignisse im selben Atemzug582). Wilhelm weiß im
Gegensatz zu Michael nichts von einer Beteiligung Bohemunds. Rainald sei […] interve-
nientibus amicis suis et multe quantitatis pro eo numerata pecunia […] befreit worden und
Joscelin […] simul[] cum eo […] studio et industria Agnetis comitisse, […] sororis sue
[…]583). Da später gegenüber dem Titulargrafen von Edessa offenbar keine Forderungen
von muslimischer Seite gestellt wurden – weder Stellung von Geiseln noch ausstehende
Geldzahlungen sind überliefert –, kann davon ausgegangen werden, dass Agnes das ge-
samte Lösegeld aufgebracht hatte. Laut Hamilton könne ihr das nur mithilfe der könig-
lichen Schatzkammer möglich gewesen sein. Dafür hätte sie die Zustimmung Raimunds
III. benötigt, der damals die Regentschaft innehatte584). Da sie, wie Hamilton aufgezeigt

577) Bar Hebraeus, Chronography, S. 289. Lilie, Kreuzzüge, S. 116.
578) Lilie, Kreuzzüge, S. 117, 120.
579) Abu Shama, Deux jardins, S. 183; Michael der Syrer, Chronikon, S. 365.
580) Michael der Syrer, Chronikon, S. 365.
581) Hamilton, Leper King, S. 103.
582) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 10, S. 976; Bar Hebraeus, Chronography, S. 305; Michael der
Syrer, Chronikon, S. 365.
583) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 10, S. 976.
584) Hamilton, Manuel, S. 34.
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hat, Raimund überhaupt erst zu diesem Amt verholfen hatte, erscheint es plausibel, dass
sie nun von ihm finanzielle Hilfe erwarten konnte585). Allerdings ist nicht klar, ob sich
Raimund angesichts der politischen Lage und seiner Geiseln, die in Saladins Händen
waren, zu diesem Schritt bereit erklären konnte. Tatsächlich deutet auch Wilhelms Be-
richt lediglich die Bemühungen von Agnes um Joscelin an und nennt in keiner Weise eine
königliche Beteiligung am Lösegeld – ein frappanter Unterschied zu seiner Beschreibung
der Rolle Amalrichs bei der Auslösung des Grafen von Tripolis. Und tatsächlich ist neben
der Schatzkammer Jerusalems noch eine zweite Geldquelle denkbar, nämlich Byzanz.

Ebenso schlecht fassbar sind die von Wilhelm genannten amici, die Rainald geholfen
haben sollen. Es ist unwahrscheinlich, dass sein Lösegeld in der Höhe von 120 000 Dina-
ren von Bohemund III. oder von Jerusalem aufgebracht werden konnte, insbesondere,
wenn sich Letzteres bereits um die Auslösung Joscelins für 50 000 Dinare bemüht haben
sollte586). Dafür kam eigentlich – wiederum – nur eine Person in Frage: der byzantinische
Kaiser Manuel I. Komnenos. Tatsächlich unternahm Rainald im Winter 1176/77 eine
Reise nach Konstantinopel, in deren Verlauf er mit dem Kaiser erfolgreich Verhandlungen
über eine erneute Annäherung zwischen Jerusalem und Byzanz führte – unter anderem
wurde ein neuer gemeinsamer Feldzug gegen Ägypten projektiert. Es ist nicht erstaun-
lich, dass Hamilton annimmt, Rainald habe sich bei der Gelegenheit auch um sein Löse-
geld bemüht, zumal Manuel immerhin seine Stieftochter geheiratet hatte587). Diese Ver-
mutung ist plausibel, auch wenn sie den Byzantinern einen eher passiven Einfluss auf die
Befreiung Rainalds einräumt. Michael der Syrer bescheinigt ihnen aber eine tragendere
Rolle: Schon mehrmals hätten sie vor der tatsächlichen Freilassung des Fürsten Gold nach
Aleppo geschickt, das dann aber zur Befreiung anderer verwendet worden sei588). Das
deutet auf längere Bemühungen des Basileus hin, Rainald freizubekommen. Als Unter-
händler setzte er offenbar seinen Vasallen Bohemund III. ein, der sich ohnehin in der
Gegend aufhielt und die lokalen Gepflogenheiten kannte. Das Eingreifen des Kaisers mag
einerseits auf die Verbindungen Rainalds zu seiner Familie zurückzuführen sein, war für
Manuel andererseits von grundlegender diplomatischer Bedeutung589).

Nachdem sich die Autorität des Basileus in den letzten Jahren der Regierung Amal-
richs einem Höhepunkt genähert hatte – möglicherweise unterstellte sich der König 1171
sogar byzantinischer Oberhoheit –, wurde sie durch die Regentschaft Raimunds III.
weitgehend untergraben590). Laut Bernard Hamilton war der Graf nicht gut auf Byzanz

585) Vgl. Hamilton, Leper King, S. 84–95, sowie Kap. III., 2.3.3.b.
586) Die Lösegeldsummen sind überliefert durch Bar Hebraeus, Chronography, S. 305, und Michael der
Syrer, Chronikon, S. 165.
587) Hamilton, Manuel, S. 360; Hamilton, Leper King, S. 111 f.; vgl. auch Wilhelm von Tyrus, Chro-
nicon, XXI, 15, S. 981–983.
588) Michael der Syrer, Chronikon, S. 365 f.
589) Vgl. Magdalino, Empire, S. 96 f.
590) Kçhler, Allianzen, S. 278; Lilie, Kreuzfahrerstaaten, S. 196 f.
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zu sprechen, seit Manuel 1161 die weit fortgeschrittenen Verhandlungen um ein Ehepro-
jekt mit Raimunds Schwester, Melisende, zugunsten der Hochzeit mit Maria von Anti-
ochia abgesagt hatte. Die Politik des Grafen sei auch dreizehn Jahre und eine Gefangen-
schaft später deutlich anti-byzantinisch geprägt gewesen, so Hamilton, weshalb Manuel
bei einem geplanten Ägypten-Feldzug von 1175 keine Hilfe von seinen fränkischen Ver-
bündeten erhalten habe591). Dazu ist zu bemerken, dass Raimunds Inaktivität auch – wenn
nicht gar hauptsächlich – auf den mit Saladin geschlossenen Friedensvertrag zurückge-
führt werden kann, der dem Grafen einen Angriff auf Ägypten untersagte. Das ändert
aber nichts daran, dass sich Raimund gegen die Interessen des Basileus gestellt hatte, der
auf die Unterstützung Jerusalems angewiesen war, wenn er in Ägypten erfolgreich ope-
rieren wollte. Daher ist es durchaus verständlich, dass er den Grafen von der Spitze des
Königreichs verdrängen und eine ihm wohlgesinnte Regierung etablieren wollte.

Die Lösung präsentierte sich in der Person der Agnes von Courtenay, der Königin-
mutter, die nach ihrer erzwungenen Scheidung von Amalrich erst unter Raimund III.
wieder an den Hof zurückkehren konnte592). Agnes war die Tochter des Grafen Joscelin
II. von Edessa, der 1150 in die Hände Nūr ad-Dı̄ns gefallen war, worauf seine Grafschaft
an Kaiser Manuel verkauft und seine Familie mit lebenslangen Renten entschädigt wor-
den war. Es bestand also bereits eine Verbindung zwischen dem Basileus und der Köni-
ginmutter, die nun vertieft werden konnte. Manuel war – ganz zu Schweigen von alther-
gebrachten Oberherrschaftsansprüchen – im Hinblick auf von ihm geplante Feldzüge
gegen Ikonion und Ägypten daran interessiert, sich in den Kreuzfahrerherrschaften bes-
ser zu etablieren593). Agnes auf der anderen Seite strebte nach mehr Einfluss und Macht,
als ihr unter Raimund zugestanden wurde594). Um dies zu erreichen, konnte nicht nur das
Wohlwollen des byzantinischen Kaisers hilfreich sein, sondern sie musste auch mit dem
Aufbau einer Klientel beginnen, wofür Rainald und Joscelin geradezu prädesti-
niert waren.

Die beiden Fürsten hatten nach ihrer Gefangennahme ihr Land verloren, konnten nun
also nicht nur mit neuen Aufgaben betraut werden, sondern sie waren erst noch in
höchstem Maß vom Wohlwollen der fränkischen Elite abhängig, wollten sie wieder eine
angemessene Machtposition im Königreich erlangen595). Da sich Agnes ihrem Sohn of-
fenbar wieder angenähert hatte und einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf ihn
auszuüben imstande war, war es ihr möglich, den beiden eine solche Stellung zu ver-

591) Johannes Kinnamos, Epitome, VII, 3, S. 300; Hamilton, Manuel, S. 356 f.; Hamilton, Leper King,
S. 112 f. Dabei konnte sich Raimund aber auf einen großen Teil des fränkischen Adels stützen, der bereits
Amalrichs Allianzpolitik mit Byzanz 1171 kritisch gegenübergestanden war (Kçhler, Allianzen, S. 279).
592) Hamilton, Leper King, S. 89, 95.
593) Vgl. Magdalino, Empire, S. 96 f.
594) Vgl. Hamilton, Women, S. 164.
595) Vgl. auch Hamilton, Elephant, S. 100; Mayer, Legitimität, S. 67.
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schaffen und sie auf diese Weise an sich zu binden596). Damit lag die Auslösung der beiden
Titularfürsten sowohl im Interesse Manuels als auch in demjenigen von Agnes: Der Kai-
ser kümmerte sich um die Befreiung, die aufgrund der politischen Situation in Aleppo zu
dieser Zeit realistisch wurde, während Agnes die Mittel erhielt, ihre Position in Jerusalem
zu festigen und im Gegenzug einen byzanzfreundlichen Ton in die Politik des König-
reichs bringen sollte. Als mit der Volljährigkeit Balduins IV. im Juli 1176 die Regentschaft
Raimunds endete, wurde der Graf weitgehend von der Macht ausgeschlossen, wohl nicht
nur wegen seiner heiklen außenpolitischen Entscheidungen, wie dem Friedensschluss mit
Saladin597), sondern auch aufgrund der zunehmenden Einflussnahme von Agnes und ihren
Anhängern auf den jungen König.

d.) Raimund III. von Tripolis zwischen weltlicher und geistlicher Hilfe

Die chronikalischen Quellen liefern leider nur wenig Material zur Freilassung Raimunds
III. von Tripolis. Sie beschränken sich weitgehend auf die Meldung seiner Auslösung und
der Höhe seines Lösegeldes598). Bar Hebraeus, Michael der Syrer und Wilhelm von Tyrus
beziffern dieses mit 80 000 Dinaren, während die arabischen Autoren Ibn al-Athir und
Abu Shama 150 000 Dinare angeben. Während Hans Eberhard Mayer die arabischen
Zahlen für übertrieben hält und sich an Wilhelms Betrag hält, erklärt Giuseppe Ligato
diese Differenz mit einer Aufteilung des Lösegeldes auf verschiedene Raten599): Gemäß
Wilhelm von Tyrus sei Raimund nach einer Zahlung von 80 000 Goldstücken auf freien
Fuß gesetzt worden. Zugleich habe der Graf aber Geiseln im Wert von 60 000 Goldstü-
cken stellen müssen600). Einen vergleichbaren Umrechnungswert vorausgesetzt, ergibt das
zusammen beinahe den Betrag, den die arabischen Chronisten als Lösegeld nennen –
wobei solche Zahlen freilich stets mit der gebührenden Vorsicht behandelt werden soll-
ten.

Bei der Sammlung der ersten Ratenzahlung standen dem Grafen König Amalrich und
nach der gängigen Forschungsmeinung die Johanniter zur Seite. Angesichts der dürftigen
Quellenlage sowohl für die Regentschaft Amalrichs in Tripolis als auch für die eigentliche
Auslösung des Grafen ist die Untersuchung des Zusammenspiels zwischen Johannitern
und dem König aber eine delikate Angelegenheit. Die Probleme beginnen bereits bei der

596) Mayer, Legitimität, S. 67. In den folgenden Jahren gelang es ihr immer wieder, wichtige Positionen
im Königreich mit ihren Kandidaten zu besetzen.
597) Hamilton, Leper King, S. 106.
598) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952; Abu Shama, Deux jardins, S. 168; Ibn al-Athir, Ka-
mel-Altevarykh, S. 619; Ibn Jobair, Voyages, S. 362/Ibn Dschubair, Tagebuch, S. 228; Bar Hebraeus,
Chronography, S. 305; Michael der Syrer, Chronikon, S. 365.
599) Mayer, Varia Antiochena, S. 199 f.; Ligato, Croce, 179.
600) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952; XXI, 8, S. 972.
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Identifizierung der Rolle, die die Johanniter bei der Auslösung Raimunds spielten. In der
Forschungsliteratur wird ihnen oft eine großzügige Beteiligung am Lösegeld zuge-
schrieben601). Diese Annahme basiert auf neun Urkunden, die zwischen 1174 und 1198
von Raimund und seinem Nachfolger, Bohemund IV., zugunsten des Ritterordens aus-
gestellt wurden602). Es handelt sich dabei in erster Linie um Landschenkungen und andere
Begünstigungen. Besondere Aufmerksamkeit erregen aber die beiden Urkunden aus dem
Jahr 1198. In ihnen überlässt Bohemund IV. den Johannitern ein jährliches Einkommen
von 1000 Byzantinern aus seinem Besitz bei Akkon, um eine noch ausstehende Schuld
seines verstorbenen Vorgängers, Raimunds, in der Höhe von 37 000 Byzantinern zu be-
gleichen603).

Die Vermutung drängt sich geradezu auf, dass dieser Schuldenberg auf eine finanzielle
Hilfestellung des Ordens bei Raimunds Auslösung in den frühen 1170er-Jahren zurück-
zuführen ist. Aus diesem Grund, so die logische Fortsetzung des Gedankens, tätigte der
Graf von Tripolis die vielen Schenkungen an den Ritterorden und sah sich sogar ge-
zwungen, als Konfrater dem erweiterten Mitgliederkreis beizutreten und ihm 1181 die
faktische Kontrolle über den Südteil seiner Grafschaft zu überlassen604). Diese These lässt
sich aber nur dann aufrechterhalten, wenn ihr die von den arabischen Chronisten ge-
nannten Zahlen zugrunde gelegt werden. Wird dagegen, wie von Mayer, Wilhelm von
Tyrus der Vorzug gegeben, wird sie hinfällig, da Raimund vom Orden dann höchstens
20 000 Goldstücke erhalten und für die ausstehenden 60 000 Goldstücke Geiseln ge-
stellt hat.

Tatsächlich ist die Quellenlage weit weniger eindeutig, als diese Überlegungen ver-
muten lassen. Wilhelm von Tyrus berichtet, dass Raimund freigekommen sei […] datis
pro se aureorum milibus octoginta […]. Danach sei er in seine Grafschaft zurückgekehrt,
die ihm Amalrich sine difficultate zurückgegeben habe. Außerdem habe der König regia
liberalitate […] plurima zum Lösegeld beigetragen und sogar seine Vasallen und den
Klerus dazu gebracht, seinem Beispiel zu folgen605). Wilhelm erwähnt die Johanniter mit
keinem Wort. Dafür scheint sich Amalrich für Raimund eingesetzt zu haben, indem er
plurima – also »sehr viel« oder »den größten Teil« – zum Lösegeld des Grafen beisteuerte
und darüber hinaus seine Barone ebenfalls zu Zahlungen veranlasste. Wilhelm bleibt in
seinem Bericht äußerst unklar. Es scheint aber, dass Raimund dank der Hilfe des Königs
einen großen Teil seiner ersten Ratenzahlung an Nūr ad-Dı̄n zusammengebracht hat. Was

601) Beispiele hierfür sind: Baldwin, Raymond III, S. 142; Forey, Ransoming, S. 276; Richard, Rai-
mund III., Sp. 413; Riley-Smith, Knights of St. John, S. 73.
602) Cart. Hosp. Nr. 467 (Dez. 1174), Nr. 519 (Okt. 1177), Nr. 543 (Aug. 1178), Nr. 585 ( Jul. 1180),
Nr. 596 (März 1181), Nr. 602 (Aug. 1181), Nr. 676 ( Jun. 1184), Nr. 1031 f. (Aug. 1198).
603) Ebd. Nr. 1031 f.
604) Ebd. Nr. 596, Nr. 602, Nr. 676. Vgl. auch Richard, Raimund III., Sp. 413; Riley-Smith, Knights of
St. John, S. 67.
605) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952.
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genau unter plurima zu verstehen ist, geht aus Wilhelms Bericht nicht hervor. Es scheint
aber, dass Amalrich als treibende Kraft hinter der Finanzierung der Auslösung gestan-
den hatte.

Wer für den durch das plurima implizierten, noch ausstehenden Betrag aufgekommen
war, bleibt unklar. Entweder gelang es Raimund, sich selbst zu finanzieren, oder der
fehlende Betrag wurde durch die Vasallen und den Klerus des Königreichs gedeckt oder
es waren wirklich die Johanniter, die die benötigte Summe vorstreckten. Wie hoch dieser
Betrag ausgefallen war, und ob er ausreichte, dass Raimund dem Ritterorden bei seinem
Tod trotz seiner umfangreichen Begünstigungen noch 37 000 Byzantiner schuldete, ist
aufgrund der Quellenlage und der ungeklärten Bedeutung vonWilhelms plurima nicht zu
entscheiden606). Die offensichtlich reale Schuldenlast ausschließlich auf die Gefangen-
schaft des Grafen zurückzuführen, ist aufgrund der Überlieferung aber heikel. Bei nähe-
rer Betrachtung finden sich nämlich nicht nur bei Wilhelm von Tyrus, sondern auch in
den angesprochenen neun Urkunden keine Hinweise auf eine Verwicklung der Johanniter
in den finanziellen Aspekt der Auslösung. Tatsächlich nimmt lediglich die Urkunde aus
dem Dezember 1174 explizit Bezug auf Gefangenschaft und Auslösung des Grafen. In
dieser Urkunde bedankt sich Raimund namentlich beim Johannitermeister Josbert und
dem Ordensbruder Arnaudus Lombardus für die energische Betreibung seiner Freilas-
sung; von Geld ist nicht die Rede607). VomWortlaut her lässt diese Urkunde also zwar auf
eine Tätigkeit als Vermittler, wohl in der Person des Arnaudus, nicht aber auf eine fi-
nanzielle Unterstützung des Grafen schließen.

Auch Marshall Baldwin gab bereits zu bedenken, dass nicht klar sei, wie viel von
Raimunds Schuld auf das Lösegeld zurückgeführt werden könne608). Im Grunde ist aber
nicht einmal klar, bei welcher Gelegenheit oder bei welchen Gelegenheiten der Graf die-
sen Schuldenberg angehäuft hatte. Mangels überlieferter Alternativen stellt die Auslösung
natürlich eine bequeme und auch naheliegende Erklärungsvariante dar. Die 37 000 By-
zantiner aber ohne kritische Überlegung pauschal auf die Freilassung des Grafen zu-
rückführen zu wollen, ist aufgrund der Überlieferungslage fragwürdig. Neben den feh-
lenden Bezügen zur Gefangenschaft oder zum Lösegeld fällt auch die zeitliche Abfolge
der von Raimund für die Johanniter ausgestellten Urkunden auf. Nach der Begünstigung
vom Dezember 1174 erfolgte erst rund drei Jahre später, im Oktober 1177, die nächste
Privilegierung des Ordens609). Dieser zeitliche Abstand lässt aufhorchen. Er mag darauf
zurückzuführen sein, dass der im selben Jahr neu ins Amt gekommene Meister, Roger
von Moulins, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, Josbert, Raimunds finanzielle Aus-
stände einzutreiben begann. Wirklich befriedigend ist diese Erklärung aber nicht, und

606) Vgl. dazu Baldwin, Raymond III, S. 142.
607) Cart. Hosp. Nr. 467.
608) Baldwin, Raymond III, S. 142.
609) Cart. Hosp. Nr. 519.
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vielleicht hatte die Schenkung von 1177 mit den Ereignissen der Jahre 1173 und 1174
überhaupt nichts zu tun, sondern vielmehr mit der Absetzung Raimunds als Regent des
Königreichs Jerusalem im Juni 1176. Zu diesem Zeitpunkt wurde König Balduin IV.
volljährig, was natürlich das Ende der Vormundschaft bedeutete, die Raimund seit dem
Spätherbst 1174 innegehabt hatte. Der Graf konnte seinen Einfluss am Hof nicht auf-
rechterhalten, da ihn die Familie Courtenay um Agnes, der Mutter des Königs, und ihrem
ebenfalls zu dieser Zeit aus der Gefangenschaft befreiten Bruder, Joscelin III. , zuneh-
mend in den Schatten stellte und im Kampf um die Macht in Jerusalem Ende der 1170er-
Jahre die wesentlich besseren Karten in der Hand hatte610). Vielleicht suchte Raimund in
dieser Phase die Unterstützung der Johanniter, seiner früheren Wohltäter? Vielleicht ist
Riley-Smiths Beobachtung, dass sich der Orden ungefähr um 1177 für die Innenpolitik
Jerusalems zu interessieren begann, kein Zufall, sondern steht in direktem Zusammen-
hang mit einer (erneuten) Hinwendung zu Raimund – oder umgekehrt dessen Hinwen-
dung zu den Johannitern611)?

So kann auch die Grenzübertragung an den Orden (1181) als Entlastung von den
kostspieligen und wegen des Erstarken Saladins zunehmend bindenden Verteidigungs-
aufgaben interpretiert werden. Tatsächlich mag Raimund diesen Schritt als notwendig
erachtet haben, damit er seine Ressourcen ganz für den Machtkampf mit den Courtenays
in Jerusalem verwenden konnte. 1180 hatte König Balduin IV. nämlich seine Schwester
mit Guido von Lusignan verheiratet, der von diesen gestützt wurde. Damit waren Rai-
munds Hoffnungen auf die Herrschaft vorerst zunichtegemacht. In dieser Phase erfolgte
eine noch engere Anbindung an die Johanniter, der Graf trat dem Orden als Konfrater
bei. Als solcher hatte er eine jährliche Abgabe an den Orden zu entrichten und ihn zu
unterstützen, dürfte aber im Gegenzug von ihm Rückendeckung erhalten haben612). Als
Raimund 1182 erneut das Königreich betreten wollte, verweigerte ihm der König in einer
– zweifellos von seiner Mutter zusätzlich geschürten – Panikreaktion den Zugang. Mög-
licherweise war die Furcht des Königs unter Berücksichtigung der Ambitionen des Gra-
fen und der Vorbereitungen, die er allenfalls mithilfe der Johanniter betrieben hatte, doch
nicht gänzlich unbegründet613)?

Bemerkenswert ist auch die letzte Urkunde, die noch der Graf selbst an die Johanniter
ausstellte und auf den Juni 1184 datiert614). In ihr tätigte Raimund eine Schenkung nicht
wegen vergangener Dienste, sondern um sich auch in Zukunft die Hilfe des Ordens zu
sichern. Im Wortlaut scheint sich das Dokument also sicher nicht auf die überstandene
Gefangenschaft und allfällige Altlasten zu beziehen. Der Zeitpunkt der Ausstellung deckt

610) Siehe zu diesen Ereignissen Kap. III., 2.3.3.b.
611) Riley-Smith, Knights of St. John, S. 83.
612) Cart. Hosp. Nr. 602, Nr. 676; Baldwin, Raymond III, S. 141; Ligato, Croce, S. 193.
613) Vgl. zu diesen Ereignissen: Hamilton, Leper King, S. 154 f., 167 f.
614) Cart. Hosp. Nr. 676.
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sich aber ziemlich genau mit Raimunds erneuten Regentschaftsantritt in Jerusalem. Es ist
durchaus denkbar, dass sich der Graf auch in dieser Phase das Wohlwollen des Ordens
erhalten wollte.

Die Urkundenserie von 1177 bis 1184 muss also nicht zwingend in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit der Auslösung des Grafen stehen, ebenso wenig die bei seinem
Tod noch geschuldete Summe von 37 000 Byzantinern. Die auch von Ligato festgestellte
desolate finanzielle Situation Raimunds kann durchaus auch von anderen finanziellen
Verpflichtungen gegenüber den Johannitern herrühren, beispielsweise für ihre Hilfe im
Thronkampf615). Demgegenüber hat Hans Eberhard Mayer gar grundsätzliche und über-
zeugende Zweifel geäußert, dass der Schuldner überhaupt Raimund III. gewesen sei. Er
nimmt an, dass es sich um Ausstände Raimunds IV. gehandelt habe, eines Sohns von Bo-
hemund III.616). Natürlich kann die Erklärung der offen gebliebenen Schuld und der um-
fassenden Begünstigungen der Johanniter als Überbleibsel der Befreiungsaktion nicht
einfach verworfen werden. Im Licht der eben getätigten Überlegungen scheint es aber
sehr unwahrscheinlich, dass die 37 000 Byzantiner von der Auslösung Raimunds III.
herrührten. Andernfalls wäre auch Wilhelms von Tyrus plurima als reichlich euphemis-
tische Aussage zu bezeichnen, die dem König schmeicheln sollte.

Noch nicht geklärt ist die Rolle Amalrichs in dieser Angelegenheit. Laut Wilhelm von
Tyrus, der einzigen Quelle, die sich zu diesem Thema äußert, hatte der König mit den
Freilassungsverhandlungen nichts zu tun; anders als noch 1165 erwähnt der Chronist
nicht einmal, dass er sich um die Auslösung des Grafen bemüht habe617). Stattdessen heißt
es bei Wilhelm lediglich, der König habe Raimund sine difficultate wieder in seine Herr-
schaft eingesetzt und darüber hinaus einen großzügigen Beitrag zum Lösegeld geleis-
tet618). Über das Verhältnis des Königs zur Grafschaft Tripolis, die von ihm während der
Gefangenschaft Raimunds verwaltet worden war, lässt sich nur spekulieren. Er scheint
nicht beabsichtigt zu haben, sich auf Raimunds Kosten in der Grafschaft festzusetzen.
Und selbst wenn das der Fall gewesen wäre und er es nicht eilig gehabt hätte, Raimund
wieder auf freiem Fuß zu sehen, hätte er es sich kaum erlauben können, den Grafen nach
dessen Freilassung einfach zu übergehen. Denn einfach einbehalten durfte er die Graf-
schaft nicht. Wie verschiedene Beispiele bereits gezeigt haben, scheint die Meinung der
Zeitgenossen in dieser Hinsicht klar gewesen zu sein.

615) Ligato, Croce, S. 200. Immerhin unterstützte der Orden Raimund auch 1186, als die Courtenays die
Krone endgültig an sich brachten (vgl. Riley-Smith, Nobility, S. 109).
616) Mayer, Varia Antiochena, S. 199–201.
617) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878. Vgl. auch Edbury/Rowe, William of Tyre,
S. 15 f., 75.
618) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952.
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Dasselbe dürfte auch für eine Beteiligung des Königs am Lösegeld gegolten haben.
Einerseits mochte die öffentliche Meinung eine entsprechende Geste vom König erwartet
haben, zumal Amalrich mit Raimund nicht nur verwandt war, sondern ihn auch als seinen
Vasallen ansah. Andererseits konnte Amalrich durch diese Hilfestellung nicht nur seinen
oberherrschaftlichen Anspruch über die Grafschaft Tripolis in aller Öffentlichkeit zum
Ausdruck, sondern zugleich den Grafen in ein Abhängigkeitsverhältnis weniger finanzi-
eller denn moralischer Natur bringen619). Die Hilfe an Raimund könnte also weniger aus
purer regia liberalitate, wie Wilhelm von Tyrus schreibt620), erfolgt sein, sondern eher in
der berechnenden Absicht, die Grafschaft Tripolis so eng wie möglich ans Königreich zu
binden. Was auch immer Amalrichs Hintergedanken waren und in welcher Absicht er
sich an der Auslösung des Grafen beteiligte, es steht fest, dass sich in Wilhelms Schilde-
rung der Geschehnisse die zeitgenössische Idealvorstellung herrscherlichen Verhaltens
ausdrückt. Diese umfasste nicht nur die bedingungslose Rückgabe des Besitzes freigelas-
sener Gefangener, sondern auch großzügige Unterstützung bei der Sammlung des Löse-
geldes. Bemerkenswerterweise berief sich Wilhelm dabei nicht auf eine festgeschriebene
Norm, sondern appellierte an die Tugend der königlichen Freigiebigkeit, die letztlich auf
Freiwilligkeit basierte. Diese Feststellung passt nicht nur gut zu den Befunden über die
normativen Quellen des Königreichs Jerusalem, sondern auch zur Hilfserwartung an die
Herrschenden, die sich in zahlreichen anderen erzählenden Quellen des 12. und beson-
ders des 13. Jahrhunderts spiegelt.

2.2.4 Die Befreiung der Barone und Ritter

Wie die bisherigen Ausführungen nahelegen, berichten die Quellen grundsätzlich aus
zwei Perspektiven über die Befreiung von Christen aus muslimischer Hand. Entweder
fokussierten die Autoren auf die Gefangenen selbst und ihre eigenen Bemühungen um
eine Freilassung oder sie schilderten diese als Resultat externer Hilfsleistungen. Die bis-
herigen Betrachtungen machten deutlich, dass die eigenen Freilassungsbestrebungen der
Gefangenen häufig in narrativisierter Form wiedergegeben und zur Vermittlung morali-
scher Botschaften verwendet wurden. Beispiele hierfür sind die Abenteuer Bohemunds
oder Balduins II., die ›Chétifs‹ oder die ›Ordène de chevalerie‹, in der sich Hugo von Ti-
berias gegen Saladin zu behaupten vermag und schließlich mit Hilfe Saladins selbst aus-
gelöst wird. Die meisten dieser Erzählungen behandeln das Schicksal bedeutender histo-
rischer Persönlichkeiten. Das Gros der weniger wichtigen Gefangenen erscheint dagegen

619) Vgl. auch Ligato, Croce, S. 193. Amalrich war sich nicht zu schade, die Gefangenschaft anderer zu
seinem Vorteil zu verwerten, wie das Beispiel Walters III. Brisebarre zeigt (siehe Kap. III., 2.1.3, S. 286 f.).
620) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952.
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als mehr oder weniger passive Hilfsempfänger. Selten erregten diese Leute die besondere
Aufmerksamkeit der Berichterstatter, wenn es um ihre Auslösung ging.

Ausnahmen gab es neben den früher besprochenen erzählenden Darstellungen wenige.
So finden sich in den Augenzeugenberichten Walters des Kanzlers und Johanns von Join-
ville Passagen, in denen die Gefangenen sich vor ihren muslimischen Häschern selbst
einschätzen mussten, um ihren Wert und die Höhe des Lösegeldes festzulegen621). Ein
anderes Beispiel ist der Friedensschluss zwischen Schirkuh und König Amalrich im Jahr
1167, der laut Wilhelm von Tyrus dank der Vermittlung Arnulfs von Turbessel und Hu-
gos von Caesarea zustande gekommen ist. Beide hätten sich, so Wilhelm, in der Gewalt
Schirkuhs befunden und seien von diesem zur Aufnahme von Verhandlungen mit Amal-
rich aufgefordert worden, die schließlich auch zu ihrer Freilassung geführt hätten. Um
nicht in den Verdacht zu geraten, nur aus Eigennutz und mit Blick auf die eigene Befrei-
ung zu handeln, habe Hugo zunächst Arnulf allein zum König geschickt und sich erst
nach dessen positiver Reaktion als Unterhändler zu erkennen gegeben622). Offenbar hat-
ten gerade ranghöhere Gefangene immer auch die Gesamtinteressen des Königreichs zu
berücksichtigen, bevor sie Handlungen zu ihren eigenen Gunsten einleiteten. Eine Aus-
lösung, die für egoistisch befunden wurde, mochte für die Freigelassenen, wie Wilhelms
Schilderung der Geschehnisse um Hugo von Caesarea andeutet, eine große soziale Hy-
pothek bedeutet haben. Dazu passen auch die verschiedenen Meistererzählungen, die die
Verpflichtung eines Gefangenen thematisieren, das Gesamtwohl der Christenheit im
Allgemeinen und der christlichen Herrschaften Outremers im Speziellen nicht aus den
Augen zu verlieren.

Dass die fränkische Gesellschaft nicht jeden Preis für die Befreiung ihrer Gefangenen
zu zahlen bereit war, zeigt sich an verschiedenen Beispielen. So wurden Gefangene ver-
schiedentlich ihrem Schicksal überlassen, weil die Forderungen der Häscher von den
Verantwortlichen als zu hoch angesehen wurden oder den Interessen des Königreichs
fundamental zuwiderliefen623). Selbst bei potentiellen Eheleuten wurde abwartendes Ver-
halten als nachvollziehbar empfunden. Darauf lässt der Bericht über die Gefangenschaft
Balduins von Ibelin bei Saladin schließen, der von ›Ernoul-Bernard‹ und in den ›Estoires
d’Outremer‹ überliefert ist624). Balduin, der 1179 in die Hände der Muslime geraten war,
habe in seiner Gefangenschaft eine Nachricht von Sibylle, der Schwester König Balduins
IV., erhalten, er möge sich schnellstmöglich um seine Auslösung bemühen, damit sie ihn

621) Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 15, 4, 6, S. 111; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis,
Kap. 332, S. 162; Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 99. Vgl. zu dieser Prozedur weiterführend: Friedman,
Encounter, S. 148–156.
622) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907.
623) Vgl. die Schicksale von Gervasius von Bazoches (Albert von Aachen, Historia, X, 54–57, S. 768–770;
Guibert von Nogent, Gesta, VII, 49, S. 349 f.), Gerhard von Avesnes (Albert von Aachen, Historia, VII,
1–5, S. 486–494) oder den zwölf Rittern Balduins I. (Albert von Aachen, Historia, V, 20 f., S. 362–364).
624) Chronique d’Ernoul, Kap. 7, S. 56–58; Estoires d’Outremer, S. 118–120.
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heiraten könne. Es gibt verschiedene Hinweise, dass Balduin tatsächlich schon seit Län-
gerem diese Eheverbindung angestrebt hatte, wohl in der Hoffnung durch sie auf den
Thron Jerusalems zu gelangen. Denn mit dem Tod des kinderlosen und leprösen Königs
musste jederzeit gerechnet werden625). Nach ›Ernoul-Bernard‹ und den ›Estoires d’Ou-
tremer‹ habe sich Balduin denn auch sofort zu Saladin begeben und ihn um seine Frei-
lassung gegen Lösegeld gebeten. Nach kurzem Zögern habe der Sultan nachgegeben, die
zu entrichtende Summe aber auf exorbitante 200 000 Byzantiner festgesetzt. Der Betrag
sei so hoch gewesen, dass sich Balduin erst nach der Anwendung von Folter zu dem
Handel bereiterklärt habe. Verzweifelt habe sich Balduin an seinen Bruder Balian um
Hilfe gewandt. Dieser habe einen Drittel des Lösegeldes beschafft, für einen Drittel
Geiseln gestellt und für das letzte Drittel Bürgschaften beim König und den Ritterorden
organisiert. Trotz dieses Erfolges sei Sibylle aber noch nicht bereit gewesen, Balduin zu
heiraten, da sie befürchtet habe, dass sie dann mit ihren Besitzungen für den ausstehenden
Betrag und die Geiseln behaftet werde. Um sein Lösegeld zu begleichen, sei Balduin da-
her nach Konstantinopel aufgebrochen. Der Basileus habe ihm gerne geholfen, einerseits
aus Liebe zu ihm als Standesgenossen, andererseits aus Liebe zu seinem Bruder Balian,
der mit Maria Komnene verheiratet war, einem Mitglied der kaiserlichen Familie. Im
Gegensatz zu dieser ausführlichen Geschichte, die auf einen westeuropäischen Rezipien-
tenkreis zugeschnitten gewesen zu sein scheint, nennt Wilhelm von Tyrus lediglich
Balduins Anwesenheit in Konstantinopel zur Beschaffung seines Lösegelds626). Wie im
Falle Bohemunds III. , Rainalds von Châtillon und Joscelins III. erscheint der Kaiser in
dieser Situation als Herrscher, der seinen Einfluss auf die Verhältnisse in Jerusalem durch
die Befreiung eines wichtigen Gefangenen zu erhöhen verstand. Denn auch wenn die
Unterstützung das Basileus in Kategorien der Standes- und Verwandtenhilfe beschrieben
wurde, mochte Kaiser Manuel darauf spekuliert haben, den zukünftigen Ehemann Si-
bylles und damit den designierten Nachfolger des kranken Balduin IV. ausgelöst und in
ein ökonomisches und moralischen Abhängigkeitsverhältnis gebracht zu haben627).

Wie auch immer der Bezug dieser Erzählung zur historischen Realität veranschlagt
wird, spiegelt sich in ihr die Vorstellung, dass ein Gefangener durchaus in der Lage war,
seine eigene Freilassung zu beeinflussen, indem er in entsprechende Verhandlungen mit
seinen Häschern trat. Sie zeigt auch, dass es als unwahrscheinlich angesehen wurde, dass
ein Gefangener ohne Hilfe von außen auskommen konnte. Balduin war auf die Unter-
stützung seines Bruders und der Ritterorden angewiesen, um die geforderte Geldsumme
aufzutreiben. Offenbar scheinen den Franken auch gute Gründe denkbar gewesen zu
sein, auf eine Hilfeleistung zu verzichten. Dies zeigt Sibylles Weigerung, Balduin zu hei-

625) Vgl. Hamilton, Leper King, S. 124–127.
626) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXII, 5, S. 1013.
627) Vgl. Hamilton, Leper King, S. 155, der mit dieser Erklärung auch die Höhe des geforderten Löse-
gelds zu erklären versucht, die mindestens dem eines Königslösegeldes entsprach.
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raten, da in diesem Fall ihre eigenen Besitzungen in seine Verfügungsgewalt übergegangen
wären und zur Begleichung seiner Schulden hätten herangezogen werden können. Als
Ehefrau wäre sie also verpflichtet gewesen, ihrem Mann zu helfen, ähnlich wie sie es
später wahrscheinlich bei Guido von Lusignan tat. Die familiäre Unterstützungserwar-
tung kommt auch bei der bereits ausführlich thematisierten Gefangenschaft Walters III.
Brisebarre und seiner Brüder deutlich zum Ausdruck, als sich zunächst Walters Mutter
um ihre Söhne bemühte und umgekehrt, nachdem sie sich in Geiselhaft begeben hatte628).

Neben der Bedeutung verwandtschaftlicher Hilfe verdeutlicht diese Episode, mit wie
großen ökonomischen Problemen eine Freilassung verbunden gewesen sein konnte. Im-
merhin war Walter gezwungen, sein Lehen zu verkaufen, um sein Lösegeld zu generieren.
Auch wenn solche Besitzveräußerungen zur Finanzierung des eigenen Lösegelds ausge-
sprochen selten belegt sind, sind sie zweifellos vorgekommen629). Gefangenschaft bezie-
hungsweise deren Beendigung konnten dabei auch als Druckmittel gegen die Gefangenen
eingesetzt werden. In der Darstellung der ›Lignages d’Outremer‹ schränkte König
Amalrich die Möglichkeiten Walters, Geldmittel zu beschaffen, stark ein. Er machte sich
die Notsituation, in der sich Walter nach seiner Freilassung befand, zu Nutze, um ihn
dazu zu bringen, freiwillig von seinem Lehen zurückzutreten. Trotz der eigentlich ga-
rantierten Immunität von Gefangenem und seinem Besitz konnte eine Gefangenschaft
eine schwere Hypothek bedeuten, die von anderen ausgenutzt werden konnte.

Die Schwierigkeiten, die mit der Beschaffung eines Lösegelds verbunden sein konnten,
zeigten sich auch im Jahr 1260, als Johann II. von Ibelin-Beirut in muslimische Hände
geriet. Die erzählenden Quellen vermelden darüber hinaus lediglich seine baldige Frei-
lassung gegen ein Lösegeld von 20 000 Byzantinern630). Wie meistens äußern sie sich nicht
darüber, wie Johann den Betrag aufbrachte. Aufklärung liefert eine Serie von Urkunden,
in der Johanns Gefangenschaft zwar nicht direkt erwähnt wird, die aber zeitlich und in-
haltlich gut zu seiner Auslösung passt. Im Jahr 1261 verkaufte Johann nämlich seine Gü-
ter Caselimbert und Toron Aghmid an den Deutschen Orden. Für Caselimbert, das der
Orden seit 1256 bereits von Johann gepachtet hatte, erhielt er eine Jahresrente über 11 000
Byzantiner, für Toron Aghmid einmalig 5000 Byzantiner, die bis Mitte Februar 1262 zu
entrichten waren. Zusätzlich sicherte er sich von den Ordensbrüdern eine Abfindung von
4000 Byzantinern, weil er sie vorzeitig aus ihrem Pachtvertrag entließ631). Mit diesen
Transaktionen brachte Johann auf einen Schlag 20 000 Byzantiner auf, also genau jene
Summe, die er seinen muslimischen Häschern hatte auszahlen müssen. Das eigentliche

628) Lignages, Kap. 296, S. 74 f . Siehe Kap. III., 2.1.3, S. 286 f.
629) Siehe dazu die Ausführungen zum urkundlichen Befund allgemein und im Besonderen für die von
Hugo von Ibelin, Johannes Gotmanus und dem Ritter Radulph getätigten Transaktionen in Kap. III., 1.2.2,
S. 222 f.
630) Templer von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 71 (307), S. 84; Estoire d’Eracles, XXXIV,
3, S. 142.
631) Tab. Ord. Theut. Nr. 119–122; Reliquie Nr. 54–56.
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Lösegeld beglich er aber nicht aus den Erträgen dieser Geschäfte. Vielmehr hatte er sich
zuvor, wahrscheinlich anlässlich seiner Freilassung, gegen einen Schuldschein 16 000 By-
zantiner von seinem Vetter, Julian von Sidon, geborgt. Dieser wiederum hatte sich dafür
für 11 000 Byzantiner bei den Johannitern verschuldet. Am 16. September 1263 wies Jo-
hann den Deutschen Orden an, 10 000 Byzantiner der fälligen Jahresrente für Caselim-
bert an die Johanniter zu überweisen. Da er Julian von Sidon früher bereits eine Rück-
zahlung über 6000 Byzantiner geleistet hatte, konnte er die Schuld, die ihm aus seinem
Lösegeld erwachsen war, damit endgültig ableisten632).

Dieser Fall zeigt, wie komplex die Beschaffung eines Lösegelds sein konnte. Ver-
wandtschaftsbeziehungen waren von größter Bedeutung, aber auch Julian von Sidon
musste bei den Ritterorden, den wohl potentesten Geldgebern dieser Zeit, um Unter-
stützung nachsuchen, weil er den Betrag sonst nicht hätte aufbringen können. Wahr-
scheinlich sahen sowohl Johann von Beirut als auch Julian von Sidon keine andere Mög-
lichkeit, binnen nützlicher Frist auf andere Weise an genügend flüssige Mittel zu kom-
men, um die Auslösung zu erwirken. Johann sank aufgrund dieses Geschäfts in Casel-
imbert vom Besitzer zum bloßen Rentenempfänger ab, büßte also seine starke Position in
diesemGebiet ein. Hans Eberhard Mayer vermutet außerdem, dass Johann aus Furcht vor
einer Intervention der damaligen Regentschaftsregierung in Akkon gegen die eigentlich
bewilligungspflichtigen Transaktionen zu einer Reihe von juristischen Tricks gegriffen
haben könnte, um den Veräußerungen einen »Anstrich der Legalität« zu geben. So wurde
im Vorvertrag zum Verkauf Toron Aghmids festgehalten, dass in der endgültigen Über-
tragungsurkunde der Kaufpreis nicht genannt werden dürfe, um das Geschäft als Schen-
kung zu tarnen, die nicht genehmigungspflichtig war633). Wie dieses und das Beispiel
Walters III. Brisebarre zeigen, war die Beendigung von Gefangenschaft also nicht nur auf
Stufe der Herrscher, sondern auch der hohen Lehnsträger nicht nur eine finanzielle,
sondern auch eine eminent politische Angelegenheit.

Alle diese Beispiele legen den Schluss nahe, dass das unmittelbare soziale Netz eines
Gefangenen, hauptsächlich Verwandte und Freunde, auch bei der Befreiung von Großen
und Rittern eine wichtige Rolle gespielt hat. Dies gilt nicht nur für die Lateiner Outre-
mers634), sondern auch für Kreuzfahrer aus dem Westen, wie es das Verhalten der euro-
päischen Kreuzfahrer nach der Niederlage bei Gaza im Jahr 1239 beispielhaft illustriert.
Bei dieser Gelegenheit sollen es die Angehörigen der Kreuzfahrer, die in Gefangenschaft

632) Reliquie Nr. 56.
633) Vgl. RRH Nr. 1307, Nr. 1308, Nr. 1310 (=Tab. Ord. Theut. Nr. 119–122) sowie die Ausführungen
von Mayer, Siegelwesen, S. 93–98.
634) Ein weiteres Beispiel, das die Bedeutung des sozialen Umfelds bildhaft illustriert, findet sich in:
Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 58, S. 72; Chronique d’Ernoul, Kap. 19, S. 229;
Estoire d’Eracles, XXIII, 63, S. 98 f. Dort wird beschrieben, wie sich die Frauen und Töchter von Rittern,
die bei Hattin in Gefangenschaft geraten waren, bei Saladin für die Freilassung ihrer Männer und Väter
eingesetzt hätten.
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geraten waren, gewesen sein, die auf ein entschiedenes Vorgehen gedrängt hätten, wäh-
rend die einheimischen Barone in scharfem Kontrast zur Zurückhaltung gemahnt hät-
ten635). Auch Johann von Joinville berichtet, dass er in der königlichen Ratsversammlung
auf Unterstützung habe zählen können, wenn er sich vor diesem Gremium für die Ge-
fangenen eingesetzt habe, weil praktisch alle Anwesenden Angehörige oder Freunde in
den Händen der Ägypter gewusst hätten636). Und wie die weiter oben besprochenen Ur-
kunden dokumentieren, wurden über die Netzwerke der Ritterorden sogar aus Europa
noch Versuche unternommen, gefangenen Angehörigen zu helfen637).

Die stärksten Impulse zur Befreiung gefangener Christen gingen aber zweifellos von
westlichen Kreuzheeren aus, die ein nicht zu unterschätzendes militärisches Potential
besassen und als politisches Druckmittel eingesetzt werden konnten. Damit rückt be-
sonders die Rolle der jeweiligen Befehlshaber ins Blickfeld. Es ist auffallend, dass in den
Quellen deren Hilfsbemühungen erst seit dem dritten Kreuzzug prominent thematisiert
wurden. Das mag einerseits mit einem durch die Reformbewegung des 12. Jahrhunderts
gestiegenen Bewusstsein für die Problematik zusammenhängen, kann andererseits aber
auch auf die Quellencharakteristik zurückzuführen sein, die dem Thema eine größere
Aufmerksamkeit zukommen ließ. Denn wie die ›Chétifs‹ zeigen, war Gefangenschaft
gerade für einen ritterlich-weltlichen Rezipientenkreis von Bedeutung, dessen Mitglieder
direkt betroffen sein konnten. An genau diese Gruppe richtete sich die mit dem dritten
Kreuzzug aufkommende volkssprachliche Geschichtsschreibung. So finden sich bei-
spielsweise in der gereimten Chronik von Ambroise zahlreiche Gefangennahmen auf dem
Schlachtfeld, Befreiungsversuche und erfolgreiche Befreiungen, an denen meist Richard
Löwenherz beteiligt war638). Für Ambroise war Richard gar ein von Gott gesandter Retter
der Gefangenen: [King,] Remember the Christians whom you released from bondage at

635) Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 29, S. 547 f.
636) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 426 f., S. 208–210.
637) Siehe Kap. III., 1.2.2, S. 220–222. Die Bedeutung von Verwandtschaftsnetzen für die Befreiung von
Gefangenen wird aus muslimischer Perspektive explizit von Ibn Dschubair, Tagebuch, S. 227, betont: Eine
der ruhmreichen Taten Gottes gegenüber den maghribinischen Gefangenen in diesen Ländern des fränki-
schen Syriens ist es, dass jeder Muslim dieses Bereichs oder anderswo, der ein Testament bezüglich seiner
Besitztümer macht, dieses dem Loskaufen der Maghribiner widmet, besonders wegen ihrer weiten Entfer-
nung von der Heimat und weil sie außer Gott niemanden haben, um sie zu befreien. Sie sind Fremde, ab-
geschnitten von der Heimat; die muslimischen Könige dieser Länder, die Prinzessinnen und Personen von
Vermögen und Reichtum geben ihr Geld für diesen Zweck aus. Nûr ad-dîn schwor während einer Krank-
heit, die ihn befiel, 12 000 Dinar für die Auslösung von maghribinischen Gefangenen zu verteilen. Als er
dann von seiner Krankheit geheilt war, sandte er das Lösegeld für sie. Aber stattdessen wurde eine andere
Gruppe losgeschickt als die Maghribiner, vielmehr Leute aus Harnâ, einer seiner Provinzen. Er ordnete ihre
Rückführung und die Freilassung der Maghribiner an ihrer Stelle an und sprach: »Diese Männer können
von ihren Verwandten und Nachbarn freigekauft werden; aber die Maghribiner sind Fremde und haben
hier keine Verwandten.«
638) Ambroise, Estoire, 1, Z. 2586–2602, S. 42; Z. 5197–5199, S. 84; Z. 4909–4917, S. 79; Z. 5632–5639,
S. 91; Z. 8073–8084, S. 131; Z. 8368, S. 135; Z. 9328–9331, S. 151.
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Darum, whom the Turks were leading away in captivity, when [God] caused you to come
so quickly639). Johann von Joinville machte ebendiese Sorge um die eigenen Gefangenen zu
einem Movens seiner Kreuzzugserzählung, und auch Ludwig IX. war – unabhängig von
Johann – der Ansicht, dass die Sorge um die Befreiung der Gefangenen zu den wichtigs-
ten Aufgaben eines Herrschers gehörte. Deshalb erstaunt es nicht, dass er dieser Ver-
pflichtung während seines Aufenthalts im Heiligen Land vieles unterordnete640).

Für eine erfolgreiche redemptionistische Tätigkeit gegenüber den Muslimen bot sich
eine ganze Reihe von Methoden an. Vergleichsweise selten brachten die Herrscher Geld-
zahlungen ein. Zu diesem Mittel griff nach der Quellendarstellung lediglich Ludwig IX.
Am häufigsten kam es zu diplomatischen Übereinkommen zwischen westlichen, biswei-
len auch orientchristlichen, und muslimischen Anführern, die die einseitige Freilassung
von Gefangenen oder einen Gefangenenaustausch vorsahen641). Explizit für Tauschge-
schäfte verschonten die Kreuzfahrer immer wieder vor allem ranghohe Muslime, die in
ihre Hände gefallen waren ([…] ut captivos nostros facta commutatione cum ipsis [den
muslimischen Gefangenen] recuperare possumus […])642). Häufig nutzten die Christen
dabei innenpolitische Wirren in der muslimischenWelt zu ihren Gunsten aus und spielten
die verschiedenen Machtblöcke gegeneinander aus. Auch wenn die militärische und po-
litische Bedeutung der Franken seit 1187 stark gelitten hatte, stellten sie in der Region
auch im 13. Jahrhundert einen nicht zu vernachlässigenden Machtfaktor dar, den die
Muslime in ihren zahlreichen Auseinandersetzungen untereinander, die nach Saladins
Tod wieder an Virulenz zunahmen, durchaus berücksichtigen mussten. Besonders die
immer wieder anrollenden Kreuzzugswellen zwangen die Muslime zu Zugeständnissen
an die Christen. Dies änderte sich erst ab den 1260er-Jahren, als sich in Ägypten das
Mamelucken-Sultanat gefestigt hatte und auf Palästina und Syrien auszugreifen begann,

639) Ebd., 1, Z. 9632–9635, S. 156: Reis, menbre tei des cristïens / Que tu getas hors des lïens
Al Daron, que Turc [en] menouent, /Qui en cheitivisons alouent, /Quant [Deus] ti fist si tost venir. (Übers.
ebd., 2, S. 162).
640) Siehe Kap. II., 4.2.
641) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 25, S. 849; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.),
XVIII, 25, S. 864; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 123, S. 125; Itinerarium peregri-
norum (hg. Stubbs), III, 17, S. 232; Chronique d’Ernoul, Kap. 24, S. 274; Kap. 37 f., S. 435, 445 f.; Estoire
d’Eracles, XXXII, 16, S. 351; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 34 f., S. 554 f.; Kap. 70,
S. 624 f.; Kap. 74, S. 628 f.; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f.; Roger von Wen-
dover, Flores Historiarum, 2, ad 1222, S. 263, 265; ad 1229, S. 369; Matthäus Paris, Historia Anglorum,
S. 452; Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 143. Diese diplomatischen Lösungen stießen bei den
Kreuzfahrern nicht immer auf Verständnis. Die Rothelin-Fortsetzung Wilhelms von Tyrus, Kap. 35,
S. 555, beschreibt die Wut, die im Heer Theobalds von Navarra geherrscht habe, weil die Soldaten kein
Abkommen mit den Muslimen gewollt hätten, solange die Gefangenen und Gefallenen nicht gerächt
worden seien.
642) Lettres de Jacques de Vitry, Nr. 6, S. 128. Vgl. auch Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 29, S. 669;
Chronique d’Ernoul, Kap. 24, S. 276 f.; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad 1219, S. 249.
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während sich in Europa eine zunehmende Kreuzzugsmüdigkeit breitmachte643). Damit
ging das einzige Druckmittel verloren, mit dessen Hilfe der lateinische Osten gerade in
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wiederholt spektakuläre Abkommen mit den
Muslimen erzwingen konnte, die meist auch die Freilassung von Gefangenen vorsahen.

In diesem Licht erstaunt es wenig, dass die redemptorischen Initiativen der christli-
chen Herrscher Outremers im Vergleich zu den Aktivitäten ihrer Kollegen aus Europa
vergleichsweise gering ausfielen. Es finden sich nur wenige Fälle, in denen sich die Ver-
antwortlichen des lateinischen Ostens für ihre gefangenen Glaubensbrüder und -schwes-
tern einsetzten. So habe im Jahr 1159 Balduin III. zusammen mit Kaiser Manuel bei Nūr
ad-Dı̄n die Freilassung von christlichen Gefangenen erwirkt644). Auch Balduins Bruder,
Amalrich, soll sich um gefangene Christen gekümmert haben, als er um das Jahr 1174
herum Aimerich von Lusignan, den späteren König von Zypern und Jerusalem, aus einem
damaszenischen Gefängnis ausgelöst habe645). Und schliesslich soll sich König Johann von
Brienne im Jahr 1221 nach dem fehlgeschlagenen Kreuzzug nach Damietta persönlich als
Geisel zur Verfügung gestellt haben, um die Umsetzung des Kapitulationsvertrags zu
garantieren, zu dem auch ein Gefangenenaustausch gehörte. Später habe er Ritter zum
Sultan geschickt, um dafür zu sorgen, dass alle christlichen Gefangenen freigelassen
würden646).

Die heftigste Reaktion auf die Gefangennahme von Christen wurde aber König Ai-
merich zugeschrieben. Nach der Gefangennahme einer christlichen Schiffsbesatzung
durch einen Emir unter Missachtung eines laufenden Stillhalteabkommens habe der Kö-
nig vom Sultan energisch die Herausgabe der Festgehaltenen verlangt. Der Sultan habe
den Emir zwar angewiesen, die Franken freizulassen, doch dieser habe sich geweigert.
Darauf habe Aimerich mit der stillschweigenden Billigung des Sultans über längere Zeit
Raubzüge ins Gebiet des Emirs unternommen pour l’oquison de ses .V. homes, que Sar-
rasin avoient pris en trives647). In dieser Situation dürfte es Aimerich aber nicht nur um die

643) Vgl. Humphreys, Saladin, S. 132–137; Holt, Diplomatic Relations; Holt, Qalāwūn’s Treaty with
Acre; Thorau, Ritterorden.
644) NachWilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 25, S. 849, hätten die beiden Christen Boten zuNūr ad-
Dı̄n geschickt und ihn zur Freilassung der Gefangenen aufgefordert, während nach seiner altfranzösischen
Übersetzung Nūr ad-Dı̄n von sich aus aktiv geworden sei und den anrückenden Franken und Byzantinern
ein entsprechendes Angebot unterbreitet habe, wohl in der Hoffnung, dass sie sich zurückziehen würden
(Wilhelm von Tyrus, Estoire [altfrz. Übers.], XVIII, 25, S. 864).
645) Philipp von Novara, Livre de forme de plait, Kap. 74, S. 179, zeichnet in dieser Passage eine Art Tel-
lerwäscherkarriere vom machtlosen Gefangenen bis hin zum mächtigsten Herrscher des lateinischen Os-
tens nach. Diese Information findet sich ausschließlich bei Philipp von Novara und diesem folgend bei
Johann von Ibelin, Livre, App. 3.13, S. 684, beides Autoren des 13. Jahrhunderts. Mit entsprechend kriti-
scher Distanz ist sie denn auch zu bewerten.
646) Chronique d’Ernoul, Kap. 37 f., S. 435, 445–447.
647) Ebd., Kap. 32, S. 354–360, zit. S. 360. Vgl. auch Estoire d’Eracles, XXVIII, 7–12, S. 258–263:Grant
gaaing fist li rois par mer et par terre sur Sarrasinz por l’achaison de ces .v. homes (XXVIII, 12, S. 263).
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Freilassung der unrechtmäßig festgenommenen Christen gegangen sein, sondern auch
darum, den Friedensvertrag mit den Muslimen durchzusetzen, der seit dem Abzug von
Richard Löwenherz in Kraft war, und ein Zeichen zu setzen648).

Auch wenn stets bedacht werden muss, dass die zeitgenössischen Quellen kaum
sämtliche Bemühungen der fränkischen Oberschicht zur Befreiung christlicher Gefange-
ner registriert haben, kann mit gutem Grund vermutet werden, dass den fränkischen
Herrschern gerade solche Machtdemonstrationen, wie sie Aimerich nachgesagt wurden,
zunehmend schwer gefallen sind. Denn zum einen verfügten sie besonders nach dem
Desaster von Hattin nicht mehr über die dazu notwendigen Ressourcen – weder militä-
risch, ökonomisch noch politisch –, zum anderen befanden sie sich seit dem dritten
Kreuzzug fast ständig in Waffenstillstandsabkommen mit den Ayyubiden, die in der Re-
gel von beiden Seiten befolgt und nur anlässlich größerer Kreuzzüge aus dem Westen
nicht erneuert wurden649). Redemptionistischen Forderungen konnten sie daher kaum
Nachdruck verleihen. Zudem waren sie auf gute Beziehungen zu ihren muslimischen
Nachbarn angewiesen, weshalb sie deren Geduld möglicherweise nicht mit sich wieder-
holenden Forderungen strapazieren wollten, sondern sich – wenn überhaupt – auf andere
Verhandlungs- und Freikaufkanäle verlegten. Die im Rothelin-›Eracles‹ festgehaltene
Reaktion der fränkischen Großen, die der gewaltsamen Befreiung der Gefangenen keine
Erfolgschancen zugebilligt und andere Methoden vorgeschlagen hätten, weist den Weg zu
dieser Interpretation. Unter diesen Voraussetzungen muss auch die von Innozenz III.
angeprangerte redemptorische Untätigkeit der Elite des Heiligen Landes zumindest re-
lativiert werden.

2.2.5 Zusammenfassende Überlegungen

a.) Akteure der Freilassung

Die Befreiung der gefangenen Christen wurde üblicherweise durch Verwandte und
Freunde sowie im 12. Jahrhundert durch den byzantinischen Kaiser oder vor allem im
13. Jahrhundert durch europäische Kreuzfahrerfürsten unterstützt. Dabei spielte das so-
ziale Netzwerk der Gefangenen eine wichtige Rolle. Nur Bohemund I. und Joscelin I. bei
seiner ersten Gefangenschaft (1104–1106) mussten auf familiäre Unterstützung verzich-
ten. Joscelin hatte im Heiligen Land keine Angehörigen außer Balduin le Bourcq, der zu
dieser Zeit ebenfalls gefangen war, und Bohemunds Verwandter Tankred, der sich für ihn
hätte einsetzen können, war an einer schnellen Auslösung seines Onkels nicht interes-

648) Vgl. zum »levantinischen Frieden«, der in dieser Zeit im Nahen Osten aufrechterhalten wurde:
Nierman, Levantine Peace; Humphreys, Saladin, S. 132–137.
649) Vgl. dazu Humphreys, Saladin, S. 132–137; Nierman, Levantine Peace.
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siert. In allen anderen Fällen beteiligten sich Verwandte an der Auslösung. Dabei muss
aber festgehalten werden, dass besonders die führenden Familien der fränkischen Herr-
schaften seit den frühen 1130er-Jahren und der von Balduin II. betriebenen Einheiratung
seiner Töchter in die anderen Kreuzfahrerherrschaften – Alice nach Antiochia und Ho-
dierna nach Tripolis – ohnehin verwandtschaftlich zunehmend verbunden waren. Das-
selbe gilt für Kaiser Manuel, der 1162 Maria von Antiochia zur Frau erhalten hatte, und in
den darauf folgenden Jahren Eheverbindungen zwischen eigenen weiblichen Familien-
angehörigen und König Balduin III. , Bohemund III. von Antiochia und König Amalrich
realisieren konnte. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts konnte die Auslösung eines
hochrangigen Gefangenen aber eigentlich nur durch die Könige von Jerusalem und das
byzantinische Kaiserhaus erreicht werden. Nur diese beiden Akteure verfügten über die
notwendige diplomatische Autorität und insbesondere auch finanzielle Kapazität, um mit
Nūr ad-Dı̄n oder seinen Nachfolgern entsprechende Verhandlungen einzuleiten und zu
einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Insofern war Gefangenenpolitik häufig auch
Familienpolitik und umgekehrt.

Eine wichtige Rolle bei der Befreiung von Gefangenen könnte auch deren weiblicher
Verwandtschaft zugekommen sein. Bereits in der narrativen Überlieferung wurde Frauen
eine bedeutende Stellung in diesem Prozess zugeschrieben. Die beliebte Meistererzählung
über die verliebte heidnische Prinzessin oder Königin präsentierte Frauen eindeutig in der
Rolle von Helferinnen. Meist aus amourösen Beweggründen erleichterten sie das Los der
christlichen Gefangenen, indem sie sie mit Kleidern oder Nahrungsmitteln versorgten.
Häufig fungierten sie zudem als Fluchthelferinnen und förderten entweder aktiv das
Entkommen der Eingesperrten oder waren ihnen dabei behilflich, ihre Lösegelder auf-
zutreiben650). Das helfende Element wird auch von anderen Quellen angesprochen. Ver-
schiedentlich finden sich in historiografischen Darstellungen Berichte über Ehefrauen
oder Mütter gefangener Christen, die sich um deren Freilassung bemühten. Das beste
Beispiel geben in dieser Hinsicht zwei Königinnen von Jerusalem, Morphia und Sibylle.
Beide sollen sich tatkräftig für ihre gefangenen Ehemänner, Balduin II. und Guido von
Lusignan, eingesetzt haben.

650) Beispiele für diese Form weiblicher Beteiligung an Gefangenschaft sind das Bohemund-Melaz-Nar-
rativ in seinen unterschiedlichen Ausprägungen (siehe Kap. II., 3.2.3–5) oder die Geschichte um die ›Fille
du comte du Ponthieu‹ (siehe Kap. II., 3.3.2). In den ›Chétifs‹ (l. 11, S. 9 f.; l. 14, S. 12) findet sich zudem das
Motiv der Sultansmutter, die sich in seherischer Voraussicht bei ihrem Sohn für seine christlichen Gefan-
genen einsetzt, damit sie für ihn im Zweikampf antreten. Im Stoff des zweiten Kreuzzugszyklus findet sich
außerdem die Erzählung über die Hilfe, die die Königin von Jerusalem ihrem gefangenen Mann, Balduin,
habe angedeihen lassen: Jerusalem Continuations (London-Turin), Kap. 683, ll. 23818–23833, S. 667 f. Vgl.
zudem zum Motiv der verliebten muslimischen Prinzessin: Bancourt, Musulmans, S. 666–727; Daniel,
Heroes, S. 78 f.; Hodgson, Women, S. 68–70; Kinoshita, Politics, S. 274–282; Kohnen, Braut, S. 214–
216; Martin, Croisade, S. 157; Warren, Princess.
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Morphia wurde nicht nur als treibende Kraft hinter einem gewaltsamen Befreiungs-
versuch durch armenische Söldner gesehen, sondern dürfte auch bei den späteren Ver-
handlungen um die Auslösung Balduins II. eine wichtige Rolle gespielt haben. Besonders
bei der Beschaffung des Lösegelds und der Bereitstellung von Geiseln dürfte sie als Bin-
deglied zwischen dem Gefangenen und dem Königreich Jerusalem gedient haben651). Das
scheint auch in die Jerusalemer Rechtstradition eingeflossen zu sein. Der ›Livre au roi‹
betont nämlich die Rolle der Königin bei der Auslösung eines Königs. Sie erscheint als
erste Ansprechpartnerin des Gefangenen, wenn es um die Beschaffung des Lösegelds
geht652). Auch Sibylle wurde bei der Befreiung Guidos von Lusignan eine tragende Rolle
zugeschrieben. In den meisten Berichten, die sich mit der Freilassung des Königs be-
schäftigen, wird sie erwähnt. Gar explizit als Verhandlungsführerin und Befreierin des
Königs sahen sie Roger von Howden und Radulph von Coggeshall653). Wie Morphia in
den 1120er-Jahren verfügte Sibylle nicht nur über ein Motiv, ihren gefangenen Ehemann
auszulösen, sondern auch über die dazu notwendigen Ressourcen, die ohne sie wohl nur
schwer hätten bereitgestellt werden können. Auf ähnliche Weise griff Agnes von Cour-
tenay auf die Schatzkammer Jerusalems zurück oder suchte den Kontakt zum byzanti-
nischen Kaiserhaus, um ihren Bruder Joscelin III. und möglicherweise auch Rainald von
Châtillon aus ihrer langen Haft bei den Muslimen zu befreien654). Auch Maria Brisebarre
und Stefanie von Milly bemühten sich um die Entlassung ihrer Söhne. Erstere begab sich
deswegen sogar in Geiselhaft, weil sie nicht das gesamte Lösegeld aufbringen konnte,
Letztere bot die wichtige Festung Kerak im Tausch für Humfried IV. von Toron an655).
Und nach der Schlacht von Hattin wurden die Ehefrauen und Töchter von gefangenen
Rittern bei Saladin vorstellig und sollen ihn unter Tränen um die Freilassung ihrer Män-
ner und Väter angefleht haben – eine Bitte, die vom Sultan in großzügiger Weise erfüllt
worden sei656). Es sind auch einige wenige Beispiele aus der diplomatischen Überlieferung
bekannt, in denen sich Ehefrauen undMütter aus Europa für ihre gefangenen Verwandten
eingesetzt haben. Dazu gehören Roseceline de la Ferté und Anastasia von Mecklenburg,

651) Siehe ausführlich Kap. III., 1.1.1, S. 187 f.; III., 2.2.2.a, S. 306–308, 311.
652) Livre au Roi, Kap. 7, S. 151.
653) Roger von Howden, Chronica, 2, S. 321; Radulph von Coggeshall, Chronicon Anglicanum, S. 22;
Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 49, S. 62; Kap. 75, S. 86; Chronique d’Ernoul,
Kap. 21, S. 252; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 10, S. 266; Estoire d’Eracles, XXIII, 51, S. 79;
XXIV, 11, S. 121. Mehr dazu siehe Kap. III., 2.2.2.b, S. 313 f.
654) Siehe Kap. III., 2.2.3.c, S. 322–325.
655) Siehe Kap. III., 2.1.3, S. 281 f.
656) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 58, S. 72; Chronique d’Ernoul, Kap. 19,
S. 229; Estoire d’Eracles, XXIII, 63, S. 98 f. Vgl. zu den Aktivitäten von Frauen auch Le Goff, Ludwig der
Heilige, S. 166, nach dem Königin Margarete binnen kurzer Zeit das Lösegeld zusammengebracht habe,
das die Ägypter für ihren gefangenenMann, Ludwig IX., gefordert hatten. Vgl. dazu auch: Richard, Saint
Louis, S. 234.
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die über die Ritterorden versucht haben, auf die Situation im Nahen Osten einzuwirken
und dabei mitunter erhebliche Geldsummen locker gemacht haben657). Schließlich spricht
die Erzählung über die Gefangenschaft Balduins von Ibelin die Verpflichtung einer Ehe-
frau an, auch mit ihren Gütern für das Lösegeld ihres Mannes aufzukommen. Aus diesem
Grund habe Sibylle, so die Geschichte, Balduin nicht heiraten wollen, bevor er seine
Ausstände bei Saladin beglichen habe658).

Diese Zusammenstellung legt nahe, dass die Frau als nächste Verwandte sowie als
mutmaßliche Kontrolleurin des Familienguts als zentraler Akteur der Befreiung angese-
hen werden muss, auch wenn ihre Rolle besonders von der historiografischen Überliefe-
rung nicht immer entsprechend gewürdigt wurde. Dies trifft aber auch auf ihre männli-
chen Kollegen als Befreier zu und dürfte eher auf Perspektive und andersgelagerte In-
teressen der Berichterstatter zurückzuführen sein. Denn auch wenn das Kriterium der
Familienzugehörigkeit bei den Auslösungsbemühungen häufig bedacht und entspre-
chend zahlreich in den erzählenden Quellen erwähnt wurde, scheinen in vielen Fällen
handfeste politische Interessen zum Tragen gekommen zu sein, die rein familiäre oder
freundschaftliche Motive hinter einer Gefangenenbefreiung verdeckten oder gar obsolet
werden ließen. So deutet das Verhalten der Regenten nicht auf eine umfassende Unter-
stützungsverpflichtung zugunsten ihrer mehr oder weniger nahen Verwandten hin, auch
wenn dies durchaus der Idealvorstellung entsprochen haben mag. Auch die Assisen des
Königreichs regelten mit Blick auf familiäre Unterstützung nur die gegenseitige Hilfs-
pflicht zwischen Eltern und Kindern. In den meisten anderen Fällen scheinen andere
Überlegungen die Beendigung der Gefangenschaften nach sich gezogen zu haben:

Wie die Gefangenschaften im Allgemeinen standen die Auslösungen der drei ersten
Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts im Zeichen des Kampfes um die Vormachtstellung in
Nordsyrien respektive im Königreich Jerusalem. Die Befreiungsaktionen wurden von
Personen getragen, die mit den jeweils getroffenen Regentschaftslösungen unzufrieden
waren und durch die Auslösung des angestammten Fürsten hofften, ihre Position zu
verbessern. Gut nachvollziehen lässt sich dies an den Konflikten zwischen Bohemund I.
von Antiochia, Tankred und Balduin le Bourcq oder amMachtkampf, der das Königreich
Jerusalem in den 1120er-Jahren erschütterte. In allen diesen Fällen waren Gefangen-
schaften Schlüsselereignisse, da sie den Beteiligten Möglichkeiten eröffneten oder ver-
schlossen. Eine Gefangenschaft traf besonders die Familie des Betroffenen und, im Falle
eines Herrschers, auch seine Anhänger am stärksten. Wie das Beispiel Balduins II. zeigte,
war seine Position in den Jahren 1123 und 1124 im Königreich Jerusalem akut bedroht,
ebenso wie die seiner Familie und seiner Klientel. Daher ist es nachvollziehbar, dass sich
ausgerechnet diese Kreise besonders vehement für die Rückkehr ihres Herrn einsetzten.
Umgekehrt bedeutet das, dass sich die Profiteure der aktuellen Situation kaum um den

657) Cart. Hosp. Nr. 1434; Urkundenbuch der Stadt Lübeck, 1, Nr. 588, S. 490.
658) Estoires d’Outremer, S. 119 f.
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gefangenen Fürsten kümmerten. So setzten sich weder Tankred für Bohemund, Tankred
und Bohemund für Balduin le Bourcq oder Eustach Grenier für Balduin II. ein, weil sie
politische und ökonomische Vorteile aus der Situation ziehen konnten.

Die Gefangenenauslösungen der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts fielen dagegen in
eine Phase, in der die Konsolidierung der Kreuzfahrerherrschaften abgeschlossen war.
Die Könige von Jerusalem hatten sich längst als Schutzherren des lateinischen Ostens
etabliert und übernahmen im Falle der Gefangenschaft eines anderen Kreuzfahrerfürsten
die Verantwortung für dessen Herrschaft weitgehend unbestritten. Im Auslösungsge-
schäft konnte sich aber nur Amalrich hervortun, da sein Sohn und Nachfolger, Balduin
IV., erst nach der Befreiung der letzten festgehaltenen Fürsten die Volljährigkeit erreich-
te. Ob sich Amalrich in seinem Selbstverständnis als Schutz- und Oberherr aktiv um die
Auslösung Bohemunds III. und Raimunds III. bemühte, oder ob er erst tätig wurde, als
deren Befreiung unumgänglich wurde, lässt sich nicht eindeutig beurteilen. Auf jeden Fall
handelte und präsentierte sich der König als Schutzherr Antiochias und als Oberherr der
Grafschaft Tripolis, indem er den Gefangenen im ersten Fall diplomatische und im
zweiten finanzielle – möglicherweise auch diplomatische – Hilfe zuteil werden ließ. Zu-
gleich sicherte der König durch diese öffentliche Unterstützung die Stellung der aus der
Gefangenschaft zurückkehrenden Fürsten in ihren Herrschaften, indem er sie als recht-
mäßige Herrscher bestätigte und wieder einführte.

Ein wichtiger Akteur auf dem Feld der Gefangenschaftspolitik und letztlich der große
Profiteur von fränkischen Gefangenschaften war in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts das byzantinische Reich. Für Kaiser Manuel boten Gefangenschaft und Auslösung
besonders von hochgestellten Franken eine ausgezeichnete Gelegenheit, zunächst in Sy-
rien, später auch in Palästina Fuß zu fassen, indem sie die Betroffenen in ein Abhängig-
keitsverhältnis brachten, das vor allem finanzieller, aber auch politischer Natur war. Da-
bei handelte der Kaiser oft auch als Verwandter der Betroffenen. Aufgrund der zuneh-
menden verwandtschaftlichen Verflechtung der fränkischen Fürstenhäuser untereinan-
der, aber auch mit dem byzantinischen Kaiserhaus, war Verwandtenhilfe in der zweiten
Jahrhunderthälfte aber ohnehin stets auch Gefangenenpolitik – und umgekehrt. Die Be-
endigung der Gefangenschaften bis 1110 war dagegen eindeutig politisch motiviert.

Im 13. Jahrhundert kam es kaum mehr zu Befreiungen einzelner Gefangener. Dies ist
einerseits darauf zurückzuführen, dass aufgrund der langfristigen Waffenstillstandsab-
kommen nur noch wenige Franken in muslimische Hände gerieten, die so hochgestellt
waren, dass die Historiografen sie zwingend hätten erwähnen müssen. Wenn trotzdem
einmal einheimische Große in Gefangenschaft gerieten, fiel das andererseits in den Kon-
text eines großen Kreuzzugs aus dem Westen. Gerade im 13. Jahrhundert generierten
diese Unternehmungen im Vergleich mit ähnlichen Expeditionen des 12. Jahrhunderts so
viele Gefangene, dass einzelne hochgestellte Persönlichkeiten unter ihnen zwar noch er-
wähnt wurden, dann aber in der Masse der anderen Gefangenen untergingen und histo-
riografisch kaum mehr Beachtung fanden. Dazu kommt, dass die christliche Geschichts-

III. GEFANGENSCHAFT BEWÄLTIGEN342



schreibung des Nahen Ostens im 13. Jahrhundert keinen Autor vom Format eines Ful-
cher von Chartres oder Wilhelm von Tyrus kannte. Die dominierenden ›Eracles‹-Texte
nahmen bald eine eher annalistische Form an und gaben Einzelschicksalen von Gefange-
nen kaum noch Raum.

b.) Aktionen der Befreiung im Zeichen des diplomatischen Austauschs

Als wichtigstes Mittel zur Befreiung von Gefangenen hat sich die Diplomatie herausge-
stellt. Die mit Abstand meisten Christen wurden unter Rückgriff auf diplomatische In-
strumente aus muslimischen Händen befreit. Befreiungen, die auf bloßer Gewalt basier-
ten, kamen vergleichsweise selten vor, auch wenn es sich dabei um die bevorzugte Hand-
lungsweise von Kreuzfahrern aus Europa gehandelt hat. Diese pochten häufig auf eine
radikale, dafür aber schnelle Lösung des Gefangenenproblems, während die Christen
Outremers eher auf Verhandlungslösungen setzten, die zwar weniger schnelle Resultate,
den Gefangenen aber ein größeres Maß an Sicherheit versprachen. In diesen unter-
schiedlichen Handlungspräferenzen wiederspiegelt sich nicht nur ein unterschiedliches
Wissen um die spezifischen Probleme einer Gefangenschaft im Heiligen Land und damit
auch eine unterschiedliche Bewertung der Situation zwischen Europäern und den Be-
wohnern Outremers, sondern auch zwischen den Verantwortlichen eines Kreuzzugs und
der Masse der einfachen Teilnehmer. Gerade Letztere mochten nicht die gesamte, häufig
komplexe Problemlage erfassen können, mit denen es ihre Anführer zu tun hatten. Be-
sonders gut kommt dieser Zwiespalt am Beispiel des Kreuzzugs der Barone zum Aus-
druck, als Theobald von Navarra, der sich schließlich trotz anfänglichen Zögerns für den
Verhandlungsweg entschieden hatte, herbe Kritik einstecken musste. Dass gerade westli-
che Kreuzfahrer auf eine schnelle Lösung des Problems drängten, ist nachvollziehbar.
Denn das Kreuzheer, das einen nicht zu unterschätzenden Machtfaktor darstellte, und
ihre eigene Anwesenheit im Osten mussten ihnen als einzige Hoffnung erscheinen, etwas
für ihre gefangenen Verwandten tun zu können und sie in absehbarer Zeit wieder zu se-
hen. Befreiungsbemühungen aus der europäischen Heimat selbst waren ungleich
schwieriger zu realisieren und erforderten Finanzmittel und Verbindungen, die wohl
nicht von jedem aufgebracht werden konnten659).

Dennoch wurde nur selten von gewaltsamen Befreiungsversuchen berichtet. Die pro-
minenteste Ausnahme ist Richard Löwenherz, der sich während des dritten Kreuzzugs

659) Siehe dazu die Ausführungen zu entsprechenden Bemühungen, die sich in der urkundlichen Über-
lieferung spiegeln, in Kap. III., 1.2.2, S. 220–222.
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wiederholt als Befreier hervortun konnte oder dies zumindest versuchte660). Die meisten
Verantwortlichen eines Kreuzzugs merkten aber schnell, dass sie auf diese Weise gegen
die muslimischen Kräfte, denen sie sich gegenübersahen, wenig ausrichten konnten.
Vielmehr wurde ihnen geschicktes politisches Lavieren abverlangt, bei dem sie die
Machtmittel ihres Heeres umsichtig einsetzen mussten. In einem solchen Rahmen konnte
Gewalt nur dazu dienen, diplomatische Kontakte mit den Muslimen anzuregen. Umso
mehr gilt dies für die Franken des Heiligen Landes, die hauptsächlich im 12. Jahrhundert
überhaupt in der Lage waren, ihre muslimischen Nachbarn durch militärische oder poli-
tische Aktionen in Bedrängnis zu bringen. Beispiele dafür sind das Verhalten Joscelins I.
in den 1120er-Jahren, der mehrfach Raubzüge in aleppinisches Gebiet unternahm, um
Druck auf die Häscher Balduins II. aufzubauen, in den 1150er- und 1160er-Jahren die
wiederholten Vorstöße byzantinischer Truppen gegen Nūr ad-Dı̄n, die diesen zu Auslö-
sungsverhandlungen zwangen, oder das aggressive Auftreten König Aimerichs zu Beginn
des 13. Jahrhunderts, mit dem er die Freilassung von christlichen Kaufleuten erzwingen
wollte, die ein Emir trotz bestehender Waffenruhe festgenommen hatte661). Gewalt als Teil
des diplomatischen Instrumentariums konnte tatsächlich zu den erwünschten Resultaten,
also zur Freilassung von Gefangenen, führen, sofern sie glaubwürdig und nachhaltig in
Szene gesetzt werden konnte. Demgegenüber hatten Militäraktionen, die auf eine direkte
Befreiung von Gefangenen abzielten, die in der Regel an schwer zugänglichen Orten
festgehalten wurden, meist geringere Erfolgsaussichten. Das war besonders den Bewoh-
nern des Heiligen Landes selbst sehr bewusst und entsprechend bevorzugten sie ver-
gleichsweise friedliche Auslösungsvarianten.

Unter dieser Voraussetzung war die Freilassung von Gefangenen ein grundsätzlich
diplomatisches Unterfangen. Trotz der negativen und zunächst einmal trennenden
Grundanlage, die eine Gefangenschaft für Christen und Muslime bedeutete, war sie doch
auch eine Gelegenheit des Kontakts – entweder im Verhältnis von Gefangenem zu seinem
Häscher oder in Zusammenkünften, an denen die Modalitäten ihrer Beendigung disku-
tiert wurden. So erfolgten im Heiligen Land die meisten Gefangenenfreilassungen auf
Verhandlungen und waren häufig mit der Zahlung eines Lösegelds662), dem Abschluss ei-

660) Ambroise, Estoire, 1, Z. 8073–8084, S. 131; Z. 9328–9331, S. 151; Itinerarium peregrinorum (hg.
Stubbs), III, 11, S. 224; IV, 8, S. 246; IV, 33, S. 300–303; V, 7, S. 318 f.; V, 39, S. 355 f.; VI, 22, S. 418 f.;
Chronique d’Ernoul, Kap. 32, S. 354–360; Estoire d’Eracles, XXVIII, 7–12, S. 258–263.
661) Fulcher von Chartres, Historia, II, 27, 9, S. 475 f.; III, 23, S. 676–680; Guibert von Nogent, Gesta, V,
9, S. 210; Historia Iherosolimitanae pars secunda, Kap. 38, S. 582; Hystoria de via et recuperatione Anti-
ochiae atque Ierusolymarum, Kap. 10, 25, S. 69; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 372; 6,
XI, 26, S. 112–114; Petrus Tudebodus, Historia, S. 90; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, VII, 14, S. 361; XII,
18, S. 568 f.; Chronique d’Ernoul, Kap. 32, S. 354–360; Estoire d’Eracles, XXVIII, 7–12, S. 258–263.
662) Albert von Aachen, Historia, IX, 36, S. 684–686; Fulcher von Chartres, Historia, II, 23, 1, S. 458; II,
28, S. 478; III, 38, 1, S. 750; Guibert von Nogent, Gesta, VII, 37, S. 336; Ordericus Vitalis, Historia Eccle-
siastica, 6, XI, 26, S. 126; Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 427, S. 123; Walter der Kanzler, Bella An-
tiochena, II, 15, 4, 6, S. 111; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 24, S. 483; XI, 8, S. 506; XIII, 15, S. 603;
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ner militärischen Allianz663) oder dem Austausch mit muslimischen Gefangenen der
Christen verbunden664). Damit einher ging ein mitunter intensiver Austausch zwischen
den betroffenen Parteien. Bisweilen berichten die Quellen von einem regen Gesandt-
schaftsverkehr zwischen den Verhandlungspartnern, der sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken konnte665).

Von einiger Bedeutung scheint in diesem Prozess auch der Einsatz von neutralen Me-
diatoren gewesen zu sein, die die Verhandlungen zwischen Gefangenen und Häschern

XIX, 11, S. 878; XX, 28, S. 952; XXI, 10, S. 976; XXII, 5, S. 1013; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz.
Übers.), X, 25, S. 438; XIII, 15, S. 576; XIX, 11, S. 900 f.; XX, 28, S. 994 f.; XXII, 5, S. 1069; Chronique
d’Ernoul, Kap. 1, S. 5; Kap. 7, S. 57 f.; Estoire d’Eracles, XXXIV, 1, S. 438; XXXIV, 3, S. 445; Estoires
d’Outremer, S. 45, 113, 118 f.; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 67, S. 617; Kap. 69,
S. 620 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 342 f., S. 168; Matthäus Paris, Chronica majora, 2,
ad 1124/1126, S. 151 f.; 5, ad 1250, S. 162 f.; ad 1251, S. 211; Annales de Terre Sainte, S. 6, 20, 25; Templer
von Tyrus, Chronique (hg. Minervini), Kap. 71 (307), S. 84–86; Philipp von Novara, Livre de forme de
plait, Kap. 74, S. 304; Johann von Ibelin, Livre, App. 8.1, S. 806; Lignages, Kap. 296, S. 74. Vgl. auch Anna
Komnene, Alexias, XI, 7, 3, S. 343; Bar Hebraeus, Chronography, S. 242, 251, 237, 305.
663) Albert von Aachen, Historia, VII, 15, S. 506; IX, 36, S. 684–686; Anon. Gesta Francorum, Kap. 36, 1,
S. 438; Guibert von Nogent, Gesta, VII, 1, S. 267 f.; Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque
Ierusolymarum, Kap. 15, 107, S. 103; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 23, S. 350; Petrus Tu-
debodus, Historia, S. 132; Raimund von Aguilers, Historia, Kap. 18, S. 125; Robertus Monachus, Historia,
VIII, 19, S. 857 f.; Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 6, 1, S. 89 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon,
XVIII, 25, S. 848 f.; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XVIII, 25, S. 864; Estoire d’Eracles,
XXXIV, 1, S. 438; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 34, S. 554; Kap. 71, S. 625 f.; Kap. 74,
S. 628; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint
Louis, Kap. 465–567, S. 228–230; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 1, ad 1188, S. 149 f.; 2, ad
1222, S. 263; Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 138–144; 5, ad 1250, S. 162 f. ; Matthäus Paris,
Historia Anglorum, 2, S. 452. Vgl. auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 242, 415.
664) Albert von Aachen, Historia, V, 22, S. 364; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 372;
Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907; Ambroise, Estoire, 1, Z. 5197–5199, S. 84; Z.
12228–12234, S. 197; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 15, S. 273–275; Itinerarium peregrinorum
(hg. Stubbs), III, 17, S. 231 f.; VI, 36, S. 440; Chronique d’Ernoul, Kap. 38, S. 445 f.; Estoire d’Eracles,
XXXII, 16, S. 351; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 67, S. 617; Kap. 74, S. 628; Oliver
von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f. Vgl. auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 242.
665) Vgl. bspw.: Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644–649, über die Freilassung Balduins II. (1124/
25); Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 465 f., S. 228–230, und Rothelin-Continuation de
Guillaume de Tyr, Kap. 70 f., S. 624–626, über die Freilassungen nach dem Damietta-Zug Ludwigs IX.
Leider geben die Quellen kaum Auskunft, wie man sich Freilassungsverhandlungen konkret vorzustellen
hat. Am deutlichsten werden die Vorgänge vonWalter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 6, 1, S. 89 f.; II, 15,
S. 110–112, und Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 335–336, S. 164; Kap. 339, S. 166, bes. aber
Kap. 339–368, S. 166–182, geschildert, während in anderen Fällen Verhandlungen meist unspezifisch an-
gedeutet werden. Einen vertieften Einblick über den diplomatischen Austausch zwischen Christen und
Muslimen zur Zeit der Kreuzzüge imHeiligen Land liefert Kçhler, Allianzen, vgl. bes. zu den komplexen
Verhandlungen der Freilassung Balduins II. zuerst zwischen 1106 und 1108 und später in den 1120er-Jah-
ren: S. 158–162. Vgl. auch Friedman, Encounter, S. 147–156.
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anleiteten, bei der Festlegung der Freilassungsbedingungen halfen sowie deren Einhal-
tung garantierten666). Besonders gut belegt ist diese Funktion für die vergleichsweise
kleinen Emirate von Qal‘at Dscha‘bar und Schaizar, die sich bereits zu Beginn des 12.
Jahrhunderts als vertrauenswürdige Vermittler in Nordsyrien etabliert zu haben scheinen.
Dies ist auf ihre guten Beziehungen zu allen regionalen Machthabern – sowohl christli-
chen als auch muslimischen – zurückzuführen, die für diese kleinen Herrschaften poli-
tisch überlebenswichtig waren667).

Sālim ibn Mālik, der Emir von Qal‘at Dscha‘bar, hatte bereits im Jahr 1108 die Frei-
lassung Balduins le Bourcq vermittelt. Der Graf von Edessa wurde nach dem Abschluss
der Verhandlungen nach Qal‘at Dscha‘bar gebracht und gegen die Stellung von Geiseln
freigelassen, nachdem der Emir Balduins Häscher gegenüber eine Garantieerklärung zur
Einhaltung des Vertrags abgegeben hatte668). Sālim spielte auch rund fünfzehn Jahre später
bei der zweiten Gefangenschaft Balduins eine Rolle. Die Aleppiner überstellten die Gei-
seln Balduins in seine Obhut. Auf diese Weise sollte die Sicherheit der Geiseln garantiert
werden. Der König konnte darauf vertrauen, dass seine Leute vor missbräuchlichem Zu-
griff durch seine Häscher geschützt waren – eine wichtige Voraussetzung für den erfolg-
reichen Abschluss von Freilassungsverhandlungen.

Mit Schaizar spielte auch das andere der beiden kleinen Emirate eine zentrale Rolle im
Prozess der Befreiung Balduins. Der König war von seinem Häscher an diesen neutralen
Ort gebracht worden, damit dessen Emir, Sultān, und sein Bruder die Freilassungsver-
handlungen leiteten. Ähnlich wie im Jahr 1108 gab der Emir Balduins Häschern Garan-
tien, indem er eigene Bürgen nach Aleppo überstellte, während er den König seinerseits
auf freien Fuß setzte, nachdem für ihn Geiseln aus Jerusalem eingetroffen waren, darunter
die Prinzessin Yveta und der Sohn Joscelins I. Der Emir von Schaizar tauschte seine ei-
genen Geiseln im Jahr 1125 aber gegen jene des Königs aus, die nun, wie eben beschrie-
ben, nach Qal‘at Dscha‘bar überstellt wurden – möglicherweise aufgrund des risikorei-

666) Gefangene hatten im Nahen Osten seit längerer Zeit eine wichtige Rolle in der interkulturellen Di-
plomatie gespielt. Bereits seit dem 9. Jahrhundert kam ihnen in Waffenstillstands- und Gefangenenaus-
tauschverhandlungen zwischen dem Byzantinischen Reich und seinen muslimischen Nachbarn große Be-
deutung zu. Die Befreiung von Gefangenen galt als verdienstvolle und prestigeträchtige Tat und wurde
daher von den höchsten politischen Kreisen getragen. Üblicherweise wurde sie von hochrangigen Ge-
sandtschaften vermittelt, die freies Geleit zum jeweiligen Verhandlungspartner erhielten und von diesem
ehrenvoll empfangen und behandelt wurden. Für Friedman, Encounter, S. 38, verfügten diese Vermittler
sogar bereits über »the attributes of international diplomats«. Allgemein zu den byzantinisch-muslimi-
schen Beziehungen mit Blick auf Auslösung und Austausch von Gefangenen vgl.: Friedman, Encounter,
S. 33–47.
667) Vgl. zur Vermittlerrolle der beiden Emirate: Kçhler, Allianzen, S. 158–162.
668) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52 f. Vgl. dazu auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 241;
Kçhler, Allianzen, S. 158, dort auch weitere Quellenverweise.
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chen Verhaltens, das Balduin zeigte, als er sich, kaum dass er frei war, gegen Aleppo
stellte, und auf diese Weise die Bürgen aus Schaizar in Gefahr brachte669).

In der Übernahme der Vermittlerrolle durch die Emire von Qal‘at Dscha‘bar und
Schaizar offenbart sich ein komplexes diplomatisches Zusammenspiel, das von allen Be-
teiligten anerkannt wurde. Ähnliche Mediatorenrollen wurden auch von Christen ausge-
füllt. Albert von Aachen spricht die Leistungen eines Roger von Barneville an, der auf-
grund des guten Rufs, den er bei den Muslimen genossen habe, wiederholt als Vermittler
für den Austausch von Gefangenen oder für die Aushandlung anderer Friedensabkom-
men zum Einsatz gelangt sei670). Damit wurde Roger eine ähnliche Reputation zuge-
schrieben wie dem Emir von Qal‘at Dscha‘bar, Sālim ibn Mālik, der als renowned man
and […] good mediator angesehen wurde671). Wilhelm von Tyrus berichtet, wie Arnulf
von Turbessel und Hugo von Tiberias, selber Gefangene, von ihren Häschern als Ver-
mittler zu den Christen gesandt worden seien, um über den Frieden und ihre eigene Be-
freiung zu verhandeln672). Wie bei Roger von Barneville und den Emiren von Qal‘at
Dscha‘bar und Schaizar dürfte auch hier der gute Ruf, die Vertrautheit mit der Gegenseite
und sicher auch die Sprachkompetenzen der Protagonisten für ihren Einsatz als Vermitt-
ler ausschlaggebend gewesen zu sein. Im Falle Qal‘at Dscha‘bars und Schaizars werden
zudem weitere Qualitäten eines Vermittlers deutlich: Neutralität und damit einhergehend
der Ruf eines vertrauenswürdigen Verhandlungsleiters, der allen Beteiligten Sicherheiten
garantieren konnte – den Häschern die tatsächliche Zahlung des Lösegelds oder den zu
Befreienden die Sicherheit ihrer Bürgen673).

Die Abkommen zwischen Freizulassenden und Häschern wurden mit den jeweils
gängigen Beglaubigungsmitteln bekräftigt, wie schriftlicher Vertragsform oder Eidleis-
tung auf Bibel respektive Koran674). Die Einhaltung dieser Verträge wurde in der Regel als

669) Vgl. Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644–651; Usâma ibn Munqidh, al-I ’tibâr, S. 133, 150;
Kçhler, Allianzen, S. 158–162. Siehe zu Balduins II. Aktionen nach seiner Freilassung Kap. III., 2.3.2.a.
670) Albert von Aachen, Historia, III, 61, S. 234; IV, 28, S. 290.
671) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52. Vgl. dazu auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 241.
672) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907.
673) Dass sich die Vermittler ihrer Verantwortung sehr bewusst waren, zeigt eine Schilderung Usamas (al-
I ’tibâr, S. 133, 150). Usama lebte zur Zeit der Befreiung Balduins II. in Schaizar und berichtet, wie sich die
Bürgen des Königs nach dem Eintreffen des Lösegelds auf den Heimweg gemacht hätten. Unterwegs seien
sie in der Vorstadt Schaizars von Leuten des Emirs von Homs überfallen und festgenommen worden. Als
diese Nachricht bei den Vermittlern eingetroffen sei, hätten Usamas Onkel und Vater sofort ihre Pferde
bestiegen und alle Kräfte zur Befreiung der Geiseln in Bewegung gesetzt. Usama selbst hätten sie ange-
wiesen, die Banditen zu verfolgen und sich auf sie zu werfen. Und das, so Usama, habe er auch getan.
674) Besonders gut kommt dies in der Beschreibung der Vertragsverhandlungen zwischen Ludwig IX. und
den Ägyptern zum Ausdruck, die Johann von Joinville macht: Johann von Joinville, Vie de Saint Louis,
Kap. 339–368, S. 166–182. Vgl. zu christlich-muslimischen Vertragswerken und Verhandlungen umfas-
send: Kçhler, Allianzen, bes. S. 395–417, zu schriftlichen Vertragswerken und den verwendeten Kor-
robations- und Ratifikationsmitteln.
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wichtig erachtet, nicht nur um Repressionen der Vertragspartner vorzubeugen, sondern
auch weil sie oft durch eine moralisch und spirituell verpflichtende Eidleistung und durch
die Stellung von Geiseln bestärkt worden waren. In der Praxis wurden die Abmachungen
aber häufig nicht oder nicht vollständig eingehalten, weil sich die machtpolitische Lage
anders entwickelte als erwartet oder weil die Freigelassenen, aber auch die Häscher, nicht
in der Lage oder willens waren, alle Zusagen einzuhalten675).

War die Bereitstellung von Geldmitteln häufig Sache der einzelnen Gefangenen und
ihres Umfelds, bedeutete der Austausch von Gefangenen stets den Einbezug der herr-
schenden Kreise, da diese über die nötigen Tauschsubjekte verfügten. Der Gefangenen-
austausch war nicht ganz so gebräuchlich wie Lösegeldzahlungen, wurde aber während
des ganzen Bestehens der Kreuzfahrerherrschaften praktiziert. Bemerkenswerterweise
ließen sich besonders die kreuzfahrenden Herrscher des Westens vergleichsweise selten
auf Geldzahlungen ein, sondern bevorzugten Übereinkünfte mit muslimischen Macht-
habern, die die einseitige Freilassung von Gefangenen oder einen reziproken Gefange-
nenaustausch vorsahen. Das mag damit zusammenhängen, dass die europäischen Anfüh-
rer zum einen nicht über genügend Ressourcen für einen groß angelegten Gefangenen-
freikauf verfügten – oder zumindest nicht genügend Mittel mit sich führten, da die
Transportkapazität auch auf einem groß angelegten Kriegszug beschränkt war676). Zum
anderen besaßen sie im Gegensatz zu den Eliten Outremers die Machtmittel, die Muslime
auch ohne finanzielle Anreize zu Konzessionen zu bewegen. Diese Beobachtung trifft
schon auf den ersten Kreuzzug zu, in dessen Verlauf es kaum zu Lösegeldzahlungen kam.
Dafür fanden sich Kreuzfahrer und Muslime bereits damals zu Verhandlungen zusam-
men, die mitunter in die Freilassung von Gefangenen mündeten und sogar Austausch-
vereinbarungen beinhalteten677). Schon den ersten Kreuzfahrern war demnach bewusst,

675) Vgl. Friedman, Encounter, S. 151–156; Kçhler, Allianzen, S. 145 f.; S. 395–417 zu schriftlichen
Vertragswerken und den verwendeten Korrobations- und Ratifikationsmitteln. Vgl. auch die ausführlichen
Begründungen von Vertragsbrüchen: Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644 f. (der Patriarch von Anti-
ochia verbietet Balduin II. die Übergabe mehrerer antiochenischer Grenzfestungen an die Muslime) oder
Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 10, S. 268; I, 25, S. 304; Continuation de Guillaume de Tyr (hg.
Morgan), Kap. 87, S. 92; Estoire d’Eracles, XXIV, 20, S. 131; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 1,
ad 1188, S. 149 (Guido von Lusignan nach seiner Freilassung; siehe Kap. III., 2.3.2.b). Vgl. dazu auch die
negativen Reaktionen auf Rainalds von Châtillon wiederholte Vertragsbrüche gegenüber Saladin: Conti-
nuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 43, S. 56; Chronique d’Ernoul, Kap. 7, S. 55; Kap. 15,
S. 173 f.; Estoire d’Eracles, XXIII, 26, S. 37; XXIII, 45, S. 67; Bar Hebraeus, Chronography, S. 324.
676) Vgl. zu Logistikproblemen auf den Kreuzzügen: Pryor, Logistics; vgl. auch: Fleischer, Ritter.
677) Verhandlungslösungen zwischen Muslimen und Kreuzfahrern: Albert von Aachen, Historia, III, 61,
S. 234; V, 22, S. 364; VII, 15, S. 506; Anon. Gesta Francorum, Kap. 36, 1, S. 438; Guibert von Nogent,
Gesta, VII, 1, S. 267 f.; Petrus Tudebodus, Historia, S. 132; Raimund von Aguilers, Historia, S. 125; Ro-
bertus Monachus, Historia, VIII, 19, S. 857; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, VII, 8, S. 353. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang der Hinweis bei Albert von Aachen, Historia, III, 61, S. 234; IV, 28, S. 290,
auf Roger von Barneville, der wiederholt als Vermittler für den Austausch von Gefangenen oder in anderen
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welchen Wert muslimische Gefangene für sie besaßen – entweder für den Verkauf gegen
Lösegeld, als billige Arbeitskräfte oder als Verhandlungspfand678).

Während die Quellen des 12. Jahrhunderts immer wieder von Freilassungen besonders
von hochgestellten Christen berichten, die auf diplomatischem Weg zustande gekommen
seien, wurde die diplomatische Auslösung gefangener Christen im großen Stil erst im
Laufe des 13. Jahrhunderts ernsthaft ins Auge gefasst. Beispiele sind die entsprechenden
Verhandlungen nach der Rückeroberung Akkons durch Richard Löwenherz, nach dem
Kreuzzug gegen Damietta im Jahr 1221, nach dem gescheiterten Kreuzzug der Barone in
den Jahren zwischen 1239 und 1241 oder nach der Festnahme Ludwigs IX. und seines
Heers durch die Ägypter. In diese Zeit fallen auch die ersten expliziten Hinweise, dass die
Christen muslimische Gefangene, besonders die hochgestellten, geschont hätten, um sie
für den Austausch gegen ihre Glaubensbrüder und -schwestern einzusetzen679). In der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde der Austausch oder die einseitige Freilassung
von muslimischen Gefangenen durch die Christen zum festen Bestandteil von Abkom-
men zwischen Franken und Mamelucken. In dieser Zeit verschlechterte sich die Position
der christlichen Herrschaften Outremers zunehmend, während die ägyptischen Mame-
luckensultane stärker wurden. Den Christen blieb in dieser Situation nichts anderes üb-
rig, als sich mit ihren mächtigen Nachbarn zu arrangieren. Oft brachten christliche De-

Friedensverhandlungen zum Einsatz gekommen sei: […] sepius inter Christianos et ipsos de omni conuen-
tione utrimque captiuorum et cuiusque rei negocio internuncius audiretur und Fama quidem eius apud
Turcos omnes antecessit, et libenter eum uidere et audire solebant in omni negocio quod cum Christianis
agebant, aut in restitutione utrimque captiuorum, aut cum aliquando pacem inter se componebant. Hin-
weise auf Bestrebungen der Kreuzfahrer christliche gegen muslimische Gefangene auszutauschen, finden
sich bereits in den frühen Dichtungen des ersten Kreuzzugszyklus: Chanson d’Antioche, ll. 187–202,
S. 179–198; Chanson de Jérusalem, ll. 113–116, S. 116–120; ll. 167, S. 162; 182–185, S. 175–178.
678) Vgl. dazu: Gefangennahme von Muslimen durch die Kreuzfahrer ohne Erwähnung einer Hinrich-
tung der Gefangenen: Albert von Aachen, Historia, II, 36, S. 124; Anon. Gesta Francorum, Kap. 30, 6,
S. 387; Kap. 33, 7, S. 407 f.; Kap. 37, 7, S. 459; Kap. 38, 6, S. 470 f.; Kap. 38, 7, S. 472; Kap. 39, 6, S. 486;
Kap. 39, 10, S. 490; Fulcher von Chartres, Historia, I, 11, 5, S. 194; I, 23, 3, 5, S. 256; Guibert von Nogent,
Gesta, VI, 18, S. 254; VII, 13, S. 287; VII, 16, S. 294; Petrus Tudebodus, Historia, S. 115, 124, 136, 138, 143;
Radulph von Caen, Tancredus, Kap. 230, S. 63; Kap. 282 f., S. 78 f.; Kap. 300, S. 84; Raimund von Aguilers,
Historia, S. 91, 93, 98, 146, 156 f.; Robertus Monachus, Historia, IV, 21, S. 788; VII, 24, S. 840; VIII, 7,
S. 848 f.; IX, 4, S. 865; IX, 9, S. 869; IX, 13, S. 872; IX, 16, S. 873; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, III, 12 f.,
S. 209–212; X, 10, S. 464 f. Darunter finden sich auch Hinweise auf muslimische Gefangene, die nach der
Eroberung Antiochias als Sklaven verkauft worden seien, sowie auf gefangene Muslime, die zu Arbeiten
während der Belagerung Jerusalems eingesetzt worden seien. Für die weitere Funktionalisierung von mus-
limischen Gefangenen durch die Christen zur Zeit der Kreuzfahrerherrschaften vgl.: Friedman, En-
counter, S. 30, 76 f., 148.
679) Ambroise, Estoire, 1, Z. 5192–5243, S. 84 f.; Itinerarium peregrinorum (hg. Stubbs), III, 17, S. 219;
Chronique d’Ernoul, Kap. 24, S. 274, 276 f.; Estoire d’Eracles, XXVI, 2, S. 177; Bar Hebraeus, Chrono-
graphy, S. 335 f.; Lettres de Jacques de Vitry, Nr. 6, S. 127 f.; Oliver von Paderborn, Historia Damiatina,
Kap. 37, S. 236; Roger von Wendover, Flores Historiarum, 2, ad 1219, S. 249.
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legationen bereits zur Eröffnung neuer Verhandlungsrunden mit den Ägyptern muslimi-
sche Gefangene mit, um ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen – Gefangene, respektive die
Freilassung von Gefangenen, entwickelten sich also zu einem probaten Mittel, diploma-
tische Kontakte generell zu pflegen, und konnten in Gesprächen zwischen den Kontra-
henten als Verhandlungstrümpfe eingesetzt oder gefordert werden680).

Auch die Päpste betätigten sich im 13. Jahrhundert wiederholt auf diplomatischem
Parkett und drängten sowohl die Verantwortlichen des Heiligen Landes als auch die mus-
limischen Herrscher zur Freilassung oder zum Austausch christlicher Gefangener681).
Eine solche Politik konnte auch auf Widerstände stoßen, wie das Beispiel der Ritterorden
gezeigt hat, die ihre muslimischen Gefangenen nicht für Tauschgeschäfte hergeben
mochten, weil sie billige Arbeitskräfte waren682). Auch die weltlichen Herrscher Outre-
mers waren nicht immer für diplomatische Lösungen zu begeistern, wenn dadurch ihre
eigene politische Agenda verletzt wurde.

Darin wird eine weitere Form deutlich, in der Gefangenschaft – sowohl von Christen
bei den Muslimen als auch umgekehrt – auf diplomatischer Ebene wirksam werden
konnte: Gefangenschaft brachte immer die Möglichkeit mit sich, eigene Ziele zu reali-
sieren. Sowohl die muslimischen Häscher als auch andere Christen konnten versuchen,
die Situation für sich auszunutzen, indem sie, wie eben beschrieben, das entstandene so-
ziopolitische Vakuum zu füllen oder Druck auf den Gefangenen auszuüben versuchten.
Christen konnten nicht nur in gesellschaftlicher oder politischer Hinsicht von der Ab-
wesenheit eines Gefangenen profitieren, sondern auch auf finanzieller Ebene, indem sie
beispielsweise die Bereitstellung eines Lösegelds an Bedingungen knüpften. So wollte
König Amalrich Walter III. Brisebarre erst dann mit den nötigen Finanzmitteln ausstat-
ten, nachdem sich dieser bereiterklärt hatte, sein großes Lehen von Beirut abzugeben.683)

Noch häufiger berichten die Quellen aber von Druckversuchen der Häscher. Diese
zielten meist auf die Abpressung von Burgen, Städten und anderen festen Plätzen oder
höheren Lösegeldern ab, aber auch militärische Allianzen konnten das Ziel sein684). Diese

680) Vgl. dazu: Friedman, Encounter, S. 148; Holt, Diplomatic Relations; Holt, Qalāwūn’s Treaty
with Acre.
681) RRH Nr. 626; Cipollone, Cristianità, App. Nr. 41, Nr. 46; Registres de Grégoire IX., 2,
Nr. 3991–4000.
682) Templer von Tyrus, Chronique, Kap. 318, S. 167. Vgl. dazu Kedar, Ecclesiastical Legislation, bes.
S. 225 f. Vgl. dazu auch den verzweifelten Brief der in Ägypten festgehaltenen Christen an potentielle
Helfer mit dem Angebot, nach einem erfolgreichen Gefangenenaustausch die fehlende sklavische Ar-
beitskraft persönlich zu ersetzen (siehe Kap. III., 1.2.1, S. 211 f.).
683) Lignages, Kap. 269, S. 74 f.
684) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIV, 29, S. 669; Wilhelm von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIV,
29, S. 650 f.; Ambroise, Estoire, 1, Z. 2586–2602, S. 42; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 8,
S. 262 f.; I, 15, S. 273–275; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 49, S. 62; Kap. 70, S. 81;
Kap. 75, S. 86; Chronique d’Ernoul, Kap. 38, S. 445 f.; Estoire d’Eracles, XXXII, 16, S. 351; XXXIII, 51,
S. 79; Estoires d’Outremer, S. 207; Rothelin-Continuation de Guillaume de Tyr, Kap. 67, S. 617; Oliver
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Forderungen wurden in Verhandlungen mit den Christen in den Kreuzfahrerherrschaften
oder mit den Gefangenen selbst angebracht. Dabei konnte diesen Tod oder Folter ange-
droht werden, sollten sie sich nicht kooperativ zeigen685). Die Gefangenen befanden sich
dabei stets in der schwächeren Position, waren sie einerseits ihren Häschern doch weit-
gehend ausgeliefert, mussten andererseits aber stets ihre Reputation in den christlichen
Herrschaften im Auge behalten. Denn diese konnte nicht nur bei ihrer Rückkehr aus der
Gefangenschaft eine wichtige Rolle spielen, die Gefangenen waren in ihren Zusagen zu-
dem stets auf Unterstützung von außen angewiesen. Lösegelder mussten bereitgestellt,
Burgen oder Städte übergeben werden. Wenn sich die Christen weigerten, dem nachzu-
geben, waren die Handlungsmöglichkeiten der Gefangenen stark eingeschränkt.

Tatsächlich gibt es Hinweise, dass Rechtshandlungen von Gefangenen – und als solche
können die Auslösung von Geldzahlungen oder die Übergabe von befestigten Plätzen
interpretiert werden –, in den Kreuzfahrerherrschaften als nicht bindend betrachtet
wurden686). Damit übernahmen die Christen Outremers ein Instrument des Römischen
Rechts, mit dem sie die Erfolgsaussichten muslimischer Häscher minimierten, über ihre
Gefangenen Druck auszuüben. Die Bewahrung der politischen und territorialen Integri-
tät der Kreuzfahrerherrschaften war für ihr Überleben in einem feindlichen Umfeld von
größter Bedeutung. Daher überrascht es nicht, dass die Mehrzahl der Freilassungen nicht
gegen territoriale Zugeständnisse erfolgte, sondern gegen Geldzahlungen, Gefangenen-
austausch oder militärische Bündnisse. Ebenfalls wenig erstaunlich ist die Tatsache, dass
das Problem der Übergabe von Besitzungen durch gefangene Glaubensbrüder und
-schwestern an ihre Häscher besonders zu jenen Zeiten ausgiebig thematisiert wurde, die

von Paderborn, Historia Damiatina, Kap. 79, S. 275 f.; Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 342 f.,
S. 168; Roger vonWendover, Flores Historiarum, 2, ad 1222, S. 263; Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad
1250, S. 162 f. Vgl. auch Bar Hebraeus, Chronography, S. 325.
685) Laut den ›Estoires d’Outremer‹, S. 119, seien beispielsweise Balduin von Ibelin bereits zwei Zähne
gezogen worden, bis er einwilligte, Saladin ein hohes Lösegeld zu bezahlen. König Balduin II. sei bei
Wasser und Brot gehalten worden, um ihn zur Übergabe einiger Burgen zu bewegen (Ordericus Vitalis,
Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 112). Und König Ludwig IX. wurde mit bernicles gedroht, den laut
Johann von Joinville schrecklichsten Folterinstrumenten überhaupt ( Johann von Joinville, Vie de Saint
Louis, Kap. 340–341, S. 166–168). Vgl. auchWalter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 15, S. 110–112, und
die Schicksale von Gervasius von Bazoches (Albert von Aachen, Historia, X, 54–57, S. 768–770; Guibert
von Nogent, Gesta, VII, 49, S. 349 f.), Gerhard von Avesnes (Albert von Aachen, Historia, VII, 1–5,
S. 486–494) oder den zwölf Rittern Balduins I. (Albert von Aachen, Historia, V, 20 f., S. 362–364), für
deren Auslösung wichtige Bastionen der Christen gefordert wurden, was von diesen abgelehnt wurde.
AuchWalter IV. von Jaffa (Matthäus Paris, Chronica majora, 5, ad 1251, S. 220 f.; Johann von Joinville, Vie
de Saint Louis, Kap. 536, S. 264) und Rainald von Sidon (Continuation de Guillaume de Tyr [hg. Morgan],
Kap. 67–71, S. 79–81, Estoire d’Eracles, XXVI, 9, S. 187) sollen vor den Toren ihrer Burgen gefoltert
worden sein, um die Besatzungen zur Kapitulation zu bewegen.
686) Siehe Kap. III., 2.1.5, S. 295 f.
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für Formierung und Fortbestand der christlichen Herrschaften zentral waren. Denn ge-
rade in solchen Phasen konnten sich die Christen, die ohnehin nur über begrenzte Ge-
biete und Ressourcen verfügten, derartige Beschneidungen nicht leisten. So finden sich
gerade für die Frühzeit der Kreuzfahrerherrschaften mehrere Beispiele, in denen der
Freikauf von Gefangenen gegen eigene Besitzungen abgelehnt wurde687). Ähnliches zeigte
sich auch nach der Niederlage von Hattin, als die Meinung vorherrschte, Burgen und
Städte dürften nur dann gegen Gefangene eingetauscht werden, wenn keine Aussicht auf
eine erfolgreiche Verteidigung mehr bestehe688).

Gefangenschaft und Gefangene spielten also auf dem Feld sowohl der interkulturellen
als auch der innerchristlichen Diplomatie eine bedeutende und vielschichtige Rolle. In
dieser Eigenschaft sorgten sie für einen mitunter engen Kontakt zwischen Christen und
Muslimen, indem sie das Leben im Heiligen Land prägten – das zeigte sich bereits deut-
lich bei der Betrachtung der Jerusalemer Rechtswerke – und die verschiedenen Parteien
auf politischer und manchmal auch auf persönlicher Ebene zusammenführten.

2.3 Rückkehr und Reintegration

2.3.1 Geiselproblematik und andere Altlasten

Um sich mit den Ereignissen nach der Gefangenschaft eines Christen beschäftigen zu
können, drängt sich die Frage auf, ab wann seine Gefangenschaft überhaupt als beendet
galt. Fulcher von Chartres gibt darauf im Falle Balduins II. (1124) eine klare Antwort:
Der König sei zwar dank der Hilfe des allmächtigen Gottes aus der Haft entronnen, sei
aber noch nicht komplett frei gewesen, weil er Geiseln habe stellen müssen und zusam-
men mit diesen einer unsicheren Zukunft entgegengesehen habe689). Diese letzte Aussage
ist kaum als bloße Floskel zu werten, sondern hatte ihren Hintergrund wohl auch in den
schwierigen innenpolitischen Verhältnissen, mit denen Balduin während und nach seiner
Gefangenschaft konfrontiert wurde. Vorerst soll es aber um die Frage der Geiseln gehen.
Um sie zu befreien, habe Balduin, so berichtet Fulcher weiter, kurz nach seiner Freilas-
sung die Stadt Aleppo belagert und versucht, entweder die Stadt einzunehmen oder we-
nigstens seine dort festgehaltenen Geiseln freizubekommen690). Auch laut Wilhelm von
Tyrus habe Balduin, besorgt, wie er das Lösegeld aufbringen und seine Geiseln befreien

687) Albert von Aachen, Historia, V, 20 f., S. 362–364; VII, 1–5, S. 486–494; X, 54–57, S. 768–770;
Guibert von Nogent, Gesta, VII, 49, S. 349 f.; Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644 f.
688) Siehe Kap. II., 3.1.3.
689) Fulcher von Chartres, Historia, III, 38, 1, S. 749–751: Omnipotente Deo favente, de Turcorum cus-
todia Hierosolymorum rex […] exiit […]. sed quia pro redemptione sui obsides eis electos primitus contra-
dere oportuit, non omnino liber exiit, cum se et illos incerta et pendula spe sic anxius obligaverit.
690) Ebd., III, 38, 2, S. 751.
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sollte, den Rat erhalten, Aleppo anzugreifen, da die Stadt unter Hunger leide und unter
entsprechendem Druck die Geiseln bestimmt herausgeben würde691).

Die Belagerung, die der König zusammen mit mehreren muslimischen Fürsten in
Angriff nahm, kam nach komplizierten diplomatischen Bemühungen zustande, auf die an
dieser Stelle nicht eingegangen werden kann692), und stellte im Prinzip die Fortsetzung
von Balduins Politik vor seiner Gefangennahme dar, als er die Ressourcen Antiochias zur
Wiederherstellung seiner alten Grenzen zu Aleppo eingesetzt hatte693). Dennoch ist es
bemerkenswert, wie Fulcher und Wilhelm die Bedeutung der Geiseln bei Balduins Ent-
scheidung, Aleppo anzugreifen, hervorheben. Immerhin befand sich seine eigene Tochter
unter ihnen, aber auch der Nachwuchs weiterer bedeutender fränkischer Familien694).
Angesichts der politischen Spaltung des Königreichs ist anzunehmen, dass es sich dabei
um Personen aus der Balduin wohlgesinnten Partei gehandelt hat, deren Unterstützung
zu verlieren sich der König zu diesem Zeitpunkt kaum leisten konnte695). Die Sorge um
das Wohlergehen der Geiseln musste für ihn von höchster Priorität gewesen sein. Au-
ßerdem war zu befürchten, dass seine Gegner versucht hätten, aus diesen noch offenen
Altlasten, die den König von den Muslimen abhängig machten, Profit zu schlagen. Die
Verbindung zu den Muslimen machte den König angreifbar und war seiner Reputation,
vor allem in der Öffentlichkeit, in moralischer Hinsicht abträglich. Als die Belagerung
Aleppos nach mehreren Monaten abgebrochen werden musste und der König nach Jeru-
salem zurückkehrte, stellte Fulcher ernüchtert fest, dass die Geiseln weder zurückgege-
ben noch ausgelöst worden seien696).

Balduin hielt sich nicht lange in seiner Hauptstadt auf. Kurze Zeit später zog er erneut
und nur von wenigen Vasallen begleitet – auch das ein Ausdruck der internen Probleme
im Königreich – nach Nordsyrien, weil Aksunqur von Mosul das Land bedrohte und sich
in Aleppo an die Macht gebracht hatte697). In der folgenden Schlacht gegen Aksunqur trug
der König den Sieg davon und vermochte danach seine Geiseln zum vereinbarten Preis
auszulösen698). Erst jetzt sieht ihn Fulcher wieder als König bestätigt:

691) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 15, S. 603.
692) Eine detaillierte Beschreibung der Ereignisse nach Balduins Freilassung findet sich bei Kçhler, Al-
lianzen, S. 145–154.
693) Asbridge, Creation, S. 84.
694) Fulcher von Chartres, Historia, III, 44, 2, S. 770; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26,
S. 126; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 96, S. 232; Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644.
695) Tatsächlich heißt es bei Fulcher von Chartres, Historia, III, 44, 2, S. 770, dass der König neben seiner
Tochter auch aliquanti familiares sui aus der Geiselhaft ausgelöst habe.
696) Ebd., III, 39, 6, S. 755 f. Vgl. allgemein zu Geiseln und Geiselstellung im interkulturellen Umfeld der
Kreuzfahrerherrschaften: Kosto, Hostages.
697) Fulcher von Chartres, Historia, III, 40, 1, S. 757; III, 42, 1 f., S. 761–763.
698) Die Schilderung der Schlacht bei Fulcher: ebd., III, 42, 6–11, S. 764–767; III, 43, 1–4, S. 767–769.
Zur Auslösung der Geiseln: ebd., III, 44, 2, S. 770. Laut Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 16, S. 606,
bezahlte Balduin das Lösegeld aus nach der Schlacht gegen Aksunqur gemachter Beute und mithilfe seiner
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And rightfully was the king going to praise God and render thanks. After he had by now been trampled
upon for a long time and brought to the lowest point by the wheel of fortune, and had almost come to
the point of giving up shamefully and miserably, now by the will of God the king was made strong
again and restored to his pristine glory699).

Der außenpolitische Erfolg gegen Aksunqur stärkte Balduin den Rücken. Seine Gefan-
genschaft konnte als erledigt betrachtet werden, und der militärische Sieg drehte die po-
litische Wetterlage im Königreich zu seinen Gunsten. Nun saß er als König wieder fest im
Sattel.

Die Frage nach den Geiseln spielte auch in allen anderen Fällen, in denen die Freige-
lassenen den Muslimen Leistungen schuldig blieben, eine wichtige Rolle und bestätigt die
Hypothese, dass eine auf freien Fuß gesetzte Person erst dann als wirklich frei betrachtet
wurde, wenn alle Verpflichtungen beglichen waren700). Als Joscelin I. 1106 ausgelöst
wurde, musste er ebenfalls Geiseln stellen. Fulcher von Chartres, der diese Episode irr-
tümlicherweise Balduin zuschreibt, hält fest, dass Balduin ( Joscelin) dem Gefängnis ent-
flohen sei, nachdem seinen Geiseln die Flucht geglückt sei701). Da Balduin ( Joscelin) aber
bereits nach der Stellung der Geiseln auf freien Fuß gesetzt worden sein muss, kann diese
Aussage nur so gedeutet werden, dass er in den Augen des Chronisten erst durch die
Flucht der Geiseln seine Freiheit komplett erlangte702). Ähnliches berichtet die anonyme
syrische Chronik zur Befreiung Balduins le Bourcq im Jahr 1108: Dschawali habe Josce-
lin, der sich für den Grafen in Geiselhaft begeben hatte, zu sich kommen lassen und gegen
die Zusicherung eines Bündnisses befreit und Balduins Restlösegeld erlassen: Thus by
God’s help both were released703).

Auch Bohemund III., Walter III. Brisebarre und Balduin von Ibelin setzten sich nach
ihrer Freilassung umgehend für ihre Geiseln ein704). Wilhelm von Tyrus verdeutlicht die

amici. Bei Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 126, drehte der König den Spieß sogar um,
indem er Aksunqur bei der Lösegeldübergabe angriff und gefangen nahm, worauf sich dieser selbst für
10 000 Byzantiner auslösen musste. Das zeigt nicht nur, dass Balduin bei der Sammlung seines Lösegelds
auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen ist, sondern auch, dass es sich im Stile einer Heldentradition bes-
ser machte, wenn der König sein Lösegeld auf Kosten der Muslime aufbrachte.
699) Fulcher von Chartres, Historia, III, 44, 3, S. 771: […] et merito laudaturus et gratias acturus, quia cum
iam diuturno tempore pessundatus et in parte subteriore rotae locatus et vilissime et miserrime fere fuerat
traditus, nunc, opitulante Deo, in decus pristinum restitutus est et corroboratus, übers. in: Fulcher von
Chartres, History, III, 44, 3, S. 281.
700) Das heißt neben Balduin II. (1124) noch Joscelin I. (1106), Balduin le Bourcq (1108), Bohemund III.
(1165) und Raimund III. (1173), vgl. auch Eustach von Sidon und Walter III. Brisebarre.
701) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 1, S. 478.
702) Vgl. auch Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XI, 8, S. 506. In eine ähnliche Richtung weisen: Anonymi
auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52; Michael der Syrer, Chronikon, S. 195.
703) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52.
704) Estoires d’Outremer, S. 118–120; Lignages, Kap. 269, S. 74 f.
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große Sorge der Entlassenen um deren Wohlergehen, wenn er festhält, dass Bohemund
III. sofort nach Konstantinopel geeilt sei, um seine Geiseln schnellstmöglich auszulösen:

Bohemond did not rest in idleness after his return to Antioch but displayed great energy in raising the
ransom for the hostages he had given so that their return also might not be delayed. […] [Bohemond]
hastened [zum Kaiser nach Konstantinopel]705).

Dieses Verantwortungsgefühl prägte auch das Handeln Raimunds III. , auch wenn Wil-
helm von Tyrus zunächst kein Wort über die Geiseln verliert und festhält, der Graf habe
nach der Zahlung von 80 000 Goldmünzen seine frühere Freiheit wiedererlangt706). Diese
bewusste Auslassung – anders kann es nicht bezeichnet werden, denn nur wenig später
spielen Raimunds Geiseln auch bei Wilhelm eine wichtige Rolle707) – ist wohl im Zusam-
menhang mit der Übernahme der Regentschaft in Jerusalem durch den Grafen zu sehen.
Wilhelm stand dieser äußerst wohlwollend gegenüber und versuchte, sie in seiner Chro-
nik mit allen Mitteln zu legitimieren708): Raimund sei der nächste Verwandte des Königs
gewesen, zudem sein reichster und mächtigster Vasall und habe vor allem dessen Vater,
Amalrich, während seiner Gefangenschaft zum Regenten und Erben in Tripolis einge-
setzt. Außerdem seien auch fast das ganze Volk, von den Baronen der Konstabler Hum-
fried von Toron, Balduin und Balian von Ibelin, Rainald von Sidon sowie der gesamte
Episkopat hinter ihm gestanden709). Wie Hamilton aber herausstreicht, scheint die Wahl
Raimunds alles andere als unumstritten gewesen zu sein. Zunächst schob König Balduin
die Entscheidung auf und erteilte seine Zustimmung später erst nach zweitägiger Bera-
tung710). Auch die Liste der Vasallen, die für die Sache Raimunds eintraten, fällt bei Wil-
helm eher kurz aus. Hamilton vermutet, dass sich die Haute Cour auch deswegen nur
schwer für Raimund durchringen konnte, weil dieser mit einem hohen Lösegeld und
Geiseln belastet war711). Aus diesem Grund ist es plausibel, dass Wilhelm nicht darauf
erpicht war, Raimunds Schuldigkeiten detailliert aufzuarbeiten.

Tatsächlich wusste Wilhelm aber, dass Raimund Geiseln stellte, als er aus seiner Ge-
fangenschaft ausgelöst wurde. Und der Graf ließ diese nicht im Stich. Im Oktober 1174
begann Saladin mit seinem Herrschaftsantritt in Damaskus seinen Siegeszug durch Syri-
en. Im Dezember gelang ihm die Eroberung der Unterstadt von Homs, das loyal zu

705) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 11, S. 878: Qui [i. e. Bohemund III.] Antiochiam reversus non
quievit deses, sed vivacitate qua potuit ut obsides, quos dederat, soluto pro eis precio recipere non moraretur,
ad imperatorem Constantinopolitanum festinat […], übers. in: Wilhelm von Tyrus, History, 2, XIX,
11, S. 311.
706) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XX, 28, S. 952.
707) Ebd., XXI, 8, S. 972.
708) Vgl. Edbury/Rowe, William of Tyre, S. 18.
709) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 3, S. 964.
710) Ebd., XXI, 3, S. 964; XXI, 5, S. 965 f.; Hamilton, Leper King, S. 93.
711) Hamilton, Leper King, S. 93.
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Aleppo stand. Nur die Zitadelle vermochte ihm zu widerstehen. Danach zog Saladin
weiter nach Aleppo712). In Jerusalem waren die Fortschritte des Ayyubiden nicht gern
gesehen, was Raimund III. dazu bewog, seine Truppen an der Grenze der Grafschaft
Tripolis zusammenzuziehen713). Dort erhielt er einen Hilferuf der eingeschlossenen Ver-
teidiger von Homs. Diese hatten Raimunds Geiseln in ihrer Obhut, und der Graf hoffte,
für seine Unterstützung ihre Freilassung zu erhalten. Der Gouverneur von Homs konnte
einer solchen Bitte natürlich nicht zustimmen und setzte seine Hoffnungen auf ein aus
Mosul herbeieilendes Hilfsheer, worauf die Franken unverrichteter Dinge wieder abzo-
gen. Als Saladin über den Vormarsch der Franken Kenntnis erhielt, unterbrach er seinen
Feldzug gegen Aleppo und kehrte nach Homs zurück. Er konnte es nicht zulassen, dass
die Stadt in die Hände der Christen fiel, weil dadurch die Kommunikations- und Nach-
schubwege nach Damaskus empfindlich gestört worden wären. Auf sich allein gestellt,
musste sich die Besatzung der Zitadelle am 17. März 1175 ergeben. Daraufhin nahm
Saladin Kontakt mit Raimund auf und bot ihm den Erlass des noch ausstehenden Löse-
gelds sowie die Freilassung der Geiseln an, wenn sich die Franken im Gegenzug neutral
verhalten würden714). Raimund nahm diese Bedingungen an. Offenbar stellte der Graf das
Wohlergehen seiner Geiseln über die Interessen des ihm anvertrauten Königreichs.

Es ist schon bemerkenswert, wie Raimund seine Hilfe zunächst Aleppo, dann Saladin
in Aussicht stellte, je nach dem, in wessen Gewalt sich seine Leute befanden. Auch wenn
Abu Shama bemerkt, Raimund habe mit seinem Vorstoß auf Homs sein Ziel, nämlich
Saladin von Aleppo abzulenken, erreicht715), wurde diese Entwicklung in Jerusalem eher
reserviert zur Kenntnis genommen, sogar Wilhelm von Tyrus äußerte sich kritisch716).
Was den Grafen zu diesem Schritt veranlasste, geht aus den Quellen nicht eindeutig her-
vor. Vielleicht waren es moralische Beweggründe, vielleicht ging es ihm in erster Linie
darum, seine finanzielle und politische Abhängigkeit von den Aleppinern zu reduzieren,
zumal diese Verbindung auch Auswirkungen auf seine Position in Jerusalem hatte, wie
sich an seinem umstrittenen Regentschaftsantritt gezeigt hat. Anzunehmen ist wohl eine
Kombination dieser Faktoren, sie waren ohnehin unauflöslich miteinander verschränkt.

In den Kreuzfahrerherrschaften machten indes schon bald Gerüchte über ein (zu)
freundschaftliches Verhältnis zwischen Raimund und Saladin die Runde, die den Grafen
bis zu seinem Tod und in späteren Chroniken sogar darüber hinaus verfolgen sollten717).

712) Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 620; vgl. auch Hamilton, Leper King, S. 98.
713) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 7, S. 971.
714) Zu diesen Ereignissen: ebd., XXI, 8, S. 971–974; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 620; Hamilton,
Leper King, S. 98 f.; Kçhler, Allianzen, S. 288–291.
715) Abu Shama, Deux jardins, S. 168.
716) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 8, S. 973.
717) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 8, S. 973, schreibt, dass das eben beschriebene Arrangement
zwischen dem Grafen und Saladin von Humfried von Toron, dem Konstabler Jerusalems, vermittelt wor-
den sei, dem man einen zu vertrauten Umgang mit dem muslimischen Herrscher vorgehalten habe. Gerade
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Interessanterweise finden sich nicht nur in späteren christlichen Chroniken vergleichbare
Aussagen, sondern bereits beim arabischen Reisenden Ibn Dschubair. Dieser berichtet im
Zusammenhang mit seinem Aufenthalt in Jerusalem (1184), dass Raimund sich bei Sala-
din freigekauft habe und diesem par un lien de reconnaissance, de servitude et d’affran-
chissement verbunden sei718). Es drängt sich die Frage auf, ob dies bereits 1175 der Fall
war. Jedenfalls nur wenige Monate nach der Geiselbefreiung schloss Raimund mit Saladin
im Sommer 1175 einen Friedensvertrag719). Das scheint im Königreich nicht überall gut
aufgenommen worden zu sein, zumal dieses Abkommen lediglich in arabischen Quellen
seinen Niederschlag gefunden hat. Wilhelm von Tyrus erwähnt an seiner Stelle zwei
Raubzüge Raimunds, die den Eindruck entstehen lassen, der Graf habe Saladin weiterhin
bekämpft, die aber erst 1176 nach seiner Absetzung als Regent des Königreichs stattge-
funden haben720). Giuseppe Ligato macht zwischen 1174 und 1187 gar sechs Gelegenhei-
ten aus, bei denen der Graf »la stabilità del regno crociato« durch Abkommen mit den
Muslimen, das heißt hauptsächlich mit Saladin, gefährdet habe – ein Befund, den der
Autor auf die Befreiung Raimunds zurückführt, die für ihn am Ursprung einer aufge-
schlossenen Haltung des Grafen zu Saladin stand721). Tatsächlich gibt es noch einen Hin-
weis, der die Vermutung nahelegt, dass der Graf von Tripolis während seiner langen Ge-
fangenschaft eine gewisse Affinität zu seinen Häschern entwickelt haben könnte722). Laut
Wilhelm von Tyrus hatte sich Raimund in ihrer Obhut weitergebildet, was wohl auch die
Erlernung des Arabischen einschloss723). Auch Michael Köhler argumentiert mit Blick auf
die arabischen Quellen vorsichtig in diese Richtung:

in der Nachfolge der für die Franken katastrophalen Schlacht bei Hattin im Juli 1187 wurde Raimund dann
von verschiedenen Chronisten als Hauptschuldiger für das Desaster ausgemacht, beispielsweise von: Am-
broise, Estoire, 1, Z. 2536 f., S. 41; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 5, S. 256 f. Zur Frage nach
Raimunds angeblichem illoyalen Verhalten vgl.: Hamilton, Leper King, S. 223, 227–229, und v.a. Kçh-
ler, Allianzen, S. 380–384, bes. S. 381, der die Möglichkeit von Klientel- und Unterordnungsverhältnissen
untersucht, die mit der Freilassung eines gefangenen Christen durch seine muslimischen Häscher konsti-
tuiert worden sein könnten.
718) Ibn Jobair, Voyages, S. 362. Vgl. auch die deutsche Übersetzung (Ibn Dschubair, Tagebuch, S. 228),
die die Verbindung zwischen Raimund und Saladin wesentlich weniger explizit interpretiert: Die Person
Saladins ist für ihn [Raimund III.] gleichbedeutend mit Knechtschaft und Befreiung.
719) Abu Shama, Deux jardins, S. 181 f.; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 622.
720) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 9 f., S. 974 f.; Abu Shama, Deux jardins, S. 183; Ibn al-Athir,
Kamel-Altevarykh, S. 627; vgl. Hamilton, Leper King, S. 100.
721) Ligato, Croce, S. 202–205, zit. S. 202.
722) Friedman, Encounter, S. 6.
723) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 5, S. 967. Ähnliches berichtet Peter von Blois, Passio Raginaldi,
S. 52, über Rainald von Châtillon, der diese Sprache während seiner ersten, rund fünfzehnjährigen Gefan-
genschaft erlernt habe. Vgl. zum sprachlichen Verhältnis zwischen Franken und Muslimen: Attiya,
Knowledge, S. 203–213; Friedman, Encounter, S. 118.
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Eventuell begründete in islamischen Augen die Freilassung eines Kriegsgefangenen […] eo ipso schon
eine Art Klientelverhältnis, wie dies bei der Freilassung von Sklaven ganz sicher der Fall war und in
arabischen Quellen anscheinend auch für Raimund III. von Tripolis angedeutet wird. In Anbetracht
der Quellenlage lassen sich in dieser Frage […] nur Vermutungen anstellen. Es scheint, dass die Frei-
lassung eines Gefangenen […] aus islamischer Sicht ein besonderes Rechtsverhältnis konstituierte, ob
dieses aber Klientel- oder Oberherrschaftscharakter hatte und ob dieses von den Franken ebenso ge-
sehen wurde oder nicht, muss dahingestellt bleiben724).

Daraus zu schließen, dass sich Raimund bereits 1175 eng an Saladin gebunden hätte,
würde wohl zu weit führen – die Annäherung an den Ayyubiden dürfte vielmehr
schrittweise erfolgt sein als Reaktion auf die Verhältnisse im Königreich, die sich für
Raimund bis 1184 und dann wieder ab 1186 ungünstig entwickelten. Dennoch ist ab 1175
eine gewisse Zuwendung zu Saladin nicht abzustreiten725).

Das bedeutet aber nicht, dass Raimund seine Politik gänzlich auf den muslimischen
Fürsten ausgerichtet hätte. Er versuchte wohl vielmehr, aufrichtig für die Interessen des
Königreichs einzutreten – was seine eigenen Herrschaftsansprüche natürlich ebenfalls
einschloss. Natürlich mochte Raimund durch Saladins großzügiges Verhalten den Geiseln
gegenüber beeindruckt gewesen sein und den Ayyubiden als vertrauenswürdigen Bünd-
nispartner angesehen haben. Die Politik des Grafen aber gänzlich auf die Umstände der
Beendigung seiner Gefangenschaft zu reduzieren, greift sicher zu kurz. Hamilton ver-
mutet, dass seine Regentschaft auch im Zeichen der Aufhebung des byzantinischen Pro-
tektorats stand, das Amalrich erst 1171 formalisiert hatte. Daher konnte er sich nicht er-
lauben, Saladin gegen sich aufzubringen. Er wäre ohne Schutzherrn dagestanden726). Es ist
anzunehmen, dass seine Entmachtung aufgrund einer allgemeinen Unzufriedenheit mit
seiner Politik gegenüber Saladin erfolgte – und, wie beschrieben, auch von Byzanz und
den Courtenays gefördert wurde. Dass bereits in dieser Zeit über seine Hinwendung zu
Saladin gemunkelt wurde, überrascht wenig. Sein Verhalten, das den Ayyubiden eindeu-
tig begünstigte, sowie seine lange Gefangenschaft bei den Muslimen gaben solchen Ge-
rüchten zusätzlichen Auftrieb und konnten auch politisch gegen ihn verwendet werden.

724) Kçhler, Allianzen, S. 380 f.
725) Vgl. Ligato, Croce, S. 192. Damit lassen sich nun auch die bereits angesprochenen (Kap. III., 2.2.1,
S. 303 f.) Widersprüche in der chronikalischen Überlieferung um Raimunds Freilassung auflösen: Rai-
mund wurde von Nūr ad-Dı̄n freigelassen, der gerade einen Feldzug gegen Saladin vorbereitete und die
Franken ruhigstellen wollte. Daher macht es auch Sinn, dass Bar Hebraeus, Chronography, S. 305, und
Michael der Syrer, Chronikon, S. 365, seine Befreiung mit derjenigen Rainalds von Châtillon und Josce-
lins III. verknüpfen, die ja auch gegen Saladin erfolgten. Raimund bezahlte eine erste Rate seines Lösegelds
und musste für den Rest Geiseln stellen. Die noch ausstehende Summe wurde ihm von Saladin, der die
Geiseln in seine Gewalt gebracht hatte, erlassen – wodurch der Graf seine Freiheit im Sinne von Unab-
hängigkeit endgültig wiedererlangte.
726) Vgl. dazu Hamilton, Leper King, S. 101 f., 106, der eine Annäherung Raimunds an Kaiser Friedrich
Barbarossa vermutet, um die Schutzherrschaft über Jerusalem sicherzustellen.
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Raimund bewegte sich in einem schwierigen Umfeld, in dem seine Gefangenschaft eine
nicht zu unterschätzende Hypothek darstellte.

Dass die Altlasten einer Gefangenschaft tatsächlich als problematisch wahrgenommen
wurden, und zwar in moralischer als auch ökonomischer Hinsicht, illustrieren die Schil-
derungen der Gefangenschaften Hugos von Caesarea und Balduins von Ibelin. In ersterer
sorgte sich Hugo, der zwischen Schirkuh und Amalrich einen Friedensschluss vermitteln
sollte, um seine Reputation, da er gefürchtet habe, sein Engagement und seine daraus re-
sultierende Befreiung könnte ihm als Egoismus ausgelegt werden727). Die Altlasten der
Gefangenschaft Balduins sollen dagegen die Bedenken Sibylles auf den Plan gerufen ha-
ben, obwohl sie ihn eigentlich ermuntert habe, sich um seine Auslösung zu bemühen, und
eine Hochzeit in Aussicht gestellt habe. Doch da sie befürchtet habe, dass dann ihre Be-
sitzungen, die nach dem Eheschluss in die Verfügungsgewalt Balduins gelangt wären, zur
Bereinigung seiner finanziellen Verpflichtungen eingesetzt würden, habe sie darauf be-
standen, dass Balduin zunächst seine Schulden begleiche. Mit Unterstützung des byzan-
tinischen Kaisers sei ihm das auch gelungen. Erst nachdem er seine Bürgen ausgelöst
habe, sei er wieder zu Sibylle gegangen728).

Die Tatsache, dass offenbar viele von den Muslimen festgehaltene Franken nach ihrer
Freilassung ihre frühere Stellung oder zumindest eine vergleichbare Position zurücker-
hielten, verleitet dazu, die Rückkehr der Betroffenen weitgehend als Selbstverständlich-
keit zu werten. Wie die eben gemachten Anmerkungen sowie die früher getätigten
Überlegungen zur intellektuellen und literarischen Verarbeitung von Gefangenschaft,
gewissermaßen deren geistige Altlasten, aber nahelegen, täuscht dieser Eindruck – man
denke nur an Ludwig IX. als rex tristis729). Die glückliche Reintegration der ehemaligen
Gefangenen hing stets mit einem günstigen politischen und sozioökonomischen Umfeld
und dem Willen der Entscheidungsträger zusammen, eine solche überhaupt zuzulassen
und dauerhaft zu stützen. Die Altlasten einer Gefangenschaft konnten eine erhebliche
Belastung darstellen, auch wenn Gefangenschaft, wie beschrieben, nicht per se negativ
konnotiert war. Die jeweils bevorzugte Sinnzuschreibung war in dieser Sache entschei-
dend.

727) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907.
728) Estoires d’Outremer, S. 119 f. Von wirtschaftlichen Problemen als unmittelbarer Folge einer Gefan-
genschaft wird später die Rede sein: siehe bes. Kap. III., 2.3.4.
729) Zur Verarbeitung von Gefangenschaft siehe generell Abs. II., bes. aber Kap. II., 4.2.4; II., 5.
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2.3.2 Die Rückkehr der Könige

a.) Balduin II.

Nachdem Balduin II. 1124 auf freien Fuß gesetzt worden war, hielt er sämtliche Kon-
zessionen, die er Timurtasch von Aleppo, seinem Häscher, gemacht hatte, nicht ein. Die
Übergabe mehrerer Grenzfestungen verhinderte Patriarch Bernhard von Antiochia, und
schließlich verbündete sich Balduin mit dem Emir Dubais gegen Timurtasch, obwohl er
diesem eigentlich eine Allianz gegen Dubais zugesagt hatte730). Während es ihm als Re-
genten Antiochias wohl ohnehin nicht zustand, Burgen des Fürstentums zu veräußern731),
stellte die Nichteinhaltung seiner Bündnispflicht wohl den Versuch dar, einen militäri-
schen Erfolg zu erzielen, der sich in Jerusalem auch innenpolitisch verwerten ließ. Dabei
spielte, wie beschrieben, auch das Schicksal seiner Geiseln eine wichtige Rolle.

Die Gelegenheit eines militärischen Eingreifens war unmittelbar nach Balduins Frei-
lassung sehr günstig. Aleppo war durch eine Hungersnot in Mitleidenschaft gezogen732),
Timurtasch war kein starker Herrscher, und Balduin fand in Dubais und anderen musli-
mischen Fürsten Verbündete, die bereit waren, mit ihm die Belagerung Aleppos anzuge-
hen. Allerdings brachte erst der Sieg gegen Aksunqur 1125 den ersehnten militärischen
Erfolg, der seine Position im Königreich zu festigen vermochte733). Dort war Balduin
dank der Unterstützung Wilhelms von Buris und des Patriarchen Warmund zwar wieder
in sein Amt eingesetzt worden, aber er scheint noch eine Weile mit der Loyalität seiner
Vasallen zu kämpfen gehabt zu haben. So sei er nur von wenigen Vasallen nach Nordsy-
rien begleitet worden, als er 1125 gegen Aksunqur gezogen sei734). Diese Zurückhaltung
steht im Gegensatz zur Zeit vor seiner Gefangenschaft, als er zwar ebenfalls mit adliger
Opposition gegen seine wiederholten Feldzüge in den Norden konfrontiert gewesen war,
sich aber stets durchzusetzen vermocht hatte735).

Dies sowie die kritischen Entwicklungen während seiner Gefangenschaft scheinen
den König veranlasst zu haben, ein Maßnahmenpaket zu schnüren, das einerseits seine
gegenwärtige Position stärken und andererseits eine solche Instabilität in ähnlichen Si-

730) Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 644 f.
731) Kçhler, Allianzen, S. 145. Vgl. auch vergleichbare Bestimmungen im ›Pactum Warmundi‹ (DJer.
Nr. 764, S. 1336, und Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XII, 25, S. 580) sowie die Bedingungen der Antio-
chener zur Regententätigkeit Balduins in Antiochia bei Walter der Kanzler, Bella Antiochena, II, 10,
2, S. 98 f.
732) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 15, S. 603; Kemal ad-Din, Chronique d’Alep, S. 648.
733) Vgl. Fulcher von Chartres, Historia, III, 42, 6–11, S. 764–767; III, 43, 1–4, S. 767–769; III, 44, 2 f.,
S. 770 f.; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 6, XI, 26, S. 126; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII,
16, S. 606.
734) Fulcher von Chartres, Historia, III, 40, 1, S. 757; III, 42, 2, S. 763.
735) Mayer, Service, S. 127–129.
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tuationen künftig verhindern sollte. Eine seiner ersten Amtshandlungen bestand in der
Bestätigung des ›Pactum Warmundi‹, des Vertrags, der von der Regentschaftsregierung
mit den Venezianern vor der Belagerung von Tyrus geschlossen worden war736). Mit die-
sem Akt konnte er seine königliche Gewalt bestens manifestieren, und Balduin ließ keine
Zweifel aufkommen, wer in dieser Sache die treibende Kraft war. Patriarch, Klerus, Ba-
rone und Volk hätten den Vertrag gemäß der von ihm erteilten Ermächtigung geschlossen,
und nachdem er den Vertragstext gesehen habe, stimme er zu und bekräftige dies durch
sein Siegel, heißt es in seiner Bestätigung737). Bemerkenswert nimmt sich auch die Zeu-
genliste aus. Setzten im ›Pactum Warmundi‹ zwar der gesamte Klerus, aber, mit Ausnah-
me Wilhelms von Buris, keiner der weltlichen Würdenträger ihre Namen unter den Ver-
trag, figurierten nun sämtliche Barone des Königreichs auf der Urkunde.

Formell hatte sich Balduin also schon bald wieder an der Spitze seines Reiches eta-
bliert. Allerdings reichte die Zeit nicht mehr, um sich noch weiter abzusichern, da er
wegen der von Aksunqur ausgehenden Gefahr bald wieder Richtung Antiochia aufbre-
chen musste. Nach seiner abermaligen Rückkehr nach Jerusalem setzte er weitere Maß-
nahmen in die Tat um. Wie Jonathan Phillips festgestellt hat, widmete sich der König nun
vermehrt seinem eigenen Reich und suchte die Konfrontation mit seinen unmittelbaren
muslimischen Nachbarn. Bei diesen Feldzügen nahmen nicht selten alle seine Vasallen teil
– was nicht erstaunlich ist, da auch ihre Interessen tangiert wurden738). Vielleicht suchte
der König nach Wegen, seine Leute auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren und auf diese
Weise unter seiner Führung zu vereinen. Eine Erleichterung für diese Politik brachte 1126
die Ankunft Bohemunds II. in Nordsyrien, der als Sohn Bohemunds I. der legitime Fürst
Antiochias war. Balduin sorgte sofort für eine Eheverbindung zwischen dem jungen
Fürsten und seiner zweitältesten Tochter, Alice. Indem er die Fürstenfamilie an die sei-
nige band, wahrte der König einen Teil seines Einflusses in Antiochia739).

Als vierte Maßnahme kümmerte sich Balduin um die Regelung seiner Nachfolge. Ein
großer Teil der politischen Instabilität, die während seiner Gefangenschaft aufgetreten
war, war darauf zurückzuführen, dass er keinen Stellvertreter für solch außergewöhnliche
Zustände vorgesehen hatte. Da er zudem zwar vier Töchter, aber keine Söhne hatte, die
energisch für die Rechte ihrer Familie hätten eintreten können, hatte die Reichsver-
sammlung einen Grund, keinen Regenten respektive keine Regentin aus der Königsfa-
milie selbst zu ernennen – zumal weiblicher Regierungstätigkeit in dieser Zeit ohnehin
eine gewiße Skepsis entgegengebracht wurde740). Dieser Unsicherheit begegnete der Kö-

736) DJer. Nr. 93.
737) Ebd. Nr. 93, S. 244.
738) Phillips, Defenders, S. 23. Vgl. Fulcher von Chartres, Historia, III, 50, 1, S. 785; Wilhelm von Tyrus,
Chronicon, XIII, 17, S. 607; XIII, 18, S. 608.
739) Phillips, Defenders, S. 22.
740) Zu diesem Thema bzw. allgemein zu Herrschaftsaktivitäten von Frauen im Heiligen Land habe ich
eine weiterführende Studie in Arbeit. Vgl. auch Goridis, Gefährten.
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nig nun, indem er seiner ältesten Tochter, Melisende, einen geeigneten Ehemann zur Seite
stellte741). Zu diesem Zweck entsandte er im September 1126 seinen ihm treu ergebenen
Konstabler, Wilhelm von Buris, nach Europa, der die Verheiratung Melisendes mit Fulko,
dem Grafen von Anjou, in die Wege leiten sollte742). Entweder als direkte Reaktion auf
seine Gefangenschaft oder als Garantie für Fulko, der für das Eheprojekt auf der Zusage
bestanden haben mochte, nach Balduins Tod selber König zu werden, wurde Melisende
zudem zur regni Ierosolimitani haeres, also offiziell zur Erbin des Reiches ernannt. Schon
bald tauchte sie entweder mit diesem Titel oder wenigstens als filia regis in den Königs-
urkunden auf und figurierte an erster Stelle der Zeugenliste743).

Zusammen mit Wilhelm von Buris wurden für diese Mission auch der Erzbischof
Wilhelm I. von Tyrus und der Bischof Roger von Ramla nach Europa geschickt. Diese
sollten einerseits die Zustimmung von Papst Honorius II. zur geplanten Hochzeit, ande-
rerseits aber auch eine formale Bestätigung der Herrschaft Balduins einholen. In seinem
Bestätigungsschreiben bezeichnete der Papst Balduin sinngemäß als Wahrer und Mehrer
des Reiches und stellte ihn in eine Reihe mit Gottfried von Bouillon und Balduin I. Neben
dieser doch umfassenden Legitimation, bezog sich der Papst auch auf die Gefangenschaft
Balduins:

Multa namque mortis subeundo pericula, amaritudinem vulnerum et saevientium paganorum tetros
carceres, serviles etiam catenas pro Christi nomine, qui, cum sit aequalis Patri, formam servi accepit,
sustinuisti. Tu ergo, jactata spe tua in Domino atque fiducia, cui nullus inremuneratus servivit, in bono
proposito humiliter persevera. Nos vero, qui in cathedra beati Petri sedemus, licet indigni, personam
tuam vera in Domino charitate diligimus, et regnum Jerosolymitanum cum dignitate a praedecessore
nostro felicis memoriae, papa Paschali, antecessori tuo, regi Balduino, atque Jerosolymitanae Ecclesiae
justae discretionis moderamine tandem concessa apostolica tibi auctoritate concedimus744).

Der Papst interpretierte Balduins Gefangenschaft also als Dienst an Gott, der nicht Kri-
tik, sondern Lohn verdiene. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass es Balduin für not-
wendig erachtet hatte, seine Gefangenschaft von der höchsten kirchlichen Instanz abseg-
nen zu lassen. Offenbar bestanden tatsächlich Zweifel an seiner Herrschaft oder an seiner
Herrschaftsfähigkeit, wie sie von Fulcher von Chartres ausgedrückt worden waren745).
Die Deutung von Gefangenschaft bei den Muslimen als Dienst an Gott war, wenn auch

741) Sowohl Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 24, S. 618, und möglicherweise noch etwas pointierter
sein Übersetzer sehen das Eheprojekt als direkte Folge der Gefangenschaft des Königs: Li rois Baudoins
l’avoit envoié [i. e. Fulko von Anjou] qerre sitost com il issi de prison, par le conseil des prelaz et des autres
barons de la terre (Wilhelm von Tyrus, Estoire [altfrz. Übers.], XIII, 24, S. 593).
742) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 24, S. 618; Phillips, Defenders, S. 20.
743) DDJer. Nr. 105, S. 263; Nr. 109, S. 269; Nr. 124, S. 288. Vgl. Mayer, Studies, S. 99; Murray, Women,
S. 138–140.
744) Honorii II pontificis Romani epistolae et privilegiae, Nr. 68 (= RRHNr. 122).
745) Fulcher von Chartres überlegt, ob ein gefangener König überhaupt ein wahrer König sei (Fulcher von
Chartres, Historia, III, 21, S. 673 f., bes. III, 21, 2, 4). Siehe dazu Kap. II., 5.3.
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erst auf eine Intervention des Betroffenen, bereits im frühen 12. Jahrhundert möglich und
kein Spezifikum des Pontifikats von Innozenz III. – auch wenn dieser Papst dieses Deu-
tungsmuster eindeutig vermehrt zur Anwendung brachte.

Schließlich scheint Balduin auch gesetzgeberisch aktiv geworden zu sein, um Vor-
kommnisse wie die eben erlebten zu verhindern. Davon zeugen die ihm zugeschriebenen
Gesetzestexte, in denen Gefangenschaft und die Gefangenschaft des Königs im Speziellen
eine wichtige Rolle spielen und damit gut in den Kontext der ersten Hälfte der 1120er-
Jahre passen746).

b.) Guido von Lusignan

Wie Balduin II. versuchte sich Guido von Lusignan unmittelbar nach seiner Freilassung
im Frühjahr 1188 von den Zusagen zu lösen, die er Saladin gemacht hatte. Zumindest
bemühen sich die Quellen, dieses Bild zu suggerieren. Guido sei auf freien Fuß gesetzt
worden, so die einhellige Sichtweise, gegen die Übergabe Askalons sowie die Zusiche-
rung, nie mehr die Waffen gegen Saladin zu erheben und sein Königtum niederzulegen
respektive übers Meer ins Exil zu gehen747). Laut dem ›Itinerarium peregrinorum‹ sei der
König vom Klerus dieses Eides aber enthoben worden, da er unter Zwang erfolgt sei. Mit
Blick auf Saladins verzögerte Freilassung Guidos urteilt der Autor, dass dies nur richtig
sei, da ein Trugstück ein anderes verdiene und Saladins Forderungen unverhältnismäßig
gewesen seien748). Roger von Wendover und ihm folgend Matthäus Paris ergänzen, dass
das Abkommen zwangsläufig nichtig sei, da es den Interessen des Christentums abträg-
lich sei749). Die Fortsetzer Wilhelms von Tyrus heben dagegen semantische Spitzfindig-
keiten hervor. Guido habe sein Wort sehr wohl gehalten, da er nach seiner Freilassung auf
die Insel Tortosa gegangen sei, um seine Frau zu treffen, damit also nachweislich das Meer
überquert habe. Außerdem habe er gegen Saladin selbst nie die Waffen erhoben750). Die
Episode verdeutlicht, als wie wichtig den Zeitgenossen ein geleisteter Eid erschien, selbst
wenn er unter Zwang einem Glaubensfeind gegeben worden war. Dies hat sich schon am
Beispiel Ludwigs IX. gezeigt, der unter allen Umständen seine eidlich bestärkten Zusagen
an die Ägypter einhalten wollte. Im vorliegenden Fall versuchte man denn auch, Guido
vom Verdacht des Wortbruchs loszusprechen. Dies geschah entweder durch eine Bezug-

746) Siehe Kap. III., 1.1.1, S. 187 f.
747) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 10, S. 268; I, 25, S. 304; Continuation de Guillaume de Tyr
(hg. Morgan), Kap. 87, S. 92; Estoire d’Eracles, XXIV, 20, S. 131; Roger von Wendover, Flores Historia-
rum, 1, ad 1188, S. 149.
748) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 25, S. 304:Dira libertas, que inportat exilium, dura liberatio,
que regnum abiurat. Zudem habe es sich um ein excessus promissionis gehandelt.
749) Roger von Wendover, Flores Historiarum, 1, ad 1188, S. 149.
750) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 87, S. 92; Estoire d’Eracles, XXIV, 20, S. 131.
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nahme auf die Legitimation durch den Klerus, durch den Vorwurf an Saladin, das Ab-
kommen durch einen eigenen Vertragsbruch oder durch übertriebene Forderungen un-
gültig gemacht zu haben oder durch die Suche nach Hinweisen, nach denen der König alle
Bestimmungen erfüllt hatte. Ebenfalls angeführt wurde die bereits diskutierte Vorstel-
lung, dass Freilassungsbestimmungen, die gegen die Interessen der Christianitas verstie-
ßen, zu vermeiden oder grundsätzlich als nichtig anzusehen seien.

In Antiochia und Tripolis, wohin sich Guido und seine Frau Sibylle zunächst wand-
ten, scheinen der Freigelassene und sein kleines Gefolge nicht nur vom Klerus, der ihn
von seinen eidlichen Verpflichtungen löste, sondern auch von den maßgeblichen säkula-
ren Gruppen positiv aufgenommen worden zu sein. Guido habe sich denn auch sofort
daran gemacht, Truppen zu sammeln, und viele Überlebende von Hattin, aber auch
Kreuzfahrer aus dem Westen hätten sich ihm angeschlossen751). Der König machte sich
also daran, mit Unterstützung der nordsyrischen Kreuzfahrerherrschaften, die Reste sei-
nes Königreichs zu sammeln. Damit konnte er einige Erfolge erzielen, so dass ihm bald
geraten worden sei, nach Tyrus zu ziehen, dem letzten Brückenkopf der Christen in Pa-
lästina752).

Konnte der freigelassene Guido bisher auf die Unterstützung der anderen Franken
zählen, änderte sich dies schlagartig, als er sich Tyrus näherte. Bis dahin war er vor allem
mit Personen konfrontiert gewesen, die ihn bereits nach Hattin begleitet hatten und als
König akzeptierten. Die Absichten Konrads von Montferrat, der sich in Tyrus einge-
richtet hatte, liefen dem, wie beschrieben, diametral entgegen, auch wenn er sich bis zu
diesem Zeitpunkt noch nicht explizit gegen den rechtmäßigen König gestellt hatte. Als
Guido und Sibylle vor seinen Toren erschienen und Eintritt verlangten, war Konrad
erstmals gezwungen, öffentlich Position zu beziehen. Durch seine Weigerung, dem
Herrscherpaar Zutritt zu seiner Stadt zu gewähren, ließ er keinen Zweifel an seinen Am-
bitionen und brachte einen Thronstreit in Gang, der erst mit dem Tod Guidos im Jahr
1194 ein Ende fand753). Die Bewertung dieser Aktion fiel in den Quellen unterschiedlich
aus. Die Autoren aus dem englischen Bereich vertraten die Rechte Guidos und bezeich-
neten Konrad implizit als Usurpator, der sich in Tyrus als Herrscher etabliert habe, ob-
wohl ihm die Stadt nur so lange anvertraut worden sei, bis sie von den rechtmäßigen Er-
ben des Königreichs beansprucht werde754). Die Fortsetzer Wilhelms von Tyrus äußerten
sich nicht dermaßen dezidiert. Laut ihnen hätten die Bewohner der Stadt, möglicherweise

751) Vgl. Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 75, S. 86; Kap. 79, S. 88 f.; Itinerarium
peregrinorum (hg. Mayer), I, 11, S. 268 f.; I, 25, S. 304 f.; Ambroise, Estoire, 1, Z. 2646–2673, S. 43.
752) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 79, S. 89; Chronique d’Ernoul, Kap. 22,
S. 256; Estoire d’Eracles, XXIV, 13, S. 123; Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 26, S. 305 f.
753) Vgl. dazu Goridis, Gefährten, S. 170–176.
754) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 26, S. 305.
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wie beschrieben als Kommune, Konrad als Herrn angenommen, als der König sich in
Gefangenschaft befunden habe: […] les gens de la cité l’avoient receu a seignor en icele
saison que le rei esteit en la prison de Salahadin755). Oder sie legten dem Markgrafen die
Antwort in den Mund, Gott habe die Stadt in seine Hände gegeben, und er habe sie seit-
dem gut gehalten und verteidigt756).

Damit erfuhren Guidos Hoffnungen und Handlungsmöglichkeiten einen starken
Dämpfer. Konrad hatte die Abwesenheit des Königs, das machtpolitische Vakuum an der
Spitze des Königreichs und die damit verbundene Verunsicherung der Tyrer optimal für
seine Zwecke ausgenutzt. Die zeitgenössischen Beobachter deckten die Lage des Königs
schonungslos auf. Laut Ambroise habe der König, weil er frisch aus dem Gefängnis ent-
lassen worden sei, nicht viel mehr als sich selbst besessen, habe nun aber dringend aktiv
werden müssen, um seine Position zu retten757). Guido sei bestürzt gewesen, als er erkannt
habe, dass er im ganzen Königreich kein einziges Haus mehr besäße, in dem er über-
nachten könne758). Auch wenn die Lage des freigelassenen Königs verzweifelt war, konnte
er durchaus auf die Unterstützung breiter Teile der Führungsschicht des untergegangenen
Königreichs zählen. Die wichtigsten Barone hatten ihm die Treue gehalten und ihn als
ihren Herrscher anerkannt, ein Befund, der sich auch in der seigneuralen Urkundentä-
tigkeit nach Hattin wiederspiegelt759). Auch in Tyrus selbst scheint er Anhänger gefunden
zu haben. Laut dem ›Itinerarium peregrinorum‹ sei es dort nämlich zu Unruhen gekom-
men. Die Pisaner hätten versucht, Guido zu seinem Recht zu verhelfen, seien aber an
Konrad gescheitert. Darauf hätten sie die Stadt verlassen und sich Guidos Armee ange-
schlossen760).

Wie einst Balduin II. war der König nun gezwungen, etwas zu unternehmen, wenn er
seine Position halten und das Vertrauen seiner Leute rechtfertigen wollte761). Das ver-
suchte er durch ein energisches Vorgehen und die Vorgabe eines gemeinsamen Ziels zu
erreichen. Auf diese Weise wollte er nicht nur das Reich unter seiner Führung einen,
sondern sich auch eine neue Operationsbasis schaffen, von der aus er seine königliche

755) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 79, S. 89. Zur Kommune von Tyrus siehe Kap.
III., 2.1.1.b, S. 250 f.
756) Chronique d’Ernoul, Kap. 22, S. 257; Estoire d’Eracles, XXIV, 13, S. 124.
757) Ambroise, Estoire, 1, Z. 2652–2661, S. 43: Li reis de Jerusalem, Guis, / Iert si povres e si esquis / Com
hom qui veneit de prison / N’ot pas pris[e] sa mesprison, / Qui n’aveit rien vivant que prendre, / E il lui
coveneit desprendre, / E si saveit que Acre esteit prise, / E la gent hors chaciee e mise, / E ço esteit la clef de sa
terre, / E il ne saveit qui requere.
758) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 80, S. 89; Chronique d’Ernoul,
Kap. 22, S. 257.
759) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 80, S. 89.
760) Itinerarium peregrinorum (hg. Mayer), I, 26, S. 306.
761) Vgl. Ambroise, Estoire, 1, Z. 2652–2661, S. 43; Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan),
Kap. 80, S. 89: Il amast miaus morir a honor que vivre a honte.
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Macht weiter manifestieren und wieder ausbauen konnte. Zu diesem Zweck wandte er
sich gegen Akkon, das auch von seinen Zeitgenossen als Schlüssel zu Palästina, dem Land
Guidos (la clef de sa terre), erkannt worden war762). Es wird klar, dass Guido sowohl aus
strategischen Überlegungen als auch mit Blick auf seine Reputation als Herrscher keine
andere Wahl hatte, als einen selbst den Zeitgenossen tollkühn erscheinenden Schritt zu
tun: Ce fu merveilles que il fist, que il ala asseger Acre a si po de gent come il avoit763).

Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft traf Guido von Lusignan auf ein in
seinen Dimensionen stark reduziertes und darüber hinaus noch gespaltenes Königreich.
Er selbst konnte noch auf die Mehrzahl der früheren Führungsschicht seines Königreichs
und auf einige der italienischen Seemächte zählen. In Tyrus hatte sich dagegen mit Kon-
rad von Montferrat ein entschlossener politischer Gegner etabliert, der die alte Herr-
schaftstopographie des Heiligen Landes nicht mehr anerkannte und für sich eine Art Er-
obererrecht in Anspruch nahm, wie es zu Zeiten des ersten Kreuzzugs Anwendung ge-
funden hatte764). Die Wurzel der für ihn ungünstigen Entwicklungen nach 1187 sahen
bereits die Zeitgenossen in der Niederlage von Hattin und der daran anschließenden ein-
jährigen Gefangenschaft, die den König zur Handlungsunfähigkeit verurteilt und Konrad
vonMontferrat die Möglichkeit eröffnet hatte, entscheidenden Einfluss auf die Geschicke
des Heiligen Landes zu nehmen765). Aufgrund seiner immer dünner werdenden Macht-
basis und der grundlegend veränderten soziopolitischen Verhältnisse – beides war bei
Balduin II. nicht der Fall gewesen – hatte Guido keine Möglichkeiten, die Folgen seiner
Niederlage und Gefangenschaft wirksam zu überwinden.

Als seine Frau Sibylle und die gemeinsamen Töchter im Jahr 1190 unerwartet starben,
verschärfte sich seine Situation weiter. Denn nur dank Sibylles Eigenschaft als Erbköni-
gin war er auf den Thron Jerusalems gekommen. Nach ihrem Tod wurden vor allem im
Lager Konrads Zweifel an Guidos weiterer Herrschaftsberechtigung laut. Unter den
vorgebrachten Argumenten fanden sich aber keine, die auf Guidos Gefangenschaft ab-
zielten und auf diese Weise seine Herrschaftsbefähigung und Legitimation als König zu
untergraben suchten. Zweifel an seiner Eignung als Herrscher hatten bereits vor Hattin
bestanden. Darüber hinaus entzündete sich die Hauptpolemik gegen ihn in erster Linie an
der Tatsache der vollständigen Niederlage bei Hattin, des Verlusts des Heiligen Kreuzes
sowie des nachfolgenden Niedergangs eines großen Teils der Kreuzfahrerherrschaften.
Als ob er diese Vorwürfe bestätigen wollte, verschwand Guido während des dritten
Kreuzzugs fast vollständig im Schatten seines Förderers, Richards Löwenherz, bis sich

762) Vgl. Ambroise, Estoire, 1, Z. 2660, S. 43.
763) Estoire d’Eracles, XXIV, 13, S. 123.
764) Elm, Eroberung, S. 43 f.
765) Continuation de Guillaume de Tyr (hg. Morgan), Kap. 79, S. 89: Konrad habe König und Königin
den Zutritt zu Tyrus verwehrt, porce que les gens de la cité l’avoient receu a seignor en icele saison que le rei
esteit en la prison de Salahadin.
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selbst dieser genötigt sah, ihn fallen zu lassen766). Seine Gefangenschaft scheint Guido in
dieser Entwicklung wenigstens nicht explizit zum Vorwurf gemacht worden zu sein,
wenn sie seine ungünstige Lage auch befördert hat und seiner Reputation sicherlich nicht
zuträglich gewesen ist.

2.3.3 Die Rückkehr der Fürsten

a.) Nordsyrien zwischen 1100 und 1110

Als Bohemund I. 1103 nach Antiochia zurückkehrte, scheint er seine Ansprüche pro-
blemlos durchgesetzt zu haben. Tankreds Engagement im Fürstentum war ohnehin von
Anfang an als temporäre Verpflichtung angesetzt und durch einen Eid als solche bestätigt
worden. Bohemund dürfte sich bei seiner Rückkehr also der Unterstützung der Antio-
chener selbst sicher gewesen sein. Aber vor allem hatten sich die lokalen Machthaber
Balduin le Bourcq, Kogh Vasil und insbesondere der Patriarch Bernhard auf seine Seite
gestellt. Tankred, der sich nicht für die Befreiung Bohemunds starkgemacht hatte, musste
seinen Platz räumen. Wahrscheinlich wurde er von seinem Onkel für sein unkooperatives
Verhalten abgestraft: Tankred scheint weitgehend entmachtet und seine Herrschaft auf
einige Küstenstädte reduziert worden zu sein, aber erst, nachdem er sich mit Bohemund
wieder ausgesöhnt hatte767). Auf jeden Fall dürfte sich das Verhältnis zwischen Tankred
und Balduin le Bourcq durch diese Geschehnisse nicht gerade verbessert haben, was sich
ein Jahr später in der Schlacht von Harran und der sich daran anschließenden Gefangen-
schaft Balduins zeigte. Wieder gingen von Tankred keine Impulse aus, die Gefangenen zu
befreien. Vielmehr versuchte er, die Herrschaft über Edessa zu behalten.

Anders als noch bei Bohemund scheint sich Balduins Rückkehr schwierig gestaltet zu
haben. Offenbar zog sich Tankred nicht oder möglicherweise nicht vollständig aus Edessa
zurück, so dass die Situation zwischen den beiden alten Rivalen eskalierte768). Nach Mat-
thäus von Edessa habe der Herr von Antiochia die Rückgabe der Grafschaft davon ab-
hängig gemacht, dass ihm der Freigelassene das Homagium leiste769). Dieser Forderung
wollte Balduin nicht nachkommen. Die Folge war eine teilweise sogar kriegerische Aus-
einandersetzung zwischen Tankred und Balduin, die sich bis 1109 hinziehen sollte. Dabei

766) Vgl. dazu Goridis, Gefährten, S. 170–176.
767) Balduini III historia, S. 180; Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 564; Radulph von Caen,
Tancredus, Kap. 427, S. 123 f.; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 222. Vgl. zu den Darstellungen Fulchers
von Chartres und Wilhelms von Tyrus auch Asbridge, William of Tyre, bes. S. 40 f.
768) Albert von Aachen, Historia, X, 37, S. 752; Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 3–5, S. 479–481;
Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261 f.
769) Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 39, S. 201.
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scheint es mindestens zu einem größeren militärischen Zusammenprall zwischen den
Kontrahenten gekommen zu sein, ohne dass dies zu einer Entscheidung geführt hätte770).
Da sich Balduin ohne den vollen Zugriff auf die Ressourcen Edessas gegenüber Tankred
vor allem finanziell und militärisch im Nachteil befand, war er auf Hilfe angewiesen,
wenn er den Normannen aus seiner Grafschaft verjagen wollte. Aus diesem Grund suchte
er einerseits die finanzielle Hilfe seines Schwiegervaters, um seine Soldaten besolden zu
können. Andererseits bat er laut Matthäus von Edessa auch Kogh Vasil um Erlaubnis, in
dessen Territorium seine Truppen sammeln zu dürfen. Der armenische Fürst steuerte
sogar eigene Krieger bei und bezog damit wie schon 1103, als er eine wichtige Rolle bei
der Auslösung Bohemunds I. spielte, deutlich Stellung gegen Tankred771).

Damit war der Konflikt über eine rein innerfränkische Auseinandersetzung lehns-
rechtlicher Natur zu einer regionalen Angelegenheit geworden. Erst die Vermittlung des
Patriarchen Bernhard und anderer Magistraten des Fürstentums, denen dieser Bruder-
krieg als gefährliche Ressourcenverschwendung erscheinen musste, brachte im September
1108 eine Entspannung. Tankred musste Edessa an Balduin zurückgeben772). Offenbar tat
er das aber weder vollständig noch gab er seine Ansprüche auf die Grafschaft gänzlich
auf773). Albert von Aachen weiß, dass sich Balduin le Bourcq noch 1110 bei König Balduin
I. über Tankreds feindseliges Verhalten beklagt habe, das im Wesentlichen auf dessen
oberherrschaftlichen Ansprüchen auf Edessa beruht habe774). Dank der Vermittlung des
Königs scheint die Angelegenheit dann aber endgültig zugunsten Balduins le Bourcq
entschieden worden zu sein775).

1108 blieb die Lage aber auch nach dem teilweise erfolgreichen Eingreifen des Patri-
archen umstritten. Für eine Eskalation sorgte kurze Zeit später Balduins enge Bindung an
Dschawali, die durch seine Freilassung geknüpft worden war. Eine der wichtigsten Frei-
lassungsbedingungen, zumal sie mit dem Erlass des noch ausstehenden Lösegeldes ver-

770) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 3 f., S. 479–481; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261;
Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 39, S. 201. Eine Diskussion der verschiedenen Überlieferungen fin-
det sich bei: Asbridge, Creation, S. 112 f.
771) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XI, 11, S. 510–512; Matthäus von Edessa, Chronicon, III, 39, S. 201;
Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261.
772) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 4 f., S. 480 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XI, 8, S. 507; Ibn
al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 262 f.
773) Laut der anonymen syrischen Chronik, Kap. 266, S. 53, verblieb das zu Edessa gehörende Marash im
Besitz Richards von Salerno, und es ist denkbar, dass die Normannen auch andere Gebiete unter ihrer
Herrschaft beließen.
774) Albert von Aachen, Historia, XI, 12, S. 782.
775) Auch wenn Rheinheimer, Kreuzfahrerfürstentum Galiläa, S. 40, zu bedenken gibt, dass Tankred
dafür im Königreich mit den Städten Haifa, Tiberias, Nazareth und mit dem TemplumDomini entschädigt
wurde. Dieser Tausch ist als Ausdruck des Kampfes um die Vorherrschaft im lateinischen Osten zwischen
Antiochia und Jerusalem zu interpretieren: König Balduin I. konnte Tankred im Königreich wesentlich
besser kontrollieren als in Nordsyrien, wo er als eigenständiger Herrscher auftrat.
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bunden gewesen war, war eine Allianz zwischen dem Grafen und Dschawali gewesen, der
dringend auf Parteigänger gegen seine Feinde angewiesen war776). Dschawali expandierte
Richtung Aleppo, dessen Herr, Ridwan, sich aus diesem Grund hilfesuchend an Tankred
wandte, während Dschawali sein Bündnis mit Balduin aktivierte. So kam es, dass sich
Ridwan und Tankred auf der einen sowie Dschawali und Balduin auf der anderen Seite in
der Schlacht gegenübertraten, die Tankred und Ridwan für sich entscheiden konnten777).
Die Verpflichtungen, die Balduin im Zuge seiner Freilassung eingegangen war, führten
also erneut zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den fränkischen Fürs-
ten. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden und der nicht gänz-
lich geklärten Frage Edessas ist anzunehmen, dass sich weder Balduin noch Tankred ex-
plizit gegen das von außen initiierte erneute Aufflammen des Konflikts gesträubt hat-
ten778).

b.) Rückkehr in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts

Wie gezeigt, sah sich wohl auch Raimund III. mit Zweiflern konfrontiert, als er 1174 die
Regentschaft über Jerusalem übernahm. Das dürfte auch im Herbst 1173 nicht anders
gewesen sein, als er nach rund zehnjähriger Gefangenschaft wieder in die fränkische Ge-
sellschaft zurückkehrte. Dank der Unterstützung König Amalrichs erreichte er seine
Wiedereinsetzung in Tripolis weitgehend problemlos, es sind jedenfalls keine Komplika-
tionen beim Herrschaftsantritt bekannt. Dennoch sah sich der König genötigt, Raimund
nicht nur finanziell, sondern auch politisch unter die Arme zu greifen. Nur so ist es zu
erklären, dass der Graf in einer Urkunde Amalrichs vom 18. April 1174 in der Zeugenliste
an erster Stelle noch vor dem Templermeister und anderen Geistlichen figurierte779).

776) Anonymi auctoris chronicon, Kap. 265, S. 52; Bar Hebraeus, Chronography, S. 241; Kçhler, Alli-
anzen, S. 82.
777) Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 4, S. 480; Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 266; Anonymi
auctoris chronicon, Kap. 266, S. 53; Bar Hebraeus, Chronography, S. 242; Matthäus von Edessa, Chroni-
con, III, 39, S. 201; III, 40, S. 210, berichtet, dass die Edessener nach der Niederlage Balduins fürchteten,
dass die Stadt nun wieder an Tankred fallen würde. Daher ist anzunehmen, dass die Vermittlung des Pa-
triarchen tatsächlich bereits vor der Schlacht zwischen Ridwan/Tankred und Dschawali/Balduin stattge-
funden hatte, und nicht erst danach, wie aus Fulchers von Chartres Bericht, der wohlgemerkt in Jerusalem
entstanden war, geschlossen werden könnte. Auch Ibn al-Athir, Kamel-Altevarykh, S. 261–263, 266,
deutet explizit auf die erste Erklärungsvariante hin.
778) Tatsächlich nennen Fulcher von Chartres, Historia, II, 28, 4, S. 480, und das Anonymi auctoris
chronicon, Kap. 266, S. 53, die Herren von Edessa, namentlich Joscelin I., als Urheber der Eskalation, da es
Joscelin gewesen sei, der seinen Freund Dschawali gegen Tankred zu Hilfe gerufen habe.
779) DJer. Nr. 362. Diese Auffälligkeit stellt auch Mayer in seinem Kommentar zu dieser Urkunde
fest (S. 629).
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Lange konnte sich Raimund der Förderung Amalrichs aber nicht erfreuen, denn der
König starb im Juli 1174. Die Regentschaft für den noch minderjährigen Balduin IV. ging
an den Seneschall des Königreichs, Miles von Plancy, der aber schnell mit den anderen
Magnaten in Konflikt geriet780). In dieser Zeit gelangte Raimund an die Haute Cour und
trat mit der Forderung nach der Regentschaft an die Barone, qui forte tunc aderant, wie
Wilhelm von Tyrus festhielt781). Wie Bernard Hamilton schlüssig aufgezeigt hat, war die
Anwesenheit der Barone möglicherweise gar nicht so zufällig, wie es Wilhelm von Tyrus
erscheinen lässt. Vielmehr könnte es sich um einen Versuch dieser Potentaten gehandelt
haben, den ungeliebten Miles als Regenten abzusetzen und Raimund an seiner Stelle ins
Amt zu heben782). Für die Barone war der Graf von Tripolis ein ausgezeichneter Kandi-
dat, um die Ansprüche von Miles zu überwinden. Raimund war der nächste männliche
Verwandte des Königs. Wegen seiner langen Abwesenheit mochten die Barone zudem die
Hoffnung gehegt haben, auf ihn besser Einfluss nehmen zu können als auf Miles, der die
Regierungsgeschäfte weitgehend ohne sie abwickelte. Die Zusammenarbeit mit Raimund
stellte für sie also eine Art Zweckbündnis dar, das ihnen Zugang zum König verschaffen
sollte. Von entscheidender Bedeutung war dabei die Königinmutter, Agnes von Courte-
nay. Ihre Verwandten machten einen großen Teil der Gruppe aus, die laut Wilhelm von
Tyrus für Raimund Partei ergriffen hatte. Dazu gehörten Rainald von Sidon, ihr Gatte,
sowie Balian und Balduin von Ibelin, mit denen sie durch ihre frühere Ehe mit Hugo von
Ibelin verwandt war783). Als Königinmutter war Agnes eine potentiell wichtige Person.
Seit der 1163 erzwungenen Scheidung von Amalrich war ihr der Zugang zum Hof zwar
verwehrt gewesen. Sollte ihr aber eine Rückkehr dorthin gelingen, durften sich auch ihre
Verwandten Vorteile ausrechnen784). Da Miles dem offenbar abgeneigt war, mussten sie
einen geeigneten Gegenkandidaten finden, was ihnen in der Person Raimunds schließlich
gelang. Allerdings wurden sie von Miles hingehalten, und erst nach seiner Ermordung –
über die Wilhelm von Tyrus keine Spekulationen anstellen mag – vermochten sie, ihren
Kandidaten nach längeren Diskussionen durchzusetzen785).

Damit war Raimunds Erhebung zum Regenten wenigstens teilweise seiner Gefangen-
schaft geschuldet: Einerseits mochte er durch seine lange Isolation als leicht zu kontrol-
lieren erschienen sein – eben auch, weil er auf Unterstützung angewiesen war. Anderer-
seits gab ihm die Gefangenschaft ein rechtlich zwar unbedeutendes, aber emotional umso
stärkeres Argument in die Hand, denn nach Wilhelm von Tyrus habe er Amalrich nach

780) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 3, S. 963.
781) Ebd.
782) Vgl. Hamilton, Leper King, S. 84, 88.
783) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 3, S. 964.
784) Hamilton, Leper King, S. 88, 95.
785) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 4 f., S. 964–966.
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seiner Gefangennahme freiwillig zum Regenten und Erben der Grafschaft Tripolis er-
nannt. Für Wilhelm war dies sogar der wichtigste Punkt in Raimunds Argumentation vor
der Haute Cour786). Wie die Diskussionen um die Erhebung des Grafen zum Regenten
andeuten, standen ihm die übrigen Vasallen eher reserviert gegenüber. Wahrscheinlich
spielte neben seiner Vorbelastung durch Lösegeld und Geiseln auch eine allgemeine
Skepsis gegenüber seinem langen Zusammenleben mit den Muslimen eine Rolle. Ob be-
rechtigt oder nicht, dürfte auch das 1176 zu seiner Entmachtung im Königreich beige-
tragen haben787). Eine Gefangenschaft bei den Muslimen konnte also ein zweischneidiges
Schwert sein: Nachdem Raimund erfolgreich mit ihr argumentiert hatte, um die Regent-
schaft über das Königreich zu beanspruchen, ist es gut vorstellbar, dass sie im Nachgang
von seinen Gegnern oder von der öffentlichen Meinung gegen ihn verwendet worden ist.

Von diesem Machtwechsel profitierte vor allem Agnes von Courtenay. Durch die Be-
freiung Rainalds von Châtillon und Joscelins III. hatte ihre Klientel prominenten Zu-
wachs erhalten. Zwar hatten die beiden noch länger in muslimischer Gefangenschaft ge-
lebt als Raimund, aber an ihrer Reputation sind nie Zweifel aufgekommen. Sie befanden
sich aber auch nicht in einer dermaßen exponierten Position wie Raimund III. und ge-
nossen die volle Unterstützung des Königs, der dabei wohl von seiner Mutter beeinflusst
wurde. Joscelin erhielt kurz nach seiner Freilassung das wichtige Seneschallenamt, das
seit Miles’ von Plancy Ermordung vakant gewesen war788). Rainald hingegen setzte sich
schon bald als Vorkämpfer des Christentums in Szene. Unmittelbar nach seiner Freilas-
sung kehrte er in den aktiven Dienst zurück. Er befehligte die Franken im Mai 1176 er-
folgreich bei Azaz, und auch bei einem Sieg bei Ramla führte er das christliche Heer
an789). Ende 1176 wurde er mit einer diplomatischen Mission nach Konstantinopel be-
traut, auf der er dem Basileus eine neuerliche Zusammenarbeit antragen sollte. Im Som-
mer 1177 wurde er mit Stefanie von Milly verheiratet, der Witwe Miles’ von Plancy und
Erbin der bedeutenden Seigneurie Oultrejourdain790).

Auf diese Weise gelangten sowohl er als auch Joscelin an einflussreiche Positionen im
Königreich. Ohne die Hilfe des Königs und seiner Mutter wäre ihnen das trotz ihrer ho-
hen Abstammung wohl nicht so leicht gefallen. Da sie über kein eigenes Land mehr ver-
fügten, in das sie hätten zurückkehren können, mussten sie in eine Lehnsgesellschaft
eingeführt werden, deren Gestalt sich seit der Mitte des 12. Jahrhunderts kaum verändert
hatte, und die von einigen wenigen alten Familien dominiert wurde, die Neuankömm-
lingen mit Skepsis begegneten791). Vielleicht lag es an seinen wiederholten Anstrengungen

786) Ebd., XXI, 3, S. 963. Der Übersetzer Wilhelms sieht in dieser Maßnahme Raimunds den Beweis für
dessen große Liebe zu Jerusalem (Wilhelm von Tyrus, Estoire [altfrz. Übers.], XXI, 3, S. 1008).
787) Siehe Kap. III., 2.3.3.b.
788) DJer. Nr. 390.
789) Hamilton, Leper King, S. 105; Baha ad-Din ibn Shaddad, Anecdots, S. 63.
790) Lignages, Kap. 291, S. 65; Hamilton, Leper King, S. 117; Hamilton, Manuel, S. 361.
791) Mayer, Herrschaft und Verwaltung, S. 701; Mayer, Seigneurie de Joscelin, S. 179.
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für das Königreich, dass die Magnaten die Erhebung Rainalds zum Herrn von Oultre-
jourdain tolerierten. Joscelin dagegen kam offenbar problemlos, und ohne sich als großer
militärischer Anführer hervorzutun, zu seinem Amt. Die Vergabe des Seneschallenamtes
war Sache des Königs, und auch gegen die Land- und Privilegienvergaben, die der König
Joscelin gewährte, konnten die Magnaten wenig ausrichten, da sie alle in der Krondomäne
vorgenommen worden waren792).

Yvonne Friedman hat die Vergabe dieser Privilegien an Joscelin und Rainald als
Kompensation ihrer früheren Stellungen als Fürst von Antiochia und Graf von Edessa
interpretiert793). Auch wenn ihr schneller Aufstieg in der Sozialstruktur des Königreichs
dem durchaus Rechnung trug, handelte es sich kaum um eine Entschädigung, auf die die
beiden Fürsten per se Anspruch gehabt hätten, sondern vielmehr um die Befriedigung der
politischen Bedürfnisse der Herrschaftsträger um Balduin IV. und Agnes. Dass sich diese
allenfalls aus familiärer Verbundenheit um das Wohlergehen ihres Bruders sorgte, ist
einleuchtend. Dass sie dasselbe aber für Rainald tun sollte, lässt sich so nicht erklären.
Dabei gab vielmehr die Stärkung der eigenen Macht durch die Besetzung des Seneschal-
lenamtes sowie einer wichtigen Seigneurie mit loyalen Anhängern den Ausschlag.

2.3.4 Die Rückkehr der Barone und Ritter

Zum Jahr 1159 findet sich bei Wilhelm von Tyrus die Notiz, Hugo von Ibelin sei aus der
Gefangenschaft bei den Feinden zurückgekehrt und habe sich daran gemacht, sich wieder
in seiner früheren Stellung zu etablieren. Zusammen mit seinem Lehnsgeber, Amalrich,
damals noch Herr von Jaffa-Askalon, habe er sich zu Kaiser Manuel begeben, sei von
diesem ehrenvoll empfangen worden und reich beschenkt wieder nach Hause zurückge-
kehrt794). Ob zwischen der Freilassung Hugos und seinem Besuch bei Manuel ein Zu-
sammenhang bestand, etwa zur Beschaffung des Lösegelds oder zur Aufbesserung seiner
sozialen und politischen Reputation nach seiner rund zweijährigen Abwesenheit, und ob
Hugo in dieser Sache der Unterstützung des sozial höhergestellten Amalrichs bedurfte,
muss offenbleiben. Wilhelm äußert sich nicht dazu. Es handelt sich aber um eines der
wenigen Beispiele, in denen Rückkehr und Reintegration eines freigelassenen fränkischen
Großen in die christliche Gesellschaft überhaupt explizit angesprochen wurde, wenn
auch nur oberflächlich.

Anders als für die höchstrangigen Franken wurde dieser Aspekt für die erweiterte
Führungsschicht des Heiligen Landes kaum problematisiert. Wenn Betroffene in der
zeitgenössischen Berichterstattung überhaupt eine Rolle spielten, war ihre Gefangen-

792) Vgl. dazu Mayer, Seigneurie de Joscelin.
793) Friedman, Encounter, S. 86.
794) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XVIII, 24, S. 847.
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schaft für die Darstellung ihres weiteren Handelns in der Regel nicht von Bedeutung795).
Ähnlich dem normativen Bereich scheint hier eine Art literarisches ius postliminii zur
Anwendung gelangt zu sein. Tatsächlich ist es denkbar, dass die normativen Vorgaben
direkt oder indirekt auf die historiografische Darstellung einwirkten, da sie mitbe-
stimmten, was einem Chronisten als realistisch und schicklich erschien. Allerdings muss
bedacht werden, dass für Gefangene ohne herausragenden Rang auch bei ihrer Rückkehr
aus muslimischer Gefangenschaft eine wesentlich geringere Beachtung zu erwarten ist, als
sie beispielsweise einem König oder Fürsten entgegengebracht wurde. Diese waren auf-
grund ihrer zentralen Stellung und großen Bedeutung intensiverer Beobachtung ausge-
setzt und für ein historisches Narrativ von größerer Relevanz.

Dennoch lassen sich in den Quellen einige wenige Hinweise aufspüren, die belegen,
dass eine Gefangenschaft bei den Muslimen für die Betroffenen trotz aller normativen
und moralischen Schutzmechanismen eine schwere Hypothek sein konnte. Die Folgen
einer Gefangenschaft auf der persönlichen Ebene lassen sich einmal mehr am deutlichsten
im Augenzeugenbericht Johanns von Joinville nachverfolgen. Dabei geht es aber nicht um
allfällige psychische Probleme, die sicherlich auch eine Rolle spielten, sich in den Quellen
aber nicht oder nur schwer nachweisen lassen796). Bei Johann lassen sich vielmehr die so-
zioökonomischen Schwierigkeiten fassen, denen sich Freigelassene gegenübersehen
konnten. Er selbst, Johann, habe nach seiner Rückkehr nach Akkon nur die Robe bei sich
gehabt, die man ihm in Gefangenschaft aus seiner Decke gemacht habe. In diesem Aufzug
habe er zusammen mit dem König ein erstes Abendessen in Palästina eingenommen. Erst
am nächsten Tag habe er seinen neuen Diener in die Stadt geschickt, um auf Kredit das
Nötigste zum Leben und für die Ausrüstung besorgen zu lassen797). Ludwig gegenüber
entschuldigte er sich später für seine hohen Soldforderungen, weil er bei seiner Gefan-
gennahme auf dem Nil seinen ganzen mitgeführten Besitz verloren habe und auch seine
eigenen, neu angeworbenen Leute versorgen müsse798). Ähnliche Erfahrungen mussten
auch andere Soldaten aus Ludwigs Heer machen. So berichtet Johann weiter, wie er später

795) Vgl. beispielsweise zu Bohemund: Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 24, S. 483 f.; Wilhelm von Ty-
rus, Estoire (altfrz. Übers.), X, 25, S. 438; zu Balduin II.: Fulcher von Chartres, Historia, III, 44, 2 f.,
S. 770 f.; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIII, 15, S. 603 f.; XIII, 16, S. 606; XIII, 18, S. 608–610; Wilhelm
von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), XIII, 15, S. 576; zu Guido von Lusignan: Ambroise, Estoire, 1, Z. 2646–
2661, S. 43; zu Wilhelm von Montferrat: Ambroise, Estoire, 1, Z. 2721–2723, S. 44; zu Gerhard von Ride-
fort: Ambroise, Estoire, 1, Z. 3016–3031, S. 48 f.; zu anderen: Albert von Aachen, Historia, IX, 6, S. 644;
Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 23, S. 352; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XXI, 28, S. 1002;
XXII, 16, S. 1031.
796) Siehe dazu auch Kap. II., 2.2, S. 65; II. , 4.
797) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 409 f., S. 200–202. Vgl. für weitere Hinweise auf die
sozioökonomischen Schwierigkeiten von Freigelassenen bei Johann Kap. 384, S. 188; Kap. 420, S. 206;
Kap. 467, S. 230.
798) Ebd., Kap. 440 f., S. 216.
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unter den Befreiten vierzig Ritter aus seinem Umfeld in der Champagne gefunden habe.
Diesen habe er Mäntel und Übermäntel anfertigen lassen und Ludwig gebeten, sie in sei-
nen Dienst zu nehmen799).

Auch Matthäus Paris dokumentiert für den Nachgang des Kreuzzugs der Barone
derartige Probleme. Als Richard von Cornwall im Jahr 1241 aus dem Heiligen Land nach
Europa zurückgekehrt sei, habe er einigen französischen Rittern, die dank seiner Bemü-
hungen befreit worden waren, die Überfahrt finanziert. In Europa habe die Gruppe am
Hof Friedrichs II. Halt gemacht, wo die Franzosen noch weitere Wohltaten von Richard
empfangen hätten, der sich offenbar beim Kaiser für sie eingesetzt hatte. Die Franzosen
hätten dessen Wohlwollen dringend nötig gehabt, da sie nach ihrer Gefangenschaft aus-
gesprochen arm gewesen seien (utpote pauperrimi), und Richard habe ihnen großzügig
Kleider, Vorräte und Reitausrüstungen besorgt800).

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass eine Gefangennahme für die Betroffenen massive
finanzielle Folgen haben konnte, denen sie nur mit externer Hilfe begegnen konnten. Die
Probleme begannen bei der Ausrüstung, die ersetzt, und endeten bei der Organisation der
Rückfahrt nach Europa, die finanziert werden musste. Nicht zu vergessen ist die Be-
streitung des Lebensunterhaltes vor Ort. Dabei gilt es zu beachten, dass alle erwähnten
Beispiele Kreuzfahrer aus Europa betreffen, die im Nahen Osten über keine Lebens-
grundlage verfügten und gänzlich auf die Vorräte und Güter angewiesen waren, die sie mit
sich führten. Im Falle einer Gefangennahme war die Gefahr groß, diese Lebensgrundlage
zu verlieren und imHeiligen Land ohne Mittel dazustehen. In einer solchen Situation war
die Hilfe besser situierter Franken und Kreuzfahrer, wie Johanns von Joinville, Ludwigs
IX. oder Richards von Cornwall, oder karitativer Organisationen wie der Johanniter von
großer Bedeutung. In diesem Licht mag auch die Bestimmung in den Statuten dieses
Ritterordens zu interpretieren sein, dass freigelassene Gefangene mit einem Startgeld von
zwölf Dinaren unterstützt werden sollen801).

Etwas besser dürfte die Lage für einheimische Große und Ritter gewesen sein, die im
Heiligen Land über eine Wirtschafts- und Lebensgrundlage verfügten und allenfalls gar
auf soziale Netze wie Familie, Freunde oder Gefolgsleute zurückgreifen konnten. Aber
auch das war keine Garantie für eine sorgenfreie Rückkehr aus einer Gefangenschaft.
Besonders nach langen Absenzen bestand die Gefahr, vor dem Nichts zu stehen. Beispiel
dafür ist der Kastellan Gaufrid, der nach rund dreißigjähriger Gefangenschaft unerwartet
nach Jerusalem zurückkehrte und seine früheren Besitzungen verkauft vorfand. Nach ei-
ner Klage vor dem König einigte er sich mit den neuen Besitzern auf eine finanzielle
Entschädigung802). In der Regel werden in den erhaltenen Quellen aber keinerlei Proble-

799) Ebd., Kap. 467, S. 230.
800) Matthäus Paris, Chronica majora, 4, ad 1241, S. 166.
801) Cart. Hosp. Nr. 627, S. 428.
802) Syrische Kolophone, I, S. 77–79; II, S. 84.
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me auf sozialer und moralischer Ebene thematisiert. Das darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass gerade die Entlassungsbedingungen häufig eine erhebliche Belastung für die
Betroffenen bedeuteten. Wer dazu in der Lage war, versuchte die Großzügigkeit Kon-
stantinopels für sich zu gewinnen. Weit häufiger dürften aber Veräußerungen von Land
und anderen Besitzungen nötig geworden zu sein, obwohl die Überlieferung dafür, wie
beschrieben, eher dünn ist803). Wie die Ausführungen über die Befreiung von Gefangenen
und über die Altlasten einer Gefangenschaft gezeigt haben, waren zum Teil beträchtliche
Anstrengungen notwendig, um insbesondere die Lösegelder zu organisieren und die da-
für zu stellenden Geiseln wieder auszulösen. Das Beispiel der Gebrüder Brisebarre illus-
triert eindrücklich die Schwierigkeiten, die damit verbunden sein konnten – vor allem
dann, wenn die Handlungsmöglichkeiten der Betroffen durch politische oder finanzielle
Überlegungen absichtlich eingeschränkt wurden und auch die Rückkehr in die fränkische
Gesellschaft erkauft werden musste804).

2.3.5 Zusammenfassende Überlegungen

Christen, die aus muslimischer Gefangenschaft in die fränkische Gesellschaft zurück-
kehrten, waren auf Unterstützung angewiesen. Dies galt vor allem für die Beschaffung
von Lösegeldern und die Stellung von Geiseln und Bürgen, aber – je nach sozialer Stel-
lung – auch auf politischer und ökonomischer Ebene. Trotz aller normativen Schutzme-
chanismen konnte eine überstandene Gefangenschaft zu einer erheblichen Hypothek
werden. Besonders Kreuzfahrer aus dem Westen, die im Heiligen Land über keine wirt-
schaftliche und soziale Basis verfügten, konnten nach einer Freilassung vor großen Pro-
blemen stehen und waren auf die karitative Zuwendung ihrer Mitchristen angewiesen.

Aber auch Freigelassene, die im Nahen Osten lebten, waren nicht vor Schwierigkeiten
gefeit – wenn auch an dieser Stelle vielleicht relativierend angemerkt werden muss, dass
die Quellen möglicherweise gerade jene Fälle bevorzugt aufzeichneten, die außerge-
wöhnliches Aufsehen erregten. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – kann fest-
gehalten werden, dass besonders die Reintegration hochgestellter Franken in die Kreuz-
fahrergesellschaft keineswegs so reibungslos verlief, wie man es aufgrund eines ober-
flächlichen Blicks auf Quellen und Forschungsliteratur vermuten könnte. Offenbar hatte
sich zwar schon während der Gefangenschaft Bohemunds I. der Usus durchgesetzt, dass
die Rechtsansprüche von Gefangenen gewahrt werden sollten, dennoch sahen sich die
Rückkehrer mit einer Vielzahl von Problemen, darunter auch Vorurteilen konfrontiert.
Bis sich die Betroffenen wieder fest etabliert hatten, war es ohne die Unterstützung ein-

803) Cart. Saint-Sépulcre Nr. 51, Nr. 53; DDJer. Nr. 255, Nr. 264, Nr. 265, Nr. 298; Chartes de Terre
Sainte, Nr. 32; Tab. Ord. Theut. Nr. 119–122; Reliquie Nr. 54–56.
804) Lignages, Kap. 269, S. 74 f. Siehe dazu ausführlich Kap. III., 2.1.3, S. 286 f.
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flussreicher Personen schwierig, sich im alten Umfeld einzufinden. Dabei dürfte natür-
lich auch der Dauer der gefangenschaftsbedingten Abwesenheit eine entscheidende Rolle
zugekommen sein. Aber offenbar begegnete die Kreuzfahrergesellschaft den Rückkeh-
rern mit gewissen Vorbehalten805). Im Falle der hochgestellten Franken konnte ihre Ge-
fangenschaft, besonders wenn sie sich über mehrere Jahre erstreckt hatte, politisch gegen
sie verwendet werden. Bestes Beispiel hierfür ist Raimund III. Aber auch die anderen
freigelassenen Herrscher hatten gegen Vorurteile zu kämpfen und versuchten, sich mit
verschiedenen Mitteln wieder ins rechte Licht zu setzen. Eine wichtige Rolle spielte dabei
das Schicksal der Geiseln. Wie besonders der Bericht Fulchers von Chartres über Balduin
II. zeigt, existierte eine moralische, mit Blick auf die Rechtsquellen möglicherweise sogar
eine normative Verpflichtung, für das Wohl der eigenen Geiseln zu sorgen. Damit ver-
knüpft war natürlich die öffentliche Wahrnehmung der Rückkehrer in der Erfüllung ihrer
Rolle als Herrscher.

Auch wenn sich die überlieferten Belege in Grenzen halten, scheint diese bewusste
Betonung ihrer Herrschaftsbefähigung und -legitimation für die freigelassenen Herrscher
von großer Bedeutung gewesen zu sein. Eine Gefangennahme konnte der herrscherlichen
Aura der Unfehlbarkeit und militärischen Tüchtigkeit abträglich sein oder es mochten
sich – gerade während langjährigen Gefangenschaften – in den betroffenen Kreuzfahrer-
herrschaften neue Führungsstrukturen etabliert haben, die die alten Herrscher in Ver-
gessenheit geraten ließen. Bei ihrer Rückkehr benötigten sie politische und persönliche
Erfolge, um das Vertrauen in ihren Führungsanspruch wiederherzustellen. Eine Strategie,
dies zu erreichen, bestand im propagandistischen Einsatz von Erzählungen über Gefan-
genschaft, deren Funktionsweise in einem früheren Kapitel bereits thematisiert wurde. So
wurden die Gefangenschaften Bohemunds I. und Balduins II. rückblickend entweder als
reinigende Strafe Gottes, als Dienst an Gott oder als Gelegenheit diplomatischer oder
militärischer Auszeichnung dargestellt, um allfällige Zweifel an der Herrschaftsbefähi-
gung zu entschärfen. Indem die Gefangenschaften explizit als Teil eines göttlichen
Heilsplans präsentiert wurden, wurde das Selbstverschulden der Fürsten stark reduziert
und ihre lange Abwesenheit als Gott wohlgefällig präsentiert. Der weltliche Dienst in der
betroffenen Herrschaft wurde durch den Dienst an Gott substituiert. Besonders aus-
drücklich hat sich das am Beispiel Ludwigs IX. und seiner Kanonisation gezeigt.

Diese Sicht herrschaftlicher Autorität wurde nicht nur literarisch verbreitet, sondern
auch in öffentlichen Inszenierungen. Viele Berichterstatter erwähnen die freudige Be-
grüßung der Rückkehrer durch ihre Gefolgsleute mit überschwänglichen oder frommen
Prozessionen806). Am besten lässt sich dies an der Überlieferung zum Einzug des freige-

805) Vgl. Friedman, Encounter, S. 156.
806) Albert von Aachen, Historia, VII, 15, S. 506; IX, 36, S. 686; X, 37, S. 752; X, 39, S. 754; Bartolf von
Nangis, Gesta Francorum, Kap. 62, S. 537; Fulcher von Chartres, Historia, II, 23, 1, S. 459; III, 40, S. 756 f.;
Historia Iherosolimitanae pars secunda, S. 583; Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, 5, X, 24, S. 376; 6,
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lassenen Ludwigs IX. in Akkon aufzeigen. Sie beschreibt, wie die gesamte Bevölkerung
der Stadt in Festtagsgewändern den Weg des Königs, der aus ägyptischer Gefangenschaft
zurückkehrte, säumte und ihm zujubelte807). Zweifellos gehörte der adäquate Empfang
des Herrschers nach längerer Abwesenheit zur Pflicht der Untergebenen, die entspre-
chend stereotyp in den Chroniken festgehalten ist. Es dürfte sich dabei aber auch um ei-
nen bewussten Akt der symbolischen Kommunikation gehandelt haben, mit dessen Hilfe
der freigelassene Herrscher seine ungebrochene Autorität zu inszenieren suchte. Ähnli-
ches berichtet Fulcher von Chartres über Joscelin I. , der nach seiner Flucht die Ketten,
mit denen er gefesselt gewesen sei, in öffentlicher Zeremonie auf dem Kalvarienberg de-
poniert habe808). Auch dies dürfte Teil einer Strategie gewesen sein, das Geschehene of-
fensiv in aller Öffentlichkeit zu verarbeiten, wie es Bohemund mit seiner Melaz-Ge-
schichte und seinem Besuch des Schreins des Heiligen Leonard vorgemacht hatte. Auch
Balduin le Bourcq wählte 1108 nach seiner Freilassung eine offensive Kommunikation
seiner Autorität und herrschaftlichen Fähigkeiten, als er die von Richard von Salerno ge-
prägten Münzen sofort einziehen und mit einem neuen Sujet überprägen ließ. Dieses
zeigte erstmals einen bewaffneten Ritter in Helm und Rüstung. Die Vermutung liegt
nahe, dass sich Balduin auf diese Weise selbst als fähiger und wieder erstarkter Krieger in
Szene zu setzten versuchte809).

Gerade die Reputation als unerschütterlicher Streiter Christi scheint von einiger
Wichtigkeit gewesen zu sein. Denn auch 1124 war Balduin – wenigstens in den Augen
Fulchers von Chartres – erst nach seinem ersten großen militärischen Sieg nach der Aus-
lösung wieder rehabilitiert. Mehr noch, versuchte er seine zerstrittenen Gefolgsleute
durch militärische Aktionen gegen seine unmittelbaren muslimischen Nachbarn unter
seiner Führung zu vereinen und auf diese Weise seine königlichen Ansprüche auf den
Oberbefehl zu manifestieren. Auch Rainald von Châtillon und Guido von Lusignan
zeichneten sich unmittelbar nach ihrer Freilassung als militärische Anführer aus oder
versuchten sich als solche in Szene zu setzen. Ebenso bald fand sich Raimund III. im
Zentrum der Aufmerksamkeit wieder, als er durch die Unterstützung einflussreicher
Barone aus dem Umfeld von Agnes von Courtenay zum Regenten des Königreichs ge-
macht wurde. Seine erste militärische Bewährungsprobe versuchte er, zur Befreiung sei-
ner Geiseln und zum Erlass seines Lösegeldes zu nutzen. Sein Verhalten zeichnete sich
dabei weder durch Loyalität den Aleppinern noch Saladin gegenüber aus, sondern war

XI, 12, S. 68–70; Wilhelm von Tyrus, Chronicon, X, 24, S. 483; XIII, 15, S. 604; XIX, 4, S. 870; Wilhelm
von Tyrus, Estoire (altfrz. Übers.), X, 25, S. 438; XIII, 15, S. 577; Continuation de Guillaume de Tyr (hg.
Morgan), Kap. 46, S. 59; Ambroise, Estoire, 1, Z. 2647–2651, S. 43; Estoires d’Outremer, S. 87. Vgl. auch
Robertus Monachus, Historia, II, 6 f., S. 742 f.
807) Johann von Joinville, Vie de Saint Louis, Kap. 407, S. 200; Rothelin-Continuation de Guillaume de
Tyr, Kap. 68, S. 619 f.
808) Fulcher von Chartres, Historia, III, 24, 14, S. 686.
809) Metcalf, Coinage, S. 32.
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davon bestimmt, in wessen Besitz sich die Geiseln gerade befanden. Der Versuch, seine
Geiseln wohlbehalten zurückzubringen, erwies sich für Raimunds politische Karriere als
Stolperstein, da er ihn in den Ruf brachte, ein zu freundschaftliches Verhältnis mit Saladin
zu pflegen. Ohnehin vermochte Raimund mit seiner Außenpolitik offenbar nur einen
kleinen Teil der Entscheidungsträger zu überzeugen. Im Jahr 1176 wurde er im König-
reich weitgehend entmachtet. Ein ähnliches Schicksal war Guido von Lusignan beschie-
den, dem es nicht gelang, sich nach seiner Rückkehr ins zerfallende Königreich als ener-
gischer Herrscher in Szene zu setzen. In der Folge wurde er in Jerusalem entmachtet und
von Richard Löwenherz mit der Herrschaft über Zypern kompensiert810).

Neben den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die Rückkehr und
Reintegration von Freigelassenen beeinflussen konnten, muss eine weitere Komponente
beachtet werden, nämlich die moralische. Offenbar galt es als wichtig, dass ein Gefange-
ner nicht nur seine eigenen Interessen im Blick hatte, sondern je nach seiner Stellung auch
die Belange seines sozialen Umfelds, des Königreichs oder der ganzen Christenheit.
Darauf verweisen nicht nur die geschilderten Bemühungen der Freigelassenen, die Alt-
lasten ihrer Gefangenschaft möglichst schnell zu beseitigen oder sich propagandistisch ins
rechte Licht zu rücken. Auch die von Wilhelm von Tyrus erzählte Geschichte über den
von Schirkuh gefangenen Hugo von Caesarea, der sich geweigert habe, offen als Ver-
mittler zwischen seinemHäscher und den Franken aufzutreten, bis König Amalrich seine
Verhandlungsbereitschaft signalisiert habe, weil er nicht als Egoist angesehen werden
wollte, weist in diese Richtung811).

Die Art und Weise der Wiederaufnahme eines Freigelassenen in die fränkische Ge-
sellschaft dürfte also auch stark von der Wahrnehmung seines Verhaltens in der Haft und
bei der Befreiung abhängig gewesen sein. Darauf verweisen auch die eingehend bespro-
chenen Erzählstrategien zur Bewältigung von Gefangenschaft, die häufig um Sinnstiftung
bemüht waren. Nicht umsonst wurden viele Gefangenschaftsepisoden zu exemplarischen
Narrativen umgedeutet. Vorgelebt wurde diese Maxime von Ludwig dem Heiligen, der in
der Darstellung der Kanonisationsunterlagen, aber auch vieler zeitgenössischer Beob-
achter nach seinen Erfahrungen in muslimischer Haft zu einem besonders christlichen
Leben gefunden zu haben scheint und sein restliches Dasein in frommer Verarbeitung des
Erlebten verbrachte812).

810) Vgl. dazu Goridis, Gefährten, S. 174–176.
811) Wilhelm von Tyrus, Chronicon, XIX, 29 f., S. 905–907.
812) Le Goff, Ludwig der Heilige, S. 186–198, 262–274, 755–769.
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IV. Schlussbetrachtungen



Die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen des Nahen Ostens stieß sowohl im
christlichen Osten als auch im Westen auf reges Interesse. Geschichten über Gefangen-
schaft und Gefangene sind in großer Zahl und reicher Variation überliefert. Diese Dar-
stellungen bilden das Quellenkorpus, das für die Untersuchung von Gefangenschaft im
Heiligen Land hauptsächlich hinzugezogen werden kann. Bei der Interpretation muss
nicht nur sein zum Teil stark narrativisierter Charakter berücksichtigt werden, sondern
auch das spezifische mittelalterliche Verständnis von literarischer Gattung, historischer
Wahrheit und Fiktion. Die Einordnung von Berichten über Gefangenschaft auf der Skala
zwischen einer historisch korrekten und einer frei erfundenen Darstellung ist unter die-
sen Voraussetzungen methodisch nicht möglich. Aus einer kulturgeschichtlichen Per-
spektive ist dies auch weder nötig noch sinnvoll, weil sie von einem grundsätzlichen
Konstruktionscharakter geschichtlicher Überlieferung ausgeht. Die Art und Weise der
Darstellung von Geschichte, ja was überhaupt als solche angesehen wurde, kann als Re-
sultat kontextabhängiger (kulturell determinierter) Prozesse der Deutungszuschreibung
und Sinnstiftung verstanden werden. Historische Realität wird damit zu einem standort-
gebundenen, relativen Konstrukt, mit dem nicht nur vergangene und gegenwärtige Er-
eignisse vermittelt, sondern auch interpretiert wurden. Das impliziert die Existenz ver-
schiedener Deutungssysteme, getrennt etwa durch Raum, Zeit oder Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Schicht, die Äußerungs- und Deutungsmöglichkeiten der Men-
schen, die sich in ihnen bewegten, bis zu einem gewissen Grad prädisponierten. Diese
Sichtweise auf Geschichte hat sich für die Beschäftigung mit christlicher Gefangenschaft
bei den Muslimen als ausgesprochen hilfreich und zielführend erwiesen, da sie das Pro-
blem der literarisierten Darstellung dieses historischen Phänomens entschärft und der ihr
eigenen Betrachtungsweise zuführt. Sie öffnet den Blick für Fragen nach der Funktion
und Wandelbarkeit historischen Erzählens über Gefangenschaft und erlaubt es so, die
Verarbeitung von Gefangenschaft als sinnstiftende Tätigkeit in unterschiedlichen Deu-
tungskontexten zu analysieren.

Gefangenschaft – besonders von Christen bei den Muslimen – verfügte über ein au-
ßerordentlich großes literarisches und exemplarisches Potential. Das ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass die Gefangenschaftsthematik in der christlichen Überlieferung seit
der Spätantike eine wichtige Rolle spielte und die europäische Vorstellung von Kerkerhaft
bei den Heiden nachhaltig prägte. Gefangenschaftserzählungen aus dem religiösen Be-
reich beeinflussten nicht nur die moralische Ausrichtung, sondern auch die Darstel-
lungsweise späterer Schilderungen. Gerade für die Darstellung von Gefangennahme,
Haftaufenthalt und Befreiung boten religiöse Erzählformen einen reichhaltigen Fundus
an topischen und narrativen Elementen. Immer wiederkehrende Bilder, wie das tiefe,
dunkle und feuchte Kerkerloch, die schweren Ketten oder die schlechten Lebensbedin-
gungen, wurden bereits in der Bibel und in deren Gefolge in vielen Heiligenviten promi-
nent verwendet. Diese Aspekte von Gefangenschaft zeichnen sich in den zeitgenössischen
Texten denn auch durch einen besonders hohen Grad an Narrativisierung aus.
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Es lassen sich drei hauptsächliche Erzählstrategien aufzeigen. Erstens konnten Ge-
fangenschaften bei den Muslimen als Teil der übergeordneten historischen Gesamter-
zählung wiedergegeben werden. Hier war der Bericht über die Haft den Rahmenbedin-
gungen des historischen Narrativs unterworfen und wurde mit keiner eigenen Narrativi-
tät ausgestattet. Die Darstellung der Gefangenschaft fügte sich nahtlos in die sie umge-
bende Erzählstruktur ein, ohne speziell hervorgehoben zu werden. Diese Art der
Berichterstattung findet sich vor allem in Berichten nahöstlichen Ursprungs.

Zweitens konnten Gefangenschaftsepisoden zu exemplarischen Geschichten umge-
deutet werden. Den christlichen Gefangenen kam darin ein Vorbildcharakter zu. Mit der
Darstellung ihrer Taten wurden moralische Botschaften undWahrheiten vermittelt. Diese
konnten spiritueller, aber auch weltlicher Natur sein. Beispiele dafür sind die Märtyrer-
geschichten, in denen sich die Gefangenen durch Glaubensfestigkeit auszeichnen, die
Darstellungen des Leidenswegs der Inhaftierten als imitatio Christi, an deren Ende eine
Erlösung im doppelten Wortsinn wartete, oder die abenteuerlichen Geschichten über das
idealisierte Verhalten christlicher Ritter, die ihre Gefangenschaften durch ihre Tüchtig-
keit auf dem Schlachtfeld, ihrer Stärke im Glauben und der Realisierung höfischer Liebe
überwinden konnten. Derartige Geschichten fanden auch Verwendung, um Verbindun-
gen Saladins zum Christentum zu konstruieren, mit deren Hilfe die Siege des Sultans ge-
gen die christlichen Heere verständlich gemacht werden sollten. Die Kernbotschaft dieser
Erzählungen bezog sich auf die Betonung des idealen Verhaltens von Gefangenen, durch
das nicht nur sie selbst Erlösung fanden, sondern zugleich die Überlegenheit des Chris-
tentums gegenüber der muslimischen Welt ausgedrückt wurde. Der Fokus lag daher
hauptsächlich auf dem Leben in Haft und auf der Freilassung der Gefangenen. Die
meisten Schilderungen dieses Typs sind zwar aus dem westeuropäischen Kontext über-
liefert, doch es ist davon auszugehen, dass sie auch im Nahen Osten zirkulierten.

Neben der Vermittlung moralischer Wahrheiten, die die Ereignisse im fernen Outre-
mer begreifbar und vor allem anschaulich machen sollten, dienten diese Geschichten be-
sonders ab dem 13. Jahrhundert auch der Unterhaltung der Zuhörer. Es ist daher nicht
erstaunlich, dass in erster Linie das Leben in Gefangenschaft Gegenstand dieser Erzäh-
lungen war. Der muslimische Kerker tief in heidnischem Gebiet als sozial und räumlich
von der Christenwelt getrennter Ort war geradezu dafür prädestiniert. Losgelöst von al-
len Einschränkungen und Zwängen der abendländischen Alltagswelt eignete er sich als
Bühne für die Demonstration idealisierter Werte und als Schauplatz abenteuerlicher Un-
terhaltung. Es ist bezeichnend, dass gerade die orientchristliche Überlieferung nicht auf
derartige Erzählstrategien zurückgreift. In ihr erscheint Gefangenschaft höchst selten in
einem exemplarischen Kontext. Das Leben der Gefangenen wird außer in topischen Be-
griffen in der Regel nicht thematisiert – im Gegensatz zu den direkter erfahrbaren Vor-
gängen in den Kreuzfahrerherrschaften selbst, die während der Gefangenschaft vor allem
wichtiger Persönlichkeiten das Leben in den betroffenen Regionen prägten. Dies mag
damit zusammenhängen, dass sich Gefangenschaft aufgrund ihrer Nähe und der direkten
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Betroffenheit der Bewohner Outremers weniger gut als metaphorisches Lehrmittel eig-
nete und entsprechend faktenorientiert, also als Geschichte ohne narrativen Umschwung,
erzählt wurde.

Als dritte Erzählvariante wurde Gefangenschaft sowohl im Nahen Osten als auch in
Europa dazu genutzt, Kritik anzubringen. Gefangenschaft – vor allem von Mitgliedern
der christlichen Führungsschicht – konnte als Beschädigung der herrschaftlichen Aura
angesehen werden. In den meisten Fällen ging das Unbehagen auf Zweifel an den – ins-
besondere militärischen – Fähigkeiten der Festgenommenen, ihre erzwungene Inaktivität
oder die scheinbare Unvereinbarkeit zwischen der Würde eines Herrschers und dem
Status eines Gefangenen zurück. Auch wenn die Gefangenschaft an sich nicht als Schande
angesehen wurde, zeigt sich in ihr doch ein gewisses Unbehagen über die Situation. Ge-
fangenschaft war zum einen natürlich prinzipiell kein erstrebenswerter Zustand, zum
anderen stand sie in einem gewissen Kontrast zum christlichen Selbstverständnis als von
Gott gestützter und geschützter Gemeinschaft. Daraus ergibt sich ein wichtiger Aspekt
der Bewältigung von Gefangenschaft, nämlich ein nicht zu unterschätzender Bedarf an
Sinnstiftung. Sowohl für Gefangene jeder sozialen Schicht als auch für die christliche
Gemeinschaft als Ganze war es wichtig, in der Gefangennahme durch die Feinde ihres
Glaubens einen tieferen Sinn erkennen zu können. Auf diese Weise konnten die Ereig-
nisse erklärbar gemacht und das erschütterte Vertrauen in sich selber oder in die christli-
chen Anführer wieder gefestigt werden. Gerade die freigelassenen Herrscher erkannten
dieses Problem und versuchten ihre Haft durch verschiedene Maßnahmen in einen rit-
terlich-christlichen Bezugsrahmen zu stellen oder ihre herrschaftliche Autorität auf an-
dere Weise in Szene zu setzen.

In der Historiografie eröffnet sich ein deutlicher Unterschied zwischen Werken mit
einem nahöstlichen und einem europäischen Hintergrund. Im Osten wurden im Rahmen
der historischen Gesamterzählung vor allem Festnahme, Befreiung und Rückkehr der
Gefangenen sowie, falls der Gefangene wichtig genug war, die Geschehnisse in seiner
Herrschaft thematisiert. ImWesten lag das Augenmerk auf der Haft, deren Ende und den
damit verbundenen moralischen und axiomatischen Wahrheiten. Entsprechend herrschte
im Osten eine eher faktenorientierte Berichtsweise vor, während im Westen eindeutig
stärker narrativisierte Formen der Berichterstattung und sinnstiftende Umdeutungen
zum Tragen kamen. Diese Tendenz lässt sich sowohl für das 12. als auch für das 13. Jahr-
hundert feststellen. Darin spiegelt sich ein grundlegend verschiedenes Verständnis von der
Bedeutung der dargestellten Ereignisse. Für die Orientchristen handelte es sich um die
Schilderung ihrer Geschichte, während die europäischen Zeitgenossen darin eher unter-
haltsame oder didaktisch wertvolle Geschichten sahen. Dabei lässt sich feststellen, dass im
13. Jahrhundert der belehrende Aspekt hinter den unterhaltenden zurücktrat. Dieser
Vorgang scheint mit einer weiteren Entwicklung verwandt zu sein, die für den Wechsel
vom 12. zum 13. Jahrhundert charakteristisch war. In dieser Zeit war das Erzählen über
Gefangenschaft von einem sukzessiven Rückgang des göttlichen Einflusses auf die Ge-
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schehnisse geprägt. An seine Stelle traten vermehrt das eigene Handeln und die eigene
Verantwortlichkeit der in der Regel ritterlichen Protagonisten.

Beide Prozesse sind symptomatisch für die Entwicklung des französischen literari-
schen Systems im 12. und 13. Jahrhundert und gehen einher mit demÜbergang von einem
geistlich-lateinischsprachigen zu einem laikal-volkssprachlichen Literaturverständnis.
Das bedeutet vor allem das Hervortreten weltlicher Rezipientenkreise. In der Darstellung
von Gefangenschaften orientierte man sich jetzt an bereits bekannten Erzählformen ent-
weder aus der lateinischen Geschichtsschreibung, in der Gefangenschaft häufig sehr
nüchtern rezipiert wurde, oder aus der Volksliteratur, im vorliegenden Fall hauptsächlich
aus den Chansons de geste mit ihrer Konzentration auf heroische Ritterschicksale. Für
die Darstellung von Gefangenschaft bedeutete dies eine Betonung der ritterlich-weltli-
chen und unterhaltenden Komponente. Auch allfällige didaktische Botschaften bezogen
sich nun vermehrt auf den säkularen Bereich, beispielsweise auf den Wert guten ritterli-
chen Verhaltens oder umsichtiger taktischer Planung. Dieser Perspektivenwechsel dürfte
in erster Linie auf die veränderten literarischen Bedingungen zurückzuführen sein, auch
wenn andere Einflüsse wie die Forderung der Kirchenreformer nach einem verstärkten
karitativen Bewusstsein durchaus auch eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung ge-
spielt haben mögen.

Es lassen sich auf historiografischer Ebene also drei hauptsächliche narrative Bezugs-
systeme greifen, die die Verarbeitung christlicher Gefangenschaften bei den Muslimen
geprägt haben. Diese definieren sich durch räumliche, zeitliche und soziale Differenzen,
ohne dass sie aber scharf voneinander abgegrenzt werden können. Die räumliche Kom-
ponente manifestiert sich in der geografischen Trennung zwischen Heiligem Land und
Westeuropa, die zeitliche grosso modo im Übergang vom 12. zum 13. Jahrhundert und
die soziale in der Unterscheidung eines eher geistlichen und eines eher weltlich-höfischen
Zielpublikums. Wichtig für die Untersuchung konkreter Bewältigungsstrategien ist die
Feststellung, dass in orientalischen Berichten eine faktenorientierte Darstellung bevor-
zugt wurde, die sich weniger auf die metaphorisch und narrativ besonders aufgeladenen
Abschnitte einer Gefangenschaft – Gefangennahme und Leben in Haft – konzentrierte.
Vielmehr rückten bei ihnen jene Aspekte in den Vordergrund, die durch glaubhafte his-
torische Quellen erfasst und vor allem kritisch hinterfragt werden konnten. Dazu zählte
nicht zuletzt die in der Geschichtsschreibung stets prominente politische Geschichte. Für
die Analyse von Strategien zur Bewältigung von Gefangenschaft bedeutet das, dass in-
nerhalb des orientalischen Bezugssystems mit einem deutlich kleineren Grad an narrati-
ver Aufladung gerechnet werden kann. Im Nahen Osten erscheint Gefangenschaft als
Teil des (historischen) Alltags und wurde meist mit einem entsprechenden historiografi-
schen Verständnis verarbeitet.

Dass die christliche Elite des Heiligen Landes die Gefahren einer Gefangennahme und
die damit verbundenen Probleme durchaus Ernst nahm, lässt sich anhand der reichhalti-
gen juristischen Überlieferung aus den Kreuzfahrerherrschaften nachvollziehen. Die

IV. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 383



Rechtsbücher zeichnen ein überraschend konzises Bild der Gepflogenheiten im Umgang
mit Gefangenschaft. Sie liefern so erste Hinweise auf praktische Bewältigungsstrategien,
auch wenn nicht vergessen werden darf, dass auch die Rechtsbücher lediglich die Ideal-
vorstellungen bestimmter Interessensgruppen festhalten und daher als weitere, eigene
Deutungssysteme aufgefasst werden müssen. In dieser Quellengruppe kommt besonders
die Sorge um die Sicherung von Besitz und sozialer Stellung der Gefangenen sowie ad-
äquater Stellvertreterregelungen zum Ausdruck. Dabei scheinen Prinzipien aus dem rö-
mischen ius postliminii adaptiert worden zu sein, die einem Gefangenen für die Dauer
seiner Haft weitgehende ökonomische, soziale und politische Immunität garantieren.
Sowohl in der erzählenden als auch in der urkundlichen Überlieferung finden sich Hin-
weise, dass diese Immunitätsnorm existierte, beachtet wurde und auch beachtet werden
musste.

Regelungsbedarf sahen die Jerusalemer Juristen auch bei der Festsetzung von Unter-
stützungsleistungen bei der Auslösung von Gefangenen. Dabei konzentrierten sie sich in
erster Linie auf die Hilfspflichten von Angehörigen gegenüber gefangenen Familienmit-
gliedern sowie von Lehnsnehmern gegenüber ihren Lehnsgebern. Die Verpflichtung zur
Gefangenenfürsorge wurde auch von der historiografischen und diplomatischen Über-
lieferung anerkannt. Von der Bedeutung verwandtschaftlicher Unterstützung zeugen
zahlreiche Urkunden und Passagen aus erzählenden Quellen. Die Hilfspflicht von
Lehnsnehmern für gefangene Lehnsgeber wurde von diesen Quellentypen dagegen we-
niger explizit thematisiert – ganz im Gegensatz zu Unterstützungsleistungen der Herr-
scher für ihre gefangenen Gefolgsleute. Über diesen Fall schweigen sich indes die
Rechtsquellen weitgehend aus. Daraus aber zu schließen, Gefangenenfürsorge sei nicht
als Herrscherpflicht angesehen worden, führt in die Irre. Denn nach den erzählenden
Quellen sowohl des 12. als auch des 13. Jahrhunderts waren es gerade die Herrscher, die
große Aktivitäten zu Gunsten ihrer festgehaltenen Gefolgsleute entwickelten und für den
weitaus größten Teil der Auslösungen verantwortlich zeichneten. Die Befreiung von ge-
fangenen Vasallen wurde für den gesamten Untersuchungszeitraum als wesentliche
Pflicht eines Herrschers angesehen. Speziell deutlich wird dies aber erst für die Zeit nach
dem dritten Kreuzzug. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass im 13. und im Ge-
gensatz zum 12. Jahrhundert die Mehrzahl der Gefangenschaftsfälle im Zusammenhang
mit einem Kreuzzug aus dem Westen auftrat, für den ein westlicher Herrscher verant-
wortlich war. Gerade für gefangene Kreuzfahrer, die nicht im Heiligen Land beheimatet
waren, war die Unterstützung durch ihre Mitstreiter und besonders durch ihre Anführer
sehr wichtig, wollten sie ihre weit entfernte Heimat jemals wiedersehen. Denn es war vor
allem das wirtschaftliche, militärische und politische Potential, das ein westlicher Herr-
scher mit seinem Kreuzheer im Heiligen Land darstellte, das die Muslime zu Verhand-
lungen nötigte und den Gefangenen so eine Chance zur Rückkehr bot. Die christlichen
Reiche des Nahen Ostens, deren bedeutendstes, Jerusalem, die meiste Zeit ohne echten
König auskommen musste, verfügten kaum noch über die nötigen Ressourcen, Gefange-
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nen effektiv zu helfen – schon gar nicht in der Menge, wie sie durch die westlichen
Kreuzzugsaktivitäten seit Hattin verursacht wurden. Als einzige Möglichkeit, gefangenen
Christen effektiv zu helfen, verblieb der Tausch gegen eigene muslimische Gefangene.
Doch dazu fehlte oft der Wille, bedeuteten muslimische Sklaven doch billige Arbeits-
kräfte, auf die die Kreuzfahrerherrschaften nicht verzichten konnten oder wollten. Auf
diesen Umstand verweisen auch die wiederholten – und offenbar vergeblichen – Auffor-
derungen des Papstes an die orientchristliche Elite, ihren bei den Muslimen gefangenen
Glaubensbrüdern und -schwestern schnelle und effektive Hilfe zukommen zu lassen. Das
Schweigen der Jerusalemer Rechtsgelehrten, die alle selber der führenden Schicht ange-
hörten und damit im Prinzip die Zuständigkeit für ihre gefangenen Gefolgsleute trugen,
dürfte ein Versuch gewesen sein, diese Verantwortung zumindest nicht festzuschreiben.
Hier zeigt sich ein weiteres Mal die Wirkmächtigkeit verschiedener Deutungsrahmen –
und wie sie sich gegenseitig ergänzen.

Die Jerusalemer Rechtsquellen sind das Produkt der juristischen Aktivitäten der
Haute Cour. Als Anleitungen für die juristische Praxis dürften sie trotz des idealisieren-
den Perspektivismus ihrer Autoren eng an die alltägliche Arbeit vor diesem Gremium
angelehnt gewesen sein. In ihnen zeigt sich deutlich, dass die Gefahr einer Gefangenschaft
bei den Muslimen von den Verantwortlichen im christlichen Osten klar erkannt worden
ist. Auf die Wahrung der eigenen Standesinteressen bedacht, unterbreiteten diese eine
ganze Reihe von Vorschlägen, wie dem Problem begegnet werden konnte. Denn die Ge-
fangennahme eines Kreuzfahrerherrn – sei es ein König, ein Seigneur oder ein Aftervasall
– bedeutete für seine Herrschaft einen schweren Einschnitt. Dies gilt besonders für die
Herrscher der Kreuzfahrerreiche, also für die Könige von Jerusalem, die Fürsten von
Antiochia und die Grafen von Edessa und Tripolis. Diese Personengruppe erfuhr in den
Quellen natürlicherweise die größte Aufmerksamkeit. Daher lässt sich die Problematik
an ihrem Beispiel am besten aufzeigen.

Den betroffenen Herrschaften ging nicht nur der militärische Anführer verloren,
sondern auch eine wichtige Integrationsfigur. Die Verwaltung dürfte in Routineangele-
genheiten zwar kaum beeinträchtigt worden sein, aber natürlich war die Regierungs- und
vor allem auch die Verteidigungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Offenbar existierten
in den Kreuzfahrerherrschaften lange keine festgelegten Vorgehensweisen oder gar Stell-
vertreterregelungen, die im Falle der Gefangennahme eines Fürsten zur Anwendung
hätten kommen können. Wenigstens wurden diese erst von Johann von Ibelin im
13. Jahrhundert explizit thematisiert. Dass die Kreuzfahrerherrschaften diese kritischen
Phasen vergleichsweise gut überstanden, hängt stark mit ihrer soziopolitischen Struktur
und der Tatsache zusammen, dass der Herrscher zwar eine wichtige, aber keine uner-
setzliche Person war. Während seiner Gefangenschaft traten andere Herrschaftsträger als
Regenten an seine Stelle und stellten die Handlungsfähigkeit der betroffenen Herrschaft
sicher. Üblicherweise rückte die einflussreichste Person in die entstandene Lücke vor. Im
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( juristischen) Optimalfall handelte es sich dabei um einen Verwandten oder eine Ver-
wandte des Gefangenen.

Zeichneten sich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Könige von Jerusalem
in ihrer Funktion als Schutzherren des lateinischen Ostens als Regenten aus, taten sich in
den Jahrzehnten davor verschiedene regionale Herrschaftsträger hervor. Anders als die
späteren Könige von Jerusalem waren diese explizit an einem Machtausbau interessiert,
weshalb Spannungen mit den jeweiligen Vasallen oder anderen christlichen Potentaten
vorprogrammiert waren. Das Fehlen einer festgesetzten Stellvertreterregelung bedeutete
eine nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit und brachte großes Konfliktpotenzial mit
sich, zumal die innere Stabilität in den noch jungen Kreuzfahrerreichen gerade in der
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts noch nicht sichergestellt war. Darüber hinaus
schränkten nicht klar definierte Stellvertreterregelungen letztlich auch die Herrschafts-
fähigkeit der Regentschaftsregierungen ein, deren Kompetenzen entweder durch die
Magnaten beschnitten wurden – sei es zur Sicherung der Herrschaftsansprüche des legi-
timen Fürsten, sei es zur Wahrung des eigenen Einflusses auf die Herrschaft – oder wegen
der fehlenden Legitimation durch den gefangenen Herrscher. Die Regenten behalfen sich
gegen innen damit, ihre Politik möglichst breit abzusichern – zum Teil durch den Einbe-
zug städtischer Kommunen, die bisweilen zuerst gegründet werden mussten –, und gegen
außen durch die Zusicherung, auf die Ratifikation von Abkommen hinzuwirken, sobald
die Herrscher aus ihrer Haft zurückgekehrt seien.

Eine solche Situation eröffnete den Partikularinteressen der Vasallen natürlich Entfal-
tungsmöglichkeiten, die sich in der Verfolgung eigener Herrschaftsansprüche äußerten,
etwa durch die Beeinflussung der Besetzung des Regentenpostens oder gar in Bestre-
bungen, die herrschende Dynastie abzusetzen. Dieses Problem stellte sich vor allem in
der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, die als Formationsphase der fränkischen Herr-
schaften ohnehin durch Kämpfe um die Vorherrschaft gekennzeichnet war. Mit der zu-
nehmenden Etablierung der Könige von Jerusalem als faktischen Oberherren des lateini-
schen Ostens wurde ihr Führungsanspruch während der Abwesenheit eines anderen
Kreuzfahrerherrschers eher akzeptiert, zumal sich in dieser Zeit der Einfluss des Byzan-
tinischen Reiches gerade auf die nördlichen Kreuzfahrerreiche stärker bemerkbar machte
und sich die Könige von Jerusalem dem als Einzige entgegenzustellen vermochten. Waren
die Regentschaften der ersten Gefangenschaftsepisoden des 12. Jahrhunderts teilweise
stark umstritten, erscheint die Situation unter den Königen vergleichsweise ruhig und
geregelt. Dass die Kreuzfahrerherrschaften die Regentschaften der ersten Jahrzehnte
weitgehend unbeschadet überstanden, dürfte damit zusammenhängen, dass die Span-
nungen zwischen konkurrierenden Gruppierungen und Regenten selten zu einem offe-
nen Konflikt eskalierten. Auseinandersetzungen zwischen fränkischen Herren waren
nicht gern gesehen, wie die Intervention des Patriarchen und der Magnaten von Antiochia
in den mit militärischen Mitteln ausgetragenen Streit zwischen Tankred und Balduin le
Bourcq belegt. Die Konflikte spielten sich vielmehr auf einer politisch-juristischen Ebene
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ab, bis sich eine Interessengruppe als stärker erwies und ihren Regenten etablieren oder
den rechtmäßigen Herrscher auslösen konnte.

Innerhalb des eigenen Reiches scheint der Herrscher das Recht gehabt zu haben, die
Herrschaften gefangener Vasallen einer Zwangskommendierung zu unterwerfen und so
die Bereitstellung von deren Ressourcen für das Reich zu sichern. Mit dem Rückgang der
königlichen Macht zu Gunsten des Einflusses der Magnaten scheint der König dieses ju-
ristische Vorrecht verloren zu haben. Johann von Ibelin erwähnt eine derartige Maßnah-
me jedenfalls mit keinem Wort. Im Laufe des 12. und vor allem des 13. Jahrhunderts
scheint besonders die Familie eine wichtige Rolle bei der Sicherung und Bewirtschaftung
der Besitzungen eines Gefangenen übernommen zu haben. Leider gibt es kaum Hinweise
über die familiäre Selbstorganisation in so einem Fall. Möglicherweise kam dabei den
Frauen, die auch sonst dem Haushalt vorstanden, also den Gemahlinnen oder gegebe-
nenfalls den Müttern der Gefangenen, eine entscheidende Funktion zu. Zumindest wer-
den sie im Zusammenhang mehrerer Gefangenschaften immer wieder erwähnt, bei-
spielsweise Morphia und die Frau Joscelins I. in den 1120er-, Beatrix von Edessa, Kon-
stanze von Antiochia und Maria Brisebarre von Beirut in den 1150er- und frühen 1160er-
Jahren, Sibylle von Jerusalem um 1180 im Zuge der Auslösung Balduins von Ibelin und
nach der Schlacht von Hattin im Zusammenhang mit der Gefangenschaft Guidos von
Lusignan oder Stefanie von Milly, die sich nach der Festnahme ihres Mannes, Rainalds
von Châtillon, und ihres Sohnes, Humfrieds IV. von Toron, in ihrer Erbherrschaft Oul-
trejourdain engagiert haben mochte. Auf die Bedeutung der Frauen weisen auch die
Rechtsquellen hin, in denen der Königin bei der Befreiung des Königs ausdrücklich eine
wichtige Rolle zugeschrieben wird. Auch nach der Zwangskommendierung eines Lehens
verfügte zwar der König über den administrativen Oberbefehl, allerdings stets unter
Wahrung der Rechte der zurückgebliebenen Frau.

Generell kam es im 13. Jahrhundert zu weniger aufsehenerregenden Gefangenschaften
als in der Zeit davor – und damit auch zu weniger oder, mit Blick nur auf die Kreuzfah-
rerherrschaften, kaum noch zu Situationen, in denen Organisationsprozesse im Zuge von
Gefangenschaften überliefert sind und analysiert werden könnten. Dies hängt mit der
bereits getätigten Beobachtung zusammen, dass Gefangenschaften in dieser Zeit eigent-
lich nur noch im Zusammenhang mit Kreuzzügen aus dem Abendland auftraten. Die
christlichen Reiche selbst pflegten darüber hinaus weitgehend friedliche Beziehungen zu
ihren muslimischen Nachbarn. Dies änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts mit dem Aufstieg der Mamelucken in Ägypten. Allerdings sind aus dieser Phase
kaum aussagekräftige Zeugnisse aus christlicher Sicht erhalten.

Die Quellen überliefern verschiedene Versuche gewaltsamer Gefangenenbefreiungen.
Abgesehen von der geglückten Eroberung der Festung Khartput im Jahr 1123 durch ar-
menische Söldner oder entsprechenden Erfolgen Richards Löwenherz während des drit-
ten Kreuzzugs waren derartige Unternehmen selten von Erfolg gekrönt. Den Franken
standen üblicherweise weder die militärischen noch die diplomatischen Mittel zu Verfü-
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gung, die muslimischen Machthaber zur Herausgabe ihrer Gefangenen zu zwingen. Der
Zeitpunkt der Auslösung wurde in erster Linie von den Muslimen bestimmt, die Ver-
handlungen erst zustimmten, wenn sie sich aus der Freilassung politische Vorteile ver-
sprachen. Freilassungen kamen denn auch meist auf dem Verhandlungsweg zustande und
waren mit ökonomischen oder politischen Zugeständnissen durch die Gefangenen ver-
bunden. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Gefangenschaft bei den
Muslimen für viele Christen mit Tod, Sklaverei oder Konversion endete – auch wenn die
Quellen diese Optionen in der Regel nur zurückhaltend kommentieren.

Bemerkenswerterweise kehrten aber die gefangenen Herrscher fast alle wieder in die
fränkische Gesellschaft zurück. Das kann sicher als Ausdruck der vergleichsweise guten
Behandlung gewertet werden, die ein ranghoher Christ von seinen muslimischen Stan-
desgenossen erwarten konnte. Die Rückkehr der freigelassenen Großen konnte ein be-
trächtliches Spannungspotential bedeuten. Gerade in unsicheren Perioden, wie den ersten
drei Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts oder der Zeit nach Hattin, war diese Gefahr be-
sonders groß, da die Regenten oder politische Fraktionen innerhalb der Herrschaften am
Erhalt und Ausbau ihrer Macht interessiert waren. Auch weniger hochgestellten Herr-
schaftsträgern konnte eine Gefangenschaft in solchen Situationen zum Verhängnis wer-
den, da ihre Positionen in den sich konsolidierenden christlichen Reichen in rascher Folge
weitergereicht werden konnten.

Aber gerade eine gewisse soziopolitische Stabilität war für eine erfolgreiche Befreiung,
Rückkehr und Reintegration zentral. Besonders das soziale Netz aus Familie, Freunden
und der eigenen Klientel spielte dabei eine wichtige Rolle. Darüber wurden nicht nur
Freilassungsverhandlungen angeregt, sondern auch Lösegelder bereitgestellt. Und nach
der Heimkehr eines Freigelassenen erleichterten gute soziopolitische Rahmenbedingun-
gen die Reintegration erheblich. Beste Beispiele dafür sind Joscelin III. von Courtenay,
Rainald von Châtillon oder im negativen Sinn Guido von Lusignan. Für gefangene
Lehnsnehmer scheinen sich immer wieder auch die Herrscher der Kreuzfahrerreiche
eingesetzt zu haben, insbesondere die Könige von Jerusalem mit ihrem Anspruch auf die
Oberherrschaft über den lateinischen Osten. Unter dieser Prämisse wurden auch die
Herrscher der anderen Kreuzfahrerreiche des Orients zu potentiellen Hilfsempfängern.
Indem ihnen die Könige von Jerusalem bei Bedarf Unterstützung leisteten, etwa durch
die Übernahme von Regentschaften, von Vermittlerdiensten oder durch die Organisation
von Lösegeldern, konnten sie sich nicht nur als fähige Oberherren in Szene setzen, son-
dern zugleich auch ihren von der Öffentlichkeit allenfalls erwarteten familiären Ver-
pflichtungen nachkommen, wenn ein Verwandtschaftsverhältnis vorlag. Der Befreiung
der Gefangenen kam also eine eminent politische Bedeutung zu. Das sahen wohl auch die
Kaiser von Byzanz so, die sich ab 1150 kaum eine Gefangenschaft eines fränkischen
Fürsten entgehen ließen, um ihren Einfluss in Syrien auszuweiten.

Wie die angeführten Beispiele aus dem 13. Jahrhundert nahelegen, in denen sich die
Elite des Heiligen Landes kaum um ihre gefangenen Glaubensbrüder gekümmert zu ha-
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ben scheint, dürften sich die Herrscher von Jerusalem aber nicht für alle gefangenen
Christen zuständig gefühlt haben, sondern in erster Linie für jene, die in ihre eigene
Verantwortung fielen, das heißt für Familienmitglieder, ihre Gefolgsleute, oder für jene,
deren Befreiung politische oder wirtschaftliche Gewinne versprach. Darüber hinaus darf
nicht vergessen werden, dass sowohl die finanzielle Lage als auch die diplomatischen
Einflussmöglichkeiten der Kreuzfahrerherrschaften gerade im 13. Jahrhundert als desolat
bezeichnet werden können. Abgesehen von den Ritterorden, die aber, wie beschrieben,
eine eigene Einstellung zur Gefangenenfrage entwickelt hatten und in der Regel nur im
Auftrag helfend eingriffen, gab es im Heiligen Land des 13. Jahrhunderts keine Instituti-
on, die sich entscheidend und auf breiter Front für die gefangenen Christen hätte einset-
zen können.

Für die Anführer der Kreuzzüge aus dem Westen stellte sich die Lage wiederum an-
ders dar. Ihre oft hoffnungsvoll begonnenen Unternehmen scheiterten jeweils bald oder
erwiesen sich als zu schwach, um nachhaltige Ergebnisse zu bewirken. Eine Gelegenheit,
wenigstens den karitativen Aspekt eines Kreuzzugs umzusetzen, bot sich in der Befreiung
christlicher Gefangener. Das genoss in Europa wegen der kirchlichen Reformbewegung
hohes Ansehen und wurde, beispielsweise von Matthäus Paris, entsprechend kommen-
tiert. Abgesehen von der Erfüllung karitativer (Eigen-)Erwartungen konnte die Fürsorge
für gefangene Christen von den militärisch glücklosen Kreuzzugsanführern prestige-
trächtig verarbeitet werden, um ihrem Handeln eine Aura des Erfolgs zu verschaffen.

Waren die Gefangenen bereits bei ihrer Befreiung auf Hilfe von außen angewiesen,
zumindest was die Sammlung des Lösegeldes und die Stellung von Geiseln anging, be-
nötigten sie auch bei ihrer Rückkehr Unterstützung, etwa um sich gegen Strukturen
durchzusetzen, die sich während ihrer Abwesenheit etabliert hatten, oder um sich vor
allem nach langen Gefangenschaften gegen soziale und politische Isolation sowie wirt-
schaftliche Schwierigkeiten zu behaupten. Die Beschaffenheit dieser Hilfe konnte unter-
schiedlich ausfallen. Bohemund I. (1103) und Balduin II. (1124/25) konnten auf die Un-
terstützung einer starken Adelsfraktion zählen, Rainald von Châtillon und Joscelin III.
(1176) auf jene des Königs, während Balduin le Bourcq 1108 militärischen Beistand be-
nötigte und Raimund III. 1174 politische Starthilfe, um die wichtigsten Beispiele zu
nennen. Es ist äußerst fraglich, ob beispielsweise Balduin II. oder Rainald von Châtillon
und Joscelin III. ohne derartige Unterstützung wieder zu früherer Macht zurückgefun-
den hätten.

Die fränkische Gesellschaft stand den Rückkehrern nämlich nicht vorbehaltlos ge-
genüber, auch wenn Gefangenschaft an sich nicht prinzipiell negativ konnotiert wurde.
So waren viele Herrscher bemüht, allfällige Zweifel an ihrer Herrschaftsfähigkeit auszu-
räumen, indem sie zunächst durch den Loskauf ihrer Geiseln die Abhängigkeit von den
Muslimen zu minimieren und sich durch weitere symbolische Kommunikationsakte auch
in der öffentlichen Meinung als starke und von Gott gestützte Herrscher darzustellen
versuchten, zum Beispiel durch die Prägung spezieller Münzserien, durch die Verbreitung
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entsprechend umgedeuteter Geschichten, die den Herrscher als epischen Helden oder die
Gefangenschaft als gottgewollte imitatio Christi inszenierten, oder durch feierliche Ein-
ritte in ihre Herrschaftsorte. Oft führten aber nur militärische Erfolge gegen ihre alten
Häscher zur umfänglichen Wiederherstellung des Vertrauens, gleichsam ein Beweis, dass
die militärische Tüchtigkeit und andere Herrscherqualitäten in Gefangenschaft nicht ge-
litten hatten. Dass dies nicht immer gelang, zeigen die Beispiele Raimunds III. , der schon
früh verdächtigt wurde, zu enge Beziehungen zu Saladin zu unterhalten, und vor allem
Guidos von Lusignan, dem es nach seiner Freilassung nicht gelang, sich wieder als unab-
hängiger und erfolgreicher Herrscher zu etablieren.

Die Sorgen weniger hochgestellter Freigelassener dürften eher ökonomischer Natur
gewesen sein. Verschuldung, Zwangsveräußerung von Besitz und damit möglicherweise
verbundener sozialer Abstieg dürften häufige Folgen einer Gefangennahme gewesen sein.
Beste Beispiele dafür sind Walter III. Brisebarre, Hugo von Ibelin, aber auch Johann II.
von Ibelin-Beirut. Gerade in solchen Situationen offenbart sich erneut die Wichtigkeit
eines gut gesicherten sozialen Netzes, das im Stande war, die Folgen einer Gefangenschaft
abzumildern. Kaum auf solche Schutzmechanismen zurückgreifen konnten dagegen
Kreuzfahrer aus dem Westen. Im Falle einer Gefangennahme und Freilassung waren sie
ganz auf ihre Mitchristen und die Ressourcen angewiesen, die sie mit sich geführt hatten.
Sofern sie ihre Habe nicht den Ritterorden zur Verwahrung anvertraut hatten, verfügten
diese Leute nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft nur über geringe Mittel. Nicht
nur fehlte ihnen ihre Barschaft, auch konnten die Wirren der Niederlage und der Haft die
früheren Klientelbeziehungen zerstört haben, so dass den befreiten Rittern nicht einmal
ein Auskommen zur Verfügung stand. Um ihren Lebensunterhalt und vor allem auch ihre
Rückkehr zu finanzieren, waren sie ganz auf Unterstützung von außen angewiesen.

***

Membra capite carent. Die Diagnose Fulchers von Chartres anlässlich der Gefangennah-
me König Balduins II. trifft auf der einen Seite sicherlich zu. Die Gefangenschaft eines
Christen bei den Muslimen – vor allem wenn es sich dabei um ein Mitglied der Füh-
rungsschicht des Heiligen Landes handelte – hatte große Auswirkungen auf sein soziales,
politisches und wirtschaftliches Umfeld. Wie es Fulchers Metapher erwarten lässt, büßten
die Glieder ohne steuernde und integrierende Zentrale, besonders in der ersten Hälfte des
12. Jahrhunderts, in der Fulcher schrieb, ihre Koordination ein und handelten teilweise
gegeneinander. Auf der anderen Seite waren die capites aber nicht unersetzlich. Die
Kreuzfahrerherrschaften fanden Wege, die Abwesenheit wichtiger Mitglieder ihrer Ge-
sellschaft zu kompensieren, sei es durch Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus dem
familiären Umfeld, durch Regentinnen und Regenten, die von politischen Gremien be-
stellt wurden, oder durch die Entwicklung normativer Regelungen, die Eigentum und
Rechte der Betroffenen bestmöglich zu wahren versuchten.
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Die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen im Nahen Osten zog eine viel-
fältige literarische Verarbeitung nach sich. Im Abendland wurden Gefangenschaften
häufig im Rahmen bestehender literarischer Traditionen wie der Hagiografie oder der
höfischen Epik interpretiert, im Orient unter historiografischen Gesichtspunkten. Im
ersten Fall handelte es sich um unterhaltende und belehrende Geschichten, mit denen
moralische und exemplarische Botschaften vermittelt werden konnten. Im letzteren Fall
erschien Gefangenschaft als Teil historiografischer Erzählung und damit der Geschichte
der Kreuzfahrerherrschaften. Die Art und Weise, wie über Gefangenschaft geschrieben
wurde, war orts- und zeitabhängig. Im Erzählen über Gefangenschaft wurden historische
Wahrheiten – je nach Standpunkt historisch-faktische, moralische oder axiomatische –
verkündet. Es steht fest, dass die Gefangenschaft von Christen bei den Muslimen die
Menschen bewegte und zur Konstruktion und Deutung dieser Ereignisse anregte – und
das bis heute.
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V. Summary



Captured in the Holy Land.
Christians coming to terms and coping with imprisonment

during the Crusades

The imprisonment of Christians held captive by Muslims in the Middle East sparked
tremendous interest both in the East and the West of the Christian world. A wealth of
stories of imprisonment and captives survived in rich variation and forms the corpus of
sources most relevant for the study of the imprisonment of Christians in the Holy Land.
In attempting to interpret these sources, we need to give consideration not only to their
often highly narrativistic nature but also to the specifically medieval understanding of
literary genre, historical truth and fiction. Under these circumstances, finding a method-
ology enabling to classify accounts of imprisonment on a scale ranging from historically
correct to completely fictious is not possible. From a cultural-historical perspective,
however, this is neither necessary nor sensible since it generally presumes a construction
of historical tradition. The depiction of history, or even the realisation of what can be
considered history, is a result of the contextually and culturally determined processes of
creating meaning. Historical reality is thus a relative construct, bound to the point of view
and not only conveying but also interpreting past and present events. This implies the
existence of various interpretive systems, separated perhaps by space, time or membership
of a particular social class, and which, to a certain extent, influence and predispose the
expressive and interpretive possibilities of people within those systems. This perception
of history has proven fruitful and effective for the study of Christian captivity by Mus-
lims because it mitigates the problem of the literary depiction of this historical phenom-
enon and leads to its own unique approach. It sensitizes us to questions concerning the
function and mutability of historical narratives of captivity and thus allows the writing
about captivity to be analysed as an activity creating meaning in a variety of interpretive
contexts.

The imprisonment of Christians by Muslims offers enormous literary and exemplary
potential. This is largely due to the fact that the topos of captivity has been of great sig-
nificance in the Christian tradition since late antiquity and has had a lasting effect on the
European perception of what incarceration among heathens was like. Religious accounts
of imprisonment not only influenced the moral orientation but also the manner of sub-
sequent depictions. Religious narrative forms provided an abundant source of topical and



narrative elements, especially for the depiction of capture, imprisonment and release.
Recurring images, such as those of the deep, dark and damp dungeon, the heavy chains
and the miserable conditions had already been used in the bible, and, subsequently fea-
tured prominently in many lives of the saints. In contemporary texts, these aspects of
imprisonment are conseqently characterised by a high degree of narrativisation.

Three major narrative strategies can be distinguished. Firstly, accounts of captivity in
Muslim dungeons could be rendered as part of a larger historical narrative where the de-
piction of imprisonment was subordinated to the larger frame of an overall historical
narrative and lacked any narrativity of its own. The depiction of imprisonment is seam-
lessly embodied in the framing narrative structure without being given particular em-
phasis. These types of reports are typical for accounts of Middle Eastern origin.

Secondly, episodes of captivity could be re-interpreted to serve as exemplary stories in
which Christian captives served as role models. The depiction of their deeds was intended
to convey moral messages and truths of both spiritual and secular nature. Examples are
stories of martyrs, which characterise prisoners by the strength of their faith, depict cap-
tives suffering in an imitatio Christi, waiting for salvation in both senses of the word, or
tell adventurous tales of the idealised life of Christian knights who could overcome the
rigours of imprisonment by the recollection of their bravery on the battlefield, their un-
shakeable faith or the fulfilment of courtly love. Such stories were also used to construct a
connection between Saladin and Christianity, thus providing insights into the reasons for
his victories over the Christian armies. The emphasis on the prisoners’ exemplary conduct
lies at the heart of these accounts. It was the key not only to their own salvation but also
underlined the superiority of Christianity over the Muslim world. The focus therefore
was mainly on life in prison and on the release of prisoners. Although most depictions of
this type are found in traditions embedded in a Western European context, it can be as-
sumed that they also circulated in the Middle East.

In addition to conveying moral truths intended to illustrate the events in distant Out-
remer, and make them comprehensible, these stories also served as entertainment, par-
ticularly from the 13th century onwards. It is therefore no surprise that life in captivity
was the preferred subject of such narrations. Removed from the limitations and con-
straints of everyday occidental life, Muslim dungeons deep in heathen territory, socially
and spatially severed from the Christian world, were ideally suited for the demonstration
of idealised values and as setting for adventurous entertainment. It is revealing that
Christian tradition in the Middle East does not make use of such narration strategies and
rarely depicts imprisonment in an exemplary context. Accounts from Outremer tend not
to feature the life of prisoners. They rather depict the events which took place in the re-
spective Crusader principalities during the imprisonment of their lords. This lack of in-
terest in captivity itself may be linked to the fact that imprisonment, due to the proximity
and direct involvement of the inhabitants of Outremer, did not serve so well as a meta-
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phorical lesson and therefore tended to be related factually without undergoing any nar-
rative transition.

The third narration strategy used imprisonment in the Midle East and Europe as a
means of expressing criticism. Accounts of the captivity of members of the Christian
ruling class might be seen as damaging to the image of those rulers. The unease was usu-
ally caused by the doubts captivity raised about the military prowess of the prisoners, by
their forced inactivity or the apparent incongruence between a ruler’s dignity and their
status as prisoner. Even if imprisonment itself was not considered shameful, the ruler’s
situation in captivity would nevertheless disseminate a certain unease. For one thing, im-
prisonment was naturally not a desirable state, and it also contradicted the Christian self-
conception of a community supported and protected by God. This raises an important
aspect of coping with imprisonment, and one that should not be underestimated: the need
to find meaning in it. For prisoners of every social class, as well as for the Christian
community as a whole, it was important to be able to find some deeper meaning behind
their capture by enemies of the Christian faith. In doing so, events could be made ex-
plicable and the shaken confidence in oneself or in the Christian leadership could be re-
stored. Rulers released from prison were aware of this problem and used various means to
put their imprisonment into a chivalrous and religious framework of reference or to find
other ways of shining a favourable light on their lordly authority.

A clear historiographical distinction can be made between works with a Middle East-
ern and those with a European background. In the East, the capture, liberation and return
of prisoners was central to the general historical narrative, and, where the prisoner had
political significance, events from his realm were also depicted. The focus in the West was
more on the period of confinement as well as its conclusion and the related moral and
axiomatic implications to be drawn from the experience. Eastern accounts were therefore
more fact-oriented, whereas the West tended to interpret events in a more narrativistic
style. This tendency can be observed during both the 12th and the 13th centuries and re-
flects a fundamentally different understanding of the significance of the events depicted.
For Christians in the Middle East the event would depict their history whereas for their
European contemporaries such narratives were considered rather as entertaining and ed-
ucationally valuable stories. During the 13th century the didactic aspect gradually gave
way to a greater concentration on entertainment. This process seems to be related to an-
other development during the late 12th and early 13th centuries when divine influence be-
gan to become less important in depictions of imprisonment and was increasingly re-
placed by the idea of the individual and personal responsibility of the usually chivalrous
protagonists.

Both processes are symptomatic of the development of French literary culture during
the 12th and the 13th centuries and are associated with the transition from an ecclesiastical
understanding of literature, written in Latin, to a more secular one, written in vernacular.
Henceforth, the depiction of captivity would be based on known narrative forms, derived
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either from Latin historiography, which portrayed captivity in a very dispassionate
manner, or from folk literature, in the present case mainly from the Chansons de geste,
which put emphasis on the heroic destinies of knights. This meant that the depiction of
captivity underlined the chivalrous, secular and entertaining elements. Any educational
messages were now more secular in nature and concentrated on such issues as the merits
of chivalrous conduct or prudent tactical planning. This shifting perspective is attribut-
able to the changing literary environment, even if other influences, such as the demand
from church reformers for greater awareness of the need for charity, may also have been
quite significant.

At the historiographical level, there are three major narrative reference systems which
influenced depictions of Christians in Muslim captivity. They can be defined in terms of
their spatial, temporal and social distinctions but cannot be sharply distinguished from
each other. The spatial component manifests itself in the geographical separation of the
Holy Land fromWestern Europe, the temporal component in the transition from the 12th

to the 13th century, and the social component in the distinction that can be drawn between
a rather ecclesiastical and a more secular, courtly target audience. The finding that ac-
counts given by Eastern sources preferred fact-oriented depictions that focused less on
the metaphoric and narratively charged elements of captivity – capture itself and life in
captivity – is important for the examination of concrete coping strategies. Such Eastern
documents tend to concentrate on aspects recorded by sources which were considered by
contemporaries as historical credible. Among those aspects is political history, which al-
ways plays a prominent role in historiography. For the analysis of strategies for coping
with imprisonment this means that within the Eastern frame of reference a significantly
diminished degree of narrative charging can be assumed. In the East, captivity is seen as
part of historical day-to-day life and tends to be handled with a correspondingly histo-
riographical understanding.

The Christian elite in the Holy Land took the dangers of imprisonment and its asso-
ciated problems quite seriously which is revealed by the abundance of legal documents
still extant from Outremer. Legal records draw a suprisingly concise picture of the prac-
tises for dealing with captivity. They provide the first evidence of practicable coping
strategies, even if legal records must also be considered as partial, reflecting only the ide-
als of particular interest groups and must therefore be considered as another separate in-
terpretive system creating meaning. These sources express the special concern shown not
only for securing the captives’ possessions and social status, but also for the providing
representatives to take over the duties of the prisoner. It seems that in order to achieve
this, the principles of the Roman ius postliminiiwere adapted, providing the prisoner with
extensive economic, social and political immunity for the duration of the imprisonment.
Both the narrative and the documentary tradition carry references to the existence of this
immunity standard, as well as evidence that the standards had to be and indeed were ob-
served.
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The lawyers of Jerusalem saw a need for regulatory principles to determine support
and assistance in regard to the ransoming of prisoners. The law focused mainly on the
relatives of imprisoned family members and vassals of imprisoned liege lords, and their
obligation to render aid. Historiographic and diplomatic tradition acknowledged the
obligation of caring for prisoners. Numerous charters and passages from narrative sources
bear witness to the importance of support provided by relatives. These types of sources
do not explicitly address the issue of the obligation of vassals to provide support for their
lords – in contrast to what they stated concerning the support expected of rulers for their
vassals. Legal sources, on the other hand, are largely silent on the obligations of lords to
their vassals; yet to conclude that rulers were not obligated to care for their imprisoned
vassals would be wrong. According to the narrative sources from the 12th and 13th cen-
turies, it was indeed the rulers who were largely responsible for actions taken for the
benefit of their captured vassals, and for coming up with the lion’s share of the ransoms
demanded. Over the entire period examined, the liberation of imprisoned vassals was
considered an essential duty of the ruler, particularly so after the Third Crusade. This is
very likely down to the fact that, contrary to the situation in the 12th century, the majority
of imprisonments in the 13th century was related to a Crusade from the West for which a
Western ruler bore responsibility. For captive Crusaders, who were not native to the Holy
Land, the support of their comrades-in-arms, and especially their leaders, was essential if
they were ever to see their distant home again. After all, it was the economic, military and
political power that a Western ruler and his army of Crusaders represented in the Middle
East that coerced the Muslims into negotiation and offered prisoners the possibility of
returning home. The Christian kingdoms of the Middle East, among which Jerusalem was
the most powerful, did not have the resources to provide efficient aid to prisoners, espe-
cially not on the scale made necessary by Western Crusade activities after the Battle of
Hattin. The only remaining option for efficiently aiding captured Christians was to ex-
change them for Muslim prisoners. The motivation to participate in such barter was often
lacking, however, because Muslim slaves were cheap labor that Crusaders often did not
want to do without. The pope’s repeated and obviously futile requests for the Christian
elite in the Middle East to speedily provide their brothers and sisters in faith with effective
help amply testify to this. The silence of Jerusalem lawyers, all of whom belonged to the
upper ruling class and thus bore their share of responsibility for helping the captive vas-
sals, was probably an attempt to avoid turning such responsibility into legal obligation –
another example of the effectiveness of various frames of meaning and the way they
complement each other.

Jerusalem’s legislation was the product of the juristic activities of the Haute Cour. As
instructions for legal practise they would have been firmly aligned to the day-to-day
routine of that court despite the idealised perspectives of their authors. They provide
clear illustration of the fact that the danger of captivity at the hands of the Muslims was
something the leadership in the Latin East were very much aware of. Carefully guarding
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their own interests, they submitted proposals on how to deal with the problem. After all,
the imprisonment of a lord in Outremer, no matter whether he was a king, a seigneur or a
liegeman, would have serious repercussions. This is particularly true for the rulers of the
principalities of Outremer, namely the kings of Jerusalem the princes of Antioch and the
counts of Edessa and Tripolis. Naturally, they received most of the attention in the
sources and are therefore best suited to serve as examples.

Imprisonment not only detached the affected nobility from their military leader but
also from an important integration figure. Administrative routines were hardly affected
but government and defence capabilities were significantly restricted. It evidently took
some time until the Outremer rulers had any defined procedures or arrangements in place
stipulating who would replace them in the event of capture. In any case, the first explicit
account of such a regulation comes with John of Ibelin in the 13th century. Socio-political
structures and the fact that the rulers were important but not irreplacable enabled the
principalities of Outremer to overcome such critical phases quite well. During the cap-
tivity of a Crusader lord another ruler would assume the role of regent and thus recon-
stitute the governing capacity of the reign. Normally, the most influential person would
fill the void. Ideally, from a legal point of view, such a person would be a relative of the
prisoner.

Whereas during the second half of the 12th century the kings of Jerusalem acted as
protectors of the Latin East, prior decades were characterised by various regional rulers.
Unlike the later kings of Jerusalem, they had a vested interest in increasing their power
leading to tension between the respective vasalls or other Christian potentates. The lack of
regulations stipulating the substitution of the ruler in the event of imprisonment caused
significant legal uncertainty and a large potential for conflict because inner stability was
not sufficiently provided in the young Crusader realms of Outremer during the first half
of the 12th century. Ultimately, the unclear substitution regulations restricted the ruling
capacity of the reigning governments whose competences were cut by the magnates, ei-
ther to secure the claim to power exercised by the legitimate prince, or to ensure own
control over the rule. Against internal claims to their power, rulers tried to secure their
political agency as broadly as possibly – sometimes by founding and incorporating urban
communities –, and, against external claims by ensuring the ratification of treaties as soon
as the ruler returned from imprisonment.

For the particular interests of vassals, this situation naturally offered new oppor-
tunities; allowing them, for example, to pursue their own power interests by influencing
the decision which regent would be appointed, or even by taking the opportunity to
overthrow the ruling dynasty. This sort of problem occurred mainly during the first half
of the 12th century when the establishment of Frankish rule was characterised by strug-
gles for supremacy. With the kings of Jerusalem increasingly establishing themselves as
de facto overlords of the Latin East, their leadership claims were more likely to be ac-
cepted when made against other absent lords of Outremer, especially since the influence
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of the Byzantine Empire on the northern principalities of Outremer was becoming more
pronounced and the kings of Jerusalem were the only rulers capable of opposing this in-
fluence. While the regencies during the imprisonments of Crusader lords in the early 12th

century were fiercely contested, the situation among the later kings appears to have been
more peaceful and orderly. The Crusader principalities were able to survive the first
decades of their existence without much harm because the mentioned tensions between
rival groups and regents rarely escalated into open conflict. These conflicts tended to be
resolved at the political or legal level until one interest group proved stronger and estab-
lished their ruler or until the legitimate ruler could be ransomed.

Within their own principalities, rulers had the right to submit the fiefs of imprisoned
vassals to a forced commendation in order to secure the provision of resources for their
kingdom. This legal privilege seems to have been lost as royal power declined and the
influence of the magnates increased. At any rate, there is no mention by John of Ibelin of
any such privilege being exercised. In the course of the 12th and more during the 13th

century, the family appears to have assumed an important role in the protection and ad-
ministration of prisoners’ possessions. Unfortunately, there is hardly any reference to
familial self-organisation in such cases. It seems plausible that women, the wives or in
some cases the mothers of prisoners, who already headed housholds, assumed such roles.
There are repeated mentions of women in the context of several imprisonments: Morphia
and the wife of Joscelin I in the 1120s, for example, or Beatrice of Edessa, Constance of
Antioch and Maria Brisebarre of Beirut in the 1150s and early 1160s, Sybille of Jerusalem
around 1180 during the ransoming of Baldwin of Ibelin and, following the Battle of
Hattin, in connection with the imprisonment of Guido of Lusignan, or Stefanie of Milly,
who, after the imprisonment of her husband Rainald of Châtillon and her son Humfred
IVof Toron, must have exercised power in the Lordship of Oultrejourdain. Legal sources
also point to the significance of women, explicitly attributing them an important role in
the liberation of kings. After the forced commendation of a fief, the kings furthermore
retained the supreme administrative command, but they always safeguarded the rights of
the wives left behind.

Fewer spectacular imprisonments occurred in the 13th century, and consequently there
were also fewer situations or, in the case of imprisoned lords of Outremer, almost none at
all where records of organisational processes related to imprisonment have survived and
are available for analysis. This can be related to the earlier observation that, during this
period, imprisonments were primarily related to Crusades coming from the Occident. To
a large extent, the Christian principalities of Outremer maintained peaceful relationships
with their Muslim neighbours. This changed with the rise of the Mamluks in Egypt in the
second half of the 13th century. However, from a Christian point of view, hardly any
significant evidence has survived from this time.

The sources relate to various attempts of violent liberations of prisoners. Apart from
the successful conquest of the fortress of Khartput in 1123 by Armenian mercenaries or
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the achievements of Richard Lionheart during the Third Crusade, such operations were
hardly ever crowned with success. The Franks usually had neither the military nor the
diplomatic means necessary to force Muslim rulers to release prisoners. As a rule, it was
the Muslims who determined the time of the release and they would only agree to nego-
tiations if the release promised political benefits. Releases tended to be effected through
negotiation and entailed economic or political concessions by the prisoners. This should
not, however, obscure the fact that for many Christians, Muslim imprisonment would
end with death, slavery or conversion, even if the sources tend to be rather sparing in their
mentions.

Remarkably, almost all of the imprisoned rulers returned to Frankish society, a fact
which certainly reflects the relatively good treatment a Christian of high nobility could
expect from his Muslim peers. The return of a released seigneur could cause significant
tension. Particularly during uncertain times, such as the first three decades of the 12th

century or the period after the defeat at Hattin, this risk was particularly prominent since
rulers or political groups had a vested interest in maintaining or increasing their power.
Imprisonment in such situations could also have devastating consequences for the lower
nobility because in the consolidating Christian principalities, ruling positions could be
passed on in rapid succession.

However, a certain socio-political stability was essential for a successful liberation,
safe return and easy re-integration. Specifically, the social network of family, friends and
patronage played an important role, not only in release negotiations but also where the
provision of the ransom was concerned. Stable socio-political conditions also helped
significantly to ease the re-integration of the released prisoner. Good examples are Jos-
celin III of Courtenay and Rainald of Châtillon; the outcome for Guido of Lusignan, on
the other hand, was rather unsuccessful. The lords of Outremer seem to have exerted
themselves for their imprisoned vassals on many occasions. This is particularly true for
the kings of Jerusalem and their claim of supremacy over the Latin East. By providing
assistance, such as taking over the regency, mediation services or provision of ransoms,
not only could they present themselves as competent overlords but also, where family
bonds existed, meet the familial obligations expected by the public. Therefore, enormous
political significance was attached to the liberation of prisoners. The emperors of By-
zantium most likely shared this attitude. From 1150 onwards they barely missed any
opportunity to benefit from the imprisonment of Frankish princes, seizing the oppor-
tunity to strengthen their own influence in Syria.

The aforementioned examples from the 13th century suggest that the elite of the Holy
Land did not feel responsible for the fate of all of their imprisoned brothers in faith but
first and foremost for their family members, their vassals, or for those prisoners whose
release promised political or economic gain. Here, it must be noted that, particularly in
the 13th century, both finances and diplomatic influence of rulers of Outremer were in a
rather desperate state. Apart from the knightly orders, however, who had developed a
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different approach to dealing with imprisonments and usually only intervened when
specifically ordered to do so, there was no institution in the Holy Land capable of coming
to the rescue of captured Christians.

For the leaders of the Crusades from the West the situation was different. Full of hope,
they ventured on endeavours which often proved too uncertain or soon faltered without
achieving any lasting results. The liberation of Christian prisoners at least offered an op-
portunity for a charitable outcome for a Crusade and was something that, due to church
reform, carried with it a great deal of prestige in Europe, according to Matthew Paris and
others. Putting aside charitable expectations, including those of the leader himself, the
care for imprisoned Christians could be exploited to improve the reputation of otherwise
hapless Crusade leaders, lending their exploits an aura of success.

Prisoners relied on external help during their liberation, at least where collecting the
ransom or hostages were concerned. They also needed support upon their return home,
particularly if they came up against structures that had been set up during their absence,
or needed to take precautions against social and political isolation, or to overcome eco-
nomic problems. The type of aid varied depending on the situation. Bohemond I (1103)
and Baldwin II (1124/25) could rely on the support of at least part of their nobility,
Rainald of Châtillon and Joscelin III (1176) on the support of the king, Baldwin le
Bourcq needed military aid in 1108 whereas Raymond III in 1174 required political start-
up support. It is highly questionable whether Baldwin II, Rainald of Châtillon or Joscelin
III could have regained their powerful positions without such support. The attitude of
Frankish society towards returning prisoners could be somewhat mixed, even if impris-
onment in itself did not generally have a negative connotation. Many rulers therefore
made considerable efforts to remove any doubt about their ability to rule. By ransoming
their hostages they minimised their dependence on their Muslim captors. Additional
symbolic activities included the minting of special coins, the dissemination of stories
presenting the ruler as epic hero, presenting the imprisonment as a divinely ordained
imitatio Christi, or ceremonial royal entry performances, all of which were intended to
give the image of a strong ruler willed by God. However, only military success against the
former captors could completely rebuild confidence that military bravery and ruling ca-
pabilities were unaffected by the imprisonment. That this did not always work, however,
can be seen from such cases as that of Raymond III, who, from an early stage, was sus-
pected of maintaining unduly close relations to Saladin, or Guido of Lusignan, who never
managed to re-establish himself as an independent and successful ruler after his release.

The concerns of released prisoners from lower nobility tended to be more of economic
nature. Indebtedness, forced sale of assets and the social decline that goes along were
frequent consequences of imprisonment. The best examples were Walter Brisebarre,
Hugh of Ibelin and John II of Ibelin-Beirut. Such situations again reveal the importance
of a solid social network capable of mitigating the damage imprisonment had caused.
Crusaders from the West could not rely on such protection measures. When captured
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they had to rely on their fellow Christians and on any resources they had managed to
bring along with them. Had they not entrusted their possessions to a knightly order, they
would have found themselves with very few resources after release. Not only did they
face a shortage of ready money, they might also discover that relations with their clients
had broken down in the turmoil caused by defeat and imprisonment. Reduced to penury,
their return and further subsistence were completely dependent on external support.
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Al-’Ādil, Sultan v. Ägypten 214
Al-Bundari, ma. Autor 303
Al-Mustarschid, abbasid. Kalif 302
Alberich v. Trois-Fontaines, ma. Autor 86
Albert v. Aachen, ma. Autor 27, 48, 51, 56 f., 59,

62, 64 f., 75, 89 f., 111–115, 128 f., 141, 160,
198, 254, 257–259, 296 f., 302, 316, 320, 347,
368

Alexander III., Papst 40, 213
Alexios Komnenos, byz. Ks. 75 f., 108, 111 f.,

297, 300
Alfons VIII., Kg. v. Kastilien 226
Ali, Kg. d. Medier (lit.) 120
Alice v. Jerusalem, Fsn. v. Antiochia, Gem. Fs.

Bohemunds II. v. Antiochia 339, 361
Amalrich, Kg. v. Jerusalem 49, 179, 191, 199,

203, 217, 222, 268–278, 280, 282, 284–287,
304 f., 321–327, 329–331, 333, 337, 339, 342,
350, 355, 358 f., 369 f., 372, 378

Amalrich v. Nesle, Patriarch v. Jerusalem 285
Ambroise, ma. Autor 52, 71, 92 f., 335, 365
Anastasia, Fsn. v. Mecklenburg, Gem. Fs. Hein-

richs I. v. Mecklenburg 222, 340
Andrea Dandulus, ma. Autor 234
Anna Komnene, byz. Prinzessin, ma. Autorin 75
Apollon, islam. Gott (lit.) 105

Arnaudus Lombardus, Johanniterbruder 221,
327

Arnulf v. Chocques, Patriarch v. Jerusalem 229 f.
Arnulf v. Turbessel

– Gefangenschaft (1167) 331, 347

Balak, Emir v. Aleppo 117, 119–122, 169, 241,
261 f., 302, 306 f., 310 f.

Balduin v. Flandern, (I.) lat. Ks. v. Konstantinopel,
(IX.) Gf. v. Flandern, (VI.) Gf. v. Hennegau
127
– Gefangenschaft (1205) 126, 283
– d. falsche Balduin 126 f.

Balduin I., Kg. v. Jerusalem, Gf. v. Edessa 48,
74–76, 89 f., 111, 113, 126, 160, 174, 229–234,
252 f., 255, 257, 259 f., 265 f., 283 f., 297, 331,
351, 362, 368

Balduin II. (le Bourcq), Kg. v. Jerusalem, Gf. v.
Edessa 115 f., 139, 141–143, 174, 186–188,
191, 201, 206 f., 229–232, 234–242, 244,
253–258, 261 f., 264, 282, 293, 307, 315–317,
339, 341, 360, 367
– 1. Gefangenschaft (1104–1108) 258–261,

274, 280, 297, 301 f., 318–320, 338, 342, 354,
367–369, 373, 377, 386, 389, 402

– 2. Gefangenschaft (1123–1124) 13 f., 17,
48, 64, 66, 117–122, 168, 173 f., 176,
186–188, 204–206, 229, 231–244, 251 f.,
261 f., 280, 291–293, 297, 301–303, 306–312,
330, 339–342, 344–348, 351–354, 360–363,
365 f., 376 f., 389 f., 402

Balduin III., Kg. v. Jerusalem 186, 263–267, 269,
272 f., 285 f., 294, 297, 321, 337, 339

Balduin IV., Kg. v. Jerusalem 49, 82, 199, 272,
325, 328, 331 f., 342, 355, 370–372

Balduin v. Ibelin, Herr v. Ramla 355, 370
– Gefangenschaft (1179–ca. 1180) 64, 131,

217, 300, 331 f., 341, 351, 354, 359, 387, 400
Balduin v. Ibelin, Seneschall v. Zypern 147
Balduin v. Exeter, Ebf. v. Canterbury 84 f.
Balduin v. Beauvais (lit.)



– Gefangenschaft 100, 102–105
Balian II. v. Ibelin 246–250, 252, 332, 355, 370
Bar Hebraeus, ma. Autor 92, 303, 305, 313, 319,

322, 325
Beatrix, Gfn. v. Edessa, Gem. Gf. Joscelins II. v.

Edessa 263, 265, 294, 387, 400
Bernhard, d. Schatzmeister, ma. Autor 50
Bernhard v. Valence, Patriarch v. Antiochia

115 f., 139, 142, 216, 250, 256, 261, 276, 280,
316 f., 348, 360, 367–369, 386

Bertrand v. Blanchefort, Templermeister 270
Béthune, Familie 129
Biele Caitive, Mutter Saladins, Tochter d. Tochter

d. Gf. v. Ponthieu (lit.) 130 f.
Bithia (bibl.) 111
Blanka v. Navarra, Gfn. v. Champagne 220
Boethius, spätant. Autor 174
Bohemund I. (v. Tarent), Fs. v. Antiochia 48, 57,

59, 75, 96, 123 f., 142, 252–255, 258–260, 280,
293, 318, 341 f., 361
– Gefangenschaft (1100–1103) 48, 56 f.,

105–117, 122–125, 129, 131, 135, 139, 145,
168, 171, 176, 178, 216, 252–260, 276, 291,
296 f., 299–302, 307, 315–317, 320, 330, 338,
342, 367 f., 373, 375–377, 389, 402

Bohemund II., Fs. v. Antiochia 142, 361
Bohemund III., Fs. v. Antiochia 266–268, 293,

321–323, 329, 339
– 1. Gefangenschaft (1164–1165) 268 f.,

271–273, 301, 303 f., 321, 332, 342, 354 f.
– 2. Gefangenschaft (1193–1194) 278–280,

292
Bohemund IV., Fs. v. Antiochia, Gf. v. Tripolis

326
Borell, Großpräzeptor d. Johanniter 289
Boulogne, Familie 232
Brisebarre, Familie 191, 278, 282, 287, 375
Burchard v. Ursberg, ma. Autor 80 f., 128

Cafarus, ma. Autor 256
Christus 39, 42, 76–80, 83 f., 88, 98, 103, 105,

109, 139, 141, 148 f., 161, 163, 172, 177, 209 f.,
212, 233, 362, 377, 381, 390, 395, 402

Clemens III., Papst 208
Corbaran, Sultan v. Oliferne (lit.) 100, 102–105
Cornumarans, Emir v. Jerusalem (lit.) 98
Courtenay, Familie 328 f., 358

Daimbert v. Pisa, Patriarch v. Jerusalem 56, 254
Danischmend Ghazi, turkmen. Herrscher

105–109, 111–113, 115
David (bibl.) 162
Dschawali, Emir v. Mosul 302, 319 f., 354, 368 f.
Dubais b. Sadaqa, Emir v. Hilla 302, 311, 360

Ekkehard v. Aura, ma. Autor 55, 128
Emma, Herrin v. Sidon u. Caesarea, Gem. Eust-

achs I. Grenier (1), Wilhelms v. Buris (2)
239 f.

Ernoul, ma. Autor 50
Ernoul v. Beauvais (lit.)

– Gefangenschaft 104
Eugen III., Papst 213
Eustach III., Gf. v. Boulogne 28, 229 f., 232 f.
Eustach I. Grenier, Herr v. Sidon u. Caesarea

206, 229, 233–237, 239 f., 244, 293, 308, 342
Eustach v. Sidon 296

– Gefangenschaft 296, 354

Fatima, Gem. Balaks v. Aleppo (lit.) 119 f.
Ferdinand (Ferrand) v. Portugal, Gf. v. Flandern

u. Hennegau, Gem. Gfn. Johannas v. Flandern
u. Hennegau 220

Fortsetzer Wilhelms v. Tyrus, ma. Autoren 29,
52, 56, 85, 92 f., 136, 157 f., 171, 247, 279 f.,
298, 314, 363 f.

Fortuna, Glücks- u. Schicksalsgöttin 173 f.
Friedrich I., Barbarossa, Ks. 358
Friedrich II., Ks., Regent v. Jerusalem 159 f.,

172, 185, 193, 205, 242, 374
Fulcher v. Chartres, ma. Autor 13 f., 48 f., 113 f.,

116, 118 f., 169, 173–178, 233, 236, 253 f., 257,
259, 291, 307–309, 315, 320, 343, 352–354, 362,
369, 376 f., 390

Fulko, Kg. v. Jerusalem, (V.) Gf. v. Anjou, Gem.
Kgn. Melisendes v. Jerusalem 199, 240, 264,
284, 303, 362, 374

Gabriel v. Melitene 257
Galbert v. Brügge, ma. Autor 231 f., 243
Garsion, Emir v. Antiochia (lit.) 96
Gaufrid, Kastellan d. Davidsturms 283

– Gefangenschaft (1106–1137) 198 f., 283 f.,
287, 295, 374

Gaufrid, Templerbruder 269

NAMENREGISTER440



Georg (Hl.) 97, 160
Gerhard v. Avesnes

– Gefangenschaft (ca. 1100) 64, 331, 351
Gerhard v. Mons

– Gefangenschaft (ca. 1212) 220, 222
Gerhard v. Ridefort, Templermeister

– Gefangenschaft (1187–1188) 245, 288, 314,
373

Gervasius v. Bazoches, Herr v. Tiberias
– Gefangenschaft (1108†) 78, 89 f., 93, 142,

331, 351
Gf. v. Ponthieu (lit.) 129–131

– Gefangenschaft 130
Ghazi, Emir v. Aleppo 122
Gottfried v. Bouillon, Herrscher Jerusalems 28,

57, 95–97, 197, 230, 236, 253 f., 362
Gottfried, d. Mönch, Herr v. Marash 261 f., 294,

307, 310
Gottfried v. Beauvais, ma. Autor 144, 164
Graindor v. Douai, ma. Autor 95, 100 f.
Gratian, ma. Autor 201 f.
Gregor I., d. Große, Papst 38 f., 208
Gregor VIII., Papst 82, 84
Gregor IX., Papst 214 f.
Gregor d. Priester, ma. Autor 53
Gregor v. Tours, ma. Autor 38, 40, 168
Guibert v. Nogent, ma. Autor 55, 75, 78, 89 f.,

98, 123
Guido v. Lusignan, Kg. v. Jerusalem, Gem. Kgn.

Sibylles v. Jerusalem 92, 247 f., 251, 328
– Gefangenschaft (1187–1188) 84 f., 92 f.,

168, 188, 204, 245–252, 280 f., 288, 291 f.,
301, 312–315, 333, 339 f., 348, 363–367, 373,
377 f., 387 f., 390, 400–402

Guido v. Ibelin, Konstabler u. Marschall v. Zy-
pern 147

Guillaume, Sohn d. Tochter d. Gf. v. Ponthieu
(lit.) 130

Harpin v. Bourges, Vizegf. v. Bourges (auch lit.)
48, 74–76
– Gefangenschaft (ab 1102) 48, 75–77, 100,

102, 105, 126, 129, 131, 139, 168
Heinrich IV., Ks. 75
Heinrich III., engl. Kg. 172, 175
Heinrich I., Fs. v. Mecklenburg

– Gefangenschaft (1271–1298) 222

Heinrich II., Gf. v. Bar
– Gefangenschaft (1239–†) 51, 156–158

Helena v. Milly, Herrin v. Oultrejourdain, Gem.
Walters III. Brisebarre 286

Heraclius v. Caesarea, Patriarch v. Jerusalem 245
Hiob (bibl.) 163 f.
Hodierna v. Jerusalem, Gfn. v. Tripolis, Gem. Gf.

Raimunds II. v. Tripolis 339
Honorius II., Papst 362
Honorius III., Papst 215
Hugo v. Caesarea

– Gefangenschaft (1167) 331, 347, 359, 378
Hugo v. Ibelin, Herr v. Ibelin, Ramla u. Mirabel

272, 286, 370
– Gefangenschaft (1157–ca. 1159) 222 f.,

285 f., 333, 372, 390, 402
Hugo v. Tiberias 250

– Gefangenschaft (1179–ca. 1181) 64,
131–133, 300, 330

Hugo I. v. Jaffa (II. v. Le Puiset) 230, 238
Hugo II. v. Jaffa (v. Le Puiset) 230, 238–241,

243 f.
Hugo III. v. Gibelet 92

– Gefangenschaft (ab 1187) 92 f., 313
Hugo Caulis, Konstabler v. Jerusalem 230, 234
Hugo Revel, Großpräzeptor d. Johanniter 66
Huguelot, engl. Marschall

– Gefangenschaft 71
Humfried II. v. Toron 132, 355 f.
Humfried IV. v. Toron, 1. Gem. Kgn. Isabellas I.

v. Jerusalem 92
– Gefangenschaft (1187–1188) 92 f., 245,

281 f., 294, 313, 340, 387, 400

Ibelin, Familie 185, 286
Ibn al-Athir, ma. Autor 262, 297, 303, 325
Ibn Dschubair, ma. Autor 304, 335, 357
Ida, Mkgfn. v. Österreich

– Gefangenschaft (1101) 128 f., 131
Ilger Bigod, Konstabler v. Aniochia 252 f.
Ilghazi, Emir v. Mardin u. Aleppo 138, 140–142,

231, 302
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Die vorliegende Studie befasst sich mit einem Phänomen, das im 
Heiligen Land der Kreuzzugszeit häufig auftrat: der Gefangen-
schaft von Christen bei Muslimen. Dabei begreift sie die mit dem 
Thema eng verbundene Kreuzzugsgeschichte nicht nur unter ih-
rem militärischen Aspekt oder als Siedlungsbewegung, sondern 
auch in ihrer kulturellen Dimension. Sie befragt die Quellen auf 
ihre Funktion und Deutungsmacht und leitet daraus Schlüsse für 
die Beurteilung der sozialen, politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Implikationen von Gefangenschaft im Heiligen Land 
ab.

This study deals with a phenomenon common during the time 
of the crusades in the Holy Land: Christian captivity by the 
Muslims. The crusades will be perceived not only as a matter of 
military concern or as a settlement movement, but also as a 
framework by which Latin Christendom interpreted its own 
history. Based on this system of reference the social, political, 
economic and cultural significance and implications of captivity 
for the crusading movement and the crusader principalities in 
Outremer will be analysed.
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